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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Sommersitzung. >8<i1

Kreisschreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, den l3. Juni 1861.

Herr Großrath.'

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem
Regierungsrathe beschlossen, den Großen Rath auf Montag den
24, Brachmonal nächstkünftig einzuberufen. Sie werden demnach

eingeladen, sich an dem bezeichneten Tage, des Vormittags
um 1(1 Uhr, im gewohnten Sitzungslokale des Großen Rathes
auf dem Rathhause in Bern einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
sind folgende:

Gesetzesentwürfe.

», Solche, die zur zweiten Berathung vorgelegt
werden:

1) Gesetz über den Mißbrauch der Presse.

2) Gesetz, beireffend Abänderung deS Z 4 deS Gesetzes über
gemeinnützige Gesellschaften.

3) Dekret über Ergänzung und Erweiterung des § 25 deS

Ohmgeldgesetzes vom 9. März 1841.

d. Solche, die bereits früher vorgelegen, aber
theils verschoben, theils nicht in Behandlung
gezogen wurden:

1) Gesetz, betreffend Uebcrtragung der VormundschaftSpflege
an die Einwohnergemeindräthe.

Tagblatt des Großen Rathes ts«l.

2) Gesetz über die Militärsteucr.
3) Gesetz über Hebung der Pferde- und Rindviehzucht.

c. Solche, die neu vorgelegt werden:

1) Gesetz über die Korrektion der Gewässer deS SeelandeS.
2) „ „ die Erhöhung der Besoldung der Hoch¬

schullehrer.
3) „ „ das Erbrecht der Unehelichen.
4) „ „ das Steuerwesen in den Gemeinden.
5) „ „ die EinkommenSsteuer.
6) Dekret, betreffend theilweise Modifikation des Art. 34

deS Bergwerkgesetzes vom 17. März 1853.
7) Gesetz über die Ausübung der medizinischen Berufsarten,
8) „ „ Abänderung des Art. 33 des Tarifs in

Strafsachen vom 11. Dezember 1852 (Entschädigung
der Geschwornen).

k. Vo rtrâge.

». Der Direktton der Justiz- und Polizei:
1) Betreffend Strafnachlaß- und StrafumwandlungS-

gesuche,
2) Betreffend das Gesuch der Gemeinde Köniz um Ent-

fernung der Sträflinge der Strafanstalt Bern von
Köniz und Umgebung,

3) Betreffckd das VogtSrechnungSrevisions-Begehren deS

Louis DegoumoiS.

b. Der Direktion des Kirchenwesens:

Betreffend das Verhältniß der katholischen Pfarrei in Bern
hinsichtlich ihres DiözesanverbandeS (Ermächtigung zu
Unterhandlungen um Einverleibung derselben, wie des übrigen alten
KantonStheilö hinsichtlich seiner katholischen Bevölkerung in
daS BiSthum Basel).

c. Der Direktion der Finanzen:

1) Betreffend Genehmigung eines Vergleichs mit der

Landschaft Obersimmenthal.
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2) Beireffend vie Passation der StaatSrechnung für das
Jahr 1866.

3) Betreffend Erhöhung der von der Hypothekarkasse auf¬
zunehmenden Depotgelder

4) Betreffend Erhöhung des Betriebskapitals der Kanto¬
nalbank.

5) Betreffend Aufnahme eines AnleihenS zum Ankauf und
Bau der Eisenbahnstrecken Biel Neuenstadt, Gümligen«
Langnau und Biel-Bcrn.

6. Der Direktion der Domänen und Forsten:

t) Betreffend Kauf-, Verkauf- und KantonncmeniSverträge.
2) Betreffend Ertheilung des ErpropriationsrechteS zum

Zwecke der Verlängerung und Offenbehaltung der

BundesrathhauSgasse.
3) Betreffend Bauten im botanischen Garte»

e. Der Direktion der Eisenbahnen und Entsum-
pfungen:

1) Betreffend die Genehmigung des Kaufverträge» zwischm
der schweizerischen Ostwestbahngesellschaft und dem

Sraate um die Bahnlinien Biel - Neuenstadt und
Gämliqen-Langnau.

2) Eventuell: betreffend die endliche Ausführung der an¬
gekauften Linien und Inangriffnahme der Linien Biel-
Bern im StaatSbau.

O. Wahl.
Eines Mitgliedes des Regierungsrathes.

Für den ersten Sitzungstag werden auf die Tagesordnung
gesetzt: die Vorträge der Direktionen der Justiz und Polizei,
deS Kirchenwesens und der Domänen und Forsten sowie der

Gesetzesentwurf über Veredlung der Pferde- und Rindviehzucht;
die Vornahme der Wahl eines Mitgliedes veS RegierungsrathS
und die Behandlung der Vorträge der Eisenbahndirektion sowie

derjenigen der Finanzdirektion bezüglich eines AnleihenS findet
statt: Mittwoch den 26. Juni und nöthigenfallS die darauf
folgenden Tage.

Die Mitglieder des Großen Rathes find zu den Verhandlungen

in Eisenbahnangelegenheiten bei Eiden einberufen.

Mit Hochschätzung.

Der GroßrathSpräsideni:

Kurz.

Erste Sitzung.

Montag den 24. Juni 1861.

Vormittags um 16 Uhr

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bernard, Bürki,
Chopard, Roth in Erstgen, Ryscr und Seßler; ohne Entscbul-
oigung: die Herren Anderegg, Bähler, Daniel; Bähler, Johann;
Bärtschi, Bangerrcr, Batschelet, Biedermann, Brechet, Brunner,
Bucher, Burger, Bützberger, Burri, Carlin, Chevrolet, Corbat,
Egger, Hektor; Engemann, v. Erlach. Funkhäuser, Fcune,
Fischer, FreiburghauS, Frieden, Friedli, Johann Jakob; Friedli,
Friedrich; Krordevaur, Frot«, Girard, Gobat, Gouvernon,
v. Grünigen, Guenal, v. Gonten, Gygar, Gyger, Herren,
Hirsig, Hosmeyer, Houriet, Jaquet, Jeaiineral, Jmer, Jmhof,
Bencdikr; Zndcrmühle in Kiesen, Kalmann, Känel, Käser,
älter; Käser, jünger; Kaiser, Karlen, Jakob; Karrcr, Kasser,
Keller, Klaye, Knechtcnhofer, Wilhelm; Knuchel, König,
Kohler, Kohli, Koller, Krebs in Albligen, Lehmann, Daniel;
Lenz, Loviat, Luginbühl, Lülhy, Marquis, Marti, MatlhyS,
Morel, Moser, Jakob; Müller, Arzt; Nägeli, Neuerischwander,
Oeuvray, Pallain, Probst, Prudon, Regez, Revel, Ritter,
Roffelet, Röthlisberger, Gustav; Roih in Wangen, Roth in
Niederbipp, Salzmann, Schmalz, Schmid, Rudolf; Schmied,
AndrcaS; Scholer, Schori, Schrämli, Seiler, Siegenthaler,
Sigri, Spring, Steiner, Jakob; Stcrcht, Stockmar, Streit,
Benedikt; Theurillat Tièche, Trorler, Wagner, Wtlli, Wirth,
Wüthrich, Wyver, Wyß und Zeesiger.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Ansprache:

„Meine Herren! Wie ich in der letzten Sitzung vorausgesehen

habe, ist eine fernere Einberufung des Großen RaiheS
in diesem Monate nöthig geworden. Im Einverständnisse mit
dem Regierungsrathe berief ich Sie aus heute ein. Die Sitzung
wird in keinem Falle länger dauern können als diese Woche,
weil im Beginn der künstigen die Bundesversammlung in Bern
zusammentritt. ES sind einige wichtige Geschäfte an der
Tagesordnung, insbesondere dasjenige, betreffend den Vertrag mit der
Ostivestbahngesellschaft. Der Große Rath wird zuverläßig in
dieser Beziehung beschließen, was das wahre Interesse deS
Landes erfordert.

„Ich finde mich veranlaßt, noch über einen Punkt etwas
zu bemerken. Auf dem Traktandenverzeichniß befindet sich unter
Anderm der Entwurf über Abänderung des GemeindegesetzeS
bezüglich der Stimmfähigkeit. Es ist mir zu Ohren gekommen,
daß die Verzögerung, welche in der Behandlung dieser
Abänderung, die mau mit Recht verlangt, eingetreten, namentlich
mir zur Lait gelegt werde. Es ist das von vornherein nicht
ganz verständig, indem ich erst seit Anfang dieses MonatS
das Präsidium des Großen Rathes übernommen habe. Ich
füge bei, daß der fragliche Entwurf leider auch in dieser Sitzung
nicht erledigt werden kaun, da die dreimonatliche Frist, welche



die Verfassung zwischen der erste» und zweiten Berathung
vorschreibt, noch nicht verflossen ist. Die endliche Redaktion der
ersten Berathung hat nämlich aw Z.April stattgefunden, und
wenn wir nicht noch in der künftigen Woche Sitzung halten,
so kann dieses Geschäft nicht behandelt werden. Ich glaubte
dieß bemerken zu sollen, damit diejenigen, welche großes
Gewicht auf die Sache legen, den Grund wissen, warum sie nicht
in dieser Sitzung erledigt werden kann. Ich erkläre die Sitzung
als eröffnet."

Angezeigt werden:

1) Eine Zuschrift deS Herrn Großraih I. Karlen zu
Erlendach, welcher ein zu Gunsten des gewesenen PosthalterS
H. Ruof im Jahr 1855 ausgestelltes Zeugniß zurücknimmt.

2) Kundmachung des Herrn à. Lenciàe», clirecteur
gérant der Joeiöte anonyme ckes i>»ut8 touruaux et laininoirs
von IVluntignzl sur âamhre, in Belgien und der Herren
Gebrüder Vogel in Zürich an die schweizerische O stw eslba l> n
in Bern, betreffend Sicherstellung der Forderungen der Notifi-
kanten sür Lieferung von Eisenbahnschienen an die Ostwest-
bahngesellschast.

3) Vorstellung des bernischen Vereins sürHanvel und
In d u st rie, mit dem Gesuche um Erhöhung des Grundkapitals
der Kantonlbank von 3 s/, aus 6 Millionen.

An der Stelle des Herrn Bernard, der seine Abwesenheit
entschuldigt, wird als provisorischer Stimmenzähler bezeichnet:
Herr Großrath Lempen.
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Erstellung der nöthigen Bauten, namentlich für Treibhäuser
und was damit zusammenhängt, eine bedeutend höhere Summe
erforderlich sei, als angesetzt worden war. Zur Vorberalhung
der mit per Ausführung deS Großrathsbeschlusses verbundenen
Geschäfte wurde ein OrganisationSkomite ernannt, bestehend
auS den Herrn Professor Dr. Fischer, gegenwärtiger Direktor
deS botanischen Gartens Dr. Shuttlewort, Fischer - Oster,
Apotheker Guthnik, Horst, gewesener Obergärlner in der Elfcngu
und Kantonsbaumeister Salvisberg. Das Komite arbeitete
mit großer Umsicht und Ausdauer an der Ausführung des
Unternehmens. Wir hielten sehr viele Sitzungen, durchgingen die
Vorlagen Punkt sür Punkt, von dem Bestreben geleitet, in den
Schranken möglichster Oekonomie ctwaSZwcckmäßigeS herzustellen.
Der neue botanische Garten ist nun in seinen wirthschaftlichen
Umrissen erstellt. Die Eintheilung wurde, um unnöthige Kosten
zu vermeiden, nach dem englischen Systeme ausgeführt. DaS
französische System verlangt nämlich mehr eine geradlinige
Anlage, während daS englische keine ängstliche Symmeterie fordert,
sondern durch seine freien Formeiigruppen die bestmögliche
Benutzung der gegebene» Terrainverhälinisse gestattet. Aehnliche
Rücksichten leiteten uns auch in anderer Beziehung; so wurde
die Einfriedung deS Gartens durch einen einfachen Pallisadenzaun

erstellt. Die Anpflanzung ist zum größten Theil vollendet,
die Pflanzen sind nach wissenschaftlichen Regeln eingetheilt, und
gedeihen, trotz der ungünstigen Witterung des Frühlings, gut;
der Pflanzenreichihum nimmt täglich zu. Auch an andern
Orten gelangte man nur allmälig zu reichen Sammlungen.
So zählte der botanische Garten in Zürich zu Anfang dieses
Jahrhunderts ungefähr 15l)l) Pflanzenarten, während derselbe
in letzter Zeit deren 7000 besaß. Unser neue botanische Garten
besitzt bereits ungefähr 4000 Spezies, und eS ist zu hoffen,
daß derselbe in wenigen Jahren den Vergleich mit demjenigen
von Zürich wird aushallen könne. Der Pflanzenhandel wird
schon sür dieses Jahr auf Fr. 3000 4000 veranschlagt. Wie
wichtig dieser Zweig ist, beweisen die Erfahrungen, welche man
in Zürich machte. Ich hatte letzten Winter Gelegenheit, die

dortigen Verhältnisse kennen zu lernen. Während bis 1842
die durchschnittliche Einnahme deS dortigen botanischen GarienS
Fr. 700 jährlich nicht überstieg, stieg dieselbe infolge verbesserter
Einrichtungen, namentlich in Betreff der Treibhäuser, auf
Fr. 13,000 und unter dem gegenwärtigen Obergärlner, Herrn
Ortgies, auf Fr. 15,000. Die Erstellung der Gebäutichkeiren
erforderte, wie bereits bemerkt worden, eine bedeutend höhere
Summe, als der ursprüngliche Voranschlag betrug, weil
derselbe aus die Treibhäuser nicht gehörig Rücksicht nahm. Ich
deutele bereits an, wie wichtig die Erstellung solcher Treibhäuser

ist. Die erste Frage, welche daS Komite zu untersuchen
hatte, war die: welche Räumlichkeiten sind erforderlich, um den
mit der Errichtung deS Gartens verbundenen Zweck zu erreichen,
und die Entwicklung des Gartens zu fördern? Wir sagten unS
von vornherein, daß die botanischen Gärten ausländischer
Staaten nicht als Muster für uns dienen können, dagegen
richteten wir unser Augenmerk auf die botanischen Gärten in der
Schweiz, in Zürich, Basel, Genf, Neuenburg, um sie zu Rathe
zu ziehen und ihre Ersahrungen auf unsere Verhältnisse
anzuwenden In allen diesen Gärten findet man Gebäulichkeiten
zu wissenschaftlichen Zwecken und eine Gärtnerwohnung In
Basel sind zwei Gebäude, nämlich eine Amtswohnung für den

Direktor mit Sammlungen, Bibliothek und Hörsaal, ferner eine

Wohnung für den Gärtner mit Holzhaus und Werkstätte, In
Genf befinden sich Hörsaal, Bibliothek und Sammlungen im
gleichen Gebäude mit der Wohnung des ObergärmerS und seiner

Gehülfen; dieses Gebäude ist aber sehr groß 65' lang, 35'
breit und zwei Stockwerke hoch. In Zürich sind wieder zwei
Gebäude, von denen das eine den Hörsaal, die Bibliothek und
die Sammlungen nebst dem Zimmer für den Direktor umfaßt,
das andere die Wohnung des Obergärtners nebst Bureau für
den Pflanzenhandel enthält; jedes Gebäude ist 38' lang, 25'
breit und ein Stockwerk hoch. In Bern werden die Räumlichkeiten

von der Hochschule und einem Theile der KamonSschule

Tagesordnung:
Vortrag deS RegierungSratheS und der Direktion

der Domänen und Forsten mit dem Antrage, der
Große Rath möchte:

1) den modifizirten Plan des Herrn SalviSberg sür
die im botanischen Garten auszuführenden Neubauten
genehmigen;

2) der Direktion der öffentlichen Bauten zu diesem
Zwecke einen Kredit von Fr. 136,000 bewilligen.

Weber, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter. Der Große Rath hat am 3 November 1859 die
Errichtung eines neuen botanische» Gartens beschlossen, worauf
der RegierungSraih die Direktion der Domänen vertretungsweise

mit der Ausführung des Beschlusses beauftragte. Ich
gebe hier, in Uebereinstimmung mit der Finanzdirektion, die

Erklärung ab: wenn ich zur Zeit, als die Sache hier zur Sprache
kam, vorausgesehen hätte, welche finanzielle Konsequenzen daS

Unternehmen nach sich ziehen würde, ich hätte nicht mit dieser

ungerheilten Freude daran gearbeitet. Nach dem damaligen
Voranschlage, welcher der Behörde vorlag, konnte man durchaus
nicht vermuthen, daß so bedeutende Ueberschreitungen folgen
würden. Es stellte sich in der Folge heraus, daß zu
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benutzt werden. Die Sammlungen sollen öffentlich sein; das

Material dazu ist bereits vorhanden, sowie dessen Vermehrung
in sicherer Aussicht steht. Die Nothwendigkeit einer Gärtner-
Wohnung im botanischen Garten liegt auf der Hand, schon im
Interesse gehöriger Aufsicht über den Garten Nach reiflicher

Erwägung der Verhältnisse stellte das Komite für den Bauplan
des eigentlichen Gebäudes folgendes Programm auf.- t)
Räumlichkeiten für den wissenschaftlichen Zweck: ein Hörsaal für den

botanischen Unterricht, auf 30—1» Zuhörer berechnet, nebst

Kabinet für den Professor und zur Aufstellung einer kleinen

Bibliothek; serner ein Raum zur öffentlichen Ausstellung von
botanischen Sammlungen verschiedener Orte. 2) Gärtnerwvh-

nung für eine Familie nebst 1-2 Zimmer für Gehülfen, ein

Büreau für den Pflanzenhandel und ein Saamenmagazin.
Bezüglich der Gewächs- und Treibhäuser erlaube ich mir eine

kleine Abschweifung. Man unterscheidet hier je nach ihrem

Zwecke sechs verschiedene Klassen: 1) DaS kalte Haus oder die

Orangerie mit einer Temperatur von 1—5° Reaumur, zur
Aufnahme der Pflanzen des südlichen Europa bestimmt, die im
Sommer im Freien stehen; 2) das temperirte oder KaphauS,
mit einer Temperatur von 5-9°, zur Ucberwinterung der Pflanzen
vom Kap der guten Hoffnung und auS Neuholland, so wie
der empfindlichen Gewächse der wärmern gemäßigten Zone
dienend; 3) das warme oder CaclcenhauS, mit einer Temperatur

von 9—13° für die Pflanzen der heißen Länder; 4) das

feucht.heiße oder Orchideenhaus, mit einer Temperatur von
13—17° für diejenigen tropischen Pflanzen, die zu ihrem Leben

eine stets mit Dünsten erfüllte Luft nöth haben; 5) das irocken-

heiße oder PalmenhauS, mit einer Temperatur von 13—17°,
und endlich die Vermehrungshäuser mit einer Temperatur von
5—13°, welche weniger den Zweck haben, eine besondere Klasse

von Pflanzen aufzunehmen, sondern vielmehr ein höchst wichtiges

und nothwendiges Mittel für die Wirthschaft bilden, um
eine schnelle Vermehrung derjenigen Pflanzen zu erzielen, die

zum Pflanzenhandel geeignet sind. Obschon die sofortige
Erstellung dieser sechs Klassen wünschenswerth wäre, so erachtete
das Konnte eS doch für seine Pflicht, die Anforderungen auf
das Nothwendige zu beschränken und abstrahirte daher von der

Erstellung der beiden Heißhäuser, in der Hoffnung, daß die

günstige Entwicklung des Gartens in der Zukunft gestatten

werde, das Versäumte nachzuholen Dagegen legte das
Konnte ein besonderes Gewicht daraus, daß den VermehrungS-
häusern die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt werde, weil sowohl
der Unterhalt als die gedeihliche Fortentwicklung der Anstalt
wesentlich auf den Ertrag des Pflanzenhandels angewiesen sind.

Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse stellte das Komite für die

Gewächshäuser folgendes Programm auf: 1) Erstellung
einer Orangerie von 60—100 Fuß Länge; 2) Erstellung zweier
Treibhäuser von 60—100' Länge, wovon das eine alö Kap-
und Warmhaus, das andere als VermehrungshauS; oder statt
dessen Erstellung von 4 kleinern Treibhäusern von 40—50'
Länge, nämlich ein KaphauS, ein Warmhaus und zwei
Vermehrungshäuser. Ueber die Wahl des Bauplatzes konnte kein

Zweifel obwalten, denn die gewichtigsten wirthschastlichen Gründe
sprechen dafür, daß die Gebäude im nördlichen Dreiangel
erstellt werden, wo dieselben den größten Theil deS Gartens
beherrschen. Nachdem das Programm über die nöthigen Gebäu«
lichkeiten und der Bauplan vom Komite vorberathen und vom
Regierungsrathe genehmigt waren, suchte sich daS Komite über
die allgemeine Disposition der Gebäude zu verständigen. Um
für die Gewächshäuser verschiedene ErPositionen zu gewinnen,
hatte man zuerst eine Reihe von Gebäuden im Auge, deren
Form eine gebrochene Linie gebildet hätte. DaS Komite
verzichtete aber auf diesen Plan, weil erfahrene Gärtner, wie die

Herren OrtgieS in Zürch, Godet in Neuenburg, Schmidlin am
Gießbach und Horst in der Elfenau sich übereinstimmend dahin
auSsprachen, daß auf eine solche verschiedenartige Erposition
kein großes Gewicht zu legen sei, daß man vielmer im Interesse
der Pflanzen einen solchen Sonnenfang vermeiden solle. Diese
übereinstimmenden Urtheile der Fachmänner, in Verbindung
mit den großen baulichen Schwierigkeiten deS Systems,
bestimmten daS Komite, für die Stellung der Hauptgebäude die

gerade Linie zu avoptiren. Ueber die Richtung der Linie einigte
man sich bald, indem man eine Richtung wählte, welche den
Gebäuden eine Erposition gegen Süden gibt, so daß sie eine

schöne Front gegen die Stadt bilden, und dem ganzen Grundstück

eine gefällige Form geben, den obern Dretangel maSkiren
und so ziemlich eine Parallele mit dem untern Rande deS Plateau
und dem Lauf der Aare bilden. Nach der Erledigung dieser
Vorfragen, die jeweilen dem Regierungsrathe vorgelegt wurden,
erhielt der KantonSbaumeister den Auftrag, ein Projekt
auszuarbeiten und einen Plan zu entwerfen. Er legte eine Skizze
vor, die uns ziemlich großartig erschien, und auf die Anfrage,
waS die Ausführung kosten werde, erhielten wir den Bescheid,
sie werde ungefähr Fr. 30,900 kosten. Die einläßlichen Kosten,
bercchnungen fielen jedoch über alle Erwartung hoch auS, denn
der Voranschlag stieg nun auf Fr. 130,000. Die Direktion
der Domänen und Forsten, in Uebereinstimmung mit der
Finanzdirektion, beantragte hierauf beim RegierungSrathe, eS sei auf
das vorgelegte Projekt nicht einzutreten, und auf Grundlage
des gegebenen Bauplatzes und des aufgestellten Programmes
eine Konkurrenzausschreibung zu veranstalten. Dieß geschab;
bei der Konkurrenz gab sich lebhafte Betheiligung kund und bis
zum 1. April abhin langten 18 Pläne ein, zu deren Beurtheilung
der Regierungsrath ein Preisgericht ernannte, bestehend auS
den Herren Merian, alt-Bauinspektor in Basel, Stabler, Architekt

in Zürich, Studer, Architekt in Bern, Faßnacht, Werkmeister
in Bern, und Schmidlin, Verwalter am Gießbach. DaS Preisgericht

war darüber bald einig, daß die Mehrzahl der Pläne,
als zu wett gehend und dem aufgestellten Plane nicht entsprechend,
außer Betracht fallen, so daß nur sechs Projekte zu mäherer
Prüfung übrig blieben, von denen abermals drei ausgeschieden
wurden. Eine strengere Prüfung dieser Pläne bestimmte daS

Preisgericht, keinem derselben einen ersten Preis zu vergeben,
dagegen drei eines zweiten Preises würdig zu erklären uud zwar
den Plänen der Herren Dähler und Schultz in Bern, Bardy
und Conod in Bern, Krieg von Lausanne und Surbeck von
ViviS. Bei diesem Anlasse unterzog das Preisgericht auch daS

von Herrn SalviSberg ausgearbeitete Projekt seiner Beurtheilung,
nicht als Konkurrenzarbeit, und erklärte dasselbe als die schönste

und beste Lösung der gestellten Aufgabe, ganz besonders
mit Rücksicht auf die ästhetischen Anforderungen. Der Regie-
rungsrath wies hierauf die prämirten Pläne neuerdings an das
OrganisationSkomite zu weitern Vorlagen und dieses fragte sich,
ob einer der vorhandenen Pläne als Grundlage für die
Ausführung dienen könne. Ueber diese Frage waren die Ansichten
getrennt. Herr KantonSbaumeister SalviSberg beantragte,
gestützt auf das Urtheil deS Preisgerichts und anderer
Fachmänner, man möchte an dem ursprünglichen Projekte festhalten,
mit Versetzung der Treibhäuser in den Rand des Talus. Die
Mehrheit des OrganisationSkomite gibt zu, daß daS erste Projekt,

so weit eS den eigentlichen Hauptbau anbetrifft, die schönste

und rationellste Borlage ist; gleichwohl konnte sie aus den

Antrag deS Herrn SalviSberg nicht eintreten, und zwar erstens
aus dem formellen Grunde, daß der RegierungSrath bereits
in seinem Beschlusse vom 13. Dezember 1860 dieses Projekt als
zu wett gehend bezeichnet hat, sodann auch auS wirthschaftlichen
Gründen, weil daS Projekt darin mangelhaft ist, daß die

Eingetretener Hindernisse wegen muß der Druck der Großrathsverhandlungen um vierzehn Tage
unterbrochen werden.



Treibhäuser in die TaluS placirt werden in der Richtung von
Osten nach Westen, Bei dieser Anlage würde die Mittagssonne

im rechten Winkel auf die südliche Hälfte deS
Glasdaches fallen, während sie die nördliche Hälfte nur tangirt,
was nach übereinstimmenden Aussprüchen von Gärtnern sehr
nachtheilig auf das Gedeihen der Pflanzen einwirken würde.
Nun ist aber die Mehrheit deS Komtte der Ansicht, daß der
wirthschaftliche Zweck die Hauptsache sei, und daß sich
architektonische Rücksichten demselben unterordnen müssen. Dazu
kommen noch finanzielle Gründe, weil die Ausführung dieses
Projektes mit Mittelbau auf Fr, tlllMO, und ohne Mittelbau
auf wenigstens Fr. 140,Ml) zu stehen käme, und weil der
Unterhalt cineS großartigen Baues auch verhältnißmäßig größere
Kosten verursacht. Bet der Beurtheilung und Prüfung der
übrigen Pläne gelangte das Komtte zu dem Schlüsse, daß die
Vorlage der Herren Krieg und Surbeck, abgesehen von ihrem
architektonischen Werthe, den Verhältnissen nicht entspreche.
Auch die Vorlagen der Herren Dähler und Schulz, Bardy und
Conod entsprechen den Wünschen des Komites nicht vollständig,
indem dasselbe eine Reduktion in den Größen der Räumlichkeiten

für zuläßtg hielt, ohne Nachtheil für die künftige
Entwicklung des Gartens. Hinsichtlich der Konstruktion und der
innern Einrichtung entsprach die Vorlage der Herren Dähler
und Schulz, so weit es die Gewächshäuser betrifft, am
vollständigsten; in Betreff der Flügelgebäude hingegen gab daS
Komite der Vorlage des Herrn SalviSberg den Vorzug:
einfache einstöckige Gebäude, in Stein aufgeführt, welche die richtige

Mille zwischen dem monumentalen und dem landwirth-
schaftlichen Charakter halten und für die Zukunft wenig
Unterhaltungskosten verlangen. Herr SalviSberg erhielt hierauf
den Auftrag, auf diesen Grundlagen einen modifizirten Plan
auszuarbeiten, welcher die Genehmigung erhielt. Hr. SalviSberg
nahm jedoch sein ursprüngliches Projekt als Minderheitsantrag
auf. Nach allen diesen Vorgängen, welche das Komite anderthalb

Jahre lang in Athem hielten, wurden dem RegierungS-
rathc definitive Anträge gestellt. Um sich dabei auf feste Zahlen
stützen zu können, ließen wir uns von Herrn Architekt Dähler
eine Erklärung ausstellen, wonach er sich anheischig machte,
die Ausführung der erforderlichen Gebäulichkeiten nach dem
modifizirten Plane zu übernehmen, so daß ich mit Bestimmtheit
sagen kann, es werde nicht mehr kosten, als man heute vom
Großen Rathe verlangt. Ich empfehle Ihnen daher den Antrag
des RegierungSratheS zur Genehmigung.

Niggeler. Der botanische Garten, der gegenwärtig in
Behandlung liegt, ist allerdings ein etwas theurer Artikel, und
wenn die Regierung das Geständniß ablegt, daß sie die Tragweile

der Kosten anfänglich nicht habe ganz ermessen können,
so werden wir in der gleichen Lage sein. Ich finde mich dennoch
veranlaßt, einige Worte anzubringen und zwar deßhalb, weil
ich mit der Vorlage der Regierung nicht einig gehe. Ich finde
nämlich, da die Regierung von Anfang an den Kostenpunkt
nicht gehörig in Erwägung gezogen hat, so sei auch daS vorliegende

Projekt nicht gehörig erwogen und bringe man etwaS
Halbes, dessen Ausführung am Ende so viel kosten würde als
daS beste Projekt. Es handelt sich um mehrere Pläne, Vorerst
ist es derjenige deS Herrn SalviSberg, von dem man anerkennt,
daß er der schönste, beste und zweckmäßigste sei; dann kommen
die Pläne, welche infolge Konkurrenzausschreibung einlangten;
endlich das modifizirte Projekt der Kommisston. Zur Annahme
des letztern gab vorzüglich der Kostenpunkt den Ausschlag. Ich
finde nun, wenn man einmal entschlossen ist, so große
Ausgaben für einen solchen Zweck zu bringen, so sollte man auch
eine etwas größere Ausgabe nicht scheuen, um etwas Schönes,
Ganzes, dem Zweck Entsprechendes zu erhalten. Ich würde
daher in erster Linie daS Projekt SalviSberg vorziehen weil
man anerkennen muß, daß eS etwas Besseres ist, aber auch
deßhalb, weil man dann den botanischen Garten ausstatten
kann, wie eS jetzt nicht geschehen könnte. SalviSberg stattet
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nämlich die Orangerie mit einer Kuppel aus, so daß man im
Stande wäre, größere Bäume, Palmenarten u. dgl. unterzubringen.

Wenn man einmal die Errichtung eines botanischen
Gartens bezweckt, so gehört daS auch dazu, und ich bin überzeugt,
wenn man später finden würde, das und daS habe, ungeachtet
der großen Kosten nicht Platz, so würde man fragen: warum
hat man eS denn nicht gemacht? Dann kommt man auf den
Gedanken, einen neuen Bau zu machen Schon mit Rücksicht
darauf möchte ich, daß man eine Mehrausgabe nicht scheue.

Will man das nicht, so sollte man in zweiter Linie das zweite
Projekt SalviSberg annehmen, d. h. die Treibhäuser nach seinem
Plan einrichten. Nach der Vorlage des Regierungsrathes
kämen alle Gebäude auf einen Hausen zu stehen, alles wird
zusammengekeilt, so daß eines das andere verdeckt und das
Hauptgebäude tritt wegen der Stellung der Treibhäuser ganz in
Hintergrund. Nun scheint mir das schon vom Standpunkte der
Aesthetik aus nicht zweckmäßig gewählt. Aber auch bezüglich
des Kostenpunktes und deS Unterhaltes ist das vorgeschlagene
Projekt das theuerste. Es darf nicht übersehen werden, daß an
dem Rain, auf dessen Anhöhe die Gebäulichkeiten zu stehen
kommen, ein bedeutender Bergfluß ist, dessen Wirkungen sich

schon an andern Gebäuden dort zeigen. Man kann mit Sicherheit

darauf zählen, daß die gleichen Erfahrungen, ^Feuchtigkeit
u. dgl) die Andere gemacht, sich auch hier zeigen werden.
Nach dem Plane des Herrn SalviSberg fällt das weg Dazu
kommt, daß man die TaluS nicht gehörig anlegen kann, wenn
man die Gebäude zusammendrängt Erfahrungen, die an andern
Orten gemacht wurden, sprechen dafür. Nach der Versicherung
von Sachverständigen werden bei dem Waffer, das sich sammelt,
und bei der geringen Böschung der TaluS bald Stützmauern
nöthig werden. Man wendet freilich ein, der Plan SalviSberg
sei deßhalb verwerflich, weil nach demselben die Treibhäuser
nicht die gehörige Richtung hätten. Ich weiß nicht, ob ich in
den Himmelsrichtungen ganz orientirt bin, aber so viel ich
kenne, hat die Eisenbahnbrücke.ungefähr die Richtung von
Westen nach Osten, während der Lauf der Aare von Süden
nach Norden geht. Nach dem Plane SalviSberg kämen die
Treibhäuser in der Richtung deS Aarenlaufes zu stehen, also
von Süden nach Norden, während sie gerade nach der Vorlage

der Regierung in der Richtung zu stehen kämen, die man
als verfehlt bezeichnet. Ich müßte mich sehr irren, wenn es
sich nicht so verhielte. Unter diesen Umständen glaube ich, eS

wäre zweckmäßiger, die Sache noch etwas genauer zu prüfen.
ES wurde zwar bereits darüber viel geredet und verhandelt,
aber das hier vorliegende Projekt kam doch erst in letzter Zeit
zur Sprache, und was etwas stoßend ist, liegt darin, daß der
einzige Bauverständige, der in Kommission sitzt, das Projekt der
Regierung als unzweckmäßig bezeichnet; dagegen sprechen sich

allerdings Professoren und Gärtner, welche Mitglieder der
Kommission sind, dafür aus. Ich finde, in solchen Dingen
sollte man namentlich auf Bauverständige hören, und wenn
man das Urtheil des Herrn SalviSberg nicht als maßgebend
annehmen will, so kann man von andern Erperten Gutachten
einholen. In erster Linie stelle ich daher den Antrag, der
Große Rath möge einstweilen nicht eintreten, eventuell trage
ich auf Annahme deS ursprünglichen Projektes SalviSberg

an.

Dr. Schneider. Ich erlaube mir, dem Votum deS

Herrn Niggeler, dessen Ansicht ich durchaus theile, einige Worte
beizufügen. Ich habe mich aus den schriftlichen und mündlichen
Rapporten überzeugt, daß namentlich der Finanzpunkt noch nicht
entschieden ist, daß man mit einigen Modifikationen nach dem
Projekte des Herrn SalviSberg nicht bedeutend höher kommen
werde als nach demjenigen der Regierung. ES ist freilich im
schriftlichen Vortrage gesagt, das Projekt SalviSberg werde

Fr. 180,WO kosten; auf eine Anfrage, die ich vorhin an
denselben richtete, versicherte er jedoch, wenn man genau untersuche

so werde die Differenz zwischen dem, was man hier
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vorschlägt, und seinem Projekte nicht groß sein. Wenn daS der

Fall ist, so ist es bei mir bald entschieden, ob ich dem
zweckmäßigen oder unzweckmäßigen Plane den Vorzug geben wolle.
Nun entsteht die Frage: waS ist zweckmäßiger? Da möchte
ich nicht gerade als Schiedsrichter auftreten, aber ich nehme
die Mitglieder des OrganisationskomiteS als Schiedsrichter an,
nach dessen Angaben Herr SalviSbcrg seinen ersten Plan machte.
Der Regierungsrath fand, derselbe käme zu hoch zu stehen; es

erfolgte die Ausschreibung einer Konkurrenz auf anderer Basis
und die Erperten erklärten, keiner der 13 eingelangten Pläne
sei ganz zweckmäßig; keiner erhielt den Preis unbedingt.
Dagegen fanden die Erperten, der Plan Satvisberg, obschon der-
selbe bet der Ausschreibung nicht konkurrirte, vereinige Alles
in steh. Nun rechnet man diesem Plan eine Menge Sachen
zu, über deren Kosten man wenigstens heute noch nicht
hinlänglich im Klaren ist. Darum möchte ich zuerst untersuchen
lassen, ob dieser Plan wirklich so hoch zu sieben kommen werde,
wie man sagt. Auf der andern Seite sagt man unS, der Plan,
den die Regierung heute vorlegt, werde nur Fr. 133,999 kosten.
Dagegen wird man zugeben, daß man später Stützmauern
bei den TaluS werde anbringen müssen; eS geht nicht ein Jahr,
bis die Böschungen rutschen werden. Diese Kosten sind im
Vorschlage nicht begriffen. Ich finde nun, gerade der Plan
SalviSberg biete insofern bedeutende Vortheile, daß er für den
Verkehr des botanischen Gartens und für später wachsende
Bedürfnisse Raum genug läßt, während nach dem vorliegenden
Plane alles ineinander gesteckt würde und spätern Bedürfnissen
nicht entsprochen werden könnte Bezüglich der Kosten ist noch
zu erwähnen, daß nach dem vorliegenden Plane die Erde,
welche zur Bildung des Plateau aufgeführt wurde, wieder weg-
geschaft werden muß, so daß nach dem Plane SalviSberg eher
eine Ersparniß einträte. WaS die Anlage der Treibhäuser
betrifft, welche ebenfalls einen Gegenstand der Einwendung bildet,
so kommt eS viel darauf an, wie man die Pflanzen gruppiren
wird. Man hat vollständig freie Hand, denselben die Morgenoder

Abendsonne zuzuwenden, je nach Bedürfniß. Nach der
Aussage eines angesehenen Botanikers hat dieses Element
allerdings seine Bedeutung, aber eS ist nicht wichtig genug, um
ein Projekt gegenüber den andern zu bevorzugen. Hinsichtlich
der Schönheil der Pläne mögen Sie selbst entscheiden. Nach
meiner Ansicht ist in solchen Fällen, wo man eiwaS NeueS
erstellen will, die Sparsamkeit am unrechten Orte, wenn man
die Bedenken gegenüber der Schönheit und Zweckmäßigkeit eines
Planes zu wett treibt. Man soll auch die ästhetische Seite
der Sache in'S Auge fassen, und in dieser Beziehung hat Herr
SalviSberg auf eine Weise, auf die wir stolz sein können, die
Aufgabe gelöst. Ich gebe zu, daß man einen botanischen
Garten haben kann ohne hohe Palmbäume, aber ich muß sagen,
ich sah manchen botanischen Garten, und eS schien mir immer,
es fehle etwas, wenn nicht ein schöner Palmbaum zu sehen
war. Was jeder reiche Privatmann in Thun, Genf, Basel
besitzt, daS werden wir doch hier auch von Staatswegen erstellen
können. Ich schließe also dahin: wenn eS zweifelhaft ist, daß
die Kosten der Ausführung der verschiedenen Projekte bedeutend
disseriren, wenn bei mir überhaupt die Ansicht vorherrschend ist,
daß die Ausführung des Planes SalviSberg ungefähr dem
vorliegenden Projekte gleich kommen werde, wenn bei mir endlich

kein Zweifel obwaltet, daß sein Plan zweckmäßiger und
schöner ist, so kann eS bei mir auch keinem Zweifel unterliegcn,
zu welchem Vorschlag ich zu stimmen habe. Indessen ist, wie
gesagt, der Finanzpunkt nicht hinlänglich klar, daher möchte
ich noch ein Gutachten einholen lassen über die Frage, wie
hoch der Plan SalviSberg eigentlich zu stehen komme. In
erster Linie stimme ich deßhalb zur Rückweisung in diesem
Sinne.

Scherz, Finanzdirektor. Die zwei letzten Voten veran«
lassen mich zu einigen Bemerkungen. Vorerst muß ich wiederholen,

was ich in meinem schriftlichen Rapporte aussprach:
daß die Finanzdirektion, wenn sie die finanzielle Tragweite der

Ausführung des botanischen Gartens, wie sie sich nun gestaltet,
hätte voraussehen können, auf einstweilige Verschiebung deS

Projektes angetragen Hätte, da wir noch Wichtigeres auszuführen

haben als dieß. Nach den ursprünglichen Vorlagen
waren die Kosten auf Fr. 69—89,999 devisirt; man glaubte
nicht, daß sie sich höher belaufen würden, und gestützt auf jene

Vorlage, wurden die Ansätze im Büdget bestimmt. Zur größten
Verwunderung der Behörde zeigte es sich nachträglich, daß die

erforderlichen Gebäude um diese Summe nicht erstellt werden
können, daß der wohlfeilste Plan auf Fr. 128,9kl) zu stehen
komme. Nun haben die Anträge, welche gegen die Vorlage
der Regierung gestellt wurden, die Tendenz, noch bedeutend
weiter zu gehen. Wenn die Herren, welche soeben das Wort
ergriffen, Vorschläge gemacht hätten, nach denen es möglich
gewesen wäre, daS Projekt noch wohlfeiler als um Fr. 128,999
auszuführen, so hätte ich dazu handbieten können, sofern die

Ausführung zweckmäßig gewesen wäre. Die Herren sagen,
die Sache sei nicht gehörig untersucht. Mir scheint, dieser Vor.
wurf falle auf sie selbst zurück. ES ergibt sich auS den Akten
deutlich, wie viel der Plan SalviSberg kostet. Er selbst schätzt
die Kosten auf Fr. 179,999, eS stellt sich also ein Unterschied
von wenigstens Fr. 42,999 heraus. Denn um Fr. 128,999
macht sich ein Unternehmer anheischig, das vorgeschlagene Projekt

auszuführen. Ob aber dasjenige deS Herrn SalviSberg
nicht noch höher als auf Fr. 179,999 zu stehen käme, ist nicht
ganz sicher. Die angeführten Gründe genügen mir nicht, die
Sache zurückzuweisen. WaS die Vorlage der Regierung betrifft,
so füge ich nur noch bei, daß auch bei einer Mehrausgabe von
Fr. 59,999 das Büdget nicht mehr belastet würde, indem die
betreffende Summe auS den Einnahmenüberschüssen gedeckt

werden kann.

Herr Berichterstatter. Die Argumente, welche die

Herren Niggeler und Dr. Schneider vorbrachten, hatte ich seit
einem Vierteljahre fast alle Tage Gelegenheit zu hören. Sie
vermochten jedoch nicht mich zu überzeugen, daß der Plan deS

Herrn SalviSberg der bessere sei als der vom Konnte empfohlene.
DaS Urtheil deS Preisgerichts kann von seinem Standpunkt
auS richtig sein, wenn eS sagt: das ist der schönste Plan. Aber
vom Standpunkt des Konnte, das die wirthschaftlichen
Rücksichten in den Vordergrund treten ließ, erscheint eS durchaus
nicht als ein Widerspruch, wenn eS mit Rücksicht auf die
Zeweckmäßigkeit einen andern Plan empfiehlt. Ich gebe zu,
daß der Plan des Herrn SalviSberg der schönste ist, so weit
eS die Gebäulichkeiten im Allgemeinen betrifft, aber die
Treibhäuser stellt er so, daß sie dem Zwecke nicht entsprechen. Nun
frage ich: sollen wir einem Prachtgebäude zulieb die
Treibhäuser, den Zweck deS Gartens, opfern? UebrigenS wurde
Rom nicht in einem Jahr gebaut, auch Zürich erhielt sein
Palmenhaus erst in letzter Zeit, in einem getrennten Gebäude
Sollen wir nicht, wie es in Zürich geschah, dahin streben,
solche Anschaffungen aus den lausenden Einnahmen zu
bestreiken? Die Erstellung guter Treibhäuser ist sehr nothwendig,
damit daS Land schon in der ersten-Zeit etwas vom Nutzen
des bo tantschen Gartens erfahre. Bezüglich der Richtung, in
welcher die Treibhäuser zu stehen kommen, befinden sich die

Herren, wie ich bereits im Eingangsrapporte gezeigt, im
Irrthum. Denn nach unserm Plane kommen die Treibhäuser in
der Richtung von Süden nach Norden zu stehen, nach dem
Plane SalviSberg dagegen von Osten nach Westen. In ästhetischer

Beziehung nimmt sich daS Hauptgebäude nach dem Plane
SalviSberg am schönsten aus, aber der Uebergang fehlt, wenn
Sie die Stellung der Treibhäuser in'S Auge fassen. Der
Garten bietet die freien Formen des englischen Systems, die
bei den TaluS ihren Uebergang finden sollen zu den
regelmäßigen Formen der Gebäude. Was den Bergfluß betrifft,
so wird man bei allen Plänen mit demselben zu kämpfen haben;
man wird aber auch Mittel und Wege finden, denselben
abzuschneiden. Stützmauern erfordert unser Plan nicht, der ihm
entgegengestellte aber wohl. ES wurde ferner behauptet, Herr



Salvisberg sei der einzige Sachverständige im Komite gewesen.
Ich gebe das zu, so weit es architektonische Fragen betrifft.
Auch wurde ihm bezüglich der Flügelgebäude eine Konzession
gemacht. In wirthschaftlicher Beziehung hingegen anerkenne
ich ihn nicht als Autorität, und da ist mir ein bescheidener
Gärtner wichtiger als ein großer Architekt. Nicht richtig ist,
wenn Herr Schneider behauptet, das Komite hätte keinen der
ausgeschriebenen Pläne angenommen. Keiner derselben erhielt
zwar einen ersten Preis, dagegen wurden, wie ich bereits zeigte,
drei Pläne eines zweiten Preises würdig erklärt. Ich schließe
mit dem Wunsche, daß der Große Rath eintrete, und nicht die
Sache verschiebe, sonst können wir den botanischen Garten nicht
nächsten Herbst aus dem alten in daS neue Lokal verlegen,
und daS hätte zur Folge, daß im alten Garten neue
Heizeinrichtungen getroffen werden müßten, weil daselbst wegen man.
gelhafier Einrichtungen schon letzten Winter FeuerSgefahr
entstand, abgesehen davon, daß, wenn der Gärtner nicht im Garten
selbst wohnen kann, dieser ohne Aufsicht und der öffentlichen
Sicherheit anheimgegeben ist. Ich empfehle Ihnen daher den
Vorschlag des KomiteS und deS RegicrungsralheS zur
Genehmigung.

Ab stimmung.

Für das Eintreten Handmehr.

„ sofortiges Eintreten 61 Stimmen.

„ Verschiebung 24 „
„ den Antrag des RegierungSralheS Gr. Mehrheit.

Projekt - Gesetz

zur

Hebung der Pferde- und Rindviehzucht.

(Erste Berathung.)

Karlen, Regierungsrath, als Berichterstatter. Die gesetzlichen

Verordnungen über Verbesserung der Pferde« und
Rindviehzucht sind sehr alt; die erste (Verordnung zur Verbesserung
der Pferdezucht) datirt vom 23. Januar 1364, die zweite
(Verordnung zur Verbesserung der Viehzucht) vom 11. Januar 1826.
Seither wurden die Verhältnisse durch Krcisschreiben und
reglementarische Bestimmungen geregelt, die der Kommission für
Landwirthschaft und Viehzucht bet ihren Verrichtungen als
Richtschnur dienten. ES ist nun absolutes Bedürfniß, daß den
veränderten Zcitverhältnisscn entsprechende Bestimmungen
aufgestellt werden. Der vorliegende Entwurf enthält mehrere neue
Vorschläge. Vorerst wird die Summe sestgesetzt, die jährlich
für Verbesserung der Pferde- und Rindviehzucht vom Staate
verwendet werden soll, was bisher nicht der Fall war, indem
dieser Posten jedeS Jahr bei der Büdgetberathung unangenehme
Erörterungen veranlaßte. Durch Bestimmung einer festen
Summe im Gesetze wird denselben der Faden abgeschnitten.
Sodann sollen Stimmregister eingeführt werden. ES ist eine
anerkannte Sache, daß diese Einrichtung sehr zweckmäßig ist,
um die Constanz der Race zu befestigen, wodurch denn auch den
Gegenden, welche Viehzucht treiben, mehr Aussicht auf Erfolg
gewährt wird. Neu ist ferner die Bestimmung, daß der Staat
dafür besorgt sein soll, für prämirte Hengstfohlen zweckmäßige
Sömmerungsplätze anzuweisen. Mancher Hengsthalter, der
bisher ein schönes Fohlen hatte, verwendete eS nicht zur Zucht,
weil ihm für dessen Sömmerung die nöthige Aufsicht auf den
Alpen fehlte. ES ist wichtig, diese Thiere so zu halten, daß
sie sich frei bewegen können, ohne daß der Eigenthümer zu sehr
dabei riskirt. Die zu verabreichenden Prämien werden im

Minimum und Martmum festgesetzt. Auch die Vorschrift ist
neu, daß nur solche Thiere zur öffentlichen Zucht verwendet
werden dürfen, die entweder vor der Kommisston für Viehzucht
oder vor einer engern Bczirkskommission Anerkennung gefunden
haben. Zu diesem Zwecke soll der ganze Kanton in Kreise
eingetheilt werden, so daß auch der Oberaargau und das Seeland

ihre Berücksichtigung finden würden, wenn auch nicht in
dem Maße, wie sie der, eigentlich Viehzucht treibenden
Gegenden zu Theil werden kann. Ich beschäftigte mich längere
Zeit mit diesem Gegenstande, mit Beiziehung ausgezeichneter
Viehzüchter und Sachkenner; das Endresultat der Vorberathung
bestand, in Uebereinstimmung mit der ökonomischen Gesellschaft,
welche mit Ausnahme einer unwesentlichen Bestimmung der
Vorlage in ihrer zahlreich besuchten Hauptversammlung beitrat,
in der Annahme des vorliegenden Entwurfs. Ich schließe mit
dem Antrage, der Große Rath möchte in die Berathung
eintreten und denselben artikelweise behandeln.

Lehmann, I. U. Ich habe hier einige Bedenken und
glaube, dieselben hier anbringen zu sollen, um zu vernehmen,
wiefern denselben im Verlaufe der Diskusston Rechnung
getragen werden könne, oder ob eine Umarbeitung des Entwurfes
nöthig werde. Nach dem Entwürfe sollte die Einrichtung
getroffen werden, daß nur gezeichnete Wucherstiere zur Zucht
verwendet werden dürfen. Wenn man die Gemeinden dafür
verpflichten will, so führt eS zu großen Opfern Weit entfernt,
der guten Absicht derjenigen entgegenzutreten, welche den
Entwurf verfaßt haben, bin ich andererseits doch der Ansicht, wir
sollen den Uebergang nicht aus den Augen verlieren. Ich
mache nur aufmerksam, wie leicht die Entwerihung eines Stieres
durch das Stoßen der Zähne eintreten kann. Solche
Einrichtungen werden in den Gemeinden gchäßig aufgefaßt, wenn
der Staat nicht mtt entsprechender Entschädigung an die Hand
geht, wie überhaupt Zwang in solchen Dingen nie gut thut;
man stoßt sich daran. Daher möchte ich eS für einmal noch
frei lassen, die Zuchtthiere bei einem prämirten oder bei einem
andern Stier belegen zu lassen. Ein anderer Punkt betrifft
den Ausschluß verfremden Racen. Ich glaube, man thue nicht
wohl, die fremden Racen auszuschließen, und zwar im
Interesse der betreffenden Gegenden. Bekanntermaßen sind die
Meinungen über die verschiedenen Racen sehr getheilt Die
schwyzer Race hat viele Vertheidiger, ebenso die fretburger
Race, erstere in Bezug auf Milchergiebigkeit, letztere in Bezug
auf Mastungsfähigkeit. Freie Konkurrenz wäre daher am
zweckmäßigsten. Unsere Landwirthe wissen gewiß am besten zu
unterscheiden, was in ihrem Interesse liegt. Hüten wir uns
deßhalb, dem Lande eine spezielle Race durch ein Gesetz zu
oktroyiren. Halten wir die Reinzucht im Auge, abgesehen
davon, in welcher Race sie stattfinde. WaS die Einthetlung deS

KantonS betrifft, so dürfen wir nicht so große Kreise ziehen;
lasse man eS lieber bei kleinen bewenden, dann wird die
Kommisston für Viehzucht nicht nöthig haben, daß alle ihre
Mitglieder den Schauen beiwohnen, sondern einige Mitglieder
derselben genügen, mit Beiztehung von Sachverständigen aus der
betreffenden Gegend. Wir würden also vor der Hand nur
ermunternd auf die Viehzucht einwirken, die Schauen begünstigen,
und später könnte die Frage in Erwägung gezogen werden,
ob es zweckmäßig wäre, Zwang einzuführen. DaS sind die

Gedanken, die sich mir aufdrängen. Daß man für die
Landwirthschaft etwas thun will, freut mich, aber man soll nicht
zu weit gehen. Nun fragt es sich, ob zur Berücksichtigung der

geäußerten Wünsche eine gänzliche Umarbeitung des Entwurfs
nöthig sei. Antrag stelle ich vor der Hand keinen.

Weber, RegicrungSrath. Die Frage, welche uns be.

schäftigt, ist von einer Wichtigkeit, die nicht geleugnet werden
kann. Die Viehzucht bildet einen sehr bedeutenden Theil unserer
Volkswirthschaft. Den Beweis liefert die letzte Viehzählung,
laut welcher der Viehstand unsers KantonS folgendes Kapital
repräsentirt:
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der Pferdebestand Fr. 16 Millionen.
der Rindviehstand „ 35 „
das Schmalvieh „1t „

im Ganzen 62 Millionen Franken.
Die Zählung liefert aber noch andere Resultate; so zeigt sie

eine Abnahme des Pfervebestandes während der letzten 12 Jahre.
Die Zahl der Pferde betrug nämlich 1847 noch 31,615 Stück,
1859 nur noch 25,686 Stück, so daß sich eine Verminderung
von -5329 Stück oder nahezu 26 Prozent ergiebt. Die Gründe
dieser Erscheinung sind verschieden. Vorerst ist es die
Ausdehnung der Milchwirthschafr in den ackerbautreibenden
Gegenden, wo die Pferde den Kühen Platz machen mußten. Ein
anderer Grund liegt in der Parzellirung des GrundeigenihumS
in einzelnen LandeSgegenven. Wo das Grundeigenthum sehr
parzcllirt ist, findet man nur einen geringen Pfervestand, auS
dem natürlichen Grunde, weil der Grundeigenthümer auf seinem
kleinen Grundbesitze nicht mehr Pferde halten kann. Einen
dritten Grund will man in den Eisenbahnen erblicken, indem
man sagt, eS seien seit deren Einführung viele Pferde aus dem
Lande verkauft worden, von Fuhrhaltern u. f. w. Diesen
Grund betrachte ich als einen minder wichtigen, als einen
vorübergehenden. Ich könnte mehrere Länder zitiren, z. B.
Belgien, wo die Eisenbahnen durchaus keine Verminderung dcS
Pferdebestandes herbeiführten, wo im Gegentheil eine Vermehrung

desselben eintrat. Ein minder wichtiger Grund wird
ferner in Kriegsfällen erblickt. Wichtiger sind die Schwierigkeiten,

mit welchen der Pferdezüchter bei der Nachzucht zu
kämpfen hat, und in dieser Beziehung ist der Landwirth in
Berggegenden wieder ganz anders gestellt als derjenige in andern
Landestheilen, wo die Alpen fehlen. Es ist bekannt, daß die
Fohlen nicht gehörig für die Nachzucht aufgezogen werden
können, wenn sie nicht die erforderliche Sommerweide haben.
Run sind in den untern Gegenden bei dem steigenden Preis
der Güter die Weideplätze verschwunden, die man früher noch
für die Pferdezucht verwenden konnte. Der Pferdestand hat
deßhalb in solchen Gegenden bedeutend abgenommen. Der
Rindviehstand dagegen zeigt eine Vermehrung von ungefähr
7666 Stück oder betläufig 4 Prozent. Die Zahl der Wucherstiere

hat um 9/z Prozent abgenommen, während daS Milchvieh
eine Zunahme von 15 Prozent zeigt, ein Ergebnist, dessen

Grund in der Zunahme der Milchwirtschaft liegt. Ich machte
mir eine statistische Zusammenstellung über die Hauptergebnisse
der letzten Viehzählung. ES ergeben sich dabei vier ziemlich
scharf begrenzte Gruppen im Kanton und zwar in folgender
Abtheilung: 1) die Berggegcndcn mit ausschließlicher
Weidwirthschaft (ausgedehnte Kommunal- und Privatweiden zur
Sömmerung, sehr starker Viehstand, Verhältniß des Jungviehs
zum Milchvieh -^1:1; also bedeutende Nachzucht und
Alpkäsereien; 2) die zweite Region umfaßt Gegenden mit Weid,
wirthschaft und Ackerbau: Berghöfe, Privatweiden, wenig Kom-
munalwcide, theils Weide-, theils Stallfütterung, mäßiger
Viehstand; Verhältniß des JungviehSzum Milchvieh ---1:2;
geringere Nachzucht, Privat - und Dorfkäsereicn; 3) Gegenden
mit Ackerbau und mäßiger Parzellirung des Grundbesitzes:
Felderwirthschaft mit Stallfütterung, starker Viehstand; Ver-
hältniß des Jungviehs zum Milchvieh ^-1:3; geringe
Nachzucht, große Dorfkäsereien; 4) endlich Gegenden mit Ackerbau
nnd starker Parzellirung des Grundbesitzes: Felderwirthschaft
mit Stallfütterung, mäßiger Viehstand; Verhältniß des Jungviehs

zum Milchvieh ----1:4; geringere Nachzucht. Käsereien
und sonstige Milchwirthschaft; Verwendung des Viehs zur
Arbeit. Ich will nun nachweisen, daß gewisse Bestimmungen
des Gesetzes für den einen Landestheil durchaus zweckmäßig
sein können, für den andern dagegen nicht. Ich bin für den
vorliegenden Entwurf, einzig bin ich entschieden gegen den im
8 11 Ziff. 3 enthalten Zwang gegenüber den Gemeinden.
Auch für die Alpgegenden würde dieser Zwang nachtheilig
wirken, und es wäre schwierig zu entscheiden, welche Korporation

für die Haltung des Wucherstters haftbar wäre. Eine

solche Einrichtung würde dahin führen, wohin eS mit den
AmtSkommisstonen in den zwanziger Jahren gekommen war,
über deren Beseitigung man sehr froh war. Wo das öffentliche

Wohl nicht gefährdet ist, soll der Staat nicht zu tief
eingreifen. Mit dem gleichen Recht, mit dem er dem Landmanne
in den Kuhstall hinetnregtert, kann er ihm auch auf dem Felde
vorschreiben; soweit möchte ich nicht gehen. Jede Bestimmung
deö Gesetzes hat Strafandrohungen zur Seite, und diese sind

gehäßig; ihre Handhabung führt zu Reibungen und Widerwillen

unter dem Volke, so daß am Ende die Vollziehung deS

Gesetzes nicht möglich ist. Nun ziehe ich aber der laren
Handhabung eines Paragraphen gar keinen Paragraphen vor. Ich
glaube, der Zweck könnte auf ganz anderm Weg erreicht werden,
und da ist der Staat ganz berechtigt. Er würde eine bestimmte
Summe aussetzen und den Gemeinden und Korporationen,
welche ausgezeichnete Wucherstiere halten, AnerkennungSprämten
verabreichen. Ich habe die Ueberzeugung, wenn man auch
nur bescheidene Prämien aussetzt, so hat eS einen Wetteifer
zur Folge, der rascher und besser zum Ziele führt als der Zwang.
Ich werde bei s 1 einen dahin zielenden Vorschlag machen.
Ich möchte keinen Antrag auf Nichleintreten stellen, weil ich
die Grundlagen des Entwurfs im Allgemeinen als richtig
anerkenne; einzig den soeben berührten Punkt wünsche lch
abgeändert zu sehen.

G fell er zu Wichtrach. Ich erlaube mir einige
Bemerkungen gegenüber dem Votum des Herrn Lehmann, der
nicht richtig orienlirt zu sein scheint. Der Zwang wird nach
dem neuen Gesetze nicht so ausgedehnt, wie er sich vorstellt.
Bisher konnte ein gezeichneter Stier nicht aus dem Amtsbezirke
verkauft werden, nach § 15 des Entwurfs dürfen prämirte
Thiere vor Ablauf eines JahreS nicht außer den Kanton
veräußert werden, und sind solche an einer Kreisschau im
nächstfolgenden Jahre zur Konrrolirung vorzuführen. Wenn die
Thiere vor die Kommission für Viehzucht geführt werden
müßten, so wäre eS allerdings kostspielig; das ist aber nicht
der Fall, fondern die Kontrole wird in den betreffenden Kreisen
ausgeübt. WaS die Racen betrifft, so ist nach § 2 und § 4
Vorsorge getroffen, daß mit Bewilligung des RegierungSratheS
auch Kreuzungen stattfinden können. Die von Herrn Lehmann
geäußerten Bedenken scheinen mir daher nicht begründet. Im
Allgemeinen halte ich dafür, dieses Gesetz werde sehr wohlthätig
wirken, und eS sei unsere Pflicht, im Großen Rathe einmal
dafür einzustehen. Wir wissen Alle wohl, daß die Preise des
Viehs sich nach der guten oder schlechten Nachzucht richten;
aber es liegt in der Aufgabe deS Staates, dahin zu wirken,
daß die Racen durch Reinzucht verbessert werden. Die Bußen
wurden so hoch angesetzt» um den Verkauf gezeichneter Thiere
außer den Kanton so viel als unmöglich zu machen. Ich möchte
Ihnen daS Eintreten in die Berathung sehr empfehlen.

Sträub. Ich kann allerdings die Einwendungen deS

Herrn Lehmann nicht begreifen. Während uns ein Gesetz
vorliegt, durch welches die Reinzucht befördert werden soll, ist eS

mir unbegreiflich, wie man Wünsche äußern kann, die dahin
zielen, eine verbastardirte Züchtung zu begünstigen. Ich sehe
nicht ein, wie man daS zugeben kann. Herr Lehmann sagt,
man soll es den Gemeinden überlassensie werden am besten
wissen, welches Vieh ihnen am besten konvenire. Dann brauchen
wir kein Gesetz, keine Prämien. Gerade dadurch würde man
dem Gesetz in'S Gesicht schlagen. Man will eben Reinzucht,
wofür die Regierung jährlich etwas Schönes verwenden will.
Ich gebe zu, ein großer Theil der Summe fließt in'S Oberland,
in'S Simmenthal; ich bin durchaus nicht mißgünstig darauf.
Ich habe auch Bemerkungen zu machen bezüglich einzelner
Paragraphen, aber wenn die Ansicht deS Herrn Lehmann
durchdringen sollte, dann wüßte ich nicht, was das Gesetz abtragen
soll. Ich möchte deßhalb hauptsächlich dahin wirken, baß ber-
ntsche Racen rein gezüchtet werden. Will Einer Schwyzervteh



halten, so mag er. Ich stimme zum Eintreten und zur artikelweisen

Berathung.

Lehmann, I. U. Ich glaube, Herr Sträub gehe zu
weil in den Konsequenzen. Jeder wird zückten, wie er eS gut
findet, und wenn er Schwyzervieh zu halten vorzieht, so wird
er dock solches halten, auch wenn man dahin strebt, nur ber-
nische Racen zu begünstigen. Stellen wir aber ein Obliga-
torium auf, so ist derjenige, welcher auf Prämien Anspruch
macht, gezwungen, seinen Wucherstier von berner Race zu halten,
und so muthet man gegenüber der auswärtigen Konkurrenz
den Leuten bedeutende Opfer zu. In der einen Gegend ist
vorzugsweise die schwyzer. in der andern die simmenlhaler Race
beliebt; so wird jeder Landmann nach seinem Ermessen Verfahren.
Es giebt auch solche, die eigene Stiere halten. Wie ich übrigens
bereits sagte, ist man noch sehr getheilter Meinung, welche Race
eigentlich die beste sei. Es wird sich zeigen, welche den Vorzug
bei den Käufern finden werde.

Dr. Schneider Ich möchte nicht gegen das Eintreten

stimmen, im Gegentheil, möchte ick es unterstützen.
Indessen muß ick sagen, ich kam Hieher in der Erwartung, ich
werde über die Motive des Gesetzes nähere Auskunft erhalten.
Ich hätte namentlich hören mögen, was bis dahin gefehlt
worden, warum die bisherige Gesetzgebung nicht genüge, warum
man glaube, daß unsere Pferde- und Rindviehzuchl unter dem
gegenwärtigen System schlechter oder besser geworden. Ich
hätte ferner hören mögen, welche Mehrkosten daS Gesetz
nachziehen werde, welches System man zu befolgen gedenke, welchen

Zweck man im Auge habe. ES fällt mir am Entwurf
etwas auf. Nach demselben soll den AmtSzirken die Sache
ziemlich überlassen werden, der Staat soll einfach d s Geld
dazu hergeben. Daß aber auf diesem Weg eine constante
Race erhältlich sei, wenn der Eine aus dieses, der Andere auf
jenes schaut, daran zweifle ick. Ich möchte jedoch eintreten,
weil ich dafür halte, man solle den örtlichen und auch den
veränderten Verhältnissen Rechnung tragen. Die Zeiten ändern
sich. Wenn vor vierzig Jahren geklagt wurde, unsere Pferde
taugen nicht mehr, weil die Lyoner PostVerwaltung nicht mehr
solche in unserm Kanton kaufe, so kann man dieß heute nicht
mehr anführen. Welches ist der Hauptzweck, den wir hier
tn'S Auge zu fassen haben? Ist es der Verkauf nach außen
oder im Jnlanve? Ich bekämpfe die vielseitig »erfochtene
Ansicht, als wäre eS hauptsächlich der Handel nach außen, den
wir in's Auge zu fassen hätten. Das ist nicht das Erste,
sondern das Bedürfniß des Landes ist für uns maßgebend hin-
stcktlich d.r Race und ihrer Eigenschaften. Man sieht, daß
mächtigere Staaten zu ähnlichen Zwecken große Summen
verwenden ohtre den Zweck zu erreichen. Ich verweise auf Frankreich,

das nicht dazu kommt, genug Pferde für seine Kavallerie
zu erhalten. Warum? So lange man dort schwere zwei«

rävrige Wagen hat, die Elephanten erfordern, um sie
vorwärts zu bringen, werden schwere statt leichtfüßige Thiere
gezogen. Ich wollte nur aufmerksam machen, daß eS wünschens-
werth gewesen wäre, daß die Regierung in einem Vortrag auS-
einbergesetzt hätte, was eigentlich fehle. Wenn man vom
Großen Rathe 10-15,000 Fr. mehr verlangt und der Staat
Weiden ankaufen soll, so sollte man etwas mehr Auskunft
darüber geben, was man eigentlich bezwecke. Auf das Votum
des Hrn. Sträub zurückkömmend, theile ich auch die Ansicht,
daß man zunächst unsere eigenen Racen zn vervollkommnen
suchen solle. In dieser Beziehung sollen wir wirklich daS Beispiel

der Engländer befolgen. Aber daS kann man nicht dem

Zufall überlassen, eS müssen gewisse Grundsätze aufgestellt
werden, welche Racen und Schläge zu halten, wie sie zu
verbessern seien. Man soll konsequent sein, nicht das eine Jahr
so, das andere Jahr anders verfahren. Wenn ich daher für
das Eintreten bin, weil ich die Basis einer guten Gesetzgebung
im Entwurf erblicke, so wünsche ich doch, daß der Herr Be-

Xagblatt des Großen Rathes tss«.

richterstatter uns mittheile, wie sich die Sache machen soll,
namentlich auch mit Rücksicht auf daS Votum des Herrn
Lehmann. Wenn z. B. Frutigen mit Siebenthal einen Bezirk bilden

sollte, so mache ich nur aufmerksam, daß die Frutiger die
Hälfte der Kälber in Thun und Umgegend auskaufen, um fie
aufzuziehen. Wenn nun die Kommission in Thun andere Grundsätze

befolgen würde, als die in Frutigen herrschenden, so würden

Schwierigkeiten entstehen. Daher ist eS wichtig, daß der
Herr Berichterstatter sage, wie sich die Sache in Wirklichkeit
machen solle.

vr. v. Gonzenbach Anknüpfend an das, was soeben
gesagt wurde, wünsche ich ebenfalls einige Aufklärung zu
erhalten. Herr Regierungsrath Weber zeigte Ihnen vorhin,
welchen Rückschritt die Pferdezucht gemacht hat, und führte
einige Gründe dafür an. Ich hätte aber über Etwas noch

gerne Aufschluß und wünsche, daß Herr Weber sich darüber
ausspreche, ob er glaube, daß ein Land, in welchem der
Rindviehstand sich sehr vermehrt, gegenüber einem Lande, in
welchem der Pferdestand sich sehr vermehrt, im Vortheil sei oder nicht.
Ich bin der Ueberzeugung, daß daS erstere Land sich im Vortheil

befinde. Beide Thiere werden alt, Pferd und Rindvieh,
aber daS alte Pferd ist nichts mehr, während die Kuh oder
der Stier noch seinen Fleischwerth hat Herr Weber bemerkte

u. A., in Belgien habe sich trotz der Eisenbahnen die Zahl der
Pferde nicht verringert sondern im Gegentheil vermehrt; aber
ich hätte gerne darüber Aufschluß erhalten, welchen Gründen
dieses Resultat zuzuschreiben sei, ob die Pferde dort zu landwirth-
schaftlichen Zwecken benützt werden, oder ob nicht vielmehr die
Zahl der Fiaker und Fuhrwerke anderer Art in den großen
Städten Belgiens sich vermehrt habe. Wenn man alles in's
Auge faßt, so wird man sehen, daß eS das Beste ist, den
Rindvtehstand, der den eigentlichen Wohlstand des Landes
fördert, gegenüber der Pferdezucht zu begünstigen. Sie mögen
Summen aussetzen, wie Sie wollen, so werden Sie mit der
letztern nicht zum Ziele kommen. Jeder, der ein Fohlen hat,
wird sich fragen: gewinne ich etwas dabei, wenn ich es
erziehe? Ich glaube, die Pferdezucht könnte einzig durch den

Handel nach auswärts einen Gewinn bringen. Daher wünsche
ich, daß der Herr Berichterstatter sich auSspreche, ob er dafür

halte, eS sei in nationalökonomischer Hinsicht klug, daß
der Kanton Bern seine Pferdezucht, die für daS Land immer
eher einen Ausfall als eine Einnahme brachte, künstlich
steigere, ob eS nicht, wie eS in Betreff anderer Sachen geschieht,
besser sei, auch dieß vom Auslande zu beziehen und seine

Kräfte auf produktivere Zweige der Volkswirthschaft zu
verwenden Ich könnte an andere Gewerbe erinnern. So wurden

früher Gegenstände, die wir jetzt meistens vom Auslande
beziehen, im Lande selbst fabrizirt; so z. B. Tuch- und Wollenwaaren

in mehreren Kantonen und anderes. Seither haben
die Verhältnisse sich geändert, das Land hat an Werth
gewonnen, man gibt andere Gewerbe auf und kauft die Gegenstände

da, wo man sie wohlfeiler haben kann. Untersuchen
wir deßhalb, ob es klug sei, die Pferdezucht künstlich zu heben,
oder ob eS nicht besser wäre, die Pferde da zu kaufen, wo
man sie am wohlfeilsten haben kann. Es gibt wenige Länder,
wo reine Racen gezogen werden, meistens ist eS ein Gemisch
verschiedener Stämme. Ungarn, daS enorme Weiden hat,
zieht noch seine kleinen Pferde auf, aber die Leute werden im
Vermehr durch die Eisenbahnen mit andern Staaten bald zur
Einsicht kommen, was ein gutes Pferd werth ist. In
Ungarn bestehen eben ganz eigenthümliche Verhältnisse, dort
kostet den Bauer die Nahrung des PferdcS nichts; die Thiere
suchen ihr Futter auf der Weide. Dieses Drängen, etwas
durch Prämien künstlich zu steigern, was man anderwärts sonst
bekommen kann, führt nicht zum Zwecke. Ob bei dem aegen-
wäriigcn Stande der Landwirthsckaft, bet der vorherrschenden
Vertheilung des Grundbesitzes die Pferdezucht so betrieben werden

könne, daß sie für daS Land vortheilhaft sei. bezweifle ich.
49
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Mühlethaler. Ich stellte schon bet Anlaß der Büdget-
berathung von 1352 den Antrag» die Prämien für die Pferde-
und Nindviehzucht zu streichen, weil ich gefunden habe, daß
die Industrie der Viehzucht einen solchen Grad der Entwick.
lung erreicht habe, daß sie von selbst gedeihen könne, während
andere Industriezweige, die erst im Entstehen begriffen sind,
der Unterstützung viel mehr bedürften. Das ging den Herren
des Oberlandes sehr nahe. Später trug ich auf Herabsetzung
der Summe an; da ging es wieder nicht gut. Dann faßte
ich den Entschluß, zu schweigen, um nicht die Katze beim

Schwanz zu nehmen. Nun will man aber die Prämien auf
Fr. 3V,Wi) erhöhen. Das ist denn doch des Guten zu viel.
Dabei will man uns im Oberaargau bevormunden, indem

man Einrichtungen trifft nach Art der frühern Zünfte. Das
Beste ist, man ziehe gute Milchkühe auf, abgesehen davon,
ob sie die Hörner so oder anders stellen. Daher möchte ich
es einstweilen bleiben lassen.

Bühler. Ich bin so frei, auf die Einwendungen des

Herrn Mühlethaler einiges zu erwiedern. ES wurde hier schon

oft über die Viehprämien gesprochen und wurden Einwendungen

vom Oberaargau, von Herrn Gygar und Andern
dagegen erhoben. Jedenfalls ist eS sehr wohlthätig, einmal das
Verhältniß durch ein Gesetz zu regeln, um den unerquicklichen
Erörterungen den Faden abzuschneiden. Ich stimme daher zum
Eintreten. Wenn Herr Mühlethaler glaubt, es sei nur
Privatspekulation im Spiel, wenn man Prämien zur Hebung der
Pferde- und Rindviehzucht aussetzt, so muß ich ihm entgegnen,
daß eS eben verschiedene Manieren gibt, die verschiedene
Resultate in der Volkswirthschaft zu Tage fördern. Früher konnte
der Viehzüchter seine Thiere auf den Markt führen und löste
seinen Preis; jetzt ist es anders. Er hat nicht mehr Profit
auf der Viehzucht, eS wäre für ihn besser, sich auf die
Milchwirthschaft zu verlegen, seitdem diese und die Käsereien im
Unterlande solche Ausdehnung erhalten haben. Man bedenkt

nicht, mit welchen Schwierigkeiten der Viehzüchter zu kämpfen,
welches Risiko er hat, bis er auf einen Erlös rechnen kann.
Wenn Alle eS treiben würden, wie die Unterländer, sich

einfach mit Milchwirthschaft und Käserei abzugeben, so wäre
man mit ver Viehzucht bald am Boden. ES ist daher nöthig,
daß von Staates wegen etwas geschehe. Früher sagte ein
Mitglied des Großen Rathes, die Opposition gegen die

Viehprämien komme von Leuten, die mit GeiSmilch erzogen werden.

Das kann man heute nicht mehr, sondern man könnte
eher sagen, diese Opposition rühre von Leuten her, die in der
Kuhmilch schwimmen und Käshandel mit dem Ausland treiben.

UebrigenS ist es durchaus nicht der Viehzüchter auf den
Alpen, welcher allein den Vortheil hat; der Käufer zahlt ihm
so wenig als möglich. Auch die Prämien fallen nicht immer
dem Viehzüchter deS Oberlandes zu, sondern man sieht oft,
wie der Herr aus dem Unterland mit vollem Beutel kommt
und schöne Thiere kauft; dann stellt er sie aus und bezieht den
Pieis. Diese Opposition scheint mir daher mehr aus Lokal-
rückstchten und Lokalinteressen entsprungen, als auf wirklichen
Gründen zu beruhen. Vielmehr spricht ein allgemeiner
nationalökonomischer Grund dafür, daß durch die Verabreichung
von Prämien unsere Racen so viel als möglich verbessert und
erhalten werden. AuS demselben Grunde sollen wir auch für
die Pferdezucht so viel thun, daß wir für unsern Gebrauch
wenigstens die erforderliche Anzahl eigene Pferde haben. Wenn
wir in den Fall kommen, militärische Aufgebote zu erhalten,
so hat man nicht immer Gelegenheit, vom Auslande Pferde
kommen zu lassen. Auch dem Landwirthe würde mit zwei
deutschen Biggern schwerlich gedient sein. Daher stimme ich
entschieden gegen den Antrag deS Herrn Mühlethaler.

Herr Berichterstatter. Ich kann mich in meinem

Schlußrapporte um so kürzer fassen, als die meisten der geäußerten
Bedenken bei einzelnen Paragraphen ihre Erledigung finden
werden. So z. B. die Einwendung deS Herrn Lehmann,
welche bei § 16 des Entwurfs berücksichtigt werden kann. Die
Frage, ob man nicht ausschließlich die Reinzucht bernischer
Rinvviehracen im Auge haben soll, findet ihre Erledigung bei
8 16. Herr Regierungsrath Weber sprach stck namentlich gegen
die Ziff. 3 des 8 11 aus und wünscht die Verabreichung von
Anerkennungöprämien an Gemeinden und Korporationen, die
ausgezeichnete Zuchtstiere halten Auch dieser Punkt wird
Gegenstand der artikelweisen Berathung sein. Anders verhält eS

sich mit dem Volum des Herrn Dr. Schneider, welcher die
Gründe zu vernehmen wünscht, warum die bisherigen gesetzlichen
Vorschriften nicht mehr genügen. Wenn ich Herrn Schneider
daran erinnere, daß die letzte Verordnung über die Nindviehzucht

vom 11. Januar 1826 datirl und die letzte Verordnung
über die Pferdezucht vom 23. Januar 1804, so wird er zugeben,
daß dieselben zu den gegenwärtigen landwirthschaftlichen
Verhältnissen nicht mehr passen. Der fernere Umstand, daß bei
den Büdgelberathungen daS eine Jahr der Grundsatz aufgestellt
wurde, eS sollen keine Stuten mehr gezeichnet werden, daß im
folgenden Jahre diese Weisung wieder abgeändert und später
abermals beschlossen wurde, eö sollen nur Hengste und Hengstsohlen

gezeichnet werden u. s. f., beweist, daß die gesetzliche
Regulirung dieser Verhältnisse absolut nöthig ist. Die
Verhältnisse der verschiedenen Landestheile sind ungleich. Im Stm-
menthal hat der Eigenthümer einer Zuchtstute diese während
des Winters einigermaßen zur Arbeit zu verwenden, im Sommer,
so bald er seinen Dünger ausgeführt, hat er volle Weide, und
erst im Winter kommt die Stute ihm wieder an die Arbeit,
während in ackerbautreibenden Gegenden daS Pferd daS ganze
Jahr verdient, auch die Zuchtstute, die in den Bergen immer
an den Kosten liegt und den Züchter wenigstens Fr. 56—66
kostet, während der Landwirth im Unterland mehr als so viel
Rente bezieht. Es sind mehrere Faktoren, die absolut eine Ab
änverung der bisherigen Bestimmungen erfordern. Auch der
Zweck v.S ZüchtenS wurve im Laufe der Berathung erörtert,
so wie die Frage ob man bei diesem Gesetz die einheimische
Pferderace oder etwas anderes im Auge habe. Ich glaube,
es ist Zufall, daß die Pferde, die im Kanton Bern gezüchtet
werden, den Verhältnissen des Landes annähernd entsprechen
Wenn man aber etwas Neues einführen will, so sollte es nach
meiner Ansicht so beschaffen sein, daß eS den landwirthschaftlichen
Zwecken angepaßt ist. In der letzten Zeit wurden zum Theil
schöne Preise gezahlt, so galten Kaleschenpferde Fr. 4-6006
per Paar. Solche Thiere müssen aber in den ersten Jahren
mehr geschont werden. Die von Herrn von Gonzenbach
angeführte Thatsache, daß die Ungarn bezüglich der Pferdezucht
sich im großen Vortheil befinden, bestreike ich nicht. Dagegen
stelle ich den Satz auf: wenn wir mit Hilfe unterstützender
Mitwirkung von Seite des Staates unsere Pferdezucht auf
einer Stufe erhalten können, daß sie gute Pferde liefert, die
hohe Preise gellen, wie Thiere deutscher Racen, so ist ver
Landwirthschaft ebenfalls damit gedient. Die veränderten
landwirthschaftlichen Verhältnisse, die Ausdehnung der Milchwirthschaft

in den untern Gegenden des KantonS, sowie der Umstand,
daß Landwirthc, die früher 4—6 Zugpferde hielten, jetzt nur
noch 2 halten und den Rest der Arbeit mit Kühen verrichten,
alles daS erfordert, daß die Pferde, die man hat, dem Zweck
entsprechend seien, daß auch das im Kanton erzogene Rindvieh
von reiner Abstammung sei. Der Züchter ist gegenwärtig nicht
im Vortheil, aber er hat eine schöne Zukunft für sich, indem
ihm schöne Preise in Aussicht stehen. Ich spreche wich auS
allen diesen Gründen auch gegen die Ansicht deS Herrn
Mühlethaler aus und wiederhole schließlich den Antrag, Sie
möchten in die Berathung des Entwurfs eintreten und
denselben artikelweise behandeln.
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Für das Eintreten Gr. Mehrheit.
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Zweite Sitzung.

Dienstag den 25. Juni 1361.

Vormittags um 8 Uhr

Unter dem Vorsitze veS Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Anderegg, Bernard,
Bürki, Chopard, Feune, Freiburghaus, Neuenschwander, Roth
in Ersigen, Ryser, Seßler, Steiner, Jakob; und Stockmar;
ohne Entschuldigung: die Herren Affolter, Johann Rud.; Bähler,
Daniel; Bärtschi, Bangerler, Batschelet, Biedermann, Brunner,
Berger, Bützberger, Carlin, Chevrolet, Corbat, Egger, Hektor;
Engemann, v. Erlach, Friedli, Friedrich; Frotdevaur, Frotê,
Gerder, Girard, Gobat, v. Gonten, Gygar, Gyger, Haag,
Hirsig, Hofer, Hofmeyer, Houriet, Jeannerat, Jmhof, Benedikr;
Kalmann» Kaiser, Karlen, Jakob; Karrer, Kasser, Keller
Klaye. Knechtenhofer, Wilhelm; Knuchcl, Kohler, Kohli,
Koller, Lehmann, Daniel; Lenz, Loviat, Luginbühl, Lülhy,
Marquis, Marti, Matthys, Morel, Moser, Jakob; Müller,
Arzt; Oeuvray, Pallain, Probst, Prudon, Regez, Ritter,
Roffelet, RöthliSberger, Gustav; Schmalz, Schmid, Rudolf;
Schmied, Andreas; Scholer, Schon, Schrämli, Seiler,
Siegenthaler, Stgri, Spring, Slerchi, Theurillat, Tièche, Trorler,
Willi, Wirth, Wyder, Zeesiger und Zwahlen.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.
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TageSordnun g.

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes zur
Hebung der Pferde- und Rindviehzucht.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 191 f.)

8 1.

ES ist jährlich zur Unterstützung einer rationellen Pferde-
und Rindviehzucht eine Summe von Fr. 30,000 auf das Budget
zu nehmen.

Es haben von dieser Summe Fr. 10,000 für Pferdezucht

und Fr. 20,000 für Rindviehzucht Verwendung zu
finden.

Karlen, Regierungsrath, als Berichterstatter. Nach diesem
Artikel soll künftig eine größere Summe, als bisher der
Kommission für Viehzucht zur Verfügung stand, bewilligt werden.
Der Grund liegt wesentlich darin, weil die Zeichnungen auf
den ganzen Kanton ausgedehnt werden. anderntheilS weil der
bisherige Kredit nicht genügte. Scheinbar entsteht für den

Staat ein Aussall von Fr. 10,000 Wenn man aber die
Bestimmung eines spätern Paragraphen in'S Auge faßt, nach
welcher ein Theil der Bußen in die Staatskasse fließt, so

erscheint derselbe nicht so beträchtlich. Ich trage Namens des

Regierungsrathes auf Genehmigung des 8 1 an.

Riat. Wir haben gestern für daS Gewächshaus im
botanischen Garten eine ziemlich bedeutende Summe votirt, >'o

daß es scheint, die StaatSfinanzen seien wohl bestellt. Wenn
dem so ist, und wenn die Regierung wirklich den Weg der
Verbesserungen betreten will, so Halle ich dafür, daß die in
diesem Artikel für Aufmunterung der Pferd- und Rinbviehzucht
ausgesetzten Summen nicht hoch genug sind, und daß sie zu
erhöhen seien. Ich trage daher darauf an, die- zu diesem Zweck

zu bestimmende Gesammtsumme auf Fr. 40,000 zu bestimmen,
anstatt auf Fr. 30,000. Im zweiten Alinea dieses Artikels ist

gesagt, daß von der angewiesenen Summe Fr. 10,000 für die

Pferde- und Fr. 20,000 für die Rindviehzucht bestimmt sein

sollen. Dieses Verhältniß ist nun aber unbillig, und man kann
es nicht im Gesetz selbst feststellen, denn man muß bei der Ver-
theilung den Verhältnissen Rechnung tragen, die sich einstellen
werden. Ich schlage daher vor, dieses Alinea zu streichen, denn
ich glaube, die Kommisston für Pferde- und Rindviehzucht werde

am besten wissen, welche Summe jedesmal der einen und andern
Race angewiesen werden solle. Sie wird vielleicht finden, daß

in gewissen Jahren die Rindviehrace keine sehr bedeutenden

Prämien verdient, während die Pferderace deren stark verlangen
wird, und umgekehrt, so daß diese JnspektionSkommission sich

durch die Bestimmung des Artikels gebunden und genöthigt sehen

wird, die festgesetzte Summe zu gewähren, wenn fie schon

wünschte, das eine Jahr für die Pferderace eine höhere Summe
als Fr. 10,000 zu bewilligen. Ich wünschte der Kommission
einen größern Spielraum zu gestatten, damit sie den Umständen
gemäß handeln, Fr. 20,000 oder 30.000, je nach dem Bedürfniß,
zusprechen kann, ohne sich an eine .feste Summe halten zu müssen.

Zu dem Behuf muß daS letzte Alinea des Artikels 1 gestrichen,

und der Gesammtkredit auf Fr. 40,000 festgestellt werden, wie
ich vorgeschlagen habe.

Mühlethaler. ES besteht ein eigenes Dekret, nach

welchem eine Summe von Fr. 5000 jährlich aus der Viehcnt-
schädtgungskasse für die Viehzucht verwendet wurde. Herr
Roth hat seiner Zeit den Antrag gestellt, dieses Dekret
aufzuheben. Nun habe ich nichts gehört, ob demselben Rechnung

getragen wurde. Wenn das Dekret noch besteht, so hätte man
dann einen Kredit von Fr. 35,000. Ich wünsche daher Auskunft

über diesen Punkt zu erhalten.



Herr Berichterstatter. Bisher waren auf dem Büdget
folgende Kredite ausgesetzt: zur Beförderung der Pferdezucht
Fr. 10,WO, für die Hornviehzucht Fr. 5000 mit dem Beisatz,
daß hiezu noch ein Zuschuß von Fr. 5000 auS der
ViehentschädigungSkaffe bewilligt werde. Ich bin nun der Anficht,
diese Kasse soll ihrem Zwecke nicht entfremdet, sondern das
betreffende Spezialdekret solle aufgehoben werden.

Mösching. Die Bewohner von Berggegcnden, wo der
Betrieb anderer Gewerbe nicht so leicht möglich ist, wie in
andern LandeStheilen, haben um so mehr das Recht, vom
Staate zu verlangen, daß er die Viehzucht hebe. Ich würde
gerne dem Antrage des Herrn Riat beipflichten, besorge jedoch,
derselbe möchte dem Großen Rathe nicht belieben, und beantrage
deßhalb in zweiter Linie, den Kredit auf Fr. 35,000 festzusetzen

und zwar in dem Sinne, daß die Staatskasse als solche für
nicht mehr als Fr. 30,000 belastet, dagegen wie bisher Fr. 5000
auS der ViehentschädigungSkaffe verwendet werden. Wenn der

Herr Berichterstatter sagt, dadurch werde diese Kasse ihrem
Zwecke entfremdet, so mache ich aufmerksam, daß im Jahre
1857 nicht nur Fr. 5000, sondern Fr. 10,000 für die
eidgenössische Ausstellung verwendet wurden. Ich glaube, die

vorgeschlagene Summe sei eine bescheidene gegenüber den Millionen,
die man bereits für Eisenbahnen verwendet hat und die man
noch für solche Zwecke zu verwenden im Begriffe steht. Man
soll nur nicht einwenden, die Viehzucht liege nur im Interesse
der Berggegenden, auch die untern Gegenden können um so

bessere Waare erhallen, wenn gut gezüchtet wird, und so kommt
der Vortheil dem ganzen Lande zu gut Was die Vcrtheilung
des Kredites betrifft, so schlage ich für den Fall der Annahme
des in zweiter Linie gestellten Antrages vor, Fr. 10,000 für
die Pferdezucht und Fr. 25,000 für die Rinbviehzucht zu
verwenden.

Roth von Wangen. Ich möchte die Ansicht entschieden
bekämpfen, daß ferner eine Summe von Fr. 5000 aus der

ViehentschädigungSkaffe verwendet werden soll, und stelle den

Antrag, das bezugliche Dekret vom 10. Oktober 1853
aufzuheben.

Gfeller zu Wichtrach. Wenn irgendwo, so ist es nach
meiner Ansicht hier der Ort, eine beträchtliche Summe
auszusetzen. Denn wenn wir in Betracht ziehen, welchen Gewinn
der Staat auf diesem Zweige macht, daß von seiner Gesammt-
einnahme von ungefähr 4 Millionen Franken mehr als ein

SechtStheil auf das Salzregal fällt, so ist ein solcher Kredit
ganz gerechtfertigt. Wenn die Viehzüchter das Salz selbst

ankaufen würden, so müßte der Staat sich vielleicht mit einer
Einnahme von Fr. 30—40,000 begnügen, während er letztes
Jahr eine solche von Fr. 800,000 halte. Ich unterstütze den

Antrag auf Erhöhung des Kredites auf Fr. 35,000. Was
den Betrag von Fr 5000 betrifft, der bisher aus der
ViehentschädigungSkaffe verwendet wurde, so war ich dasjenige
Mitglied, welches seiner Zeit den Antrag dazu stellte. Ob der
Betrag dadurch dem Zweck der Kasse entfremdet wurde oder nicht,
will ich hier nicht entscheiden; aber ich gebe zu bedenken, daß
die erwähnte Kasse zu Vtehzwecken gegründet wurde. Ob der
Bestand derselben nun zu Viehprämien oder zur Entschädigung
für Vieh verwendet werde, scheint mir keine Entfremdung vom
Zwecke. Dagegen scheint es zweckmäßig, die Kasse zu erweiten
und die Entschädigung namentlich auch auf den Milzbrand
auszudehnen, was um so eher geschehen kann, da der Betrag
derselben auf eine bedeutende Summe gestiegen ist, auf wenigstens
Fr. 300,000. Zum Schlüsse möchte ich noch auf ein Votum
deS Herrn v. Gonzenbach, welcher gestern in Zweifel zog, ob
eS im Interesse des Kantons liege, für die Pferdezucht Prämien
auszusetzen, antworten, daß mir seine Ansicht irrig zu sein
scheint, indem ich dafür halte, die Pferdezucht liege im Interesse

des LandmannS. Ein Bauer, der ein Gut von 40 50
Jucharten besitzt und zwei Pferde hält, hat Nutzen davon,

wenn er sie nur zur Arbeit verwendet, wegen der Bedüngung.
Daher soll man auch die Pferdezucht heben und zu unterstützen
suchen, um dem Lande gute Pferde zu erhalten. Schon Anno
1804 wurde dieß gefühlt, als die Verordnung über die Pferdezucht

erlassen wurde; jetzt sind wir wieder auf diesem Punkte.
Ich stimme zu einem Kredite von Fr. 35,000 und möchte
dann die bisher aus der ViehentschädigungSkaffe verwendeten
Fr 5000 beseitigen.

Dr. v. Gonzenbach. Ich bin dem Herrn Gfeller dank,
bar für seine Belehrung, aber ich hätte gerne noch mehr
Aufschluß gehabt. Darüber bin ich mit Herrn Gfeller ganz
einverstanden, daß es Güter gibt, wo man Pferde halten muß.
Eine andere Frage aber ist die, ob es vortheilhaft und klug
sei, die Pferde selbst zu erziehen. Ich halte noch an der Ansicht

fest: ich betrachte eS in nationalökonomischer Beziehung
als irrig, ein Land auf einen Zweig der Viehzucht anzuweisen,
der für dasselbe verderblich ist, und verderblich ist er insofern,
als man in der Schweiz, wo der Boden theuer ist, nicht so

wohlfeile Pferde erziehen kann, wie in Ländern, wo der Boden

wohlfeil und große Weiden vorhanden sind. Für einzelne
Landestheile, wie für den Jura und daS Simmenihal, mag
eS noch einen Vortheil haben; hingegen führt mich dieß
gerade dazu, den Antrag des Herrn Riat zu unterstützen, welcher

dahin geht, daß man die Theilung des Kredites nicht im
Gesetze festsetze, sondern der Kommission für Viehzucht
überlasse, nach Umständen zu handeln, so daß sie, wenn nicht ein
Kredit von Fr. 10,000 für die Pferdezucht nöthig wäre, auch
weniger dafür verwenden könnte. Die Behauptung des Herrn
Gfeller, daß der Staat wegen der Viehzucht auf dem Salz,
regal einen schönen Gewinn mache, gebe ich zu; aber meiner
Ansicht nach fehlt er darin, daß er fragt: wenn die
Viehzüchter selbst das Salz kaufen würden, ob der Staat dann
nicht einen großen Ausfall erleiden würde. Der Ausfall ist

sicher, nicht so sicher aber ver große Gewinn für die Viehzucht.

Glaubt etwa Herr Gfeller, wenn daS Regal aufgehoben

würde, daß man dann das Salz gleich theuer Härte an
der Lenk und in Murgenthal? Der Staat kann eS so

einrichten, daß der Preis im ganzen Kanton der gleiche ist. DaS
ist nur durch die Staatsverträge möglich, welche die Sicherheit

gewähren, daß große Quanta regelmäßig bezogen werden;
gestützt darauf kann man die erforderlichen TranSporteinrich-
lungen treffen. Ich glaube, man hätte nie unter den
Viehzüchtern eine Verständigung erreicht, die es möglich gemacht
hätte, solche Einrichtungen zu treffen. Dieselben können daher

dem Staate nur dankbar sein. Allerdings sind sie scheinbar

die größern Konsumenten, so lange sie den Stall voll
Vieh haben; aber das übrige Publikum konsumirt auch, sei eS

in dieser oder jener Form.

Rösti. Ich unterstütze ebenfalls den Antrag, den Kredit
auf Fr. 40,000 zu erhöhen und zwar aus verschiedenen Gründen.

Vorerst werden in Zukunft mehr Kreise aufgestellt als
bisher. Ich hätte zwar gewünscht, daß man im Gesetze sage,
wie viel Kreise aufgestellt werden sollen, um den Kredit besser

berechnen zu können. Ferner wurde gestern ein Antrag
angekündigt, nach welchem »och besondere Prämien an Gemeinden
und Genossenschaften verabericht werben sollten die gute Wucherstiere

halten; dagegen möchte man das Obligatorium fallen
lassen. Das Erste möchte ich sehr unterstützen; dann wäre
aber ein Kredit von Fr 30,000 jedenfalls zu niedrig und müßte
derselbe bedeutend erhöht werden. Wenn man für einen
botanischen Garten mehr als Fr 100,000 verwenden kann,
wogegen ich nichts habe, so ist eS nach meiner Ansicht nicht zu
viel, wenn man auch für die Viehzucht etwas Angemessenes
aussetzt. Sodann hätte ich noch etwas, das der VollztchungS«
Verordnung vorbehalten wird, in das Gesetz selbst aufnehmen
mögen, nämlich außer der Eintheilung des KantonS in Kreise
auch die Organisation der Kommission für Viehzucht, wie viel
Mitglieder dieselbe zählen soll rc. Ich hätte eine andere Ein«
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richtung gewünscht als bisher. So weiß man nicht, wie die
Vollziehungsverordnung ausfällt. Ich wünsche, daß aus jedem
Kreis ein Mitglied erwählt werde, und daß die drei Mitglieder

im Kehr an den Schauen funktioniren, so daß eine gegenseitige

Belehrung im Kanton stattfinden könne. Die Kosten
würden nicht größer sein als bisher. Ich will in dieser
Beziehung nicht bestimmte Anträge stellen, sondern möchte den
Herrn Berichterstatter ersuchen, diese Wünsche bis zur zweiten
Berathung zu prüfen. Dagegen stelle ich den Antrag, den § t
also zu fassen î „Alle Jahre werden öffentliche Pferde- und
Rtndviehschauen abgehalten und Prämien ausgerichtet. Zu
diesem Zwecke ist jährlich eine Summe von Fr. 40,000 auf
das Budget zu nehmen, wovon wenigstens Fr, 25,000 für
Rindviehzucht Verwendung finden sollen." Ich würde eS als
einen Fehler betrachten, wenn eS später dazu kommen sollte,
vielleicht aus persönlicher Liebhaberei, viel mehr als Fr. 10,0M
für vie Pferdezucht zu verwenden und den Kredit für die Rind.
Viehzucht zu verkürzen. Deßhalb möchte ich im Gesetze deutlich
sagen, wie viel für letztern Zweck verwendet werden soll.

Sträub. Wenn man den Zweck in'S Auge faßt, den
man durch dieses Gesetz erreicht, so glaube ich, die Summe,
die vorgeschlagen wird, sei denn dock etwaS zu hoch. ES
wurde gestern gesagt, man werde es doch nicht zu einer reinen
Race bringen, und wenn man das nicht erreichen kann, so

genügt ein Kredit von Fr. 3V,MV. Ich erinnere mich wohl,
wie eS hin und wieder mit den Prämien ging, daß oft nicht
das Thier, sondern der Mann den Preis erhielt, daß Mancher,
der an einem Orte leer ausging, sein Stück Vieh an eine
andere Zeichnung führte .und prämirt wurde. Man weiß, wie
schwierig eS ist, schöne Thiere aufzuziehen. Es find die
bekannten Viehmatadoren, welche gewöhnlich die Preise ziehen.
Ich gönne es ihnen wohl, aber man sollte dann auch der
Landwirthschaft an andern Orten an die Hand gehen, nicht
nur in diesem Zweige, daß der Landmann mehr Vieh halten
könne. Der schönste Gewinn für den Viehbesitzer ist, wenn
er schöne Preise aus setner Waare löSt. Der Viehftand ist
für den Bauer, waS andere Waare für den Krämer, und
wie dieser auf gangbare Artikel sieht, wird der Landwirth sich

bestreben, schöne Thiere zu halten. Die Ansicht deS Herrn
v. Gonzenbach könnte ich nicht theilen, daß man der Pferdezucht

gar keine Aufmerksamkeit mehr schenken soll, und daß eS

klüger wäre, sie gar nicht heben. Gehen Sie nach Erlenbach
und Sie werden sehen, daß man ein dreijähriges Pferd nicht
bekommt, wenn man nicht Fr. 1000—1500 in der Tasche hat.
Man sagt freilich, man könnte die Pferde billiger anderswoher

beziehen, aber es fragt sich, ob dann die Thiere den

gleichen Dienst thun würden. UebrigenS ist zu bedenken, daß
wir noch zwei LandeSgegenven haben, die wirklich Pferdezucht
treiben, denen man also von Seite des Staates nachhelfen
soll, da sie, wie Andere, an die Staatskasse beitragen. Ich
stimme also zum Vorschlage deS Entwurfs.

Herr Berichterstatter. Wenn ich meiner persönlichen
Ansicht folgen wollte, so könnte ich freilich sagen, mir gefiele
eS als Präsident der Kommisston für Viehzucht besser, einen
Kredit von Fr. 40,MV zur Verfügung zu haben. Hingegen
glaube ich, im Interesse der Sache selbst sollen wir beim
Entwürfe bleiben. Wenn der Große Rath sich zu einer zu hohen
Prämiensumme versteigt, so wird sich später sicher die Neigung
kundgeben darauf zurückzukommen. Wenn man die Voten der

Herren Riat und Mösching vergleicht, so sieht man, dafi
Letzterer aus einer Gegend kommt, wo vorzüglich Rindviehzucht
betrieben wird, Herr Riat dagegen auS einem LandeStheil, wo
man sich namentlich mit Pferdezucht abgibt. Herr Mösching
möchte auch ferner einen Betrag von Fr. 5V0V aus der
Viehentschädigungskasse für Prämien verwenden. In dieser

Beziehung mache ich auf die Schlußbestimmung deS Dekrete»
vom 10. Oktober 1853 aufmerksam, wonach der Staat ver«

Tagblatt des Großen Rathes «s«t.

pflichtet ist, die bezogenen Viehprämien, so weit nöthig, wie.
der zu ersetzen, wenn bei eintretender Lungenseuche oder
Rinderpest der dannzumal vorhandene Kapitalbetrag der Kasse im
Betrage von mindestens Fr 250,MV zu Erfüllung der an den-
selben geknüpften Leistungen nicht hinreichen würde. Daraus
geht hervor, daß dieses Geld seinem Zweck entfremdet wird.
Dahek glaube ich, man solle die aus der Viehentschädigungskasse

bezogene Summe künftig weglassen, und gebe den Antrag
deS Herrn Roth als erheblich zu. Auch die von Herrn Röstt
beantragte Redaktionsänderung kann ich vorläufig zugeben. Auf
das Votum deS Herrn v. Gonzenbach erlaube ich mir einiges
zu erwidern. Wenn der Große Rath der Ansicht wäre, die
Hebung der Pferde- und Rindviehzucht von Seite des Staates
liege nicht im Interesse deS Landes, so hätten Sie gestern
nicht eintreten sollen; eS wäre nicht der Haltung einer ober,
sten Landesbehörde angemessen. Die Frage hat übrigens
bereits ihre Lösung gefunden WaS die Pferdezucht betrifft,. so

zeigt die Erfahrung, die ich und Andere gemacht, daß man
im Preis bedeutend höher kam, wenn man fremde Pferde
kaufen mußte, und in Betreff der Dauerhaftigkeit behaupte ich,
daß unsere Pferderacen des SimmenthalS, deS Jura und des
Emmenthals, wenn sie bis zum dritten, vierten Jahre mehr
geschont würden, wie die fremden Racen, diesen, mit
Ausnahme der englischen, ziemlich die Stange halten würden. Herr
Sträub bemerkte, es seien fast immer die Nämlichen, welche
die Prämien beziehen. ES sind eben die Viehzüchter, welche
die besten Racen besitzen. Daß man nicht jedem, der ein
Thier bringt, eine Prämie geben kann ist begreiflich; jedenfalls

muß dasselbe die erforderlichen Eigenschaften haben. Daß
ein Stück am einen Orte leer ausgehen, am andern eine Prämie

erhalten kann, ist ebenfalls begreiflich, je nachdem die

Aufstellung der IZahl und der Qualität nach verschieden ist.
Ich habe mich noch über die AnerkcnnungSprämien auSzuspre-
chen, welche Gemeinden und Korporationen, die ausgezeichnete

Wucherstiere halten, zukommen würden. Wenn der Große
Rath geneigt wäre, zu diesem Zwecke bei 8 11 eine Summe
zu verwenden, dann möchte ich den Antrag stellen, für diesen
Fall den Gesammtkredit um Fr. 2 — 3VVV zu erhöhen, ohne
eine bestimmte Summe zu diesem Zwecke selbst auszusetzen;
man würde dann einfach den Gesammtkredit auf Fr. 32,MV
festsetzen. In diesem Sinne gebe ich eine Ergänzung zu.

Mösching läßt seinen Antrag bezüglich deS BeischusseS
auS der Viehentschädigungskasse fallen und schließt sich in zweiter

Linie dem Votum deS Herrn Gfeller an.

Abstimmung.

Für den § 1 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
« einen jährlichen Kredit von Fr. 3V,MV 33 Stimmen.

„ „ höhern „ 27 „

Damit fallen die AbänderungSanträge bezüglich der
Kreditsumme dahin.

Für die von Herrn Rö sti vorgeschlagene Redaktion des ersten

Lemma: Handmehr.
Für Beibehaltung deS zweiten Alinea Mehrheit.

„ Streichung desselben Minderheit.

„ die Redaktion desselben nach dem Entwurf 83 Stimmen.

„ Antrag des

Herrn Rösti 16

50
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S 2.

Die Veredlung unserer einheimischen Pferderacen soll
durch Retnzucht angestrebt werden; ausnahmsweise kann der
RegierungSrath auch Kreuzungen mit fremden Pferderacen
gestalten.

Herr Berichterstatter. Der Berichterstatter geht von
der Ansicht aus, daß die einheimischen Pferderacen sich am
zweckmäßigsten durch sich selber fortpflanzen. Wenn aber bet

der Nachzucht nicht sorgfältig zu Welke gegangen, wenn
Individuen verwendet werden, die sich nicht bewähren, so könnte
sich später die Nothwendigkeit zeigen, die einheimischen Racen
durch geeignete fremde aufzufrischen. Damit aber htebei nicht
willkürlich verfahren werden könne, wird für Kreuzungen mit
fremden Racen die Bewilligung deS RegierungSrathes vorbe-
hasten.

Der § 2 wird ohne Einsprache genehmigt.

8 3.

Die Pferdezucht soll gefördert werden:
1) Durch Einführung der Pferdestammregister;
2) Durch Ausrichtung von Prämien an öffentlichen Pferde¬

schauen ;

3) Durch Einrichtung von Weiden zur Sömmerung von
prämirten Fohlen.

Herr Berichterstatter. Neu ist in diesem Artikel die

Bestimmung, daß Pferdestammregister eingeführt werden, daß
der Staat Weiden zur Sömmerung prämirter Fohlen einrichten

soll. Ueber die Einrichtung der Stammregister soll der
RegierungSrath nach 8 20 eine VollztehungSverordnung
erlassen. Ich habe ein Schema dafür entworfen, das den Herren
zur Einsicht steht. Waö die Schlußbestimmung betrifft, so

wurde bereits gestern gezeigt, daß der Staat ohne Nachtheil
Weiden einrichten kann, auf denen Pferdebesitzer ihre prämirten

Fohlen gegen eine billige Entschädigung sömmern können,
wozu sie aber nicht gezwungen sind. Diese Einrichtung wird
zur Hebung der Pferdezucht wesentlich beitragen, weil man
dann die jungen Thiere länger unverschnitten behalten kann,
während sie jetzt gewöhnlich schon als jährig verschnitten
werden.

Riat. Ich stelle in erster Linie den Antrag, die Ziffer
1 dieses Artikels zu streichen. Ein Register dieser Art ist
durchaus nicht ein Mittel, die Pferdezucht zu verbessen, es kann
nur eine Kontrole der Mittel zur Verbesserung sein. Was die
Ziffer 3 betrifft, so wünschte ich zu wissen, ob eS sich hier um
Füllen beiderlei Geschlechts handelt, d. h. um eigentliche Füllen
und um Stutenfüllen. In diesem Falle würde ich an dieser
Ziffer nichts ändern; aber wenn eS sich nur um Hengstfüllen
handeln sollte, so stelle ich den Antrag, die Ziffer 3 durch
Aufnahme der Stutenfüllen zu ergänzen.

Der Herr Berichterstatter macht den Präopinanten
auf den 8 6 aufmerksam, wo gesagt ist, daß nur Zuchthengste,
Zuchtstuten und Hengstfohlen Preise erhalten, so daß hier von
Stutenfohlen keine Rede sein könnte.

Mösching ist der Ansicht, daß die bloße Eintragung der
prämirten Thiere in das Stammregister nicht genüge, sondern
daß dieselben auch kenntlich gemacht werden müssen, und beantragt

daher die Aufnahme einer Ergänzung in dem Sinne:

„Jedes Mal ist das Thier mit einem Brand kenntlich zu
zeichnen."

Lemp en. Ich kann nicht begreifen, wie der Staat dafür
sorgen kann, daß die Bauern ihre Hengstfohlen zur Sömmerung

übergeben. Soll der Staat Weiden dafür ankaufen?
Wie soll man den Bauer dazu anhalten? Ich glaube nicht,
daß dabei etwas Ersprießliches herauskomme, weder für den
Staat noch für den Pferdebesitzer. ES sind Weiden genug
vorhanden. Ich stelle deshalb den Antrag, die Ziffer 3 zu
streichen.

Der Herr Berichterstatter wiederholt die auf die
Anfrage des Herrn Riat ertheilte Auskunft und erklärt sich vann
mit der Ansicht des Herrn Mösching einverstanden, daß die
prämirten Thiere gezeichnet werden sollen, bemerkt jedoch, daß
eine solche Bestimmung nicht in das Gesetz gehöre. Auf ven
Antrag des Herrn Lempen erwiedert der Redner folgendes:
Die Verhältnisse der einzelnen LandeSgegenden sind sehr
verschieden. So machte ich die Erfahrung, daß, wenn ich nicht
ein eigenes Stück Weide zur Sömmerung meines Thieres
verwenden konnte, ich oft genöthigt war, dasselbe bis nach
Saanen hinauf zu führen. Wenn das im Simmenthal geschieht,
so ist eS für andere Gegenden noch schwieriger. Der Staat
dagegen kann ohne Schwierigkeit Weiden zur Verfügung stellen.
Die Domänendirektion hat bereits Anordnungen getroffen, eine
Alp dafür zu verwenden. Der Eigenthümer hätte dann
Gelegenheit, sein Thier gegen einen bestimmten SömmerungSlohn
vertragsgemäß zur Sömmerung zu übergeben. Auf gleiche
Weise wurde auch für den Viehstand der Staatsanstalten gesorgt,
indem man die junge Waare an geeigneten Orten aufzieht.
Wenn künftig die Pferdezeichnungen, wie bisher, im März
abgehalten werden, so könnte man bei diesem Anlasse die
Besitzer gezeichneter Thiere anfragen, ob sie dieselben selbst sömmern,
oder dem Staate übergeben wollen. Ich möchte daher die
angefochtene Bestimmung im Interesse der Pferdezucht beibehalten.
Gegenüber dem Antrage deS Herrn Riat möchte ich noch zu
bedenken geben, wohin es führen würde, Stuten und Hengstfohlen

zusammen auf der Weide zu lassen. Da die Stutenfohlen

nicht prämirt werden, so soll man sie auch nickt für
die Sömmerung begünstigen. UebrigenS ist an einem jungen
Hengste, der jährlich 60—80 Nachkommen haben kann, viel
mehr gelegen als an einer Stute, die jährlich nur ein JungeS
herstellt. Auch ist die Sömmerung der Stutenfohlen für den
Landwirth nicht schwierig, weder in den Bergen noch in den
untern Gegenden. Die Streichung der Ziffer t könnte ich ebenfalls

nicht zugeben, und ich verwundere mich sehr, daß Herr
Riat diesen Antrag stellte, während er, der an der sranzösichen
Grenze wohnt, doch weiß, was die Heerdebücher in Frankreich
und andern Staaten für eine Rolle spielen, welche Garantie
sie dem Käufer geben, so daß sie oft bis tnS 10.-12. Glied
die Kontrole möglich machen. Ich erblicke einen ungeheuren
Fortschritt in der Einführung der Stammregtster, die uns den
Nachweis liefern werden, von welcher Herkunft ein Thier sei.

Mösching zieht seinen Antrag zurück, um denselben bei
8 4 zu reproduztren.

A b st i m m u n g

Für den 8 3 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ Beibehaltung der Ziffer 1 Mehrheit.
„ Streichung derselben Minderheit.
„ Beibehaltung der Ziffer 3 Mehrheit.
„ Streichung derselben Minderheit.
„ die Aufnahme von Stutenfohlen „



8 4

Das Pferde - Stammregister wird dadurch gebildet, daß
alle Pferde, welche an öffentlichen Schauen prämirt werden,
in dasselbe unter Angabe ihrer Abstammung und Race
eingetragen werden.

Ausgezeichnete Pferde können durch besondere Beschlüsse
der Kommission für Viehzucht in das Stammregister
aufgenommen werden.

Herr Berichterstatter. Vor Allem werden die prä-
mtrten Pferde in die Stammregister eingetragen. ES soll aber
auch die Möglichkeit gewährt werden, ausgezeichnete Pferde,
die einer bestimmten Race angehören, durch besondern Beschluß
der Kommisston für Viehzucht in das Stammregtster
aufzunehmen auch wenn sie nicht prämirt find. Zu diesem Ende
wird eine Kommisston die an Ort und Stelle vorgeführten
Thiere prüfen.

Mösching verzichtet auf seinen beim vorhergehenden
Paragraphen erwähnten Antrag in der Voraussetzung, daß
demselben in der Vollziehungsverordnung Rechnung getragen
werde.

Der § 4 wird durch daS Handmehr genehmigt.

8 5.

Alle Jahre werden öffentliche Pferdeschauen abgehalten
und Prämien ausgerichtet.

Nach Verfluß von 10 Jahren werden nur solche Pferde
zur Konkurrenz zugelassen, für welche durch das Stammregtster
ihre reine Herkunft nachgewiesen werden kann,

Zuchtthiere dürfen konkurriren, so lange dieselben als
zuchtfähig anerkannt sind

Mösching findet die Festsetzung eines bestimmten Alters
für die Konkurrenz nothwendig, und stellt den Antrag, dasselbe
für Stuten auf drei Jahre zu bestimmen.

Der Herr Berichterstatter erklärt, daß dieser Punkt,
wie die übrigen Bedingungen, in der Vollziehungsverordnung
seine Erledigung finden werde,

Mösching erklärt sich befriedigt.

Der 8 5 wird unverändert durch daS Handmehr
genehmigt.
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Riat hingegen findet die im vorliegenden Paragraphen
ausgesetzten Marima zu niedrig und beantragt folgende
Erhöhung der Ansätze: für Zuchthengste auf Fr. 300, für Zuchtstuten

auf Fr. 80 und für Hengstfohlen auf Fr. 50.

Mösching macht aufmerksam, daß die vom Schauplatz
entfernten Viehbesitzer Geld und Zeit opfern müssen, und schlägt
daher die Anfnahme einer Ergänzung des Artikels in folgendem
Sinne vor: „Wer mehr als drei Stunden vom Schauplatz
entfernt ist, bezieht für jede fernere Stunde per Pferd und
Wegstunde Entfernung Fr. t als Reiseentschädigung."

G feller zu Wichtrach ist mit dem Vorredner einverstanden,
daß die Aussetzung einer Reiseentschädigung billig sein möchte,
fürchtet jedoch, daß es zu weit führen könnte, indem dann fast
alle Aussteller im Falle wären, darauf Anspruch zu machen,
und möchte eS aus diesem Grunde beim Entwürfe bewenden
lassen.

Herr Berichterstatter, Vorerst ein Wort auf den
Antrag des Herrn Lempen. Wenn Herr Lempen den Werth
eineS vier- bis fünfjährigen ausgezeichneten Zuchthengstes mit
dem Werth eines anderthalbjährigen StierS vergleicht und die
Gefahr berücksichtigt, welcher der Hengsthaltcr ausgesetzt ist, so

wird er zugebe», daß es billiger wäre, dem Antrage des Hrn. Riat
entgegenzukommen und daS Marimum zu erhöhen. Die
Kommission fand jedoch, die Summe sei so festzusetzen, daß sie mit
dem Büdgetkredite im Einklang stehe. Setzt man das Marimum
zu hoch und eS kommen einzelne ausgezeichnete Stücke vor, die
ein bestimmtes Alter haben (ich nehme an, ein Hengst müsse

wenigstens vierjährig sein, bis er auf daS Marimum Anspruch
machen kann), so wäre dann die Kreditsumme zu klein. Der
Vorschlag dcS Herrn Mösching hat etwas sehr Billiges für
sich, aber er würde denn doch zu weit führen. Bisher trug
man den Verhältnissen dadurch einige Rechnung, daß die
Kommisston Wetter entfernten Eigenthümern eine Zulage von etwa
Fr. 5 zuerkannte. Eine eigentliche Reiseentschädigung dagegen
würde zu weit führen und einen großen Theil des Kredites
absorbiren. Lieber stelle man im Reglemente eine Bestimmung
auf, wonach eS der Kommission freigestellt ist, als
Reiseentschädigung nach Umständen einen Beitrag in runder Summe
zu erkennen. In diesem Sinne könnte ich den Vorschlag deS

Herrn Mösching zugeben, daß eS im Reglemente vorgesehen
werde; dagegen protestire ich, daß eine solche Bestimmung in
daS Gesetz selbst aufgenommen werde.

Mösching erklärt sich durch die Zusage deS Herrn
Berichterstatters befriedigt.

Abstimmung,

Für den 8 6 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ „ Antrag deS Herrn Riat Minderheit.

„ » „ Lempen „

8 6.

Die Prämien werden festgesetzt wie folgt:
Für Zuchthengste Fr. 50—250.

„ Zuchtstuten „ 20-75.
„ Hengstfohlen „ 10—30.

Lempen stellt den Antrag, daS Marimum der Prämien
für Zuchthengste auf Fr. 200 zu reduziren, indem er dafür
hält, der Ansatz von Fr. 250 stehe zu dem für Zuchtstiere
ausgesetzten Marimum nicht im richtigen Verhältniß.

8

"Der Eigenthümer eineS gezeichneten Hengstes darf
denselben ohne Bewilligung der Kommission für Pferde- und
Rindviehzucht vor Ablauf eineS JahreS von der letzten Prä-
mtrung an gerechnet, nicht veräußern oder auf andere Weise
der Zucht entziehen,

Prämirte Zuchtstuten und Hengstfohlen dürfen vor Ablauf
eines Jahres nicht außer den Kanton verkauft werden

Alle sind an der nächstfolgenden Pferdeschau zur Kontrol-
lirung vorzuführen.

H
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MSsching wünscht mit Rücksicht aus die Schlußbestimmung

dieses Artikels, daß den Eigenthümern prämirter Thiere
für den Fall, wo eS ihnen wegen Krankheil oder anderer
Umstände unmöglich ist, dieselben vorzuführen, gestattet werde, sich

mittels einer Bescheinigung auszuweisen, um nicht Gefahr zu
laufen, in die Buße zu verfallen.

Riat. Wenn man den französischen Wortlaut dieses
Artikels liest, so könnte man glauben, der Eigenthümer eines prä-
mirten Hengstes könne diesen während des auf die letzten Prä«
mienertheilungen folgenden IahreS nicht verkaufen oder außer
Dienst setzen ohne Erlaubniß der Kommission. ES ist nun aber
in dieser Redaktion Zweideutigkeit, und ich beantrage, dieselbe

folgendermaßen abzuändern: „Der Eigenthümer darf ohne
Bewilligung der Jnspektionskommisston bis zur neuen Schau,
welche auf diejenige folgt, an welcher der Zuchthengst prämirt
worden, denselben weder verkaufen, noch dem Dienst entziehen.

Im er. Wir sehen im ersten Alinea, daß die prämirten
Hengste während des IahreS von der letzten Prämienaustheilung
an verkauft werden können, mit Bewilligung der Kommisston
für Pferdezucht, während im folgenden Alinea gesagt ist, daß
die Zuchtstuten und die prämirten Füllen mit oder ohne
Bewilligung der Kommisston nicht vor Abfluß eines Jahres
verkauft werden dürfen. Mir scheint, daß man weit eher den
Verkauf der Zuchthengste als den der prämirten Füllen und
Stuten verbieten sollte, und daß die Befugniß hinsichtlich der

Füllen und Stuten freigestellt bleiben sollte, wie für die Hengste.
Ich füge noch bei, daß der von Herrn Mösching hinsichtlich
der Entschädigung vorgebrachte Antrag zur Abstimmung gebracht
werden sollte, denn ich glaube, daß viele Mitglieder der
Versammlung der Ansicht sind, diese Entschädigung solle nicht
eingeräumt werden, nicht im Reglement erscheinen Wenn nun
Herr Mösching seinen Antrag in der Meinung zurückgezogen
hat, daß er im Reglement erscheinen werde, so ist nöthig, daß
die Versammlung darüber abstimme, damit man weiß, daß keine

Entschädigung geleistet werde.

Lempen vermißt eine Bestimmung über das Alter, in
welchem die Stuten prämirt werden können, und stellt den
Antrag, für dieselben ein Alter von drei Jahren als Bedingung
aufzustellen in dem Sinne, daß sie dann konkurriren dürfen,
so lange sie als zuchtfähig anerkannt sind.

Herr Berichterstatter. Wenn Herr Lempen den § 5
lieSt, so sieht er, wie alt die Stuten sein müssen, um konkur«
riren zu dürfen. ES heißt dort, Zuchtthiere dürfen konkurriren,
so lange sie zuchtfähig sind. Vor dem dritten Jahre ist nun
ein Pferd nicht zuchtfähig. UebrigenS wird seiner Zeit bekannt
gemacht werden, welche spezielle Bedingungen zu erfüllen find.
Herr Jmer kam auf die Reiseentschädigung zurück, deren
Erledigung ich dem Reglemente vorbehalten möchte, während er
der Ansicht ist, daß von hier aus darüber entschieden werden
sollte. Ich glaube, dieß liege in der Kompetenz des Regie,
rungSrathcS. ES ist nicht Sache des Großen Rathes, zu
bestimmen, waS in daS Reglement aufgenommen werden soll oder
nicht; es wäre dieß ein Angriff auf die Kompetenz deS Re-
gierungSratheS bezüglich der Erlassung einer VollziehungS-
Verordnung. Die Entschädigung wird indessen kaum so groß
sein, daß die betreffenden Eigenthümer ihre Auslagen daraus
bestreiten können. Wenn Aussteller 20—30 Stunden weit
her kommen, um ihr Vieh an eine Schau zu bringen, st ist
eS billig, daß man ihnen irgend eine Zulage gebe. Herr Jmer
verwundert sich serner, daß der Verkauf prämirter Stuten und
Hengstfohlen außer den Kanton vor Ablauf eines IahreS nicht
gestattet werde, wohl aber der Verkauf von Hengsten. ES liegt
jedoch in der Natur der Sache, daß man dem Hengsthalter
iene gewiss« Kompensation für das Risiko gebe, dem er während
der Verwendung seines Thieres zur Zucht ausgesetzt ist. Wenn
der Antrag des Herrn Jmer nur dahin geht, daß auch der

Verkauf prämirter Zuchtstuten von der Bewilligung der
Kommisston für Viehzucht abhängig gemacht werden soll, so kann
ich denselben als erheblich zugeben Mit der Bemerkung deS

Herrn Mösching bin ich einverstanden, aber der fragliche Punkt
gehört nicht in daS Gesetz, sondern in das Reglement.

Lempen zieht seinen Antrag mit Rücksicht auf die
Erklärung deS Herrn Berichterstatters zurück.

Mösching ebenfalls.

Der § 7 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
das Handmehr genehmigt.

8 8.

Eigenthümer nicht prämirter Hengste dürfen dieselben nur
zur Zucht für ihre eigenen Stuten gebrauchen; zur allgemeinen
Züchtung aber sind nur solche Hengste zu verwenden, die im
Stammregister eingetragen und an den Pferdeschauen gezeichnet
worden sind.

Riat. Meiner Ansicht nach sollte man diesen Artikel
ergänzen, indem man sagt, daß die Zuchthengste ohne Speztal-
erlaubniß der Jnspektionskommisston zur Nachzucht nicht
verwendet werden dürfen, bevor sie drei Jahre alt sind, denn vor
diesem Alter können sie nicht zur Nachzucht dienen, ohne daß
sie sich erschöpfen, entnerven und verkümmern und man schadet
den Pserderacen, wenn man die Beschälzeit vor Abfluß von
drei Jahren gestattet. ES wäre daher für diesen Fall eine
Speztalerlaubntß der Jnspektionskommisston nöthig.

Jmer wünscht, daß der französische Tert mit dem deutschen
in Einklang gebracht werde.

Der Herr Berichterstatter gibt den letztern Antrag zu,
bekämpft dagegen denjenigen deS Herrn Riat, um die Möglichkeit

fortbestehen zu lassen, junge Hengste zu prämiren, auch
bevor sie zur Zucht verwendet werden können.

Abstimmung.
Für den 8 3 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ „ Antrag deS Herrn Jmer „
„ „ „ „ „Riat Minderheit.

8 9.

Zur Erleichterung der Pfcrdczüchter sind die nöthigen
Einrichtungen zu treffen, um die Fohlen gegen ein Weibgeld und
unter Aufsicht auf Weiden sömmern zu können.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

8 10.

Die Veredlung unserer bernischen Rindviehracen soll durch
Reinzucht angestrebt werden.



Die Zwecke der Veredlung sind nebst Ebenmaß der
Formen, Milchergiebigkeit, Mastfähigkeit und Arbeitsfähigkeit.

Leh m a n n, I. U. Ich bin so frei, hier einen Antrag
zu stellen, gestützt auf die gestern angegebenen Gründe, Ich
wünsche nämlich, daß statt der Worte „unserer bernischen
Rindvteh-Racen gesagt werde: „der besten schweizerischen Rind-
vieh-Racen". Der Zweck des Gesetzes ist möglichste Steigerung

des Ertrages der Rindviehzucht. Darum setzt man Prämien

aus. Ich bin damit einverstanden, daß man die Viehzucht

fördere und aufmuntere, aber damit kann ich nicht einig
gehen, daß man erkläre, nur bernische Racen sollen Anspruch
auf Prämien haben, weil ich dafür halte, es sei gut, die
Konkurrenz offen zu behalten. ES fragt sich, wie weit man
den Racen, die bei uns bekannt und zum Theil häufig gehalten

sind, wie die freiburger und die schwyzer Race, eine
Berechtigung einräumen wolle, und ich möchte namentlich diesen
beiden Racen die Konkurrenz zugestehen. Bekanntlich sind die
Ansichten darüber sehr verschieden, welche Race unter dem
Rindvieh die beste sei. Entschieden ist nichts darüber. Wir
sollen also die Möglichkeit nicht abschneiden, daß die
Kommission, wenn Jemand ein ausgezeichnetes Stück von einer
schwyzer oder freiburger Race an die Schau bringt, dasselbe
prämiren könne, um den Leuten Gelegenheit zu geben, den
Werth solcher Thiere zu schätzen und namentlich mit Rücksicht
auf die Milch- und Käseprodukiion einen geeigneten Vtehstand
zu sichern. Man kann deßhalb nicht behaupten, daß dadurch
der Simmenthal Race Eintrag geschehe, weil diese schon an
und für sich einen guten Ruf hat, und bei der Kommission
ohnedieß die Neigung vorherrschen wird, die bernischen Racen
zu bevorzugen. Man wendet ein, die Kontrole wäre dann
schwierig. Aber wir haben auch verschiedene Racen im Kanton,

die getrennt kontrolirt werden müssen; ich sehe daher kein

Hinderniß, auch die schwyzer und die freiburger Race
aufzunehmen. Kreuzung werden wir immer haben, auch wenn nach
dem Gesetze nur Thiere bernischer Racen prämirt werden
dürfen; der Viehstand wird immer ein gemischter bleiben.
Dagegen soll man allerdings darauf hallen, daß nur reine Ra-
cenihiere gezeichnet werden. Ich schließe mit der Bemerkung,
daß wir namentlich am Bundessitze nicht engherzig sein,
sondern den schweizerischen Racen freie Konkurrenz lassen sollen.

Lempen. Wenn der Antrag deS Herrn Lehmann
angenommen werden sollte, so verlange ich, daß die Bedingung
beigefügt werde, daß nur Thiere, die im Kanton Bern
aufgezogen worven, konkurriren dürfen, sonst könnte jeder, der
das nöthige Geld hat, in einen andern Kanton gehen und
ausgezeichnete Thiere aufkaufen, welche dann prämirt würden,
während der einheimische Züchter, dessen Thiere nicht dieselben
Eigenschaften hätten, leer ausginge. Dadurch würde offen
bar der Zweck des Gesetzes nicht erreicht.

G äffn er macht auf die ausnahmsweise Stellung
aufmerksam in der sich die oberländische Rindviehrace befindet
und wünscht zu wissen, ob Vorsorge getroffen sei, daß
jede Race ihren eigenen Sammelplatz habe, wo sie, ohne
von andern Racen beeinträchtigt zu werden, sich geltend machen
könne.

Revel. Ich anerkenne den nationalen Charakter der
Kommission, nichtsdestoweniger muß man weiter gehen, wenn
man erreichen will, was der zweite Theil dieses Artikels
verlangt. Ich sehe nicht ein, warum man nicht eine bessere Race
in den Kanton einführen sollte, wenn es deren anderwärts
bessere gibt. Der Kanton Waadt zum Beispiel ist klüger als
wir. Er hat bei ihm die Durham-Race eingeführt, und überall
anderSwo, in England, Frankreich sehen wir, daß man
bemüht ist, neue Racen einzuführen, die vielleicht auch zu un.
scrm Land und Klima paßten; denn man muß nur nicht glau-

Xagbtatt des Großen Rathes tSKt.
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ben, daß eS unter dem Himmel keine schönere Race gebe als
die bernische. Es wäre daher passend, der Kommisston gänzlich

frei zu stellen, die für unser Land und Klima geeigneisten
Racen einzuführen. Zu diesem Zweck müßte man ganz einfach
im ersten Alinea daS Wort „bernischen" streichen.

G fell er zu Wichtrach. Das ist der Paragraph, von
dem ich gedacht habe, er werde zu reden geben. ES handelt
sich hier darum, ob man Reinzucht oder wieder Mischung
wolle. ES ist richtig, daß auch andere Racen als die bernischen

gute Eigenschaften haben können, und von diesem
Gesichtspunkte aus könnte gegen die Einräumung der Konkurrenz
nicht geklagt werden. Aber die Klage war bisher die, daß
man im Kanton Freiburg gute Stücke aufkaufte und sie dann
im Kanton Bern ausstellte, um die Prämien vorweg zu
nehmen. Nun glaube ich, wir seien eS in erster Linie unserm
Kanton selber schuldig, die Reinzucht zu unterstützen. Ich
möchte daS Halten fremder Nacen nicht aberkennen, aber sie

auch nicht im Gesetze berechtigen, allfällig höchstens mit dem
von Herrn Lempen vorgeschlagenen Zusätze. Dann wäre aber
die Kontrole sehr schwer. Wenn man den Zweck erreichen
will, so soll man bei unserer Race bleiben und dieselbe zu
verbessern suchen.

Weber, Regierungsralh. Ich möchte dagegen den
Antrag des Herrn Lehmann unterstützen und glaube, man solle
durchaus nicht ängstlich sein. Ich bin überzeugt, daß den Züchtern

bernischer Racen durch die Konkurrenz anderer schweizer
Racen durchaus kein Nachtheil erwächst. Wenn in einzelnen
LandeStheilen die Ansicht vorherrscht, daß andere Racen, wie
die schwyzer oder freiburger Race für die betreffende Gegend
besser seien, warum sollen dann vorzügliche Thiere dieser Racen

nicht gezeichnet werden dürfen? Ich glaube fast, man mache
sich einen falschen Begriff von den Heerdebüchern. Für jede
Race soll ein eigenes Heervebuch errichtet und in 8—tl)
Jahren darf kein Thier mehr in dasselbe eingetragen werden,
als solche, die von eingetragenen Thieren stammen. Man will
also Reinzucht. Wenn eS sich nun zeigen würde, daß eine

fremde Race für einzelne Gegenden unsers Kantons offenbar
vortheilhaft wäre, soll man dann durch das Gesetz verhindert
sein, derselben Eingang zu verschaffen? In England hat sich
die Viehzucht auf eigenthümliche Weise entwickelt. Dort
fordert man von einem Stück nicht alle möglichen Eigenschaften,
sondern man will z. B. eine Milchrace und arbeitet auf dieê
Entwicklung dieser Eigenschaft hin. Ebenso, wenn man eS

vorzieht, eine Fleischrace aufzuziehen. Wir sollen uns also
nicht durch einen Gesetzesartikel die Hände binden, daß wir
nicht auch andere gute Racen rein züchten und als einen
besondern Theil in'S Stammregister aufnehmen können. Es soll
der Kommission anheimgestellt sein, die Bedürfnisse der ein.
zelnen LandeSgegenben zu berücksichtigen und auch andern als
bernischen Racen ein Heerdebuch zu eröffnen. Ich schließe
mich daher dem Antrage des Herrn Lehmann an.

Herr Berichterstatter. Ich begreife den Antrag
deS Herrn Lehmann und es ist mir wirklich ein neuer Beweis,
daß er in seinem Patriotismus nicht engherzig sein will.
Hingegen kann man daS Gute auch zu weit treiben. Wenn wir
hier im Großen Rath erklären: wir wollen unsere Viehzucht
veredeln durch Einführung anderer Racen als bernischer, —
so geben wir nach meiner Ansicht unsern Viehzüchtern den

Tritt. Nachdem unser berner Vieh an Weltausstellungen eine

so ehrenhafte Stufe eingenommen hat, neben der schwyzer, der

freiburger und andern Racen, weil es außer dem Ebenmaß
der Formen auch die Eigenschaften der Milchergiebigkeit. der
MastungSfähigkeit und Arbeitsfähigkeil in einem Grade besitzt,
wie keine andere Race, — frage ich: wie würde eS sich

auSnehmen, wenn wir hier sagen würden: nein! wir wollen
andere Racen auch fördern, Racen, deren Eigenschaften wir

51
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noch nicht genug kennen, von denen wir nicht wissen, wie sie

zu unserm Lande passen! Wenn ein Landwirth Proben mit
anderm Vieh vornehmen will, so mag er eS thun, nur soll
der Staat nicht für Racen. die nicht bei ihm einheimisch sind,
Geld ausgeben. Herr Revel erinnerte an das Beispiel deS

KantonS Waadt, der Durham-Vteh angeschafft habe. Ja,
das geschah; aber ich bin überzeugt, dieser Kanton bereut es,
und ich möchte solches Vieh nicht umsonst, um unsere guten
Racen damit zu verpfuschen. Können wir solchen Thieren die

passende Nahrung bieten, sie so üppig füttern, wie in
England? Welche Resultate hatten jene Versuche? Man konnte
sie letztes Jahr in Peterlingen sehen: eS that dem Auge weh

zu sehen, wie ein Kanton der Schweiz darauf ausgehe, die

ächte, gute Race des Landes zu verbastardiren, daß sich aus
kürzere Zeit, vielleicht auf Jahrhunderte hinaus die Spuren
davon zeigen dürften. Ich glaube ganz entschieden, eS wäre
ein Unrecht gegenüber unserer einheimischen Viehzucht, wenn
wir heute der ganzen Welt erklären würden, andere Racen seien

besser als die unsrigen. Ich gebe zu, die schwyzer Race mag
an Flüssigkeit mehr produziren, aber daß sie an Butter- und
Käsestoff so reichhaltig sei, wie das Produkt deS Fleckviehs,
bestreite ich Zur Fabrikation eines Zentners Käse bedarf eS

wenigstens 50 Pfund Milch mehr von einer schwyzer Kuh als
von einer Kuh gefleckter Race. Ich gebe ferner zu, daß das
freiburger Vieh für die Arbeit besser sein mag als das herner
Vieh; jenes ist stärker, gröber. Aber wenn man alle
Eigenschaften zusammen nimmt, so behaupte ich: wir haben das,
was wir bedürfen, was unsern klimatischen Verhältnissen am
besten angepaßt ist. Ich ersuche Sie daher, den § 10
anzunehmen wie er vorliegt, und bemerke nur noch, daß derselbe

von der ökonomischen Gesellschaft in Thun einstimmig
angenommen wurde. Als Antwort auf die Anfrage des Herrn
Gaffner möchte ich demselben einfach den § 17 des Entwurfs
zitiren, gestützt auf welchen der Biehstand von Jnterlaken auch
Berücksichtigung finden wird

Lehmann, I. U. schließt sich dem Antrage deS Herrn
Revel an.

Abstimmung.

Für den §. 10 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ daS erste Lemma nach Antrag deS Regie«
rungratheS 51 Stimmen.

„ den Antrag des Herrn Revel 23 „
Der Antrag deS Herrn Lempen fällt nun dahin.

8 11.

Die Rindviehzucht soll gefördert werden:

1) Durch Einführung der Rindvieh - Stammregister oder

Heerdebücher;

2) Durch Ausrichtung von Prämien an öffentlichen Rind«
vtehschauen, und

3) Durch Zeichnung der Wucherstiere, welche zur öffentlichen
Zucht verwendet werden.

Herr Berichterstatter. Hier handelt eS sich um
zwei neue Bestimmungen einerseits um Einführung der Heerdebücher

auch für die Rindviehzucht, andererseits um die Zeich¬

nung der Wucherstiere, welche zur öffentlichen Zucht verwendet
werden.

Weber, RegierungSrath. Ich erlaube mir, heute wieder

auf den Gegenstand zurückzukommen, dessen ich gestern
erwähnte. Ich schlage nämlich vor, die Ziff. 3 zu streichen und
durch folgende Bestimmung zu ersetzen: „durch Ausrichtung
von Anerkennungsprämien an solche Gemeinden und Genossenschaften,

welche ausgezeichnete Wucherstiere zur Zucht
aufstellen." Ich glaube, wir werben durch das Obligatorium,
das der Entwurf aufstellt, den Zweck nicht erreichen, indem
seine Durchführung nicht möglich ist. Die Verhältnisse der
verschiedenen Landesgegenden sind eben sehr verschieden. Die
Durchführung einer solchen Bestimmung wird auf großen
Widerwillen unter der Landbevölkerung stoßen. Ist nun aber das
der Fall, so wird die Handhabung des Gesetzes in dieser
Beziehung eine tare sein, und da ziehe ich gar keinen Paragraphen

einem lar gehandhabten Paragraphen vor. Ich bin daher

der Ansicht, man werde den Zweck, den man im Auge
hat, nicht erreichen. Eine solche Maßregel könnte für Gegenden

zweckmäßig sein, wo die Nachzucht Hauptsache ist. Aber
warum will man diesen Zwang den Gegenden auferlegen, wo
die Nachzucht Nebensache und die Milchwirthschafi Hauptsache
ist? Ich bin damit einverstanden, daß man den Wucherstieren
größere Aufmerksamkeit zuwende, aber der gleiche Zweck kann
erreicht werden, wenn man für die Kreise oder Amtsbezirke
eine gewisse Zahl von Prämien bestimmen würde in dem Sinne,
daß die Gemeinde oder Genossenschaft, welche den schönsten
Zuchtstier hält, die erste Prämie erhielte u. s. f. Man würde
also die Sache fakultativ lassen und dabei weiter kommen als
mit dem Obligatorium. Ich empfehle Ihnen daher meinen

Antrag zur Genehmigung.

Sträub. Ich glaube, man könne die Ziffer 3 stehen
lassen und doch den Zweck erreichen, den Herr RegierungSrath
Weber im Auge hat, wenn man den 8 16 streicht. Ich finde
eS billig, daß Stiere, die zur öffentlichen Zucht verwendet
werden, gezeichnet werden; ebenso finde ich eS billig, daß
Gemeinden und Korporationen, die gute Wucherstiere halten, An-
erkennungSprämien bekommen. Aber dann möchte ich den 8 16

ganz streichen, hingegen die Ziffer 3 des z 11 stehen lassen,
mit dem von Herrn Weber beantragten Zusätze.

Gfeller zu Wichtrach. Ich möchte den Antrag auch
unterstützen, Gemeinden und Korporalionen die gute Zuchtstiere

halten, Anerkennungsprämien zu geben; aus diesem Grunde
hätte ich gerne den Kredit um Fr. 5000 höher gestellt.
Dagegen möchte ich dann sehr vor der Streichung des 8 16 waren,
denn sonst hätten wir wieder dasjenige, was wir mit diesem
Gesetze anstreben und wofür wir große Summen aussetzen, über
den Haufen geworfen.

Mösching. Ich unterstütze den § 11, wie er vorliegt
und erblicke in demselben das wesentliche Mittel zur Hebung
der Viehzucht; dazu bedarf eS guter Stiere. Deßhalb könnte
ich auch nicht zur Streichung deS 8 16 stimmen. Ich hoffe
aber, der Herr Berichterstatter werde dann zugeben, daß den
Verhältnissen einzelner Landestheile durch Gestattung allfälliger
Ausnahmen in der Vollziehungsverordnung Rechnung getragen

werde.

R östi. Ich stimme Herrn Gfeller bei und möchte daS
Ein« thun, daS Andere nicht unterlassen, indem ich den Antrag
des Herrn RegierungSrath Weber zweckmäßig und gut finde.
Wenn ich die Wahl habe, so will ich lieber den 8 16 fahren
lassen als diesen Antrag; aber ich möchte beides beibehalten,
und glaube, der 8 16 sei nicht so gefährlich, wie man sich
vorstellt; namentlich für unsere Bezirke halte ich denselben für
sehr zweckmäßig.



Lehmann, I. U. Ich muß den Antrag des Herrn
Weber dringend unterstützen. Nachdem Sie beschlossen haben,
daß nur Zuchlihiere von berner Race prämirt werden dürfen,
würde eS unS sehr weit führen, wenn man das im Entwurf
aufgestellte Obligatorium festhielte, denn es würde dahin führen,
daß Eigenthümer, die bisher mit großen Kosten eine Reinzucht
mit schwyzer oder freiburger Race betrieben haben, genöthigt
wären, es aufzugeben. Inwiefern eS aber billig wäre, wenn
man nicht das Recht hätte, die Race zu züchten, welche dem
Betreffenden am besten gefällt, lasse ich dahin gestellt. Nicht
nur im theuren Ankauf der Thiere liegt ein großes Opfer für
den Züchter, sondern auch im Behalten derselben. Bisher trieb
der Stierhalter einigen Handel damit ohne großen Nachtheil
der Gemeinde; wenn er aber künftig den Stier behalten muß,
so ist es ein bedeutendes Opfer für ihn. Man würde gegenüber
Gemeinden und Privaten einen Zwang ausüben, der nicht
gerechtfertigt ist, wenn wir nicht zur Aufmunterung beitragen.
Der Grundgedanke des Entwurfs ist ein schöner, aber erführt
unS dermal zu weit; vielleicht ist dessen Durchführung später
eher möglich.

Berger. Ich hin nicht Viehzüchter, doch glaube ich
durch längere Beobachtung die praktischen Folgen der verschiedenen

Systeme erkannt zu haben. Wenn Sie den Antrag deS

Herrn Weber annehmen oder den z 16 streichen, so werden Sie
nie zu einer Reinzucht kommen, wie bei unveränderter
Beibehaltung deS 8 16. Viele Kälber werden im Unterlande
gekauft, im Oberland aufgezogen und dann wieder verkauft.
Beseitigt man das Obligatorium, so werden die Thiere nicht
in das Heerdebuch eingetragen, und dann fehlt die Bescheinigung,
daß sie von reiner Zucht abstammen. Ich gebe zu, daß man
einen Zwang ausübt, aber eS ist ein Zwang, zu dem man
später doch käme. Kommt Zeit, kommt Rath, sagt das Sprichwort,

und so wird eS auch hier gehen. Wenn die Viehbesitzer
des Unterlandes nicht die Garantie reiner Abstammung
gewähren. so werden sie dort nich mehr so viel aus ihren Kälbern
lösen wie bisher.

Weber, Regierungsrath. Ich erlaube mir einige Worte
zur Erwiederung. Ich sehe die Folgen nicht ein, die Herr
Berger befürchtet, als wären die oberländischen Viehzüchter
in Gefahr, nicht die nöthigen Kälber zu bekommen; ebenso
erblicke ich in meinem Antrage keine Gefahr für die
ackerbautreibenden Gegenden. Der freie Handel wird seinen Weg schon
finden. Uebrigens wenn einmal daS Heerdebuch eingeführt ist,
wird sich die Sache freiwillig machen ohne die Schikanen, die
das Gesetz zur Folge haben würde. Sie werden sehen, welche
Last für die ackerbautreibenden Gegenden entsteht, wenn daS

Halten von Wucherstieren obligatorisch wird. Ein Blick auf
das bisherige Verhältniß der Wucherstiere zu den weiblichen
Thieren beweist dieß. So kommen im Oberlande durchschnittlich

26—35 weibliche Thiere auf einen Stier, in
ackerbautreibenden Gegenden schon 65, und in Gegenden, wo der
Grundbesitz sehr parzellirt ist, 70-80—96 weibliche Thiere auf
einen Stier. Wird die Ziffer 3 gestrichen, so kommt Einheit
in die Sache. Stellen Sie aber in jedem Amtsbezirk eine
Kommisston auf, so verfährt die eine so, die andere anders.
Man täusche sich nur nicht bezüglich der Heerdebücher. Jeder
Viehzüchter hat ein Interesse, seine Thiere in dieselben eintragen
zu lassen. Durch daS Obligatorium bezüglich der Wucherstiere
erreichen Sie den Zweck sicher nicht.

Sträub. Ich glaube, eS sei Pflicht deS Großen
Rathes, wenn es sich um ein Gesetz handelt, das so tief
eingreift eS den Verhältnissen anzupassen. Wenn wir den § 16
beibehalten, so wird keine Gemeinde einen andern Wucherstier
halten dürfen als eine» prämirten; dann würde eine
Anerkennungsprämie nichts mehr nützen. Wenn man die Gemeinden
zwingt, waS haben ste dann noch für eine freie Wahl? ES
kommt mir gerade so vor, wie man seiner Zeit den Armenver-
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einen sagte: die Betträge zur Armenunterstützung sind
freiwillig aber wer nicht beiträgt, muß sein Belreffntß in die
Armenpolizeikasse geben. Hier ist daS Verhältniß ein ähnliches.
Denke man, wohin eS führt, wenn alle Gemeinden und
Korporationen, die Wucherstiere halten wollen, gezeichnete halten
müssen. Der Kredit würde dann nur durch diese
Anerkennungsprämien absorbirt. Warum Herr Weber die Ziff. 3
streichen will, kann ich auch nicht begreifen Soll die
Veredlung der Racen nicht durch gute Wucherstiere stattfinden?
Man weiß, wie eS da mit der Zucht steht, wo zu viele weibliche

Thiere aus einen Wucherstier kommen. Wenn man übrigens

vom Grundsätze ausgeht, daß die schönste Prämirung im
Handel liegt, warum dann einen Zwang einführen? Ich bin
auch damit einverstanden, daß man eine rein bernische Race
züchte. Wer daS thut, soll eine Anerkennung nach dem Gesetz

erhalten; wer aber nach seinen Verhältnissen anderes Vieh
halten will, dem soll eS auch gestattet sein. Jeder soll sich

nach Bedürfniß einrichten, und es wird die beste Zucht sein,
von allen Racen den größtmöglichen Vortheil auf eine zu
vereinigen Nach meiner Ansicht wird man den Zweck erreichen
wenn man den 8 16 streicht und die Ziff. 3 deS 8 11
beibehält.

Rösti. Mir scheint fast, die Herren Lehmann und
Sträub haben den 8 16 gar nicht gelesen. Sie fassen denselben

so auf, als müßten alle Stiere, die gehalten werde»,
prämirt sein. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern eS

heißt, es dürfen keine Wucherstiere zu allgemeiner Züchtung
verwendet werden, die nicht durch die Kommission für Viehzucht

oder durch die Amtskommission als zuchtfähig wenigstens
„anerkannt" seien, damit man nicht die schlechtesten Thiere zur
Zucht verwenden kann. Der 8 16 ist daher durchaus nicht so

gefährlich, sondern sehr wohlthätig. Es wird sich auch in
der Wirklichkeit leichter machen, als man sich vorstellt. Einen
andern Zweck als den angegebenen hat der 8 16 nicht.

G feller zu Wichtrach. Ich finde ebenfalls, man fasse

die Sache irrthümlich auf, indem man glaubt, es handle sich

um prämirte Wucherstiere. DaS ist nicht richtig, aber gezeichnet

muß jeder Stier werden, den man zur öffentlichen Zucht
verwenden will, und ich glaube, wenn man die Ziff. 3 streichen

würde, so würde man den Zweck verfehlen. Ich möchte
daher diese Bestimmung stehen lassen. Mit der Aufnahme von
AnerkennungSprämten an Gemeinden und Genossenschaften bin
ich durchaus einverstanden, möchte jedoch dieselben in
verschiedene Stufen abtheilen und solche nur den guten Stieren
zukommen lassen.

Müller-Fellenberg stimmt zum 8 11, wie er
vorliegt, und faßt die Ausgabe der Amtskommisston so auf,
daß dieselbe lediglich die Wucherstiere zu bezeichnen habe, die

zur Zucht verwendet werden dürfen.

Herr Berichterstatter. Wenn bei 8 11 die
Diskussion sich ziemlich ausgedehnt hat, so verwundere ich mich
darüber um so weniger, als man sich schon in der vorberathenden

Behörde und auch in der ökonomischen Gesellschaft an
ihrer letzten Hauptversammlung zu Thun deS Langen und
Breiten darüber ausgesprochen und eine geringe Mehrheit der

Stimmen für den Artikel wie er vorliegt, entschieden hat.
Dagegen muß ich der Konsequenz wegen am Antrage deS Re-
gierungSratheS festhalten und zwar hauptsächlich des Umstan-
deS wegen daß Gemeinden und Genossenschaften nach dem

Gesetze nicht eine höhere Stellung einnehmen sollen als der

einzelne Bürger, daß fie nicht zweimal Prämien für ihre Thiere
erhalten können. Der Stierhalter soll nach Verdienst behandelt

werden. Nach dem Antrage, der hier gestellt wurde, müßte

auSgemittelt werden welch« Stiere Gemeinden und Genossenschaften

und welche Private» gehören ; letztere würden auf die

Seite gestellt, erstere dagegen erhielten «ine doppelt« Anerken-
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nung. Wie würde sich das in den Berggegenden machen?

In Saanen halten die Bäuerten gewöhnlich eigene Stiere, die

in der Regel die drei ersten Preise nehmen; nach dem Antrage
des Herrn Weber müßten sie dann noch eine AnerkennungS-
prämie erhalten. Wie würde sich das gegenüber Privaten,
die ausgezeichnete Thiere halten, ausnehmen? ES wäre nicht
billig. Der Einzelne riskirt bei der Viehzucht so viel als eine

ganze Gemeinde. Das ist der Hauptgrund, warum ich den

Antrag des Herrn Weber nicht zugeben kann. Was den

8 16 betrifft, so wurde verselbe von den Herren Lehmann und
Sträub unrichtig aufgefaßt, wenn sie den Ausdruck „zeichnen"
so verstehen, als müßten alle zur Zucht verwendeten Thiere
„prämirt" sein. Das Eine oder daS Andere ist erforderlich.
Auch befindet Herr Lehmann sich im Irrthume, wenn er

meint, es stehe einer Gemeinde nicht frei, nach Belieben eine

Race zu halten DaS Gesetz verbietet in dieser Beziehung
nichts, aber prämirt werden darf nur berner Vieh. Wenn
eine Gemeinde vorzieht, Braunpteh, z. B. schwyzer Race zu
halten, so besteht keine Schwierigkeit, daß die AmlSkommission
Stiere dieser Race, die zur öffentlichen Zucht verwendbar sind,
zeichne, aber prämirt dürfen sie nicht werden.

A b st i m m u n g

Für den § 1t mit oder ohne Abänderung

„ Beibehaltung der Ziffer 3

„ Streichung derselben

„ den Antrag des Herrn Regierungsrath
Weber

Dagegen

Handmehr.
Große Mehrheit.
Minderheit.

Große Mehrheit.

Sträub unterstützt den Antrag des Herrn Gfeller, ob-
schon er nicht als allgemeine Regel aufstellen möchte, daß
Rinder unter zwei Jahren prämirt werden können; dagegen
sollen immerhin ausgezeichnete Leistungen berücksichtigt werden.

Rösti stellt den Antrag, den Schlußsatz des Artikels zu
streichen, es zutrauensvoll der Kommisston überlassend, die

Umstände zu berücksichtigen und in der Voraussetzung, daß sie

die Ausnahme nicht zur Regel machen werde.

Herr Berichterstatter. WaS Herr Mösching wünscht,
wird sich von selbst machen; aber eS gehört nicht in das Gesetz,
der Kommission Weisungen zu ertheilen, auf was sie zu achten
habe. Den Antrag des Herrn Gfeller muß ich ebenfalls
bekämpfen, indem ich glaube, man würde im Allgemeinen der

Viehzucht einen schlechten Dienst erweisen, wenn man so junge
Rinder zur Zucht verwenden würde. Ich gebe zwar zu, daß
man die besten Milchkühe produziren könne, wenn man die
Rinder vor dem Alter von zwei Jahren zuläßt, aber dann
sollte man sie zwei Jahre ungedeckt lassen DaS beweist die

Erfahrung. Wenn man den Schlußsatz ganz streicht, so ist eS

der Kommission überlassen, nach Ermessen zu handeln Aber
ich glaube, eS sei doch gut, im Gesetze eine Bestimmung
bezüglich deS Alters aufzunehmen. Ich empfehle Ihnen daher
den 8 13, wie er vorliegt, nur wünsche ich, daß das Wort
„hingegen" im letzten Alinea als überflüssig gestrichen werde

A b st i m m u n g.

Für den 8 13 mit oder ohne Abänderung

„ Antrag des Herrn Mösching
„ o „ » Röstt

Beibehaltung deS dritten Lemma
den Antrag deS Herrn Gfeller

Handmehr.
Minderheit.

Gr. Mehrheit.
Minderheit.

8 12.

DaS Rindvieh - Stammregtstcr oder Heerdebuch wird
dadurch gebildet, daß alle an öffentlichen Schauen deS Kantons
prämirten Zuchtstiere, Kühe, Stierkälber und Rinder unter
Angabe ihrer Abstammung und Race in dasselbe eingetragen
werden.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

8 13.

Alle Jahre werden öffentliche Rtndviehschauen abgehalten
und Prämien ausgerichtet.

Nach Verfluß von 8 Jahren werden nur solche Thiere
zur Konkurrenz zugelassen, für welche durch das Heerdebuch
ihre reine Abstammung von einer Bernerrace nachgewiesen
werden kann.

Rinder unter zwei Jahren haben keinen Anspruch auf
Prämien, Kühe hingegen bis sie sechs Jahre alt sind.

Mö sching erklärt sich mit dem Paragraphen einverstanden,
wünscht jedoch, daß man von Jahr zu Jahr immer mehr darauf
halte, daß Thiere, die ihre Abstimmung von reiner Race bereits
nachgewiesen haben, bei den Schauen vorzugsweise berücksichtigt
werden.

Gfeller zu Wichtrach findet die im letzten Lemma
enthaltene Bedingung bezüglich der Rinder zu eng und stellt den
Antrag, nach dem Worte „Prämien" einzuschalten: „es sei
denn nachgewiesen, daß sie trächtig sind."

8 14.

Die Prämien werden festgesetzt wie folgt:
Für Zuchlstiere Fr. 25 -166.
Für Kühe, Rinder und Stierkälber Fr. Ill—46.

Rösti stellt, mit Rücksicht auf den Zweck des Gesetzes,
den Antrag, das Maximum der Prämien für Kühe, Rinder
und Stierkälber auf Fr. 56 zu erhöhen.

Der Herr Berichterstatter gibt diesen Antrag nicht
zu und macht aus das Verhältniß zwischen Kuh und Stier
aufmerksam, indem erstere, die im günstigen Falle mit Fr. 46
prämirt wird, im Jahre nur ein Junges bringt, während ein
Zuchtstier, der im günstigen Falle Fr. 166 erhält, vielleich 56
bis 66 Kälber jährlich erzeugt.

Der 8 14 wird unverändert genehmigt, der Antrag des
Herrn Rösti bleibt in Minderheit.

8 15.

Es dürfen prämirte Thiere vor Ablauf eines Jahres, von
der letzten Prämirung an gerechnet, nicht außer den Kanton
veräußert werden und sind im nächstfolgenden Jahr an einer
Kreisschau zur Kontrollirung vorzuführen.

»



Rösti findet diesen Paragraphen etwas zu streng, in
Betracht, daß Umnände eintreten können, die eine Ausnahme
rechtfertigen würden, und wünscht, daß dem Viehzüchter in
solchen Fällen gestattet werde, sich auf andere Weise als durch
Vorführen des Thieres zu legitimiren.

Lempen beantragt, mit Rücksicht auf die schon in der
ältern Verordnung enthaltene ähnliche Bestimmung, eine
Ergänzung des z 15 in dem Sinne, daß vom 1. August hinweg
Wucherstiere verschnitten werden dürfen.

Herr B e ri ch t e r st a t t e r. Was Herr Rösti wünscht,
versteht sich von selbst, daß den Umständen Rechnung getragen
werden muß, so daß, wenn ein Stück Vieh, sei es "wegen
Krankheit oder aus andern Gründen, nicht transportabel ist,
daS Vorweisen eines Zeugnisses genügt. Es ist dieß der Voll,
zichungsverordnung vorbehalten. Den Antrag deS Herrn Lem-
pen kann ich in dem Sinne als erheblich zugeben, daß Zuchtstiere,

die bereits Schaufelzähne haben, nicht aber jüngere,
vom 1. August hinweg verschnitten werden können.

Der 8 15 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
das Handmehr genehmigt.

8 16.

ES dürfen keine Wucherstiere zu allgemeiner Züchtung
verwendet werden, welche nicht durch die Kommission für Viehzucht

oder durch die Amtskommission als zuchtfähig anerkannt
und gezeichnet worden sind.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

8 17.

Für die Abhaltung der Schauen wird der ganze Kanton
in Kreise eingetheilt; an denselben dürfen nur Thiere aus dem
betreffenden Bezirk zur Konkurrenz zugelassen werden.

e Rösti hält diese Bestimmung für nicht ganz deutlich, und
beantragt, mit Berufung auf eine Vorstellung von Frutigen,
die bereits der ökonomischen Gesellschaft in Thun vorgelegt
worden, die Ersetzung der Worte „aus dem betreffenden Be-
zirk" durch: „welche im betreffenden Kreise aufgezogen oder
sechs Monate vorher angekauft worden sind," um zu verhüten,
daß nicht Stücke, die kurz vorher angekauft worden, an die
Zeichnung gebracht werden.

G feller zu Wichtrach bekämpft diesen Antrag, und
möchte den Kühern, die mit ihrem Vieh auf den Berg fahren,
nicht zumuthen, eine große Reise zu machen, um an der
Schau zu erscheinen.

Herr Berichterstatter. Es hat allerdings seine

Richtigkeit, daß der landwirthschaftliche Verein von Frutigen
eine Vorstellung eingereicht hat, und eS wäre billig, daß der
Züchter in erster Linie den Preis erhielte. Hier handelt es
sich darum, eine gleichmäßige Eintheilung möglich zu machen,
und ich möchte denn doch nichl gebieten, daß der Oberaar-
gauer und Mittelländer, der im Oberland ein schönes Rind
gekauft hat, es im Stalle stehen lassen müßte; daS wäre un«

Xagblatt des Großen Rathes t8«l.
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recht. Ich empfehle Ihnen daher den Paragraphen, wie er
vorliegt.

Der 8 17 wird unverändert genehmigt, der Antrag des
Herrn Rösti bleibt in Minderheit.

§ 13.

Die Kommission .für Viehzucht überwacht die Führung
der Stammregiester, sie ertheilt die Prämien an den öffentlichen
Schauen und trifft überhaupt die für diese Schauen erforderlichen
Anordnungen.

Rösti ist der Ansicht, daß über die Organisation der
Kommission für Viehzucht etwas mehr im Gesetze hätte
gesagt werden sollen, namentlich auch darüber, ob nicht, wie
bis dahin, auS dem betreffenden Bezirke Sachverständige
beigezogen werden sollen.

Jmer stellt den Antrag, die Bestimmung aufzunehmen,
daß in der Kommisston für Viehzucht sämmtliche LandeStheile
gleichmäßig vertreten sein sollen.

Herr Berichterstatter. Auf die Bemerkung des Herrn
Rösti habe ich zu erwiedern, daß die Detailvorschriften über
die Beiziehung von Sachverständigen, über die Aufstellung deS

Viehs u. s. w. in der Vollziehungsverordnung ihre Stelle
finden sollen. Wenn meine Ansicht durchgeht, so würde bei
der Schau künftig nicht mehr den Eigenthümern des ausgestellten

Viehs der Zutritt gestattet, sondern die Thiere würden
in einem abgeschlossenen Raume aufgestellt und daselbst von
der Kommisston uniersucht. Dadurch würde einem großen
Vorurtheil das sich bisher gegen jede Kommission geltend machte,
vorgebeugt. Man hörte oft sagen: die Kutte wird gezeichnet,
nicht daS Stück, so daß man einen Nebenzweck zu erblicken
meinte. Wenn die Eigenthümer bei der Beurtheilung der
Thiere nicht gegenwärtig sein dürfen, so fallen solche
Vermuthungen weg. WaS den Antrag deS Herrn Jmer betrifft,
so möchte ich von ihm vernehmen, wie stark er die Kommission
für Viehzucht wünscht. Denn wenn jeder Landestheil in
derselben vertreten werden soll, wie der Antrag bezweckt, so müßte
ich mich entschieden dagegen aussprechen. Eine Kommisston
von mehr als fünf Mitgliedern wäre nicht rathsam ; auch wäre
eS ein Widerspruch gegenüber dem bestehenden OrganisationS-
gesetze von 1847. UebrigenS wird der Regierungsrath bei der
Wahl der Mitglieder immerhin die verschiedenen Landestheile
in geeigneter Weise zu berücksichtigen suchen, wie es bisher
geschah.

Der § 18 wird unverändert genehmigt, der Antrag deS

Herrn Jmer bleibt in Minderheit.

8 19.

In jedem Amtsbezirke wird eine Kommisston niedergesetzt,
welche zu untersuchen hat, ob die zur allgemeinen Züchtung
zu verwendenden Wucherstiere zur Nachzucht tauglich seien.
Die als tauglich erachteten sind von ihr zu bezeichnen.

Fankhauser wünscht zu wissen, aus welchem Fond
die Kosten der AmtSkommisstonen gedeckt werden sollen.

52
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Herr Berichterstatter. Das ist à Punkt, der im
Reglemente seine Erledigung finden wird, wie noch andere

Punkte. ES wird dann auch die Einrichtung zu treffen sein,
baff nicht die ganze AmtSkommifsion sich an Ort und Stelle
begeben müsse, sondern um den LokälverhältMen gehörig Rechnung

zu tragen, wird sie sich in Unterabtheilungen trennen,
von denen jede eine gewisse Gegend, eine große Gemeinde,
wie z. B. Trub übernimmt. Ich nehme an, die Amtskommission

würde dann auf Rechnung der betreffenden Gemeinde
funktioniren.

Der 8 19 wird durch das Handmehr genehmigt.

« 20.

Der Regierungsrath hak eine Verordnung zur Vollziehung
dieses Gesetzes zu Klassen.

Dieselbe soll namentlich enthalten:

1) Die Zusammensetzung der Kommisston für Viehzucht und
ihre Obliegenheiten (8 13);

2) Die Zusammensetzung der AmtSkommissionen und ihre
Obliegenheiten (8 19);

3) Die Einthsilung des Kantons in Kreise oder Bezirke

(8 17);
4) Die nöthigen Bestimmungen über die Einrichtung, Füh¬

rung und Ueberwachung der Stammregister (88 4
und 12);

5) Die besondern Eigenschaften, welche von einem Pferd
oder einem Stück Rindvieh zur Prämtrung und
Eintragung in daS StamMkegister gefordert werden (88 3
und 13);

6) Die besondern Eigenschaften, welche von einem Wucher¬
stier gefordert werden, damit er als zuchtfähig gezeichnet

werden kann (8 16);

Herr Berichterstatter. Wenn nicht aus der Mitte
der Versammlung à Antrag gestellt wird, so möchte ich von
mir aus bemerken, daß die Ziff. 6 gestrichen werden sollte,
weil es zu weit führen würde, wenn die Regierung alle
Eigenschaften eincS ZuchtstierS bestimmen müßte, damit er als
zuchtfähig gezeichnet werden könne.

Der 8 20 wird Mit Streichung der Ziff. 6 durch das

Handmehr genehmigt.

8 21.

Widerhanvlungen gegen 88 7 und 15 werden mit
Rückerstattung der Prämie und einer Buße vom vierfachen Betrage
derselben bestraft.

Wtderhandlungen gegen 8 3 werden mit einer Buße
von Fr. 15-30 belegt, wovon zwei Drittel dem Hengsthalter
und ein Drittel dem Eigenthümer der Stute auffallen.

Widerhandtungen gegen 8 16 werden mit einer Buße von
Fr. 6—12 belegt, wovon der Wucherstierhalter zwei Drittheil«
und der Eigenthümer d«ö weiblichen Thieres einen Drittheil zu
bezahlen hat.

Möschin g findet die Redaktion dieses Paragraphen
unklar weil NUr von „WiderHandlungen" die Rede ist, so daß

man glauben könnte, eS wären mehrere solche nöthig, bis der
Angezeigte bestraft werden könnte, und stellt deßhalb den
Antrag, zu seyen: „Jede einzelne Wiederhandlung :c."

Im er. In diesem Artikel ist nur von Strafen gegen
WiderHandlungen die Rede. Nun ist im 8 7 gesagt, daß mit
Bewilligung der Kommission ein prämirter Hengst verkauft
werden dürfe. Ich möchte also fragen, ob man nicht bestimmen

sollte, daß, wenn eine solche Bewilligung ertheilt wird,
derjenige, welcher eine Prämie erhalten hat, dieselbe
zurückerstatten soll. Mir scheint, es sollte im Gesetze in geeigneter
Weise Erwähnung davon geschehen, da es nichts darüber
enthält.

^

Herr Berichterstatter. Bisher wurde es so

gehalten daß in Fällen, wo die Kommission die Bewilligung
zum Verkauf eines prämirten Thiers ertheilte, immer entweder
die Hälfte der Prämie oder nach Umständen der ganze Betrag
derselben zurückerstattet werden mußte. Wenn z. B. ein Zuchthengst

schwer zu verwenden war, so wurde dir ganze Prämie
zurückgefordert; stellte sich diese Erscheinung erst nach der Saison

ein, so begnügte man sich mit der halben Prämie. DaS
tst übrigens untergeordneter Natur. WaS den Antrag deS

Herrn Mösching betrifft, so glaube ich doch, eS werden die
Wtderhandlungen bet Viehzüchtern nicht so oft vorkommen,
daß der Richter in Verlegenheit käme, und empfehle Ihnen
daher den Artikel, wie er vorliegt.

Im er zieht seinen Antrag in der Voraussetzung zurück,
daß demselben im Reglemente Rechnung getragen werde.

Der 8 21 wird unverändert genehmigt, der Antrag des
Herrn Mösching bleibt in Minderheit.

8 22.

Der Ertrag der Bußen fällt zu:
Ein Dritteil dem Verleider;
Ein Drittheil der Spendkasse, im neuen KantonStheile der

der Armenkasse, derjenigen Gemeinde, in welcher der
Bestrafte wohnt, und

Ein Drittbeil dem Staat.
Wo kein Verletder vorhanden ist, fallen zwei Drittheile

dem Staate zu.

Mösching beantragt, nach den Worten „ein Drittheil
dem Staat" beizufügen: „zu Handen der ViehenlschädigungS-
kasse", da die im Gesetze vorgesehenen Bußen von Viehbesitzern
herrühren.

Fankhauser erklärt sich mit diesem Antrag
einverstanden.

Der Herr Berichterstatter spricht sich gegen
denselben auS mit Hinweisung auf die bereits früher gegebene
Erklärung, daß der Staat infolge Erlassung dieses Gesetzes in
den Fall kommen wird, eine Mehrausgabe von Fr. 10—15,000
zu machen, so baß eS billig erscheine, demselben auch einen
Antheil an der Buße zu überlassen.

Der 8 22 wird unverändert genehmigt, der Antrag deS

Herrn Mösching bleibt in Minderheit.



8. 23.

Dieses Gesetz, durch welches alle mit demselben in Widerspruch

stehenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die
Verordnung zur Verbesserung der Pferdezucht vom 23. Jänner 1864
und diejenige zur Verbesserung der Rindviehzucht vom lt. Jänner

1826, aufgehoben werden, tritt mit dem t. Jänner 1862
in Kraft; der Regierungsrath wird mit der Bollziehuug
desselben beauftragt.

Der Herr Berichterstatter stellt den Antrag, vor
den Worten „aufgehoben werden" einzuschalten: „ferner das
Dekret vom 16. Okt. 1853" (betreffend den Zuschuß auS der

Viehenlschädigungskafle).

Rösti spricht, in Uebereinstimmung mit dem landwirth-
schafilichen Verein von Fruttgen, den Wunsch aus, daß das
soeben berathene Gesetz schon auf den nächsten Herbst provisorisch

in Kraft trete, und zwar namentlich mit Rücksicht
darauf, daß es sehr wünschenSwerth erscheine, die Hecrdebücher
so schnell als möglich einzuführen und in der Zwischenzeit bis
zur zweiten Berathung allfällig zu machende Erfahrungen noch
benützen zu können.

Möschirr g unterstützt diesen Vorschlag, damit man
beobachten könne, welche Wirkungen die neuen Einrichtungen haben.

Mühlethaler erinnert die Versammlung, daß das dieß-
jährige Büdget nur einen Kredit von Fr. 26,666 für die Pferde-
und Rindviehzucht aussetzt, während nach dem neuen Gesetze

künftig eine Summe von Fr. 36,666 bewilligt werden soll, so

daß bei provisorischer Jnkrafttretung ein Widerspruch eintreten
würde.

L empen glaubt nicht, daß deßhalb große Schwierigkeiten
eintreten würden, und beantragt, daS Gesetz auf den 15.
September nächsthin provisorisch in Kraft treten zu lassen.

Der Herr Berichterstatter wäre, wenn er setner
persönlichen Ansicht folgen wollte, damit einverstanden, daß man
bis zur zweiten Berathung den Versuch mache, wie sich die

Einrichtung gestalte, um Erfahrungen zu machen, empfiehlt
jedoch als Vertreter der vorberathenden Behörde den Paragraphe»,

wie er vorliegt, zur Genehmigung.

Rösti schließt sich dem Antrage deS Herrn Lempen an.

A b st i m m u n g.

Für den 8 23 mit oder ohne Abänderung Handmehr.

„ die vom Herrn Berichterstatter bean¬

tragte Ergänzung „
„ Verschiebung der definitiven Inkraftsetzung

bis zur zweiten Berathung Gr. Mehrheit.

„ den Antrag deS Herrn Lempen Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Zusatzanträge werden keine gestellt.
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Eingang.
Der Große Rath des Kantons Bern,

in der Absicht, die Pferde- und Rindviehzucht zu heben und dieselbe

auf eine geregelte Weise von Seite des Staates zu
unterstützen, —

auf den Antrag deS Regierungsrathes,

beschließt:

Wird mit der vom Herrn Berichterstatter vorgeschlagenen

Ersetzung des Wortes „Hebung" durch „Veredlung"
(in der Ueberschrift) durch das Handmehr genehmigt.

Schließlich beantragt der Herr Berichterstatter, die
endliche Redaktion der ersten Berathung mit der zweiten
Berathung zusammenfallen zu lassen, damit die verfassungsmäßige
Frist von drei Monaten von heute an zählen könne.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Vortrag deS RegierungSratheS, betreffend daS

Verhältniß der katholischen Pfarrei in Bern
hinsichtlich ihres DiözesanverbandeS.

Der Regier ungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Direktion deS Kirchenwesens den Antrag:

ES möchte der Große Rath ihm die Ermächtigung ertheilen,
unter RatifikalionSvorbehalt die nöthigen Unterhandlungen
einzuleiten, damit die katholische Pfarrei in Bern und der übrige
Theil deS alten KantonS, so weit er seine katholische
Bevölkerung betrifft, dem BiSthum Basel einverleibt werden.

Migy, Präsident deS RegierungSratheS, als Berichterstatter,

motivirt diesen Antrag durch folgende Darstellung der
Verhältnisse: Die Regierung verlangt Vollmacht, um über die

Vereinigung der katholischen Gemeinde Bern nebst sämmtlichen
im deutschen KantonStheil zerstreuten Katholiken mit der Diözese
Basel mit den kompetenten kirchlichen Behörden zu unterhandeln.
Bevor ich Ihnen so kurz als möglich bet vorgerückter Zeit die

speziellen Gründe zur Unterstützung dieses Antrages unterbreite,
mag eS mir erlaubt sein, flüchtig einige historische Thatsachen

zu überblicken, die für die richtige Fassung der Frage
unumgänglich nothwendig sind. Ich werde vor Allem den Zeitabschnitt

vor 1793 erörtern. Am 21. und 27. Januar 1523
haben alle Mitglieder der Geistlichkeit der Stadt Bern, an ihrer
Spitze der Domprobst, der Prior der Dominikaner, die Beschlüsse
unterschrieben, die infolge der theologischen Disputation, welche
damals in dieser Stadt stattfand, angenommen worden. Auf
diese Abschwörung der Glaubenssätze der römisch-katholischen
Kirche folgte sofort die Zurückgabe der dem CleruS angehörenden

Kirchen, Güter und Einkünfte an die Regierung. Man
muß nicht vergessen, daß diese Thatsachen vor der Einführung
der Reformation durch Verordnung vom 7. Februar, die
Volksabstimmung vom 24. Februar, und die Vollziehungsverfügung

vom 15. März stattfanden, und dazu mit weniger
Ausnahme fast die gesammte Ordensgeistlichkeit des ganzen
KantonS nicht zögerte, dem von der Hauptstadt gegebenen Beispiel

zu folgen. Am 27. Jaruar 1528 wurde in der Kapelle
von Dießbach, in der Stiftskirche zu Bern, die Messe zum letzten

Mal gelesen. Am selben Tag beschlossen Rath und Zweihun-
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dert deren Abschaffung, und verordneten daß alle Kirchen des

Kirchenschmuckes, deS katholischen Gottesdienstes entledigt werden.
Kaum war dieser Beschluß gefaßt, so sah man den Sturm
sich erheben, der die Zerstörung mehrerer Kapellen u. s. w. zur
Folge hatte. Die konfessionellen Zwiste nahmen einen je länger
je mehr leidenschaftlichen Charakter, sowohl im Kanton als in
der übrigen Schweiz an, und nach erst 184 Jahren unfruchtbarer
Kämpfe kam man dazu, in'S schweizerische SiaatSrecht den
Grundsaß der Gleichberechtigung der beiden Konfessionen
aufzunehmen. Gehen wir nun zur Periode von 1798—1815 über.
Nach der Einnahme von Bern durch die französischen Truppen
am 5. März 1798 und insbesondere nachdem entschieden war,
daß Bern der Sitz der helvetischen Regierung sein sollte, konnte
man voraussehen, daß ein katholischer Gottesdienst eingeführt
würde für die Repräsentanten und Beamten der Zentralverwaltung,

und diese Vermuthung erfüllte sich sofort. Am 1. Juni
1799, dem Tag der Ankunft der helvetischen Regierung, feierte
man im Chor der Hauptkirche die erste Messe, welche in Bern
seit 271 Jahren gelesen worden Die Messe wurde beibehalten,
aber daS Lokal wechselte. Vor Ende Juni wurde der katholische

Gottesdienst in die Kirche zum hl Geist verlegt, alsdann
gegen Ende JahreS in die französische Kirche. Der erste
katholische Pfarrer war Bürger Schäffer, ein Freiburger. Zu
jener Zeit aber entdeckt und findet man keine Spur von Diö-
zesanverbindungen. Am 19. März 1893 machte die helvetische
Regierungsform der Mediationsvcrfassung Platz. Der katholische

Gottesdienst wurde fortwährend abgehalten, ohne von der
Behörde beeinträchtigt zu werden. Bern hatte damals Herrn
Gregor Girard zum Pfarrer, der AlmoSner der spanischen
Gesandtschaft war, und später eine so große Berühmtheit sich er.
warb unter dem Namen Pater Girard. Ungeachtet diesem
Stand der Dinge fühlten die Katholiken allmählig das
Bedürfniß, die Ausübung ihres GottcSdienteS durch eine amtliche
Erklärung gutgeheißen zu sehnen. Dieser Wunsch wurde am
25. August 1893 förmlich ausgesprochen, in einer Petition,
welche der Pfarrer Girard und 8 katholische Einwohner von
Bern dem Kleinen Rath NamenS ungefähr 399 ihrer Glaubensgenossen

vortrugen und die sie durch die spanische und italienische

Gesandtschaft unterstützen ließen. Auf diese Petition
kamen bald drei aufeinanderfolgende Regierungsbeschlüsse, datirt
vom 4. November 1893, vom 29. Jänner 1894 und vom 1.

Februar 1894. Diese Beschlüsse fassen sich in ihren
hauptsächlichen Bestimmungen in folgendem zusammen: „Die
Ausübung deS katholischen Kultus wird in der Hauptstadt allein
geduldet, aber nur auf so lange, als es dem Kleinen Rath
gefällt, und als nicht Mißbrauch, noch bedauerliche Folgen
daraus hervorgehen werden. Den Katholiken der Hauptstadt
wird vorläufig für Ausübung ihres Gottesdienstes die Kirche
der Dominikaner, die französische Kirche angewiesen, und in
dieser, in der mittleren Sakristei für den Altar, aber unter der
Bedindung: a daß man die Glocken nicht läuten darf, und 1».

daß außer der Kirche weder Prozession, noch andere religiöse
Ceremonien irgend welcher Art stattfinden." ES wird eine
Behörde von Kirchenältesten aus der Mitte der katholischen
Einwohner BernS erwählt. Dieses Kollegium wird mit der Ueber-
wachung und Leitung der Angelegenheiten der katholischen Kirche
der Hauptstadt unter seiner Verantwortlichkeit betraut. Art. 5
erlaubt den aufgestellten und anerkannten Geistlichen, die Ehen
katholischer Gatten einzusegnen, aber stets öffentlich in der für
den katholischen Gottesdienst angewiesenen Kirche und unter
ihrer Verpflichtung Tauf- und Ehcrodel zu führen. Art. 6
bestimmt, daß die gemischten Ehen durch einen Priester der
Konfession eingesegnet werden sollen, welcher der Ehemann angehört.
So sind in diesen Beschlüssen drei Sachen in Rücksicht zu
ziehen: 1) Der förmliche Wille der Regierung, daß die den
Katholiken ertheilte Erlaubniß, ihren Gottesdienst auszuüben,
durchaus die Anerkennung einer katholischen Kirche und Ge.
meinde nicht in sich schließt, noch selbst einer Unterstützung von
Seite deS Staates. 2) Die den Kirchenältesten ertheilte
Ermächtigung, den katholischen Pfarrer zu ernennen, mit Vorbe¬

halt der Zustimmung der weltlichen Mitglieder des Kirchenrathes.

3) Das absolute Stillschweigen, daS der Beschluß
beobachtet hinsichtlich eines DiözesanverbandeS und Alles was
damit zusammen hängt, z.B. des Priesterweihe-CeremoniellS,
der Kirchenbesuche, Konfirmation u. s. w. Den 29. November
1819 bevollmächtigte der Kirchenrath den katholischen Pfarrer
von Bern, unter seiner Verantwortlichkeit in der dem katholischen

Kulte bestimmten Kirche durch durchreisende Geistliche
eine stille Messe lesen zu lassen, ohne vorher um Erlaubniß
dafür einzukommen. UebrigenS hielt man sich im Verlaufe
dieser Periode ehrlich und genau an den Beschluß von 1894
und eS ist insbesondere zu bemerken, daß die katholische
Geistlichkeit von Bern durchaus keine Verbindungen mit dem Diö-
zesan-Bischof unterhielt. Der Zeitabschnitt von 1815 bis 1823
ist der wichtigste und ergiebigste Die Vereinigung deS größern
Theils deS ehemaligen BiSthumS Basels brachte dem Kantone
Bern einen Bevölkerungszuwachs von 49,999 Katholiken. Durch
dieses Ergebniß fand sich der Kanton in die Stellung eines
paritätischen Staates versetzt, worin die beiden GlaubenSge-
meinden das Recht haben, denselben StaatSschutz anzusprechen
und zwar nach dem Wortlaut der Erklärung vom 21. Sept.
1815. Diese den Katholiken ertheilte Garantie sollte sich jedoch
nicht über das vereinigle Gebiet erstrecken, als die Macht der
Umstände nicht zögerte, die katholische Gemeinde, welche nur
eine gedultete war, in eine anerkannte katholische Pfarrei
umzuändern, — was nothwendig ihren Anschluß, sei es an die

KirchsprenHel-Umgrenzung der katholischen Gemeinden deS Jura,
sei eS an irgend eine andere Diözese, zur Folge haben mußte.
Ich wäre genöthigt, in zu lange Einzelheiten einzutreten, die
nur ein untergeordnetes Interesse gewähren, wenn ich Schritt
für Schritt der Entwicklung der Beziehungen der katholischen
Pfarrei gegenüber dem Staat seit 1815 folgen wollte. Es
wird genügen, Ihnen anzudeuten, daß nach Berichten und
Gutachten der Beschluß vom 1. Februar 1894 mit Hülfe einer
Verordnung vom 22. August 1823 revidirt wurde, deren
Bestimmungen besser im Einklang sind mit der neuen Sachlage
der Pfarrei und den Bedürfnissen des Gottesdienstes. Ich
werde ebenfalls vermeiden, Ihnen die Schwierigkeiten
auseinanderzusetzen, welche die Eidesleistung des Pfarrers und seines
Vikars boten, sowie den Konflikt, zu welchem die gegen den
Pfarrer Dolder ergriffenen Maßregeln Anlaß gaben, um mich
nur an das zu halten, was die ausnahmsweise und provisorische

Stellung betrifft, in welcher die katholische Pfarrei in
Bern sich stetS befand hinsichtlich ihrer Diözcsan-Beziehungcn.
Während natürlicherweise die bischöfliche Macht im Jura
wieder an den Bischof Laver von Basel zurückfiel, den die
Franzosen 1797 abgeführt und vertrieben hatten, und während
jener durch daS Organ seines GeneralprovikarS, Herrn von
Billeur von Pruntrut, fvrtfunktionirie, ergriff man hinsichtlich
der kathol. Pfarrei zu Bern ganz andere Maßregeln, obschon sie

ohne die mindeste Schwierigkeit derselben Oberbehörve hätte unterstellt

werden können. Indem man sich auf die Fiktion stützte, daß
daS Bislhum Lausanne nicht aufgehört habe, sich bis zur Aar
zu erstrecken, beschloß man, diesem Bisthum die einzige katholische

Gemeinde zu anneriren, die noch in seinen alten Grenzen
sich befand, obschon die mit dem römischen Hof begonnenen
Unterhandlungen zum Zweck hatte», dieselbe definitiv mit dem
Bisthum Basel zu vereinigen. Es ist durchaus nicht zweifelhaft,

daß die Aare von ihrer Quelle an der Grimsel hinweg
bis zur Ausmündung der Siggern bei Flumcnthal ursprünglich
die östliche Grenze deS BiSthumS Basel bildete. Anstatt
sorgfältig die großen Nachtheile zu prüfen, die einem solchen
Zustand der Dinge entsprangen, steht man aus den Protokollen
deS Kleinen Rathes und deS KirchenratheS, daß diese Frage
einfach thatsächlich im Juni 1819 gelöst wurde durch einen
Kirchenbesuch, den der Bischof Tobias Jenni der katholischen
Kirche zu Bern abstattete; eS war dieß ein Besuch, von dem
man nicht weiß, wer ihn bewilligt hat, der aber nachträglich
von der Regierung genehmigt wurde. Dieser ersten Thatsache
folgte seine Einmischung in die Ernennung der Vtkarien, die



Zurückberufung des Pfarrers Dolder u. f. w., und seit jener
Zeit hat der Bischof, dessen Sitz zu Freiburg ist, nicht aufgehört

die Pfarrei zu Bern als seiner Diözese angehörend zu
betrachten, obschon kein Vertrag, kein offizieller Akt, kein
Konkordat diese Stellung weder gutheißt noch ordnet. Nach der
Vereinigung des Zura mit dem Kanton Bern beschäftigte stch

die Regierung mit der Herstellung des ehemaligen BiSthumS
Basel, und zwar gestützt auf den ltcn Artikel der Ver-
einigungSakteS vom 23. November 1815, der in Uebereinstimmung

mit der Wienerkongreßakte vom 7. August 1315 die

Wiederaufnahme der unterbrochenen Diözesan-Beziehungen
vorschreibt. In diesem Punkt trafen die Interessen mit denen von
Solothurn zusammen. Als im Jahr 1316 die Kantone, welche
dem BiSthum Konstanz angehört hatten, in Luzern eine
Konferenz abhielten, um ein neues Bisthum zu gründen, schlugen
auch die Abgeordneten von Solothurn dem Nuntius vor, den

Kirchenverband mit Basel wiederherzustellen. Dieser Vorschlag
wurde angenommen und die Stadt Solothurn sollte nach dem
Projekt Bischofssitz sein DaS Projekt wurde von der Regierung

von Bern vortheilhaft gehalten und der Art. 2 war
entworfen wie folgt: „Die Umgrenzung besagter Diözese begreift
den ganzen Kanton Bern in sich, sowie die Kantone
Solothurn, Basel und den Theil von Aargau, der schon dazu
gehört. Nichtsdestoweniger erlosch dieß Projekt, denn man wollte
den Bischofssitz Solothurn nehmen, um ihn Pruntrui zu
geben. Im Laufe deö Jahres 1817 vereinigten sich Luzern
und Bern, um mit dem hl. Stuhl in Unterhandlungen zu
treten Im Moment aber, wo die Bemühungen der Abgeordneten

von glücklichem Erfolg gekrönt worden wären, wurden
fie fruchtlos wegen dem Widerstand des römischen HofeS, der
den Regierungen das Recht bestritt, den Bischof und die
Domherren zu ernennen, ein Recht, das mit nicht minderer Energie
in Anspruch genommen wurde. Der Artikel, welcher die
Umschreibung der Diözese enthielt, lautete; „Der Diözesanverband
von Luzern ist zusammengesetzt auS dem Kanton Luzern, dem
Kanton Bern für alle seine Katholiken." Während diese
Unterhandlungen sich folgten, versammelten sich die Abgeordneten
von Bern, Aargau, Basel, Zug und Thurgau in einer
Konferenz zu Langenthal den 1. März 1820 und beschlossen eine
Uebereinkunft, weiche die Grundlage der neuen Diözese regelte.
Diese Konvention entheilt eine erste Bestimmung folgendermaßen

lautend: „Die Kantone Luzern, Bern, Solothurn und
Aargau, denen stch Basel als integrirender Theil des frühern
BiSthumS dieses Namens anschließt, vereinigen stch zur
Bildung deS BiSthumS Basel, indem fie die Verpflichtung
übernehmen, dem genannten Bisthum ihre ganze katholische
Bevölkerung einzuverleiben." Die katholische Bevölkerung von
Bern befand sich somit in der Uebereinkunft inbegriffcn. Diese
Unterhandlungen verlängerten sich während acht Jahren
hintereinander und find ausgezeichnet durch einen Zwischenfall, der
die katholische Pfarrei von Bern betrifft. Im Jahr 1824 schien
die Regierung, ungetreu ihrer bisher festgehaltenen Ansicht,
gedacht zu haben, eS sei besser, die Frage provisorisch ungelöst

zu lassen, ob die fragliche Pfarrei dem neuen BiSthum
Basel annerirt werden oder provisorisch fortfahren solle, der
Diözese Freiburg-Lausanne anzugehören. Bern bestand auf
dieser neuen Meinung bis 1825 und stimmte erst am 5.
Februar dazu, daß die katholische Pfarrei von Bern zur Diözese
Basel gehöre. Der geheime Rath beschloß die Ratifikation deS

Konkordates, welche der Kleine Rath ohne Widerstand den
10. Dezember 1327 genehmigte. Den 22. desselben MonatS
wurde die Frage dem Großen Rathe vorgelegt nach langen
Debatten, worin stch die verschiedensten Ansichten äußerten. DaS
Konkordat wurde angenommen, aber unter dem besondern
Vorbehalt, daß die neue Diözese nicht alle im Kanton wohnenden
Katholiken tnbegreife, sondern nur den Theil veS frühern
BiSthumS Basel, welcher mit dem Kanton Bern durch die Wiener-
Kongreßakte vom 19. März 1815 vereinigt worden. Diese
Entscheidung wurde mit 104 gegen 79 Stimmen gefaßt. Un-

Tagblatt des Großen Rathes t8«t.
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geachtet dessen wurde der vom Großen Rath von Bern
angenommene Zusatz kein Hemmniß, denn die Konkordatsstände
und der römische Hof gaben dem Projekt mit dieser
Modifikation ihre Zustimmung, so daß eS den 12. Juli 1828 in
Kraft trat, unter dem Titel; Uebereinkunft betreffend die

Errichtung und neue Begrenzung deS BiSthumS Basel und es

reglirt noch heut zu Tage die Diözese, welche sich durch den
Beitritt AargauS, ThurgauS und von Baselland vergrößert hat.
Die katholische Pfarrei von Bern, sowie die im alten Kanton
zerstreuten Katholiken verblieben im provisorischen 1823
geregelten Zustande und fuhren fort, einen Theil deS BiSthumS
Lausanne-Genf zu bilden. Der Zeitabschnitt von 1323 bis
auf unsere Zeit war durch nichts ausgezeichnet, als einige
Thatsachen ohne Wichtigkeit hinsichtlich der Lösung der
Diözesanfrage. Der katholische Gottesdienst zu Bern wurde in Folge
der Verfassungen von 1831 und 1846 förmlich garantirt und
und vor Kurzem wurde vom Staat der katholischen Gemeinde
ein Grundstück gegeben, um darauf eine katholische Kirche zu
bauen. Andersettig wurde Herr Marilley, Bischof von Freiburg

und Nachfolger von Tobias Jenni im Jahr 1347 durch
die Regierung von Bern mit außerordentlichen Ehrenbezeugungen

bewillkommt, als er eine katholische Kirchenvistte machte,
und doch verflossen keine 16 Monate, so wurde der Bischof
mit Zustimmung sämmtlicher Diözesanregierungen aus seiner
Diözese verbannt. Diese Maßregel war hervorgerufen durch
die MißHelligkeiten, welche zu jener Zeit zwischen dem Bischof
und den neuen Behörden deS KantonS Freiburg auSgebrochen
waren, — und mit denen wir uns hier nicht zu beschäftigen
haben, als mit der Erklärung an den Großen Rath, daß die

Regierung von Bern ihre Zustimmung zu den unterm 30. und
31. Oktober 1948 zu Freiburg gegen den Bischof ergriffenen
Maßnahmen zurückziehen werde, sobald der Weg zu den

Unterhandlungen gebahnt sei, und in Anbetracht, daß beim
gegenwärtigen Stand der Dinge jene nicht mehr Anspruch auf Fort-
eristenz haben, daß die protestantischen Regierungen von Neuen -

bürg, Waadt und Genf sie, soweit eS sie betrifft, seit einem

langen Zeitraum aufgehoben haben und eS übrigens das einzige

Mittel ist, den Unterhandlungen einen regelmäßigen, ordentlichen

und Erfolg versprechenden Gang zu sichern. AuS dieser
Auseinandersetzung, aus historischen Quellen geschöpft, ergibt sich,

daß die Diözesanstellung, soweit sie die katholische Pfarrei von
Bern und die im deutschen Theil zerstreuten Katholiken
betrifft thatsächlich nur provisorisch ist und Anlaß gibt zu
Regelwidrigkeiten, die man entfernen muß. Vom Moment an, wo
das linke Aarufer die Grenze des alten BiSthumS Lausanne-
Gens bildet, möchte ich fragen, welchem BiSthum die Katholiken,

welche den Altenberg, den auf dem rechten Aarufer
gelegenen Stadttheil von Bern bewohnen, angehören? Keinem

ebensogut als alle übrigen im Kanton zerstreuten
Katholiken! Wenn eine katholische Pfarrei in Biel geschaffen

wird, was nothwendig ist, — wird dann nicht der Bischof
von Freiburg sie als seiner Diözese angehörig in Anspruch
nehmen können, weil diese Stadt als am linken Aarufer
gelegen angesehen werden kann? Anderseits sind die Beziehungen
zwischen Kirche und Staat hinsichtlich deS Bischofs von Freiburg

durchaus nicht geordnet, während mit der Diözese von
Basel die Uebereinkunft von 1828 vorliegt, welche alle Schwierigkeilen

entfernt und den konfessionellen Konflikten die Thüre
schließt indem sie auf eine deutliche und bestimmte Weise die

gegenseitigen Befugnisse und Pflichten festsetzt. Ist eS nicht
tausendmal vorzuziehen, nur einen Bischof, eine Diözese für
den ganzen Kanton zu haben, nur einen geistlichen Obern,
der allein die bischöfliche Gewalt ausübt, wenn dieses einzige
Oberhaupt dem öffentlichen Recht deS Konkordats von 1823
untergeordnet ist, während der andere nur den allgemeinen
Regeln des kanonischen Rechtes unterworfen ist bezüglich seiner

Beziehungen mit der politischen Behörde deS Kantons? Sie
können um so eher diese Ansicht theilen, indem Sie durch
Annahme deS RegierungSvorschlageS die traditionelle Politik der
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KantonSbehörden in diesen Sachen verfolgen, und da der Zweck

um so viel leichter erreicht sein wird, als der römische Hof
früher nicht aufgehört hat darauf zu dringen, daß alle Katholiken
deS ganzen KantonS in dieselbe Diözese einverleibt werden. AuS
diesen Gründen empfehle ich Ihnen die Schlüsse der Regierung
zur Annahme.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne Einsprache
durch das Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: l'/z Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbtnd

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 26. Juni 1861.

Vormittags um 3 Uhr

Unter dem Vorsitze ves Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensausrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Änderegg, Bürki,
Carlin, Chopard, FreiburghauS, Frotê, Müller, Arzt; Neuen-
schwander, Roth in Ersigen, Ryser, Schrämlt, Seßler und
Stockmar; ohne Entschuldigung: die Herren Bähler, Daniel;
Bucher, Corbat, Gobat, Gygar, Hoffmeycr. Karlen, Jakob;
Lovtat, Marti, Oeuvray, Prudon, Seiler und Steiner, Oberst.

Berichtigung.
Auf Seite 177 deS laufenden Jahrgangs der

Großrathsverhandlungen ist unrichtigerweise Herr Gfeller zu Bümplitz statt

Herr Lehmann in Bremgarten als Antragsteller angeführt.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.
Wahl eines Mitgliedes des RegierungSratheS:

Von 160 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Sahli, alt-RegierungSraih 80 Stimmen.

„ I)r. von Gonzenbach, Großralh 52 „
„ Meyer, Oberstlieutenant 4 „
„ Girard, „ 3 »

Leer 10 Zettel.
Die übrigen Stimmen zersplitterten sich

Da keiner dieser Herren das absolute Mehr erhalten hat,
so wird zum zweiten Wahlgang geschritten.

Von 168 Stimmenden erhalten im zweiten Wahlgange:
Herr Sahli 91 Stimmen

„ v. Gonzenbach 66 „
» Meyer 8 „
„ Girard 3 „

Erwählt ist somit Herr Sahli, Christian, gewesener Re-
gierungSrath, in Bern.

Angelegenheit der Ostwestbahn.

Kaufvertrag.
Zwischen der Eisenbahngesellschaft der

schweizerischen Ostwestbahn, als Verkäuferin
und



der Regierung deS KantonS Bern Namens deS

Staates, als Käuferin — ist, in Folge deS Beschlusses der
Auflösung der Gesellschaft und der Verwerthung des Vermögens
derselben, der folgende Kaufvertrag geschlossen worden:

Art. 1.

Die Gesellschaft der schweizerischen Ostwestbahn verkauft
und übergibt der Regierung deS KantonS Bern zu Handen deS

Staates, zum Eigenthum, die folgenden auf dem beimischen
Staatsgebiete liegenden Eisenbahnen:

s. die Linie Biel-Neuenstadt, in dem Stande, in welchem sich
dieselbe befindet und erploitirt wirb; namentlich den Bahnkörper

mit Unter» und Oberbau, Bahnabschnitten, Sta-
tionShäusern, Mobiliar und Geräthschaften, Schienen-
und Schwellenvorräthen und allen sonstigen Zugehörden;

b. Die Linie Gümligen-Langnau, welche dermal noch
unvollendet ist, in dem Stande, in welchem sie sich befindet,
mir Unter- und Oberbau, soweit dieser hergestellt ist,
Bahnabschnitten, Slationshäusern, den zum Zweck ihrer
Herstellung bewerkstelligten Erpropriationen, den vorräthtgen
Schienen und Schwellen und allen sonstigen Zugehörden.

Art. 2.

Dagegen verpflichtet sich die Regierung von Bern, der
Gesellschaft der schweizerischen Ostwestbahn als Kaufpreis zu
bezahlen die Summe von 7 Millionen Franken.

Aus dieser Kaufsumme sollen zunächst bezahlt werden:

a. die sämmtlichen ausstehenden ErpropriationSentschädi-
gungen;

t». die vom Staate zur Fahrbarmachung der Linie Btel-
Neuenstadt vorgeschossenen Fr. 625,666;

c. die Vorschüsse, welche der Staat für die Auslösung von
verpfändeten oder deponirten PriorilätS-Obligationen und
andern Werthgegenständen der Gesellschaft, sowie für
Sicherung und Unterhaltung der Linie Biel-Neuenstadt
gemacht hat, Alles nebst betreffendem ZinS.

Die nach Abrechnung der Vorschüsse des Staates und
der Expropriations-Entschädigungen, deren AuSbezahlung der
Staat direkt besorgen wird, übrig bleibende Kaufrèstanz soll
innerhalb eines MonatS nach der Ratifikation deS Vertrages
durch den Großen Rath in Staatsschuldscheinen auf den Kanton
Bern ausbezahlt werden. Diese Staatsschuldscheine sollen vom
1. Juli nächsthin an zu 4V? Prozent verzinst und ordentlicher
Weise nach Ablauf von 16 Jahren auf dem Wege der
Amortisation innerhalb 26 Jahren abbezahlt werden; dem Staate
bleibt jedoch die Befugntß vorbehalten, die Rückzahlung schon
nach Ablauf eines Jahres, auf sechsmonatliche Kündigung hin,
zu bewerkstelligen.

Art. 3.

Die Regierung wird die Verwendung der Kaufsumme
überwachen und behält sich vor, die AuSbezahlung der Gläubiger

gemäß den Anerkennungen und Anweisungen der Gesellschaft

direkt besorgen zu lassen.

Art. 4.

Sollte die Gesellschaft in die Lage kommen, sich zu rekon-
stituiren und die Linie Langnau-Luzern auszuführen, so

verpflichtet sich der Staat Bern, ihr auf den Tag der Eröffnung
deS Betriebes dieser Linie den Rest der Schatzungssumme mit
Fr. 699,666 nachzubezahlen.

Diese Verpflichtung erlöscht, wenn nicht innerhalb sechs
Jahren à cksto die BetriebSeröffnung auf der gedachten Strecke
staltfindet.

2t t

Art. 5.

Durch diesen Bertrag tritt der Staat übrigens in alle
Rechte der Gesellschaft ein, so weit sich solche auf die Linien
Bern-Langnau und Btel-Neuenstadt beziehen und werden ihm
dieselben schuldenfrei übergeben; gegenüber dritten Personen
anerkennt er keine Verpflichtungen, die nicht aus den für die
genannten Strecken abgeschlossenen ErpropriationSverträgen und
aus den mit der Zentralbahn abgeschlossenen Betriebsverträgen
fließen.

Die Gesellschaft verzichtet zudem ausdrücklich auf alle Kon-
zesstonSansprüche, welche ihr auf bernischem Gebiete noch
zustehen möchten und verpflichtet sich auch, dem Staate alles
hinter ihr liegende Material, insoweit eS von den regierungS.
räthlichen Schätzungswerten notirt worden, Pläne, Verträge
u. s. w., welche auf die abgetretenen Linien Bezug haben,
auszuliefern; wogegen der Staat Bern sie von dem Zeitpunkte
deS Nutzens- und Schadensanfangs hinweg aller weitern
Bauten, Nacharbeiten, neuen Anlagen und Nachforderungen,
welcher Art sie immer sein mögen, enthebt.

Art. 6.

Im Uebrigen beginnt Zins-, Nutzens-und Schadensanfang
mit dem 1. Juli 1861 und der Staat hat von diesem
Zeitpunkte an namentlich auch die Miethzinse für die Lagerplätze,
sowie die Auslagen für die Hut und Beaufsichtigung der ihm
abgetretenen Bauten, Schienen- und Schwellenvorräthe u. s. w.
zu übernehmen.

Von dem Datum deS Nutzens- und Schadensanfangs
an ist die Kaufsumme der 7 Millionen à 4'/, Prozent
zinstragend.

Bern, den 16. Juni 1861.

NamenS der Regierung des Kantons Bern, die Delegirten:

sig. P. Migy.
sig. Sahli.
sig. Scherz.

Namens der in der Generalversammlung vom 3. April
1361 erwählten Kommission: *

sig. Simon.
Vorstehendem Vertrage wurde in der Generalversammlung

vom 16. Juni d. I. die Genehmigung ertheilt.

Der Präsident:
sin. Simon.

Der Generalsekretär:
six Schlinke.

Vom RegterungSrathe genehmigt und zur endlichen
Ratifikation mit Empfehlung an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 17. Brachmonat 1861.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,

P. Migy.
Der RaihSschreiber:

B i r ch e r.
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Projekt-Beschluß.
Der Große Rath des KantonS Bern,

aus seinen in Sachen der schweizerischen Ostwcstbahn
unterm 5/6. April abbin gefaßten Beschluß hin,

nach Einsichtnahme des Schatzungsbefundes der Erperten,
Herren Bürgi und v. Muralt vom 3. Juni 1861 — des

zwischen der Bahngesellschaft und Delegirten deS RegierungSratheS
um die Ostwestbahnbauten im Kanton Bern abgeschlossenen

KaufakteS vom 10. Juni 1861 und der bezüglichen übrigen
seitherigen Verhandlungen in dieser Angelegenheit,

auf den Antrag deS RegierungSratheS,
.s!

beschließt:

Art 1.

Dem zwischen der Gesellschaft der schweizerischen Ostwestbahn

als Verkäuferin und dem RegterungSrathe Namens deS

Staates Bern, als Käufer abgeschlossenen Kaufvertrag um die

Eisenbahnstückc Viel - Neuenstavt und Gümligen - Langnau vom
10. Juni 1861 ist die Genehmigung ertheilt.

Diese Genehmigung ist in beide Doppel deS KaufakteS
in Original einzutragen.

Art. 2.

Der RegierungSrath hat Alles vorzukehren, was die weitere

Ausführung dieses Vertrages erheischen mag.

Ueber die Beschaffung der dießfallS nöthigen Geldmittel
jedoch wird der Große Rath besonders beschließen.

Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

Vom RxgierungSrathe in obiger Fassung genehmigt und
mit Empfehlung vor den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 17. Brachmonat 1861.

Namens deS RegierungSratheS:
Der Präsident,

P. Migy.
Der RathSschreiber,

Bircher.

Durch Zuschrift zieht der Anwalt der Herren Gend ebien
von Montigny und Vogel in Zürich, NamenS derselben die

am 24. dieß MonatS eingereichte Kundmachung, betreffend
Sicherstellung ihrer Forderungen an die Ostwestbahngesellschaft,
zurück.

Aebi. Ich verlange das Wort, um eine OrdnungS-
motion zu stellen. ES handelt sich also heute darum, ob man
den beiden Dekretsentwürfen, die von der Regierung vor einigen
Tagen ausgetheilt wurden, beistimmen wolle oder nicht. Ich
bin der Ansicht, eS sei heute auf diesen Gegenstand nicht ein¬

zutreten, sondern stelle den Antrag, die ganze Angelegenheit
der SiaatSwirthschaftSkommission zu überweisen. Im englischen
Parlament herrscht der zweckmäßige Brauch, daß eS in wichtigen

Angelegenheiten nicht sofort entscheidet, sondern vor
Allem Ausschüsse zur Begutachtung derselben ernennt. Das
ist auch ganz natürlich, indem eine Regierung, die noch
so große Intelligenz in ihrer Mitte haben mag, doch in
gewissen Fragen, namentlich in Finanzfragen des Gutachtens
von Sachverständigen bedarf. Die Engländer sind ein
praktisches Volk und stolz auf ihre Einrichtungen, und nicht nur
sie, sondern auch Nichtengländer suchen sich die Erfahrung
Anderer zu Nutzen zu ziehen. Aber auch die schweizerischen
Bundesbehörden verfahren so. In jeder wichtigen Angelegenheit

wird ein Konnte gewählt, welches den Berathungsgegenstand

zu prüfen hat; erst nachher wird derselbe von
der Versammlung selbst behandelt ES hat das seine gute
Seite. Man weiß, daß die Mitglieder eines Komite'S die

Sache genauer untersuchen als die Mitglieder einer größern
Versammlung. Bis dahin waren die Bundesbehörden sehr

wohl zufrieden dabei. Wie gehl eS nun bei uns? Erlauben
Sie, daß ich mich nicht billigend, sondern mißbilligend
darüber auSspreche. Wir sind Mitglieder der obersten LandeSbe-

hörde Ungeachtet dessen vernehmen wir nicht zuerst durch das
amtliche KonvokationSschrciben, sondern durch die öffentlichen
Blätter, wann der Große Rath sich versammelt, was für
Traktanden vorliegen rc. Ich glaube, vor Allem sollten die
Mitglieder deS Großen Rathes zuerst davon in Kenntniß gesetzt

werden, und eS sollte nicht ein Sekretär der Regierung zuerst
den Blättern Mittheilung davon machen. DaS hat mich oft
verletzt. Aber wie wird nun im Großen Rathe selbst

verfahren? Oft erscheinen Gegenstände, die gar nicht erscheinen
sollten, auf dem Traktandenverzeichniß; z. B. das neue
Preßgesetz, das der Große Rath aberkannt hat durch seinen
Beschluß, daß dasselbe nicht getrennt für sich, sondern in
Verbindung mit dem Sirafgesetzbuche behandelt werden soll.
Dessenungeachtet verfolgt uns dieser Entwurf auf dem Traktandenzirkular,

wie der ewige Jude. Andererseits erscheinen oft
Gegenstände auf dem Verzeichniß, welche noch nicht behandelt
werden können, wie seiner Zeit daS Gesetz über die
Aktiengesellschaften, welches mehrere Wochen, nachdem eS auf dem
Traktandenzirkular erschienen war, noch nicht gedruckt und
ausgetheilt, ja nicht einmal vom RegierungSrath berathen war.
Bei noch andern Traktanden liegen keine Vorträge vor, wie
z. B. der der wichtigen Kantonalbankfrage, welche gestern hätte
behandelt werden sollen, und in Betreff welcher der Vortrag
vorgestern noch nicht vorlag. Heute liegt uns nun diese wichtige

Angelegenheit vor. Auch diese hätte vorberathen werden
sollen, weil wir das system ver Kommissionen ebenfalls
besitzen. Wir haben nämlich eine GesetzgebungSkommisston, die
aber seit Jahren nie zusammen berufen wurde. Wir haben
ferner eine Biltschriftenkommission, vie fast nie einberufen wird.
Wir haben eine SlaalSwirthskommisston, die nur zur
Vorberathung deS Budget und der StaatSrechnung einberufen wird,
für alle andern wichtigen Gegenstände gar nie. Vor drei
Jahren wurde dieselbe versammelt, als eS sich darum handelte,
ob der Staat sich mit 2 Millionen bei der Ostwestbahn bethet«

ligen wolle; seither wurden die wichtigsten Maßregeln getroffen

ohne diese Kommission zu Rathe zu ziehen. Ich glaube,
eS wäre zweckmäßig, dieselbe mehr zu benutzen. Aber eS ist
auch eine Mißachtung gegen die betreffenden Mitglieder, wenn
man sie nicht mehr einberuft. Endlich ist eS eine Mißachtung
deS Großen RatheS, welcher die Kommission nicht umsonst
gewählt hat. Ich spreche mich also im Allgemeinen mißbilligend
darüber auS, wie leichtfertig wichtige Angelegenheiten hier
behandelt werden Ueber den vorliegenden Gegenstand muß ich
mich noch besonders auSsprechen. Um was handelt es sich?
Der Staat hat in den unglücklichen Schlund der Ostwestbahn
bereits «in Kapital von 2 Millionen sammt ZinS geworfen.
Nach dem vorliegenden Dekrete soll er ferner die Linien Neuen-
stadt-Biel und Bern-Langnau für 7 Millionen Franken an-



kaufe»; zu Vollendung des Stückes Biel-Neuenstadt ist eine
Summe von Fr 645,000, für Gümligen-Langnau eine Summe
von Fr 2,022,000 erforderlich; im Ganzen wird eS wohl auf
12 Millionen kommen. Dazu kommt die Linie Viel Bern,
deren Ausführung 6 Millionen kostet. Da haben wir eine
Summe von 18 Millionen Franken, über die wir deliberiren
sollen. ES handelt sich also um die Hälfte unseres StaatS-
vermögenS. Auch sind die Ansichten darüber so sehr verschieden

daß eS sich der Mühe lohnt, die Sache genau zu
untersuchen, nicht nur durch die Finanzdireklion, sondern auch durch
eine Kommission. Wir hatten wegen dieser Angelegenheit schon
so viel Verdruß und Täuschungen, daß wir nicht mehr so

leichtfertig unS einlassen sollen. Am Ende wird eS sich wohl
darum handeln, ob der Steuerfuß um 1 pro mitte erhöht werden

soll; daran könnten sich am Ende politische Folgen knüpfen

und die Ostwestbahn könnte für unsern Kanton zur O-
Wehbahn werden Liegt ein Bericht des RegierungSraiheS
vor? Wenigstens kein gedruckter; auch kein Bericht der
StaatSwirthschaftSkommisston. Einige Kenntniß von der Sachlage haben
wir vor etwa zehn Tagen durch die öffentlichen Blätter erhalten,

aber das soll der Große Rath ignorircn. In dieser sehr
wichtigen Angelegenheit fehlt uns also jeder Bericht der vor-
derathenden Behörde. Ich hätte sehr gerne über einzelne
Punkte Aufschluß gehabt, so z. B. darüber, ob wirklich alle
Gläubiger und auch alle Aktionäre mit dem Vertragsentwurf
einverstanden seien; aber ich wünschte dieß nicht erst durch
einen mündlichen Rapport, sondern lange vorher schriftlich zu
vernehmen, um die Zahlen untersuchen zu können. Ich wäre
ferner neugierig gewesen zu wissen, ob der Staat irgend einen
Centime von dem Gelde, daS er in den Schlund der Ostwestbahn

geworfen, retten wird; was aus der Zuger-Linie werden
soll u. s. f. Darüber haben wir keinen Aufschluß. Ich muß
bekennen, ich halte eS nicht am Orte, daß der Große Rath
in einer so wichtigen Angelegenheit einen Entscheid fasse, ohne
daß die Mitglieder gehörig aufgeklärt sind. ES dient zur
Beruhigung deS Landes, wenn die Sache gehörig untersucht wird.
Auch dem Herrn Berichterstatter kann eS nur angenehm sein;
denn die ganze Verantwortlichkeit lastet am Ende auf der
Regierung und auf der Berichterstattung, und der heutige
Berichterstatter hat Erfahrungen gemacht, die ihm zur Lehre dienen

sollten. Ich trage darauf an, die Sache zu verschieben
und der StaatSwirthschaftSkommisston zu überweisen.

Nig geler. Ich verlange das Wort, um eine andere
OrdnungSmotion zu stellen. Herr Aebi setzte auseinander, wie
leichtfertig und theilwcise reglememswidrig hier verhandelt werde.
Ich muß vor Allem aus auf Handhabung deS Reglements
vringxn. Nach dem Reglemcnte soll bei jedem Geschäfte vor
Allem die Eintretensfrage behandelt werden, die Frage: will
man überhaupt in die Berathung eintreten? wenn ja: will
man sofort eintreten oder verschieben? Ueber diese Frage sind
nun vorerst die Berichterstatter anzuhören, dann wird die
Berathung eröffnet. Daß man nun aber in der Form einer
OrdnungSmotion kommen und die Sache behandeln könne, wie
Herr Aebi, daS ist mir ein ganz neues Verfahren. Ich möchte
daher den Herrn Präsidenten ersuchen, die Diskusston nach
dem Reglemente vor sich gehen zu lassen. Die Berichterstatter
sollen angehört werden, und dann wird Herr Aebi über manches

was er zu w'ffen wünscht, vielleicht Aufschluß erhalten.
Ich unterscheide unter den Gegenständen, welche die Ostwestbahn

betreffen, auch. Der Hauptgegenstand, Vortrag über
den Ankauf der Linien durch den Staat, wurde durch eine
Kommission vorberaihen, eine lange Diskusston hat im Großen
Rathe darüber bereits stattgefunden, so daß kein Mitglied der
Versammlung sagen kann, die Sache sei ihm ganz fremd, eS

habe nur durch die Zeitungen Kenntniß davon erhalten. ES
handelt sich um gar nichts Neues, sondern der vorliegende
Gegenstand wurde gründlich vorberathen durch eine Kommission
und durch den RegierungSrath und im Großen Rathe selbst

Tagblatt des Großen Rathes t8«t.

213

weitläufig erörtert. Bezüglich der Frage, wie die Eisenbahnlinien

auszuführen seien, gebe ich zu, daß eine Vorberathung
noch nicht stattgefunden hat, und in Bezug auf diesen Punkt
kann man allfälltg Anträge stellen; aber über den Kaufvertrag
nicht. Ich verlange vor Allem, daß nach dem Reglemente
verfahren werde.

Herr Präsident. Ich werde natürlich diese Vorfrage
dem Großen Rathe vorlegen, und denselben darüber entscheiden

lassen. Ich bin nicht der Ansicht des Herrn Niggeler,
auch wurde eS bisher nie so gehalten. Wenn es sich darum
handelt, die Tagesordnung zu bestimmen, so ist vor Allem
darüber zu entscheiden; ebenso wenn eS sich um die Frage
hMelt, od eine reglementarische Bestimmung gehörig gehandhabt

worden sei. So wurde eö zu Anfang der fünfziger Jahre
gehalten, als eS sich darum handelte, ob man auf daS für die
Oberländer-Hypothekarkasse projektirte Anleihen eintreten wolle.
ES war ^unterlassen worden bei Eiden zu bieten, und man
verlangte hier mit Recht, daß der Gegenstand gar nicht
behandelt werde, bis bei Eiden geboten worden sei. Heule
verlangt Herr Aebi, daß zuerst eine Kommission mit der
Begutachtung des Gegenstandes betraut werbe. Der Große Rath
hat ganz freie Hand zu beschließen, was er will, aber eS ist
nicht reglementswidrig, wenn er die Rückweisung beschließt;
eS betrifft die Tagesordnung, die Frage ob der vorliegende
Gegenstand behandelt werden soll oder nicht. Der Antrag deS

Herrn Niggeler ist in Umfrage.

Niggeler. Ich kann die Ansicht des Herrn Präsidenten
nicht theilen, ich kann sie sogar nicht begreifen. ES handelt

sich nicht darum, ob eine ReglemcntSbestimmung verletzt
worden sei oder nicht z Herr Aebi stellt sich auch nicht auf diesen

Standpunkt, sondern er sagt, es soll mit Rücksicht auf die
Wichtigkeit der Sache zuerst eine Kommisston niedergesetzt werden.

Der Fall ist also nicht derjenige, den der Herr
Präsident angeführt hat, wo unterlassen worden ist, bet Eiden zu
biet°n; es ist vielmehr der im § 55 des Reglements vorgesehene

Fall, wo eS heißt: „Ist ein Gegenstand von zusammengesetzter

Art und daher in mehrern Artikeln vorgelegt, so wird
zuerst eine allgemeine Umfrage eröffnet, in welcher gleichzeitig
die Fragen erörtert werden: 1) ob man in den Gegenstand
eintreten oder denselben von der Hand weisen wolle; 2) ob man
sofort eintreten oder die Berathung verschieben wolle; 3) ob

man im erstem Falle den Gegenstand in seiner Gesammtheit
(iu gioko) berathen wolle oder artikelweise; 4) ob man im
Falle des VerschubS einfach verschieben oder den Vorschlag zu
einer nochmaligen Vorberathung an eine Kommisston oder
Behörde zurückweisen wolle und an was für eine." Herr Aebi
beantragt nun Zurückweisung deS Gegenstandes an eine bereits
bestehende Kommisston, an die StaatSwirthschaftSkommisston,
also ist gerade der im Art. 4 erwähnte Fall vorhanden und da
handelt es sich nicht um Veränderung der Tagesordnung,
sondern der Gegenstand ist an der Tagesordnung und soll nach
dem Reglemente behandelt werden.

Blösch. Wir haben zwei Ordnungsmotionen: diejenige
deS Herrn Aebi, welche dahin geht, den vorliegenden Gegenstand

zu verschieben, bevor man darauf eintrete, und diejenige
deS àsry Niggeler, welcher dm Antrag deS Herrn Aebi
bekämpft. Der Ansicht des Herrn Niggeler stimme ich nicht bei,
weil ich sie für unlogisch und dem bisherigen Verfahren
zuwider halte. Für unlogisch halte ich seine Auffassung, weil
nach demselben Paragraphen, den Herr Niggeler angeführt hat,
der Gang deS Geschäftes folgender wäre: es gäbe eine einzige
Berathung, dann würde die Abstimmung getrennt und man
würde dann fragen: will man überhaupt eintreten oder nicht?
und erst nach Entscheidung dieser Frage würde man weiter
fragen: will man den.Gegenstand noch zur Vorberaihung
zurückweisen Das Eintreten wäre erkennt und blieb' erkennt.

54
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Run bezweckt der Antrag des Herrn Aebt ganz etwas An«
dereS: er will untersuchen, ob überhaupt auf die Sache
einzutreten sei, und daß man erst nachher darüber beschließe. Ich
denke, der logische Gang bringe eS mit sich, daß man nicht
zuerst daS Eintreten beschließe, sondern zuerst vorberathe. Ich
erlaube mir in dieser Beziehung zwei Fälle anzuführen, von
denen ich genaue Kenntniß habe. Da ich längere Zeit die Ehre
hatte, das Präsidium des Großen Rathes zuführen, so führte
ich eine Art Kontrole über daS Verfahren dieser Behörde, und
noiirte u. A. zwei Fälle. Es handelte sich damals um den

Entscheid über Vorfragen, unvorgreiflich dem Entscheide über
daS Eintreten oder Nichteintreten, und der Große Rath
entschied in dem von Herrn Aebi vorgeschlagenen Sinne; ver eine

Fall trat am 23. Februar 1841 ein, ver andere am 20.
November 1344. Wird nach vem Vorschlage deS Herrn Nigge-
ler verfahren, so können wir allerdings noch zurückweisen, aber
die EintrelenSfrage ist abgethan. Wenn es sich darum
handelt, noch eine ergänzende Untersuchung über das vorliegende
Objekt vorzunehmen, so kann man zuerst das Eintreten
beschließen ; aber wenn eS sich darum handelt, ob einzutreten sei

oder nicht, dann soll man zuerst vorberathen und untersuchen.
Ich stimme daher zum Antrage des Herrn Aebi und gegen
denjenigen des Herrn Niggeler.

Bützberger. WaS meine Ansicht über die Borfrage
betrifft, so müßte ich im Grundsatze den Antrag deS Herrn
Niggeler unterstützen und die Auffassung des Herrn Präsidenten

und deS Herrn Blösch bekämpfen. Unser Reglement scheint
mir in dieser Beziehung ganz klar zu sein, und ich glaube,
wenn Herr Aebi seinen Antrag anders formulirt hätte, so wäre
er ganz in Ordnung. So wie er vorliegt, kann er nicht
anders erledigt werden, als wenn wir eintreten. Die Sache stellt
sich in zwei Formen dar: eS wird ein Geschäft an die

Tagesordnung gesetzt, dann kann man verlangen, daß dasselbe nrcht
an dem und dem Tage behandelt werde; oder man reklamirt
nicht, wenn die Tagesordnung angekündet wird, sondern erst

am Tage, wo die Verhandlung stattfinden soll; bann sann
man immer noch Verschiebung verlangen, auS verschiedenen
Gründen. Mit einem Worte: wenn es sich nur um
Festsetzung deS Zeitpunktes handelt, in welchem man über daS

betreffende Geschäft verhandeln will, so muß man es in der

Form einer Vorfrage anbringen, wie Herr Aebi es gethan
hat. Aber wenn man verlangt, daß daS Geschäft vorberathen
werde, durch den Regierungsrath oder durch eine Kommission,
dann muß man die Tagesordnung festhalten und daS Geschäft
behandeln. Der 8 55 deS GroßrathsreglementS, den Herr
Niggeler angeführt hat, ist in dieser Beziehung deutlich. Wenn
der Präsident nach 8 54 der Versammlung den Gegenstand der

Berathung eröffnet hat, so handelt eS sich darum, ob man
eintreten wolle ober nicht; dann: ob man sofort eintreten oder
die Berathung verschieben wolle. DaS ist der Antrag deS

Herrn Aebi, er will die materielle Behandlung deS
Gegenstandes verschieben. Nun sagt der Schlußsatz des 8 55 deutlich

: „Erst nach dem Entscheide dieser allgemeinen Vorfragen
wird über die Sache selbst eingetreten und berathen, wenn die

Berathung erkennt worden oder wenn kein Antrag auf
Abweisung oder Verschub erfolgt ist." Wir sehen also, wenn
wir nach dem Reglemente verfahren und beschließen wollen,
der Gegenstand soll durch eine Kommission vorberathen tperden, so

müssen wir doch gewiß den Berichterstatter anhören üm>"vann
entscheiden. Ich wiederhole: wenn Herr Aebi will, daß die
Sache heute nicht behandelt werde, so kann er eS verlangen,
aber wenn er dieselbe an eine Kommission weisen will, so muß
er zuerst die Berichte und Vorträge anhören, und dann kann
der Große Ralh allfällig beschließen, was er wünscht. So
viel an mir, habe ich nie gesehen, daß ohne Mittheilung
der Akten und ohne Rapport ein Geschäft an eine Kommission
gewiesen worden wäre.

Aebi. Mit was haben wir eS heute zu thun? Erstens
mit einem Dekrete, durch welches ein Kaufvertrag mit der

Ostwestbahn genehmigt werden soll. Zweitens mit einem De.
krele, infolge dessen die beiden Eisenbahnstreckcn Neuenstadt-
Biel und Bern-Langnau im StaatSbau vollendet und daS
Mittelstück zwischen Biel und Schönbühl erstellt werden soll. In
erster Linie handelt eS sich also heute um die Ratifikation eines
Vertrages nicht um ein Gesetz. Wird von der Mehrheit deS

Großen Rathes an diesem Vertrage nur ein Jota geändert,
was ist die Folge? Daß der Vertrag abgewiesen ist und die
Regierung neue Unterhandlungen anknüpfen muß, oder die
Ostwestbahngesellschaft schließt einen andern Vertrag. Unter
diesen Umständen hat das Eintreten die Bedeutung: wenn
eingetreten wird, so ist die Sache eo ipso angenommen, der
Vertrag tale gusle ist genehmigt, denn er ist ein Ganzes,
daS, wie eS vorliegt, angenommen oder verworfen werden
muß. Eben weil ich von der Ansicht ausgehe, daß, wenn
einmal eingetreten ist, der Vertrag genehmigt ist, sage ich,
ich kann unmöglich jetzt eintreten, sondern möchte die Sache
an die StaatSwirthschaftckommission zurückweisen. Denn ist
einmal eingetreten, so würde eine Rückweisung nichts mehr
nützen. Es ist absolut nothwendig, daß diese Angelegenheit
zuerst von einer Kommision vorberalhen werde. Herr Niggeler
sagt, ich hätte mich nicht beschwert über die Art und Weise,
wie die Sache vor den Großen Rath gekommen. Im Gegentheil,

ich habe mich ziemlich beschwert, daß ein so wichtiger
Gegenstand, entgegen dem bisherigen UsuS, so vor den Großen
Rath gebracht worden sei. In formeller Beziehung haben der

Herr Präsident und Herr Blösch zur Genüge nachgewiesen,
daß mein Antrag begründet ist Wir haben vor nicht gar
langer Zeit selbst eine Kommission niedergesetzt mit dem

Auftrage, die Ostwestbahnangelegenheit zu begutachten; damals,
als die Herren Ganguillet, Schmid und Egger einen dahin-
zielenden Antrag stellten, verlangte Herr Niggeler nicht, daß
man zuerst den Berichterstatter anhöre, sondern umgekehrt, er
war für vorläufige Untersuchung durch eine Kommission.

l)r. v. Gonzenbach. Die Gelehrten find uneinig. Sie
haben gehört, wie zwei Großrathspräsidenten, die das gleiche
Reglement handhabten, das auS den dreißiger Jahren stammt,
sagten, der Antrag deS Herrn Stebi sei möglich Ein anderer
Präsident des Großen RaiheS sagte dagegen, derselbe sei nicht
zulässig. Wenn ich nun aber zeige, daß alle drei Präsidenten
im Grunde einig sind, so werden Sie zugeben, daß ich mich auf
eine große Autorität stützen könne. Was sagt Herr Niggeler
in seiner Berichtigung, die er aus die gegen den Beschluß vom
5/6. April eingelangte Verwahrung der 20 GroßrachSmit-
glieder einreichte? Er spricht sich darin aus, wie folgt: „Ich
bemerke schließlich, daß ich die Mängel unseres Großraths-
reglementeS, namentlich in Betreff der obengeschilderten Ab-
stimmungSweise, nicht verkenne und keineswegs zu der Zahl der
Bewunderer desselben gehöre. Die Voranstellung der Frage
der Annahme einer gegebenen Borlage der vorberathenven
Behörde „mit oder ohne Abänderung" beeinträchtigt nothwendig
die Freiheil der Stimmgebung; ja es ist selbst der Fall denkbar,
daß ein Antrag einstimmig angenommen wird, von dem, in
der Fassung, wie er vorliegt, Niemand etwas will. Man denke

sich nur den Fall des VorliegenS einer Mehrheit von Abän-
derungsanirägen, von welchen jeder eine gewisse Fraktion der
Versammlung, aber keiner die Mehrheit für sich hat. Alle
Mitglieder sind in diesem Falle genöthigt, zu der Annahme deS

Antrages, „mit oder ohne Abänderung," zu stimmen, weil die
Abänderung, unter welcher sie demselben beipflichten wollen,
vorbehalten bleibt, schließlich werden aber alle beantragten
Abänderungen mit Mehrheit verworfen und der Antrag gilt als
unverändert angenommen. Die wahre Mehrheit ist in
dergleichen Fällen nie auSzumitteln, sie beruht vielmehr stets mehr
oder weniger auf einer Fiktion." Herr Niggeler sagt hier also
deutlich: gebt wohl Achtung! wenn Ihr eingetreten seid, so

habt Ihr die Schlinge um den Hals! Vor vier Wochen hätte
ich auch so gestimmt, wie Herr Bützberger, aber nachdem Herr
Niggeler mich belehrt hat, daß durch das bloße Eintreten der



Antrag deS RegierungsrathcS tale quäle angenommen ist,
wenn kein AbânderungSantrag die Mehrheit erhält, kann ich
nicht mehr so stimmen. Für was macht man ein Reglement?
Damit jedes Mitglied seine Stimme so abgeben könne, wie
seine Ueberzeugung eS verlangt. Wenn nun Herr Niggeler
sagt, nach dem bestehenden Reglement« sei dieß nicht möglich,
so srage ich: ist dasselbe nicht im Lause der Zeit durch die

Uebung abgeändert worden, wie es der gesunde Sinn unb vaS
Bedürfniß verlangte? Das sagen Ihnen die zwei andern
Präsidenten. Ich stimme daher ans Ueberzeugung und namentlich

gestützt auf die von Herrn Niggeler mit großem Scharfsinn
entwickelte Auffassung deS Reglementes zum Ancrage des Herrn
Aebt.

Niggeler. Ich hätte das Wort nicht mehr ergriffen,
wenn ich mich nicht gegen eine falsche Auslegung meiner
Worte von Seite deS Herrn v. Gonzenbach verwahren müßte

Ich habe allerdings gesagt, das Voranstellen der Frage der

Annahme einer gegebenen Vorlage der vorberathenden Behörde
„mit oder ohne Abänderung" beeinträchtige die Freiheit der

Stimmgebung, und ich hielte eS für zweckmässiger, wenn, wie
bei den eidgenössischen Behörden, die AbändcrungSanträge zuerst
in Abstimmung gebracht würden. Aber mit der heutigen Frage
hat das nichts gemein und Herr v Gonzenbach verwechselt
diesen Punkt mit der Frage des Eintretens. Mit dem
Eintreten ist nur gesagt, man wolle einen Entscheid fassen; dann
kann man erst noch zurückweisen, und dann kommt erst die

Frage, ob man die Vorlage der vorberathenden Behörde mit
oder ohne Abänderung annehmen oder dieselbe verwerfen wolle.
Nun denke ich, heute werde die Sache ziemlich klar sein: wir
werden eintreten, annehmen oder verwerfen müssen, eS sei denn,
daß der Große Rath erklären wolle: wir haben zwar letzthin
der Regierung Vollmacht gegeben, einen Vertrag mit der Ost-
westbahngesellschaft abzuschließen, jetzt aber geben wir keine

Rede und Antwort. Die Auslegung des Herrn v. Gonzenbach
ist daher durchaus irrig.

Sahli, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter. Aus der Diskusston ist mir wenigstens
so viel klar geworden, daß man allseitig einig zu sein scheint,
streng nach dem Reglemente genommen, sei der Antrag deS

Herrn Aebt nicht zulässig. DaS hat Herr v. Gonzenbach so

eben zugegeben. Es fragt sich nun, ob eS zweckmässig sei, oder
nicht, über das Reglement hinauszugehen, und da glaube ich,
der erwähnte Antrag sei auch nicht zweckmässig. Wie wurde
heute die Verhandlung eröffnet? ES geschah in der Weise,
daß der Herr Präsident erklärte, an der Tagesordnung sei daS
Projekt-Dekret über Ratifikation deS Vertrages. Nun kommt
Herr Aebi und stellt einen Antrag, der viel weiter geht, der
sich auch auf die DekretSentwürse betreffend den Staatsbau
und die AnleihenSfrage bezieht, welche gar nicht in Berathung
liegen. Was die Wünschbarkeit einer Abänderung deS

Großrathreglements betrifft, namentlich in Bezug auf den Abstim-
mungsmoduS, so gebe ich dieselbe zu. Aber wenn man sich

auf Beispiele beruft, vie auf Jahrzehnde zurückgehen, so kann
ich denselben ein solches aus neuerer Zeit entgegensetzen, wo
anders entschieden worden ist. Als das Wasserbaupolizcigesetz
zur Behandlung vorlag, stellte Herr v. Gonzenbach einen Antrag
auf Verschiebung, aber wann? Nachdem der Berichterstatter
seinen EingangSrapport gehalten hatte. Ebenso bei der Kon-
zesstonSertheilung für die Eisenbahnlinie Bern-Luzern Heute
handelt eS sich darum, ob der Große Rath auf den Vertrag
eintreten wolle oder nicht. Ich glaube aber auch noch aus
einem andern Grunde, daß die Vorfrage hier nicht am Platze
sei. Haben wir es mit einem Gegenstande zu thun, der dem
Großen Rathe neu ist? Nein, er wurde schon wiederholt des

Langen und Breiten, namentlich auch in einer frühern
Großrathssitzung, erörtert, und heute handelt es sich nur darum,
ob der Regierungsrath dem Beschlusse des Großen Rathes auf
geeignete Weise Folge gegeben habe oder nicht. Wenn man

die StaatSwirthschaftSkommisston anhören will, wann hätte eS

geschehen sollen? Bevor der Große Rath über die Sache
entschieden hat. Nachdem Sie jedoch den Regierungsrath beauftragt

haben, über den Ankauf der Eisenbahnlinien zu
unterhandeln, kann man sich nicht mehr auf einen solchen Standpunkt

stellen. Ich halte die Frage für ganz spruchreis und
trage auf Abweisung des von Herrn Aebi gestellten Antrages
an, indem ich die Auffassung deS Herrn Niggeler theile.

' Migy, Präsident deS Regierungsrathes. Ich erlaube
mir ebenfalls noch einige Worte über die gestellte OrdnungS-
motion. Die Herren Bützberger und Niggeler haben den 8 55
deS Reglements richtig aufgefaßt ES kann auch nicht anders
sein, als daß in Fällen, wo ein Mitglied des Großen Rathes
die Nothwendigkeit fühlt, einen BeraihungSgegenstand an eine
Kommisston zu weisen, die Versammlung zuerst Kenntniß von
der Sache haben, den Eröffnungsbericht der Regierung anhören,
muß. Wenn man nicht so verfahren würde, wenn die übrigen
Mitglieder deS Großen Rathes nicht wüßten, warum eS sich

handelt, was für Akten vorliegen, könnte dann die Behörde
mit Sachkenntniß berathen? Wenn Herr Aebi schon seine
Gründe haben mag, die sofortige Ueberweisung an eine Kom-
misston zu verlangen, so befinde» sich andere Mitglieder deS

Großen Rathes nicht im gleichen Falle. Seitdem ich die Ehre
habe, im Großrathssaale zu sitzen, sah ich nie ein anderes
Verfahren als das von Herrn Bützberger vorgeschlagene. Der
gesunde Menschenverstand fordert es selbst. Der Präsident
setzt etwas an die Tagesordnung, man verlangt Rückweisung;
nun muthet ein Mitglied den übrigen zu, daiüber zu entscheiden,
bevor man Kenntniß von der Sache hat. Wie kann man so

verfahren? Man verwies an die Ntedersctzung der Kommission,

welche die Ostwestbahnangelegenheit zu untersuchen hatte,
aber dieses Beispiel ist hier gar nicht anwendbar. Es handelte
sich damals um die Vorberathnng der Ostwestbahnangelegenheit,
die vor dem Großen Rathe noch gar nicht anhängig war; die
Vorlagen der Regierung waren noch gar nicht vorhanden;
folglich ist der Fall gar nicht der Gleiche. Der Regierungsrath

hatte denn auch damals gar nichts gegen die Niedersetzung
einer Kommission. Heute handelt eS sich um eine Angelegenheit,
die an die Tagesordnung gesetzt wurde. Nun verwundert Herr
Aebt sich, daß der RegierungSrath die Angelegenheit nicht an
die StaatSwirthschaftSkommisston gewiesen habe. Aber er sollte
wenigstens sich die Mühe nehmen zu untersuchen, wie weit die
Kompetenz der StaatSwirthschaftSkommisston geht. Ich sage,
ein solches Geschäft gehört gar nicht vor dieselbe. Nach K 46
deS GroßrathSreglements besteht ihre Aufgabe in folgendem:
„Sie soll den Gang der StaatShauShaltung beobachten, das
jährliche Büdget untersuchen und vorberathen, die StaatS-
rechnung untersuchen und über ihre Vollständigkeit und
Richtigkeit, sowie namentlich über die Frage, ob die durch das Büdget

bewilligten Summen zu den Bestimmungen verwendet worden
seien, zu welchen sie bewilligt waren, dem Großen Rathe
Bericht erstatten, endlich Angeschlichene Mißbräuche oder Mängel
in der StaatShauShaltung bemerken und allfällige Anträge zur
Abhülfe vorlegen." Daraus sehen Sie, daß der vorliegende
Gegenstand nicht in daS Bereich der StaatSwirthschaftSkommisston

fällt. Soll nun der RegierungSrath genöthigt sein,
ihr außer ihrer Kompetenz liegende Fragen zur Vorberathung
zu überweisen? Ich behaupte, nein. Die StaatSwirthschafls-
komMisston soll einberufen werden in den Fällen, welche das
Reglement vorschreibt, auf der andern Seite aber soll man auch
die Kompetenz des Regierungsrathes anerkennen, sonst hat man
nichts anderes als Unordnung. Herr Aebi machte auch
Vorwürfe über die Art und Weise, wie hier Geschäfte behandelt
werden. Ich erwiedere ihm einfach, daß der RegierungSrath
beständig daS Verfahren befolgte, das in der Republik Bern
immer üblich war. ES wurde schon der Versuch gemacht, das
bei den eidgenössischen Behörden übliche Verfahren auch bei
uns einzuführen, aber eS beliebte nicht. Wenn man der
Behörde ein Verbrechen daraus macht, daß das Traktandenver«
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zeichniß des Großen RalheS zuerst in öffentlichen Blättern
erscheine bevor eS den Mitgliedern selbst zukomme so hat das
nicht so viel auf sich. Es geschieht dieß auch mit dem Trak-
tandenverzeichniß der Bundesversammlung. Was für einen

Nachtheil hat eS? Ich beschränke mich auf diese kurzen
Bemerkungen, aber ich halte dafür, eS wäre eine Verletzung deS

Reglements, wenn der Antrag deS Herrn Aebi angenommen
würde. Man würde dadurch den Mitgliedern deS Großen
Rathes zu nahe treten, welche doch immerhin daS Recht haben

zu erfahren, in welchem Stadium sich ein Geschäft befindet.
Man kann nicht sagen, der Große Rath werde übernommen.
Die Ostwestbahnaugelegenheit wurde in einer langen Verhandlung

von dieser Behörde sehr einläßlich erörtert und die

Bedeutung des vorliegenden Kaufvertrages ist jedem Mitgliede
bekannt. Ich empfehle Ihnen daher den Antrag des Herrn
Riggelcr zur Genehmigung.

Ganguillet. Ich befinde mich auch im Falle, noch

einige Bemerkungen zu machen, namentlich deßhalb, weil die

Präoptnanten sagen, eS sei gar nicht nöthig, daß die Sache
an die StaatSwirthschaftSkommisston gewiesen werde, und weil
der Herr Berichterstatter daran erinnerte, daß dieselbe schon

durch eine Spezialkommisston uutersucht worden sei. Es ist

richtig auf der einen Seite, nicht aber auf der andern Seite.
Ich sage, eS ist richtig, daß der Große Rath die
Ostwestbahnangelegenheit an eine Spezialkommisston gewiesen hat,
um dieselbe in ihrem ganzen Umfange zu untersuchen; diese

Kommisston stellte den Antrag, die Regierung zu ermächtigen,
die betreffenden Eisenbahnlinien um den Preis von höchstens
7 Millionen anzukaufen. Ob der bezügliche Beschluß deS

Großen Rathes richtig gefaßt worden sei oder nicht, darüber
sind die Ansichten verschieden. Heute ist die Sachlage eine

wesentlich andere, heute handelt eS sich darum, ob man den

Vertrag genehmigen, ob man 7 Millionen bezahlen wolle,
wie der Kaufpreis ausbezahlt werden soll u. s. w. Dieß soll
näher untersucht werden. Die StaatSwirthschaftSkommisston
wird doch nicht nur dafür da sein, wenn es sich darum handelt

bei der Büdgetberaihung ein paar Franken von den Vieh-
prämien oder von den Büreaukosten zu ersparen, sondern sie

hat nach dem Gesetze namentlich den Auftrag, „den Gang der

Staatshaushaltung zu beobachten." Hat eS nicht Einfluß auf
den Gang der StaatShaÜShaltung, wenn eS sich um eine Ausgabe

von 7 Millionen handelt, wenn man steht, daß dazu
noch 9, noch 3 weitere Millionen kommen, so daß eine Ge-
sammtauSgabe von 18-29 Millionen in Frage steht? Endlich

soll die StaatSwirthschaftSkommisston „eingeschlichene
Mißbrauche oder Mängel in der StaatShauShaltung bemerken und
allfällige Anträge zur Abhülfe vorlegen." Ob nun die ganze
Entwicklung der Ostwestbahnangelegenheit nicht bewiesen hat,
daß bedeutende Mißbräuche stattgefunden, will ich jetzt nicht
erörtern; aber sehr wichtig ist, daß die Sache gehörig untersucht

werde. Bei mir ist die Art der Zahlung deS Kaufpreises
daS Wichtigste. WaS bezweckt man? Man will Staatsschuldscheine

zu 4/z Prozent ausgeben, Staatsschuldscheine, die
hier im Lande bleiben. Diese Maßregel wird den größten
Nachtheil bringe» für die andern Krevirinstitute, für die
Kantonalbank, für die Hypothekarkasse. Sind eS etwa große
Kapitalisten welche der Schlag am härtesten trifft? Eben nicht.
Wer bisher Depots bet der Bank oder Hypothekarkasse hatte,
wird solche aufkünden, indem er vorzieht, Staalsobligatiouen
von 4'/z Prozent zu kaufen, statt nur 4 Prozent zu ziehen,
und das Land wird mit sorchen Papieren überschwemmt. Zch
stimme daher zum Antrage deS Herrn Aebi.

Dr. Manuel. Nur zwei Worte, um entgegen der
Ansicht deS Herrn Niggeler dem Großen Rathe das Recht zu
vindiziren, Vorfragen irgend einer Art auszuwerfen. Ich
vergleiche den Fall, der uns beschäftigt, mit folgenden Fällen,
über die man einverstanden sein wird. Wenn das Büdget
vorliegt, ohne daß die StaatSwirthschaftSkommisston eS ge¬

prüft hat, so hat jedes Mitglied deS Großen RatheS daS Recht,
darauf anzutragen, daß eS vor Mem der StaatSwirthschaftSkommisston

zugewiesen werde. Ebenso verhält es sich mit ver
Ueberweisung von Petitionen an die PetitionSkommission. Wenn
ein GesctzeSentwurf nicht zu gehöriger Zeit gedruckt und auS.
getheilt wird, so hat jedes Mitglied das Recht zu verlangen,
daß der Gegenstand verschoben werde. Ganz gleich verhält eS

sich mit dem Antrage des Herrn Aebi. Ich möchte mich
hauptsächlich der Behauptung deS Herrn Niggeler widersetzen, als
wäre eö reglementswidrig, wenn man solche Fragen vor
Behandlung der Eintretensfrage behanbelt, denn alles, was auf
das Eintreten Bezug hat, muß vorher erledigt werden. Es
wird denn auch in allen Behörden so gehalten.

Herr Berichterstatter. Nur eine Bemerkung gegenüber

der Befürchtung des Herrn Ganguillet, als würde das
Land von 4>/prozentigen Staatsobligationen überschwemmt.
Derartige Besorgnisse sind unbegründet, indem bereits Unter.
Handlungen stattgefunden haben, um diese Obligationen
größtenteils an auswärtigen Plätzen zu placiren; so kämen 1'/^
Millionen nach Basel, ebensoviel nach Frankfurt, 899,999 Fr.
an französische Uebernehmer; 1'/, Millionen werden an den
Staat bezahlt für seine Vorschüsse und 1 Million ungefähr für
die Erpropriirten, so daß der Einfluß auf die hiesigen Kre-
ditverhältnisse nicht so nachtheilig sein wird, wie man
befürchtet.

Ganguillet. Zur Berichtigung will ich nur
anführen daß bereits die Aufkündung von Titeln begonnen hat;
so wurden bet der Kantonalbank schon solche zu 4 Prozent
aufgekünber.

Roth von Bipp. Ich halte in dieser Angelegenheit nicht
sowohl die EintrctenSfrage sür wichtig, sondern vielmehr die

AuötretenSfrage, d. h. die Frage, wie wir aus der Sache
kommen werden. Die vorliegenden Beschlußentwürfe führen
uns so weit, daß wir Grund genug haben. die Sache an eine
Kommission zu weisen, welche uns die AuslretenSfrage zu
begutachten hat.

Abstimmung
Für den Antrag deS Herrn Niggeler 192 Stimmen.
Dagegen 53 „

DaS Präsidium eröffnet nun die allgemeine Umfrage
üder daS Eintreten und die Sache selbst.

Herr B e r i ch t e r st a t t e r. Durch Beschluß des Großen
RalheS vom 5. auf den 6. April abhin wurde der Regierungs-
rath ermächtigt, die Linien der Ostwestbahn Biel - Neuenstadt
und Gümligen - Langnau unter gewissen Bedingungen käuflich

zu erwerben. Infolge dessen hat die Regierung mit der
Gesellschaft einen Kaufvertrag abgeschlossen, um dessen
Genehmigung eS sich heute handelt. Bei der Frage, ob diese
Genehmigung zu ertheilen sei, ist vor Allem zu untersuchen,
ob die Bedingungen des Kaufvertrages im Einklänge mit
dem Beschlusse deS Großen RatheS stehen. Erlauben Sie
mir daher, den vorliegenden Kaufakt zu prüfen und zwar nach
zwei Seiten hin: erstens in materieller Beziehung, d. h. in
Hinsicht auf seinen Inhalt; zweitens in formeller Beziehung,
d. h. in Hinsicht auf die Frage, ob die geforderte Einwilligung
der Aktionäre und Gläubiger vorhanden sei. WaS vorerst den
Kaufpreis betrifft, so wurde derselbe vom Großen Rathe im
Marimum auf 7 Millionen festgesetzt. Im Vertrag ist diese



Summe festgehalten. Zu Entscheidung der Frage, wie weit
man bei Bestimmung des Kaufpreises gehen soll, wurden
Sachverständige ernannt, nämlich die Herren Ingenieurs Bürgi
in St. Gallen und v. Muralt in Bern. Der RegierungSrath
glaubte, durch Ernennung dieser dem Unternehmen der Ostwestbahn

ferne stehenden, durchaus unparteiischen Sachverständigen
allen billigen Wünschen zu entsprechen. An dieselben wurde
folgende Frage gestellt: „Welches ist, nach landesüblichen Preisen,
der bauliche Werth der vorhandenen Arbeiten auf den Linien Btel-
Neuenstadt und Gümligen-Langnau, oder mit andern Worten, wie
viel hätte die Erstellung dieser Arbeiten unter normalen Verhältnissen

gekostet?" DaS Resultat der Untersuchung war, daß sie den
Werth der vorhandenen Bauarbeiten, nach normalen Preisen
berechnet, auf Fr. 7,699,999 schätzten, also um Fr. 699,999 höher als
die vom Gr. Rathe im Maximum bestimmte Summe. Dabei
erklärten die Erperten, „daß die Schätzung — wenn auch nicht bis in
die geringsten Details, doch in den Hauptzahlen als genau
betrachtet werden könne." Unter solchen Umständen konnte
somit billiger Weise nicht die Rede davon sein, unter 7
Millionen zu gehen, da die eigenen Vertrauenserperten der Regierung

in ihren Schätzungen höher gegangen waren und ohnehin

aus dieser Summe nicht sämmtliche Gläubiger der Gesellschaft
gedeckt werden können, sondern cinzene noch auf andere
Objekte derselben, wie z. B. die Linie Luzern-Zug, angewiesen
werden müssen. Im Gegentheil glaubte die Regierung im
Sinne des GroßrathsbeschlusseS zu handeln, indem ste einer
Venragsbestimmung ihre Zustimmung gab, die folgendermaßen
lautet: (Der Redner zitirt hier den Art. 4 des oben abgedruckten

Vertrages.) Der RegierungSrath war der Ansicht, eS

spreche dafür erstens die Billigkeit, da, wie gesagt, die eigenen
Experten der Behörde den Werth der Linien auf diese Summe
festgesetzt haben. Abgesehen davon, glaubte die Regierung
aber auch, die Aufnahme einer solchen Bestimmung liege im
Interesse des Staates selbst. In dieser Beziehung wird wohl
nicht in Zweifel gezogen werden, daß die Durchführung der
Linie nach Luzern einen großen Werth für den Kanton in Bezug

aus seine Eisenbahnstellung hat. Ebensowenig wird man
in Abrede stellen, daß durch die Ausführung dieser Strecke die
Rentabilität der anzukaufenden Linien vermehrt werde. Man
erblickte in jener Bestimmung einen Sporn für die Gesellschaft,
das Unternehmen zu fördern. Die einzige Befürchtung, welche
die Regierung hat, ist die, daß eS trotz dieser Bestimmung
nicht gelingen dürfte, die Durchführung der Linie zu sichern.
Indeß bemerke ich, daß Herr Direktor Simon, der sich mit
vieler Aufopferung der Sache annahm, einleitende Schritte
gethan hat, und eS ist zu hoffen, daß es zu gutem Erfolge
führe, obschon eine bestimmte Zusicherung nicht gegeben werden

kann. Die Bestimmung ist übrigens auf sechs Jahre
beschränkt, und der Kanton Bern wird nicht in den Fall kommen

irgend etwas dafür zu bezahlen, bevor die Lokomotive
von Langnau nach Luzern läuft. Abgesehen von allem dem,
ist diese Bedingung nicht eine conckitio sine <zn» non; die
Gesellschaft macht die Gültigkeit des Vertrages nicht davon
abhängig; eS ist nur ein Wunsch, den sie auSspricht, eine
Appellation an das Billigkeitsgefühl des Großen Rathes. In
der Generalversammlung der Aktionäre vom 19. Juni abhin
wurde nämlich beschlossen: „Die Generalversammlung der
Aktionäre der schweizerischen Ostwestbahngesellschaft genehmigt den
heute vorgelegten Kaufvertrag mit der Regierung von Bern
auch in dem Falle, wenn der Große Rath des KantonS Bern
den Art. 4 desselben, betreffend die Nachbezahlung von Fr.
799,999 verwerfen würde." Sie sehen also, daß hier nur ein
Wunsch vorliegt, nicht eine eigentliche Klausel. Der Große
Rath ist also an jene Vertragsbestimmung nicht absolut
gebunden, dem Regierungsrathe schien sie aber, wie gesagt, im
Interesse des Staates selbst zu liegen. Was die Verwendung
der Kaufsumme betrifft, so setzt der Vertrag, in Uebereinstim.
mung mit dem Großrathsbeschlusse, fest, daß aus der
Kaufsumme zunächst bezahlt werden sollen: s. die sämmtlichen
ausstehenden Erpropriationsentschädigungen; k. die vom Staate
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zur Fahrbarmachung der Linie Biel-Ncuenstadt vorgeschossenen
Fr. 625,999; c. die Vorschüsse, welche der Staat für die Aus,
lösung von verpfändeten oder deponirten Prioritätsobligationen
und andern Werthgcgenständen der Gesellschaft, sowie für
Sicherung und Unterhaltung der Linie Biel-Neucnstadt gemacht
hat, AlleS nebst betreffendem ZinS. Noch etwas weiter geht
der Art. 3 des Vertrages, welcher bestimmt, daß die Regierung

die Verwendung der Kaufsumme überwachen werde und
sich vorbehalte, die AuSbezahlung der Gläubiger gemäß den
Anerkennungen und Anweisungen der Gesellschaft direkt besorgen

zu lassen. Der RegierungSrath wollte durch diese Bestimmung

die Garantie geben, daß die AuSbezahlung der
Kaufsumme loyal an die Gläubiger stattfinde. Ueber die Form der
Auszahlung der Kaufsumme, die Verzinsung und Rückzahlung
des AnleihenS ist Folgendes bestimmt. Die Erpropriatcn werden

baar bezahlt. Die sämmtlichen Borschüsse des Staates
fließen ebenfalls aus dem aufzunehmenden Anleihen in baarem
Gelde in die Staatskasse zurück. Die restanzltche Kaufsumme
wird in StaatSschuldscheinen zu 4^ Prozent verzinslich
ausbezahlt und inzwischen zu 4'/, Prozent vom 1. Juli an
verzinst, von welchem Tage an Nutzen und Schaden für den
Staat anfängt. Der Regierungsrath glaubte, bei gegenwärtigen

Zeitverhältnissen sei der Zins von 4'/^ Prozent nicht zu
hoch. Wenn übrigens günstigere Verhältnisse eintreten, so

bleibt dem Staate das Recht vorbehalten, die Rückzahlung
schon nach Ablauf eines Jahres, auf sechsmonatliche Kündung
hin, zu bewerkstelligen, sonst beginnt die Rückzahlung nach
zehn Jahren auf dem Wege der Amortisation innerhalb 29
Jahren. Ueber den finanziellen Punkt und über die Vortheile,
welche darin liegen, daß der größte Theil der Summe in
StaatSschuldscheinen ausbezahlt wirb, wird ohne Zweifel die
Finanzdirektion weitere Auskunft geben. Ueber das von Herrn
Ganguillet geäußerte Bedenken ist bereits das Nöthige bemerkt
worden. Aller Aussicht nach ist nicht zu befürchten, daß durch
die StaatSschuldschcine daS Geld aus dem Lande gezogen werde.
Die übrigen Vertragsbestimmungen find untergeordneter Natur
und ich gehe einstweilen darüber hinweg. Bezüglich der Prüfung

deS KaufakteS in formeller Hinsicht, d. h. in Betreff
der Einwilligung der Aktionäre und Gläubiger, liegt ein
Gutachten von Sachverständigen, nämlich der Herren Schneider,
Sekretär des schweizerischen Finanzdepartements, und AmtS-
schreibcr Wyß vor, die sich die ganze letzte Woche mit der
Prüfung dieser Frage auf's Genauste beschäftigten., AuS diesem
Gutachten ergiebt sich, daß sowohl die Auflösung der Gesellschaft

als die Genehmigung deS Kaufvertrages unzweifelhaft
mit der statutengemäßen Zahl von ^ Stimmen sämmtlicher
Aktionäre beschlossen wurde, und es ist also in dieser Hinsicht
dem großräthlichen Beschlusse vollkommen Genüge geleistet.
WaS nun die Einwilligung der Gläubiger betrifft, so ist darüber
folgendes zu bemerken. Durch Aufruf in den öffentlichen Blättern
vom 26. Abril wurden sämmtliche Gläubiger eingeladen, ihre
Forderungen einzugeben. Infolge dessen erfolgten viele
Eingaben, und eS ist anzunehmen, daß alle Gläubiger ihre
Forderungen eingegeben haben, mit Ausnahme einzelner
Obligationsgläubiger, die von dem Aufrufe nicht Kenntniß hatten.
Hierauf folgte die Anfertigung eines Verzeichnisses und die

Feststellung der Forderungen der Bauunternehmer und
Lieferanten. Die Gläubiger wurden unter verschiedene Rubriken
oder Klassen eingetheilt, und ich glaube versichern zu können,
daß eS Herrn Simon gelungen ist, mit allen Gläubigern, einen

einzigen ausgenommen, die Sache auf dem Wege deS

Kompromisses zu bereinigen und ihre Forderungen festzustellen.
Von der ersten Klasse der Gläubiger, den Erpropriaten, haben
96—97 Prozent eingewilligt; nicht eingewilligt haben bloß für
circa Fr. 35,999. Indessen haben diese ihren Beitritt nicht
verweigert, sondern ihre Unterschrift konnte wegen Abwesenheit
oder wegen zu großer Entfernung nicht beigebracht werden.
Ihre Zustimmung ist übrigens ohne Bedeutung, da ste in erster
Linie ausbezahlt werden, und der Staat ihre Auszahlung direkt
übernimmt. In die zweite Klasse fallen die Forderungm der
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Beamten und Angestellten. Diese haben alle eingewilligt, mit
Ausnahme der VerwaltungSräthe für ihre Diäten mit Fr. 1376.96
und deS Herrn Hegglin als ErpropriationSkommissär mit Fr.
831. 98. Auch Herr Jost Weber erscheint unter dieser Rubrik
mit Fr. 163, er erklärte aber durch eine telegraphische Depesche

nachträglich seine Zustimmung, so daß sich die Forderung der,
jenigen, welche nicht eingewilligt haben, auf Fr. 2168 reduzirt.
Indessen ist anzunehmen, daß die Eingabe der Betreffenden aus
Unkennlniß unterblieb; jedenfalls werden sie als bevorrechtigte
Gläubiger bezahlt. UebrigenS wurde diese Rangordnung von
den Gläubigern adoptirt. In die dritte Klasse fallen die

Faustpfandgläubiger. Hier werden im Erpertengutachten als nicht
einwilligend sechs verschiedene Gläubiger aufgeführt, die
Obligationen als Faustpfänder besaßen. DaS Gutachten fügt aber

ganz richtig bei, daß nach eingezogener Erkundigung diese

Forderungen vom Staate eingelöst worden seien und eS fällt also
dieser Punkt ganz außer Betracht. Ferner werden als nicht
einwilligend angegeben: 1) Reisert und Comp. in Bockheim
mit Fr. 41,666 für Lieferung von Waggons, die noch hinter
ihnen liegen. Allein auch hier ist zu bemerken, daß dieselben
kein Pfandwerk auf das Kaufsobjekt besitzen, und also auch
nicht als Bevorrechtigte angesehen werden können, an deren

Einwilligung die Gültigkeit des Vertrages geknüpft ist. 2) Herr
Großrath Banz im Entlibuch mit Fr. 33,766. Indessen wurde
seine Unterschrift gestern noch eingeholt. 3) Die Zentralbahn
mit Fr. 84,246 93. Aber auch diese besitzt kein Pfandrecht,
und hat auch keines geltend gemacht, sondern bloß ein Kom-
pensationSrecht für ihre Forderungen an Pachtzins; auch diese

fällt somit hier außer Betracht. Die vierte Klasse von
Gläubigern ist diejenige, welche infolge Schuldbetreibung Pfandrechte
erworben haben. Von diesen haben nicht eingewilligt: 1) Schnell
und Schnekenburger in Burgdorf mit Fr. 354. 34. 2) Herr
Nationalrath Vogel in Wangen mit Fr. 163 36. Ich setze

voraus, daß auch hier Unkennlniß und irrthümliche Auffassung
von Seite desjenigen obwaltete, der das Verzeichniß abgefaßt
hat. Die Genannten haben nämlich bloß Zahlungsaufforderungen

erlassen, besitzen aber deßwegen noch kein Pfand- oder
Vorrecht. 3) Ingenieur Stadlin in Zug mit Fr. 25,396. 47,
welcher die Gesellschaft bis zur Ganisteigerung betrieben hat.
ES ist aber hier zu bemerken, daß nach dem zwischen der
Gesellschaft und den einwilligenden Gläubigern abgeschlossenen
Kompromisse Herr Stadlin als PfandrechtSbesttzer noch vor den

ObligaiionSgläubigern zur Bezahlung gelangt und somit
unzweifelhaft bezahlt wird, da der Staat das Recht hat, die
Verwendung der Kaufsumme zu überwachen, aus welcher alle
bevorrechtigten Gläubiger bezahlt werden. Die fünfte Klasse
betrifft die Forderungen der ObligationSgläubiger, deren Aus-
mitllung schwierig war, indeß zum größten Theil gelang. Im
Ganzen wurden 12,666 Stück Obligationen emittirt — 6
Millionen Franken Einwilligungen sind nach dem Gutachten der
Erperten vorhanden für 11,633 Stück, so daß die Einwilligung
für 967 Stück fehlt. Unter dieser Zahl figuriren indcS 366
Stück, die bet den Herrn Gebrüder Vogel in Zürich und dem
HauS Gendebien in Belgien liegen, die protestirt, nachträglich
aber eingewilligt haben. ES fehlt also die Einwilligung für
667 Stück — Fr. 333,566. Eine Protestation liegt aber nicht
vor, und nach Zusicherungen aus Deutschland wird auch für
diese Obligationen später die Einwilligung nachfolgen, indem
Jedermann froh sein wird, für die bisherigen Titel StaatS-
schuldscheine zu nehmen. UebrigenS sprechen sich die Erperten
hierüber folgendermaßen auS: „Angenommen indessen, eS würden
einige Obligationsinhaber die Konversion ablehnen, so könnte
nur die daherige ZinSdtfferenz in Frage kommen, und in dieser
Beziehung wären dem Staate stets Mittel und Wege an die
Hand gegeben, sich dteßfallS gegen Schaden sicher zu stellen,
Die Unterzeichneten setzen nämlich voraus, die Regierung werde
die Kausumme nur in dem Verhältnisse ausbezahlen, als die

Obligationen und übrigen aus dem Kaufgegenstand bevorrechteten

Forderungen eingelöst und ausbezahlt werden, wie sie

hiezu uach den Bestimmungen des Kaufvertrages das Recht

hat, und hicbci kann dann gleichzeitig auch auf die Deckung
für eine etwaige Zinsdifferenz, die nach vorstehenden Berechnungen
sich auf jährlich höchstens Fr. 1266 belaufen dürste, Bedacht
genommen werden." Infolge der Verminderung der Zahl der

Obligationen, für welche die Einwilligung fehlt, ist diese
Zinsdifferenz auf höchstens Fr. 966 jährlich anzuschlagen. Die
letzte Klasse der Gläubiger ist diejenige der Unternehmer und
Lieferanten, die alle ohne Ausnahme eingewilligt haben.
Dagegen fehlen die Unterschriften verschiedener Gläubiger für diverse
Lieferungen, die jedoch nicht von Bedeutung sind und jedenfalls
kein Vorrecht besitzen. Fassen wir das Gesagte in Betreff der

Einwilligung der Gläubiger zusammen, so ergibt sich, daß gegen
den Kauf Niemand protestirt, daß dagegen nicht förmlich ein.
gewilligt haben:

1) Erpropriaten für zirka Fr. 35,666. —
2) Angestellte für „ 2,l68. —
3) Gläubiger, die durch Betreibung ein Pfandrecht

haben, für „ 25,369. 47
4) ObligationSgläubiger (667 Stück) für „ 333,566. —

Zusammen: Fr. 395,977. 47
DaS ist ein Resultat, das gewiß alle Erwartungen übertrifft,
wenn die Komplikation der Verhältnisse mit in Betracht
gezogen wird. ES muß hier übrigens wiederholt darauf
hingewiesen werden, daß viele Gläubiger, in Bezug auf welche die

Einwilligung fehlt, nach dem Kompromiß in den privilegirten
Rang kommen, d. h jedenfalls bezahlt werden, und daß der
Staat sowohl nach Art. 3 als nach Art. 5 des Kaufvertrags,
wonach ihm die Linien schuldenfrei übergeben werden sollen,
das Recht hat, die Verwendung der Kaufsumme zu überwachen.
Wir können uns eines so glücklichen Resultates, das uns daS

Fatale einer gerichtlichen Liquidation erspart, gewiß nur freuen,
und ich stelle deßhalb Namens des Großen RalheS den Antrag,
Sie möchten auf die vorgeschlagene Beschlußnahmc eintreten
und dieselbe in Zlobo behandeln und genehmigen.

Aebi. Ich habe also bereits den Antrag gestellt, den
vorliegenden Gegenstand an die Staatswirthschaftskommisston
zu weisen; der Große Rath hat beschlossen, diesen Antrag erst
nach Anhörung des Herrn Berichterstatters zu behandeln. Ich
bin nun so frei, meinen Antrag aufzunehmen und will Sie
nicht lange damit aufhalten, da ich die Gründe zu Motivirung
des Antrages schon in der ersten Berathung angeführt habe.

In einer Beziehung erlaube ich mir indessen, mein Votum zu
ergänzen. Herr Regierungspräsident Migy behauptete, nach
dem Reglemente des Großen Raiheö sei es nicht zuläßig, die

Sache an die Staatswirthschaftskommisston zu weisen. DaS
ist mir gleichgültig. Der Antrag des Regierungsrathes hat
eine solche Tragweite, daß ich in einer so wichtigen Angelegenheit

darüber hinweggehen würde Aber was sagt der § 16
des Reglements? (Der Redner zitirt den bereits oben
abgedruckten Paragraphen.) Also zur Entwerfung des Büdgets,
das immer in einer bestimmten Form vorgelegt wird, wäre die

Staatswirthschaftskommisston gut genug, aber wenn es sich

um eine Ausgabe von 17 Millionen, einer Summe, die der

Hälfte deS SlaatsvermögenS gleichkommt, handelt, da braucht
man sie nicht mehr! Ich finde, das sei eine sehr merkwürdige
Interpretation deS Reglements, glaube aber, wenn irgend eine
Angelegenheit den Großen Rath je bewegen könnte, von for,
mellen Bedenken abzusehen, so sei eS im vorliegenden Falle.
So viel in Bezug auf die formelle Frage; in materieller
Beziehung denke ich von andern Mitgliedern der Versammlung
ergänzt zu werden.

l)r. Schneider. Ich muß mich doch mit einigen Worten
gegen diesen Antrag auSsprechen und zwar hauptsächlich
deßhalb, weil ich glaube, die Frage sei vom Großen Rathe
entschieden, welcher dem RegierungSrathe den Auftrag ertheilt hat,
den Ankauf der betreffenden Eisenbahnlinien für eine gewisse
Summe zu bewerkstelligen Der Rcgierungsrath hielt sich an
den Beschluß deS Großen Rathes, er gab eine einzige Modi-



fikation zu, die im 8 4 enthalten ist. Daß eS nun gerechtfertigt
wäre, die Sache, die schon längst hätte erledigt werden sollen,
dieses einzigen Punktes wegen noch auf die lange Bank zu
schieben, glaube ich nicht. Wenn der Antrag des Herrn Aebi
sich darauf beschränken würde, über die Frage des Staats- oder
PrivatbaueS ein Gutachten einzuholen, so könnte ich denselben
begreifen und vielleicht dazu stimmen; aber da der Antrag sich

nur auf den Vertrag bezieht, so möchte ich auf die Konsequenzen
der Verschiebung aufmerksam machen und beantrage, der Große
Rath möchte auf den Vorschlag des Herrn Siebt nicht eintreten.

Ganguillet wünscht darüber Auskunft zu erhalten, ob
die Hauptsache oder nur die Vorfrage in Behandlung liege,
um sich tn seinem Votum danach richten zu können.

Der Herr Präsident erklärt, daß alles in Umfrage sei,
daS Eintreten sowohl als die Frage der Annahme oder
Verwerfung deS Vertrages. Dagegen soll die Abstimmung über
das Eintreten überhaupt, über sofortiges Eintreten oder
Verschiebung, sowie über Annahme oder Verwerfung des Vertrages
getrennt werden.

Ganguillet. In diesem Falle ergreife ich daS Wort,
um mich über die Frage im Allgemeinen auSzusprechen. ES
handelt sich um eine sehr wichtige Frage, ich Halle sie für die

wichtigste, die seit zehn Jahren hier behandelt wurde. Es
handelt sich einfach darum, ob man den Kanton in eine

Schuldenlast von M Millionen stürzen wolle, ja oder nein.
Wenn man die Ueberzeugung hat, daß der Vorschlag deS

RegierungSratheS dem Lande zum Nachtheil gereiche, so ist cS

Pflicht jedes Mitgliedes, sie auSzusprechen. ES handelt sich
bei mir nicht um ein politisches Motiv, sondern um eine
staalSökonomtsche Frage. Wenn mich politische Motive leiten
würden, so könnte ich mir die Anträge der Regierung ganz
gut gefallen lassen, denn eS ist meine Ueberzeugung, daß die

Annahme derselben den Sturz deS gegenwärtigen Regierungssystems

zur Folge haben werde, wenn das Volk einmal die

Folgen davon einsteht. Darüber könnte die Opposition sich am
Ende trösten, aber darüber kann ich mich nicht trösten, wie
hoch die Steuern ansteigen werden, wenn wir, wie in Frankreich

Jahr für Jahr mehr Schulden machen und Anleihen
konirahiren, bis es uns am Ende geht, wie in Italien, wo
wir Anleihen aufnehmen sehen, die zum Kurse von 75 für 100
abgeschlossen werden. Ich erkläre zum voraus, daß ich eine
Protestation zu Protokoll geben werde, um für alle Folgen
rein gewaschen zu sein, damit man mir nicht später einen
Vorwurf daraus machen kann. Wir haben die
Ostwestbahnangelegenheit schon oft behandelt, man kann sich sehr täuschen,
aber seit der letzten Berathung sind neue Faktoren dazu gekommen

Sie wissen, daß man sich glänzende Versprechungen vom
Ertrag der Linie Biel-Neuenstadt gemacht hat, daß man ihre
Rente auf 10—14 Prozent anschlug. Wie steht eS nun in
der Wirklichkeit damit? ES wird mir Niemand bestreiken, daß
diese Linie eine Fortsetzung derjenigen von Herzogenbuchsee
nach Viel und ein Zwischenstück zwischen der Centralbahn und
der Franco-Suisse ist. Nun wurde von Seite der Centralbahn
eine Berechnung bekannt gemacht, deren Richtigkeit man kaum
angreifen wird, und zwar über den Ertrag aller ihrer Linien.
Nach dieser Berechnung hat die Strecke Basel-Olten Fr. 45,000
per Kilometer abgeworfen, was hauptsächlich dem starken
Waarentransporte zuzuschreiben ist ; Ölten - Aarau hat einen
Ertrag von Fr. 35,000, Ölten-Herzogenbuchsee einen solchen
von Fr. 30,000. DaS sind also drei Linien, die im Ertrage
weiter gehen, als der Durchschnitt zu Deckung der Kosten
fordert. Herzogenbuchsee - Bern liefert einen Ertrag von
Fr. 21,000 per Kilometer; das geht noch an. Herzogenbuchsee-
Btel (und daS ist hier die maßgebende Linie) erscheint mit
Fr. 19,000. Man wird vielleicht an diesem Resultate zweifeln,
aber dann sage ich: betrachtet die Ergebnisse der Franco-Suisse,
und wenn diese mit denjenigen der Centralbahn ziemlich über-
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einstimmen, so kann man die Angaben als ziemlich richtig
annehmen. Der Bau der Linie Herzogenbuchsee-Biel hat nicht
viel gekostet, vielleicht Fr. 200,000 per Kilometer. Nun frage
ich: bezieht dann der Kanton Bern seinen Zins, wenn der
Ertrag für Biel-Neuenstadt der gleiche ist? Ich sage, nein,
weil thatsächlich bewiesen ist, daß diese Linie 4s/z Millionen
oder Fr. 300,000 per Kilometer kostet, was zu 4'/, Prozent
einen Zins von Fr. 13,500 per Kilometer erfordert. Schlagen
Sie dazu die Betriebskosten ganz wohlfeil mit nu> Fr. 9000,
so haben Sie Fr. 22,500 per Kilometer, oder Fr 3500 minuS
auf der besten Strecke, von der man eine Rente von 10—15
Prozent tn Aussicht gestellt hatte. DaS wascht der Rhein
nicht ab! Wie gestaltet sich das Verhältniß auf der Linie
Btel-Bern? Diese ist weniger gut als Liel-Neuenstadt; indessen
glaube ich, man wird nicht weit fehlschlagen, wenn man sie

m>t Bern-Thun zusammenstellt. Sie wird etwas weniger
Retsende haben, dagegen etwas mehr Waaren. Nach dem
bisherigen Ergebniß liefert die Strecke Bern-Thun einen Ertrag
von Fr. 13,000 per Kilometer. Die Kosten der Linie Biel-
Bern sind auf ö Millionen Franken veranschlagt, also bei einer
Länge von 30 Kilometer ungefähr Fr. 200,000 per Kilometer,
macht zu 4^ Prozent (obschon ich überzeugt bin, daß der
Zinsfuß höher sein werde) einen Zinsbetrag von Fr. 9000;
die BetriebskoOen will ich auch hier zu Fr. 9000 annehmen
— Fr. 18,000. Nach Analogie deS Ertrags der Strecke Bern-
Thun haben Sie Fr. 5000 per Kilometer zu wenig, im
Ganzen also einen Ausfall von Fr. 150,000. Bezüglich Bern-
Langnau war man schon lange einig, daß diese Linie nichts
abtragen werde, so lange ihr die Fortsetzung nach Luzern fehlt.
Ich stelle sie noch günstiger als Bern.Freiburg und nehme einen
monatlichen Ertrag von Fr. 700 per Kilometer an — Fr. 8400
im Jahre. Die Kosten der Ausführung zu 6 Millionen Franken

veranschlagt, erfordern zu 4/z Prozent einen Zins von
Fr. 270,000, die Betriebskosten zu Fr. 9000 per Kilometer
berechnet, machen auf 30 Kilometer wieder Fr. 270,000 im
Ganzen also Fr. 540,000; davon die Einnahmen von Fr. 8400
per Kilometer abgezogen, bleibt ein Minus von Fr. 288,090.
Rechnen Sie nun die Ausfälle aller drei Linien zusammen,
nämlich

Biel-Neuenstadt mit Fr. 52,500
Biel-Bern mit „ 150,000
Bern Langnau mit „ 288,000

so haben Sie eine Totalsumme von Fr. 490,500
Laut Vertrag mit der Centralbahn muß die Ostwestbahn
derselben für Benutzung der Strecken Zollikofen-Bern und Bern-
Gümligen, sowie deS Bahnhofes eine Entschädigung von
Fr. 140,000 bezahlen. Rechnen Sie den Zins für die Verlornen
zwei Millionen dazu, welche der Kanton Bern an Aktien tn
das Unternehmen geworfen hat, so haben Sie jährlich eine

Schmiere (erlauben Sie mir den Ausdruck) von Fr. 720,000.
Wie wollen Sie diesen Ausfall bezahlen? Sie können es

nicht auS den regelmäßigen Staatseinnahmen; Sie müssen

also das Volk mit neuen Abgaben belasten, oder das Büdget
einschränken, oder die Scheere an die Besoldungen setzen, kurz,
Sie müssen schmürzeln, überhaupt leben, wie Einer, der am Morgen

nicht weiß, was er zu Mittag haben werde. Wenn das
einmal bekannt ist, so zweifle ich daran, ob eS einen guten Eindruck
machen werde. Haben Sie keine Vorgänge, die ein Beispiel
liefern? Wie steht eS im Kanton Neuenburg aus? Weiß dieser

Kanton, wie er sich auS seiner schwierigen Lage ziehen könne?
Wissen eS die betheiligten Gemeinden? Man hat dort vor
einiger Zeit auch solche Ausgaben dekretirt, und nun beschloß
der Große Rath, eS soll künftig keine Ausgabe über Fr. 300,000
gemacht werden, ohne das Volk darüber anzufragen. Ich
will hier einen eigenthümlichen Antrag bringen. In der
Verfassung heißt es, waS vor das Volk gebracht werden soll. Ich
stelle eventuell den Antrag, diese ganze Angelegenheit dem
berner Volke zur Abstimmung vorzulegen. Wenn das Volk
den Vertrag genehmigt, so ist der Große Rath daraus. Wenn
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eS sich um eine Ausgabe von 2V Millionen handelt, o ist eS

der Mühe werth, dasselbe anzufragen. Ich komme nun zum

Vertrage selber. Man wird mir sagen, der Große Rath habe

vor einiger Zeit den Beschluß gefaßt, die Regierung zu

ermächtigen, die betreffenden Eiscnbahnstrecken um die Summe
von 7 Millionen anzukaufen? Ist daS ein Grund, daß wir
heute den Vertrag raiifiziren müssen? Für mich nicht, und ich

will nachweisen, daß eS auch für Andere kein Grund ist, zum

Vertrage zu stimmen. Erstens habe ich nur für 6 Millionen
gestimmt; zweitens habe ich mich seither davon überzeugt, daß

der vorgeschlagene Kaufpreis zu hoch sei; drittens gefallen mir
die Zahlungsbedingungen nicht; viertens sind die Bedingungen,
welche der Große Rath vorschrieb, nicht erfüllt, da noch nicht
alle Gläubiger eingewilligt haben. Ich hätte noch ein wenig
klarer in die Sache sehen mögen. Ich nahm vorhin den

Rapport, welchen Herr Simon an die Generalversammlung der

Aktionäre erstattete, zur Hand und fand die Rechnungen nicht
sehr klar. Immerhin machen die Aktionäre und Gläubiger der

Gesellschaft dabei ein ziemlich gutes Geschäft. Ich sehe, daß
die Baukosten auf Fr. 8,499,999 berechnet sind. Als „allgemeine

Ausgabe" erscheint für Reisespesen, Konzessions- und
GründungSkosten, Kursverlust, Verzinsung von Aktien und
Obligationen während der Bauzeit, Provisionen und Zins auf
temporären Anleihen u. f. f eine Summe von Fr. 1,596,999.
Da sage ich, eS ist wenigstens eine Million zu viel ausgegeben

worden. Die Baukosten der Bahn werden auf Fr.
8,499,999 angegeben; wir sollen 7 Millionen zahlen und haben
bereits 2 Millionen an Aktien eingezahlt; also kaufen wir für
9 Millionen, was Andere Fr. 8,499,999 gekostet hat. Ich
frage: machen die Andern ein gutes Geschäft dabei oder wir?
— Sind diese Anträge nicht nachtheiliger für den Staat als
die ursprünglichen Anträge der Regierung, die man früher
nicht annehmen wollte, weil man den StaalSbau nicht erkennen

wollte? Jetzt ist eS anders, jetzt heißt eS: StaalSbau und
eine halbe Million mehr zahlen, als die Bahn kostete! Wir
sind also viel schlimmer daran und machen einen sehr schlechten

Handel. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich nicht
ratifiziren will. Dazu kommt ein zweiter, sehr wichtiger
Umstand im 8 2 deS Vertrages, welcher die ZahlungSbedingung
festsetzt. Der Herr Berichterstatter wollte mich zwar vorhin
beruhigen aber eS ist ihm nicht gelungen. Die Erpropriaten werden

zwar baar bezahlt, ebenso die Vorschüsse des Staates, die

übrigbleibende Kaufrestanz dagegen soll mit Staatsschuldscheinen

zu 4/z Prozent gedeckt werden. ES wird zwar ein Theil
dieser Obligationen in Frankfurt placirt sein, aber ein bedeutender

Theil bei Unternehmern, wie Eröpel und Bussard, die
eine Million fordern, Müller, auch ungefähr mit einer Million

; glauben Sie nun, diese werden ihre StaatSobligationen
im Pulte behalten? Nein sie werden dieselben versilbern. Was
geschieht bann, wenn diese Papiere auf den Markt kommen?
Staatsschuldscheine mit der Unterschrift der Finanzdirektion deS

Kantons Bern werden noch Kredit haben zu 4/z Prozent. ES
werden dann alle Gelder, die bei andern Kredttinstituten, bei

der Kantonalbank, bei der Hypothekarkasse deponirt sind,
gekündet und an 4'/zprozentige StaatSschulbscheine verwendet.
Man sagt wohl, der Schuldner bleibe der gleiche, aber man
darf nicht übersehen, daß diese Schuldscheine i/z Prozent mehr
abwerfen als die bisherigen Depots. Man vermindert alfo
durch die Ausgabe solcher Obligationen das Kapital der Bank,
die Hülfsmittel der Hypothekarkasse. Aber die Folgen gehen
noch viel weiter: diese Titel werden auch von andern
Gläubigern gesucht und alle Mel, die kündbar sind, gekündigt
werden; dann wird der Landmann kein Geld mehr unter 5
Prozent finden. Das sind die nationalökonomischen Folgen des
Vertrages. Wenn nun die Bank gelähmt ist und den Handel nicht
mehr unterstützen kann, wenn auch die Hypothekarkasse gelähmt ist
und den Landmann nicht mehr unterstützen kann, wohin kommen
wir dann? Wohin nimmt der Landmann, der Schuldenbauer dann
seine Zuflucht? Sie steigern den Zinsfuß und eS entstehen daraus
die fatalsten Folgen. Die andern Titel werden auch deßhalb

gekündet, weil man Heim Staate auf richtige Bezahlung deS

Zinses rechnen kann; ferner zahlen solche Obligationen keine
Steuer. Sie bringen also durch diese Maßregel das Land,
alle Schichten der Bevölkerung in großen Schaden. Theures
Geld, größere Abgaben, Nachtheile aller Art werden die Folgen

davon sein. Ich will daher keine Staatsschuldscheine zu
41/2 Prozent und stelle eventuell den Antrag, den Zinsfuß
derselben auf 3>^ Prozent herabzusetzen. Die Betreffenden
machen dabei noch ein sehr gutes Geschäft und können damit
wohl zufrieden sein, da sie gute Titel bekommen. Was den
Art. 4 des Vertrages betrifft, so lege ich demselben eigentlich
sehr wenig Gewicht bet, weil ich die Ueberzeugung habe, daß
der darin vorgesehene Fall nie eintreten werde. Aber da ich
nachgewiesen zu haben glaube, daß die fraglichen Linien mit
7 Millionen mehr als genug bezahlt sind, so trage ich auf
Streichung dieses Artikels an. Im Ucbrigen habe ich über
diesen Vertrag nichts mehr zu sagen, die beiden andern
Dekrete kommen später zur Behandlung; aber sicher ist, wenn
wir diesen Schritt thun, dann haben wir den Strick um den

Hals. Ein einziger Ausweg bleibt: Verkauf der Eisenbahnlinien.

Die Konsequenzen sind indeß der Art, daß ich noch
einmal den Antrag stelle: lassen Sie die Sache noch näher
untersuchen. Wir haben schon die Erfahrung gemacht, daß
nicht alles baar Geld ist, was von Seite der Regierung
kommt. Jedes Mitglied deS Großen Ratheö sollte sich freier
fühlen, wenn eS weiß, daß die Sache gehörig untersucht
werde. Ich schließe mit dem Antrage, nicht einzutreten. Wen»
aber eingetreten würde, so trage ich darauf an, bei § 2 des

Vertrages den Zinsfuß auf 3'/z Prozent zu revuziren, ferner
den 8 4 zu streichen; endlich soll die Angelegenheit in Gesetzes -

form dem Bernervolke zur Abstimmung vorgelegt werden

Migy, Präsident deS Regierungsrathes. Ich erlaube
mir einige Worte über das Votum des Herrn Ganguillet.
Zuerst schicke ich die Bemerkung voraus, daß es sich hier um
die Annahme oder Verwerfung eines abgeschlossenen Vertrages
handelt und daß eine allfällige Modifikation nur bezüglich des
Art. 4 zulässig ist. Warum kann man diesen Artikel streichen?
Weil beide kontrahircnden Parteien einverstanden sind, daß die

Beibehaltung desselben nicht eine Bedingung der Gültigkeit
deS Vertrages bilde, sondern daß letzterer dennoch verbindlich

sei, auch wenn der Art. 4 gestrichen würde. Ich berufe
mich auf den Ihnen vom Herrn Berichterstatter bereits
mitgetheilten Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre.
Ich will Ihnen sagen, wie der Regierungsrath dazu kam, die

Summe von Fr. 699,999 über die eigentliche Kaufsumme hinaus

in Aussicht zu stellen. Sie wissen, daß man bei der frühern
Behandlung dieser Angelegenheit gar nicht im Klaren war über
den eigentlichen Werth der anSgeführten Bauarbeiten. Auf der
einen Seite stritt man sich über den Kaufpreis, und man hatte
keine Grundlage, die Angaben der Gesellschaft ausgenommen,
denen man nicht trauen wollte. Der Regierungsrath stellte
seiner Zeit den Antrag, eine Schätzung durch unparteiische Er-
perten vornehmen zu lassen, weil er eS für eine nothwendige
Bedingung hielt zur Ermittlung deS eigentlichen BauweriheS,
damit man nicht mehr sagen könne, im Kaufpreise seien auch
Arbeiten begriffen, die entweder lururiöS oder nachlässig
ausgeführt worden. Diese Satzung fand statt, nachdem der Große
Rath, ohne sichere Grundlagen zu haben, den Kaufpreis im
Marimum auf 7 Millionen festgesetzt hatte. Die Regierung
betrachtete die Vornahme der Schätzung als ein vernünftiges
Verfahren, da es sich um den Abschluß eines Vertrages handelte.
Die ernannten Erperten schätzten nun die Arbeiten auf beiden
in Frage stehenden Linien, wie folgt:

Biel-Neuenstadt auf Fr. 3,6 t 2,999
Gümligen-Langnau auf „ 4,987,999

Zusammen auf Fr. 7,699,999
Sie sehen, daß die Erperten der Regierung nicht so weit giengen
als derjenige der Ostwestbahn, welcher die Bauten auf 8 Mil-



lionen schätzte; dennoch überschritt das Resultat der erster» die
vom Großen Rathe bewilligte Kaufsumm« um Fr. W9.000.
Was geschah? Auf der einen Seite sagte der Direktor der
Ostwestbahn, er könne unmöglich im Namen der Gesellschaft
einen Vertrag unterschreiben, der nicht die Vergütung des ganzen
BauwertheS sichere; auf der andern Seite erklärten die
Mitglieder der Regierung: der Großrathsbeschluß ist für unS
verbindlich und wir können die Summe von 7 Millionen nicht
überschreiten. Man war dem Punke nahe, die Sache scheitern
zu sehen; endlich kam man dazu, den Art. 4 in den Vertrag
aufzunehmen. Wenn die Linie durch das Emmenthal nach
Luzern wirklich ausgeführt wird, was, im Vorbeigehen gesagt,
für mich auch sehr zweifelhaft ist, so wäre dieser Artikel
vollständig gerechtfertigt; denn Jedermann sieht ein, daß durch diese
Forlsetzung die ganze Strecke einen viel höhern Werth erhielte.
Aber es waren noch andere Gesichtspunkte, die uns dabei leiteten,
indem man sich sagte: wenn eine Gesellschaft den Bau einer
Eisenbahn von Langnau nach Luzern anbieten, und eine StaatS-
belheiligung von einer Million verlangen würde, so würde der
Große Rath dieselbe schwerlich verweigern. Nun verlangt man
nicht so viel. Ich sage also, es geht jedenfalls noch lange,
bis die gestellte Bedingung erfüllt wird, aber wenn es wirkich
zu Stande kommt, dann ist der Art. 4 vollkommen gerechtfertigt.
ES wurden Bedenken dagegen geäußert, deßhalb verständigten
die Parteien sich, daß dieser Artikel nicht die Verwerfung deS
ganzen Vertrages zur Folge haben solle. Sie haben also in
Bezug auf diesen Punkt ganz freie Hand. Die Stellung, welche
Herr Ganguillet angenommen hat, halte ich für unzulässig.
Sie können erklären: aus diesen oder jenen Gründen ratifiziren
wir den Vertrag nicht aber Sie können unmöglich denselben
einseitig modtfiztren; dieß kann nur mit Zustimmung beider Parteien

geschehen. Diese Theorie wurde seiner Zeit, als es sich

um die StaatSbetheiligung bei der Zentralbahn handelte, vom
damaligen Referenten, Herrn Blösch, sehr stark betont, und ich
halte dieselbe für richtig. Herr Ganguillet brachte auch das
Velo zur Sprache, obschon er sich erinnert, wie seiner Zeit diese
Frage vom Verfassungsrathe erledigt wurde. Es wurde
lebhaft darüber verhandelt, ob man gewisse Gegenstände dem Volke
zum Entscheid vorlegen wolle, allein der VerfassungSrath
verwarf den dahin zielenden Antrag nach einläßlicher Berathung,
indem er den Standpunkt der repräsentativen Republik möglichst
festhalten, nicht in allen Fragen an das Volk appelliren wollte;
und ich finde das ganz zweckmäßig. Denn cS gibt Fälle, wo
es unzweckmäßig wäre, das Volk zu konsultiren, namentlich
bei Fragen, die einen Blick in die Zukunft voraussetzen, wo die
Masse deS Volkes vielleicht die Tragweite eines Vorschlages
nicht ganz ermessen kann. Der Antrag des Herrn Ganguillet
ist aber auch verfassungswidrig; die Verfassung bestimmt die
Gegenstände, welche dem Volke vorgelegt werden sollen. Nun
komme ich aus die Sache selbst. ES wurde wiederholt der
Antrag gestellt, den Gegenstand an die StaatSwirthschaflSkom-
misfion zu weisen. Ich frage: ist daS zweckmäßig? Sie dürfen
nicht auS den Augen verlieren, daß die Sache dringend ist.
Der Vertrag ist abgeschlossen, die Gesellschaft kann unmöglich
in diesem Zustande bleiben, ohne den Geltstag zu erklären.
Sie haben dem Amtsblatt entnommen, daß die Betreibung im
Gange ist, daß Gantsteigerungen ausgeschrieben sind. Kann
Man von Uebereilung reden? Nein, die Grundlagen deS
Vertrages sind gründlich untersucht worden, und zwar durch eine
Kommission deS Großen Rathes. War man nicht im Klaren
über die Bedeutung und Ausdehnung des KaufakteS? Liegt
nicht ver Beweis davon in Ihrem letzten Beschlusse über die
Ostwestbahnangelegenheit? Sie ertheilten die erforderliche Weisung

über Sicherstellung der ausgeführten Arbeiten, Sie
bestimmten den Kaufpreis und dessen Verwendung. Kann nun
unter solchen Umständen von Unkenntniß, von Uebereilung die
Rede sein? Haben Sie uns nicht den Austrag ertheilt die
fraglichen Linien unter gewissen Bedingungen anzukaufen? Wir
haben sie erfüllt. Sie haben gesagt: kaufet um diesen Preis
Wir haben es gethan. Selbst die Rangordnung der Gläu-
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biger, um die sich der Große Rath interesstrte, wurde nach Ihrer
Weisung bestimmt. Jetzt handelt eS sich um nichts anderes
als um die Durchführung des GroßrathSbeschlusseS. Nun liegt
ein Vertrag vor, der nichts anderes ist als der Ausdruck Ihres
frühern Beschlusses, und man kann demselben die Ratifikation
nicht versagen wenn man nicht die Liquidation erzwingen
nicht die Grundlagen ändern will. Wurde der Gegenstand
nicht genugsam untersucht? Oder glauben Sie vielleicht, wenn
einzelne Mitglieder noch Tage lang in einer Kommisston sitzen,
daß dann ihre Zahlenangaben um so richtiger sein würden?
DaS Resultat dürfte allerdings ein merkwürdiges sein, nament.
lich wenn man nach Art des Herrn Ganguillet rechnet. Auf
allen Seiten ist man über die Zahlenverhältnisse uneinig; man
hat eben keine sichere Quelle. Ueber etwas verwundere ich
mich besonders am Votum des Herrn Ganguillet, daß er
behauptet, eine Linie, wie Biel-Neuenstadt, die einerseits ali-
mentirt ist durch die Bahn der Franco-Suisse (welche übrigens
noch nicht fertig ist, so lange Salins-Verrières nicht gebaut
ist, so daß sie ihre eigentliche Bedeutung erst später erhält),
vom Jura industriel und dann auf die Hauptlinie einmündet,
eine solche Linie werde nicht einmal die Kosten decken Wie
kann man behaupten, viese Linie, nach deren Besitz sowohl die
Zentralbahn als die Franco-Suisse so eifrig strebte, werde
nicht einmal eine solche Rente abwerfen, daß man keine
jährlichen Verlüste wache! Das ist unter allen Umständen falsch.
Bezüglich der Linie Viel-Bern will ich nicht sagen, wie viel
sie rentiren werde, aber wenn man ihre Verhältnisse mit
denjenigen anderer Bahnen vergleicht, so wird man finden, daß
fie wenigstens keinen Verlust in Aussicht stellt. Die Strecke
Bern-Thun ist im Winter nichts, Bern-Biel Vagegen wird daS

ganze Jahr hindurch frequentirt; diese Linie wird gewiß die
Kosten decken Daß man einen Verlust auf Gümligen-Langnau
zu gewärtigen habe, gebe ich zu; aber es ist zu hoffen, daß
der Ueberschuß, welchen die Linie Biel-Neuenstadt sichert,
diesen Ausfall bedeutend reduziren werde. Ich will nicht auf
einzelne Zahlen eintreten, eS sind nur Hypothesen in diesem
Falle; aber man wird doch den Gesellschaften, die mit so

ernstem Eifer nach dem Besitze der Strecke Biel-Neuenstadt trach-
ttten, nicht so viel Thorheit zumuthcn, daß sie bei der Uebernahme

derselben ein schlechtes Geschäft zu machen geglaubt
hätten. Die Vergleichungen deS Herrn Ganguillet find daher
ganz falsch, und ich halte dafür, man soll sich durch das von
ihm in übertriebener Weise an die Wand gemalte Gespenst
nicht abschrecken lassen. Ich nenne es Uebertreibung, wenn
er von einem jährlichen Defizit von Fr. 890,000 spricht, wenn
er Ihnen vorstellt, daß das Volk unter dem Druck erhöhter
Abgaben leiden werde. Ich gehe auf den Art. 2 über. Wenn
Herr Ganguillet den Vertrag nicht genehmigen will, so ist das
seine Sache, aber abändern kann man denselben, wie gesagt,
nicht, mit Ausnahme des Art. -t, und wenn der Vertrag
verworfen wird, so weiß der RegterungSralh, was er zu thun
hat. Herr Ganguillet sagt, eS sei ungemein gefährlich, wenn
der Staat Schuldscheine zu 4i/z Prozent ausstelle, weil dieß
einen gewissen Druck aus den Geldmarkt ausüben, den armen
Landmann in Verlegenheit bringen werde u. dgl. (Diese
Redensart kommt hier seit einiger Zeit bet derartigen Anlässen in
die Mode.) Das ist nicht richtig. Ich glaube, dieser Artikel
habe keine andere Bedeutung, als zu verhüten, daß der Staat
nicht in die Nothwendigkeit versetzt werde, ein Anleihen
aufzunehmen. Dafür stellt man einfach Staatsschuldscheine als
Zahlung aus. Ich frage Herrn Ganguillet, was für ein
Unterschied eS sei: wenn wir ein Anleihen zu ä'/z Prozent
ausschreiben, so wird eS auch Leute geben, die sich gerne dabei

betheiligen und zu diesem Zwecke ihre Gelder anderwärts
zurückziehen, um Anleihensobligationen dafür zu nehmen. Wir
werden unter allen Umständen eben StaatSobligationen
ausstellen müssen; statt aber die Kosten und Umständlichkeiten, die
ein Staatsanleihen mit sich bringt, zu übernehmen, schlagen
wir vor, die Zahlung einfach durch Schuldscheine zu
bewerkstelligen. Die Obligationen eines AnleihenS hätten den ganz
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gleichen Charakter und würden auch von der nämlichen
Behörde ausgestellt; sie würden ebenfalls auf den Markt gebracht
werden. Unsere Stellung in dieser Angelegenheit ist so

aufzufassen : man ist genöthigt, Geld aufzubringen, daher soll
man es unter so wenig lästigen Bedingungen als möglich
machen. Die Uebelstände, welche Herr Ganguillet zu erblicken

meint, werden bei dem andern Verfahren ganz gleich eintreten.

Ich will Sie nicht länger aufhalten, ich möchte nur noch
den Großen Rath ersuchen, die Sache einmal zu erledigen.
Nehmen Sie den Vertrag an, oder verwerfen Sie ihn;
erkennen Sie die Liquidation; aber ich ersuche Sie im Interesse
des Staatswohles und der Würde des KantonS Bern, einen
definitiven Entscheid zu fassen, nachdem die Sache in allen
Richtungen geprüft ist, nachdem man weiß, welche Wendung
sie genommen, nachdem der Große Rath dem Regierungsrathe
die Bedingungen deS Kaufes vorgeschrieben, und wir uns alle
Mühe gegeben haben, zu einem Resultate zukommen, nachdem
alle Bedingungen Ihres Beschlusses erfüllt sind. Nun sagen
Sie Ja oder Nein! Fassen Sie einen Beschluß, denn diese

Angelegenheit kann nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Ich bin überzeugt, daß alle unparteiischen Männer die

gleiche Ansicht theilen werden. Ich sage noch einmal: diese

Frage ist reiflich untersucht, man hat Schätzungen vorgenommen,

alles ist bereinigt, und wenn Sie den Vertrag
genehmigen, so läuft der Staat nicht Gefahr Prozesse bestehen zu
müssen, wie man früher behauptete. Schiebe man die Sache
nicht weiter hinaus; alle Interessen würden darunter leiden,
und die öffentliche Meinung erwartet, daß der Große Rath
den Muth habe, das letzte Wort in der Sache zu sagen.

III-. v. Goyzenbach. Ich will mit den letzten Worten

des Herrn Regierungspräsidenten beginnen: ich ersuche

Sie, Ja oder Nein zu sagen. Ich sage Nein, und zwar mit
voller Ueberzeugung. Der Herr Präsident des Regierungs-'
ratheS sagte zwar, eS handle sich nur um eine Vollziehung Ihres
Beschlusses vom 5 /6. April l. I. Ich zweifle nicht daran, daß
die Regierung das glaubt, aber ich habe die Ueberzeugung des

Gegentheils. Der Kaufvertrag, der uns heule vorliegt, ist
nicht das, was der Große Rath wollte. Der Regierungsrath
stellte damals den Antrag, ihn zu ermächtigen, zu Handen
deS Staates die auf bernischem Gebiete liegengen Linien der

Ostwestbahn käuflich zu erwerben, dieselben auf dem Wege deS

StaatSbaueS zu vollenden und den Kaufpreis auf dem Wege
einer Schätzung durch Sachverständige zu bestimmen. Was
hat der Große Rath entschieden? Er beschloß mit 113 Stimmen,

auf diese Basis nicht einzutreten, indem er die Anträge
der Kommission als Basis annahm. Diese sagte allerdings,
eS dürfe im höchsten Falle ein Kaufpreis von 7 Millionen
eingegangen werden. Halten Sie das nun für eine
Uebereinstimmung mit jenem Großrathsbeschlusse, wenn der Große
Rath am 5/6 April erklärt, er trete auf die Anträge des Re«

gierungSrathes nicht ein und wolle nicht Staatsbau, dann
aber diese Behörde am 24. Juni gl. I. kommt und sagt: wir
bieten 7 Millionen und wollen Slaatsbau? Herr Migy nennt
eö eine Vollziehung des Großrathsbeschlusses, ich nenne eS

ein Uebergehen des vom Großen Rathe gefaßten Beschlusses.
Es thut mir wehe das zu sagen, aber eS geht heute wie mit
den sybillinischen Büchern. Man hält uns den frühern
Beschluß vor und sagt: Ihr habt 6'/2 Millionen zu viel gefunden

jetzt gebt 7 Millionen! DaS zur Einleitung. Nun handelt

es sich darum, ob die Akttonäre und die Gläubiger mit
dem Kaufvertrag einverstanden seien. Was die Aktionäre
betrifft, so liegt ein Beschluß der Generalversammlung vor.
Bezüglich der Gläubiger hörten wir, daß die Einwilligung von
ObligationSgläubigern für etwas über Fr. 300,660 fehle. In
dieser Beziehung muß ich bemerken, daß man aus einem mündlichen

Berichte nicht in's Klare kommt und daß die Vorlage
eines schriftlichen Berichts in so wichtigen Fällen sehr wünschbar

wäre. Man sagt uns, eS sei nicht schwierig, die
Einwilligung der Betreffenden ebenfalls einzuholen und stützt sich

auf ein Gutachten von Erperten. Wer sind diese Erperten?
Ich zweifle nicht gerne, aber als ich selbst einen Blick in die
Bücher der Gesellschaft warf, sagte man mir ich hätte, waS
ich fand, nicht gesehen, wenn man eS mir nicht gezeigt hätte.
Aber ich habe dennoch mit meinen schwachen Augen manches
gesehen, was ich lieber nicht gesehen hätte. Wir stehen also
auf dem Standpunkte, Ja oder Nein zu sagen. Nun erlaube
ich mir, denselben mit einigen Betrachtungen zu beleuchten.
Ich frage: ist dieser Kauf nothwendig? Dann: ist er
zweckmäßig Drittens: haben wir Gründe, gegenüber der Ostwest,
bahngesellschaft Rücksichten der Schonnng zu beobachten? Viertens:

welches sind die Folgen des Vertrages? Was die erste
Frage betrifft, so erlauben Sie mir, einen Blick auf die Lage
der Eisenbahnen in der Schweiz zu werfen. Manchmal weiß
man sich besser zu orientiren, wenn man die Verhältnisse der
Nachbarn in'S Auge faßt alS die eigenen. Ist Niemand in
der Schweiz in ähnlicher Lage, wie der Kanton Bern? Gibt
es keinen Kanton, wo der Bankerott einer Etsenbahngesellschafl
vor der Thüre steht? Doch, in Neuenburg, das eine erleuchtete,

gescheide Regierung, ein erleuchtetes, gescheides Volk hat.
dort hat die Regierung 3 Millionen in einem Eisenbahnunternehmen.

Was sagte sie? Schlug sie etwa dem Großen Rathe
vor, noch weitere 6 Millionen hineinzuwerfen? Nein, sie

sagte: ,ch habe 3 Millionen gegeben, ich will lieber diese
Summe verlieren, als baS Volk noch tiefer hineinbringen. Aber
betrachten Sie die Haltung in der Ostwestbahn selbst bethet,
ligter Kantone, von Zug und Luzern; was machen diese?
Luzern benahm sich von Anfang an nicht wie Bern, es befindet
sich ziemlich wohl dabei und denkt: ick habe bei dieser Wäsche
kein Zeug! Und Zug? Zug hat sich verhältntßmäßig sehr stark
bei dem Unternehmen betheiltgt. Denkt etwa dieser Kanton,
er müsse nun die Vollendung der Linie Luzern-Zug übernehmen?
Durchaus nicht, sondern er venkt, die gebauten Strecken können
ihm nicht genommen werden; diese bleiben da. Auch dem Kanton
Bern kann Biel-Neuenstadt nicht genommen werden, und wer
wird diese Linie am meisten benutzen, als gerade die bernische
Bevölkerung? Alle Schreckmännlein, die in dieser Beziehung
hervorgehoben wurden, sind eben nur Gespenster Solche
Herkules werden eben nicht mehr geboren, welche einem Lande
derartige Werke forttragen könnten. Man befürchtet, am Ende
komme die Sache in die Hände von Frankfurter Juden. Die
Eisenbahn kommt in die Hände des Käufers, aber ich habe
Ihnen früher schon gesagt, Sie geben die Konzession wem Sie
wollen; es kann Niemand im Kanton Bern Eisenbahnen bauen,
ohne eine Konzession von Ihnen zu haben. Kann man also
im Ernste dem Großen Rathe sagen, wir gefährden etwas,
wenn wir die Sache gehen lassen? Nein. Wenn Sie die
Eisenbahn kaufen, so sind Sieder Eigenthümer, und ich könnte
es recht gut begreifen, wenn ein annehmbarer Käufer da wäre,
der Ihnen dieselbe wieder abnähme. Warum machen Sie eS

nicht, wie Luzern, Zug und Neuenburg? Ich sage also: der
Kaufvertrag ist nicht nothwendig, es entsteht kein Schaden,
kein Nachtheil, keine Gefahr für den Kanton, wenn Sie nicht
eintreten. Ich frage aber zweitens: ist der Kaufvertrag
zweckmäßig? Da antworte ich: nein! Es gehl bei der Ostwest«
bahn merkwürdig und zwar immer durch Uebereilung. AIS
die Konzession für dieselbe hier zur Sprache kam, sagte ich,
es sei wünschbar, daß man zuerst das Trace untersuchen könne.
Der damalige Berichterstatter konnte nicht einmal genau darüber
Auskunft geben. Die Konzession wurde ertheilt; man sprach
von einem Mißtrauen gegen das Unternehmen; eine Kommission

wollte man nicht. Der Regierungsrath erklärte, wenn
man die Sache an ihn zurückweise, so werde er die gleichen
Anträge wieder bringen. Im zweiten Stadium zog man die
Zentralbahn hinein; man forderte eine Betheiligung von zwei
Millionen, die Manche anfänglich nicht für nöthig hielten.
Andere wünschten, daß man untersuche ob nicht ein anderes
Trace vernünftiger wäre als das projektirte, und ich erlaubte
mir zu sagen, wenn man ein Lineal auf die Karte lege, so
erhalle man die rationellere Linie; ferner würde man das Em-



menthal viel richtiger mit der Zentralbahn verbinden, wenn
man von Langnau nach Burgdorf baue, wo der eigentliche
Verkehr sich konzentrire. Man sagte damals: bewahre Gott!
Wir fahren nicht auf den Schienen der Zenlralbahn; das sind
räudige Schienen; wir wollen eigene Schienen, einen eigenen
Bahnhof, einen eigenen Aarübergang! Wie ist eS jetzt? Waren
die Verhältnisse nicht stärker als die Menschen? Gegen ihre
Macht zu kämpfen, ist vergeblich. Ich wünsche von ganzem
Herzen, daß dem Lande aus diesem Unternehmen keine Kalamität

erwachse, daß es so ausfalle, wie man sagt; aber ich
glaube eS nicht, und darum ist es meine Pflicht, hier meine
Ansicht zu motiviren. Nehmen Sie den Bericht des Herrn
Eisenbahndirektor Sahli zur Hand, welcher der GroßrathS-
ko mmisston mitgetheilt wurde. In diesem Berichte schlägt Herr
Sahli vor, die gleichen Linien, um die eS sich heute handelt,
um Fr. 3,500,VW anzukaufen. Was bringt er aber an dieser
Kaufsumme zur Abrechnung? Zuerst verpflichtet er die Gesellschaft,

die dem Kanton Bern gehörenden 4000 Stück Ostwest-
bahnaktien im Nominalwerth von 2 Millionen Franken gegen
ebensoviel Zentralbahnaktien zurückzunehmen. Dann zieht er
ab: 1) den vom Staate an die Gesellschaft geleisteten Vorschuß
für die Völlendung der Strecke Biel-Neuenstadt im Betrage von
Fr. 625,000 nebst ZinS; 2) die Einzahlungen, welche der Staat
für die emmenthalischen Gemeinden übernommen hat, im
Betrage von Fr. 270,500 nebst ZinS; 3) die noch rückständigen
Erpropriationsgelder für beide veräußerten Linien nebst ZinS
im Betrage von Fr. 898,814. 98. Dann folgen die
Bestimmungen über die Verwendung der Kaufsumme. DaS Fazit
jenes Projektes bestand darin, daß zuletzt noch eine Summe
von Fr. 1,833,507. 39 unter die Aktionäre hätte vertheilt werden
können. Der Bericht sagt hierauf: „Die Forderung dieser
Aktionäre beträgt circa Fr. 2,607,491. 35 und ihr Verlust wäre
also Fr. 872,983. 96." Und nun nach dem neuen Kaufver-
trage? Ich habe nachgerechnet und gefunden, daß die Aktionäre

nach den heutigen Vorlagen gar nichts mehr verlieren
würden. Sollen diese noch Profit machen, nachdem man in
amtlichen Nachweisen noch lesen kann, wie leicht man Aktionär
werden konnte? Ich könnte Ihnen Leute nennen, die infolge
gewisser Machinationen Ostwestbahnobligationen in Händen
haben, und dagegen Papiere austauschten, die nicht so viel
Werth find als dieser Bericht. Nun wollen Sie solche gewagte,
oder „unqualistzirbare" Geschäfte, wie der Herr Finanzdirektor
sie nannte, mit dem Steuergeld deS Volkes bezahlen? — Der
Herr Regierungspräsident forderte sie auf, Ja oder Nein zu
sagen. Ich sage: Nein! — Hier erlaube ich mir ein Wort
über die StaatSobligationen, die man zu Deckung des
Kaufpreises auszugeben gedenkt. Ich begreife nicht, wie der Herr
Finanzdirektor, der sonst in andern Dingen sorgsam für die
Staatsfinanzen einsteht, das StaaSvermögen nicht schmälern
lassen will, wie er zur AuSgabe von 4^/z prozentigen
StaatSobligationen handbieten kann. Wie stehen die Staatsschulden
in andern Ländern, z. B. in Frankreich? Dieses hat Renten
zu 3 Prozent, die jetzt zwar unter pari stehen, aber wenn wieder
günstigere Verhältnisse eintreten, wenn das vorhandene
Mißtrauen schwindet und wir wieder eine Epoche des Friedens
haben, so steigen sie wieder. Ebenso in England. Es ist kein
Grund vorhanden, daß der Kanton Bern, verhältnißmäßig einer
der reichsten Staaten, im Momente, wo er im Begriff ist, für
ein Unternehmen einzustehen, das dem Geltstag nahe ist, Schuldscheine

zu 4^ Prozent ausstelle, Obligationen, die nur im
Kurse steigen können. Oder wollen Sie den Herren, die Sie
schon einmal aus der Verlegenheit gerissen, von denen Sie
werthlose Scheine erhalten, wieder ein Geschenk machen? Ich
sage: nein! und wenn Sie Obligationen ausstellen wollen, so
würde ich dieselben nie höher als zu 3 Prozent stellen, nicht
höher als England und Frankreich. DaS ungeheuer verschuldete
Frankreich macht gerade in diesem Momente eine Rentenkon-
verston auf 3 Prozent. Wenn ich Aktionär oder Obligationsgläubiger

der Ostwestbahn wäre, so würde ich mich glücklich
schätzen, vom Kanton Bern dreiprozentige StaatSobligationen
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zu erhalten. Und wenn die Betheiligung des Staates bei
der Jurabahn in Frage kommt, wollen Sie dann auch gleich
mit 4'/^ prozentigen Obligationen kommen? Ich sage
also, so weit könnte ich nicht gehen. Mit 4'/z prozentigen
StaatSobligationen schrauben Sie im ganzen Lande den
Zins auf 5 Prozent hinauf. Die ersten Besitzer werden
diese Obligationen nicht behalten; es ist ein Papier, daS
man auf den Markt bringt, daS man gerne nimmt, weil
der Zins nicht nur sicher und bequem bezahlt wird, sondern
auch diese Obligationen da wieder der Steuerfreiheit genießen.
Einen Bertrag, der solche Wirkungen hat, heiße ich einen
unzweckmäßigen Vertrag. Nun frage ich: ist es wirklich der
Fall, daß diese Gesellschaft durch die Art ihres Benehmens
gegen den Staat Anspruch auf besondere Rücksichten hat. selbst
dann, wenn eS nicht nothwendig, nicht zweckmäßig ist? Man
sagt, die Gesellschaft habe Unglück gehabt, man müsse ihr
helfen. Seid doch gerecht und billig: es ist eine Gesellschaft,
die sich dem Kanton Bern aufgedrängt hat, die zuerst erklärte,
sie verlange keine StaatSbetheiligung; eine Gesellschaft, die
später die festgesetzten Termine nicht einhielt. War man etwa
unbillig dahei? Wenn Sie sich die Mühe nehmen, so können
Sie sehen, daß die Konzession, welche der Große Rath
ertheilt hat, Konventionalstrafen festsetzte, so daß der Staat
durch Nichtbezug derselben der Gesellschaft bereits Fr. 250,000
geschenkt hat. Als sie in Bedrängniß war, sprang man ihr
mit einem Vorschüsse von Fr. 625,000 bei. Das ist ein großer
Dienst, wenn man die Verantwortlichkeit der Regierung in'S
Auge faßt, die ohne Bewilligung deS Großen Rathes nach
dem Gesetze nie mehr als Fr. 5000 über die Büdgetansätze
ausgeben sollte, so daß der Standesbuchhalter eigentlich solche
Ausgaben nickt visiren dürfte. Dennoch wurde der Vorschuß
geleistet. Der größte Dienst, welcher der Gesellschaft geleistet
wurde, bestand in der StaatSbetheiligung von 2 Millionen,
welche erst dann hätten ausbezahlt werden sollen, wenn die
Ostwestbahngesîllschaft sich über den Besitz eines Aktienkapitals
von 8 Millionen Fr. ausgewiesen hatte. Nun haben wir
gesehen, daß dieses Kapital bei weitem nicht vorhanden war;
also hat der Kanton Bern mehr gethan, als er hätte thun
sollen. Ich kann daher auch in dieser Beziehung keine besondern

Gründe zur Rücksicht finden. Etwas anderes wäre eS,
wenn die Gesellschaft wirklich Unglück gehabt hatte, wenn ihr
Brücken, zusammengestürzt wären u. s. w. Man hat ja
gesehen, daß andere Gesellschaften Geld fanden, aber hier ist eS
die Art der Verwaltung, die Mißtrauen einflößte. Sie erinnern

sich, daß man seiner Zeit sagte, die Behörden werden
immer ein Auge daraus haben. Wäre das geschehen, so wäre
der Kanton Bern nie in diese schwierige Lage gekommen. Auch
die Art und Weise, wie die Gesellschaft ihr Unternehmen
ausführte, spricht durchaus nicht für sie. So hätte z. B. Biel-
Neuenstadt von Anfang an zweispurig erstellt werden sollen.
Ich sage daher: weder die Art des ersten Auftretens der
Gesellschaft, noch die Art der Ausführung ihrer Bauten, noch
die Art ihrer Pflichterfüllung gegenüber der Regierung gibt
uns Grund, weitere Rücksichten wallen zu lassen. ES thut mir
leid, daß Viele darunter leiden müssen, aber wir sind dafür
da, das Interesse des Landes zu wahren. Nun ein Wort über
die Folgen, welche der Kaufvertrag haben würde. DaS vorige
Mal wurde Ihnen beides auf einem Teller servirt, Ankauf und
StaatSbau; dießmal will man die Sache klüger anfangen, man
trennt und nimmt Eines nach dem Andern, eingedenk deS

Sprichwortes: qui va piano va sano, oder : „Nur langsam voran !"
wie der österreichische Landsturm. Aber das Eine zieht daS Andere
nach und man wird Ihnen dann sagen: Ihr habt den ersten

Schritt gethan, thut nun auch den zweiten. Wer A sagt, muß B
sagen! Jchzweifle gar nicht daran, daß eS so kommen werde.
Welche finanziellen Folgen müssen nothwendig eintreten, wenn
Sie sich auf die Basis deS Vertrages stellen? Ist es nicht
auffallend, daß die Aktienbetheiligung deS Staates gar nicht in
Abzug gebracht wird? Ich frage Jeden von Ihnen, wie Sie
dieß beurtheilen. Wahrscheinlich war jeder von Ihnen schon
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bei einem GcsellschaftSunternchmen betheiligt, sonst erlaube ich

mir, ein Beispiel anzuführen. ES besteht in Bern ein großes
Hotel, das auf Aktien gegründet ist; nehmen wir an, das
Kapital betrage Fr. 1,200,000 und ein einzelner Betheiligter
habe Fr. 200.000 eingeschossen. Die Gesellschaft löst sich auf;
der betreffende Aktionär macht sich anheischig, das ganze
Geschäft zu übernehmen. Wird er in diesem Falle die ganze
Summe von Fr. 1,200,000 dafür zahlen? Nein, er wird seine

Fr. 200,000 abziehen, und ich muß gestchen, man wäre noch

wohl zufrieden damit. Herr Regierungsrath Sahli verfuhr
früher auf diese Weise gegenüber der Schätzung der Bauten
durch den Ingenieur der Gesellschaft. Jetzt wird der Werth
der vorhandenen Bauten auf Fr. 7,690,000 geschätzt; daran
hat der Kanton Bern schon bezahlt: zwei Millionen an Aktien,
Fr 270,000 für die emmenthalischen Gemeinden; diese Summen
sollen von der Kaufsumme abgezogen weiden. Man wird
sagen, Bern habe dann kein Recht mehr auf andere Linie» der

Ostwestbahn; ich gebe es zu, aber seine finanziellen Interessen
wären gewahrt. Würde Einer von Ihnen in solchen Verhältnissen

im Privatleben anders handeln? Oder befindet der

Kanton Bern sich in der Lage, gegenüber einer Eisenbahn-
gesellschast so generös zu handeln? Durchaus nicht. Werfen
wir einen Blick auf das Staatsvermögen, welches der Kanton
Bern tn verschiedenen Epochen hatte, im Jahre 1798, im
Jahre 1830 und jetzt. Wie ist das Verhältniß? Ich sage,
das Vermögen des Staates ist noch ein sehr schönes, aber
wenn Sie die gegenwärtige Taxation der VermögenSgegen.
stände mit der frühern vergleichen, so finden Sie einen großen
Unterschied. Anno 1815 schätzte man die Forsten des Staates,
die jetzt mit einem Kapital von 15 Millionen auf dem Etat
erscheinen, noch nichts, weil man annahm, der Ertrag fresse

sich auf. Seither ist das nach den Büchern da sein sollende
Staaisvermögen viel kleiner geworden. Stehen diese Ausgaben
für Eisenbahnen im Verhältniß mit dem, waS in andern
Zweigen der Staatsverwaltung ausgegeben wird? Vergleichen
Sie, was der Staat ausgibt für daS Kirchenwescn, für das
Militär, für Schulen, für andere Zweige. Wollen Sie nun
für einen einzigen Zweig 20 Millionen ausgeben? Bedenken
Sie, wie schwer eS hält, nur eine Million zusammenzubringen,
wie viel Mühe man sich bei dem Unglücke von Glarus gab,
für das sich eine allgemeine Theilnahme zeigte, dennoch haben
die Beiträge noch nicht die Summe einer Million erreicht.
Und hier wollen Sie 20 Millionen ausgeben, während Sie
daS wichtigste Stück der Ostwestbahn, Liel-Neuenstadt, schon
haben. Man beruft sich wohl auf daS Verhältniß anderer
Staaten, aber die Stellung der Schweiz ist eine ganz andere,
deßhalb sagte Stephenson, bei den schönen Straßen, welche die

Schweiz besitze, bedürfte sie eigentlich der Eisenbahnen gar
nicht. Daß dieses Verkehrsmittel sehr bequem ist, unterliegt
keinem Zweifel, aber cS ist manches lustig, man unterläßt eS

besser. Wäre eS aber mit diesen 20 Millionen fertig! Können
Sie einen Augenblick im Zweifel darüber sein, waS weiter
kommen wird? Glauben Sie, daß der Jura nicht ebenfalls
kommen und sagen werde: Ihr habt mit meinem Gelde nach
Langnau gebaut, jetzt baut mir auch nach DelSberg und
Pruntrut! Man wird Ihnen sagen, es sei eine Forderung
der Billigkeit, daß man den Wünschen des Jura Rechnung
trage. Ich erinnere Sie an das Beispiel des KantonS St.
Gallen, um zu zeigen, wohin solche Unternehmen führen. In
St Gallen beabsichtigte man anfänglich nur die Linie Rorschach-
St. Gallen-Winterthur zu bauen; da wurde im Großen Rathe
ein Amendement gestellt, daß der Staat, im Falle sich eine
andere Gesellschaft finden würde zur Ausführung anderer
Linien, ebenfalls handbieten soll Die Gesellschaft findet sich
und eS entsteht eine Konkurrenzbahn, wodurch die Verhältnisse
sich so gestalteten, daß von den 40 Millionen an Aktien, die im
ganzen Unternehmen stecken, zur Stunde noch kein Kreuzer ZinS
bezahlt wurde. Wohin wäre der Kanton St. Gallen gekommen,

wenn er nicht fremde Geldmächte hätte herbeiziehen können

Die Macht der Verhältnisse ist eben stärker als der

Mensch. Man nennt in St. Gallen die Lokomotive „Rothschilds

Kohli"; wollte man daS früher? Nein, man wollte
auch dort ein nationales Unternehmen, aber St. Gallen, das
so viel Patriotismus hat als andere Kantone, mußte sich am
Ende entschließen, mit der Union financière in Paris eine
Uebereinkunft abzuschließen. Ich gehe weiter und frage: ist
cS wirklich Aufgabe des Staates, Eisenbahnen zu bauen?
Es ist dieß eine Frage, die hier auch schon erörtert wurde und
zwar durch eine Kommission. Ich bin ein Freund von
Kommisstonen, weil eS viele Mitglieder der Versammlung gibt, die
im Großen Rathe nicht das Wort ergreifen, wohl aber in einer
Kommission. Sie schweigen hier nicht, weil sie weniger
intelligent wären als andere, aber eS geht ihnen die Gewohnheit
des öffentlichen Auftretens ab, weil sie nicht so lange in den

Schulen umhergerutscht sind. Man kommt mit dem Einwürfe,
die Rückweisung an eine Kommission wäre gegen die Regierung
ein Mißtrauensvotum. Das ist durchaus nicht der Fall,
sondern ich wünsche die Begutachtung durch eine Kommission,
weil vier Augen mehr sehen als zwei. Ich komme auf den

Satz zurück, daß zwischen Staat und Staat wohl zu
unterscheiden ist. ES gibt Länder, wo der Staat alles übernehmen
muß, also auch die Eisenbahnen; aber eS gibt andere Staaten,
wo die sozialen Verhältnisse sehr entwickelt sind und die

Privatkräfte die größten Unternehmungen ausführen. Blicken Sie
nach England — von Nordamerika, dem wir voraus sein

sollten, will ich nicht reden —, England hat keine Staatsbahn,
eS überläßt den Gesellschaften den Bau derselben. Wenn der
Staat aber sieht, daß sich für die Jurabahn eine Gesellschaft
bildet, daß dieser Landestheil zu Opfern bereit ist, so wird
er den Jura nicht als Stiefkind behandeln An Treunungs-
gelüste glaube ich nicht; die Schweiz würde eine Trennung
des Jura nie gestatten. Vergleichen Sie die jetzige Lage des

Jura mit den Verhältnissen, wie sie zur Zeit der Vereinigung
mit dem Kanton Bern bestanden, berechnen Sie die Ausgaben
des Staates für die dortigen Schulen, Straßen zc., dann gehen
Sie über die Grenze und sehen Sie, wie eS dort aussteht, waS
ein Acker auf bernischem Boden oder jenseits der Grenze werth
ist. Der Jura hat also keinen Grund zu Trennungsgelüsten
und ich glaube nicht daran. Man behauptet, die Eisenbahnen
seien verbesserte Landstraßen. DaS ist nicht in allen Beziehungen

wahr. Auf der Landstraße kann jeder zu Fuß oder mit
seinem Wagen verkehren, wie er will; die Eisenbahn ist
abgeschlossen, sie gleicht einer abgesperrten Rennbahn, einem
Karroussel, während die gewöhnliche Straße öffentlich und frei
für Jedermann ist. Daß die Eisenbahnen ein wichtiges Ver,
kehrSmittel für den Staat sind, gebe ich zu, aber eS liegt nicht
in der Aufgabe des Staates, solche zu bauen. Der Staat ist
dafür da, Recht zu halten, Polizei zu üben, Schulen zu do-
tiren u. s. f., aber nicht Bauten aller Art auszuführen. Nicht
einmal in Frankreich, wo alles zentralisirt ist, hat man StaalS-
bahnen gebaut. Daß andere Staaten solche bauten, weiß ich
wohl; aber wenn man sieht, daß man anderwärts, wo man
auch einen Begriff von Fortschritt. Freiheit u. vgl. hat, nicht
so weit ging, so sollen auch wir den Bau von Eisenbahnen
der Privatindustrie überlassen. Lassen Sie sich aber auf diese
abschüssige Bahn ein, so werden sie in vielen Sachen, wo es

wirklich Aufgabe des Staates wäre, mit seinen Kräften zu
wirken, genirt sein; Sie werden sich in ihren Ausgaben
einschränken müssen, wenn eS sich darum handelt, für das Schützenwesen

Beiträge zu leisten, die Besoldung der Hochschullehrer
zu erhöhen, Palmenhäuser im botanischen Garten zu bauen

u. s. w. Das hört dann alles auf, weil Sie Ihr Geld für
etwas verschwenden, was nicht nothwendig ist. Wo
Eisenbahnen ein Bedürfniß sind, findet sich eine Gesellschaft, die
solche baut; wo eS nicht geschieht, soll der Staat sich nicht
einlassen. Der Kanton Bern, heute noch einer der reichsten
und glücklichsten Staaten, wird in eine Lage kommen, wie
Freiburg, wie Neuenburg. Freiburg vcidient nicht mehr seinen
Namen Freiburg. Sie sehen, wohin dieser Kanton kommt
mit seinem 16 Millionenanleihen Es steht eine Mehrausgabe



von Fr. 700,000 bevor, als ihre Folge eine Steuererhöhung.
Darum rufe ich Ihnen zu: principüs obst»! Wenn ich nicht
so überzeugt davon wäre, so hätte ich nicht den Muth, Sie
so lange aufzuhalten. Herr Ganguillet machte den Vorschlag,
die Frage dem Volke vorzulegen; Herr Mtgy bezeichnete dieß
als verfassungswidrig. Ich erlaubte mir, die Verhandlungen
deS VerfassungsrathcS nachzulesen, und sprach mit einem
kompetenten Manne darüber, welcher erklärte, auf dem Wege des
Gesetzes könnte die Sache vor daS Volk gebracht werden. Ich
kann mir den Fall denken, wo eine Berufung an das Volk
ganz am Orte sein könnte, z. B. in Fragen, wie Sie gestern
eine behandelten, über den BiSthumSverband; ferner wenn eS

sich um Einführung einer neuen Steuer handelt u. s. f. Die
Verhandlungen deS Verfassungsrathes beweisen, daß die
Behauptung deS Herrn Migy durchaus nicht richtig ist. Ich will
nur zwei Voten anführen. Herr Weyermann stellte den Antrag,
zum 8 6 der Verfassung einen Zusatz aufzunehmen, nach welchem
die politischen Versammlungen über die Annahme oder
Verwerfung derjenigen Beschlüsse deS Großen Rathes zu entscheiden
hätten, über welche 3000 stimmfähige Bürger die Abstimmung
verlangt haben wüden. Herr Stämpfli war mit der Einführung
deS Veto einverstanden, hingegen wünschte er die Aufnahme
eines Zusatzes deS Inhaltes: „Die OrtSversammlungen
entscheiden über diejenigen Gegenstände, welche ihnen durch Gesetze

oder Beschlüsse deS Großen Rathes zur Entscheidung
übertragen werden." Da wurde dieser Punkt wieder an die Kom,
mission gewiesen, und leider wurden später die Worte „oder
Beschlüsse deS Großen RalheS" nicht reproduzirt. Unzweideutig
aber geht aus den Verhandlungen der Sinn hervor, daß man
bei weit tragenden Beschlüssen vor daS Volk gelangen könne.
Jedenfalls ist dieß in der Verfassung nicht verboten. Im
vorliegenden Falle, wo eS sich um eine Ausgabe von 7 Milltone handelt,
die bis auf 20 und mit der Jurabahn auf 40—50 Mill, ansteigen
kann, ist eine Berufung an daS Volk sicher gerechtfertigt. Es gibt
Leute, die sehr viel Muth haben. DaS ist zu loben. Es gibt aber
andere Leute, die als Vertreter Anderer nicht zu weit gehen
möchten, sondern in wichtigen Angelegenheiten zuerst den
Vollmachtgeber anfragen wollen, bevor sie ihre Stimme abgeben,
und zu diesen gehöre ich, indem ich der Ansicht bin, der Große
Rath soll sich nicht für die Zukunft für eine enorme Last
engagiren, die er nicht allein auf seinen Schultern trägt,
sondern das ganze Volk mittragen muß, weil der Staat infolge
dessen manche Aufgabe nicht mehr erfüllen könnte, die er
erfüllen sollte In erster Linie stimme ich für das Nichtein-
treten. Wenn Sie verschieben wollen, so liegt es nicht in
meiner Stellung als Mitglied der StaatSwirthschaftSkommission
für Ueberweisung an diese zu stimmen. Wenn aber eingetreten
werden sollte, so beantrage ich die bereits erwähnten
Modifikationen: daß vom Kaufpreise der 7 Millionen die Aktienbe,
theiligung deS Staates von zwei Millionen, sowie dessen
Vorschuß von Fr. 625,000 abgezogen und der Zinsfuß der Staats«
schuldscheine auf drei Prozent herabgesetzt werde. Endlich
stimme ich zur Berufung an daS Volk, und wenn alles daS
nicht belieben sollte, so behalte ich mir vor, eine Verwahrung
zu Protokoll zu geben. Man sagt, dieß sei nicht nothwendig.
Das Veraniwortlichkeitögesetz sagt aber deutlich, die
Verantwortlichkeit werd« nur denen abgenommen, die sich dagegen
verwahren. Daher ist eö Pflicht der einzelnen Mitglieder, sich

zu verwahren, wenn sie die Verantwortlichkeit für einen Beschluß
nicht tragen wollen.

Bützb erger. Ich erlaube wir nur ein paar Worte, weil
ich mit Herrn v. Gonzenbach nicht einverstanden bin. Mit
seinen Argumenten bin ich größtentheilS einverstanden, aber
nicht mit dem Schlüsse, den er zieht. Es thut mir nur leid,
daß er sein interessantes Votum nicht bei Behandlung deS

Dekretes über den Staatsbau gehalten hat, zu dem ich nicht
stimmen werde Ich stimme zum vorliegenden Vertrage, weil
wir müssen, aber ich stimme mit schwerem Herzen dazu und
nur so weit, als ich muß. Ich glaube, die Regierung sei zu
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weit gegangen und habe von ihrer Vollmacht einen zu
umfassenden Gebrauch gemacht, namentlich bezüglich des Art. 4.
Die Regierung hatte kein Recht, unter irgend einer Form weiter
zu gehen als bis auf 7 Millionen; aber auch abgesehen davon,
daß sie kein Recht dazu hatte, finde ich, es sei ganz ^«nd gar
ungerechtfertigt, der Ostwestbahngesellschaft in Aussicht zu
stellen, daß man unter Umständen noch weitere Fr. 699,000
zahlen werde. Warum will man das? Die Regierung sagt:
wir haben ein Befinden von Erperten, die erklären, der
Bauwerth sei um diesen Betrag höher. Sie wissen nun aber, daß
man bei der frühern Verhandlung keineswegs darüber einig
war, daß der Bauwerth maßgebend sei, sonst hätte man den
Antrag der Regierung annehmen müssen. Die Regierung
wollte damals bezahlen, was nach vorgenommener Schätzung
sich als Bauwerth herausstellen würde; der Große Rath ging
aber nicht darauf ein. Nun läßt die Regierung die Bauten
schätzen, waS man früher nicht wollte, weil man der Ansicht
war, eS sei nicht möglich, eine genaue Schätzung in so kurzer
Zeit auszuführen, ferner weil man sagte, die Schätzung könne
keineswegs ein entscheidendes Moment, sondern allfällig ein
Faktor sein; warum? Weil man auch in Betracht ziehen
muß, was die fraglichen Linien rentiren und was für Nutzen
sie dem Lande gewähren werden Diese zwei Momente faßte
man auch in'S Auge, nicht allein den Bauwcrth. Man muß
den Bauwerth allerdings ermitteln, um sich über das Ganze
in'S Klare zu setzen. Wir müssen aber auch einerseits die
Steuerkraft deS Volkes schonen, auf der andern Seite dafür
sorgen, daß die Erpropriaten, Leute, die durch das Gesetz
gezwungen werden, ihr Land herzugeben, so wenig als möglich
darunter leiden. Sie werden sich erinnern, daß ich bei der
frühern Verhandlung, nachdem der Herr Finanzdirektor erklärt
hatte, es bedürfe nur einer Summe von 6 Millionen, um die
fraglichen Linien anzukaufen, bemerkt habe, ich setze voraus,
daß die Regierung in diesem Falle nicht weiter gehe, was den
Herrn Seßler dann zu seinem Ausfalle veranlaßte. Der Große
Rath ging bei Bestimmung deS Kaufpreises auf den Antrag
der Kommission auf ein Marimum von 7 Millionen, und
ertheilte der Regierung die Vollmacht zum Ankauf der Linien
inner den Schranken der aufgestellten Bedingungen. Ich stimme
also aus dem Grunde, weil wir der Regierung die Vollmacht
ertheilt haben, einen Kaufvertrag um den Preis bis auf 7
Millionen abzuschließen, zum Bertrage, mit Ausnahme des
Art. 4. Wo ich im Interesse des Staates etwas moderiren
kann, thue ich es, weil ich glaube, man sei schon zu weit ge-
gangen. Jedenfalls möchte ich dann nicht so weit gehen, die
700,000 Fr. unter allen Umständen zu geben, sondern die
Rente der Bahn vorbehalten, je nachdem man einen Verlust
haben werde oder nicht. Ich sehe nicht ein, wie der Regie-
rungSrath unter diesen Umständen das Herz und den Muth
hatte, über die 7 Millionen hinaus noch Fr. 699,000
zuzusichern. Da bin ich nicht gebunden und stimme nicht dazu.
Aber es ist noch ein zweiter Punkt, wo ich glaube, die
Regierung sei zu «veit gegangen. Ich sagte schon früher, die

Regierung habe die Tendenz, so viel als möglich zu zahlen;
der Herr Finanzdirektor war ungefähr auf demselben
Standpunkte, und ich verwundere mich nur, daß er heute so weit
gehen kann. Man spricht von Rücksichten gegenüber den
Betheiligten. Die Aktionäre konnten bei ihrer Betheiligung
am Unternehmen nur zwei Sachen im Auge haben. Entweder
wollten sie nur aus Patriotismus daS Unternehmen unterstützen,
dann haben sie vom Staate nichts zu verlangen; oder sie

wollten nur eine Spekulation machen, und dann haben sie

auch das Risiko derselben zu tragen, und der Staat hat nicht
für sie einzustehen. Nun sollen nicht nur alle Schulden der
Gesellschaft bezahlt, sondern überdieß noch die Aktionäre mit
ungefähr Fr. 200 per Aktie ausgewiesen werden, und darin
ging man zu weit. Ich habe gar nicht gesehen, daß sich da
Konkurrenz gezeigt hätte, daß die Regierung genöthigt gewesen
wäre, so weit zu gehen. Ich bin überzeugt, um die Summe,
die der Herr Finanzdirektor früher als genügend bezeichnete,
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hätte man die Bahn auch erhalten können. Item, man hat
der Regierung vie Vollmacht gegeben, bis aus 7 Millionen zu

gehen, sie hat davon Gebrauch gemacht, und ich bin nicht

derjenige, welcher zurückgeht, wenn er ein Wort gegeben hat,

sondern jch bin der, der sagt: obschon die Regierung zu wett
ging, will ich den Vertrag genehmigen, so weit ich muß. Auch

den Artikel bezüglich der Bestimmung des Zinsfußes müssen

wir genehmigen. ES ist richtig, daß die von Herrn Ganguillet
hervorgehobenen fatalen Folgen eintreten, daß Aufkündungen

von Titeln erfolgen werden. Es kann jeder Besitzer von

Staatsobligationen an den Fingern abzählen, daß er den besten

Schuldner im Lande hat. Auf der andern Seile glbl man

denen, die zweifelhafte Forderungen in den Händen haben,

gute Titel. Das finde ich gar nicht am Platze, aber die

Regierung hatte das Recht dazu. Es wäre nun allerdings
der Ehre beS Großen Rathes nicht angemessen, wenn wir,
nachdem wir der Regierung solche Vollmacht ertheilt, ganze

Wendung machen und zurücktreten würden; daS will ich nicht.

Ich wiederhole: der interessante Vortrag des Herrn v.
Gonzenbach rechtfertigt eine Verschiebung des StaatSbaueS, aber

nicht die Verwerfung des Vertrages WaS den Antrag betrifft,
die Angelegenheit dem Volke zur Abstimmung vorzulegen, so

beruht èr auf einer irrigen Auslegung beS 8 6 der Verfassung,
welcher nicht ein Veto im Sinne des Antragstellers aufstellt.
Aber es ist dem Großen Rathe vorbehalten, durch ein Gesetz

zu bestimmen, welche Fragen dem Volke zur Abstimmung
vorgelegt werden sollen. Ein solches Gesetz haben wir nicht.
Wenn wir also in dieser Richtung progrediren würden, so

müßten wir sagen, eS sei ein Gesetz zu erlassen, nach welchem

Eisenbahnfragen u. s. w. dem Volke zur Entscheidung vorgelegt

weiden sollen. DaS wäre eine Art, daS Geschäft zu

verschieben gegenüber dem deutlichen Beschlusse, den wir im
April gefaßt haben. Ebenso irrig ist die Ansicht, daß die zwei

Millionen, für welche wir Aktien übernommen haben, von der

Kaufsumme abgezogen werden können. Wir haben der Regierung

den Auftrag ertheilt, bis auf 7 Millionen zu gehen und
einen Kaufvertrag auf dieser Grundlage abzuschließen, so daß
der Kanton Bern mit seinen zwei Millionen bei der Verkeilung

des Kaufpreises leer ausgeht. Wir sind nicht befugt,
etwas lm Vertrage zu streichen, was inner den Schranken der

Vollmacht der Regierung liegt. Also von diesem Standpunkte
aus muß ich zum Vertrage stimmen, obschon die Regierung
zu weil gegangen ist, zu weit in Betreff deS Kaufpreises, in
Betreff deS Zinsfußes, indem sie ck'/z prozentige Staatsschuldscheine

versprach, denn ich bin überzeugt, daß Aktionäre und
Gläubiger mit 3 Prozent zufrieden gewesen wären. Und am
Ende, wenn sie nicht wollten, hätte man ihnen sagen können:
so liquidtrt! — DaS wollte der Große Rath nicht um jeden
Preis vermeiden, wohl aber die Regierung, und darin liegt die

ganze Differenz. Wir haben erklärt: wir wollen handbieten,
damit man uns nicht die Schuld geben kann, wenn eS zur
Liquidation kommt; aber wenn die Beiheiligten dann nicht
einlenken wollen, so haben wir keine Verantwortlichkeit; eS ist
dann ihre Schuld. DaS ist meine Auffassung; also stimme ich

zur Ratifikation.

Niggeler. In der prinzipiellen Auffassung der
heuligen Frage bin ich mit Herrn Bützderger einverstanden. Ich
trenne ebenfalls die beiden Fragen: die Frage der Ratifikation

und diejenige des StaatSbaueS. Ich hielt dafür und
erwartete wirklich, die Sache werde im Großen Rathe so

aufgefaßt. Es wäre mit der Ehre deS Kantons Bern schlechterdings

unverträglich, wenn man eine Vollmacht, die man der

Rcglerung ertheilt hat, desavouiren würde. Ich frage, welchen
Eindruck das machen müßte, nachdem man die Verhandlungen
fast in allen Blättern von Europa ausgeschrieben, nachdem
Gläubiger auS allen Ländern, auS Deutschland, Frankreich
u. s. w. nach Bern gekommen, wenn man wieder alles den
Bach hinadschicken würde. DaS scheint mir mit der Würde
des Großen RatheS nicht vereinbar. Dagegen kommt mir die

Frage, was man weiter wolle, verschieben oder die Sache
an eine Kommisston weisen, gar nicht unerwartet. Von diesem

Standpunkte erlaube ich mir einige Bemerkungen über
die verschiedenen Einwürfe, welche gegen das Projekt an sich
gemacht wurden, und über daS Verhalten der Regierung. Die
Herren v. Gonzenbach, Ganguillet und Bützberger sind
einstimmig in ihrem Tadel gegen die Regierung; sie finden, die
Regierung sei in Anwendung der ihr ertheilten Vollmacht zu
weit gegangen, sie habe einen unzweckmäßigen Gebrauch
davon gemacht. Ich kann daS schlechterdings nicht finden,
sondern so wie die Sachlage einmal beschaffen ist, konnten die
Mitglieder der Regierung nicht anders handeln, und verdienen
sie nicht nur nicht Tadel, sondern Anerkennung. Was wirft
man der Regierung vor? Sie ging ganz unparteiisch zu Werke,
sie bestellte zwei Erperten zur Aufnahme einer Schätzung der
vorhandenen Bauten, die Erperten nahmen ihre Schätzungen
getrennt vor; diejenige deS Herrn Bürgi kam anfänglich um
Fr. 300,000 höher als die von Herrn v. Muralt, dessen Resultat

eine Gesammtsumme von Fr. 7,699,000 ergab. Herr Bürgt
schloß sich dem Befinden deS Herrn v. Muralt an, indem man
nicht zusammenrechnete und das Mittelergebniß nahm, wie eS

sonst zu geschehen pflegt. Dessenungeachtet übersteigt die Schätzung
der Erperten die vom Großen Rathe bestimmte Äaussumme
von 7 Millionen noch um Fr. 699,000. Nun schien es mir,
eS gehe unter diesen Umständen nicht wohl an, noch weiter zu
markten. Ich sah einiges von diesen Verhandlungen mit an
und sah, daß die Aktionäre und die Gläubiger auf andere
Vorschläge als diejenigen, welche die Regierung Ihnen
vorlegt, nicht eingegangen wären. Ich bitte wohl zu berücksichtigen,

daß aus der Kaufsumme von 7 Millionen, die der
Staat bezahlen soll, nicht alles bezahlt wird, Aktien u. s. w.,
wie Herr v Gonzenbach behauptet, sondern diese Summe reicht
nicht einmal hin, alle Schulden zu bezahlen, sondern nur die
privilegirten; dann kommen eine Menge Gläubiger,
Unternehmer u. s. f., die nur gewisse Prozente erhalten und im
Uebrigen auf die Linie Luzern-Baar verwiesen werden. ES
handelt sich also heute nicht darum, die Forderungen der
Unternehmer gegen Staatsschuldscheine umzuwechseln; oder all-
fällig auch die Aktionäre zu befriedigen, sondern diese werden
noch schmal genug wegkommen. Aber, sagt man, das sei zu
weit gegangen, daß die Regierung noch Fr. 699,000 über die
7 Millionen hinaus zugesichert babe. Es wurde bereits
aufmerksam gemacht, daß diese Bedingung nicht als couäitio sine

qua non des Vertrages dasteht, sondern einfach auf den

Wunsch der Aktionärversammlung aufgenommen wurde. Was
hatte die Regierung für Gründe dazu? Sie sagte: der
Bauwerth kann nicht einzig in Betracht kommen, sondern man muß
auch die Rentabilität der einzelnen Linien in'S Auge fassen;
nun wird Biel-Neuenstadt allerdings einen schönen Ertrag
abwerfen, auch Biel-Bern, nicht aber Bern-Langnau, bis die
Fortsetzung nach Luzern gesichert ist. DaS wurde den
Abgeordneten der Ostwestbahn vorgeworfen. Hierauf erwiederte
Herr Simon, er habe Hoffnung, daß die Gesellschaft sich re-
konstituiren könne; Luzern zeige sich geneigt, auch Zug, sich
bei dem Unternehmen zu betheiligen. Wenn nun weiter
gebaut werden könnte, so fielen dann die Gründe weg, auS denen
wir weniger bieten, man würde dann gerne diese Summe noch
hinzufügen, und ich glaube, eS sei das bisherige Zugeständniß
ganz gerechtfertigt, eS liege sehr im Interesse, des KäntonS
Bern. Denn ich frage Jeden von Ihnen: ist eS für den Kanton
Bern eine Summe von Fr. 699,000 werth oder nicht, wenn
innerhalb fünf Jahren nach Luzern gebaut wird? Nach meiner
Ansicht wäre eS nicht nur diese Summe wcrh, sondern
Millionen, und eS wäre, wie man im gemeinen Leben sagt, eine

Wurst nach der Speckseite geworfen. Der Vertrag wird die
Regierung von Luzern gewissermaßen zwingen, alles Mögliche
zu thun, um die Ausführung der Linie zu fördern; auch wird
eine Gesellschaft mit Rücksicht auf diesen Beitrag um so eher
Hand an'S Werk legen. Ich wiederhole aber: eS ist keine
absolute Bedingung, eS liegt im Ermessen deS Großen RatheS,



der freie Hand hat, dieselbe anzunehmen oder nicht; am Ber-
trag im Allgemeinen ändert das nichts. Nun stoßt man sich

daran, daß der Staat 4>/z prozentige Schuldscheine ausstellen
soll. Herr v. Gonzenbach sagt, Frankreich habe dreiprozentige
Rentenscheine, warum sollte Bern einen Zins von 4'/, Prozent

zahlen?.. Herr v. Gonzenbach sollte uns auch sagen, was
jene Papiere gelten; er weiß eS. Wenn man ihm in Frankreich

einen Staatsschuldschein im Nominalwerthe von Fr. 100
gibt, so hat er deßhalb noch nicht Fr. 100, sondern je nach
dem Kurse, denn diese StaatSpapiere haben, 60, oft nur Fr. 50.
Daher kann man sich nicht auf diesen Standpunkt stellen. ES
ist klar, dreiprozentige Scheine zu Fr. 100 würde Niemand
nehmen, und wenn Herr Ganguillet meint, das gehe so leicht,
so soll er cS mit dem Anleihen der Kantonalbank probiren.
Warum gieng man auf einen Zinsfuß von 4'/z Prozent?
ES ist der gegenwärtig übliche Zinsfuß. Man war der Ansicht,
daß man unter diesem Zinsfuße das Geld nicht bekomme, selbst
die Mitglieder der Kommission sagten» wahrscheinlich werde
man 5 Prozent zahlen müssen. Aber warum hat man nicht
ein Anleihen aufgenommen? fragt man weiter. Der Herr
Finanzdirektor sagte, man könne wohl ein Anleihen aufnehmen,
aber man müsse immer Provisionen zahlen, die zu 14/z Prozent
berechnet, über Fr. 100,000 betragen würden. Man äußert
erner die Befürchtung, jetzt werde der Markt von StaatS-
chuldschetnen überschwemmt, dann steige der allgemeine ZinS-
üß und Alles leide darunter. Die Gefahr ist nicht so groß,
wie man sie darstellt. Es ist auch in solchen Dingen dafür
gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die
Folgen wären übrigens die gleichen gewesen, wenn der Staat
von sich aus das Anleiten aufgenommen hätte. Die Gefahr
ist jedoch, wie gesagt, nur eine eingebildete. Es ist noch gar
nicht lange her, daß die Eidgenossenschaft ein Anleihen von
12 Millionen aufgenommen hat; von einem Steigen des
allgemeinen Zinsfußes infolge dessen war keine Rede. In der
letzten Zeit nahm die Centralbahngesellschaft Anleihen bis auf
40 Millionen auf, ohne daß man so viel davon gesprochen hätte.
Ich weiß ferner, daß solche Posten, die man uns anführt, bereits
in andern Händen sind. So wurden bereits im Betrage von
l'/z Millionen Franken Obligationen in Frankfurt angebracht.
Müller und andere Unternehmer haben ihre Staatsschuldschcine
bereits in Basel placirt. (Herr v. Gonzenbach schüttelt den
Kopf, aber die Anzeige ist bereits erfolgt.) Auch Crepel und
Brissard werden nach ihrer Aussage die Scheine behalten.
DaS^nacht bereits die Hauptsumme auö; neben dieser wird
der Staat allerdings noch eine Summe durch Anleihen
aufnehmen müssen. Dann kommt noch die Entschädigung der
Expropriate«, die baar ausbezahlt werden, und wo der fragliche

Borwurf nicht zutrifft Also weder in Bezug auf den
hohen Zinsfuß noch in Betreff der Art und Weise, wie die
Regierung beim Abschluß der Vertrages verfuhr, gebührt
derselben ein Vorwurf. Bezüglich deS Zinsfußes ist aber noch
etwas zu bemerken. Das Anleihen ist in ungefähr vierzig
Jahren rückzahlbar, überdieß ist (was ich wohl zu beachten
bitte) die Bedingung in den Vertrag aufgenommen, daß dem
Staat jeder Zeit vorbehalten bleibe, die Rückzahlung, auf
sechsmonatliche Kündung hin, schon nach Ablauf eines Jahres
vorzunehmen. Nun wird man wohl zugeben, daß gegenwärtig
unter 4/2 Prozent nicht wohl ein Anleihen aufgcnommtN werden
könnte. Treten später günstigere Verhältnisse ein, so kann man
auch günstigere Bedingungen verlangen oder den Betreffenden
das Geld zurückgeben Ich will über diesen Punkt nicht
weitläufiger sein, weil ich glaube, die Regierung habe ihre
Vollmacht nicht überschritten, ebensowenig habe sie einen unzweckmäßigen

Gebrauch davon gemacht Ueber die andern Einwürfe
könnte ich hinweggehen, indessen möchte ich doch auf das Votum
des Herrn v. Gonzenbach Einiges antworten. Er sagt, eS sei

gar nicht nothwendig, daß der Staat sich einmische; Neuenburg
lasse es auch gehen bezüglich deS Jura industriel. Die vorlie-

ende Frage ist denn doch von derjenigen des Jura industriel
immelweit unterschieden. Der Jura industriel rentirt bekanntlich

wegen unrichtiger Anlage der Bahu nicht so viel, um die
Betriebskosten zu decken. Daß der Staat dort sich weigert, neue
Opfer zu bringen) dazu 12 Millionen Schulden zu übernehmen,
während die Eisenbahn nicht einmal die Betriebskosten deckt,
daS begreife ich. Ist daS etwa bet Viel-Neuenstadt auch so?
Verhält es sich so bei Bern-Langnau? Keineswegs. Viel-
Neuenstadt ist eine ausgezeichnete Linie. Herr Ganguiellet
berief sich zwar zur Unterstützung seiner Behauptung auf
Rechnungen der Centralbahn, die man nicht bezweifeln dürfe. Ich
weiß aus eigener Anschauung, daß diese Linie einen sehr
bedeutenden Verkehr hat, daß ihre Züge 30—40 Wagen stark
sind, daß man oft, trotz der ebenen Bahn, genöthigt ist, mit
zwei Lokomotiven zu fahren. Und nun sollte eine solche Linie,
nach der Behauptung des Herrn Ganguillet, nicht nur nichts
rentiren, sondern noch einen Ausfall bringen! ES ist mir
auffallend, wie bann die Centralbahn den Pachtvertrag noch
aufrecht halten kann; sie zahlt bekanntlich für den Betrieb dieser
Linie Fr. 160,000. Man weiß zwar, daß die Herren der
Centralbahn ungemein uneigennützige Männer sind, aber ob sie

den Betrieb dieser Eisenbahn mit eigener Einbuße übernommen
hätten, bezweifle ich. Die Centralbahn könnte ja jederzeit nach
sechs Monaten aufkünden, sie findet sich aber dazu nicht veranlaßt.

Man wendet ferner ein, der Vertrag mit der Ostwestbahn

sei deßhalb nicht nothwendig, weil die Eisenbahn einmal
gebaut sei, und Niemand sie forttage. Letzteres ist richtig; aber
wie steht eS dann mit der Strecke Langnau-Bern? Da wo
ein Ausfall in Aussicht steht, wollte Herr v. Gonzenbach die

«Eisenbahn der Centralbahn verpachten und zwar mit
Staatsgarantie. Anders gestaltet daS Verhältniß sich, wenn diese
Strecke mit Biel-Neuenstadt in Verbindung steht. Wie steht

es ferner mit Bern-Biel? Ich will auch wieder Herrn v. Gon-'
zenbach fragen: ist eS so angenehm, so ohne alles Interesse für
den Kanton, wenn wir im Verkehr mit dem Jura, mit dem

Seeland, mit Frankreich immer den Umweg von 9—10 Stunden

über Herzogenbuchsee machen müssen, oder hat der Kanton
nicht ein großes Interesse, daß er direkt nach Biel gelangen
kann? Früher oder später muß diese Linie doch gebaut werden;
bloßer LuruS ist daS nicht. Wenn Sie aber Biel-Neuenstadt
fahren lassen, — glauben Sie, eS werde Jemand sich dann
finden, Biel-Bern zu bauen? Etwa die Centralbahn? Sie
müßte ihre Interessen schlecht verstehen, sie wird verlangen, daß

man über Herzogenbuchsee fahre. DaS Publikum hat aber ein
anderes Interesse. Herr v. Gonzenbach bemerkte zwar, diese

Linie werde ohne weiteres gebaut werden, aber wie ernsthaft
eS mit daherigen Zusicherungen der Centralbahn aussteht, weiß
ich, indem ich Gelegenheit hatte, darauf bezüglichen Verhandlungen

beizuwohnen. Die Regierung war bereit, der Centralbahn

die Konzession für Biel-Neuenstadt zu ertheilen, aber unter
der Bedingung, daß Biel-Bern auch vollendet werde. Man
sagte, es verstehe sich von selbst; die Regierung wollte eine

gewisse Frist festsetzen und im Nichterstellungsfalle eine
Konventionalstrafe von Fr. 200,000 per Jahr aufnehmen. WaS
sagten die Herren der Centralbahn darauf? Sie wollten sich '

zu einer Summe von Fr. 200,000 für ein- und allemal
verstehen, aber nicht alljährlich. Was wäre die Folge gewesen,

wenn die Regierung darauf eingegangen wäre? Daß nach
Ablauf der Frist die Centralbahn gekommen wäre und gesagt hätte:
dasindbie Fr.200,000, wenn Jhrunverschämt genug seid, so nehmt
sie! — Eine andere Gesellschaft würde sich für Ausführung der
Strecke Biel-Bern allein nicht finden, weil dieses Mittelstück allein
einen nicht genügenden Ertrag sichern würde, und namentlich
in Bezug auf den Waarenverkehr im Nachtheil wäre. Anders
verhält eS sich, wenn Biel-Neuenstadt damit in Verbindung
steht. DaS ist der große Unterschied. Ich sage daher: wenn
der Kanion Bern ein Wort in dieser wichtigen Frage sagen

will, so muß er diese Linie erwerben; er kann dann gewärtigen,

ob allfälltg von anderer Seite andere Präpositionen
gemacht werden. Damit ist nicht gesagt, daß StaatSbau
erkannt werden müsse Gegenwärtig hoffen andere Gesellschaften,

die Sache werde nicht zu Stande kommen, der Große
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Rath werde nicht den Muth haben, diesen Schritt zu thun;
schon oft vernahm man aber von Seite der Zentralbahn und
der Franco-Suisse, daß man sich herbeilassen werde, wenn die
Sache einmal so weit gediehen sei. Wir brauchen daher in
dieser Beziehung keinen Kummer zu haben. Man behauptet
ferner, der Vertrag sei nicht zweckmäßig. Wenn die Sache,
wie nachgewiesen wurde, im Interesse des KanionS liegt, und
der Vertrag, wie ihn die Regierung abschloß, unter diesen
Umständen nicht anders abgeschlossen werden konnte, so glaube
ich, eS lasse sich auch gegen die Zweckmäßigkeit nichts
einwenden. Man sagt zwar, die Gesellschaft der Ostwestbahn
verdiene nicht, daß man weitere Rücksichten habe. Davon will
ich nicht reden, indem ich zugebe, daß dieselbe in Bezug auf
ihre Handlungsweise auf besondere Rücksichten nicht Anspruch
machen könne. Die Gesellschaft hatte eben kein Geld, sonst wären
wir nicht auf dem Standpunkte, auf dem wir uns heute
befinden. Allein ich fasse hier nicht die Gesellschaft als solche
jn'S Auge, sondern die Interessen deS KantonS. Auch die
Unternehmer verdienen einige Rücksicht. Es handelt sich nicht
darum, sie auf den Augenblick vollständig auszubezahlen,
sondern wenigstens einen Theil der Forderung, um dieselbe dann
später bei einer Liquidation vollständig zu decken. Die Aktionäre

erhalten von diesen 7 Millionen gar nichts. ES ist
daher gar nicht am Orte, wenn man sagt, die Gesellschaft als
solche werde begünstigt Nun wendet man aber weiter ein,
daß beim Abschluß deS Vertrages doch wenigstens die Aklien-
beiheiligung des Staates im Betrage von 2 Millionen hätte
in Rechnung gebracht werden sollen. Herr v. Gonzenbach führte »
ein Beispiel an, indem er sagte, wenn bei einem auf Aktien
gegründeten Unternehmen die Gesellschaft sich auflöse, ein
Aktionär daS Ganze übernehme und die andern auszahle, so ziehe
der Betreffende die eingeschossene Summe ab. Herr v.
Gonzenbach verwechselt hier wieder und zwar nicht auf ungeschickte
Weise. Hier handelt eS sich nicht darum, die Aktionäre
auszuweisen ; in diesem Falle würde der Kanton Bern sagen: euch
geben wir nichts, sondern eS handelt sich um Tilgung der
Schulden der Gesellschaft, für die der Kanton mit seinen
Aktien auch haftet. Ich will das Beispiel des Herrn v. Gonzenbach

annehmen: eS wird ein Gasthof auf Aktien gebaut mit
einem Kapital von Fr. 1,299,999, die Unternehmer haben
1—1'/- Millionen Schulden; nun kann wohl ein Aktionär,
der Fr. 299,999 eingeschossen hat, mit dem Anerbieten
auftreten den Gasthof zu übernehmen mit Abzug seiner
Aktienbetheiligung ; die Gläubiger aber werden kommen sagen:
gehorsamer Diener! das ganze Aktienkapital haftet für die Schulden

der Gesellschaft, und der Einzelne kann sich nicht so daraus

ziehen Ein solcher Privataktionär könnte denn auch auf
dem Wege des Prozesses mit Erfolg bekämpft werden;
vielleicht könnte denselben noch etwas Unangenehmeres treffen,
wenn tr die Gläubiger benachteiligen würde. Wir haben
dafür ein Gesetz vom Jahre 1848 (das Gesetz wider die
Betrügereien zahlungsflüchtiger Schuldner). Die angeführte Ver-
gleichung paßt also nicht. Man spricht immer von den schlechten

Geschäften, welche die Gesellschaft gemacht habe, von
Manipulationen u. dgl. und sagt, das soll der Kanton Bern nicht
gut machen; aber um das handelt eS sich gegenwärtig nicht.
Ich sag« bloß: der Känton Bern soll für diese Manipulationen

einstehen, wie jeder andere Aktionär; er ist Aktionär, er
soll auch als solcher dafür haften. Dagegen bleibt er auf die
Unie Zug-Luzern berechtigt, wie jeder andere Aktionär. Der
Staat zahlt jedoch für die Linien Biel-Neuenstadt und Bern-
Langnau nicht die hohen Preise, wie sie von der Gesellschaft
berechnet werden, sondern bedeutend weniger; so für Biel-
Reuenstadt eine Million weniger. Hier möchte ich nur im
Vorbeigehen auf einen Irrthum deS Herrn v. Gonzenbach
aufmerksam machen, der bemerkte, eS sei zu bedauern, daß diese
Linie nicht zweispurig angelegt sei. Alle Erpropriationen wurden

dort für eine zweispurige Bahn aufgenommen. Uebrigens
glaube ich, der Kanton Bern könne sich über schlechte
Manipulationen der Gesellschaft, die man heute wieder hervorzieht,

nicht so sehr beklagen, weil sie selbst bei der Aktienbetheiligung
deS Staates eines der schlechtesten Geschäfte machte, indem sie

statt Geld Zentralbahnaktien für voll nehmen mußte, während
dieselben damals nur zu Fr. 429 veräußert werden konnten,
so daß die Ostwestbahngesellschaft darauf eine Einbuße von
Fr. 329,999 erlitt. Nun scheint mir, eS stehe einem Manne,
der mit so schlechten Papieren zahlt, nicht au, einem Andern
Vorwürfe zu machen. Ich bemerke dieß, obschon ich nicht alles
billigen möcht, waS die Gesellschaft gethan, im Gegentheil Uebrigens

sind auch die emmenthalischen Gemeinden, die sich durch
Uebernahme von Aktien betheiligt haben, nicht zu übersehen. Endlich
machte Herr v. Gonzenbach auch auf die Folgen aufmerksam,
welche der Bertrag haben werde, indem er zeigte, wenn man
den ersten Schritt thue, müsse man auch den zweiten thun,
und dann komme man zu einer Ausgabe von 29 Millionen
und noch mehr. Auf diesen Punkt erwiedere ich nur, daß
Ankauf der Linien noch nicht SlaatSbau ist, sondern die Frage,
wie daS Unternehmen ausgeführt werden soll, wäre dann noch
näher zu untersuchen. Wenn aber auch der StaatSbau erkannt
wird, wäre denn daS so schrecklich? In dieser Beziehung ver.
weise ich auf einen Bericht der vom Großen Rath ernannten
Kommission, deren Mitglied Herr v. Gonzenbach ebenfalls
war und die alle Eventualitäten in'S Auge faßte. WaS finden
Sie in jenem Berichte? Da finden Sie, daß, wenn der Staat
die nöthigen Gelder zu 4f/z Prozent aufbringen kann, der
jährliche Ausfall mulhmaßlich Fr. 169,729 betragen werde, so

lange die Strecke Langnau-Luzern nicht erstellt ist. Ich bin
überzeugt, daß die Rente sich günstiger gestalten werde, als
die Kommission annimmt, aber jedenfalls scheint eS mir zu
weit gegangen, wenn man wegen eines solchen Ausfalls die
Sache so darstellt, als wäre der Kanton Bern daran, GeltStag '
zu machen. So schlimm steht eS noch nicht. Der Herr
Finanzdirektor hat schon früher nachgewiesen, daß ein solcher
Ausfall das Gleichgewicht der Einnahmen und Ausgaben nicht
stören werde, daß man denselben ertragen könne, ohne zu neuen
Steuern seine Zuflucht zu nehmen. Herr v. Gonzenbach stellte
die Sache so dar, als seien Eisenbahnen eine LuruSsache und
eigentlich gar nicht nöthig, der Kanton hätte nach seiner Ansicht
noch lange ohne solche sein können. Wenn man auch annimmt,
die Eisenbahnen seien LuruSsache, so wird Herr v. Gonzenbach
doch zugeben, daß sie ein sehr bequemes Verkehrsmittel sind.
Wenn ich auf der Eisenbahn eine Reise in einem Tage machen
kann, wozu ich früher mehrere Tage verwenden mußte, und
nicht mehr so viel Geld dafür bedarf, so finde ich, dieses
Verkehrsmittel sei nicht so ganz nur LuruS, sondern Bedürfniß.
Ja eS wird, wenn die Taren in der Schweiz noch etwas
ermäßigt werden, dazu kommen, daß man nicht mehr vermag zu
Fuß zu gehen, weil es theurer kommt, als auf der Eisenbahn
zu fahren. Das ist jetzt schon der Fall, wenn Einer von hier
eine Reise nach St. Gallen machen will und die dritte Klasse
der Eisenbahn benutzt. Ebenso verhält eS sich mit dem Waaren-
verkehr: man zahlt für den Zentner einige Rappen per Stunde.'
Herr v. Gonzenbach weiß als Nationalökonom sehr wohl, daß
die Eisenbahnen eine gewisse Nützlichkeit haben. Auch der
Jura wurde heute in die Verhandlung hineingezogen.
Was diesen Punkt betrifft, so können wir uns nicht täuschen.
Sie mögen die Augen verschließen oder nicht, die Nothwendigkeit

einer Unterstützung der jurassischen Eisenbahnbestrebungen
von Seite des Staates wird früher oder später an den Großen
Rath herantreten. Die Verhältnisse des Jura fordern den Bau
einer Eisenbahn durch die dortige Landesgegend. Die schönsten
Eisenetablissemente in der Welt, sie liegen im Jura brach,
hauptsächlich weil eS ihnen an Transportmitteln fehlt. Eine
Tonne Eisen von England oder Belgien kommt gegenwärtig
wohlfeiler auf der Eisenbahn nach Basel als vom Jura auf
der Straße. Und zudem täusche man sich nicht, daß eS im
Jura Leute gibt, die sagen: wenn Ihr französisch werdet, so
würdet Ihr bald eine Eisenbahn haben! Man sah, wie eS in
Savoyen zuging. Die Frage ist für uns die, ob wir ein Opfer
bringen oder riSkiren wollen, die Schweizergrenze auf die Zihl.



oder Aare reduzirt zu sehen. Damit ist aber nicht gesagt, daß
der Staat deßhalb M oder 40 Millionen hergeben müsse. Der
Staat wird dem Gesuche des Jura sein Ohr nicht verschließen,
er wird den Bau einer Eisenbahn unterstützen. Man wies auf
England hin mit der Bemerkung, da befasse der Staat fich nicht
mit dem Bau von Eisenbahnen, DaS ist richtig; aber Herr
v. Gonzenbach hätte etwas weiter gehen und sagen können,
daß der Staat resp, die Stadt London, nicht einmal eine Brücke
über die Temse machte und daß man hinüberschwtmmen müßte,
wenn nicht Privatunternehmer für Herstellung der nöthigen
Verbindung gesorgt hätten. Der Temse-Tunnel, die Waterloo-
Brücke u. s. w. wurden aus Privatkräften gebaut. Hier könnte
man lange warten, bis eine Brücke über die Aare gebaut würde,
wenn der Staat nicht Hand an'S Werk legen würde. Andere
Staaten, wie Würtemberg, Baden, Bayern haben StaatSeisen«
bahnen und befinden fich wohl dabei. Baden hat bei niedern
Taren einen Reinertrag von k Prozent, kann immer neue Bauten
unternehmen, und ich bin überzeugt, wenn die Schweiz, resp,
der Kanton Bern den Muth hat, das Unternehmen
auszuführen, so wird das Resultat auch hier ein solches sein, daß
man eS nicht zu bereuen hat. Dieser Punkt ist jedoch nicht
in Umfrage, indessen wollte ich denselben nicht unberührt lassen.
Ich stimme zum Antrage des Regierungsrathes und gegen die
Verschiebung.

Dr. Manuel, Ich ergreife hauptsächlich das Wort, um
mich einer persönlichen Verantwortlichkeit zu entheben, die für
ein Mitglied deS Großen Rathes nie größer war als heute.
Ich ergreife das Wort auch deßwegen, weil ich seiner Zeit
als Mitunterzeichner einer Verwahrung gegen den Großrathsbeschluß

vom 6, April abhin der Ansicht war, dieser Beschluß
sei nicht mit der gehörigen Mehrheit gefaßt worden, indem
dazu die absolute Mehrheit sämmtlicher Mitglieder deS Großen
Rathes nöthig gewesen wäre. Ferner muß ich das Wort ergreifen,
weil eS fich hier nicht um ein Gesetz handelt, dessen verschiedene

Paragraphen modifizirt werden können, sondern um einen
Vertrag, der angenommen oder verworfen werden muß, so daß
die Mitglieder, welche ihr Votum motiviren wollen, ihre Gründe
schon bei der Behandlung der Eintretensfrage angeben müssen.
Ferner muß ich auch deßhalb daS Wort ergreifen, weil ich
gesonnen bin, mich denjenigen Mitgliedern der Versammlung
anzuschließen, welche eine Protestation zu Protokoll geben
wollen, und der § 4 des VerantwortlichkcitSgesetzeS vorschreibt,
daß jedes Mitglied einer Behörde, das gegen einen Beschluß
seine Verwahrung zu Protokoll geben will, in der Umfrage
die Gründe gegen denselben geltend machen müsse. Ich werde
mich aber dabei so kurz als möglich fassen. Auf die Ratifikation
des Vertrages trete ich nicht ein. ES sind so viele Punkte
darin enthalten, die mir nicht gefallen, daß ich meine Zustimmung

zu demselben nicht geben könnte. Ich verwerfe den
Vertrag vorerst wegen des Art. 2, indem ich sage: der Kaufpreis

von 7 Millionen ist im vorliegenden Falle viel zu hoch
und man muß einen Unterschied machen zwischen dem Bauwerth
und dem wirklichen Werth. Der Bauwerth eines HauseS
bietet keinen sichern Maßstab für den eigentlichen Werth
desselben, der erstere kann viel größer sein als der letztere. Ich
betrachte übrigens die ganze Eisenbahnfrage als ein Geschäft
und frage: ist es für den Staat ein gutes oder schlechtes
Geschäft? Für den einen Kontrahenten, für den Verkäufer, für
die Aktionäre und Gläubiger ist das Geschäft ein günstiges
und sie betrachten eS auch so; ich hingegen glaube mit Andern,
es sei für den andern Kontrahenten, für den Käufer ein
ungünstiges. Ich sage daher: der Kaufpreis von 7 Millionen
ist mir mit Rücksicht auf die Rentabilität der fraglichen Eisenbahn

zu hoch, und ich schließe mich denen an, die schon früher
die Berechnungen der Ostwestbahn viel zu hoch fanden.
Bezüglich der Rentabilität und dessen, was uns bestimmen soll,
halte ich den Vertrag für geradezu nicht gut. Ferner stimme
ich gegen daS Eintreten wegen der im Vertrage festgesetzten

ZahlungSweise, wegen der Ausgabe von 4s^ prozentigen Staats«
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schuldscheinen. Man mag die Sache auffassen, wie man will,
so wird man bekennen müssen, daß die Ausgabe solcher Papiere
durch den Staat eine Erhöhung des Zinsfußes zur Folge haben
muß und die andern Titel herabdrückt Jedermann leidet
darunter, und eS ist eine der Maßregeln, die man in einem
Lande am unliebsten steht, weil gerade die mittlern und kleinern
Leute davon am härtesten betroffen werden. Ich sehe gar nicht
ein, warum man diese Staatsschuldscheine absolut zu 4'/z
Prozent versprechen mußte. Die Konvention, die der Staat
mit der Ostwestbahn einging, ist ein Akkomodement, bei dem
der Staat verliert, die Gläubiger verlieren; eS wäre billiger
gewesen, daß letztere etwas mehr einschlagen würden. DaS
von Herrn v. Gonzenbach angeführte Beispiel von Frankreich
und England läßt sich nun einmal nicht bestretten. Je sicherer
ein Kapital angelegt wird, desto niedriger ist der Zinsfuß.
Der Staat kann immer durch legislative Verfügungen die
Zahlung der Gläubiger sichern, und diese sind bei ihm sicherer
als bet andern Unternehmern, wo man riSkirt und das Kapital
leicht in Gefahr kommt. Ich sehe daher nicht ein, warum der

Vertrag absolut so geschlossen werden mußte, wie er abgeschlossen
wurde, und glaube, man hätte bei etwas größerer Energie den
Zinsfuß zu 3 oder 3>/z Prozent bestimmen können. Ich stimme
ferner gegen die Ratifikation VeS Vertrages wegen deS Art. 4,
weil dieser, wie Herr Bützberger bemerkte über die Autorisation,
welche der Große Rath der Regierung ertheilt hat, hinausgeht.
Dieser Artikel wäre also unbedingt zu streichen. Es ist freilich
darin gesagt, die Fr. 700,000 müssen erst bezahlt werden, wenn
die Eröffnung deS Betriebes auf der Strecke Langnau-Luzern
stattgefunden habe. Aber wir sind nach frühern Vorgängen
nicht sicher, daß die Auszahlung dieser Summe nicht schon
vorher stattfinde. Ich erinnere namentlich daran, wie es bei
der Aktienbetheiligung deS Staates von 2 Millionen geschah,
wo der Große Rath beschlossen hatte, diese Summe sei nicht
einzuzahlen, bis die Gesellschaft sich über das Vorhandensein
eines gewissen Aktienkapitals ausgewiesen habe; dessenungeachtet
setzfe man sich über den Beschluß deS Großen Rathes hinweg,
und so könnte eS auch hier gehen. Es könnte wieder eine
Gelegenheit eintreten, wo die Regierung, die nun einmal in
die Ostwestbahn verliebt ist, wie eine reiche Wittwe in einen
jungen Burschen, den sie nun einmal heirathm möchte, wieder
zu weit gehen könnte. Ein anderer wichtiger Grund, der mich
bestimmt, mich gegen die Ratifikation auSzusprechen, liegt darin,
daß ich glaube, es bestehe zwischen dem vorliegenden Dekretsentwurf
und dem StaatSbau ein inniger Zusammenhang, und daß ich
eS als sehr wahrscheinlich betrachte, wenn der Vertrag ratifizirl
wird, so werde der Staatsbau auch folgen. Wenn man sich
daher dem Staatsbau widersetzen will, so muß man sich auch
dem Vertrage widersetzen. Ich sage deßhalb: principiis obsta,
obschon eS jetzt, wo die Prinzipien schon gegeben sind, sehr
schwer ist. Ich will eS machen, wie ein geschlagenes Armee.
korpS, ich will mich Schritt für Schritt zurückziehen, da ich
sehe, was für Folgen ein weiteres Vorgehen nach sich
ziehen würde. Ich komme zu diesem Schlüsse, wenn ich
den ganzen Verlauf der Angelegenheit tn's Auge fasse,
vom ersten Versprechen der Ostwestbahn, als sie sagte, sie
wolle die Eisenbahn ohne StaatSbeitrag erstellen, bis
zur Uebernahme aller Linien durch den Staat WaS die
Frage deS StaatSbaueS betrifft, so will ick nicht weiter darauf
eintreten, sondern schließe mich in Allem dem Votum des
Herrn v. Gonzenbach an. Ich halte mich in dieser Beziehung
an den Grundsatz der Engländer und Amerikaner, der dem
germanischen Stamme eigen ist: selk ^overnement, Selbst-
regicrung und will nicht, daß der Staat sich in alles einmische,
in jede kleine Handlung deS Bürgers, daß er überall Monopole
errichte. Auf diesem Wege kommt man am Ende zu
Konsequenzen, zu denen Friedrich der Große kam, der das Prinzip deS

Monopols und der FiSkalität so wett trieb, daß er selbst daS

Monopol deS Kaffee'S dem Staate übertrug. Es kam damit
so weit, daß eigene Angestellte der Polizei in Berlin umher-
giengen, um dem Kaffeegeruch in den Häusern nachzuspüren,
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nm zu wissen, ob Kaffee geröstet werde. Ich halte die Eisenbahn

für nützlich, aber ste sind eine Frage der Zeit, und der

Staat soll sich nicht darein mischen. Da wo das Bedürfniß
vorhanden ist. werden sie entstehen; wo das Bedürfniß nicht
vorhanden ist. wird derjenige, welcher die Ausführung solcher

Unternehmen dennoch übernimmt, schlecht wegkommen, wie wir
bereits ein Beispiel an der Ostwcstbahngesellschaft haben.

Wenigstens bei Bern-Langnau verhält eS sich so. Daß Bedürf-
niß kann mit der Zeit kommen, aber nicht daß ich glaube, eS

werden an der Eisenbahnlinie Gümligen-Langnau Dörfer
entstehen, wie in Amerika Städte entstanden sind, sondern wenn
diese Linie nicht nach Luzern fortgesetzt wird, so wird sie nun
einmal schlecht bleiben, man kann sagen, was man will, und

froh sein, wenn sie die Betriebskosten deckt. DaS sind die

Gründe, die mich bewegen, zum Nichteintreten zu stimtnen.

In zweiter Linie stimme ich zur Verschiebung und zwar zur
Rückweisung an die StaatSwirthschaflSkommission. ES wäre
mir am liebsten gewesen, wenn die Sache an die vom Großen
Rathe niedergesetzte Eiscnbahnkommisston zurückgewiesen worden
wäre, welche die Akten am besten kennt. Ich halte in dieser

Beziehung, wie Herr Aebi, den Gegenstand für zu wenig reif,
für zu übereilt und überstürzt, als daß man mit eigentlicher
Sachkenntniß darüber verhandeln könnte. Es ist sehr zu
bedauern, daß von der Regierung nicht ein schriftlicher Bericht
vorliegt, und daß die Mitglieder des Großen Rathes nicht in
der Lage waren, denselben ein paar Tage vorher in Augenschein

zu nehmen. Ferner fehlen zu dem mündlichen Rapporte,
der hier erstattet wurde, die Beilagen, namentlich über daS
Verhältniß der Gläubiger. Wir haben nur die mündliche
Versicherung des Herrn EisenbahndirektorS, daß dieselben dem

Vertrage größtentheils beigestimmt haben, keine eigentlichen, schriftlichen

Akten. So wie die Sache nun liegt, bei der Schnelligkeit,
mit der ste vom RegierungSrathe behandelt wurde, ist die
RückWeisung an die StaatSwirthschaflSkommission oder an die frühere
Großrathskommission ganz gerechtfertigt. Was insbesondere
die StaatSwirthschaftSkommission betrifft, so halte ich dafür,
daß wenn eS irgendwo am Platze war, ihr Gutachten einzuholen,
daS hier der Fall sei. Es ist lächerlich, dieselbe wegen
unbedeutender Büdgetansätze einzuberufen und zwar so streng, daß
daS Büdget hier nicht berathen würde, ohne daS sie es vorher
untersucht hätte, bei Ausgaben von so großer Tragweite, wie
die vorliegenden, dagegen nicht. Noch ein Wort über die

Volksabstimmung. Ich sehe wirklich nicht ein, wie der Z 6
der Verfassung hindern sollte, die Sache dem Volke zum
Entscheide vorzulegen. Ich glaube dieß wäre nach den demokratischen

Grundsätzen zuläßig, auch wenn die Verfassung kein

Wort darüber enthielte. WaS die Verfassung vor das Volk
zu bringen gebietet, wissen wir, aber eS bleibt dem Großen
Rathe unbenommen, demselben noch weitere Gegenstände
vorzulegen. Wenn also der § 6 gar nicht da wäre, so hätte man
dennoch daS Recht, in gewissen wichtigen Fällen, die ich
allerdings nicht zu oft wiederholen möchte, wo der Große Rath
glaubt, eine Berufung an das Volk sei gerechtfertigt, vor
dasselbe zu gelangen. Ich sehe durchaus keinen konstitutionellen
Grund, einem solchen Antrage entgegenzutreten, und ich stimme
daher zu demselben, eS mag herauskomme, wie eS wolle. In
solchen Fällen, wo eS sich um eine klare Finanzfrage handelt,
ist der gemeine Bürger, der außerhalb der gesetzgebenden Behörde
steht, ganz befähigt, seinen Entscheid zu geben. Ich halte also
die Ratifikation für eine gefährliche Sache, weil eS der Schritt
zum StaaiSbau ist. Deßhalb möchte ich jedem zurufen:

Erzitt're vor dem ersten Schritte,
Mit ihm sind auch die andern Tritte
Zur großen Schuldenlast gethan.

Aus diesen Gründen stimme ich zum Nichteintreten, edentuel

für Verschiebung und Abstimmung durch das Volk; endlich
behalte ich mir ebenfalls vor, eine Protestation zu Protokoll zu
geben.

Hier unterbricht der Herr Präsident die Verhandlung
mit der Erklärung, dieselbe morgen fortzusetzen und zw« bis
der Gegenstand derselben erledigt sein werde.

Schluß der Sitzung: 3 Uhr Nachmittags.
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Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohn« Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung über den Vertrag,

betreffend den Ankauf der Eisenbahnstrecken
Biel-Neuenstadt und Gümligen-Langnau.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 210 f.)

Eg ger, Hektar. Wenn ich nicht Mitglied der Kommission
gewesen wäre, welche die Ostwestbahnangelegenheit zu
untersuchen hatte, so würde ich das Wort hier nicht mehr ergriffen
haben. Es wurde schon so viel dafür und dawider gesprochen,
daß man kurz sein und den Faden abschneiden könnte. Da
ich aber selbst eine Schätzung aufgestellt habe, so liegt darin
ein Grund für mich, das Wort zu ergreifen. Auf der einen
Seite betrachtet man die Schätzungen der Herren Erperten Bürgt
und v Muralt als Heiligthum, Schätzungen aber, die von
anderer Seite kommen, betrachtet man als Gespenst, sobald die
Summen nicht übereinstimmen. Ich anerkenne die genannten
Erperten als unparteiische und gewissenhafte Männer, als
Gegenwerth dafür verlange ich eine gleiche Anerkennung bet

Verschiedenheit der Meinungen. Man reitet nun auf den
099,000 Fr. herum und fragt mich: wie hast du gerechnet?
Dein Resultat ist ja viel niedriger als dasjenige der Erperten,
gegen deren Schätzung alles Andere nichts ist! ES ist eine
Schmach für den Kanton Bern, wenn der Große Rath eine
andere Kaufsumme als diejenige der Erperten annimmt! Diese
Sprache führt man. Wenn man nun aber weiß, wie eS mit
den 7 Millionen ging, so kann man auf verschiedene Ansichten
kommen. Die Kommisston wurde früher von gewisser Seite
aufgefordert, sie möchte doch so viel als möglich einig werden
und mit dem RegierungSrathe Hand in Hand gehen. Man
gab sich Mühe, man machte Konzessionen, man gab auf einmal
eine Million mehr zu. Die Kommission war einig bis auf
ein Mitglied. Man soll ja aber nicht glauben, daß man uns
von einem Moment zum andern habe überzeugen können, daß
der Bauwerth wirklich 7 Millionen betrage. Nein, eS waren
eben andere Gründe, die den Ausschlag gaben. Die Kommission
hatte einmal ihr Wort gegeben und man blieb dabei AIS eS

zur Abstimmung kam, zeigte eS sich, daß nicht Alles der gleichen
Meinung sei, selbst die Regierung nicht. Man ließ unS stehen,
und nachher sagte man privatim und in den Blättern: seht,
wir bekommen ja mehr, als wir verlangten, die Kommission
gibt unS 7 Millionen statt 6. Heute ist eS ganz gleich; man
ist wieder nicht zufrieden, gerade die Regierung, und eS kommt
mir bald vor, als handelte die Regierung als Regierung der
Ostwestbahn, nicht als Regierung deS KantonS Bern. Wir
aber sind hier als Vertreter des ganzen Landes, nicht nur der
Ostwestbahn. Ich erlaube mir, das Gesagte kurz zu begründen.
Die Erperten hatten den Auftrag, die Bauten nach ihrem
wahren Werthe zu schätzen, und wo die Arbeiten nicht gehörig
ausgeführt waren, einen Minderwerth in Anschlag zu bringen.
ES heißt nämlich: „Welches ist nach landesüblichen Preisen
der bauliche Werth der vorhandenen Arbeiten auf den Linien
Biel-Neuenstadt und Gümligen-Langnau, oder mit andern
Worten, wie viel hätte die Erstellung dieser Arbeit unter
normalen Verhältnissen gekostet? und ferner, im Fall diese
Arbeiten nicht solid, kunstgerecht und dem Zweck entsprechend
ausgeführt worden seien, welches ist der Mtnderwerth?" Schon
die Kommission war einverstanden, daß man einerseits berechnen
solle, wie viel die betreffenden Linien kosten, abgesehen davon,
wie sie ausgeführt worden; dann sollte der wirkliche Werth

SZt

der gemachten Arbeiten damit verglichen und der Minderwerth
in Abrechnung gebracht werden, um zu sehen, was der eigentliche

Werth und waS verpfuscht sei. Nun finde ich in der
Erpertise nicht, daß man so zu Werke gegangen sei. Sie
finden ganz richtig bet nicht solider Arbeit einen niedrigeren
Bauwerth, das war aber nicht den Sinn der Kommission und
nicht in den den Herren Erperten vorgelegten Fragen enthalten,
sondern man wollte den wirklichen Werth der ausgeführten
Arbeit wissen bei untadelhafter und zugleich den Minderwerth
davon bet mangelhafter Ausführung. Es finden sich keine
Maßurkunden, keine Preisangaben vor, mit Ausnahme der
Vieler - Linie, und dort kommen Sie, bei dem unvollendeten
Zustand der Linie auf Fr. 89,000 per Kilometer für den
Unterbau. Vergleichsweise werden in dem Gutachten die Resultate
der Baukosten angeführt, welche die Centralbahn, die Nord-
ostbahn und die Vereinigten Schweizerbahncn hatten; dabei
wird vorgerechnet, daß die Centralbahn Fr. 102,519, die
Nordostbahn 100,513, die Vereinigten Schweizerbahncn Fr 96,30t
per Kilometer zahlten, somit die Ostwestbahn Biel-Neuenstadt
um viel billiger gebaut habe. Es ist nicht einmal noch
richtig, daß der Unterbau der Centralbahn auf ihrem
ganzen Netze, den Haucnstein - Tunnel, große Brückenbauten

u. dgl. eingerechnet, auf Fr. 102,519 per Kilometer

zu stehen kommt, sondern noch höher, auf Fr. 108.800.
Aber solche Verhältnisse dürfen mit denen der Ostwcstbahn nie
auf die gleiche Linie gestellt werden. Ich gehe von der
Schätzung, die ich früher aufgestellt, nicht ab, daß der Unterbau

per Kilometer nicht mehr als Fr. 77,000 kosten soll.
Ferner wurde setner Zeit der Kommisston für andere Zwecke,
wie GründungSkosten, Bauleitung u. dgl. eine Rechnung
vorgelegt, deren Gesammtsumme etwas über eine Million betrug.
Man fand, das könne man nicht annehmen, selbst Regierungsmitglieder

fanden die Ansätze übertrieben ; man reduzirte sie auf
eine halbe Million. Nun ergibt sich im SchatzungSbefinden
der Erperten gegenüber der Berechnung der Kommission und
allen andern Schätzungen auf Ansätzen, wie GründungS- und
EmisstonSkosten, Zinsberechnung, Bauleitung, Reisekosten zc.

eine Differenz von Fr. 372,000. Wenn überall der gleiche
Maßstab angenommen wird, wie hier, so hat man bald
Fr. K99.000; das ist in einem solchen Geschäft in ein paar
Minuten richtig. An einer andern Stelle des Befindens sehen

Sie für 7K Klafter meistens Tannenholz wie eS wörtlich heißt
einen Ansatz von Fr. 2000, also Fr. 26 per Klafter. Ob
dieser Preis der übliche sei, will ich den Emmenthalern zu
entscheiden überlassen. Ich führe das an, um zu beweisen,
daß man auch andere Meinungen gelten lassen sollte. Ich
bin überzeugt, wenn Sie vier Erperten neuerdings mit einer
Schätzung beauftragen würden und keiner etwas vom andern
wüßte, so könnten sie ganz gut um eine Million auseinander
gehen, ohne daß man deßwegen sagen könnte, die Schätzung
sei nicht gewissenhaft; der Eine schaut eS so, der Andere
anders an. Herr RegierungSrath Migy sagte gestern, eS bandle
sich darum, Ja oder Nein zu sagen. Das ist ganz richtig.
Ich sage Ja zum Ankauf der Linien, ich habe daS Wort
gegeben und gehe nicht zurück; ich sage aber Nein gegenüber
dem Art. 4 bezüglich der Fr. 699,000. Man sollte einmal
diesem Zank den Faden abschneiden. Bisher war man fast in
keinem Wirthshaus mehr sicher. Die Freunde der Ostwestbahn
sollten mehr entgegenkommen. ES gibt eine Partei, die gar
nichts will; zu dieser zähle ich mich nicht, aber auch nicht
zu derjenigen, die nicht zufrieden ist mit dem, was Recht und
Billigkeit verlangt. Man soll denen, die ein freies Wort dazu
sprachen, eS nicht verübeln, sondern man wird noch zugeben
müssen, daß sie den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Zur
RückWeisung an eine Kommission möchte ich nicht stimmen.
Alle Mitglieder der Versammlung haben ihre Meinung, und
der Große Rath ist eine Kommisston im Größern. Was die

zu emittirenden StaatSobligationen betrifft, so will ich der

Regierung durchaus nicht zu nahe treten, hingegen hätten
andere Leute auch mit 4 Prozent zufrieden sein können. Ich
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stimme nie dazu, hier einen Zinsfuß von 4'/, Prozent
festzusetzen, damit man uns nicht vorwerfen kann, als hätten wir
dem ganzen Lande einen solchen Zinsfuß oktroyirt. Ich stehe

öffentlich zu meiner Meinung und sage noch einmal, daß man
nicht glauben soll, das vorliegende SchatzungSbefinden enthalte
das einzig Richtige.

Steiner, Müller. Ich habe mich am 6. April sehr

einläßlich über die Ostwestbahnfrage ausgesprochen, und meine

damals entwickelte Ansicht berührte einzelne Persönlichkeiten
unangenehm. Seither wurde mir zu wissen gethan, daß man
über's Jahr einen so unbequemen Großrath nicht mehr wählen
werde. Ob ich wieder gewäht werde over nicht, ist mir
gleichgültig. Ich bin im Rathhause zu der Einsicht gekommen, daß

Einer, der seine Privatgeschäfte im Stich läßt, und sich mit
öffentlichen Angelegenheilen abgeben muß, seinen Vortheil nicht
dabei findet, sondern größern Nutzen hat, wenn er zu Hause bet

seinem Geschäfte bleibt. Einschüchtern lasse ich mich nicht.
Wenn ich daS Zutrauen der Wähler nicht mehr besitze, so mag
ein Anderer meinen Platz einnehmen. Als ich daS erste Mal
die RalhhauStreppe heraufstieg, dachte ich an die Stunde,
wann ich das letzte Mal hinuntcrschreiten werde, und wenn
ich nicht mehr gewählt werde, so theile ich das LooS mit vielen
hochgestellten und einflußreichern Persönlichkeiten, die auch dereinst
den Tempel werden räumen müssen. Ich sehe von solchen
Verhältnissen ab, die vor der Wichtigkett der Frage, welche wir
heute zu entscheiden haben, zurücktreten müssen. Wenn wirklich
die Lösung derselben nach dem Antrage der Regierung eine so

glückliche wäre, wie es in öffentlichen Blättern in extravaganter Weise
dargestellt wurde, so wäre ich dabei; aber ich kann das nicht
zugeben. Vor Allem muß ich mich den Mitgliedern anschließen,
die einen Tadel aussprachen über die Art und Weise, wie eine
so wichtige Angelegenheit hier vorgelegt wird. Wir sind total
im Unklaren über die eigentlichen Verhältnisse, wie sie sich seit
der letzte» Sitzung dcS Großen Rathes gestaltet haben. Man
hätte wohl etwas mehr Druckerschwärze verwenden dürfen, auch
wären bestimmte schriftliche Vorlagen ganz gerechtfertigt
gewesen, und ich finde die rügenden Bemerkungen einzelner Redner
vollkommen begründet Ich gehe nun zum Vertrage selbst über
und zwar zum Art. 2 litt. ». Hier möchte ich wissen, ob die

Regierung genaue Kenntniß von allen Erpropriationsgläubigern
habe. Man sagte uns früher, ihre Forderungen seien nicht
bekannt, und ich kenne solche, deren Forderungen nicht bekannt

sind. Ich möchte daher die Regierung einladen, daß sie für
diejenigen Gläubiger, deren Forderungen nicht bekannt sind,
eine Summe in Reserve behalte. Die Buchführung der
Ostwestbahn war zu mangelhaft, als daß man sich darauf stützen
könnte. Wie verhält es sich mit dem Zinsfuß der Kaufsumme?
Dieser Artikel ist so wichtig, daß er wiederholt erörtert werden
muß mit Rücksicht aus die Folgen, welche derselbe auf die Ge-
werbsverhältnisse haben wird. Damit ist die Losung zur
allgemeinen Erhöhung des Zinsfußes gegeben; man wird sich

nicht mehr erwehren können, 4'/^—5 Prozent zu fordern. DaS
ist eine große Last für den Schuldenbauer, dem vom Ertrag
seines Grundbesitzes künftig ein Viertheil weniger bleiben wird
als bisher. ES ist mir klar, daß die Regierung die Wichtigkeit

dieser Bestimmung nicht verkennen konnte. Aber warum
ließ sie sich dann eine solche Bedingung gefallen? Wenn man
solche Akkomodemente eingeht, so darf man wohl Bedingungen
stellen. Wir haben einen Vorgang, bei dem der Staat anders
verfuhr, die Liquidation der Nydeckbrückenaktiengesellschaft, wo
es sich um Aktien zu Fr. 5000 handelte. WaS leistete der
Staat damals? 3^ Prozent Zins. Nicht nur daS: für 1000
alte Franken erhielten die Aktionäre Fr. 700 neue Währung;
sie büßten also auf dem Kapital 50 Prozent ein und bekamen

nur einen Zins von 3'/, Prozent. So trug Herr Fueter sel.

zu den StaalSfinanzen Sorge und zwar seinen eigenen
Mitbürgern gegenüber; so hätte man auch im vorliegenden Falle
handeln sollen. ES wurde in der frühern Berathung das
Verhältniß der Regierung zur Ostwestbahn nicht mit Unrecht mit

den siamesischen Brüdern verglichen. Die Regierung ist nicht
frei. Nun fragt eS sich: ist heute der Große Rath frei? Meine
Meinung ist die: da eS sich um einen Vertrag handelt, den

man nicht einseitig ändern kann, so bin ich gezwungen, zum
Nichteintreten zu stimmen. Ich könnte mich am Ende zu einem

ZinS von 4 Prozent verstehen, aber weiter möchte ich nicht
gehen. Der Art. 4 deö Vertrages enthält eine Ueberschreitung
des vom Großen Rathe bestimmten Kaufpreises von 7 Millionen
Franken um Fr. 699,000 Schon die Summe von 7 Millionen
schien mir immer zu hoch, und namentlich machte die Art und
Weise, wie man plötzlich eine Million höher kam, einen
bemühendenden Eindruck auf mich. Ich bedaure noch heute, daß
sieben Tassen Kaffee den Kanton Bern eine Million kosteten;
nur Herr v. Gonzenbach gab die seinige nicht mit in den Kauf,
und ich bin ihm noch jetzt dankbar dafür. Herr Egger hat
Ihnen gesagt, wie eS sich mit dem Kaufpreis verhält. ES
kommt mir nicht in den Sinn, Jemanden etwas zum Kauf
anzubieten um den Preis, den eS als neu gekostet hat. Ich
würde mich bedanken, einen Hut, der im Vorzimmer hängt,
um den Ankaufpreis zu übernehmen. Viel zweckmäßiger hätte
es mir geschienen, statt Bauerperten, Betriebserperten zu
bezeichnen. Der Kanton soll nicht zahlen, was die Bahn in
ihrem Bau gekostet hat, sondern was sie wirklich werth ist.
Nun berechnet Herr Wctli die Kosten der vorhandenen Arbeiten
auf der Linie Biel-Ncuenstadt aus Fr 3,400,000. Ich könnte
mich dazu verstehen, hier etwas mehr zu geben mit Rücksicht
auf die Rente, welche diese Strecke abwerfen soll; aber wenn
ich den Gegeneffekt in's Auge fasse, den die Strecke Gümligen-
Langnau auf daS ganze Unternehmen ausüben wird, so kann
ich mich nicht entschließen, 4 Millionen dafür zu geben. Man
führte gestern als Beispiel ein Hotel in dieser Stadt an, daS

auf Aktien gebaut wurde. Ich will auch ein Beispiel anführen.
Wenn ein Privatmann oder eine Aktiengesellschaft ein prächtiges

Hotel in einen abgelegenen Graben bauen, vielleicht eine

Million darauf verwenden würde; die Engländer blieben aber
auS; dann gienge der Besitzer zum Staat mit dem Anerbieten,
demselben daS Hotel um den Bauwerth abzutreten: — was
würde man darauf erwiedern? Nicht was daS Hotel gekostet

hat, zahle man, sondern im Verhältniß zum Ertrage. Daher
hätte man im vorliegenden Falle die Schätzung von Betriebserperten

vornehmen lassen sollen. Wem kommt diese hohe
Kaufsumme zu gut? ES muß Jeden von uns bemühen, wenn
wir sehen, in wessen Hände das Geld geschleudert wird. Vorerst
sind es die Herren Unternehmer. Ich selbst war im Falle,
einzelne Unternehmer seiner Zeit vor der Uebernahme von Aktien
zu warnen, indem ich die Betreffenden fragte: wie könnt Ihr
Aktien der Ostwestbahn annehmen? Sie antworteten: ja, die
Aktien rechnet man nicht, die haben wir obendrein als Profit.
Ich -hörte noch in den letzten Tagen von einem Bauakkord um
Fr. 1,300,000, an den von Seite der Gesellschaft für Fr. 600,000
Aktien geliefert wurden, wobei man erklärte, die Betreffenden
haben diese Aktien obendrein. Ist eS nun am Kanton Bern,
solche Summen zu vergüten? — Eine andere Klassen bilden
die Spekulanten, die durch unsaubere Manipulationen sich einen
großen Gewinn zueigneten, wie ein einziger Partikular in hiesiger
Stadt, der dabei Fr. 400,000 gewann. Soll der Kanton solche
Spekulationen zahlen? Ich könnte es meinen Lebtag nicht
rechtfertigen, wenn ich dazu handbieten würde. Würde unS
daS Volk etwa danken, wenn wir so handelten, wenn einmal
für daS Nothwendigste nicht mehr Geld vorhanden ist, und man
zu Anleihen schreiten muß? DaS sehen wir schon jetzt an der
Kantonalbank, deren Kapital der Staat vermehren sollte. WaS
sagt er zur Bank? Wir erlauben der Bank, sagt er, selber
Geld zu entlehnen, aber nicht zu viel; wir müssen eS selbst
entlehnen und eS könnte sonst begegnen, daß wir vor der gleichen
Thüre einander treffen würden ES ist seltsam, wie es oft
geht. ES gibt Leute, die bei jedem Anlasse »ach Industrie
schreien, wie der Hirsch nach der Quelle lechzt, und wenn eS

sich darum handelt, dieselbe von Seite deS Staates zu
unterstützen, hat man kein Geld. In den letzten Dezennien wurden



viele Straßenbauten erkannt; ich bin ein Freund von guten
Straßen und möchte deren noch mehr, namentlich eine gegen
Murten. Die frühern Regierungen haben Murten begünstigt,
Freiburg widerstrebte, gleichwohl baute Freiburg, Bern nicht;
es verbessert das Fehlende nicht einmal mehr. Ich erinnere an
die habhafte Bevölkerung von Wshlen und Umgegend; die
Leute können dort sterben, bevor sie eine gehörige Straßenverbindung

erhalten. Die StaatSgebäude läßt man verlottern.
Schon jetzt, der Herr Finanzdirektor wird eS zugeben, können
wir uns nicht kehren. Er muß schon jetzt Eigenwechsel
ausstellen, die an fremde Plätze wandern und von dort wieder
hiesigen Gewerbsleuten angeboten werden. Ich habe solche
gesehen und weiß von einem Wechsel im Betrage von Fr. tilg,000,
für den ein fremder Gelvmann sein Jndossement verweigerte.
Der Pelz des Bären wird schäbig werden. Es ist zwar nicht
das erste Mal, wo der bernische Staat Schulden hat. Schon
in frühern Jahrhunderten hatte Bern drückende Schulden, aber
es ist ein großer Unterschied in der Veranlassung der damaligen
und der jetzigen Schulden. Die damaligen Schulden entstanden
infolge langwieriger, schwerer Kriege, infolge Gebietserwerbungen,
und was merkwürdig ist: die Generation, welche jene Schulden
machie, hat sie zurückbezahlt. Die Vorfahren wollte» nicht
ihren Nachkomme» Schulden hinterlassen. Wir sind im Frieden
und geben daS Geld für thörichte Ausgaben auS; wir denken

gar nicht daran, bei Lebzeiten die Schulden zurückzuzahlen; wir
hinterlassen den Nachkommen eine Schuldenlast für Bahnen
von zweifelhaftem Werthe. Man bemerkte mir schon oft, daß
ich nicht Opposition machen sollte. Ich habe kein Interesse
dabei und für politische Zwecke wird die vorliegende Frage nicht
ausgebeutet. Eine Regierung, die so manövrirt, wie die unsrige,
wäre bald gestürzt, wenn Jemand obenauf wollte. Die Last
der Regierung ist schwer und wird immer schwerer. Meine
Aufgabe, so lange ich die Ehre habe, Mitglied dieser Behörde
zu sein, ist, die Regierung möglichst in Schranken zu halten,
damit eS nicht zu schnell den Berg hinuntergeht. Um zu zeigen,
daß ich keinen politischen Zweck im Auge habe, schließe ich mich
dem Antrage des Herrn Ganguillet an, der jeder Agitation
die Spitze abbricht, indem ich kein Bedenken trage, in letzter
Instanz an das Volk zu appelliren. Man wendet gegen diesen
Antrag ein, er sei gegen die Verfassung. Die Verfassung
verbietet eS nicht, und was nickt verboten, ist erlaubt. Es ist
merkwürdig, daß hier die Rechte freisinniger ist als die Linke.
In Republiken darf man an den Souverän appelliren. Ich
habe noch einen andern freisinnigen Gedanken: ich wünsche,
daß im vorliegenden Falle, wie eS in andern gesetzgebenden
Bersamminngen üblich ist, Abstimmung durch Namensaufruf
stattfinde. Man gebe dem Volk eine Richtschnur, seine Männer
zu beurtheilen, damit das Versteckensspiel einmal aufhöre Wenn
ich heute gegen die Ansicht meiner Wähler stimme, so riskire
ich allerdings nicht wieder gewählt zu werden. Entscheiden
Sie nun, wie Sie wollen. Wir werden die Last, die Sie dem
Volke auserlegen, vielleicht aufrechter tragen als diejenigen,
welche sie auferlegt haben. Ich stimme in erster Linie zum Nicht-
eintreten, in zweiter Linie zur Rückweisung an die Staats.
wirthschaftSkommisston, drittens wünsche ich, daß die Frage dem
Volke zum Entscheide vorgelegt werde; viertens beantrage ich
Abstimmung durch Namensaufruf und fünftens behalte ich mir
vor, eine Protestatton zu Protokoll zu geben.

Karrer Ich will mit dem anfangen, womit Herr
Steiner aufhörte, indem er erklärte, eine Protestation zu
Protokoll geben zu wollen. Wenn von anderer Seite aufmerksam
gemacht wurde, daß die Aufnahme solcher Protestat onen zu
Protokoll nicht zulässig sei, so bin ich anderer Ansicht, und
muß wünschen, daß die Mitglieder des Großen Rathes, welche
nicht zum Vorschlage der Regierung stimmen, ihre Namen zu
Protokoll geben. Ebenso wünsche ich und fordere die
betreffenden Herren auf, daß die Abstimmung, wenn eS nach dem
Reglemente zulässig ist, mit Namensaufruf stattfinde. Die
Nachwelt mag dann beurtheilen, auf welcher Seite richtigere
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volkSwirthschaftliche Ansichten gewaltet, wer die Interessen des
Vaterlandes besser gewahrt hat, diejenigen, welche heute
eintreten wollen, oder die, welche dagegen stimmen. Ich glaubte
verpflichtet zu sein, heute das Wort zu ergreifen, vorerst
deßhalb, weil ich bei der frühern Berathung dieses Gegenstandes,
obschon ich Mitglied der Kommission war, nicht daS Wort
ergriffen habe, indem ich mit Rücksicht auf die sehr vorgerückte
Zeit auf dasselbe verzichtete DaS Schweigen wurde mir
verschieden ausgelegt. Die Einen sagten, ich hätte gar keine

Meinung, die Andern: wohl, er hat eine Meinung, aber er darf
sie nicht auSsprechen. Wieder Andere warfen mir Unentschie-
denheit vor. Dafür läßt sich etwas sagen, denn die vorliegende

Angelegenheit ist so wichtig, daß man die Verhältnisse
genau prüfen muß. Ich benutze daher heute den Anlaß, mich
auszusprechen. Dazu kommt ein zweiter Grund: weil ich Mitglied

der Kommission war, und als solches zu den Anträgen
stimmte, die hier in erster und dann in zweiter Linie gestellt
und angenommen wurden. Es ist noch ein dritter Grund, der
mich bestimmt: weil die Landesgegend, die mich in den Großen
Rath gesandt hat, mit meiner Meinung nicht einverstanden ist.
Es ist möglich, daß die Bevölkerung dieser LandeSgegend und
insbesondere die Persönlichkeiten, die gegen das in Frage
stehende Unternehmen sind, eine umgekehrte Stellung einnehmen
würden, wenn sie im gleichen Falle wären, wie daö obere
Emmenthal mit seiner Bahn, und daß dann dieser LandeStheil
eine andere Stellung einnähme. Ich mache Niemanden einen
Vorwurf aus seiner Meinung, will auch deßhalb auf
Niemanden einen Schatten werfen; aber daS gleiche Reckt nehme
ich auch für mich in Anspruch und spreche meine Meinung
ungescheut aus, auch wenn sie nicht mit derjenigen meiner
Wähler im Einklang steht. Was ich als maßgebend in's Auge
fasse, ist nicht persönlich, sondern eS ist daS Interesse und das
Wohl deS Vaterlandes. Man soll in solchen Fragen die
persönliche Stellung dem allgemeinen Interesse unterordnen, aber
auch seine Gründe dafür angeben. Ich gehe zu dem über,
was in der frühern Sitzung vom Großen Rathe beschlossen
rpurde, und was heute vorliegt In der letzten Sitzung gab
der Große Rath dem RegierungSrathe unbedingte Vollmacht
zum Abschlüsse eines Vertrages bis auf eine Kaufsumme von
7 Millionen für die Eisenbahnstrccken Biel < Ncuenstadt und
Gümligen-Langnau. Wenn Sie den Antrag durchlesen, wie er

angenommen wurde, so werden Sie finden, daß im Beschlusse
deS Großen Rathes nicht mit einem Worte steht, daß der Re«
gierungSrath noch einmal die Sache hier vorlegen solle,
sondern im Art. 3 wurde zum Zwecke deS Ankaufs der genannten
Bahnstrecken ein Kredit von 7 Millionen Franken bewilligt und
bestimmt, was vor Allem auS der Kaufsumme bezahlt werden
soll. ES fiel mir daher auf, daß später, nachdem von
einzelnen Mitgliedern dieser Behörde eine Protestation eingelangt
war, der Regierungsrath dieselbe in dem Sinne beantwortete,
wie es wirklich geschah, indem er erklärte, er wolle die Sache
noch einmal dem Großen Rathe zu materieller Prüfung und
Berathung vorlegen. Ich glaube, der Regierungsrath habe
dabei nicht im Sinne und Geiste deS damaligen GroßrathSbe-
schlusseS gehandelt. ES lag damals ein anderer Antrag vor,
welchen der Regierungsrath gestellt hatte, und der dahin ging,
keine bestimmte Kaufsumme festzusetzen, sondern einfach den
Schatzungswerth als maßgebend anzunehmen, verbunden mit
der Bestimmung, daß der ErwerbungSakt dem Großen Rathe
zur endlichen Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden soll.
Der wesentliche Unterschied zwischen dem Antrage der
Kommisston und demjenigen des Regierungsrathes ist der: die
Kommission wollte die Vollmacht zum Ankauf der Bahn um ein
Marimum von 7 Millionen Fr. ertheilen und betrachtete damit

die Sache als abgeschlossen; hingegen der Regierungsrath
wollte keine Summe festsetzen, aber noch einmal hteher
gelangen. Deßwegen gefiel mir der Antrag der Regierung besser.

Nun wurde aber der andere Antrag angenommen, und ich muß
gestehen, eS kommt mir unbegreiflich vor, daß man heute noch
einmal über den Gegenstand zu berathen hat. Ich kann mir
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nur einen Grund denken, den Art. 4 des Vertrages, und
erlaube mir nun ein paar Worte darüber. Die Herren Bütz-
berger und Egger haben diesen Artikel besonders angegriffen,
indem sie darin eine Ueberschreilung der dem RegierungSrath
ertheilten Vollmacht finden. Ich weiß nicht, ob die beiden

Herren und die andern Mitglieder der Versammlung, die mit
ihnen einig gehen, die Sache nicht etwas zu scharf und
einseitig auffassen. WaS ist im Art. 4 gesagt? ES ist darin
gesagt: falls innert sechs Jahren die Fortsetzung der Eisenbahn
von Langnau nach Luzern stattfinden werve, soll der Betrag,
der von 7 Millionen aufwärts die Schätzung übersteigt,
nachbezahlt werden; mit andern Worten: wenn innert sechs Jahren
die Bahn nicht nach Luzern gebaut wird, so braucht man die

Fr. 709.000 nicht zu zahlen, und eS bleibt dann genau bei

den 7 Millionen, welche der Große Rath bewilligt hat. Ich
für mich glaube zwar, daß die Linie Langnau-Luzern in sechs

Jahren nicht vollendet sein werde, und wenn man von dieser
Ansicht ausgeht, so ist der Art. 4 eine Null und gleich, wie
wenn er nicht im Vertrage wäre. Aber wir wollen annehmen,
daß die Fortsetzung der Linie nach Luzern in sechs Jahren
stattfinde, und ich frage: ist dann ein einziges Mitglied in
dieser Versammlung, das nicht gerne die Fr. 700,000 bewilligen

würde? Die Fortsetzung der Linie bringt eine bessere

Rente derselben, und wenn Sie diesen Erfolg erzielen können,
dann ist die Nachzahlung nicht eine Verschleuderung des

Kapitals, sondern ein wohlangebrachtes Kapital. Aber eS ist
noch ein anderer Grund, der diesem Artikel eine besondere

Wichtigkeit gibt, weil er die Eisenbahnpolitik deS KantonS Bern
in den Vordergrund stellt und sagt: wir wollen nicht in
Langnau bleiben, sondern vorwärts streben. Das sprechen wir
durch den Art 4 auS. Ich frage: ist ein Mitglied hier, das
im Falle der Fortsetzung der Bahn nach Luzern finden würde,
die Nachzahlung von Fr. 700,000 sei ein Unglück, eS sei zu
viel? Nicht bloß der ZinS der Fr. 700,000 würde dadurch
gesichert, sondern das Kapital der ganzen Linie besser gestellt.
So erscheint diese Nachzahlung vom finanziellen, eisenbahnpoli-
rischen und rein politischen Standpunkte ganz gerechtfertigt.
WaS die Aktionäre der Ostwcstbahn betrifft, so weiß ich nicht,
ob sie durch den Art 4 besonders getröstet sein werden. WaS
ich einzig befürchte, ist, daß dieser Artikel binnen sechs Jahren
nicht zur Wahrheit werde. Ich gehe nun zu einigen Betrachtungen

über. Ueber die Schätzung gab Herr Egger Auskunft,
allein ich glaube, er sei in dieser Beziehung nur zu hitzig
aufgetreten. Wenn Sie die Schätzungen der Erperten Ziffer für
Ziffer mit den Angaben des Herrn Wetli vergleichen, so werden

Sie einen großen Unterschied nicht finden Die
Kommission hatte angenommen, daß nach denselben die beiden
Strecken Biel. Neuenstadt und Gümlige» - Langnau ungefähr
10'/2 Millionen kosten werden, daß der Ausbau derselben noch
lZ/- Millionen erfordere; dann würden noch ungefähr 8
Millionen bleiben, inbegrtffen sämmtliche Verwaltungskosten, Zinse,
rheilweise schlecht ausgeführte Arbeiten u. s. f. Davon zog die
Kommission ab: für unverhältnißmäßige GründungS- und
Emissionskosten und Zinsen Fr. 500,000, ferner für übermäßig
be ahlte Preise auf dem Unterbau der Linie Biel-Neuenstadt
Fr. 632,000, also im Ganzen Fr. 1,182,000, und wenn Sie
dieß in Anschlag bringen, so kommen Sie fast auf die gleiche
Summe, die hier vorgeschlagen wird. Nun sagte Ihnen Herr
Egger selbst, wenn man wieder Erperten bezeichnen würde, so

würde eS wieder gleich gehen, ihre Angaben würben nicht ganz
übereinstimmen. ES liegt in der Natur des Menschen, daß
keiner vie Sache gleich anschaut, wie der Andere. Die Schätzung
der Erperten und diejenige, welche die Kommission ihren
Berechnungen zu Grunde legte, gehen indeß nicht sehr weit
auseinander. Da nun einmal in die materielle Erörterung des
Gegenstandes eingetreten wurde, so glaubte ick, einige Worte
über diesen Punkt sagen zu sollen. Das ist richtig, daß die
Kommisston eine etwas schärfere Scheere ansetzte als die
Erperten, hauptsächlich mit Rückficht auf di« Emissionskosten.
Indem ich mir auch einige Worte über die Baukosten erlaube,

frage ich: welches Kapital ist nöthig, um die in Frage stehenden

drei Linien auszuführen? Die Linie Gümligen - Langnau
ist auf Fr. 6,428,000 veranschlagt, wovon noch Fr. 2 Millionen

zu verwenden sind; Biel-Neuenstadt auf Fr. 4,370,000,
wovon Fr. 614,000 für noch zu erstellende Arbeiten zu
verwenden sind; Biel-Bern auf Fr. 5,600.000, so daß wir im
Ganzen auf ein Baukapital von ungefähr 15—16 Millionen
kommen. Nehmen wir 15>/z Millionen an. Nun kommen wir
zu einem fernern Punkte. Die Kommission faßte nicht bloß
den Bauwerth in'S Auge, sondern auch die muthmaßliche
Rentabilität, indem sie sagte: wenn ein Haus Fr. 100,000
gekostet hat, eS trägt aber nur Fr. 1000 ab, so ist es in
Wirklichkeit nicht Fr. 100,000 werth, sondern nur Fr. 20,000.
Deßhalb wurde der Regierungsrath ersucht, eine Erpertise
anzuordnen. Wenn man die Rentabilität in'S Auge faßt, so

muß ich gestehen, wir bewegen unS hier aus sehr unsicherm
Boden. Die Kommission nahm folgenden Standpunkt ein:
daS Baukapital beträgt ungefähr 15'/, Millionen; Bern-
Langnau trägt wahrscheinlich für sich allein nichts ab; Biel-
Neuenstadt dagegen ist eine gute Linie und wird einen schönen
Ertrag liefern. Um eine Grundlage zu haben, legte man den
DurchschnittSertrag der Centralbahn zu Grunde und zwar mit
Inbegriff aller Linien, der Strecken Thun-Bern, Olien-Luzern,
die schlecht rentiren, ferner der Strecke Sissach-Olten, die sehr
kostspielig ist, sowie der Strecke Bern-Freiburg, die nicht einmal
die Betriebskosten abwirft. Ungeachtet dieser nicht rentablen
Linien beträgt der durchschnittliche Ertrag der Centralbahn laut
ihrem vorjährigen Berichte Fr. 24,000 per Kilomeier. Unter
diesen Umständen dürfen wir für Biel - Neueustadt ebenfalls
einen DurchschnittSertrag von Fr. 24,000 per Kilometer
annehmen. Diejenigen, welche etwas sanguinisch sind, sagen, daS
sei viel zu wenig; wenn die Centralbahn auf der Strecke
Olten-Herzogenbuchsee Fr. 40,000 und auf der Strecke Olten-
Aarau Fr. 43.000 (oder nach Andern Fr. 35,000) per Kilo-
meter einnehme, so dürfe man Biel-Neuenstadt und Biel-Bern
fast auf die gleiche Linie stellen und mit dem Ansätze höher
gehen als auf Fr. 24,000. Herr Ganguillet stellte gestern
Berechnungen auf, nach denen Biel - Herzogenbuchsee nur
Fr. 19,000 per Kilometer rentiren soll. Ich weiß wohl, daß
man auf verschiedene Art rechnen kann. Ich kenne die Quellen,
die Herr Ganguillet benutzte; ich habe sie auch benutzt, aber
daS läßt sich mit keinem Schwamm wegwischen, daß die
Centralbahn letztes Jahr 5 Prozent Dividende vertheilte, und
daß sich diese Prozente irgendwo finden müssen. Wo finden
sie sich nun? Etwa auf der Strecke Olten-Luzern? Keineswegs,

der Ertrag wird von den Betriebskosten aufgezehrt.
Oder auf der Strecke Bern-Thun? Nein, auS demselben
Grunde. Oder auf der Strecke Bern-Neuenegg? Auch nicht.
Oder auf der Strecke Sissach-Olten? Nein. Als die beste
Linie bezeichnete man Aarau-Olten. Ich hörte früher andere
Sachen, indem man sagte, die Linien Murgenthal-Bern und
Herzogenbuchsee-Biel seien nebst Aarau-Olten die besten Linien
der Centralbahn, und man hätte nie geglaubt, daß die Stadt
Bern einen solchen Einfluß auf die Verkehrsverhältnisse
derselben ausüben würde ES liegt eine solche Wahrheit darin,
daß die Centralbahn den größten Theil ihrer Rente im Kanton
Bern hat, und wenn man ftiner Zeit den Muth gehabt hätte
(ich gestehe, ich hätte ihn auch nicht gehabt), den Bau selbst
zu übernehmen, so glaube ich, man könnte auS dem Ertrag der
vorhandenen Linien den Ausfall der übrigen ausgleichen. Wenn
man auf dieser Basis einer durchschnittlichen Einnahme von
Fr. 24,000 per Kilometer, die von der Gegenpartei angenommen
wird, weiter rechnet, so ergiebt sich folgendes Verhältniß. Man
hat, wie früher gezeigt worden, ein Baukapital von ungefähr
It?'/, Millionen nöthig. Ich nehme an, die Linie Bern-Langnau
liefere keinen Reinertrag, decke aber die Betriebskosten. Für die
Lime Neuenstadt-Biel-Bern nehme ich einen durchschnittlichen
Ertrag von Fr. 24,000 per Kilometer an. Da wir auf dieser
Linie keinen Hauenstein-Tunnel, keine 3^ Prozent Steigung,
also auch nicht infolge davon entstehende Abnutzung der Schienen



haben und nicht eines so großen Personals und so vieler Hülfsmittel

bedürfen, wie die Ceniralbahn, so haben wir auch nicht
so große Ausgaben für den Betrieb und nehmen daher Fr. 1000
per Kilometer weniger an mit Fr. 10,000 nach dem Beispiele
der Nordostbahn und der Vereinigten Schweizerbahnen. Wir
haben also ein Minimum der Einnamen von Fr. 24,000 per
Kilometer, dagegen gingen wir bezüglich der Betriebskosten höher
als unsere Terrainverhältnisse nöthig machen, z. B. im
Vergleich der Linie St. Gallen-Rohrschach. Nun kommen wir zu
einem Reinertrag von Fr. 14.000, die ertragsfähigen Kilometer
sind im Ganzen 49 — Fr. 086,000 jährlich Davon ist
abzuziehen der Betrag, den die Ostwestbahn laut Vertrag für
Benutzung des Bahnhofes in Bern und der Strecken Vern-
Zollikofen und Bern-Gümligen an die Ceniralbahn zu zahlen
hat, mit Fr. 171,000, so daß ein Reinertrag von Fr. 515,000
bleibt, nach einer gewiß sehr moderaten und eher zu Ungunsten
des Unternehmens aufgestellten Berechnung. Diese Summe zu
5 Prozent kapitalistrt, ergiebt ein Kapital von Fr. 10,300,000.
Der Herr Finanzdirektor nahm jedoch nicht den Zinsfuß von
5 Prozent, sondern nur einen solchen von 4'/, Prozent als
Grundlage, während die Kommisston die Berechnung auf 5
Prozent machte. ES kam mir als sehr wunderlich vor, daß
man die 4^/z Prozent nicht als eine sehr glückliche Frnanz-
spekulation betrachtete. Zu 4>/z Prozent berechnet, brauchen
wir ein Baukapital von Fr. 11,500,000. WaS beträgt dann der
Ausfall? 15'/z Millionen — IIV2, blieben 4 Millionen. Darin
besteht also die Differenz. Berechnen Sie dieselben zu 5
Prozent, so haben Sie jährlich einen Ausfall von Fr. 200,000,
zu 4>/2 Prozent Fr. 20,000 weniger. Ist das nun eine so

gräßliche Lebensfrage für den Kanton Bern, wenn er, wie die
Kommission annahm, jährlich einen Ausfall von Fr. 150,000
riskirt, dafür aber ein selbstständiges Eisenbahnnetz erhält?
Ich weiß nicht, wenn man gestützt auf Berechnungen, die
ungünstiger sind als die wirklichen Verhältnisse des Unternehmens,
zu solchen Resultaten kommt, ob eS dann der Mühe werth ist,
solche Stoßseufzer gehen zu lassen, wie eS vom verehrten
Vorredner geschah. Ich werde später darauf zurückkommen, indem
ich mich auf einige Züge der alten Geschichte Bern'S berufen
werde, woraus Sie entnehmen können, daß, wenn die Vorfahren
die Verzagtheit ihrer Nachkommen sähen, sie sicher sagen würde»»
das ist nicht unser Blut! — So viel bezüglich der Rentabilität.
Ich habe mir ein kleines Spezialvcrgnügen gemacht, verschiedene
Berechnungen aufzustellen und kam dabei zu dem Resultate,
daß ich sagte: wenn sich statt Fr. 24,000 ein Bruttoertrag von
Fr. 25—26,000 herausstellen sollte, so hätten wir per Kilometer

je Fr. 1000 mehr; bei einer Mehreinmahme von Fr. 2000
per Kilometer hätten wir ungefähr Fr. 100,000 mehr, und
diese in Rechnung gebracht, bliebe dann noch ein Ausfall von
Fr. 50,000 jährlich, eine Summe, die hier oft durch einfaches
Handaufheben in gleichgültiger Stimmung votirl wird. DaS
find die finanziellen Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen
haben. Bern-Langnau lasse ich einstweilen auf der Seite; ich
würde diese Linie nicht früher in Betrieb setzen, als wenn Biel-
Bern erstellt sein wird. Fassen wir die Verhältnisse der Linie
Bern-Biel-Neuenstadt näher in's Auge, so ergiebt sich, daß die
Grundlagen der Kommission, auf die sich die durchschnittliche
Annahme von Fr. 24,000 per Kilometer stützt, nicht auS der
Luft gegriffen sind. Biel-Neuenstadt ist eine Linie, auf der
gegenwärtig schon eine zweite Spur Bedürfniß ist. In dieser
Beziehung stehen die Herren v. Gonzenbach und Ganguillet
ganz im Widerspruch. Herr Ganguillet behauptet, der Ertrag
dieser Linie sei gering, er belaufe sich nur auf Fr. 19,000 per
Kilometer, während Herr v. Gonzenbach bemerkte, eS sei mit
Rücksicht auf den großen Verkehr derselben zu bedauren, daß
sie nicht zweispurig angelegt sei. Ich denke, daS richtige
Verhältniß werde auch hier in der Mitte sein. Jedenfalls wird
später eine zweite Spur erstellt werden wüssen. Diese Linie
hat ihre Forlsetzung über Pontarlier-Salins nach Paris und
Havre, und es wird, wenn einmal die ganze Linie vollendet ist,
ern großer Theil der Waaren, die bisher über Basel gingen,
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über Pontarlier spedirt werden. Nun wird die Linie Pontar-
lier-SalinS in sechs Monaten erstellt sein, und dann haben
wir die kürzeste Linie nach Paris und Havre und der Waarenverkehr

wird derselben zufließen. Wenn auch später dieOron-
Bahn bezüglich der Personenfrequenz einen nachtheiligen Einfluß

auf den Ertrag der Linie Biel-Neuenstadt haben wird,
so wird dieß durch den Zufluß von Pontarlier-Salins
vollständig ausgeglichen, so daß man die als muthmaßlich
angenommene Rente beibehalten kann. Die Ausführung der Bielersee-
Linie hat bis jetzt ungefähr 2^ Millionen, mit den Erpro-
priationen 3>/- Millionen gekostet; nun zahlt die Centralbahn
gegenwärtig einen jährlichen Pachtzins von Fr. l60,000, also
mehr als 4 Prozent der bisherigen Erstellungskosten. Das ist
ein Wink für unS, und ich glaube, daß die Ceniralbahn daS
nicht ohne Grund zahle. Die Linie Biel-Bern ist in doppelter
Beziehung aufzufassen: erstens als Verbindungsglied zwischen
einem großen Theile deS Jura und dem mittlern Theile des
KantonS, als Verbindungsglied zwischen Viel und Bern, zwischen
dem ganzen Seeland und der Hauptstadt; sie durchzieht eine
Gegend, die anerkannter Maßen zu den wohlhabendsten deS
KantonS gehört. Aber man darf auch nicht vergessen, eS ist eine
Fortsetzung der großen Linie, die nach Paris führt; daher ist ihre
Bedeutung so groß, als die Bedeutung irgend einer andern Linie
der Centralbahn. Aber betdiesem Anlasse möchte ich diese Linie noch
in anderer Richtung auffassen: ich halte sie für das erste Glied der
Eisenbahn, die später, wenn irgend möglich, durch den Jura
gebaut werden soll. Darob erschrecke ich nicht zu sehr, wenn
man die Bahn genau untersucht, die vorhandenen Hülfsmittel
prüft, mit klarem Kopfe und festem Willen Hand an'S Werk
legt und daS erforderliche Entgegenkommen auch bei der
jurassischen Bevölkerung sich findet. Wenn die Jurasster sich ein
illusorisches Projekt vorstellen, ein Eisenbahnnetz, das auf
40-60 Millionen zu stehen käme, vas alle Thäler deS Jura
durchschneiden müßte, so wäre eS eine theure Sache. Aber
ich glaube, es sei unter den Vertretern des Jura nicht Einer,
der sich vorstellen würde, dieser LandeScheil werde auf einmal
zu einem solchen Netze kommen. Man spricht vom Anschlüsse
an Frankreich, wenn den Wünschen des Jura nicht entsprochen
werde. Diese Einwendung muß ich verwerfen. Die Eisenbahn
wird nicht ein Grund sein, auS dem der Jura sich mit Frankreich

vereinigen würde, sondern wenn dieß überhaupt einträte,
so wären ganz andere Gründe dabei im Spiel. Ich bin aber

überzeugt, daß der Jura dieß nicht wünscht. Neun Zehntheile
seiner Bevölkerung würden dagegen stimmen, erstens auS
Patriotismus, auch wenn der Jura keine Eisenbahn erhielte; aber
auch aus materiellen Gründen, weil man weiß, daß in Frankreich

die Steuern sich nicht nur verdoppeln, sondern verdrei-
und vervierfachen. Ferner besteht der Jura auS zu verschiedenen

Bestandtheilen, als daß eS zu einer solchen Trennung
kommen könnte. Also abgesehen davon, ob eine Eisenbahn
gebaut werde oder nicht, der Jura wird deßwegen nicht mehr
und nicht weniger zu Frankreich oder zu uns halten; er wird
eher zum Kanton Bern ober wenigstens zur Schweiz auch
fernerhin gehören wollen. Dessenungeachtet muß etwas
geschehen, man soll das Mögliche thun, um dem Jura die

nöthigen Verkehrserleichterungen zu gewähren. Was ist das,
wenn Mitglieder des Großen Rathes 15 — 20 Stunden durch
Frankreich reisen müssen, um über Basel nach Bern zu kommen

so daß sie von Delle auS näher bei Paris sind als bei

der Hauptstadt deS KantonS? ES ist ein politischer Unsinn,
den man zu heben suchen soll. ES kommt aber dabei noch
etwas Anderes in Betracht Wenn der Jura will, daß man
ihm helfe, so muß auch von seiner Seite ein Entgegenkommen
stattfinden, — nicht nur Versprechen, sondern auch Halten, —
nicht wie bei Biel-Neuenstadt, wo eine halbe Million mit
großem Pomp versprochen, aber nicht ein Centime einbezahlt
wurde. Ich habe von Mitgliedern auS dem Jura die schönsten

Propositionen gehört; ich glaube, sie sollten sich einmal
verbindlich machen. Ich stelle aber an den Jura und auch an
den alten Kanton noch eine andere Forderung. Wenn der
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Jura in eine bessere Lage als bisher kommen will, so soll er
sich auch einmal entschließen können, in politischer und
gesetzgeberischer Beziehung mit dem alten Kanton EinS zu sein,
und zu diesem Zwecke könnten die Eisenbahnen führen, sowie

zur Einheit der Steuerkraft. Nach dieser Abschweifung kehre

ich zum Bertrage mit der Ostwestbahn zurück. Von mehrern
Seiten wird namentlich die Bestimmung angefochten, nach
welcher 4'/zprozentige Staatsschuldscheine ausgegeben werden
sollen, indem man sagt, eS sei dieß keine günstige
Finanzspekulation; eS wird sogar behauptet, man hätte zu 3 Prozent

abschließen sollen. Ich weiß nicht, wie die Herren daS
verstehen, aber ich darf voraussetzen, daß sie es so auffassen,
wie eS zu verstehen ist. Die Herren Ganguillet und v. Gon-
zenbach wissen wohl, wie es sich mit den dreiprozentigen
StaalSschuldscheinen in Frankreich z. B. verhalt. Nehmen Sie
die erste beste Zeitung zur Hand und sehen Sie, welchen Kurs
solche Papiere haben; Sie werden finden, daß ihr KurS schwankt
zwischen 66 — 76; gegenwärtig stehen sie auf 65. Glauben
Sie etwa, die Regierung habe bei der Ausgabe solcher Titel
Fr. 166 eingenommen, oder derjenige, der eingezahlt, habe
Fr. 166 bezahlt? Nein, sondern statt Fr. 166 hat er Fr. 65
bis 76 eingezahlt, und dann stellt der Staat eine Obligation
von Fr. 166 aus, so daß der Titel nicht den wirklich
einbezahlten Werth repräsentirt. Bei dem letzten Anleihen, welches
die Eidgenossenschaft zur Zeit des Konfliktes mit Preußen
aufnahm, stand der Zinsfuß auch auf 4/2—5 Prozent; sie
bekam auch nicht Fr. 166 für Fr. 166 im Titel, abgesehen von den
Kommissionen, die bezahlt wurden. Herr Steiner erörterte
diesen Punkt bei der frühern Berathung; ich glaube aber,
wenn Herr Steiner wahrheitsliebend gewesen wäre oder die
Wahrheit hätte wissen wollen, so hätte er beifügen sollen, daß
die Eidgenossenschaft zuerst überall bei den schweizerischen Bankiers

anklopfte und daß alle, an die sie sich in Betreff jeneS
AnleihenS wandte, in Zürich wie in Basel, ungünstigere
Bedingungen stellten als die fremden Bankiers. Man schließt
eben solche Anleihen gewöhnlich nicht zu Friedenszeilen ab,
sondern zu Zeiten von Verwicklungen, wo jeder sein Geld
zurückzieht, wie eine Schnecke ihre Hörner, um sie beim
Sonnenschein wieder auszustrecken. Man würde sich glücklich
schätzen, wenn Herr Steiner und seine Gesinnungsgenossen den
LandcSbehörden bessere Bedingungen verschaffen würden. Die baSler
Häuser wollten zuerst gar nicht darauf eingehen, später
verstanden sie sich unter gewissen Bedingungen dazu. Ich glaube
daher, man soll in solchen Sachen nicht verdächtigen, sondern
die Wahrheit vollständig aussprechen. ES sind dieß Geschäfte, die
in der Bundesversammlung mehrfach verhandelt wurden von
Männern, denen wir nicht die Schuhriemen auflösen; die Sache
wurde Punkt für Punkt untersucht, und was war daS
Resultat? Eine vollständige Rechtfertigung der Finanzverwaltung,
welcher sogar der Dank der Behörde ausgesprochen wurde.
Es scheint mir daher nicht am Orte, solche Verdächtigungen
in eine Versammlung zu werfen, welche dieselben nicht ganz
würdigen kann. Ein baSler HauS wollte im vorliegenden Falle
auch Geld verschaffen zu 4'/^ Prozent, aber zum Kurse von
98>/z, was auf 7 Millionen eine Proviston von Fr. 216,666
gemacht hätte. Wenn man auch daS ersparen kann, indem
man StaatSschuldscheine sl pari ausgibt, so verdient dieß
Anerkennung. - Ich wünsche, daß der Herr Finanzdirektor
Auskunft gebe über das Geld, das man seiner Zeit von Paris
beziehen mußte zu einem Zinse von 5 Prozent, während die
Spesen 2 Prozent betrugen 7 Prozent. Hier kommen vön
der gleichen Seite Vorwürfe, wenn man ein Anleihen zu pari
abschließt! Ich glaube, daS Anleihen sei auch von diesem
Standpunkte aus gerechtfertigt und viel günstiger, als von
anderer Seite dargestellt wurde. Herr v Gonzenbach schüttelt
den Kopf, aber ich erinnere daran, daß die Kommisston den
Zinsfuß des Baukapitals zu 5 Prozent annahm; nun schlägt
man 4>/z Prozent vor, also gestaltet sich die Sache günstiger.
Noch mehr: mittels dieser Staatsschuldscheine von 4'/z Prozent
können wir Obligationen der Ostwcstbahn von 5 Prozent ein¬

lösen. Wenn die Herren übrigens glauben, es sei zu 3 oder
3>/, Prozent zum Kurse von 166 Geld zu bekommen, so werden
sie der Finanzdirektion und dem Staate den größten Dienst
leisten und man wird sofort davon Gebrauch machen; eS wäre
eine schöne Ersparniß. Ich glaube nun die Sache so

auseinandergesetzt zu haben, wie sie aufgefaßt werden soll Ich
weiß wohl, man kann verschiedener Ansicht sein, und bin weit
entfernt, Anderer Ansichten, wenn sie loyal sind, irgendwie zu
tadeln. Es ist Pfl cht des Einzelnen, seine Meinung offen und
aufrichtig auSzusprechen. Aber ich halte dafür, man soll sich
auch hüten, Andere zu verdächtigen. Ich glaube, nicht einen
Standpunkt eingenommen zu haben, der nicht der rein
vaterländische nicht der Standpunkt nüchterner Prüfung wäre,
sondern einseitiger, leidenschaftlicher Auffassung. Es fielen
gestern Aeußerungen, die von anderer Seite vollständig widerlegt

wurden, Aeußerungen, die ihren Grund in einer einseitigen
und, vielleicht nicht wissentlich, parteiischen Auffassung haben.
Zum Schluß noch ein Wort aus der Geschichte Bern's. ES
gab eine Zeit, wo eS eine Last war, Burger von Bern zu sein;
eS war zur Zeit des LaupenkriegeS, im Jahre 1339. Damals
hielt Bern darauf, seine Last auf möglichst viele Schultern zu
vertheilen, indem eS neue Burger ausnahm, und so kam es,
daß zu Laupen 4666 streitbare Burger stehen konnten. Gegenwärtig

zählt die hiesige Burgerschaft etwa 3666 Seelen, Weib
und Kind mitgerechnet. Sie werden einen großen Unterschied
zwischen damals und jetzt wahrnehmen. Wenn Bern sich
wieder erheben will, so muß seine städtische Bevölkerung nicht
nur keine gegen den Geist der Zeit renitente sein, sich den
Forderungen der Zeit nicht nur nicht widersetzen, sich nicht nur
nicht nachschleppen lassen, sondern sie muß an der Spitze stehen,
vorangehen mit Kraft und That. ES gab eine andere Zeit,
wo die Stadt Bern mit großen Opfern Städte und
Landschaften rinsumher ankaufte, wo die Bürger bedeutende Steuern
zu tragen hatten, so daß man sich entsetzen würde, wenn man
gegenwärtig den zehnten Theil davon tragen müßte. Die
Tragkraft und der Wille war da, zunächst im Interesse der
Stadt Bern, in der Folge aber auch im Interesse dcS ganzen
KantonS. Mache man heute nicht mehr Opposition, als sich

begründen läßt. Die Schulden, welche der Staat bei diesem
Anlasse macht, sind gerechtfertigt, unb wenn eS darum zu thun
ist, so kann man sie am Ende auch abzahlen, wenn auch das
Büdget für einige Jahre etwas belastet werden muß. Wenn
Sie diese vorübergehende Last mit dem Nutzen vergleichen,
welchen daS fragliche Unternehmen dem Lande bringt, mit der

Hebung der geistigen und materiellen Wohlfahrt dcS Volkes,
die sich an die Ausführung solcher Unternehmen knüpft, so daß
auch der einzelne Bürger die wohlthätigen Folgen davon
genießen kann, dann werden die Opfer, die man bringen muß,
aufgewogen. Ich schließe, indem ich zum Vertrag stimme.

Houriet. Ich wage eS, in dieser Angelegenheit die
ersten französischen Worte zu sprechen, um meine Sttmmgebung
zu begründen. Ich stimme vorerst für Nichteintreten; meine
Gründe sind folgende. Ein erster Grund liegt darin, daß ich
nicht im Stande bin, ein Votum mit Sachkenntniß abzugeben,
denn die Frage ist verwickelt und wichtig. Ich will mich
erklären : diese Frage ist zusammengesetzt, sage ich, weil wir
gegenwärtig nicht nur über die Frage des Ankaufs der
Ostwestbahnlinien berathen, sondern zu gleicher Zeit die AnleihenS-
frage und die Frage des Staalsbaues. Man wird mir
vielleicht hundertmal sagen, daß die in Berathung liegende Frage
nur den Ankauf der Ostwestbahnlinien betrifft. Ich bestreike
dieß, und eS wird mir leicht sein zu beweisen und festzustellen,
daß alle drei Fragen gegenwärtig in Berathung liegen, und
die eine entscheiden nichts anderes heißt, als alle drei
entscheiden. Ich schöpfe meine Beweisgründe aus der Natur der
Sache selbst. Kauft man einen Gegenstand, so soll man
wissen, zu welchem Zweck man dieß thut; und ebenso muß
man wissen, womit man ihn zahlen will. So sind es also drei
Gesichtspunkte, aber die Frage ist nur eine. Ich sehe nun von



der Natur der Sache ab, um meine Beweisgründe aus der

Berathung zu schöpfen, die gestern und vorgestern hier
stattfand. Ich berufe mich auf die vom Herrn Regierungspräsidenten

geäußerte Ansicht, der gestern den Großen Rath in
die Lage brachte, sich nur mit Ja oder Nein auSzusprechen;
denn wenn eS sich nur um die in Berathung liegende Frage
handeln würde, so würde er sich nicht so ausgesprochen haben.
Ich hörte einen andern in der Versammlung sehr einflußreichen
Redner, Herrn Bützberger, sagen, daß wenn er für den
Ankauf der Ostwestbahnlinien stimme, eS nur geschehe, weil er
sich durch den Großrathsbeschluß vom 6. April letzthin gebunden

finde. WaS wird nun aber geschehen, wenn man dieß
Prinzip in gegenwärtiger Frage anwenden wird? Wenn die
Frage betreffend das Anleihen vorgelegt wird, so wird man
sagen, sie sei schon entschieden; ebenso wird man bei der Frage
über den StaatSbau sagen, sie sei bereits entschieden, und da
Niemand sich zeigen wird, um daraus Nutzen zu ziehen, wir
dann den Vortheil daraus ziehen müssen. Auf diesen Stand,
punkt stelle ich mich, indem ich sage, die Frage sei zusammengesetzter

Art, und wenn ich noch eine andere Rede anrufen
soll, so ist es die des Herrn Karrer. Hätte eS sich nur um
die Frage des Ankaufes der Ostwestbahnlinien gehandelt, so
wäre das Eintreten in die Einzelnheiten nicht nöthig gewesen,
in die er eingetreten ist. Bezüglich der Wichtigkeit der Sache
möchte ich fragen: welchen Grundsatz haben wir bei uns
angenommen um irgendwelche Behörde in Stand zu setzen, einen
Entscheid mit Sachkenntniß zu fassen? Wir haben als
Behörde nicht nur den Großen Rath, sondern auch einen obersten
Gerichtshof und eine Regierung. In einem solchen Falle zir-
kuliren bei einem jeden ihrer Mitglieder sämmtliche Aktenstücke,
damit jedes von ihnen mit Sachkenntniß die ihm vorgelegten
Fragen prüfen, beurtheilen und entscheiden kann. ES ist
natürlich, daß dieses Verfahren bei einem Großen Rath nicht
möglich wäre; aber man hat ein AuSkunftSmittel dafür in der
Aufstellung von Kommissionen, die aus Männern von
verschiedener Ansicht zusammengesetzt sind, und schließlich der
Versammlung daS Ergebniß ihrer Untersuchungen vorlegen. In
diesem Falle kann die Versammlung mit Sachkenntniß urtheilen.

Nun wissen Sie, daß keine derartige Arbeit vorgelegt
worden ist und keine Kommission die Frage des StaatSbaueS
geprüft hat. AuS diesem Grunde kann ich auch über die
gegenwärtige Frage keine Meinung äußern. Dieß ist der Hauptgrund.

Ein weiterer Grund ist in meinen Augen auch nicht
ohne Gewicht. Herr Bützberger behauptete gestern, daß die
Regierung ihre Vollmacht überschritten habe, daß sie nicht
vollständig vaS Großrathsdekret vom 6. April letzthin vollzogen
habe. In der Voraussetzung, diese Frage werde nicht einer
Prüfung unterworfen, muß ich mich auf einen gleichen Grund
stützen, um nicht einzutreten. Herr Bützberger hat meiner
Ansicht nach eine Wahrheit dargethan; er weiß, welcher Geist
diese Kommisston beseelt hat, und wenn er sagt, daß die
Regierung ihre Vollmacht überschritten hat, so ist eS meiner Ansicht

nach wahr; eS handelte sich damals um Ertheilung von
Vollmachten Angesichts einer Liquidation, und nicht für den
Fall freiwilligen Ankaufes, sowie dieß vorgekommen ist Dieß
ist ein zweiter Grund, um mich zu entschließen, nicht
einzutreten. Ein dritter liegt in der Stellung des Jura. Ich war
erstaunt, die Stellung des Jura als Grund anführen zu
hören, um in die Anträge des RegierungSratheS einzutreten.
Hier muß ich nothwendig meine Anschauungsweise über die
zwischen den beiden KantonStheilen bestehenden Beziehungen
äußern, welcher Richtung ich bei den frühern Abstimmungen
über diese Frage angehörte, die stets noch dieselbe ist. Ich
gehöre nicht zu denen, welche stets geneigt sind, über den alten
KantonStheil zu schreien. Ich muß sagen, daß seit ich in des
Versammlung sitze, viele falsche Einbildungen, Vorurtheile
verschunden sind. Ich muß bekennen, ich glaube nicht, daß
der neue KantonStheil schlechter behandelt werde als der alte,
aber ebensowenig, daß er besser behandelt werde; ich glaube,
man wende bei beiden dieselben Grundsätze an und ich glaube

Tagblatr des Großen Rathes i8«t.

237

nicht, daß zu Bern ein System eristire, den Jura anders als
den alten KantonStheil behandeln zu wollen (welche Ansicht so

ziemlich im Jura verbreitet ist). Die Lage deS Jura ist deßhalb

eine ungünstige, weil seine eigenthümlichen Einrichtungen,
die in dem einen und andern Theil desselben bestehen und sehr
verschieden sind, sowie seine Bewohner gewöhnlich denjenigen
nicht bekannt sind, die berufen sind, das StaatSschiff zu leiten.
Der alte KantonStheil bildet ein Ganzes. Diejenigen, welche
regieren, kennen die Emmenthaler, Oberländer, während dieß
nicht beim Jura der Fall ist. WaS begegnet? Daß AlleS auf
das Mitglied oder die Mitglieder der Regierung zurückfällt,
die aus dem Jura sind. Ich glaube, daß man diesem Umstand
wenigstens zum Theil zuschreiben kann, was unsere Stellung
gegenüaer derjenigen deS alten KantonStheilö zur ungünstigen
macht. Ich will mich nicht weiter über diesen Punkt
verbreiten Ich muß jetzt hier einige Worte über die Stellung
bemerken, welche ich in dieser Frage eingenommen habe. Ich
war eines der Mitglieder, welche zu der Konzessionsertheilung
an die Ostwestbahn seiner Zeit gestimmt haben; ich war auch
eines der Mitglieder, die zu dem der Gesellschaft bewilligten
StaatSbeitrag von 2 Millionen gestimmt haben. Ich stimmte
zur Konzession, weil eS mir sehr gleichgültig war, ob die Ost-
westbahn- oder eine andere Gesellschaft diese Linie erstelle; ich
stimmte für dieselbe, weil sie große Vortheile bot, da die Zen-
tralbahngcsellschaft, über die Annahme oder Nichtannahme der
Bedingungen angefragt, ausschlug. Ich stimmte dafür, weil
sie festgesetzte Garantien bot, die, wenn sie beobachtet worden
wären, nicht ermangelt hätten, das Unternehmen zu einem
glücklichen Gelingen zu führen. Ich stimmte für die SiaatS-
betheiligung, weil ich von dem Grundsatz ausgehe, daß der
Staat sich bei dem Bau von Eisenbahnen betheiligen soll;
nicht nur der Staat soll dieß thun, sondern auch die
Korporationen und die Privaten, denen eS möglich ist. Ich habe
für die Unterstützung gestimmt, damit daS Prinzip eingeschrieben

sei, damit es bleibe und veröffentlicht sei; ich habe eS auch
mit Rücksicht unseres jurassischen Eisenbahnnetzes gethan,
damit eS da seine Anwendung finde, sobald die Zeit dazu
gekommen. Nun blicke ich auf die Grundlage der Staatsnnler-
stützung, sowie sie damals proklamirt worden ist, und ich bin
gewiß, daß wenn der Jura für seine Bahnlinie eine Gesellschaft

konstituirt haben wird, nämlich eine Gesellschaft, die
die nöthigen Garantien bietet, und wenn er vor diese
Versammlung gelangen wird, um die Anwendung deS Prinzips
zu verlangen, daß er auch eine StaatSunierstützung erhalten
wird. Deßhalb liegt mir wenig daran, ob der Ankauf
stattfindet oder nicht, weil er auf die jurassischen Eisenbahnen kei-
nen Einfluß äußern wird. Ich weiß, daß diese Frage von
mehrern sehr verschiedenen Standpunkten betrachtet werden
kann. Deßhalb halte ich darauf, hier meine Ansicht
auszusprechen, indem ich jedem freistelle, die seinige zur Geltung zu
bringen. Ich weiß, daß viele Mitglieder aus dem Jura
gleichermaßen für diesen Grundsatz deS Eisenbahnbaues im
Jura stimmen. Mir ist nicht möglich, diese Anschauungsweise
zu theilen. Ich frage mich, ob eine Gesellschaft gegenwärtig
da sei, die bauen wolle? Man wird sagen, eS bestehe keine.
Ist eS also dann der Staat, der die Initiative ergreifen wird,
um dieses Bahnnetz auszuführen? ES scheint, daß nichts
dergleichen in der Einbildung eristirt, daß nichts ähnliches
zugesichert worden ist. Gestern sagte Herr Vizepräsident Niggeler,
man solle überzeugt sein, daß eS sich nicht um StaatSbau der
Eisenbahnen im Jura handelt, sondern bloß um StaatSunterstühung.
In einer vorhergehenden Session sagte Herr Bützberger, daß
D gegen das Prinzip deS StaatSbaueS sei, weil man ihn auf
den Jura anwenden müßte. ES ist dieß sehr unstichhaltig,
fiofern eS den StaatSbau betrifft; übrigens möchte ich fragen,
ob nicht ungeachtet der Absichten, die man hegen könnte, die
Hmstände der Art, ob sie nicht mächtiger sein werden als die
Wünsche. Ich glaube, der alte KantonStheil werde einen
Aufschub verlangen, nachdem er den Versuch mit der Ostwestbahn
gemacht hat, und wenn wir in nächster Zukunft vor den Großen
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Rath gelangen würden, so wäre auch unsere Staatsunterstützung
wegen den mit der Ostwestbahn gemachten kläglichen
Erfahrungen nicht so bedeutend sein, als sie eS ohnedieß wäre. Ich
glaube, daß dann cS sich nicht mehr um eine Initiative durch
den Staat handelte. Man wird mir sagen: könnte man für
den Jura nicht dasselbe thun, was man für taS Emmenthal
gethan hat? So viel an mir, werde ich mich nie dazu
verstehen, einen neuen Versuch zu machen. Ich zweifle sehr, ob

der alte KantonStheil von neuem geneigt wäre, in diesem Sinne
zu stimmen, denn derselbe Streich läßt sich nicht zweimal spielen.

Ich mißtraue nicht den Absichten, aber die Nachwelt wird später

urtheilen können; gegenwärtig sind wir nicht in der erwünschten
Lage, um zu erfassen, waS die Zukunft bringen wird. Ich glaube,
die ganze Frage werde so angesehen werden, und daß man,
wenn, eine Gesellschaft wie die Ostwestbahngesellschaft, daS

Gesuch für Erstellung von Eisenbahnen im Jura stellen wird,
dann sagte, man habe sich in der Ostwestbahn zu sehr übereilt,
man müsse diese Angelegenheit zum Studium zurückweisen, und
dann werden Jahre verfließen, bevor man etwas gethan hat.
Dieß ist meine Ueberzeugung, warum ich sage, daß eS mir
unmöglich ist, für den Antrag der Regierung zu stimmen. Ich
fasse mich zusammen: ich glaube, wenn der Kanton Bern auS

dieser Frage der Ostwestbahn herauskäme, so wäre er besser

in der Lage, der jurassischen Bahn zu helfen, wie die Zeit da

ist Man glaube ja nicht, daß ich ein Feind der Eisenbahnen
sei. Nein! ich habe Glauben in die jurassische Bahn, denn

wir werden sie erhalten, eS ist dieß eine Frage der Zeit, aber

waS man bisher gethan hat, kann keinen Einfluß daraufhaben,
daß sie früher oder später ausgeführt werde In zweiter Linie
stimme ich für den Antrag, der auf Rückweisung der Frage an
eine Kommission schließt, gleichviel welche, die StaatSwirth-
schaftSkommission oder diejenige, die sich schon mit der Frage
beschäftigt hat. Ich muß hier, außer den Gründen, die ich
schon geltend machte, zwei Punkte rügen, die geprüft werden
sollten. Der erste ist dieser. Hat die Regierung ihre Vollmacht
überschritten; wurden die im Dekret vom 6. April stipulirten
Bedingungen erfüllt? Sie haben bezüglich dieses letztern Punktes
entschieden, vaß alle Gläubiger für die Verzichtleistung und zu
diesem Ueberetnkommen ihre Beistimmung geben sollten. Dieß
ist nun ein Punkt, über welchen man noch keine hinlängliche
Aufklärung hat. WaS begegnet, wenn man zu einem Abfinden
der Gläubiger schreitet? Damit ein ein derartiges Abfinden
möglich werde, müssen alle Gläubiger mitwirken, und wenn
Einer, ein Einziger, nicht beitritt, so hat er vaS Recht zu
betreiben; er hat daS Recht, diesen Akt, der sein Recht
beeinträchtigt, anzugreifen WaS den ersten Punkt betrifft, nämlich
ob die Regierung ihre Vollmacht überschritten habe, so ist diese

Frage kaum klar. Sie haben gehört, wie Herr Karrer behauptete,
daS sei nicht der Fall; aber gestern hat Herr Bützbcrger be.

hauptet, dieselbe sei überschritten worden. Wenn nun diese

zwei Mitglieder der Kommission unter sich nicht einig sind, so

muß die Frage geprüft werden. Dieß sind meine Gründe, um
die Frage an eine Kommission zurückzuweisen. Man hat
vorgeschlagen (so wie ich eS wenigstens verstanden), nicht nur diese

Frage, sondern auch diejenige über das Anleihen und den StaatS-
bau, in Gesetzesform der Genehmigung deS Volkes zu
unterwerfen. Die Verfassungsmäßigkeit dieses Antrages ist von
Herrn Bützbcrger bestritten worden. Ich behaupte nun, daß,

wenn der deutsche Wortlaut der Verfassung derselbe ist wie der

französische, dieser Antrag verfassungsgemäß sei. Der Art. 6

der Verfassung bestimmt, daß die politischen Versammlungen
berufen sind, über diejenigen Gegenstände abzustimmen, die ihnen

zur Entscheidung durch die Gesetze zugewiesen werden. Herr
Bützbcrger behauptet, daß vor Allem ein Gesetz erlassen werden
müßte, welches die verschiedenen Fälle präzisire, über welche
das Volk angefragt werden soll. Wir haben aber in der
Verfassung auch verschiedene Bestimmungen, die die Erlassung eines
Gesetzes vorsehen, unter andern den Art. 18, welcher sagt, das
Gesetz werde die nähere Ausführung dieser Grun dsätze bestimmen.
Nun gut, es wurde ein Gesetz über die Verantwortlichkeit der

Beamten erlassen, und damals konnte diese Bestimmung der
Versassung in Kraft gesetzt werden. Wenn diese Bestimmung
denselben Sinn hätte, so liegt es auf der Hand, daß der Wortlaut

der einen gleich dem der andern wäre, was nicht der Fall
ist, so daß kein Zweifel obwalten kann, daß die Frage zur
Genehmigung oder Verwerfung dem Volke vorgelegt werden
kann. Ich bedaure, Ihre Zeit so sehr in Anspruch genommen
zu haben, aber in der so eigenthümlichen Stellung, in der ich
mich befinde, mußte ich sagen, warum mir unmöglich ist, mich
den von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen
anzuschließen.

S tub er. Die Frage nimmt immer weitere Dimensionen
an; ich will mich indessen bestreben, mich möglichst an den
eigentlichen Berathungsgegenstand zu halten Herr Karrer
appellirte an die Unbefangenheit der Mitglieder, um eine
zweckmäßige Lösung zu erzielen, und insinuirte der Opposition,
dieselbe sei eine böswillige, wenn sie, obschon vielleicht eines
Bessern belehrt, dennoch Widerstand leiste. Ich weise diese

Zumuthung zurück Herr Karrer hat von Anfang an zur
Ostwestbahn gehalten, und als eS sich um eine Subvention
von zwei Millionen handelte, befürwortete er dieselbe warm.
Jeder Vater hat sein Kind lieb, aber andere Mitglieder haben
auch ihre Ansicht und daS Recht, die Meinung, welche sie nach
ihrer Ueberzeugung haben, zu vertheidigen. Auf den Gegenstand

der Berathung übergehend, will ich nicht wiederholen,
waS in finanzieller und nationalökonomischer Beziehung über
den Vertrag zu sagen ist; eS wurde von anderer Seite viel
besser dargestellt, als ich es motiviren könnte. Auch auf den
Vertrag will ich nicht weitläufig eintreten; nur möchte ich
sagen, welchen Eindruck derselbe auf mich gemacht hat Der
Gesammteindruck des Vertrages ist der, daß der Staat die
Uerte zahlen soll, daß man ihn für reich genug hält, wobei eS

nicht darauf ankomme, ob er nun auch die Manipulationen
eines Böller, Wildbolz und Anderer bezahle. Bei der frühern
Diskussion hatte ich bessere Hoffnung. Damals sagte uns der

Herr Finanzdirektor, mit ö Millionen werde man fahren können;
jetzt verlangt man 7 Millionen. ES wurde gestern behauptet,
die Abstimmung vom 6. April binde die Mitglieder, welche
damals dazu gestimmt haben. Das ist ein Irrthum, denn jene
Abstimmung bezweckte nichts anderes, als der Regierung eine

Basis zu geben für ihre Unterhandlungen gegenüber der
Ostwestbahn, wobei die Regierung die Pflicht hatte, für den Staat
möglichst günstige Bedingungen zu erlangen. ES Handelle sich

nicht nur um die 7 Millionen, sondern noch um andere wichtige

Bedingungen des Vertrages. Deßhalb verwunderte ich
mich, daß heute dem Großen Rathe vordemonstrirt wurde, die

Sache hätte eigentlich nicht mehr hieher gebracht werden sollen.
Abgesehen von der Protestation von 20 Mitgliedern dieser
Behörde, schreibt eine Verfassungsbestimmung vor, daß Verträge
über Erwerbung von Grundeigenthum im Werthe von mehr
als Fr. 5000 dem Großen Rathe zur Ratifikation vorgelegt
werden sollen. Der Regierungsrath handelte also vollkommen
recht, wenn er die Sache wieder hieher brachte, auch mit
Rücksicht auf die Wichtigkeit derselben. ES handelt sich hier
nicht nur um einen Kaufvertrag, sondern eS hangen noch
andere Sachen damit zusammen: Staatsanleihen, Staatsbau
und Anderes. Die Ostwcstbahn hat sehr sonderbare Wendungen
genommen. Wenn man recht berichtet ist, so wollte die

Regierung anfänglich nur einen Zins von 4 Prozent bezahlen.
WaS sich nun in der letzten Stunde noch hinter den Coulissen
für eine Weisheit geltend gemacht hat, um den Zinsfuß auf
-1(4 Prozent zu bringen, darüber bin ich nicht eingeweiht.
Aber daS gereicht wahrlich nicht zum Vortheil deS Landes und
ich gebe zu bedenken, daß die Ostwestbahn in ihrer ganz aus-
nahmöweisen Lage an den Staat gebunden war, und daß,
wenn er ihr 4 Prozent angeboten hätte, sie eS mit Dank
annehmen konnte. Herr RegierungSrath Migy sagte in der
frühern Sitzung, als diese Angelegenheit hier behandelt wurde:
11 z- â eu krnucte sciemment commise. Wo ist dieser



„krauäe" Ich denke, in der Verwaltung der Ostwestbahn.
Ich verwahre mich also dagegen, einer Gesellschaft, die sich

Betrügereien zu Schulden kommen ließ, noch solche Vortheile
einzuräumen und Bedingungen einzugehen, die sehr fatale
Folgen haben. Wir vernahmen gestern eS liege ein Trost
darin, daß die auszugebenden Staatsschuldscheine meistens auf
andern Plätzen angebracht seien, in Frankfurt, Basel rc. Allein
jedeö Kind weiß, daß solche Papiere, die au porteur lauten,
nicht in Basel, in Frankfurt bleiben, sondern von einem Tag
zum andern nach Bern kommen und dann in sehr fühlbarer
Weise auf die Kreditverhältnifse einwirken können. Solche
Papiere sind kosmopolitischer Natur, sie kennen keine Distanzen
und ihre Wirkung auf den Kredit ist eine plötzliche. Am
Schlüsse des regierungSräthlichen Vorschlages heißt eS, der
Große Rath werde über die Beschaffung der dteßfallS nöthigen
Geldmittel besonders beschließen. Ich hätte sehr gewünscht,
daß dem Großen Rathe zur rechten Zeit gehörige Vorlagen
gemacht worden wären. Früher war man der Ansicht, wenn
wichtige Ausgaben bevorstanden, so sei der gesetzgebenden
Behörde gehörig Aufschluß über die finanziellen Verhältnisse zu
geben. ES scheint, heute gehe man von dieser Anschauungsweise

ab. ES wurde den Mitgliedern der Versammlung ein
Vortrag der Finanzdirektion nebst einem Finanzausweis
zugestellt, woraus sich ergibt, daß der verfügbare Einnahmenüberschuß

noch Fr. 505,990 beträgt. Nun ist aber momentan
viel mehr zu zahlen als eine solche Summe. Ich weiß nicht,
wie der Staat es machen will; vielleicht wird man Wechsel
ausstellen, zu 5 Prozent zinsbar mit '/, Prozent Provision.
Der Große Rath that also gut daran, ein Wechselgesetz zu
erlassen, indem der Staat jetzt in den Fall kommt,
Wechselschuldner zu werden. Die Ausgabe von 4/x prozentigen
Staatsobligationen wird den Zinsfuß ungeheuer steigern. Von
der Bank haben wir bereits gehört, daß ihr Gelder aufgekündet
werden; von der Hypothekarkasse werden solche ebenfalls
zurückgezogen. Es liegt in unserer Pflicht, auf die Folgen
aufmerksam zu machen. Wie ich bereits erwähnte, wurde gegen
den frühern Entscheid des Großen RatheS von 20 Mitgliedern
eine Protestation eingereicht, weil derselbe nicht mit einer Mehrheit

von 113 Stimmen gefaßt wurde, und nach der Ansicht
der protestirenden Mitglieder ein Angriff auf saS Kapitalvermögen

des Staates vorlag, wozu die Zustimmung der absoluten

Mehrheit sämmtlicher Mitglieder des Großen Rathes
erforderlich war. Die Regierung war damit einverstanden, die
Sache noch einmal hieher zu bringen, und heule ist der Ort,
darauf zurückzukommen. Daß eö sich um eine Verminderung
des StaatSvermögenS handelt, wurde nicht bestritlen. Die
vorhandenen Arbeiten auf der Linie Biel - Neuenstadt wurden
auf Fr. 3,400,000 geschätzt, viejenigen der Linie Gümlingen-
Langnau auf Fr. 4,059,000. Der Regierungsraih sagt in
seinem Berichte: „Erwägen wir nun, daß die Bahnstrecke Gümligen

Langnau, so lange sie eine Sacklinie bleibt und der
Fortsetzung nach Osten entbehrt, nur auf den lokalen Verkehr
angewiesen ist, so wird die Annahme eher noch als zu günstig
gelten können, daß der Ertrag dieser Strecke bloß hinreichen
werde, die Kosten des Betriebs mit Inbegriff der an die
Zentralbahn für Mitbenutzung von Gümltgen-Bern und des Bahnhofes

Bern zu leistenden Entschädigung zu decken." Also der
Regierungsraih sagt: im günstigsten Falle trägt diese Linie
nichts ab, und im weniger günstigen Falle können wir noch
zahlen. DaS ist eine Frage, deren Lösung von spätern Ereignissen

abhängen wird, oie wir nicht in der Hand haben. Was
sagt der Kommisstonalbericht darüber? Ich kann die
Berechnungen, welche Herr Kaxrer aufstellte, nicht wiederholen, aher
ich halte mich an den Bericht des RegierungSrathes, welcher
der Ostwestbahn so günstig als möglich ist. Nach der
Annahme der Kommisston würde der muthmaßliche AuSfafl des
Staates jährlich Fr. 169,720—Fr. 245,300 betragen, je nachdem

der Zinsfuß auf 4!4 oder 5 Prozent zu stehen kommt.
Wenn es sich um einen solchen Ausfall handelt der ein Ka.
pital von 4^-5 Millionen repräsentirt, so steht ein Angriff auf
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das StaatSvermögen in Frage. DaS StaatSvermögen wird
um so viel vermindert. WaS wird nun als Gegenwerth für
die 16 Millionen geboten, die daS ganze Unternehmen auf
bernischem Gebiete kosten wird? Die Eisenbahnstrecke Bicl-Neuen-
stadt, die halb gebaute Strecke Gümligen - Laugnau und die
nichtgebaute Strecke Biel-Bern- Nach dem Berichte des
RegierungSrathes trägt die Linie Gümligen-Langnau nichts ein
und steht ein jährlicher Ausfall von wenigstens Fr. 170,000
bevor. Wenn nun das KaufSobjekt um so viel weniger
abträgt, so haben wir einen Ausfall im StaatSvermögen, nicht
nur in den Zinsen. Für diesen Fall verlangt die Verfassung
die Mehrheit sämmtlicher Mitglieder des Großen Rathes. ES
handelt sich hier nicht nur um eine Veränderung des
SlaatsvermögenS. Früher, als Jahr für Jahr enorme Defizite zum
Vorschein kamen, faßte man emma! einen heroischen Entschluß
und schrieb 3>/, Millionen vom StaatSvermögen ab. WaS
die Veränderung des StaatSvermögenS durch Austausch von
Werthgegenständen gegen andere betrifft, so haben wir in letzter
Zeit Erfahrungen darüber gemacht. Vor zwei Jahren bewilligten

wir der Ostwestbahn eine Subvention von 2 Millionen,
für welche Summe Zentralbahnaktien abgetreten wurden. Man
sagte uns damals, es sei gleich, welche Werthpapiere der
Staat besitze, eS sei nicht eine Verminderung, nur eine
Veränderung deS StaatSvermögenS. Wie steht es nun? Kann
man die Ostwestbahnaktien zu etwas anderm verwenden, als
etwa das RathhauS damit zu heizen? Es ist eben eine sehr
bedeutende Verminderung beS Kapitalvermögens. Wir haben
auch gesehen, daß der Werth nicht aller Papiere gleich ist. WaS
mußte die OSwestbahn zahlen für Auswechslung ihrer
Papiere, z B. an Böller, der ihr Aktien der vereinigten
Schweizerbahnen dafür abtrat? Was für ein Verhältniß kam bei dem
Austausch von Obligationen des Jura industriel an den Tag?
Es weiß kein Mensch, was diese Papiere werth sind. Der
Staat hat Erfahrungen gemacht, und man kann daher mit Recht
sagen, daS Werthobjekl, um dessen Erwerbung es sich heute
handelt, ist Millionen weniger werth, als waS wir dafür geben.
Für einen solchen Beschluß ist nach der Verfassung eine Mehrheit

von 113 Stimmen erforderlich. Ich wollte diesen Punkt
besonders hervorheben und behalte mir vor, eine Protestation
zu Protokoll zu geben, wenn ein Beschluß ohne sie verfassungsmäßige

Mehrheit gefaßt würde. Ein Auskunftsmittel, wodurch
diese Protestation wegfiele, liegt darin, den Gegenstand durch
ein Gesetz den politischen Versammlungen zur Abstimmung
vorzulegen. Herr Houriet hat diesem Antrage sie richtige
Auslegung gegeben. Eö kann sich nicht darum handeln, ein Gesetz

für alle Fälle zu erlassen, sondern man wird sich in dieser
Beziehung nach den Umständen richten müssen. Für eine Sache
von solcher Tragweile wie die vorliegende, kann die Abstimmung
deS Volkes nur wohlthätige Folgen haben Im Kanton Neuenburg

hatte man vor einiger Zeit eine ähnliche Krisis zu
bestehen. Seil der StaatSbelheilrgung für die dortige Eisenbahn
entstand Unzufriedenheil, Feindseligkeit unter den einzelnen Lan-
vestheilen; die Folge davon war, daß nach der neuen
Verfassung der Große Rath jede Ausgabe von mehr alS Fr. 500,000
dem Volke zur Genehmigung vorlegen muß. ES ist möglich,
daß man auch hier dazu kommt, bei einer spätern VerfassungS-
revtston, um die es sich jetzt nicht hänselt, eine ähnliche
Bestimmung in die Verfassung aufzunehmen. ES handelt sich heule
darum, über den Barren zu springen, und daß will ich nicht.
Man kann einwenden, ich schreite nicht mit der Zeit vorwärts.
Wenn das der Fall ist, so können meine Wähler mich beseitigen;
ich hange nicht an dieser Stelle. Wir kommen in eine neue
Aera, zum Systeme der Staatsschulden stqtt deS StaatSvermögenS,

und bald werden wir statt etneS Finanzdirektors einen
Schuldendirektor haben. Und wie steht eS mit dem Jura?
Wenn wir jetzt eine Last von 16 Millionen übernehmen, so ist
es dann zu spät, etwas für diesen Landestheil zu thun und
wird man dann dem Jura sagen: wjr möchten gerne, aber wir
können nicht und wo nichts ist, hat der Kaiser daS Recht
verloren! So steht eS für den Jura, Ich sage offen: wenn
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es geht, wie die Regierung vorschlägt, und nach ein paar Jahren
der Jura kommt und seine Ansprüche geltend machen will, dann
ist es mir lieber, nicht hier zu sein. Wenn der Jura seiner

Zeit auch für sich den ZtaatSbau verlangt, waS werden dann
die Herren aus dem Emmenthal antworten? Die Abgeordneten
aus vem Jura hörten gestern allerlei; von Herrn Niggeler
hörten sie, die Jurabahn müsse kommen; eS wurde darauf
hingewiesen, wie der französische Kaiser seiner Zeit Savoyen zu
gewinnen wußte Der Herr Finanzdirektor stimmte in der frühern
Sitzung die Hoffnungen der Jurasster sehr herab, indem er

ihnen sagte, es könnte noch ein paar Jährchen gehen, bis sie eine

Eisenbahn haben werden. Ich fürchte, eS werde länger gehen.

Ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich stimme allen
Anträgen bei, die gegen den vorliegenden Bertrag gestellt wurden,
und schließe mich auch der Protestation gegen den heutigen
Entscheid an. Ebenso stimme ich für Abstimmung durch Namensaufruf.

DaS Reglement verbietet eS nicht UebrigenS haben
wir seit Jahren eine Kommission mit der Entwerfung eines

neuen Reglements beauftragt. DaS gegenwärtige Reglement
ist mangelhaft, daher steht eS dem Großen Rathe frei, unter
Umständen davon abzuweichen. Ich glaube, eS werde jedem
Mitgliede der Versammlung erwünscht sein, öffentlich seine

Stimme abzugeben, damit Jedermann weiß, wer die

Verantwortlichkeit für den heutigen Beschluß tragen will. Ich kann
diese Verantwortlichkeit nicht übernehmen, und schließe mich
daher den Anträge» des Herrn Ganguillet und andern
Anträgen an, die gestern in Uebereinstimmung mit Vem scinigen
gestellt wurden.

Fischer. Ich glaube, Jeder, der noch daS Wort in
dieser Angelegenheit ergreifen will, sei dem Tribunal die
Beruhigung zu geben schuldig, daß er die Versammlung nicht zu
lange aufhalten wolle. Die Bänke leeren sich und es ist
sicher, daß eine gewisse Erschöpfung eingetreten ist. Andererseits

wissen wir Alle, daß zur Stunde die Hauptmeinungen in
dieser Sache gemacht sind. Es gibt gewisse Momente, worüber
mau noch im Zweifel sein, belehrt werden kann; dagegen gibt
eS wieder andere Momente, worüber die Meinungen gemacht
sind; insofern werde ich mich möglichst der Kürze befleißen.
Welches ist der bisherige Gang der Diskussion? Nach einem
Vorgefecht von Vorfragen und SuperVorfragen trat man direkt
in den Hauptkampf ein, der sich um die Frage dreht: soll man
sich in daS neue Eisenbahnnetz hineinwerfen oder nicht? Darüber

geben sich zwei verschiedene Meinungen kund Die eine,
zuletzt durch Herrn Karrer vertreten, hat guten Glauben in
das Ostwestbahnunternehmen; sie meint, was man mit der
einen Hand ausgebe, könne man mit der andern, wie bei der
Kantonalbank, wieder aus Vem Ertrag zurücknehmen. Da ist
nichiS zu belehren, diese Meinung ist gemacht. Ganz gleich
verhält es sich mit der Meinung der Herren Ganguillet,
S einer und v Gonzenbach, die im Gegensatz sich ausgesprochen

haben. Auch da ist nichts zu belehren, nichts zu ändern.
Ich, so viel an mir, bekenne mich zu der letztern Meinung.
Ich bin unbelehrbar und unbelehrbar in dieser Sache; also in
dieser Beziehung sind nicht viele Worte zu verlieren, und wenn
ich dennoch so frei bin, über ausgesprochene Ansichten einige
Bemerkungen zu machen, so bitte ich ab. Wenn ich mir noch
einige Worte über das Votum des Herrn Karrer erlaube, so

geschieh« eS nicht, um ihn zu widerlegen, sondern weil man
es rügen könnte, wenn ich darüber schweigen würde. Herr
Karrer machte eine Art Appell an die Stadtberner, in ganz
parlamentarischer Form, aber ziemlich deutlich gab er zu
verstehen eS mache sich in der Stadt Bern nach setner Auffassung
eine einseitige, leidenschaftliche Opposition geltend. Ich fasse

das als eine indirekte Lektion auf und erlaube mir darüber ein
Wort der Erwiederung. Bor Allem bemerke ich, daß Herr
Karrer den Moment und den Anlaß zu dieser Lektion erstaunlich

übel gewählt hat. ES ist möglich, daß er in der Hauptsache

Recht hat, und ich will das Urtheil Anderer auch gelten
lassen; aber der Moment ist schlecht gewählt. Warum? Ich

glaube, wenn seit 20—30 Jahren ein Moment war, wo ein
Berner irgend berechtigt gewesen wäre, gegen den Schwindel-
getst hier scharf aufzutreten, der sich kund gibt, so wären wir
dazu berechtigt gewesen. Ich will Niemanden eine Lektion
geben, aber ich möchte Herrn Karrer erinnern, wie manchmal
man sich hier schon geirrt hat, wie oft man gestehen mußte,
eS sei in ver That anders, als man sich vorgestellt. Es
bedarf aber dazu eineS andern Redners, eineS Redners, wie
derjenige, der einst im römischen Senat auftrat und fragte:
t^nousìgue tandem, Latiliaa, akutere patientia nostra? —
So sollte man heute fragen. Man sollte den Mitgliedern
danken, welche auf die Bahn aufmerksam machen, die man
betreten hat. Daß der Fortschrittspartei ein Lsprit d'initiative
nicht abzusprechen ist, daß man demselben Rechnung tragen
soll, indem er oft sein GuteS hat, gebe ich zu; aber auf den
heutigen Tag handelt es sich darum, gegen den Schwindel-
geist den Zügel anzuziehen. Herr Niggeler ging vorsichtig an
Beispielen vorbei, die uns andere Kantone, wie Neuenburg
und andere bieten, wo man ähnliche Berechnungen aufgestellt
hatte, denen daS Resultat nicht wlsprach. Herr Niggeler gibt
zu, daß zur gegenwärtigen Stunde der Jura industriel nicht
nur die Aktien und Obligationen nicht verzinset, sondern nicht
einmal die Betriebskosten deckt. Wie steht es im Kanton
Freiburg? Ich habe dort einige Bekanntschaft mit Personen,
die weder der jetzigen Regierung noch den Eisenbahnen feinv
sind. Einer meiner Freunde sagte mir jüngst, die Regierung
von Freiburg und der Große Rath, der sich in einer schwachen
Stunde hinreißen ließ, komme ihm vor, wie ein unglücklicher
Spieler, dem das Herz klopft, weil er sein Vermögen und das
der Kinder und Ktndskinder auf eine einzige Karte gesetzt bat
DaS ist die Folge solcher Unternehmungen, und dann
verwundert man sich noch, wenn eS Männer gibt, die hier warnen
und dem Lsprit d'initiative, dem Schwindelgett in den Zügel
fallen wollen. So viel auf daS Votum des Herrn Karrer.
Die eine Meinung glaubt also, eS werde ganz gut kommen,
die andere Meinung, zu der ich mich auch bekenne, hat den
Barometer ihres Vertrauens unter Null; mit einander zu
kämpfen nützt nichts mehr, deßhalb gehe ich darüber hinweg.
Aber eS gibt eine dritte Richtung, und um deren willen ergreife
ich daS Wort. Aus den Verhandlungen, welche im April
stattfanden, und auS der gestrigen Berathung schien mir
hervorzugehen, daß Herr Bützberger und andere Mitglieder seiner
Meinung glauben, sie seien bereits gebunden, eS liegen gewisse
logische Konsequenzen in der gegebenen Situation, in den
gefaßten Beschlüssen, denen man Rechnung tragen müsse, und
wenn ich Herrn Bützberger richtig aufgefaßt habe, so sagte er,
er stimme mit Bedauern zum Antrage des RegierungsratheS,
aber weil er müsse, oder mit weniger parlamentarischen Worten :
er habe die Schlinge am Hals! Wenn eS nur ein over zwei
Mitglieder wären, die sich in dieser Stimmung befinden, welche
sie nickt befriedigt, in der sie aber doch sagen: ich muß! so

hätte daS nicht viel zu sagen. Aber ich habe die innige
Ueberzeugung daß ein guter Drittheil, wo nicht die Hälfte der
Versammlung in dieser Lage ist Nun ist daS mein Standpunkt

nicht, im Widerspiel, ich hatte von Anfang an die Meinung,
nicht einzutreten und darf dieser Meinung treu sein. Aber
damit wir uns in einem Punkte nähern, will ich gerne
zugeben, daß eine gewisse logische Konsequenz in den bisherigen
Vorgängen liegt denen man sich bisher fügen mußte. Aber
jetzt mache ich eine Zumuthung, die mir die Herren nicht übel
nehmen sollen, indem ich ihnen zurufe, einmal zu sagen: bis
hieher und nicht weiter! Laßt Euch nicht Schritt für Schritt
immer vorwärts drängen!—Sage man mir nicht: wir wollen
die Regierung nicht veSavouiren, wir wollen helfen, so lange
wir können. Ich begreife, daß man diesen Standpunkt
einnehmen kann, daß man vom Einen zum Andern kommt; aber
eS hat seine Grenzen. Hier zeigt sich, wie übel unsere
Geschäftsbehandlung ist. Heute wurde der Antrag deS Regie-
rungSratheS und der Finanzdirektion über das Staatsanleihen
ausgetheilt. Die Herren werden allerdings gedrängt, eS ist
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mir leid, aber ich rufe ihpen abermals zu: bis hier und nicht
weiter! Ich möchte sie aufmerksam machen, wohin sie bei der
Art unserer Geschäftsbehandlung kommen, wenn sie nicht zu
rechter Zeit eine neue Wendung machen, damit sie dann nicht
durch die Nothwendigkeit logischer Konsequenz wieder weiter
gedrängt werden Herr Houriet nahm mir einen Theil metner
Aufgabe ab, indem er sagte, daß wir der Form nach zwar nur
ein Geschäft, der Sache nach aber alle drei erledigen. Wenn
man zum Einen handgeboten hat, so muß man dann auch zum
Andern stimmen Man sagt unS, cS handle sich hier nur um
den Vertrag betreffend den Ankauf der Eisenbahn. Allerdings,
aber dann kommt das Dekret über die Ausführung derselben,
über das Anleihen, und daS macht ein zusammenhängendes
Ganzes auS. Wenn Sie die Eisenbahn kaufen, so müssen Sie
auch auf den Ausbau und die nöthigen Geldmittel Bedacht
nehmen. Später heißt eS dann: die Bedingungen find vielleicht
schlecht, eS kostet mehr, als man gemeint hat, aber Ihr müßt nun!
und diesem fernern „müssen", diesem löffelweisen Hinunterschlucken
des Getränkes (ich bitte ab wegen des Ausdruckes) möchte ich
einmal den Faden abschneiden. Wenn der Herr Präsident glaubt,
eS wäre möglich, das heutige Dekret mit den zwei andern zu
verschmelzen, (ich bestehe aber nicht darauf, wenn eS nicht zu-
läßig ist), so trage ich darauf an. Dagen wünsche ick, daß,
wenn das Eintreten erkannt wird, noch eine Kommission
niedergesetzt und die Sache an das Volk gewiesen werde. Ferner
stelle ich den eventuellen Antrag, als die allermindeste Garantie
einen Zusatz des Inhaltes aufzunehmen: dieses Dekret trete
auf den nämlichen Zeitpunkt in Kraft, wie die beiden andern
Dekrete (über die Ausführung der Eisenbahn und das
Anleihen), mit andern Worten: wir wollen eS in GotteS Namen
annehmen, aber nur in Verbindung mit den beiden andern
Dekreten. Wir können gar keinen Kauf abschließen, wenn wir
nicht ausbauen wollen, weil AlleS im Zusammenhange steht.
Ich ersuche die Herren, nicht zu glauben, daß von meiner Seite
eine Art Hintergedanke bestehe Das ist durchaus nicht der
Fall; aber wir können dann Rücksicht nehmen auf Punkte, die
wir noch gar nicht kennen. Die drei Dekrete müssen miteinander

stehen oder fallen. Ich mache also den Herren, die bisher

sich der Mehrheit angeschlossen haben, die Zumuthung, sie

sollen den Muth haben, die drei Gegenstände zusammenzustellen,
nicht den einen nach dem andern zu nehmen. Wenn Sie diesen
Muth haben, so will ich mich dann weiter nicht mehr beklagen.
ES würde viel dazu beitragen, über die Zukunft zu beruhigen.
Ich empfehle Ihnen also diesen Antrag.

Migy, Präsident des Rcgierui»gSratheS. Ach hätte nicht
zum dritten Mal das Wort ergriffen, wenn ich nicht für
nothwendig gehalten hätte, Herrn Houriet zu antworten, der die
Frage vom Gesichtspunkte der Interessen und Zukunft deS

Jura beleuchtete. Es ist dieß während der langen Verhandlungen

noch nicht vorgekommen, denen Sie betwohnen und die
die Ratifikation des zwischen der Regierung und der Ostwestbahn
abgeschlossenen Kaufvertrages zum Gegenstand haben. Ich
werde von den verschiedenen Punkten, die er berührt hat, einen
nach dem andern erörtern. Herr Houriet behauptet, um seine
Ansicht zu begründen, daß man nicht mit Sachkenntniß urtheilen
könne, weil eine enge Verbindung zwischen der Erwerbung der
Linien und der Frage des StaatsbauS bestehe, und daß diese
beiden Fragen nicht getrennt hätten behandelt werden sollen,
daß die eine als Folge gewissermaßen nothgedrungen die andere
bedinge. Ich bestreike nicht, daß eine gewisse Verbindung
zwischen dem Ankauf der Eisenbahnen und der Lösung der im
StaatSbau gegebenen Aufgabe bestehe; allein dieser Umstand
scheint eine Rückweisung, eine Vertagung nicht zu rechtfertigen,
denn Herr Houriet hätte selbst sehr wohl seit Eröffnung der
Debatten die Verbindung beider Fragen anbegehren können und
sollen, damit die eine nicht getrennt von der andern behandelt
werde. Dieß war die Form, die zu beobachten war, anstatt
am Ende einer langen Debatte sich beklagen zu wollen, daß
die Diskussion sich nicht über den StaatSbau ausgedehnt habe.
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Ein solches Verfahren rechtfertigt sich schon in keiner Weise
bezüglich der Form. Anderseits sind die gegen die Regierung
gerichteten Vorwürfe hinsichtlich dessen, was Herr Houriet als
Verlegenheit der Versammlung bezeichnete, völlig unbegründet,
insbesondere im Munde eines GroßrathSmitgliedeS. Um dieß
unwiderleglich zu beweisen, wird eS genügen, an daS zu erinnern

was sich in der letzten Session begeben hat, waS aber
Herr Houriet vergessen zu haben scheint. Als die Regierung
dieser Versammlung ihre Anträge betreffend die Lage der
Ostwestbahn vorlegte, verlangte sie die Ermächtigung, die
erbauten und im Bau begriffenen Bahnen zu erwerben, indem
sie als Grundlage zur Preisbestimmung eine Erperitfe von
fähigen, rechtschaffenen und unparteiischen Männern, und in
einem förmlichen Artikel den StaatSbau grundsätzlich vorschlug.
So legte die Regierung dem Großen Rathe im selben Dekret
die doppelte Frage der Erwerbung und Erstellung der besagten
Bahnen vor. Anstatt nun die beiden Fragen endgültig zu
entscheiden, wie der Regierungsrath es vorgeschlagen hatte,
beschränkte der Große Rath sich darauf, nach einer in unsern
parlamentarischen Annalen unerhörten Debatte, den RegierungS-
rath mit der Vollmacht zu betrauen, die der Ostwestbahn
angehörenden Eisenbahnlinien um einen Kaufpreis von 7 Millionen
im Maximum käuflich zu erwerben, und im Gegensatz zu den
Anträgen der VollziehungSbehörde die Frage deS StaatSbaueS
verschoben und ungelöst gelassen Diese wenig rationelle und
fast unerklärliche Sachlage wurde ungeachtet der Opposition,
deS Widerstandes der Regierungsmitglieder durch den Großen
Rath in der letzten Session geschaffen, waS den RegierungSrath
nöthigte, in der gegenwärtigen Session das Projekt des

Kaufvertrags getrennt vorzulegen. Ist man Angesichts eines solchen
Vorganges nicht berechtigt zu erstaunen, daß ein Mitglied dieser
Versammlung der Regierung aus einer Nothwendigkeit, die ihr
mit Gewalt vom Großen Rath selbst aufgedrungen worden,
einen Vorwurf zu machen wagt? Ihr habt die Frage deS Ankaufs
und deS Baues nicht gleichzeitig berathen und erledigen wollen,
wie eS Euch in der letzten Sesgon vorgeschlagen war, und jetzt
beklagt Ihr Euch heute über das, waS Ihr selbst gemacht habt,
indem Ihr eS auf Andere schiebt, und in einen Tadel gegen
die Uegterung umwandelt! Ich bezeichne dieß als eine
Ungerechtigkeit und weise sie zurück, wie sie es verdient. Ich gehe
nun zum Hauptsatze deS Votums über, das ich bekämpfe, und
muß gestehen, daß ich nicht begreifen konntet wie Herr Houriet
in diesem Kreise behaupten konnte, daß der zu verhandelnde
Gegenstand keine Bedeutung für die Zukunft deS jurassischen
Eisenbahnnetzes habe. Es ist wahr, daß eS in keiner Weise
eine solch unerwartete und ich sage ebenso abenteuerliche Zulage
rechtfertigte. Auch ist nichts leichter, als die vollständige
Unrichtigkeit derselben nachzuweisen. Jedermann, der nur ein
wenig die Geographie deS KantonS Bern kenkt, wird
anerkennen, daß die Linie von Viel nach Basel vor Allem aus die
allerwichtigste des jurassischen BahnnetzeS sein wird, an welche
sich die Linien des St. JmmerthaleS und deS Bezirks Pruntrut
anschließen werden. Diese Hauptlinie für Jeden, der sich darum
interessiren mag ist zwanzig bis fünfundzwanzig Kilometer
kürzer als die der Centralbahn, welche durch den Hauenstein
geht, wenn man die Entfernung von Biet nach Basel ins Auge
faßt. Anderseits wird ihr Betrieb regelmäßiger und leichter
sein, da mit Ausnahme deS Tunnels von Sonceboz nach
DachSfelden diese Linie dem Laufe der Birs von dieser letzten
Ortschaft bis nach Basel folgen wird. Keine außerordentliche»
Schwierigkeiten, kein abnormales Gefall, wie dieß bei gewissen
Parthien der Centralbahn der Fall ist, finden sich hier vor.
Damit aber diese für die Konkurrenz so vortheilhasten
Bedingungen ihre Wirkung haben können, ist klar, daß die Linie
Biel-Neucnstadt unumgänglich nöthig ist. Jedermann weiß,
daß der Lokalverkchr nicht genügt, um eine Eisenbahnlinie
abträglich zu machen, der Transit ist eine nothwendige
Ergänzung, ja unentbehrlich. Diese Grundwahrheit findet ihre
Anwendung auf die anschaulichste Weise bei der Linie Biel-
Basel durch den Jura. Sollte Jemand zu behaupten wagen,
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setzung einer Kommission nothwendig sei, daß diese Beurtheilung,
trotz ihrer Einfachheit und Leichtigkeit, die Kräfte der
Mitglieder des Großen Rathes übersteige, nicht ein Aufgeben seiner
selbst und zwar auf die unbegreiflichste Weise, heißt es nicht,
den Geschäftsgang fast unmöglich machen? Auch dieses

Argument kann nicht ernst gemeint sein, eS ist aber auch ebenso

unzuläßig, wie die andern Behauptungen, die zu Gunsten der

RückWeisung an eine Kommission aufgestellt wurden, die ich
bekämpfe.

Der Herr Präsident erklärt, daß von Seite mehrerer
Mitglieder der Wunsch geäußert worden sei, die Verhandlung
bis Nachmittags halb drei Uhr zu unterbrechen und fragt die

Versammlung darüber an.

A b st i m m u n g.

Für Fortsetzung der Verhandlung ohne Unter¬
brechung 55 Stimmen«

Für Unterbrechung derselben 68 „
Die Verhandlung wird hierauf um 12>/z Uhr

unterbrochen.

Berichtigung.
Auf Seite 235 hievvr, erste Spalte, Zeile 26 von oben

steht irrthümlich „t5'/2 Misttonen — 11^ Millionen", während

es heißen sä ,,15^ Millionen minus 11'/z Millionen."
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daß der innere Verkehr im Jura zwischen seinen Ortschaften,
die zerstreut sind, hinreichen würde, die Eisenbahn Biel-Basel
finanziell sicher zu stellen? Ich glaube cS nicht, denn baS

hieße eine Ungereimtheil vorbringen. Aber diese Lime wird
lebensfähig, hat ihre Existenzberechtigung in finanzieller Hinsicht,
sobald der von der Westbahn, der Franko Suisse, dem Jura
industriel herkommende Transit mit Hülfe der Linie Neuenstadt-

Biel unfehlbar auf die Juralinie zugeleitet wird. AlSdann ist

die Bedingung ihrer Lebensfähigkeit erfüllt, aber nur dann,
währenddem, wenn die Centralbahngesellschaft, die Besitzerin der

Konkurrenzbahn. Biel - Neuenstadl an sich reiß-, die zur
Erstellung des jurassischen Netzes erforderliche Alimentation deS

Verkehrs und Transits verschwindet und dieses Netz den Tvdes-
streich empfängt. In der That wird die Centralbahn nicht

ermangeln, den ganzen von Lyon und Genf herkommenden

Verkehr vom Mittelmeer bis an den Rhein, so wie denjenigen,

welcher von der Franko - Suisse und vom Jura industriel auf
diesen Punkt herfließt und für unsere Eisenbahnen so wichtig
ist, auf ihre Hauensteinlinie zu leiten. Nächstes Jahr wird
die Bahn der Franko-Suisse vollendet sein, und wenn einmal
die Strecke Biel - Bern gebaut sein wird, besitzt die FrankoSuisse

die kürzeste Linie zwischen Bern und Paris. Also muß

man die Augen gewaltsam vor dem Licht verschließen, um nicht

zur Einsicht zu gelangen, daß die Linie Biel - Neuenstadt für
die Erstellung und Lebensfähigkeit deS jurassischen NetzeS

unerläßlich ist, und daß diejenige von Biel nach Bern für sie

eine mächtige Quelle der Ertragsfähigkeit und der Alimentalion
bilden wird. Man muß aller Sachkenntniß baar sein, um nicht
die Ueberzeugung zu haben, daß, wenn diese Linien in die

Hände der schweizerischen Centralbahn fallen, die Zukunft deS

Jura, so weit es die Eisenbahnen betrifft, gänzlich preisgegeben
ist. Dem freien Ermessen von Jurassiern, die m dieser hohen

Versammlung sitzen, ist eS anheimgestellt, die Aussichten der

Zukunft, welche der Jura für seine Eisenbahnen haben kann,

zu zerstören, wenn sie die Tragweite dazwischentretender

Entscheidungen nicht erfassen, aber was mich betrifft, so betrachte
ich eS als eine GewissenSpflicht, mit allen meinen Kräften
dahin zu wirken, daß diesem Winkel Landes die Pforten der

Zukunft nicht verschlossen werden. Ich will nicht den Leucht-
lhurm der Hoffnung in unsern Thälern auslöschen, denn
bedenken Sie, daß das Wort „unmöglich" immer weniger
angerufen werden kaNn, wenn man die Fortschritte, die Entde-
kungen, die Erfindungen in'S Auge faßt, welche die praktischen
Wissenschaften in den zehn letzten Jahren zu Tage gefördert
haben Zur Unterstützung deS Antrages auf Rückweisung an
eine Kommission beruft Herr Houriet sich darauf, Herr Bütz-
berger habe gestern erklärt, daß die Regierung nicht innert den

Schranken ihrer Vollmacht geblieben sei, während Herr Karrer
heute das Gegentheil behauptete, so daß man im Zweifel und
eine neue Vorberathung nothwendig sei. Es sei mir erlaubt,
dem Herrn Houriet zu bemerken, daß eine Rückweisung an die
Kommission nie alles zur Uebereinstimmung bringen wird, so

daß man nach dem von ihm angeführten Motive immer die
Rückweisung an eine Kommisston beschließen müßte, weil der
Widerspruch fortdauert. Er sollte nicht vergessen, daß die

Mitglieder deS Großen Rathes berufen sind, selbst die Sache
zu untersuchen, zu würdigen, zu urtheilen und ihre Stimme
abzugeben, und im vorliegenden Falle gibt eS nichts leichteres.
In der That erhielt die Regierung in einer vorhergehenden
Sitzung den Auftrag, die Linien Biel-Neuenstadt und Gümligen-
Langnau um eine Summe von 7 Millionen käuflich zu erwerben

unier Bedingungen, die in dem im letztverflvssenen Monat
April erlassenen Dekrete klar enthalten sind. Kraft dieses «

Mandates schritt der Regierungsrath zum Ankauf und der
Vertragsentwurf wurde wörtlich allen Mitgliedern deS Großen
Rathes ausgetheilt. Also besteht die ganze Arbeit darin, den

Kaufvertrag mit der ertheilten Vollmacht oder dem Mandate
zu vergleichen, um zu konstatiren, ob die Schranken deS Mandates

nicht überschritten, sondern genau eingehalten worden
seien Liegt nun in der Behauptung, daß dafür die Nieder-

Fortsetzung der Berathung um 2"/, Uhr Nachmittags.

Schneeberger im Schweikhof. Ich stelle den Antrag
auf Schluß der Umfrage. Heute und gestern und schon in
der letzten Aprilsitzung wurde der vorliegende Gegenstand von
vielen Rednern so gründlich erörtert, daß ich glaube, die

Mitglieder, welche bereits das Wort ergriffen haben, können nun
darauf verzichten, und diejenigen, welche noch das Wort
ergreifen werden, sollen sich so kurz als möglich fassen. Die
Metnungen find gemacht und weitere Erörterungen unnütz.
Jeder von uns hat seine Ansicht; entweder will er eintreten
oder nicht. Der Grund, warum ich eintreten will, ist der.
daß ich glaube, man sei wirklich verpflichtet, den betreffenden
Gegenden die Eisenbahnen zu geben, um die eS sich handelt
ES ist eine Forderung der Billigkeit, daß man dem Emmenthal,

dem Jura und dem Seeland das gebe, waS der
Oberaargau und das Mitielland schon besitzen. Warum die
Angelegenheit einen solchen Gang genommen, wissen die Herren
alle: der hartnäckige Widerstand, der von den Gegnern des

Unternehmens diesem entgegengesetzt wurde, trägt allein die

Schuld. ES ist mit ungerechten Waffen dagegen gekämpft
worden, mit Waffen, die man verabscheuen sollte. Nachdem
die Zentralbahn die Linie Bern Thun verscherzt hatte, gab man
sie der Ostwestbahn nicht; die Zentralbahn erhielt dieselbe, und
sie wollte auch Biel-Neuenstadt durch einen hartnäckigen Prozeß

an sich reißen. Wäre es ihr gelungen, so hätte das
Unternehmen der Ostwestbahn fehlgeschlagen. Ich schließe mit
den Worten eines großen Mannes, welcher sagte: Ihr wollt
Freiheit, aber Ihr versteht nicht Gerechtigkeit!

Herr Präsident. Nach dem Dekrete vom 27 August
1346 soll, wenn, der Schluß der Umfrage aus der Mitte deS



Großen RatheS verlangt wirv, über denselben ohne weitere
Erörterung abgestimmt werden, sofern kein Mitglied das Wort
verlangt, welches noch nicht gesprochen hat. Nun hat aber
Herr Sträub das Wort verlangt.

Sträub. Wenn ich in dieser sehr wichtigen Angelegenheit

das Wort ergreife, so thue ich eS nicht als besonderer
Freund des OstwestbahnunternehmenS, aber auch nicht als
Gegner desselben, sondern als Mitglied deS Großen RalheS,
indem ich mich verpflichtet fühle, in so wichtigen Fragen das
Interesse des KamonS Bern nach meinen schwachen Kräften
bestmöglich wahren zu helfen. Man sollte sich eigentlich fragen,
ob man eigentlich das Recht habe, daS Wort zu ergreifen.
Man ging so weit, daß man uns erklärte, der Große Rath
habe gar nicht mehr das Recht, ein Wort dazu zu sagen, die
Sache sei bereits erledigt. So forderte Herr Regierungsralh
Migy uns gestern auf, Ja over Nein zu sagen, die Annahme
oder Verwerfung zu beschließen, Herr Bützberger sagte Ihnen
gestern, daß die Regierung allerdings zu weit gegangen, sie

habe die Vollmacht überschritten, er sei mit ihr nicht
einverstanden, aber er müsse doch zu ihrem Antrage stimmen. Herr
Karrer behauptete heute, die Regierung hätte gar nicht mehr
vor den Großen Rath kommen sollen. Ich frage: wenn diese

gelehrten Männer in der allgemeinen Auffassung der Sache so

mit einander im Widerspruch find, waS soll dann Unsereiner
von allem denken? Wir müssen uns am Ende fragen: wer hat
Recht, Hans, Benz oder wer? Ich traue allen diesen Männern

zu daß sie die Wahrheit reden können und reden wollen.
Aber ich frage: was soll man davon denken? Der Eine sagt:
Ihr dürft nur abstimmen, Ja oder Nein! Der Andere: ich
würde gerne nicht dazu stimmen, aber ich muß. Ein Dritter:
wir haben gar nichts mehr dazu zu sagen; man hat Euch nur
eine Ehre erwiesen, daß man die Sache noch einmal
hieherbrachte, Da Alles im Widerspruch steht, so halte ich mich
an meine gesunde Ansicht und frage: soll der Große Rath in
einer so wichtigen Angelegenheit nicht sein letztes Wort dazu
sagen? Ich sage, ja, und ich werde mir nie, so lange ich die
Ehre habe, Mitglied dieser Behörde zu sein, eine Schlinge
um den HalS legen lassen. Ich war Einer von denen, die A
gesagt und die B gesagt haben, Warum habe ich zu den 2
Millionen gestimmt? Weil man uns erklärte: es bleibt bei dem.
Wer sagte damals: nein, eS bleibt nicht bet dem? Man
sagte, die Zentralbähnler. Es standen sich nämlich zwei
Fraktionen gegenüber, die Zentralbähnler und die Ostwestbähnler.
Wer hat die Wahrheit gesagt? Die Zentralbähnler bchaup-
leten: die Ostwestbahn ist nicht lebensfähig, wenn Ihr für
2 Millionen Aktien nehmt, so müßt Ihr noch mehr nehmen,
Ihr müßt B sagen. Ich bin fähig, mich belehren zu lassen,
von den Einen, wie von den Andern. Die Herren, welche
damals das Hauptwort führten, stehen an Kenntniß bedeutend
böher als ich. Ich ließ mich schon oft von Männern belehren,
die Anfangs in meinen Augen nicht so hoch standen wie nachher,

Aber kann ich daS heute? Haben mich diese Männer,
die das Wort führten, belehrt? Ich sage, nein; die Sache
ist zur Stunde noch unlauter. Mir geht eS, wie Herrn v.
Gonzenbach, welcher sagte, er habe manckeS gesehen, was er
lieber nicht gesehen hätte. Ich habe MncheS gehört, waS ich
lieber nicht gehört hätte. Ein Mitglied sagte früher hier: il
kaut laver le liage sale ea taiaille. Es wird noch mancher
unsaubere Fetzen zu Tage kommen Ich bin nicht Gegner der
Ostwestbahn, aber ich habe eine heilige Pflicht auf mir, mit
der größten Behutsamkeit zu Werke zu gehen. Ich habe Grund
zu Mißtrauen, wenn man die Vergangenheit befrachtet. Ich

- erinnere nur an den FtnanzauSweiS. Ging eS dabei zu, wie
eS hätte gehen sollen? Man bewilligte 2 Millionen, ehe und
bevor man sah, daß die Ostwestbahn lebensfähig sei. DaS
ganze Unternehmen ist so unlauter und unklar, daß man nicht
weiß, woran man ist. Die' G'schäftlimacherei hat in solchem
Maße sich eingemischt, daß ich zur Stunde noch nicht im
Reinen bkn, wie sich die Sache verhält. Nun stellt man uns
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vor, es habe gar keine Gefahr, die Sache sei gar nicht so

wichtig, alle Gefahren, die von einzelnen Mitgliedern
hervorgehoben wurden, seien bloß Phantome, und man sagt unS,
der Staat mache ein sehr gutes Geschäft; wenn er schon in
den ersten Jahren eine Einbuße mache, so werde dieselbe sich

wieder ausgleichen. Warum hält man die betreffenden Linien
für rentabel? Weil es die kürzeste Linie vom Westen nach
Osten ist. Ob die kürzeste Linie immer die zweckmäßigste sei,
darüber will ich kein Urtheil fällen; aber Stephenson bezeichnet

es in seinem Berichte über die Erstellung eines schweizerischen

Eisenbahnnetzes als den fatalsten Irrthum, anzunehmen,
daß die kürzeste Linie immer die beste sei, ohne die Umgebungen
und ihren Einfluß auf die Rentabilität gehörig in'S Auge zu
fassen. Ich gehe nun zur Sache selbst über, weil ich mir als
Mitglied des Großen RatheS daS Recht anmaße, dAe Materie

zu erörtern. Ich erklärte im Ansang meines Votums,
ich sei nicht Gegner deS Unternehmens; ich habe auch grundsätzlich

zum Ankauf der Ostwestbahn gestimmt, aber nicht um
7, sondern um 6 Millionen. Ich stimme auch heute nicht zu
7 Millionen, weil ich die Ueberzeugung habe, daß der Staat
auch zum Preise von 6 Millionen Eigenthümer der Eisenbahn
werden kann. Herr v. Gonzenbach sagte Ihnen gestern, daß
es keinen Herkules mehr gebe, der dieselbe forttrage. Wenn
der Kanton Bern daS allgemeine Interesse im Auge behalten
will, so soll er nicht einzelnen Personen zulieb zu weit gehen,
damit sie weniger Verlust erleiden, oder vielleicht größern
Gewinn machen; er soll VaS Unternehmen unterstützen, eS

ausführen, so weit eS seine Kräfte erlauben, aber nicht mehr
thun, als der Zweck erheischt. ES wurde gestern gesagt, wie
die Gelder verwendet wurden, so z. B Kr. 700,à an
verschenkten Aktien. Das hat mir nicht gut in den Ohren
geklungen. Im Berichte der Minderheit der Kommission kommt
folgende Stelle vor: „Da eS nun aber erwiesen ist, daß diese

3lM Aktien niemals ernstlich gezeichnet, sowie daß die im
Aktienregister Nr. 1 als eingezahlt »erzeigten Fr. 3l)t>Ml) in
der That niemals Unbezahlt worden sind > so muß die Minderheit

diese ganze Verhandlung als eine unverantwortliche und
gewissenlose Scheinverhandlung betrachten u. s. w." Schon
dieser Umstand zeigt, daß der Verlust, welche» die bei der
Ostwestbahn betheiligten Aktionäre machen, gar nicht so groß ist,
wie man unS glauben machen möchte. Ich will noch Eins
anführen, um zu zeigen, wie unlauter die Sache ist. Heute
sagte mir ein Mitglied der' Behörde, die Aktionäre bekämen
keinen Centime, und die Unternehmer müßten noch einen Verlust

machen. Ein anderes, ebenso ehrenwerthes Mitglied
dagegen sagt, die Aktionäre werden statt Fr. 5vl1 etwas zu
Fr. 2lX) beziehen. Ist die Sache lauter Nein. Und nun
soll man denen, die ihre G'schästlt dabei machten, noch
daS Geschäft verbessern? Nein; aber wir wollen denen,
die unschuldiger Weise hineingeführt wurden, beistehen und
namentlich Vorsorge treffen, daß die Gemeinden ihre Aktien
nicht verlieren. Ich glaube, dafür werden sich Mittel und

Wege finden Ich war im Anfang der Meinung, für das
Eintreten zu stimmen, weil ich glaubte, man komme dann einmal

zum Schluß; aber ich erwartete nicht, daß man dann Hände
und Füße gebunden habe, sondern ich war der Ansicht, man
könne dann noch Abänderungen vorschlagen, nicht als würde
ich eine Mehrheit für meine Anträge prätendiren, keineswegs,
sondern ich will nur meine Meinung motiviren, und dieses
Recht behalte ich mir zu allen Zeiten vor. Wenn man glaubt,
es sei dieß ein Manöver, um gegen die Regierung zu agiren,
so ist eS total falsch. Wenn man der Meinung ist, wir sollen
alles adoptiren, was die Regierung bringt, so kenne ich eine

solche Pflicht nicht. Ich werde alles, waS die Regierung
Gutes bringt, annehmen, abgesehen davon, ob eS von Herrn
v. Gonzenbach oder von Herrn Niggelcr unterstützt werde. Ich
bin weder Centralbähnler noch Ostwestbähnler, ich bin kein

Nachiräppeler, sondern stimme nach meiner Ueberzeugung. Ich
bin begierig zu sehen, ob der Große Rath das Recht hat, näher
auf die Sache einzugehen, oder ob er gar nichts dazu zu sagen
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hat. Man fordert 7 Millionen. Ich habe zu k Millionen
gestimmt, und ich glaube, die Gesellschaft hätte noch lange besser

gethan, so viel zu nehmen, als zu ltquibiren. Ich will noch
einen Umstand berühren. Wenn die Aktionäre glauben, sie

haben keinen Vortheil, waS hatten fie dann für an Julerefse,

zum Vertrage zu stimmen? Auch da ist etwas Unlauteres.
Wenn ich die Ueberzeugung gehabt hätte, ich könnte, nachdem
ich zum Eintreten gestimmt, zu den einzelnen Artikeln meine

AbänderungSanträge stellen, so würde ich dazu stimmen, weil
eS mir heiliger Ernst ist, die Sache einmal zu erledigen; aber
nachdem man mich belehrt Hai, man könne nichts ändern, kann
ich nicht zum sofortigen Eintreten stimmen. Ich glaubte, der

Große Rath habe sich die Ratifikation vorbehalten. Nun sagt

man, dieser Vorbehalt bedeute einfach Annahme oder

Verwerfung. Ist denn keine Abänderung mehr möglich? Ich
habe es nicht so aufgefaßt, indessen wurde ich belehn, es

verhalte sich doch so. Ich bin zwar nicht Einer von denen, die

nur in den Spiegel zu sehen brauchen, auch nicht Emer von
denen, welche die Gelder in die Gewölbe verschließen wollen; ich

will sie verwenden, sie zur Förderung der Industrie, zum
Gedeihen dcS Wohlstandes des ganzen Landes verwenden; ich
bin nicht stiefmütterlich gegen LandeSgegenden, die etwas erhallen
sollen; weit entfernt von dem! Aber wenn man mit dem Kanton
Bern spekuliren will, dann will ich vorsichtig zu Werke gehen
und mich nicht verführen lassen; ich will nicht blinde MauS
spielen; ich will nicht Gelder an den Haufen legen, aber auch
nicht einem einzigen Kinde Alles anhängen, um für die andern
nichts mehr zu haben und ihnen nicht mehr helfen zu können.

Es wurde von mehre! n Rednern gesagt, welche Folgen dieses

Unternehmen für das Land haben »erde, daß namentlich eine

Erhöhung der Steuer eintrete. Das glaube ich nicht; ich glaube,
davor werde man sich noch hüten. Aber dazu wird es kommen,
daß man an andern Orten noch das Budget beschneidet,
vielleicht gerade da, wo eine Ausgabe nöthig wäre. Man sagt:
was sind am Ende Fr. 5t>M0 sü den Kanton Bern? Ich
frage Sie aber: wie wehrt sich oft der Berichterstatter der
SlaatswirthschastSkommission bei einer Bügetberathung um Fr ttXI,
um Fr. 5l)<1, wenn es sich um ein Straßenunlernehmen handelt,
und der Finanzdirektor sekundirt ihn getreulich? Sie spielen
beide zusammen, wie zwei Finger an einer Hand. Dort ist
es dann der Mühe werth, sich zu bekämpfen und sich jeder
Büdgelüberschreitung zu widersetzen. Was mau am einen Orte
thut, sollte man am andern nicht unterlassen. Da mir also
die Sache so unlauter ist, daß ich nicht weiß, wie die 7
Millionen verwendet werden, ob sie vielleicht denen, die so gute
Geschäfte machten, in die Tasche fließen, oder vielleicht den

Unternehmern und Lieferanten, oder den Gemeinden, die glaubten,
sie bekommen um so eher eine Eisenbahn, wenn sie Aktien
übernehmen; so kann ich nicht dazu stimmen. Ich schließe und
glaube, meine Slimmgebung damit begründet zu haben. Ich
stimme mchi zum Nichieintrcten, weil ich die Sache erledigen
helfen will; aber ich will, daß dieselbe zuerst klar sei. Daher
stimme ich nicht zum sofortigen Eintreten.

Roth von Bipp. Ich will Sie nicht lange aufhalten,
aber ei» paar Worte möchte ich mir in dieser Angelegenheit,
die ich auch als sehr wichtig betrachte, erlauben. Zum Voraus
möchte ich meine Slimmgebung rechtfertigen. Man suchte von
verschiedener Seite die Stimmgebung gegen das Eintreten mehr
oder weniger in à schiefes Licht zu stellen, als wäre sie

ungerecht. Ich glaube, das sei durchaus nicht der Fall. JedeS

Mitglied des Großen RaiheS darf nach seiner innigen Ueber,

zeugung stimmen. Nun bin ich so frei, einige allgemeine
Bemerkungen über Punkte zu machen, die mir bet den Verhandlungen

über Eisenbahnfragen auffielen. Vor Allem zeigte sich
bei jeder dieser Verhandlungen merkwürdiger Weise eine große
Eilfertigkeit; man mußte sogar Tag und Nacht debattiren, wie^
jetzt in einer NachmittagSsitzung. Ich begreife nicht recht,

warum man in einer für unsern Kanton so wichtigen Frage
so eilfertig zu Werke gehen muß. Ferner fiel mir die Beschul¬

digung aus, die denjenigen, welche der Ostwestbahn nicht günstig
find, gemacht wird, als sei man Centralbahnfreund, wenn man
gegen die Ostwestbahn redet oder stimmt. Ich glaube das
nicht. Ich wenigstens habe weder für die Centralbahn noch
für die Ostwestbahn Sympathien; auch habe ich dabei kein
materielles Interesse. Ich anerkenne, daß die Eisenbahnen ein
verbessertes Verkehrsmittel sind, etwas anderes ist es aber, wenn
Verbesserungen zu theuer erkauft werden, wenn wir gewissermaßen

unsere eigene Eristenz dafür hingeben sollen; dieser
Ansicht bin ich nicht. Ich möchte nicht, um eine Bequemlichkeit
zu erwerben, so weit gehen, daß man deßwegen das Nöthigste
im Staatshaushalt unterlassen müßte. Ein anderer Punkt,
der mir auffiel, liegt darin, daß man bei jeder Verhandlung
über Eisenbahnangelegenheiten lange Rentabilitätsberechnungen
über dieses und jenes Stück aufstellte. Ich glaube, für alle
diese Berechnungen könne man gar nicht viel geben, denn man
darf nicht vergessen, daß die Linie, um deren Erstellung es sich

handelt, und allfällig eine spätere Jurabahn Konkurrenzlinien
sind und zwar auf einem so kleinen Raum, daß nicht mehr
alle diese Linien rentiren werden. Bei verschiedenen Anlässen
würden Versprechungen gemacht; schon früher, als es sich z.B.
um die Ertheilung einer Konzession an die Centralban handelte,
sagte man dem Großen Rathe, eS koste den Staat gar nichts.
Später wurde eine andere Sprache geführt, man mußte
Millionen hergeben. AlS eS sich um Ertheilung einer Konzession
an die Ostwestbahn Handelle, sagte man das Gleiche; dann
folgte ebenfalls eine Staatöbetheiligung. Man ließ die Zache
gehen, bis der Staat am Ende das Ganze übernehmen muß.
Heute stellt, man wieder Berechnungen aus, allein ich muß
gestehen, in alle diese Berechnungen habe ich kein Zutrauen
mehr. Ich will nicht weitläufiger sein; ich glaube, meine

Stimmgebung für Richleintreten durch das Gesagte gerechtfertigt

zu haben, und werde in diesem Sinne stimmen. Eventuel

stimme ich dazu, den Gegenstand der Berathung dem Volke

zur Abstimmung vorzulegen. Man sprach von VerfassungS
Verletzung. Ich glaube, wenn nie eine größere Verfassungsverletzung

begangen werde, so können wir eS verantworten.

Ber n ard. Ich werbe die Zeit der Versammlung nicht
lange in Anspruch nehmen, denn nach der stattgehabten langen
Diskussion ist kaum mehr nöthig, in Einzelheiten einzugehen,
die nicht zur Sache gehören. Es sei mir indeß erlaubt, bevor
ich meine Stimmgebung rechtfertige, ihr eine Bemerkung
vorangehen zu lassen, die nicht unzeitgemäß ist. Wenn in dieser

Versammlung ein Vertreter auS dem Jura das Wort ergreift,
sieht man alsobald die Mitglieder derselben das Weite suchen.

Wir Jurasfier handeln nun aber nicht so, wir bleiben bet den

Verhandlungen gegenwärtig, obschon man eine andere Sprache
als die unsrigc spricht. Wenn wir jetzt zu den leeren Bänken
reden sollen, so sei es, es werden uns wohl einige Mitglieder
zuhören. Vor Allem muß ich erklären, daß nach meiner
Anschauungsweise hier kein politischer Grund vorliegt, sondern
daß die Frage, die uns beschäftigt, eine rein materielle ist,
so daß, wenn ich auch den vom Regierungsrath gebrachten
Antrag bekämpfe, dieß durchaus nicht aus irgend einem politische

Grunde geschieht, sondern aus andern Rücksichten. Für
die Zurassier hat die gegenwärtige Frage eine doppelte Seite.
Wir sind zwar wohl Abgeordnete des ganzen Kantons, aber
in Beziehung auf die Eisenbahnen haben wir besondere
Interessen, die uns allein betreffen. Wir müssen daher dieser

doppelten Stellung, wie sie uns gegeben ist, Rechnung tragen,
und deßwegen befürchte ich, eS möchte eine Anzahl Abgeordnete

deS Jura sich hinreißen lassen, zu den Anträgen der

Regierung zu stimmen, einzig in der Hoffnüng, in eine mehr
oder weniger entfernten Zukunft Eisenbahnen im Jura zu
erhalten. Ich muß daher, so viel an mir liegt, Mein in dieser

Frage abzugebendes Votum rechtfertigen. Als es sich früher
darum handelte, zu Gunsten der Zentralbahn für eine StaatS-
unterstützung zu stimmen, habe ich dieß gethan; ich habe eS

gleichfalls gethan, als man sie für die Ostwestbahn verlangte,

»



weil ich eS für gerecht hielt, daß, nachdem man der erst e

dieser Gesellschaften eine Unterstützung bewilligt hatte, man
auch der andern helfe. ES ist wahr, daß für diese letztere
unser Gewissen mehr oder weniger getäuscht wurde, indem man
sagte, die nach dem Gesetz erforderlichen Garantien seien für
die Ostwestbahn vorhanden. Nun war aber nichts daran,
diese Garantien, die man für vorhanden hielt, waren nicht da.
Ich sage also, wir wurden in dieser Hinficht getäuscht, aber
mich reuen die zwei der Ostwestbahn bewilligten Millionen
nicht, denn ich wollte diese Gesellschaft behandeln, wie man
die Zentralbahn behandelt hatte. WaS hat fich seither ereig-
net? In der Session deS Monats April letzthin, legte uns
die für diese Angelegenheit ernannte Kommission Anträge vor
bezüglich des Ankaufes dieser Linien durch den Staat; sie meldete

uns ihr Einvcrständniß, daß der Staat die Ostwestbahnlinien

um 6 Millionen kaufe. Die Kommisston hatte durch
genaue Berechnungen ermittelt und dargethan, daß diese
Summe von 6 Millionen mehr als hinlänglich sei für diese

Erwerbung, um alle in der Unternehmung betheiligten Gläubiger

zu befriedigen. Aber was begegnete? Nachdem wir zu
Tische gegangen und wieder in den Saal getreten waren, sagt
uns die Kommisston, sie habe sich behufs freundlichen
Einvernehmens der Regierung genähert, und schlägt unS in Modi-
fizirung ihrer ersten Anträge jetzt einen Ankaufspreis von 7
Millionen vor. Ich bekenne, daß dieß war, wie wenn man
uns eine Schale frisches Wasser über die Schultern gegossen
hätte. Ich frage, wie konnte man in Zeit von einer halben
Stunde unS vorschlagen, eine Million mehr für den Ankauf
dieser Linien zu bewilligen? Ich erkläre, daß von diesem
Moment an die Kommission mein Zutrauen verloren hat, indem
ich zu mir sagte, daß 5 Millionen vielleicht ebenso gut wie die
6 Millionen genügt hätten, die man zuerst vorgeschlagen hatte.
Gerade aus diesem Grunde habe ich in der TagS darauf Morgens

stattgehabten Abstimmung nicht für die 7 Millionen
gestimmt. Auch hierin theile ich die Anschauungsweise von Herrn
Bützberger nicht, der sagt, daß diejenigen, welche für die 7
Millionen gestimmt haben, auch für die gegenwärtige Abstim.
mung gebunden seien. Nein, die Frage ist einfach: wenn die
Regierung die Ostwestbahn-Linien ihrem Chef abkaufen konnte,
zu welchem Zweck, frage ich, brauchte sie dann um die
Genehmigung des Großen Rathes einzukommen? Ich glaube also,
daß die Mitglieder des Großen Rathes, welche an der
Abstimmung vom b. April letzthin Theil genommen haben, völlig
frei sind, heute so gut für 6 Millionen wie für 7 zu stimmen.
Gestern hat Herr v. Gonzenbach insbesondere von den
Interessen des Jura gesprochen; er hat gesagt, wie viel der
Staar für die Straßen des Landes gethan habe; nachdem er
aber davon gesprochen wie viel gethan worden ist, vergaß er
zu sagen, wieviel noch zu thun übrig bleibt, um diesen Winkel
Landes auf den gleichen Rang mit dem alten Kanton zu
bringen, und um zu beweisen, wie viel glücklicher wir als die
Franzosen seien, sagte er, daß man da nur die Preise deS
Landes vießseitS der Grenze und die Landpreise auf der andern
Seite zu schätzen brauche, ohne von dem Unterschied der
Steuern zu sprechen. Ich bin mit ihm einverstanden, daß wir
«IS bernische Iurassier glücklicher sind, als wenn wir französische
Jurasster werden sollten. Ich bin Berner mit Leib und Seele und
halte darauf, Berner zu bleiben. Fürchten Sie die Annexion
nicht seitens der jurassischen Bevölkerung. Anderseits aber hat
Herr Karrer auch gesagt, daß man AlleS unter einen Hut
bringen müsse. So müßten wir also, um die Jurasster zum
Stimmen zu bringen und um einen Gegenwerth für ihre Stimm-
gebung zu erhalten, aus unsere Zivilgesetzgebung verzichten,
unsern Sitten und unserer ganzen Lebensweise entsagen. Zu
dem Preis will ich nun aber keine Eisenbahnen! Ich gehe
nun zu einigen Betrachtungen über den Gegenstand der
Berathung selbst über. Ich stelle mir folgende einfache Frage:
Hat die Erwerbung der Ostwestbahn-Linien für den Kanton
Bern in setner Gesammtheit ein höheres Interesse, ja oder
nein? Dieß ist die Frage einfach dargestellt. Es ist wahr,

Tagblatt deS Großen Rathes t8«t.

nman hat verschiedene Rechnungen, verschiedene Schätzungen
über den Ertrag dieser Linien angestellt, aber alle diese
Schätzungen beruhen auf mehr oder weniger schlecht begründeten

Voraussetzungen, denn wir kennen heute nichts
positives über den Ertrag der Zentralbahn, noch über denjenigen

der Franco-Suisse; AlleS, waS man darüber weiß,
ist, daß die Eisenbahnen alljährlich mehr eintragen. Wenn
man nun selbst nicht einmal so ungewisse ErtragSberech-
nungen über die in Frage stehenden Linien aufstellen kann,
liegt eS denn im Interesse deS Staates, die Ostwestbahn zu
erwerben? Ich antworte, nein und glaube, daß, wenn man
diese Linien kauft, die unglücklichsten Folgen für den Kanton
daraus entstehen werden, denn alle übrigen Landestheile, die
noch keine Eisenbahnen haben, werden der Reihe nack auch
an den StaatSseckel gelangen um ihrerseits befriedigt zu werden.
DaS Seeland wird für sich einkommen, dann der Jura, dann
der Bezirk Pruntrut. Ich frage nun, haben wir die
Geldmittel, die nöthig sind um all diesen Begehrlichkeiten zu genügen
und jedem zu gewähren, waS er verlangt? Ich sage, nein!
Wenn es sich darum handelt, in unserm Lande eine kleine Straße
zu bauen — waS sagt man unS? AlS bei der Büdgetbera-
thung dieses Jahr Herr Friedli eine Krediterhöhung von Fr.
30M0 für die Straßen verlangte, habe ich den Antrag
unterstützt indem ich mich begnügte die allerwichtigsten Korrektionen

aufzuzählen, die im Jura zu erstellen waren, und zur
Antwort begnügte man sich uns zu sagen, man könne einwcnig
warten. So weist man unS ab und heute wolltet Ihr 14—
16 Millionen für Eisenbahnen auswerfen? Dann aber müßt
Ihr unS, die wir abgeschnitten, von diesen Verkehrsmitteln
getrennt sind, Straßen bauen, oder Luftballone geben, damit wir
zu Eu>ì âàgen. ^S ich vor Allem wünsche, ist, daß man
unsere Straßen verbessere, dann kann man uns Eisenbahnen
bauen, wenn sich das Bedürfniß danach fühlbar macht. Dann
einzig werden der Staat, die Gemeinden und Privaten Opfer
bringen. Herr Karrer, der die Lage deS Jura erörterte, sagte
nicht AlleS. Gewiß hatten die Gemeinden die Verpflichtung
auf sich genommen, sich bei der Linie Biel-Neuenstadt mit
Fr. 5W,t)W zu betheiligen, und wenn sie diese Summe nicht
beigeschossen haben, so geschah eS, weil sie an der Ostwestbahn
irre wurden. Meinerseits habe ich mein Möglichstes für das
Gelingen der Eisenbahn im Jura gethan. Die Herren Re-
gierungSräthe Sahlt und Migy müssen sich dessen erinnern.
Wohlan, ich habe mich seither nicht geändert, aber eS ist etwas
anderes, Eisenbahnen zu wünschen oder auszuführen, indem
man daS Land bis über den Hals in Schulden steckt. Nein,
ich glaube nicht, daß der Staat mit seinen eigenen Mitteln
bauen könne. Man wird wohl sagen, eS sei leicht Geld zu
erhalten; ohne Zweifel, denn der Staat Bern hat Kredit, daS
Geld wird gefunden werden, aber wie wollt Ihr die Rückzahlung
anstellen? Ihr rechnet auf den Ertrag, auf Gewinn, aber dieß
sind sehr schwankende Voraussetzungen, während das Gewisse
dabei die Schulden sind, die Ihr kontrahirt haben werdet.
WaS werden wir dann thun, um die Zinsen der geliehenen
Kapitalien zu bezahlen? DaS einzige Mittel wird sein, die
Steuern zu vermehren, und dieß wäre eine traurige Quelle,
wie man bekennen muß. Wenn nun unser Haushalt seinen
Gang gehen kann ohne das Volk mit neuen Steuern zu
belasten, so wird auch die Regierung leichter vorwärts kommen.

Ich habe die innige Ueberzeugung, daß Sie niemals anders
thun können, als durch doppelte Steuerauflage, um die Zinsen
der geliehenen Kapitalien zu zahlen. Dieß wäre nun aber ein

großes Unglück für den Kanton. Ich gebe auch zu, daß die

Strecke Biel-Neuenstadt den Schlüssel zum Jura ist. Aber ist
aus diesem Grunde die Hoffnung, im Jura Eisenbahnen zu
bekommen, für immer verloren? Ich glaube eS nicht. Setzen
wir den Fall, daß heute der Große Rath den Kaufvertrag der
Oftwestbahnlinien nicht genehmige. Dann wird freilich die Liquidation

stattfinden, und wenn diese eintritt, wenn unsere Aktionäre
ihre Kapitalien, ihr Vermögen verlieren, so glaube ich doch

nicht, daß der Kanton Bern dabei mehr als seine zwei Mil-
6?
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lionen verliert, die bereits verlort n sind Ich sage, auf jeden

Fall ist die Thüre nicht geschlossen zur Erwerbung der Strecke

von Biel-Neuenstadt, denn der Staat Bern kann sich bei

erfolgender Liquidation darum bewerben. Wenn wir in Folge
gerichtlicher Liquidation diese Eisenbahn um 4 Millionen anstatt
um 7 Millionen erhalten, so haben wir einen Gewinn von 3
Millionen. Hhr befürchtet, und mit Recht, die Centralbahn
möchte sich dieser Linien bemächtigen; aber die wird schließlich
nicht mehr Recht haben, als jede andere Gesellschaft, so daß

ich, alles zusammengefaßt, in dieser Beziehung beruhigt bin,
und mein eigener Instinkt sagt mir, daß bei dieser Acquisition
zu gegenwärtiger Zeit weder für den Kanton im Allgemeinen
noch für den Jura etwas zu gewinnen sei. AuS diesen

Gründen stimme ich gegen das Eintreten und behalte mir vor,
mich an den einen oder andern Antrag anzuschließen, der im
Verlauf der Berathung gestellt werden dürfte.

Scherz, Finanzdircktor. Ich will der Mahnung, die

Herr Schneeberger an die einzelnen Mitglieder richtete, daß sie

sich bei der Abgabe ihrer Voten möglichst kurz fassen möchten,

Rechnung tragen, namentlich auch deßhalb, damit man mir
nicht den Vorwurf machen kann, wenn ich vor dem Essen

gesprochen hätte, so hätte ich weniger lang geredet als nachher.
Bevor ich zur Sache selbst übergehe, erlaube ich mir einige
allgemeine Bemerkungen. Ich habe die Wahrnehmung gemacht,
daß man im Laufe der Diskussion von dem eigentlichen
Gegenstande der Berathung vollständig abgewichen ist; daß man
wieder Sachen in Zweifel zog, worüber die Mehrheit deS

Großen RatheS einig ist; daß man wieder Fragen erörterte,
welche durch einen verbindlichen Beschluß deS Großen RatheS
erledigt sind. Am 6. April l. I. erklärte der Große Rath,
daß er mit dem Ankauf der auf bernischem Gebiete liegenden
Linien der Ostwestbahn einverstanden sei, und ermächtigte die

Regierung, mit dem Kaufpreise bis auf? Millionen zu gehen.
ES wurde eine Bedingung aufgestellt: die Zustimmung der

Aktionäre, und wenn diese nicht erhältlich wäre, Auflösung der
Gesellschaft. Ferner wurde die Zustimmung sämmtlicher Gläubiger

vorbehalten, die irgend ein Vorrecht auf die Ostwestbahn
besitzen. Also die erste Frage, ob man kaufen wolle und um
welchen Preis, ist vom Großen Rath entschieden, und ich halte
dafür, das sei nicht mehr zu untersuchen, das liege nicht mehr
in Diskusston; dennoch wurden diese Punkte seit gestern

Morgen wieder in Frage gezogen, während hier nur zu
untersuchen war: sind die Bedingungen erfüllt, welche der Große
Rath am 6. April l. I. aufgestellt hat, nämlich: haben die

Aktionäre eingewilligt? und wenn daS nicht der Fall: ist die

Auflösung der Gesellschaft beschlossen worden? ferner: haben
sämmtliche Gläubiger, die ein Vorrecht besitzen, beigestimmt?
endlich: hat der Regierungsrath die Grenzen der Vollmacht,
die Sie ihm ertheilt, überschritten? Ich wiederhole: darüber
läßt sich nicht mehr streiten, ob man kaufen wolle oder nicht;
der Große Rath hat den Ankauf der betreffenden Linien
beschlossen und den Kaufpreis im Maximum auf 7 Millionen
Franken festgesetzt. Wenn wir also die Bahn um diese Summe
haben können, so wollen wir sie kaufen, und es würde sich

sonderbar auSnehmen, wenn man sagen könnte: die nämliche
Behörde, die vor sechs Wochen 7 Millionen für diesen Kauf
votirt hat, will jetzt nichts mehr davon! Wie steht man den

an, der ein Versprechen gegeben hat und dann davon zurückgeht?

ES wirft ein solches Benehmen ein schiefes Licht auf
ihn. Um so fataler und schiefer wäre in diesem Falle die

Stellung einer Behörde. Ich Halle also dafür, darüber soll
man einig sein, und die Minderheit soll sich als Republikaner
der Mehrheit unterziehen. Wie Sie hörten, stritt man sogar
noch über die Zweckmäßigkeit der fraglichen Eisenbahnlinien,
und ging selbst auf die Subvention deS Staates, auf deren
Verwendung ic. zurück Ich sage: alles daS ist abgethan.
Man kann zwar Niemanden das Maß vorzeichnen, wie weit
er in seinen Erörterungen, sofern sie auf die in Diskussion
liegende Frage Bezug haben, gehen dürfe, aber ich wiederhole:

diese Fragen sind abgethan; ich will nicht mehr darauf
zurückkommen, sondern halte mich an die Fragen, die wir heute zu
untersuchen und zu entscheiden haben. Ich gebe zwar zu, daß
allerdings implicite die Angelegenheit durch die heutige
Verhandlung ihren Stempel erhält, aber die Grundlagen deS

Vertrages sind durch frühere Beschlüsse bereits gegeben. Wie
Sie sehen, habe ich den Vertrag mitunterzeichnet, und eS kann
also Niemand im Zweifel darüber sein, wie ich nach der
Sachlage votiren werde. Ich bin nun ganz entschieden für die
Vorschläge der Regierung und zwar nicht etwa deßhalb, weil
ich mir große Hoffnungen mache auf die finanziellen Vortheile,
die der Staat bei diesem Geschäft macht. Ich bin im Gegentheil

noch immer der Ansicht, daß der Staat dabei nickt ohne
Opfer wegkommt; ich bin aber auch heute noch der Ansicht,
daß diese Opfer nicht der Art sind, daß der Kanton Bern
davor zurückschrecken sollte. Ich bin noch heute der
Ueberzeugung, daß das Unternehmen ohne Erhöhung der Steuern
ausgeführt werden kann. Wenn ich neue GesetzeSentwürfe über
die Militärsteuer und über die Einkommenssteuer bringe, so soll
man mir nicht vorwerfen, daß ich inkonsequent sei, denn es
betrifft dieß Fragen, die abgesehen von der Ostwestbahnangelegenheit

bereits längere Zeit auf dem Traktandenvcrzeichnisse
stehen, und die nicht bloß vom finanziellen Standpunkte aus
hieher gebracht werden, sondern Recht und Billigkeit gebietet
deren Vorlage. Wenn eS sich um die Frage deS StaatSbaucS
handelt, so wird der Große Rath Gelegenheit haben, auch
darüber sich auSzusprechen, wie die Ausführung des
Unternehmens bewerkstelligt werden soll. Es wurden von der

Opposition verschiedene Anträge gestellt, vor Allem der Antrag
auf Nichteintreten, ferner auf Reduktion des Zinsfußes der
Staatsschuldscheine, auf Vorlage an das Volk und Streichung
deS Art. 4. In der Begründung dieser Anträge wurden
mehrere Aussetzungen gemacht, die einen Tadel gegen die

Regierung enthielten. Ich erlaube mir auch darüber ein Wort
und zwar mit aller Unbefangenheit, weil ich die Ueberzeugung
habe, wenn die nämlichen Anordnungen, die nach dem
Großrathsbeschlusse vom 6. April zu treffen waren, noch heute zu
treffen wären, daß ich noch heute so handeln würde wie früher
Ich will nun die Einwürfe Punkt für Punkt durchgehen
Zunächst wurde gesagt, die Regierung habe keine der Wichtigkeit

der Sache angemessene Borlagen gemacht, indem man
namentlich einen ausführlichen Bericht erwartet hätte. Ich
halte nun wirklich dafür, daß dieß mit doppeltem Faden genäht
hieße. Was betrifft der vorliegende Gegenstand für eine Frage?
Ist es eine solche, die dem Großen Rathe neu ist? Nein,
sondern eS betrifft einen Vertrag über den Ankauf zweier
Eisenbahnlinien; dann kommt ein Dekret über deren Ausführung

und drittens handelt es sich um die Aufnahme eines
Anleihens zu Bestreitung der bezüglichen Kosten. Alle diese

Fragen wurden schon in der frühern Sitzung erörtert; es lag
damals ein weitläufiger Bericht der Regierung vor, der sich

über alles, waS zu erörtern war, aussprach. Der RegierungS-
rath hätte also nur wiederholen können, was er in seinem

frühern Berichte gesagt hat Der Wortlaut des Vertrages
liegt da, der Kommentar dazu liegt im Wortlaute selbst. Ein
drittes Dekret lag früher allerdings nicht vor, dasjenige über
die AnleihenSfrage, und über dieses liegt Ihnen ein Bericht
vor, welcher die maßgebenden Gesichtspunkte erörtert und die
nöthige Auskunft gibt. Ich halte also dafür, daß der Regie-
rungSralh im vorliegenden Falle keinen Vorwurf verdient,
sondern daß er alles gethan hat, waS die Sachlage erforderte,
daß man, wenn er anders gehandelt hätte, ihm mit Recht den

Vorwurf hätte machen können, er belästige den Großen Rath
mit Scripturen. Ein weiterer Vorwurf betrifft den taufpreis,
indem man sagt, derselbe sei zu hoch. Herr Ganguillet ist der
Anficht, daß die Baukosten der Ostwestbahn im Ganzen
Fr. 8,8«ö,l1l1<) betragen, und er beruft sich für diese Behauptung
auf den Bericht deS Liquidators der Gesellschaft, Herrn Simon;
wenn man nun berücksichtige, daß darin die Strecke Luzern-
Baar begriffen sei, so sei der Preis von 7 Millionen horrent



viel, abgesehen davon, daß man noch wenigstens eine Million
abziehen sollte für Ausgaben, die eine andere und solidere
Gesellschaft gar nicht gemacht hätte. Ich gebe zu, daß für
fragliche Bauten eine Million weniger hätte ausgegeben werden
können, gleichwohl ist aber die Rechnungsweise deS Herrn
Gangnillet verfehlt. Wenn er sich die Mühe gegeben hätte,
in jenem Berichte einige Seiten weiter zu lesen, so hätte er
gesehen, daß er sich bedeutend geirrt hat, nur um etwa 5^
Millionen, Ein Blick in die Akten zeigt, daß nicht nur eine
Summe von Fr. 8,800,000 auf den Bau verwendet ist, sondern
daß zu diesen verrechneten Ausgaben noch über 5 Millionen
Franken an Schulden dazu kommen, so daß die Gesammtsumme
der Baukosten Fr. 14,321.000 beträgt. Der Bauwerth der Strecke
Luzern Baar ist auf etwas über 3 Millionen Franken veranschlagt,
so daß die Bauauslagen für die bernischen Linien immer noch
bedeutend höher als auf 7 Millionen zu stehen kämen; der
Staat Bern bietet aber nur 7 Millionen. Ich halte also dafür

daß die Kaufsumme mit Rücksicht auf den Bauwerth nicht
zu hoch ist. Das gebe ich zu, daß man zwischen Bauwerth
und wirklichem Werth der ausgeführten Arbeiten mit Rücksicht
auf den Ertrag unterscheiden muß und daß diese 7 Millionen
sich nicht zu 4/z Prozent rentiren werden, aber ich halte dann
andererseits auch dafür, daß für die Zukunft eine größere
Rentabilität in Aussicht steht und zwar mit ziemlicher Sicherheit.
Wie viele von Ihnen, war auch ich im Anfang vom Resultate

der Schätzung überrascht, bis ich das Befinden der Er-
perten selber gelesen und geprüft hatte; da mußte ich mich
beruhigen und überzeugen, soweit dieß einem Nichttechniker zu
beurtheilen etwa möglich ist, daß die Sachverständigen ihre
Aufgabe mit Gründlichkeit und Schärfe gelöst haben, so weit
dieß in der kurzen Zeit möglich war. Ich suchte an einzelnen
Stellen von der Richtigkeit der Angaben und Berechnungen
durch Vergleichung mit andern Bahnen mich zu überzeugen Ich
komme nun zu einzelnen Angaben. Zunächst bemerke ich, daß
die Erperten überall da, wo die Bauten nicht vollständig
ausgeführt, wo mangelhafte Arbeiten vorhanden sind u. dgl.,
vorauf Rücksicht nahmen; so z. B. auf der Linie Biel-Neuen-
stadt. Sie stellten die Schätzung verhältnißmäßig tiefer.
Bezüglich des Unterbaues auf der Linie Viel Neuenstadt sprechen
sich die Erperten auS, wie folgt: »Trotz der bedeutenden Kunstbauten

kömmt also der Unterbau und zwar in seinem jetzigen,
noch nicht ganz vollendeten Zustand nur auf ungefähr Fr. 89,WO
per Kilometer zu stehen, also auf eine geringere Summe als
der durchschnittliche Kostenpreis deS Unterbaues bei den übrigen

Schweizerbahnen. Die Centralbahn verausgabte dafür
Fr. 102,519, die Nordostbahn Fr. 100,512 und die vereinigten

Schweizerbahnen Fr. 96,801 per Kilometer, wobei jedoch
zu bemerken ist, daß der Unterbau der beiden ersten Bahnen
meistentheilS zweispurig angelegt ist. Der Oberbau wird mit
Berücksichtigung des vorhandenen Depotmaterials auf Fr, 590,000
geschätzt, oder Fr. 38,600 für den Kilometer. Die Centralbahn

weist für den gleichen Posten Fr 45,937 auf, die
Nordostbahn Fr. 49,766, die vereinigten Schweizerbahnen Fr. 42,976
u. s. w." Der Unterbau auf der Linie Gümligen - Langnau
kommt auf Fr. 76,240 für den Kilometer, während derselbe,
wie wir gesehen haben, bei andern Schweizerbahnen viel höher
zu stehen kommt. Das sind einige Bemerkungen, die mich
über die Bedenken gegen die höhere Schätzung trösteten. Es
wurden gegen die Expertise Einwendungen erhoben, indem man
sagte, man hätte Techniker bezeichnen sollen, welche die
Ergebnisse ihrer Schätzung mit den eigentlichen Baukosten und
dem muthmaßlichen Ertrag verglichen, nicht nur den Bauwerth
angenommen hätten. Die Regierung hielt sich in dieser
Beziehung an die Fragen, welche die Kommisston deS Großen
Rathes selbst gestellt hatte, so daß sie in dieser Beziehung kein

Vorwurf treffen kann. Ein weiterer Tadel, den man
ausgesprochen hat. betrifft die 4'/,prozentigen Schuldscheine, welche
der Staat nach dem Bertrage ausgeben soll. Wie kam der
Finanzdirektor dazu, rief man auS, seine Einwilligung zu einer
solchen Maßregel zu geben! Daß der Regierung oder der Ft-
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nanzdirektion hieraus irgend ein Vorwurf erwachsen könne,
habe ich wirklich nicht erwartet; im Gegentheil glaubte der
Finanzdirektor, eine ganz zweckmäßige Maßregel zu ergreifen.
Der Vorschlag, Schuldscheine an ZahlungSstatt auf Rechnung der
Kaufpreise abzugeben, ist nun allerdings von ihm ausgegangen
freilich wurden anfangs nur 4Prozentobligationen angeboten —
er muß also auch dazu stehen; er wird übrigens nie etwas
verleugnen, was er vorgeschlagen hat und ich will auch diese

Maßregel zu rechtfertigen fuchen, Ihnen getrost anheimstellend,
ob die Regierung oder die Finanzdirektion ein Vorwurf
deßhalb treffen könne. Wie verhält eS sich mit diesem Punkte?
Denkt vielleicht der Große Rath, die Regierung und die
Finanzdirektion habe nicht auch daran gedacht, wohlfeiles Geld zu
bekommen? Freilich, und man wehrte sich bis zum letzten
Augenblick, 4>/z prozentige Obligationen auszugeben, erst alS
wir uns überzeugt hatten, es gehe auf andere Weise nicht. I»
der letzten Stunde noch erklärte ein Gläubiger, der circa IV,
Millionen vertrat, er gebe seine Zustimmung zum Kaufe nicht,
wenn die Schuldscheine bloß zu 4 Prozent verzinset werden.
Nun war eS Aufgabe der Regierung, von ihrem Standpunkte,
sowie von demjenigen der Mehrheit des Großen RatheS und
der von Ihnen niedergesetzten Kommission den Kauf zu
bewerkstelligen; wenn sie dieses wollte, so mußte sie sich auch
aus Bedingungen einlassen, unter denen die Einwilligung der

Betheiligten erhältlich war. Die ObligationSgläubiger ratson-
nirten einfach so: der Große Rath habe die Konzession ertheilt,
sich selbst bei dem Unternehmen betheiligt; im Vertrauen darauf
gaben die Betreffenden ihr Geld her, nun wollen sie eS darauf
ankommen lassen, ob der Kanton Bern eS über sich bringen
könne, feine Kreditverhältnisse so bloß zu stellen, daß er
zurücktrete und durch eine Liquidation der Gesellschaft den Vorrang

der Obligationen in Frage zu stellen, da ihnen doch durch
Beschluß deS Großen RatheS ein solches Vorrecht zugesichert
worden sei. Wir hatten also die Wahl, entweder nachzugeben
oder zu riskiren, daß das Kaufprojekt scheitere; im letzlern Falle
aber war es unmöglich, das Mandat zu erfüllen, das der Große
Rath uns ertheilt hat, und die Liquidation der Gesellschaft

war unvermeidlich. Ich sage daher, man ging durchaus nicht
mit der Leichtfertigkeit zu Werke, wie man der Regierung
vorwirft, sondern der Regierungsrath und seine Vertreter
untersuchten die Sache gründlich, bevor sie auf den Bertrag
eingingen. Aber man wendet weiter ein, abgesehen vom Zinsfuß,
sei die Ausgabe solcher Schuldscheine eine fatale Maßregel für
den Kanton; zunächst ziehe dieselbe eine Erhöhung deS Zinsfußes

nach sich Wenn die Regierung 4'/, Prozent zahle, so

werde die Folge eintreten, daß jeder Landmann auch so viel
zahlen müsse. Ich Jahre 18^^ raisonnirte man nicht so.

Damals kam man auch vor den Großen Rath und beantragte
eine Staatsbetheiligung für die Centralbahn von 2 Millionen,
und schon damals, obwohl der Geldmarkt viel günstiger stand
als jetzt, sah man sich genöthigt, für das nöthige Anleihen
4'/z Prozent Zins zu bezahlen, nebst Proviston und gleichwohl
hatte man damals solche Besorgnisse nicht; die damalige Opo«
sttion machte sie nicht geltend in der Meinung, sie seien nicht
begründet. ES war denn auch keine Ursache dazu vorhanden,
weil der wirkliche Zinsfuß bereits auf 4>/z Prozent stand.
Und wo bekommt man wohlfeileres Geld? Daß man solches

zu 4 Prozent bekäme, habe ich seit vielen Jahren nicht mehr
gehört, selbst nicht bei der Hypothekarkasse, welche seit Jahren
4/2 Prozent fordert, während der allgemeine Landeszinsfuß 5
Prozent ist. Noch theurer ist das Geld bei der Kantonalbank,
die außer dem Zinse von 5 Prozent halbjährlich noch Prozent

Proviston, also V» Prozent jährlich bezieht. Alles das
beweist, daß der wirkliche Zinsfuß bereits höher ist als 4^
Prozent. Wenn man übrigens bemerkt, daS Land werde von
solchen StaatSschuldscheineu überschwemmt, dieselben werden
in Menge im Lande weiter verkauft und daS vorhandene Geld
werde dadurch absorbirt, so erwiedere ich hierauf, daß wir davor
keine Sorge haben dürfen. Der Kaufpreis beträgt 7 Millionen;
an baar wird bezahlt: 1) der Borschuß des Staates von Fr.
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625,000; 2) die ausstehenden Erpropriationsentschädigungen,
die ungefähr Fr. 1,250,0(10 betragen, die für eingelöste
Obligationen ausgestellten Wechsel, so daß wir annehmen können,
daß 2'/z—3 Millionen in baar bezahlt werden müssen, so daß

sich der Betrag der Schuldscheine auf circa 4 Millionen
reduzier. Wohin kommen nun die letztern? Bleiben sie etwa
in der Stadt Bern oder im Kanton? Nein, der größte Theil
geht außer Landes und eS bleiben keine Fr. 200,000 im Kanton,
ausgenommen diejenigen deö Herrn Wildbolz, welche etwa
Fr. 700,000 betragen, eine Summe, die im Kanton nicht so

große Bedeutung haben wird. Sie verschwinden in die

verschiedenen Kassen der Kapitalisten ohne große Beeinträchtigung
des Geldverkehrs. Wer bcrnische Staatsschuldscheine für
Obligationen des Jura industriel bekommt, wird dieselben kaum

auf den Markt bringen. Ungefähr für 3 Millionen Franken
Obligationen gehen in'S Ausland, bei I-/4 Millionen an
die Herren Erlanger und Konsorten nach Frankfurt; circa

Fr. 900.000 hat der Unternehmer Müller zu fordern; Crepel
und Brissard haben über Fr. 700,000 und erklärten, diese Summe
in Frankreich plaziren zu wollen. Die Herren Vogel und andere
nicht im hiesigen Kanton angesessene Unternehmer und Gläubiger

haben den Rest der Forderungen, und von den
Schuldscheinen werden nur diejenigen zurückbleiben, die von hiesigen

Häusern vermittelst den Ostwestbahnobligationen :c. bereits
erworben wurden; die übrigen gehen in'S Ausland. Man kann

daher nicht sagen, daß wegen diesen Schuldscheinen der
Kantonalbank bedeutende Gelder aufgekündet werden; diese

Ueberzeugung habe ich. Uebrigens möchte ich die Herren, welche so

sehr um den innern Kredit besorgt sind, fragen: wie gienge eS,

wenn die Zentralbahn die fraglichen Linien kaufen würde?
Sie hat auch nicht so viel Geld in der Kasse und wäre
genöthigt, ein Geldanleihen zu kontrahiren und zwar so wie die

Sachen stehen, in der Schweiz. In diesem Falle wäre dann

zu befürchten, daß der Bank Depotgelder gekündet würden, da
die Centralbahn sicher genöthigt wäre, wie bei manchen frühern
Anleihen 5 Prozent anzubieten, waS den hiesigen Kapitalisten
Anlaß geben dürfte, bei diesem Anleihen sich zu bctheiligen.
Dann erfolgte unzweifelhaft das, was die Herren verhüten
wollen, nämlich eine Erhöhung des Zinsfußes im Allgemeinen,
weil die Centralbahn -/z Prozent mehr zahlen würde, als der

Staat Bern bezahlen wird. Ich berufe mich hier noch auf
einen Vorgang aus dem Jahre 1855, wo die Geldverhältnisse
noch bedeutend günstiger standen als gegenwärtig; damals
zahlte man 4-/2 Prozent und eine Proviston von 1 Prozent,
so daß man die Obligationen zu Fr. 99 für 100 absetzte, —

> und jetzt will man der Regierung den Vorwurf machen, als
sei sie mit dem Zinsfuß über alles Maß hoch gegangen! Eines
der Mitglieder, die sich am meisten bei diesem Punkt aufhielten,
ist Herr Großralh Ganguillet, Mitglied der Direktion der Kan-
tonalbank. ES ist wirklich im höchsten Grade auffallend, daß
gerade ein Mitglied der Kantonalbankdirektion in der Weise
wie es geschehen, gegen den Zinsfuß von 4-/z Prozent räson-
nirte, während gerade diese Bankdirektion in letzter Zeit die

Erfahrung gemacht hat, daß um diesen Preis kein Geld erhältlich

ist, ja nicht einmal ihr ist eS gelungen, solche Anleihen
aufzunehmen. Als im Verwaltungsrathe der Kantonalbank
die Frage über Vermehrung deS Betriebsfonds gesprochen wurde,
theilte der Bankdirektor uns mit, daß sie in jüngster Zeit
wiederholt in den Fall gekommen sei, 6 bis 7 Prozent Zinsen zu
bezahlen und doch bietet die Bank die nämliche Sicherheit dar
wie der Staat, da dieser bekanntlich nicht nur mit der
Dotationssumme von 3'/z Millionen, sondern mit seinem ganzen
Vermögen für die Verpflichtungen der Bank haftet. Wenn
das richtig ist, wenn solche Finanzkünstler nicht zu andern
Bedingungen Geld auftreiben können, dann heißt eS vergessen,
waS man selbst wissen sollte und wissen könnte, wenn man
hier der Regierung noch Vorwürfe macht. Herr v. Gonzen-
bach möchte die Schuldscheine zu 3 oder 3^/z Prozent
ausstellen und bemerkte, der Kanton Kern bekomme auf diesem
Fuße so gut Geld wie andere Staaten. Allerdings. Ich mache

mich anheischig, zu 3,Prozent Geld zu bekommen aber in diesem
Falle bedürfen wir ein Anleihen von 22 Millionen statt 16
Millionen. Ich erlaube mir, etwas näher auf diesen Punkt
einzutreten, der zwar schon von Herrn Karrer erörtet würbe,
da wir nun einmal uns mit Bankgeschäften befassen. Wir
wollen einen Blick auf die französischen Staatsschulden werfen
und deren Entwicklung in'S Auge fassen. Die Staatsschulden
Frankreichs in Renten betrugen im Jahre 1798 an Kapital
die Summe von 926 Millionen Franken; die Rente war zu
5 Prozent gestellt und warf Fr. 46,300,000 ab. Unier
Napoleon 1. stieg die Rente auf 63 Millionen, das Kapital
derselben auf 1226 Millionen, und am Ende auf 4000
Millionen mit einem Zinsertrag von 200 Millionen. Im Jahre
1825 wurden Schuldscheine zu 3 Prozent und zu 4'/- Prozent
ausgegeben. Glauben Sie aber, bei Staat habe Fr 100
baar gegen einen Schuldschein von Fr. 100 erhallen? Nein
Sondern eS wurden für dreiprozenlige Renlenscheine bloß Fr. 75

bezahlt; also machte der Staat am Kapital eine
Einbuße von 2s Prozent oder gerade ->4 vom ganzen Anleihens-
betrag. Er erhtelt Fr. 75 unv mußte Fr. 1t)l) verzinsen und
zurückbezahlen. Ich weiß wohl, daß Anleihen zu 3-/z Prozent
leichter anzubringen sind als zu höherm Zinsfuß, weil sich
durch den Ankauf solcher Renten leicht eine ansehnliche Ver-
mögeuSvermehrung bewerkstelligen läßt, die eine solche
Anziehungskraft hat, daß man einen kleinern Zins dem größern
vorzieht, um einen Gewinn am Kapital zu haben. Seit dieser

Finanzoperation ist jedoch ein ziemlich langer Zeitraum
verflossen, und ich will zur jüngern Zeit übergehen, um nach-
zuwetjen, wie sich die Verhältnisse mit den Siaatsschuldscheinen
ferner gestalteten. Im Jahre 1841 nahm Frankreich zur
Befestigung der Stadt Paris ein Anleihen von 450 Millionen^ ^.^öwar zu 3 Prozent; aber wie viel wurde eingezahlt?^ 100; dafür stellte der Staat einen Titel für
Fr 100 aus und verzinst denselben zu 3 Prozent. Im Jahre
1847 nahm Frankreich ein Anleihen von 50 Millionen zu 3
Prozent auf, aber die Einzahlung sank schon auf Fr. 75. 25
für 100. Im Jahre 1854 nahm Frankreich ein Anleihen von
500 M'.llwnen auf, und damals wurden Fr. 65'/, für 100
bezahlt. Im Jahre 1355 nahm die französische Regierung 750
Millionen auf, wieder zum Kurse von 65-/4 und im Zabre
1859 100 Millionen zu 60 Prozent. So verhält es sich. Wenn
der Kanton Bern auf diesem Fuß Geld aufnehmen will, so

bekommt er Geld genug. Sodann ist zu bemerken, daß bei
solchen Finanzoperationen immer noch einige Prozente zwischen-
herauSgenommen werden können, was unter solchen großen
Geschäften nicht so genau genommen wird. So verhält es sich

mit den Anleihen, die in Frankreich aufgenommen wurden,
dessen Kreditverhältnisse je nach den politischen Konstellationen
verschieden sind. Wie steht eS mit Oesterreich, das auch
dreiprozenlige StaatSobligationen hat. (Ich halte mich nun an
diesen Zinsfuß, weil man darauf drückt.) Im Jahre 1835
nahm Oesterreich ein Anleihen von 4 Millionen Gulden auf
zum Kurse von 75 für 100; später gestalteten die Verhältnisse
sich noch ungünstiger, und als die österreichische Regierung
1855 Obligationen zu Fr. 500 ausgab, wurden Fr. 275
eingezahlt; der Titel aber lautete auf Fr. 500! — Diese
Operation wiederholte sich später. Sind etwa solche Obligationen
nicht rückzahlbar? Wohl freilich, sie sollen in 90 Jahren
zurückbezahlt werden. Wenn Sie Lust haben, um diesen Preis
Geld zu bekommen, so mögen Sie den Versuch machen; aber
ob Sie sich dann besser dabei befinden, daran zweifle ich sehr.
Bei dem Schrecken, den man wegen den 4-/z Prozent überkam,
wurde ganz übersehen, daß innerhalb Jahresfrist Alles von
Seite des Staates aufgekündet werden kann. Wenn also Einer
der Herren dem Staate wohlfeiles Geld verschaffen kann, so

ist der Weg durch die Aufkündung geöffnet. Deßhalb fand
ich, es sei nicht der Mühe werth, so viel Lärm zu machen,
und ich erkläre, daß ich durch die Ausgabe solcher Obligationen

dem Staate Fr. 60—70,000 zu ersparen glaubte. Uebri-
genS weiß Jedermann, unter welchen Bedingungen man Geld



erhalten kann. ES kostet in der Regel eine Provision von
1^ Prozent, diese will die Regierung vermeiden, und wenn
das einen Vorwurf verdient, so mag man denselben machen.
Ich balle dafür, daß ich im Interesse des Kantons gehandelt
habe. Es wurde ferner ein Tadel gegen die Regierung
ausgesprochen wegen Überschreitung der vom Großen Rathe
ertheilten Vollmacht. Nach meiner Ansicht ist dieser Vorwurs
ebenso unbegründet als die übrigen. Man will eine
Überschreitung der Vollmacht darin erblicken, daß die Regierung
für den Fall der Fortsetzung der Linie von Langnau nach Luzern
eine Nachzahlung von Fr. 699,VW in Aussicht stellt. Was
die Kompetenzfrage betrifft, so berufe ich mich zunächst auf den
8 43 der Verfassung, nach welchem der RegierungSrath alle
Gesetze und Geschäfte vorberathet, die er entweder von sich

aus an den Großen Rath zu bringen gedenkt, oder deren Vor.
berathung ihm von dem Großen Rathe aufgetragen wird. Der
Regierungsrath hat also nach der Verfassung nicht nur das
Recht, sondern auch die Pflicht, von sich aus die Geschäfte
vorzuberathen, Anträge zu stellen. DaS that er hier, zwar in
Verbindung mit einem andern Geschäfte, das ihm überwiesen
worden ist; er macht also nur Gebrauch von einem Rechte,
daS in hundert andern Fällen zur Anwendung kommt. Wenn

« die Vorschläge des Regierungsrathes dem Großen Rathe nicht
belieben, so kann er sie verwerfen; aber zu Handen des Re-
gierungsratheS vindizire ich das Recht, dem Großen Rathe
Anträge zu stellen, und ich prolestire Vagegen, wenn man die
Kompetenz der vorberathenden Behörde, auch ohne Auftrag
Vorlagen zu machen, in Zweifel ziehen wollte. In einer
Beziehung macht der GroßrathSbeschluß allerdings Regel, nämlich
in Betreff der Kaufsumme von 7 Millionen, aber eS bleibt
dem Regierungsrathe unbenommen, dem Großen Rathe weitere
bezügliche Vorschläge zu machen. Ich nehme also den Vorwurs
der Kompelenzüberschreitung entschieden nicht hin. Daß man
sich über die Nachzahlung von Fr. 699,660 aufhält, begreife
ich gar gut. Ich war auch Einer von denen, die sagten:
Wir bezahlen keinen Centime mehr als den vom Großen Rathe
bewilligten Kaufpreis! Indessen fand ich, wenn der Kanton
Bern um jene Summe zu einer durchlaufenden Eisenbahnlinie
gelangen könne, so sei der Art. 4 gar nicht gefährlich, besonders
wenn gewisse Schranken gezogen werden, d. h. wenn man die

fragliche Nachzahlung an die Bedingung knüpft, daß die Eisenbahn

innerhalb sechs Jahren nach Luzern fertig gebaut und
in Betried gesetzt werde« Das wird zwar schwerlich der Fall
sein; aber wir wollen auch annehmen, die Bedingung werde
erfüllt, die Gesellschaft würde sich rekonstituiren, oder es bilde
sich eine neue Gesellschaft und die Bahn nach Luzern komme
in sechs Jahren zu Stande, dann wünsche ich dem Kantone
Glück dazu, dann sollen wir die Fr. 699,666 gerne bezahlen,
dann ist es wohl unzweifelhaft, daß die Linie Neuenstadt-Biel-
Bern-Langnau eine» Fr. 766,666 übersteigenden Mehrwerth
haben wird und die Rentabilität mehr als um das Zinsbetrcff-
niß jenes Kapitals größer wird. Ich halte dafür, baß durch
diese Fortsetzung der Werth der bernischen Linie um Millionen
erhöht wird. Will man den Artikel streichen, so mag man es,
aber ich habe gefunden, er sei nicht gefährlich, sondern liege
im Interesse des KantonS, und deßwegen habe ich dafür
gestimmt. Auch in Bezug auf diesen Punkt nehme ich also einen
Tadel nicht als begründet an. Ich komme noch auf einige
untergeordnete Punkte zu sprechen, die im Verlaufe der
Diskussion berührt wurden. So bemerkte Herr v. Gonzenbach,
wir sollten unS andere Kantone, wie Neuenburg und St.
Gallen, zum Muster nehmen; Neuenburg sei im größten Pech
mit seinen Eisenbahnen. Letzleres ist richtig. Ich begreife
aber, warum in diesem Kantone der Staat dermalen Bedenken
hat zu weitern Opfer sich herbeizulassen, da er bereits bei drei
Millionen verwendet hat, die kaum je einen Centime Zins
abtragen werden, denn das betrifft im Verhältniß zur Steuerkraft
des Volkes mehr als die Summe, die wir zu verwenden im-
Begriffe stehen. Was den Kanton St. Gallen betrifft, so

habe ich in jüngster Zeit mit Nationalrathsmitgliedern aus
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diesem Kantone gesprochen, die mir sagten, so sehr daS Volk
im Anfang dagegen gewesen sei, so sei dieß jetzt nicht mehr
der Fall, und keine Gegend würde ihre Eisenbahn mehr zurückgeben,

trotz der Schuldenlast, die der Kanton sich dadurch
aufgebürdet habe. Herr v. Gonzenbach berief sich ferner auf das
Beispiel anderer Staaten, um zu beweisen, daß es nicht Sache
des Staates sei, Eisenbahnen zu bauen. Ich gebe zu, baß eS

Staaten gibt, die diesen Standpunkt einnehmen. Oesterreich
habe seine StaatSeisenbahnen verkauft, sagt derselbe Redner.
Darüber ein Wort. Es ist wirklich interessant zu hören,
daß man sich bezüglich der Finanzverwaltung aus Oesterreich
beruft, welcher Staat die traurigste Finanzwirthschafl in
Europa hat. Man soll mir also nicht mit solchen
Beispielen kommen! Herr v. Gonzenbach deutete dann auch
auf die Zustände Berns vor 1798 hin. Wir können
jedoch mit den Zuständen Oestreichs und Bern's vor
1798 nicht wohl Vergleichungen anstellen; wollte man dieß,
so dürften die Ergebnisse solcher Untersuchungen und Vergleichungen

nicht zu unsern Ungunsten ausfallen. Herr Bützderger
behauptete gestern, ich hätte im April hier gesagt, 6 Millionen
Franken genügen, um die Gläubiger der Ostwestbahn zu bezahlen.
In dieser Behauptung liegt zugleich ein Irrthum und eine

Auslassung. Der Irrthum besteht darin, daß ich eine Summe
von 6s^ Millionen annahm, die Auslassung darin, baß ich
ein „wenn" beifügte, wenn nämlich die Linie Luzern-Baar zu
annehmbaren Bedingungen, d. h. annähernd um den Bauwerih
veräußert werden könne. Ich schlug damals die Schulden,
die außer den bekannten und in den amilichen Gerichten
verzeichneten noch zum Vorschein kommen dürsten, auf eine Million

an; es sind nicht vollständig so viel zum Vorschein
gekommen, jedoch annähernd. Ich bin noch heute der gleichen
Meinung und berufe mich übrigens aus die stallgehabten
Verhandlungen. Herr v. Gonzenbach und Andere sprachen davon,
eS sei nicht recht, daß man das Geld eigennützigen Spekulanten
in die Tasche spiele. Ich habe mich in dieser Beziehung offen
ausgesprochen. ES betrifft dieß einen kleinern Theil der Gläubiger,

die ich nicht alle gleich beurtheilen möchte. Ich mache
Sie zunächst aus die Erpropriaten aufmerksam, die ihren Grund
und Boden hergeben mußten; dann auf die Angestellten der
Gesellschaft und frage: gehören diese zu den eigennützigen
Spekulanten? Dann kommen die Lieferanten von Schienen,
von Waggons, die allerdings für ihre Lieserungen sich el.- aS

höhere Preise auSbedungen haben, dafür aber genöthigt sind,

für einen Theil des Kaufpreises mit Aktien sich bezahlen zu
lassen; was sie in Geld noch zu fordern haben, gehört ihnen.
Dann kommen die Unternehmer, welche zwar exorbitante
Forderungen stellten; durch Vergleich sind dieselben bedeutend re-
duzirl worden. ES sind noch andere Gläubiger, darunter die

Kantonalbanken von Bern, Wallis, die Kreditbank von St.
Gallen, hiesige Bankiers, die mit der Ostwestbahn Geschäfte
machten, wie mit andern Gesellschaften. Also daS erwähnte
Motiv hat gegenüber dem größten Theil der Gläubiger keine

Berechtigung, sondern es reduzirt sich aus einen ganz kleinen
Theil. Einzelne Redner jammerten besonders deßhalb, baß

infolge dieses Ankaufs von Eisenbahnen der Staat dann andere
nothwendige Ausgaben nicht mehr bestreiken könne. Ich halte
dafür, daß es den betreffenden Mitgliedern der Versammlung
damit nicht ernst sei. Denn baß die Ausgaben des Staates
für seine ordentlichen Bedürfnisse dessen ungeachtet nach wie
vor bestritten werden können, wird niemand ernstlich bezweifeln.
Man machte auch auf einzelne Straßen aufmerksam, die dann
nicht gebaut werben könnten, man hob alle möglichen Bedenken

hervor und schloß damit, der gute Mutz werde am Ende ein

fürchterlich abgeschabtes Fell zu Markte tragen. Diese Ansicht
habe ich nicht. Ich glaube, in dieser Sache ganz unbefangen
sprechen zu können, und Halle die geäußerten Besorgnisse nicht
ur dem Maße für begründet. Bei der Berechnung der finanziellen

Tragweite können die Meinungen verschieden sein, und
mögen die Einen so, die Andern anders rechnen. Ich ehre
jede Ansicht, sohald sie aus Ueberzeugung beruht, gut gemeint
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ist und keine Nebenabsicht hat. Man sagte Ihnen, der Kanton
Bern werde immer mehr rückwärts kommen, sich in Schulden
stürzen. Zn dieser Beziehung kann ich aus eine Pertode
zurückweisen, wo diejenigen, welche uns heute einen solchen Vorwurf
machen, die Staatsverwaltung führten. Wie sah es damit aus?
Ich erinnere Sie an 1851, wo das Defizit des Staates

Fr. 356,378
betrug. Man wird sagen, das rühre noch zum
Theil vom radikalen 46ger Regiment her. Aber
1852 kam ein Defizit von „ 282,565
1853 ein solches von „ 67,878
und 1854 ein solches von „ 253.386

also in diesen vier Jahren im Ganzen ein Defizit von Fr. 966,141
Erst durch die spätere Verwaltung wurden diese Ausfälle
gedeckt, namentlich in den drei letzten Jahren, wo die
Finanzverwaltung über eine Million und Fr. 56,666 Ersparnisse und
Einnahmenüberschüsse aufzuweisen hat. DaS nennt man doch
nicht armütheln. Außer den angeführten Defizits machte der
Kanton in jener Periode noch Schulden im Betrage von
Fr. 1,766,666 und erhöhte zu deren Deckung die Steuer
um Via pro mille. Gegenüber solchen Thatsachen soll man
der gegenwärtigen Verwaltung keine Vorwürfe machen; sie

geben einen Maßstab an die Hand, gegen den andere
Raisonnements nicht aufkommen. Herr Ganguillet sprach über die

Betriebsergebnisse der Centralbahn und namentlich der Linie
Herzogenbuchsee-Biel und er irrte'sich dabei wieder in Betreff
des Zeitpunktes und in Betreff des Ertrags, ob absichtlich oder

nicht, will ich nicht untersuchen. ES ging bei der Centralbahn

wie bei andern Bahnen, die Betriebsergebnisse zeigten stch

von Jahr zu Jahr günstiger. Ich will dem genannten Redner
das BetriedSergebniß des letzten JahreS anführen. Die Strecke
Herzogenbuchsee-Biel hat im Jahre 1866 über 11 Prozent ren-

tirt; ich will dieß mit Zahlen nachweisen. Diese Linie ist

3?2/z Kilometer lang und hat Fr. 129,765 per Kilometer
gekostet. Der Rohertrag auf derselben betrug im Jahre 1866
Fr. 987,666, der Reinertrag nach Abzug der Ausgaben Fr.
542.666. Wenn 3?2/z Kilometer so viel abtragen, so macht
es über 11 Prozent. (Herr Ganguillet unterbricht den Redner

mir der Frage: Und die Betriebskosten? worauf derselbe

erwiedert:) Die sind dann abgerechnet, wenn man von
Reineinnahmen redet. Herr Fischer bemerkte, er habe kein
Vertrauen zur Regierung. DaS begreife ich. Ich denke mir nämlich

die Sache so: just weil Herr Fischer und seine MeinungS-
genossen kein Vertrauen in die Regierung haben, sind wir in
der Regierung; wenn diese Herren Meister wären, ginge es

uns ihnen gegenüber wahrscheinlich auch so. Herr Fischer
stellte serner den Antrag, alle auf die Ostwestbahn bezüglichen
Vorlagen gleichzeitig zu behandeln. Dagegen möchte ich mich

verwahren; das kann schlechterdings nicht geschehen. Wenn
man auf dem gleichen Boden bleiben will, auf dem der Große
Rath am 6. April stand, so muß man jetzt vorerst den

Kaufvertrag genehmigen. ES ist möglich, daß in Betreff der Frage
des StaatSbaues die Rückweisung an eine Kommisston
beschlossen wird, wie Herr Bützberger vorschlug. Soll man
deßhalb das Dekret über den Vertrag ober dasjenige über das An,
leihen verschieben? Nein, denn wenn der Vertrag abgeschlossen
ist, muß man für die Beschaffung der nöthigen Geldmittel
sorgen. Werden wir über Alles einig in dieser Sitzung, dann
kann man auch Alles in Kraft erwachsen und in Vollziehung
setzen lassen; sollte aber das nicht der Fall sein, so soll man
doch wenigstens diese zwei Punkte erledigen. Ich erlaube mir
noch auf die Folgen einer Nichtgenehmtgung des Vertrages
aufmerksam zu machen, mit spezieller Rücksicht auf den Groß-
rathsbeschluß vom 6. April. Wie Sie sich erinnern, erhielt
dv Regierungsrath den Austrag, die von der Ostwestbahn
verpfändeten Obligationen einzulösen, damit sie nicht unter dem

wahren Werthe veräußert werden. Als damals der
Regierungsrath die Vollmacht zu dieser Einlösung verlangte, lag
ein sehr dringender Fall vor, der eine solche Ermächtigung

dringend nöthig machte, es betraf dieß circa 1>/z Millionen
Obligationen, welche ungefähr für die Hälfte ihres Nominal-
werthes in Frankfurt verpfändet waren und die, wäre nicht
vorher von der Regierung eine Stündigung ausgewirkt worden,
an die Frankfurter Börse zum Verkaufe gebracht und dort
jedenfalls für einen Spottpreis veräußert worden wären Die
Einlösung dieser Obligationen mußte, da der Zahlungstermin
vor der Thüre stand, unmittelbar nach Empfang jener
Vollmacht stattfinden. Das gleiche Schicksal hätten auch noch
andere Obligationen gehabt, wenn die Regierung nicht von der
erhaltenen Vollmacht Gebrauch gemacht hätte, so daß der
Gesellschaft, deren Gläubiger, wobei der Staat ebenfalls als
Aktionär und als Gläubiger-bctheiligt ist, bedeutende Verluste
erlitten hätten. Auf diese Weise ist der Staat im Besitz von
Obligationen für eine bedeutende Summe. Was soll mit diesen

eingelösten Obligationen geschehen? Dafür wurden
allerdings Wechsel ausgestellt und diese müssen auf Verfallzeir
bezahlt werden. Daß aber in der Ausstellung von Wechseln eine

Blamage für den Kanton Bern liege, wie Herr Steiner
bemerkte, sehe ich nicht ein. Rothschild, der mehr Geld hat als
der Kanton Bern und einzelne seiner Bürger, genirt sich nicht,
Wechsel auszustellen. Die angesehensten Banquiers und Kaufleute

erblicken in der Ausstellung von Wechseln keine ihrer
Ehre oder ihrem Kredite nachtheilige Handlung Mir scheint
schließlich, man sollte die Sache nicht auf einen andern Standpunkt

schieben, als der Große Rath einnahm, als er erklärte:
wir wollen die fragliche Bahn kaufen und bewilligen zum
Ankauf dieser Linien einen Kredit von 7 Millionen. Wir haben
unS heute nur noch zu fragen: sind die damals gestellten Be.
dingungen und Einschränkungen erfüllt, ja oder nein? Die
Antwort hierauf glaube ich, sei einfach in bejahender Weise zu
geben. Aeußerungen einiger Redner veranlassen mich noch zu
einigen Bemerkungen. So sagte Einer derselben, er habe
manches gesehen was er lieber nicht gesehen hätte. Mir schien
eS, man wisse nicht recht, waö das sei, sonst hätte man lieber
daS Nichtgesehene gesagt. Nur heraus mit det Sprache, nur
nicht so geheimnißvoll gesprochen, man schenke klaren Wein
ein, halte nicht hinter dem Berge, wenn man stch nicht dem

Vorwurfe aussetzen will, man wolle nur verdächtigen! Der
RegierungSrath ist da, um über alles Aufschluß zugeben, was
nicht klar ist Wir sind bereit über alles Rede zu stehen,
was einzelnen Mitgliedern der Versammlung unklar sein möchte.
Allgemeine verdächtigende Anspielungen möchte ich mir ganz
entschieden verbitten; rücke man ohne Rückhalt heraus! Wir
wolle» einander die Karten zeigen wahr und klar, wie sie sind,
zur Beruhigung des Herrn Sträub, welcher daran sich stoßt,
daß nach dem Eintreten keine Abänderungen mehr möglich
seien, möchte ich noch antworten, daß er darin unrichtiger
Ansicht ist. Gegenwärtig handelt es sich nur um das Eintreten
im Allgemeinen später bleibt eS jedem Mitgliede unbenommen,
Artikel für Artikel Abänderungen zu beantragen. Herr Sträub
bemerkt, er wolle nicht spekuliren. Niemand will hier speku-
liren. Wenn man ausdrücklich erklärt, es handle sich um ein
Unternehmen, daS mit Opfern verbunden sei, so redet man
nicht von Spekulation. Zum Schlüsse habe ich noch einige
formelle Fragen zu berühren. Es wurde der Antrag gestellt,
die Sache der StaalswirthschaftSkommisston zu überweisen. Mir
wurde diese Frage, ob nach bestehenden gesetzlichen oder
reglementarischen Vorschriften die Angelegenheit zur Vorberathung
an die Staalswirthschastskommission zu weisen sei, zur
Begutachtung zugewiesen; ich beantwortete dieselbe mit Nein. Nun
wollen wir untersuchen, ob eine solche Rückweisung nach dem
Gesetz nothwendig sei. Die einzig maßgebende Bestimmung
darüber ist der Art. 13 des GroßrathSreglements; andere
Bestimmungen finden wir weder in der Verfassung noch in
einem Gesetze. (Der Redner verliest den bereits früher
abgedruckten 8 13 des Reglements und fährt dann fort:)
Wer mir nun aus diesem Artikel beweisen kann, daß
solche Vorlagen der StaatswirthschaftS - Kommisston
überwiesen werden sollen, wäre ich wirklich begierig zu hören.



Der Regierungsrath kann solche Gegenstände der erwähnten
Kommisston überweisen, aber er braucht eS nicht zu thun, wenn
er nicht will; er fand, daß es nach der Lage der Akten noch
eher am Orte wäre, die Sache der vom Großen Rathe für die

Ostwestbahnangelegenheit niedergesetzten Kommisston zuzuweisen.
Allein man glaubte, die Aufgabe dieser Kommission sei mit den

letzten Beschlüssen des Großen Rathes erledigt. Wenn die

Mehrheit des Großen Rathes die Rückweisung für nöthig findet,
so kann man ihr dieses Recht nicht bestreiken, aber vie Initiative

dazu wollte die Regierung nicht ergreifen, weil auch sach>

lich kein Grund dazu vorlag, invem die Angelegenheit früher
in einer mehrere Tage dauernden Sitzung nach vorausgegangener
Prüfung und Berathung durch eine von Ihnen erwählte
Kommission sehr gründlich erörtert wurde. Auch dieser Einwurf
ist also nicht gerechtfertigt. Ich gehe zu einem zweiten
Vorschlage der Opposition über: nämlich die Frage dem Volke
vorzulegen. ES wurde bereits von anderer Seile erwiedert, daß
eine solche Maßregel nichts anderes wäre, als ein Veto, daß
aber unsere Verfassung das Veto nicht kenne. Es war im
VcrfassungSrath wohl die Rede davon, aber derselbe verwarf
wie Ihnen bekannt ist, die bezüglichen Anträge. Ob es eine

VerfaffungSverletzung wäre oder nicht, wenn man den Gegenstand

gleichwohl dem Volke zur Abstimmung vorlegen würbe,
darüber trete ich nicht ein; aber fragen möchte ich ^ie,
ob es wirklich etwas Unbeholfeneres geben könnte, als
wenn man Fragen, in Betreff welcher behauptet wird, der
Große Rath sei darüber selbst nicht im Klaren, dem Volke
vorlegen würde? DaS wäre wirklich blinde Maus gespielt,
es würde der politischen Agitation von Neuem Thüre und Thor
öffnen und wir kämen damit auf den Boden zurück, auf dem
wir Anno 185t) uns befanden. Wenn die Opposition das will,
so möge sie es thun, sie hat aber dann die Verantwortlichkeit
dafür. Ist es ihr nur um die Sache zu thun, so soll sie diese
Komödie nicht anfangen; eS führt zum Bösen. Beharrt man
aber darauf, dann soll man nicht mehr sagen, eS seien keine

politischen Rücksichten im Spiel. Ich sagte früher, ich glaube
nicht daran, daß Politik im Spiel sei; aber wenn man diese

Agitation in das Volk wirft, daS derartige Fragen, weil
eS keine Gelegenheit hat sich damit zu befassen, doch wenig oder
nur schwer beurtheilen kann, indem von 1000 Stimmfähigen
wohl 99t) keine Gelegenheit hatten, die Frage gründlich zu
studiren, und die bezüglichen Verhältnisse zu untersuchen und
deßhalb keinen klaren Begriff in die Sache haben können, so

wäre eS ein Manöver, daß eS kein unzweckmäßigeres und
verfehlteres geben könnte, um die Bevölkerung wieder in
Agitation zu setzen und Anlaß zu einer gegenseitigen Befeinbung,
die gewiß keine guten Früchte bringen würde. Deßhalb liegt
es in der Pflicht des Großen Rathes, von seinen verfassungsmäßigen

Kompetenzen Gebrauch zu machen, um nicht unnö-
lhtger Weise das Volk in Harnisch zu jagen, wobei doch nichts
anderes als Zwietracht entstehen könnte und müßte. Wer dann
am meisten zu intriguiren verstände, würde Meister. Die Herren
Vertreter der Stadt Bern haben den bezüglichen Antrag gestellt,
und ich weiß nicht, ob sie dann im Entscheide ihrer Wähler
ihre eigene Anschauungsweise bestätigt finden würden, ob nicht
in der Stadt Bern, wo es denn doch Viele gibt, die solche
Dinge zu beurtheilen vermögen, sich eine andere Ansicht kund
geben würde. Ich hätte noch Einiges zu berühren, aber ich
habe versprochen, Ihrer Zeit Rechnung zu tragen, und wiederhole

einfach, was ich im Eingang gesagt habe: ich halte dafür,
der Große Rath dürfe, ohne die fatalen Konsequenzen zu
befürchten, die man Ihnen vormalte, auf daS vorliegende Dekret
eintreten und den Vertrag genehmigen.

Der Herr Präsident bemerkt, daß die ganze
Angelegenheit des Vertrages in Umfrage ist, nicht bloß die Frage
des Eintretens, sondern die Vorlage der Regierung selbst, wobei

allerdings AbänderungSanträge gestellt werden können.

Stooß. Herr Schneeberger hielt uns meinen Zuspruch
und sagte, die meisten Anwesenden hätten bereits Partei ergriffen
und wissen, wie sie stimmen sollen. Nichtsdestoweniger bin ich
so frei, von meinem Rechte Gebrauch zu machen und fühle
mich verpflichtet, mit Rücksicht auf die große Verantwortlichkeit,
die jedes Mitglied deS Großen Rathes heute hat, einige
Bemerkungen zu machen. Nichtsdestoweniger werde ich mich
bestreben, dabei möglichst kurz zu sein. Ich finde jedoch, eS sei
nicht am Orte, im Großen Rathe denjenigen, welche daS
Bedürfniß fühlen, sich auszusprechen, daS Wort abzuschneiden
und zu sagen: wir wollen heute absolut fertig machen! So
viel an mir, stimme ich zur Verwerfung des Vertrages, weil
ich dafürhalte, er entspreche dem Interesse deS KantonS nicht.
Die Gründe, auf die sich diese Ansicht stützt, wurden von
anderer Seite mit beredter Zunge auseinandergesetzt. Die
Einwürfe der Herren Ganguillet und v. Gonzenbach wurden nicht
widerlegt. ES handelt sich um die Genehmigung oder Nicht-
genehmigung des Vertrages. In die'er Beziehung bin ich mit
Herrn Lützbergcr nicht ganz einverstanden, wenn er sagte, man
habe dem RegicrungSrathe die Kompetenz ertheilt, in der
Kaufsumme bis auf 7 Millionen zu gehen, derselbe habe zwar
einen sehr weiten Gebrauch davon gemacht, aber nach den
gegebenen Konsequenzen müsse man nun dazu stimmen. Ich
habe zu den 7 Millionen nicht gestimmt und werde konsequenter
Weise heute auch nicht zum Vertrage stimmen. Ich frage:
hat der Regierungsralh sich streng an die Grenzen der ihm
ertheilten Vollmacht gehalten, ja oder nein? Wenn ich einen
Blick auf den Antrag werfe, den er uns vorliegt, so komme ich
zu dem Schlüsse, daß er dieselbe überschritten hat. Als Kaufpreis

schlägt der Regierungsralh 7 Millionen vor, den Zinsfuß
setzt er auf 4'/z Prozent fest und übersteigt damit den
landesüblichen Zinsfuß. Zu 4 Prozent beträgt der ZtnS der
Kaufsumme Fr. 280,090, zu 4^ Prozent Fr 315,000; die Differenz
von Fr. 35,000 zu 4 Prozent kapualisirt, macht eine
Mehrausgabe von Fr. 875,000; also um diese Summe geht der
Regierungsralh weiter, als der Große Rath gehen wollte, denn
der landesübliche Zinsfuß ist 4 Prozent. Ein Redner sagte
Ihnen bereits gestern, wie bei der Ablösung der Nydeckbrücken-
aktien seiner Zeit verfahren wurde. ES ist noch ein anderer
Vorgang, auf den man sich berufen kann, ich meine die Zehnl-
lvskaufscheine von 1846, die bisher zu 4 Prozent ai pari auf
den Staat veräußert werden konnten. Ich nahm m letzter
Zeit solche Scheine an. Heute schraubt man den Zinsfuß auf
5 Prozent herauf; das ist ein schwerer Schlag für das ganze
Land. Etwas anderes ist es, wenn man vom Geldmarkt im
Allgemeinen redet, und in dieser Beziehung hat der Herr
Finanzdirektor nicht genug unterschieden. Der Zinsfuß in
London variirt zwischen 3 und 1V Prozent im Zeitraum eines
halben Jahres, während ver übliche Zinsfuß in unserm Kanton
bisher 4 Prozent war, und ich möchte den Herrn.Finanzdireltor
(wenn er da wäre) fragen, ob er nicht aus den Steuertabellen
entnehmen konnte, daß die meisten Kapitalien zu 4 Prozent
verzinsbar sind. Ohne Noth möchte ich daher nicht diesen
Zinsfuß erhöhen und dadurch die Schuldner, und zwar nicht
die reichern, in Schaden bringen. Ich bedaure eine solche
Maßregel im höchsten Grade. Aber auch die Inhaber von
ZehntloSkaufscheinen und andern Werthpapieren, die solche im
Vertrauen übernahmen, daß der Staat ihnen dafür haftbar sei,
verlieren durch eine solche Aenderung des Zinsfußes. Ich
wenigstens nehme solche Papiere nicht mehr zu pari. Der

.Herr Finanzdirektor stellte sich hier nicht auf den rechten Boden.
Es handelt sich nicht darum, baß der Staat Geld aufnehme,
sondern der Vertrag mit der Ostwestbahn steht in Frage. Nun
scheint mir, die Regierung und der Herr Finanzdirektor haben
die Autorisaiion des Großen Rathes so verstanden, als sei

dieselbe ein Titel von 7 Millionen für die Ostwestbahn auf
den Kanton Bern. ES ist aber nicht dem also, und wenn
man uns sagt, die betreffenden Betheiligten hätten nicht auf
anderm Fuße einwilligen wollen, so konnte man hierseitS
erwiedern: wenn die Herren nicht StaatSobligationen vom
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Kanton Bern annehmen wollen, so können wir unmöglich auf
den Bertrag eingehen; und ich könnte unter diesen Umständen
unmöglich zu einem solchen Vertrag handbieten. Wir sollen
die Interessen des Volkes im Auge haben, und für diese soll
die Regierung unterhandeln. Wenn die betreffenden Herren
nicht darauf eingehen wollten, so wären Mittel und Wege da

gewesen, die Bahn wohlfeiler anzukaufen. Wohl nur aus

gutem Willen wollte man den Betheiligten auf solche Weise
entgegenkommen. Ich frage nur noch: ist man gegenwärtig
in der Lage, der Ostwestbahn Geschenke zu machen? Waö die

Inhaber von Obligationen betrifft, die am meisten Widerstand
geleistet haben sollen, so verhält es sich damit so: bevor der

Staat intervenirte, standen die Obligationen nicht mehr auf
90, und wenn man noch vierzehn Tage gewartet hätte, so

hätte man solche zum Kurse von 70 oder noch wohlfeiler
bekommen. Und jetzt sollen wir wegen diesen Leuten den Zinsfuß

des Landes erhöhen? Die zweite Klasse, die man besonders
im Auge hat, sind die Unternehmer. Unter diesen gibt eS viele,
die zu bedauern wären, wenn sie einen Kreuzer verlieren
müßten. Aber ich weiß auch von solchen, die Aktien
übernommen haben und die gar nichts verlieren, wenn sie auch
dieselben einbüßen. Was die Aktionäre betrifft, so bedaurc ich

diejenigen, die in guter Treue und Glauben ihr Geld hergaben;
aber wir sind nicht dafür da, um ihr Interesse zu wahren;
die Betreffenden hätten selber stch vorsehen sollen, und sie

wurden hier im Großen Rathe selbst öfter gewarnt. Auch in
dieser Beziehung möchte ich daher keine Verantwortlichkeit
übernehmen, wenn eS sich darum handelt, den Kanton Bern
in eine so große Schuld zu stürzen. Aus diesen Gründen
möchte ich nicht eintreten. Ich wollte nur aufmerksam machen,
daß die Art und Weise, wie der Herr Finanzdirektor heute die
Sache darstellte, auf das heutige Verhältniß gar keine

Anwendung finden. Die Anleihen würden zum Nominalwerth
gemacht und als Faktor tritt die Garantie deS Staates ein.
Nun haben wir das Beispiel von England, wo die dreipro-
zentige Rente auf 90 steht; Oestreich hat einen noch viel
niedrigern Kurs. Wir können solche Verhältnisse nicht auf uns
anwenden, sondern haben die Interessen des Landes möglichst
zu wahren. In zweiter Linie, wenn man eintreten sollte, würde
ich mit voller Ueberzeugung zur RückWeisung an die StaatS-
wirthschaflSkommission stimmen und zwar gestützt auf Gesetz
und Verfassung. Ich schließe mich auch Herrn Aebi an
bezüglich der Klagen über mangelhafte Geschäftsführung, die im
vorliegenden Falle unerhört war. Der Herr Finanzdirektor
sagte, es hieße mit doppeltem Faden genäht, wenn die Regierung

einen Bericht mitgetheilt hätte. Aber ich frage: liegen
die Verhandlungen mit der Ostwestbahngesellschaft und mit den

Gläubigern vor? Hierüber liegt kein Bericht vor. Ich hatte
den redlichen Willen, die Verhältnisse zu prüfen, aber ich konnte
es nicht Auch der Bericht der Erperten hätte uns rechtzeitig
vorgelegt werden sollen. Herr Egger zeigte Ihnen, daß man
bei den Schätzungen auf verschiedene Art zu Werke gehen kann.
Es kommt eben darauf an, welche Fragen an die Herren
gestellt wurden, je nach denselben waren ihre Antworten. Der
Herr Finanzdirektor selber sagte, wie er über das Resultat der
Erpemse überrascht war. Mit einem Wort: der Große Rath
hätte in die Lage gesetzt werden sollen, von den Akten Kenntniß
zu nehmen. Herr Ganguillet hatte ein Aktenstück in der Hand
über die Verhandlungen der Ostwestbahn, Herr Scherz wirft
ihm vor, er habe sich um 5'/z Millionen geirrt. Nun ist aber
Herr Ganguillet ein Mann, der rechnen kann, der genau prüft,
und wenn man sich an der Hand etzres solchen Aktenstückes
irren kann, so soll man noch viel mehr heute vorsichtig zu
Werke gehen. Noch in anderer Beziehung habe ich gefunden,
daß man dem Großen Rathe mehr Aufschluß Härte geben sollen,
namentlich über den baulichen Zustand der betreffenden Linien,
um deren Ankauf es stch handelt. Man sagte uns zwar, die
Strecke Gümligen - Langnau sei nicht in gutem Zustande; ich
hörte aber noch mehr von einem Erperten, den ich für zuver-
läßig halte und welcher versichert, daß diese Strecke in schlechtem

Zustande sei. Haben wir genaue Berechnungen? Es liegen
wohl solche von Herrn Wetli vor, aber von unbeiheiligten
Erperten nicht. Es ist selbstverständlich, daß, wenn der Vertrag

angenommen wird, die Vollendung der betreffenden Linien
stattfinden muß, und in dieser Beziehung hangen alle drei
Dekrete zusammen. Es handelt sich um eine Ausgabe, deren
Betrag wir nicht kennen. Ich -möchte auch noch fragen, ob
nicht die Regierung durch ihre eigenen Beamten den Zustand
der fraglichen Linien hätte uiuersucheii lassen sollen, um stch zu
überzeugen, wie eS stch mit Erstellung und Erhaltung der
Bauten verhalte. Der Oberingenieur des Kantons wäre hiefür
am Platze gewesen. Ich zweifle daran, ob es geschehen sei.

Noch in Bezug auf einen andern Punkt habe ich keine
Auskunft. Wir vernahmen schon in der frühern Sitzung, daß stch

auf der Linie Biel-Neuenstadt Stellen vorfinden, wo der Verkehr

gefährdet ist. In allen diesen Beziehungen, ich erkläre es

offen, finde ich die Vorlagen an den Großen Rath höchst
mangelhaft und bedaure im höchsten Grade, daß wir nicht
bessern Aufschluß erhielten. Wenn der Ausbau der Linien
Biel-Neuenstadt und Gümligen-Langnau eine nothwendige Folge
der Genehmigung des Vertrages ist, so scheint es mir unwider-
sprechlich, daß eS sich um eine Verminderung deS Staatsvermögens

handelt, und wenn baS nicht widersprochen werden
kann, so glaube ich, eine Ueberweisung an die Staalswirth-
schaflskommission sei gerechtfertigt. Auch halte ich dafür, es
sei zu einem solchen Beschlusse nach s 72 des GroßrathSreglc-
menls die absolute Mehrheit sämmtlicher Mitglieder des Großen
RalheS erforderlich. Ich muß auf diesen Forderungen beharren
und verwahre mich noch einmal, wenn man der Ansicht wäre,
es könne ein gültiger Beschluß in dieser Angelegenheit gefaßt
werden, ohne daß die absolute Mehrheit aller Mitglieder dazu
stimmen würde. Der Herr Finanzdirektvr sagte zwar, man soll
ihm nachweisen, wo in einem Gesetze sich eine Bestimmung
finde, daß die Sache der Staatswirihschaftskommission zuge.
wiesen werde» soll, und ich^muß bekennen, ich glaubte, es gehe
aus der von ihm abgelesenen Bestimmung hervor. Denn das
Reglement sagt ausdrücklich, die StaatSwirlhschaftSkommission
„soll den Gang der StaalShauShaltung beobachten", also
denselben kontroliren. Ferner soll fie „das jährliche Büdget
untersuchen und vorberathen." Was versteht man barunier?
Den Voranschlag der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben.
Wenn eS sich also um eine Ausgabe von Fr. 100,000 für die
ordentlichen Bedürfnisse deS Staates handelt, dann soll die
StaatSwirthschaflskommisston die Sache untersuchen und
vorberathen; wenn eS sich aber darum handelt, im Lause des
Jahres 20 Millionen für einen außerordentlichen Zweck
auszugeben, dann nicht! Einer solchen Auslegung kann ich nicht
beistimmen, sondern schließe mich in dieser Beziehung den
Voten der Herren Ganguillet und v. Gonzenbach, sowie der
von ihnen beantragten Prolestalion an. Bezüglich der
Volksabstimmung bemerke ich nur, daß ich die von anderer Seite
gemachte Anspielung, als läge dem daherigen Antrage die
Absicht politischer Wühlerei zu Gründe, nicht hinnehme. Ich
will mich nicht auf eine Widerlegung einlassen, sondern fühle
mich über eine solche Zumuthung erhaben. Man sagt, das
Veto liege nicht im Geiste der Verfassung. Just liegt eS in
der bestehenden Verfassung. Anno 1845, als es sich um
Abänderung der damaligen Verfassung handelte, wurde diese Frage
vor das Volk gebracht, und jetzt haben wir die Grundlage für
das Veto in der Verfassung. Wir sollen daher gerne die
Verantwortlichkeit für einen solchen Beschluß ablehnen und
denken: was daS Volk entschieden hat, wird wohl entschieden
sein. Herr Karrer gab den Siadlbernern eine Lektion. Darüber
habe ich nicht viel zu sagen. Er wollte damit sagen, wir seien
so ziemlich Zöpfe. Hier Handell es sich aber nicht darum, dem
Kanton Bern ein Eisenbahnnetz zu erstellen oder ihm ein
solches zu nehmen. Biel-Neuenstadt ist da, Niemand wird eS

unS nehmen. Biel-Bern wird erstellt werden müssen. Ob eS

sich verlohne, wegen Gümligen - Langnau so große Opfer zu
bringen, überlasse ich Ihrem Urtheile. Ich bin ein Freund der

»



Eisenbahnen, möchte aber, um solche zu erhalten, nicht so weit
gehen, wie man uns heute vorschlägt. Deßwegen ist man noch
nichl ein großer Zopf oder ein Feind der Eisenbahnen. Herr
Karrer erinnerte auch an die Opfer, welche die alten Berner
seiner Zeit brachten, und sagte, wenn man nicht auch heute so

opferfähig sei, so sei man der Väter nicht würdig. Auch diese

Zumuthung kann ich nicht hinnehmen. Wir sind da, um das
Interesse des Volkes zu wahren. Man kann nicht bloß mit
politischen Redensarten um sich schlagen, sondern man soll
dafür sorgen, daß dem Volke nicht große Lasten auferlegt
werden. Das Patriziat gab zwar zur Zeit seiner Herrschaft
dem Volke nicht gar viel Freiheit, dafür aber suchte eS,
demselben in Betreff materieller Leistungen Erleichterungen zu
gewähren, und man muß bekennen, wenn vor 1798 im Kanton
Bern nicht viel Freiheit, daß doch ein großer Wohlstand unter
dem Volke war. Seither strebte das Volk dahin, sich sowohl
in politischer Hinsicht zu emanzipiren, als von materiellen
Leistungen zu befreien, und es ist ihm ziemlich gelungen.' Im
Jahre 1846 machte man den letzten Versuch mit der Ablösung
der Zehnten und wenn keine neuen Abgaben gekommen wären,
so wäre daö Volk in beiden Beziehungen ziemlich emanzipirt
gewesen. Glauben Sie nun, eine Etsendahntelle werbe dem
Volke angenehm sei»? Das stände mit den bisherigen
Erfahrungen im größten Widerspruch. Ich möchte, um zu zeigen,
wie man früher zu Werke ging, hier nur an ein geschichtliches
Faktum erinnern. Unser Geschichtschreiber TiUier sagt von
der Zeit, als Bern am Schlüsse des XIV. Jahrhunderts durch
einen Kauf vom Freiherrn Anton vom Tburm das Thal Fru-
tigen um 6266 Goldgulden an sich gebracht hatte, folgendes:
„Als nun Bern sich geneigt zeigte, diesen Landleuten gegen
Erlegung der nämlichen Summe von 6266 Goldgulven völlige
Steuerfreiheit zu gewähren, ergriffen dieselben mit großem
Eifer die dargebotene Gelegenheit ihre bürgerliche Stellung zu
verbessern, willig brachte ein jeder, was er von den Vätern
ererbt oder selbst erworben, dem Gemeinwohl der Landschaft
zum Opfer." Ja, fügt der Geschichtschreiber bei, noch bewahren
alle Lieder die Sage, baß die Gemeinde geschworen, sieben

Jahre hindurch kein Rindfleisch zu essen, um sich von der
verhaßten Beschwerde loszukaufen. Wenn nun das Bernervolk
sich nicht scheute, sich solche Lasten aufzuerlegen, um sich von
Steuern zu befreien, sollen wir dann heute eine neue Eiscn-
bahntelle schaffen? In dieser Beziehung bin ich mit dem Herrn
Finanzdirektor durchaus nicht einverstanden. Er sagt, es handle
sich nicht um eine Erhöhung der Abgaben. Ich glaube, er
irrt sich hier, wie eS schon an manchen Orten geschah Ich
theile die Ansicht des Herrn Bernard, es ist nicht anders
möglich, als daß neue Abgaben und eine Eisenbahntelle die
Folgen eines solchen Beschlusses sein werden. Die große Klasse
des Volkes, die die Abgaben am schwersten treffen, der kleine
Mittelstand, ist hier nicht vertreten, und ich hoffe, man werde
auf denselben Rücksicht nehmen. Ich schließe mich den Anträgen
der genannten Herren Kollegen an.

Dr. Tièche. Wenn nicht zwei meiner politischen Freunde,
deren Ehrenhaftigkeit ich anerkenne, das Wort zur Rechtfertigung

der von ihnen über die unserseits behandelte Frage
abgegebenen Stimmgebung ergriffen hätten, so könnte ich mich
des Redens enthalten, denn ich habe die Ueberzeugung, daß
eine längere Berathung über diesen Gegenstand nutzlos ist.
Indessen sei mir erlaubt, auch meinerseits die Gründe meines
Votums auseinanderzusetzen, da es von denjenigen meiner
ehrenwerthen Freunde verschieden sein wird Ich danke zuvörderst
unserm Herrn Kollegen Karrer für seine patriotischen Gefühle,
welche er für die französische Landesgegend ausgedrückt hat,
indem er sagte, es gebe hinter den Alpen des Jura eine

Bevölkerung die mit derjenigen des deutschen KantonStheils sym-
pathisire. Diese Sympathien sind in der That uns Bedürfniß
und liegen in unsern Sitten; sie erneuern sich jedesmal, wenn
der Jura Gelegenheit hat, sich auSzusprechen. Wir gehören
von Herzen Bern an, ebenso ist eS unser Interesse; denn man

Tagblalt des Großen Rathes t8«t.
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möge sich nicht läuschen, alle diese verwirrten AnnerionS-
ideen, von denen man gesprochen, bestehen bet uns nicht. Es
ist dieß nur ein Trugbild, welches wieder verschwinden wird,
so wie eS schon öfter gekommen ist. Seid überzeugt, daß der
Jura keineswegs eine politische Frage aus diesem Geschäfte
machen wird, wie auch die heulige Berathung ausfallen möge ;
daß er sich in die Lage fügen wird, und wenn die Reihe an
ihn kommt, er mit einem Gefühl der Anerkennung annimmt,
was der Kanton für ihn thun wird. Als ich Herrn Houriel
aufrichtig mit vollster Ueberzeugung erklären hörte, daß er sich
habe überzeugen können, seil er Mitglied des Großen Rathes
ist, wie der Jura weder günstiger, noch ungünstiger als der
alte KantonStheil behandelt werde, dachte ich, er habe in
verschiedenen Beziehungen Recht Man muß aber auch
zugestehen, daß in vielen Verhältnissen der Jura ausnahmsweise
behandelt worden ist, und ich will selbst davon ein Beispiel
hinsichtlich materieller Jmereffen anführen. Im Jahr 1816
wurde unsere Steuer bestimmt und blieb so bis 1846, ohne
daß man uns unsern Theil bei der Verminderung der Lasten
gewährt hätte. Ein anderer Klagepunkt des Jura ist, daß, als
im Jahre 1853 der Große Rath in diesem Saal über ein Gesetz

berieth, das unsere Steuer festsetzte, er beschloß, es solle
alle 5 Jahre revidirl werden. Nun gut, fünf Jahre sind
verflossen und unsere Steuer ist nicht revidirt. Ich frage nun,
ob der Jura nichl im Recht wäre, zu reklamiren? Mir scheint,
daß eS in dieser Hinsicht nicht am Platze ist, ihm Vorwürfe
zu machen. Anno 1854 half er an einem wichtigen Entscheide
mit, als eS sich darum handelte, eine Unterstützung von 4
Millionen der Centralbahn zu bewilligen. Er that eS auch
für die 2 Millionen, die man der Ostwestbahn bewilligte. Nun
frage ich, soll er nicht auch heute die Stellung einnehmen. die
er beständig beobachtet hat? Ich kann die Ansicht derjenigen
Mitglieder nicht theilen, die behaupteten, der Kanton Bern
sei nicht in der Stellung, diese Erwerbung zu machen. Im
Gegentheil behaupte ich, der Kanton Bern darf im Hinblick
auf feine Zukunft, seinen Kredit und seine HülfSquellen diesen

Kauf bewerkstelligen, ohne daß man nöthig hat, dem Volk
diese Steuererhöhung in'S Gesicht zu werfen, zu welcher man
sicher nicht genöthigt sein wird, seine Zuflucht zu nehmen, um
die mit dem Ankauf dieser Linien verbundenen Ausgaben zu
decken. Nein, die 16 Millionen, die der Kanton
nothwendigerweise in diese Unternehmung wird werfen müssen, sind ein
Kapital, das man nicht als ein für das Land Verlornes ansehen
wird. ES ist augenscheinlich, daß die Linie Biel - Neuenstadt
einen großen Ertrag abwerfen, daß Biel-Bern von mittlern,

Ertrag sein, während die Linie Bern-Langnau nicht die
Kosten abwerfen wird. Aber diese Linien werden sich gegenseitig

ausgleichen, so daß die StaatSstnanzen die Differenz
von Fr. 266—366,666 ertragen können, ohne daß es nöthig
ist, zu einer Steuererhöhung seine Zuflucht zu nehmen. Wohlan,

wenn man heutzutage anerkennt, daß die Eisenbahnen
Einrichtungen von öffentlichem Nutzen sind, so soll die
Regierung darauf achten, daß ihre Interessen nicht mißachtet
werden. Zudem haben diejenigen, um die es sich handelt,
Bedeutung für das Land genug, damit der Staat, die Regierung
unv der Große Rath Alles thun, was möglich ist, um sie zu
vollenden und in Betrieb zu setzen. Wenn die Großen Räthe
der Schweiz die Ansicht gehabt hätten, daß die Eisenbahnen
zum Verderben der Eidgenossenschaft seien, so hätten die
eidgenössischen Räthe niemals ihre Zustimmung gegeben, baß sie

gebaut würden. Nun ist alle Welt damit einverstanden, baß
die Eisenbahnen Gegenstände deS öffentlichen Nutzens sind.
Herr Bernard und Herr Houriet behaupten, daß der Jura nur
verlieren könne, wenn man den Verkauf der Ostwestbahnlinien
genehmige. Aber ich frage? haben wir nicht gemeinsame
Interessen mit dem alten Kantonstheil; fraternisirl die Linie deS

Ostens nicht mit der deS Westens, besonders wenn die jenseits
vom Jura gelegene Linie, die früher oder später kommen wird,
uns mit allen Punkten der Schweiz und des Auslandes
verbindet. Man vergesse nicht, daß unsere Industrie gedrückt ist,
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unv daß, wenn wir nicht andere Verkehrswege haben, uns
nur die Auswanderung übrig bleibt, um unsere Etadlissemenle
auf eine günstigere Stätte zu verlegen, als die jetzige ist. Es
sind dieß Betrachtungen, die verdienen erwogen zu werden,
und die bei der Entscheidung des heutigen TageS einiges
Gewicht haben müssen. Ist die Linie Biel-Neuenstadt nicht von
großer Wichtigkeit für den Jura, an deren Herstellung er sich

mit Fr. 350,000 betheiligte, wobei unsere jurassischen Gemeinden

voraussetzten, daß unsere Aktien einzig auf dieser Linie
verwendet wurden. Wir wußten, daß wir eine ausgezeichnete
Geldanwendung machten; wir wußten, daß diese Linie, welche
den Kops unseres BahnnetzeS ist und die ihren Ausgangspunkt
in Bern hat, der Schlüssel unsers Bahnnetzes ist. Nun sind
die Interessen dieser Linie ebenso gut die unsrigen wie die

polnischen Interessen deS alten Kantonstheils es sind. ES ist

für den Jura eine gebieterische Nothwendigkeit, seine Verkehrswege

zu verbessern, die unS bisher gefehlt haben, damit wir
mit dem alten KantonStheil fraternisiren, sympathisiren können,
wie man es stets hätte thun sollen. Allein eS hing hier nicht
von unserm Willen ab, eS zu thun. Bergessen wir nicht, daß
unsere Mitbürger aus dem Amtsbezirke Pruntrul, um nach
Bern zu gelangen, genöthigt sind, den weitesten Weg, 20
Stunden WegeS in Frankreich zu machen, und in Delle
angelangt, noch näher bei Paris als bei Lern sind. Wenn sie

von Pruntrul abgereist sind, haben sie einen Wagenwechsel zu
Delle, einen in Basel, einen in Ölten und einen in Herzogen-
buchsee. Nun darf dieser Zustand nicht ewig fortbestehen, man
muß eS fühlen und diesem Umstände Rechnung tragen. Per
Jura aber, indem er diesem Projekte die Hand reicht, wird
um ein Jahrhundert dem alten KantonStheile näher zu stehen
kommen DaS ist der Weg, auf dem wir alle Elemente deS

Interesses und der Freundschaft, die uns angehen, vereinigen
können. Aber wir müssen die bisherige Stellung verlassen,
unv mittelst dieser Verkehrsstraßen, deren. Erstellung man aus
Ueberzeugung verlangt, wird eS möglich sein, dieses Ziel zu
erreichen. Liegt darin für den Jura ein Beweggrund, vteseS

Projekt von der Hand zu weisen? Nein; nach meiner
Ueberzeugung sollen wir diese Linien käuflich erwerben. Wie isolirt
unsere Lage auch sein mag, eS werden sich da immer einige
bernischgestnnte Herzen finden die nach Bern kommen. Wenn
wir einmal, veS Morgens von unserm Wohnsitze abreisend,
am nämlichen Tage mit den Vorstehern der verschiedenen
Direktionen, mir den Mitgliedern der Regierung über unsere
Interessen sprechen, wenn wir unsern Mitbürgern die Kunde
bringen können, daß wir den und den Wunsch vorgebracht,
daß wir die und die Hoflnung zurückbringen, dann werden die

Geschäfte einen um so raschern Gang nehmen, sie werden be.

schleunigt werden. Heutzutage verfließt das Leben mit großer
Raschheit, unser Jahrhundert und sein Geist sind in so

fortwährender Bewegung, um Werke auszuführen, aber Werke,
aus denen für alle Individuen große Vortheile entspringen.
Darin liegt noch ein Mittel zur Reorganisation der Gesellschaft.
Nach Mitgabe dieser Betrachtungen bin ich von meiner Ansicht
ebenso durchdrungen als meine Kollegen nach ihrer Meinung,
die ich achte. Ich bekämpfe sie keineswegs, aber ich hoffe, sie

werden auch die Beweggründe derer zu würdigen wissen, die

von ihrer Meinung abweichen; daß sie bei ihrer Rückkehr an
den heimathlichen Herd sagen mögen, daS Land befinde sich in
Gefahr, aber es sei ein Retter da, indem die Regierung einen

Auftrag erhalten habe, den sie erfüllte. In der That war sie

verpflichtet, den Ankauf zu bewerkstelligen; sie war einzig an
die Zahl von 7 Millionen gebunden; sie hatte die Zustimmung
aller Gläubiger zu fordern, was stattgefunden hat. Eine
andere Bedingung des Auftrages ging dahin, daß man auch die

Einwilligung aller Aktionäre verlange, und in dieser Beziehung
hörte ich nicht sagen, daß ein einziger Aktionär sich beklagt
hätte. Ich weiß nicht, ob alle ihre Zustimmung erklärt haben,
aber ich hörte nichts von Protestationen von ihrer Seite.
Darin bestand das Mandat, welches die Regierung laut
Beschluß des Großen Rathes vom 6. April erhielt. Es liegt

auf der Hand, daß nach der Verfassung jeder Vollmachtgeber
die Vollmacht, die er gegeben hat, zurückziehen kann, daß der
Große Rath also die Regierung veSavouiren kann. Dann hat
der Große Rath, wenn er auf diesen Gegenstand zurückkommt,
einen Fehler begangen, und ich glaube, daß die Regierung,
indem sie die Frage auf diesen Boden führte, ihrerseits einer
Opposition begegnen wollte. Aber man hat noch eine andere
hervorgerufen, um alles über den Haufen zu werfen, sowohl
in finanzieller als in politischer Hinsicht. Und doch denke ich,
der Staat Bern besitze, auch wenn er auf diesem Wege eine

Verpflichtung eingeht, HülfSquellen genug, um die damit
verbundenen Opfer zu tragen. Ich glaube nicht, daß er das Land
durch Annahme der vorliegenden Anträge ruinire, um so weniger,
als keine an den Großen Rath gerichtete Borstellung die Nicht-
annahme des Dekretes oder Verwerfung deS Vertrages verlangt
hat. Nichtö dergleichen ist seil dem Monat April vorgekommen,

seitdem eine von einer Versammlung zu Burgdorf
ausgegangene Reklamation an diese Behörde gerichtet wurde. Seither

war in beiden KantonStheilen daS Volk in der Lage, sich

auSzusprechen. Die Presse mischte sich darein, aber unsere

Bevölkerung hat sich damit nicht allzusehr beschäftigt, und ich
wüßte von keinen Volksversammlungen, an denen die in Frage
stehenden Interessen verhandelt worden wären. Nein, man
hatte Zutrauen, und daS Volk wie der Große Rath muß die-
dem Entscheide einiges Gewicht beilegen. Ich glaube, der
Große Rath dürfe sich nicht abhalten lassen, daß alles, was
für und gegen gesagt wurde, seinen Werth hat, und ich halte
dafür, der ganze Jura solle sich nicht von den Interessen des
alten KantonS trennen. Ich glaube, wenn er sich in dieser
Frage zurückziehen würde, so würde er den Interessen seiner
Zukunft Eintrag thun. Seid wohl überzeugt, daß, wenn die
Linie Biel-Neuenstadt, die man als die unsrtge betrachtet unS
entginge, nichts weiter übrig bliebe, als daß eine Gesellschaft
sie begehren würde, um uns alle Ausgangspunkte, den Kopf
unsers BahnnetzeS zu entreißen. AlSdann wären alle unsere
Thäler preisgegeben, ihnen bliebe dann nichts als die Reue
darüber, nicht mit der nöthigen Entschlossenheil für ihre
Interessen eingestanden zu sein. DaS sind Betrachtungen, die
ich der Würdigung meiner Landsleute auS dem Jura unterstelle

da sie daS Interesse dieser Landesgegend, wie das
Interesse deS alten KantonStheilS im Auge haben. Ich richte
sie gleichfalls an die Vertreter des alten KantonStheilS,
indem ich sie inständig bitte, sich nichr von unS zu trennen,
sich nicht aus dem Grunde, als würde man gleichzeitig die
Jurabahn beschließen, von der Genehmigung des vorliegenden
Projektes abhalten zu lassen. Die Tragweite dieses Entscheides
soll nicht so groß sein, denn ich gebe nicht zu, daß Sie durch
Genehmigung des Projektes sich auch für den Staatsbau
verpflichten, weil eS sich alsdann nicht um 10—15 Millionen,
sondern um mehr oder weniger beträchtliche Summen handeln
würde. WaS unS betrifft, so werden wir hier so handeln,
wie wir jedesmal gehandelt haben, wenn die Interessen deS
KantonS unsere Mitwirkung verlangten; wir werden dazu
stehen und verzichten mit dem Vertrauen unv in der Hoffnung,
daß die Zukunft einst unsere Stellung mildern werde. Wir
leben der Hoffnung, daß, wenn eines TageS die Lage Europa'S

sich befestiget, man im Lande Sympathien finden werde,
die mittelst Naturalleistungen, mittelst Bauten und Arbeiten
an der Erstellung unserer Eisenbahnen mitwirken. Dieser
Patriotismus wird sich im Jura finden, um unsere Verpflichtungen

zu erfüllen. In diesem Vertrauen, in dieser Hoffnung
stimme ich zu den Anträgen deS RegierungSratheS.

Mühleth aler. Ich wollte warten, bis die
ausgezeichneten Redner dieser Versammlung ihre schönen und langen
Vorträge beendigt haben, denn was ich anzubringen habe, ist
bloß untergeordneter Natur und nur Redaktionssache ES heißt
nämlich im Art. 6 deS Vertrages, Zins-, Nutzens- und Schadensanfang

beginnen mit dem 1. Juli 1801, und der Staat habe
von diesem Zettpunkte an namentlich auch die Miethzinse für



die Lagerplätze, sowie die Auslagen für die Hut und
Beaufsichtigung der ihm abgetretenen Bauten. Schienen- und Schwellen«
vorräthe u. s. w. zu übernehmen. Dagegen ist nicht gesagt,
was der Staat auch zu beziehen habe. Ich wünsche daher,
daß noch die Ergänzung aufgenommen werde: „Dagegen hat
der Staat die Pachtzinse der Centralbahn für die Linie Biel-
Neuenstadt zu beziehen." Sodann finde ich, die Überschrift
des vom RegierungSraihe vorgelegten Beschlusses würde besser

klingen, wenn man statt „Projektbeschluß" setzen würde „Ra.
tifikation." Ferner kommt im Art. 1 der Ausdruck „Eisen-
bahnftückc" vor. Nach meiner Ansicht paßt derselbe nicht gut,
da es gerade den Anschein hat, als wäre die Eisenbahn
gebrochen; daher sollte eS heißen: „Eisenbahn" oder „Eisenbahnlinien'"

Hierauf folgt die Abstimmung über den Schluß der
Umfrage-

Für Schluß der Umfrage 112 Stimmen.
Dagegen 19 „

MatthyS. Die Zeit ist vorgerückt, daher erlaube ich
mir, ganz kurz meine Meinung vorzutragen. Daß man über
die Frage des Ankaufs der Ostwestbahn durch den Staat
verschiedener Ansicht sein konnte, habe ich begriffen; ebenso habe
ich begriffen, daß man im Monat April während drei Tagen
über diese Frage debattiren konnte; denn ich nehme keinen
Anstand zu erklären, die Ostwestbahn hat mir sehr trübe Stunden
verursacht, theils von Seite des Verstandes, theils von der
gemüthlichen Seite. Aber was haben Sie im Monat April
gemacht? und was liegt heute vor? Ich erkläre — man hat
mir Feigheit vorgeworfen, — ich habe zu den weitgehendsten
Anträgen gestimmt, zum Vorschlage der Regierung Sie haben
der Regierung die Vollmacht ertheilt, die auf bernischem
Gebiete liegenden Eisenbahnlinien der Ostwestbahn um den Kaufpreis

von 7 Millionen anzukaufen. Heute haben Sie nur zu
untersuchen: hat der Regierungsrath von seiner Vollmacht einen
richtigen Gebrauch gemacht? Und wenn das, der Fall ist, so

muß jeder, der offen und ehrlich ist, wer keine Nebenabsichten
Hai, anerkennen, der Große Rath sei durch seinen frühern
Beschluß gebunden. Und nun, was verlangt man heute? Daß der
Große Rath an sich selbst einen moralischen Todschlag begehe.
Ist eS wahr oder nicht? In welchem Lichte würde der Große
Rath des KantonS Bern erscheinen, wenn er, nachdem die

Regierung seinen Beschluß vom 6. April vollzogen hat, heute
sagen würde: wir desavouiren heute, was wir damals beschlossen

haben! — Wäre das geeignet, das Ansehen deS bernischen
Gesetzgebers zu heben? Könnte man sich dann mehr auf ihn
verlassen? Und könnten Sie der Regierung, wenn Sie sie heute
durch Annahme der auf Nichteintrcten hinzielenden Anträge
deSavouiren würden, ich frage, könnten Sie ihr noch zumuthen,
länger die Staatsverwaltung zu führen? Ich wenigstens könnte
eS keinem Ehrenmanne zumuthen, wenn der Große Rath, nachdem

er in seiner Aprilsitzung drei volle Tage über die
Angelegenheit berathen, nachdem er eine Kommisston ernannt, ihm
ein klarer und umständlicher Bericht erstattet worden, seinen
damaligen Beschluß preisgeben würde. Auf diesem Standpunkte
stehe ich, auf dem Standpunkte der Konsequenz, der Ehre und
deS Kredites des Großen Rathes. Und nun ein Wort an die

Herren der Opposition. Muthen Sie, ich bitte Sie, dem Großen
Rathe nicht zu, daß er von seinen Beschlüssen abgehe;
anerkennen Sie die Mehrheit, die konstitutionelle Mehrheit; bringen
Sie ein Opfer. Der Republikaner muß das können, er muß
eS thun, wenn die Grundlage deS Staates nicht erschüttert
werden, wenn die Staatsmaschine ihren Gang haben soll. DaS
sind die Gründe, warum ich dafür halte, die Opposition gegen
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den Vertrag in seinen wesentlichen Bestimmungen sei nicht
gerechtfertigt. Ein letztes Wort gegen das Votum des Herrn
Stooß, welcher behauptet, der Regierungsrath habe die ihm
ertheilte Vollmacht überschritten, weil er einen Zinsfuß von
4Vz Prozent bewilligte. DaS ist nickt richtig. Der Vertreter
der Regierung war durch den Beschluß deS Großen Rathes
in dieser Beziehung nicht gebunden, und wenn Herr Stooß
sagt, der landesübliche Zinsfuß sei 4 Prozent, so ist auch das
nicht richtig. Jeper, der die Verhältnisse kennt, weiß, daß
Anleihen auf Grundpfand zu 4'/, Prozent geschlossen werden,
und die Bedingung beigefügt wird, wenn nach drei Monaten
der Zins nicht entrichte: werde, der Schuldner dann 5 Prozent
Zins zahlen müsse. Herr Stooß kennt die Verhältnisse der
hiesigen Einwohnerersparnißkasse, leiht sie gegen 4 Prozent Gelder
aus? Ein einziges Institut ist noch, das diesen Zinsfuß
beibehalten ha:, die Jnsclverwaltung. Man kann daher der
Regierung nicht mit Recht vorwerfen, sie habe ihre Schranken
überschritten. Damit schließe ich.

Imer. Erlauben Sie mir vor Allem, denjenigen unserer
Kollegen vom deutschen Kantonstheil meinen Dank auSzusprechen,
welche die Güte hatten, die Mitglieder der französischen
Vertretung, welche gesprochen haben, anzuhören. Ich kann Ihnen
nichts neues sagen, denn seit man diese Frage behandelt, muß
sie erschöpft sein. Sie haben zwei Mitglieder vom Jura gegen
das Eintreten sprechen höten, und eines für die Annahme der
Regierungsanträge Ich schließe mich diesem letztern an, so
weit es die Erwerbung der Ostwestbahnlinien betrifft; was die
andern Anträge anbelangt, nämlich den StaatSbau und den
Kredit, den er erfordert, so behalte ich mir vor, abweichend zu
stimmen Ich bin auch der Ansicht, daß wir nicht heute
vernichten sollen, was man im Monat April gemacht hat. Zu
jener Zeit haben wir die Regierung beauftragt, die Linien bis
aus die Marimalsumme von 7 Millionen zu kaufen. Man
muß daher, was man gethan hat, genehmigen, und seine Zeit
nicht mit unfruchtbaren Erörterungen verljeren. Erlauben Sie
mir einwenig die Vertheidigung dieser armen Ostwestbahnge-
sellschafl zu übernehmen, mit der man im Verlauf der
Verhandlungen so strenge umgegangen ist. Man muß eine
Gesellschaft, die wir anerkannt und unter unserm Schutz selbst
eingeführt haben, nicht mit einigen Persönlichkeiten verwechseln,
die sich nicht benommen haben, wie sie hätten sollen. Von
dem Moment an, wo wir dieser Gesellschaft die Konzession
ertheilt haben, hätten wir sie auf eine anständige Art unterstützen
sollen. Nun hat man in dieser Beziehung entweder zu viel
oder zu wenig gethan. Wenn ich sage, man habe zu viel
gethan, so stütze ich mich darauf, daß man sie gleich Anfangs
unterstützt, und verhindert hat, mit einer andern Gesellschaft
zu unterhandeln. In ihrer jetzigen Lange kann sie daher nichts
anderes thun, als sich dem Staat in die Arme werfen; sie kann
ihre Linien weder der Centralbahn noch der Franco-Suisse
verkaufen, von welchen beiden man nichts will Wollte man eine
solche Lage mißbrauchen, und für diese Ostwestbahnlinien, die

auf 7,790,099 Franken geschätzt sind, nur 5 bis 6 Millionen
bieten? Ein solches Verfahren wäre deS Staates Bern
unwürdig. Ich sage, man hat zu viel für daS Ostwestbahnunier-
nehmen gethan, wenn eS nicht lebensfähig ist, indem man Aktien
für zwei Millionen zeichnete; man hat zu viel gethan, indem
man ihm später einen Vorschuß von Fr. 625,999 machte. Und
doch hat man anderseits zu wenig gethan, wenn man es halten
und ihm Kredit geben wollte, und wie dieß? Indem man ihm
an ZahlungSstatt der zwei Millionen Centralbahnaktien zu
einem Kurs gab, auf dem eS verlieren mußte. Man hat zu
wenig gethan, indem man die Verwaltung des Unternehmens
nicht kontrolirte; überhaupt hätte man dasselbe mit einer
Zinsengarantie unterstützen sollen. Unglücklicherweise hat man sich

vom wahren Prinzip der Erstellung von Eisenbahnen durch
die Gesellschaften entfernt für die unglückliche Idee deS Staatshaltes,

den man durchsetzen will. Man hat zu wenig gethan,
indem man diese Gesellschaft eine zu lästige Konzession anzu-
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nehmen veranlaßte, denn mit den ihr auferlegten Bedingungen
konnte sie die zur Ausführung ihres Unternehmens nöthigen
Geldmittel nicht finden. Was mich überhaupt verwundert, ist

die Seitens der Herren der Stadt Bern in dieser Verhandlung
gemachte Opposition; eS liegt darin etwas unschickliches denn

vom Momente der Gründung dieser Gesellschaft an, und nachdem

sie durch den Staat Bern unterstützt war, sollte man sie

nicht bekritteln und ihren Kredit verringern, denn wenn dieses

Unternehmen nützt, so ist es hauptsächlich zu Gunsten der

Stadt Bern. Da nun die Ostwestbahngesellschaft ihre
Auslösung beschlossen hat, im Vertrauen auf die vom Großen Rathe
unterm 5/6. April gegebene Zusage, ist es nicht an der Zeit,
sich zurückziehen zu wollen. Unsere Pflicht lst eS, zu geneh-
nehmigen, indem wir den von uns am 6. April letzthin gefaßten
Beschluß bestätigen. WaS den SlaatSbau betrifft, so gebe ich

zu, daß die Regierung zu weit geht

Der Herr Präsident bemerkt dem Redner, daß diese

Frage noch nicht in Berathung ist.

Z mer. Herr Houriet hat uns gesagt, wenn man zu den

RegierungSanträgen stimme, so werfe man die Erbauung der

Juralinie auf die Seite. Es spricht Einiges für diese Ansicht,
und ich zilire in dieser Hinsicht eine Anekdote, die sie bestätigt.
Es war ein Ehemann, der die Gewohnheit hatte, ziemlich spät
heimzukommen, und der in seinem Unmuth das ganze
Tafelgeschirr seiner Haushaltung zerbrach. Seine Frau, die nicht
wußte, wie sie eS anstellen sollte, um ihn zurückzuhalten, stellte
sich bei der ersten Gelegenheit als ahme sie ihm nach, und machte
eS noch ärger als er selbst. Als der Gatte dieß sah, ging er
in sich und hörte vollständig auf, sein Gut zu verschleudern.

Ich überlasse eS meinen geehrten Kollegen vom Jura die

Anwendung dieser Anekdote zu machen, nach der Anschauungsweise

von Herrn Houriet. Ich Halle meinerseits dafür, daß,

wenn der Große Rath SlaatSbau beschließen sollte, der Jura
für lange Zeit seine Linien nicht zu sehen bekäme. Bevor ich
schließe, will ich auch noch einige Worte bezüglich der Stellung
von Neuenstadt, sprechen. Man hat hier gesagt, man habe
nicht gewußt, daß kein Aktionär den Beitritt zu der uns
vorgelegten Konvention verweigert habe. Ich weiß nicht, ob

jemand verweigert hat, aber ich weiß solche, die sehr spezielle

Vorbehalte gemacht haben. Die Burgergemeinde von Neuenstadt
hat dieß für ihre Fr. 50,000 Aktien gemacht. Man muß wissen,

daß ein Gebäude für den definitiven Bahnhos spätestens bis
1. September nächsthin in Neuenstadl gebaut werden sollte,
und daß man noch heutiges Tags nicht die geringste Spur davon
steht. In der Aktionärversammlung haben die Abgeordneten der
Burgergemeide Neuenstadt erklärt, daß sie den Verkauf unter
der Bedingung genehmigen, daß VaS Gebäude bis zum 1.
September erstellt sei, und man im entgegengesehen Falle ihr die
Fr. 50,000 zurückerstatten solle, die sie laut dem mit der
Ostwestbahn abgeschlossenen Vertrag gezeichnet hat. Nun ist von
diesem Vertrag im VerkaufSakt keine Erwähnung, den die
Gemeinde Neuenstadt nur unter dem Vorbehalt angenommen hat.
Ich denke jedoch, die Regierung werde ihm Geltung zu
verschaffe» wissen. Man hat den Verkaufsakt hinsichtlich deS
Artikels 4 getadelt, indem man sagte, daß man von den. Fr.
700,000 nichts wissen wolle für den Fall, daß die Linie Langnau-
Luzern gebaut würde. Sie haben vorher zugegeben, daß die
Linie Neuenstadt-Biel-Bcrn-Luzern-Zug im Interesse des Landes
sei; Sie wollten daher, daß sie vollendet werde. Nun gut, die
Gesellschaft, welche den Bau übernimmt, wird dem Kanton
Bern große Vortheile gewähren; man soll daher beipflichten,
ihr die Fr. 700,000 zu den festgesetzten Bedingungen zu
gewähren. So viel an mir, kann ich nur der Regierung
beistimmen, daß sie diesen Artikel im VerkaufSakt aufgenommen

hat.

v. Büren. Wir sind der Abstimmung nahe, und ich will
Sie daher nicht lange aufhalten; aber ich erlaube mir, auf

einen Widerspruch aufmerksam zu machen, der durch zwei
Mitglieder der Regierung bezüglich der Abstimmung veranlaßt wurde.
Heute Morgens sagte uns Herr Regierungspräsident Migy.
eS handle sich einfach darum, Ja oder Nein zu sagen, den Vertrag

anzunehmen oder zu verwerfen; etwas Anderes sei nicht
in Frage. Diesen Nachmittag sagt Herr Regierungsrath Scherz,
zunächst handle es sich nur um das Eintreten, nachher könne
man allfälligc AbänverungSamräge stellen. Ich kann diese
beiden Behauptungen nicht wohl reimen. Ich denke, man
wollte damit sagen: wenn eingetreten ist und der Vertrag nicht
ohne Abänderung angenommen wird, so fällt das Ganze dahin.
So fasse lch eS auf. Deßhalb halte ich dafür, daß alle Ab-
ändcrungSanlräge, so wohlgemeint sie sein mögen, dahinsallen.
Daher möchte ich nicht eintreten. Ich halte den Standpunkt
deS 6. April fest, schon damals war ich gegen das Eintreten.
Ich betrachte dle Annahme des Vertrages für ein Unglück und
bin der Ansicht, wir seien auf einer schlimme» Bahn. Ich
erachte es für das geringere Unglück, wenn wir am heuligen
Tag einen Antrag annehmen, der etwelche» Widerspruch mit

.einem frühern Beschlusse enthalten möchte. Aber auch von
einem andern Standpunkte glaube ich, man könne und müsse

zum Nichteintreien stimmen, sobald man mit der Sache selbst
nicht einverstanden ist. Es wurde von einigen Rednern behauptet,
die Regierung habe nur in ihrer Kompetenz gehandelt, es habe
sich nur um die Ausführung eines im April gefaßten Beschlusses
gehandelt. Ich halte dafür, eS sei nicht so, und andere Redner
haben mit Recht behauptet, die Regierung habe die ihr ertheilte
Vollmacht nicht eingehalten. Ich will nur einige Punkte als
Belege anführen. Der Große Rath hat beschlossen, eine» Kaufpreis

von „höchstens 7 Millionen" zu bewilligen. Im
vorliegenden Vertrage ist es anders. Ferner sollen Obligationen
zu 4'/, Prozent ausgegeben werden; darüber möchte ich namentlich

dem Herrn Finanzdireklor antworte». Ich will nicht be-

streiten, daß der Staat, wenn er ein Anleihen aufnimmt,
vielleicht 4'/ Prozent zahlen muß^ anders aber gestaltet sich die
Sache in einem Falle, wo eS sich um den Ankauf von
Eisenbahnlinien handelt die nichts over sehr wenig rentiren; da
sollen wir ruchl Titel zu 4'/ Prozent hergeben. Es wurden
tn dieser Beziehung unrichtige Vergleichungen gemacht. Wir
sollen nun Obligationen, die ihren vollen Werth haben, gegen
solche austauschen, die nicht ihren vollen Werth haben, deren
Besitzer sie nicht für den vollen Werth erworben haben. Die
Einwürfe, welche gegen den Zinsfuß von 4'/^ Prozent erhoben
wurden, sind durchaus begründet. Herr MatlhyS behauptete
zwar vorhin, der übliche Zinsfuß im Lande sei 4>/z Prozent.
DaS bezweifle ich. In einzelnen Fällen mag eS richtig sein;
aber eS sind mir eine große Zahl von Hypothekartiteln bekannt,
deren Zinsfuß noch keineswegs diese Höhe erreicht hat. Jetzt
find wir aus dem Wege, einen höhern Zinsfuß zu bekommmen
und da sollen wir nicht vorwärts gehen. Es wurden auch
Vergleichungen mit andern Staaten gemacht. Wir sollen aber
nicht mit Staaten rivalisiren, die Schulden haben. Ich möchte
in dieser Beziehung nicht fortsetzen, was bereits angefangen ist.
Hüten wir uns, in dieser Richtung annerirt zu werden, und
fallen wir dem Schwindel in den Zügel. Ich bin ganz ohne
Groll und Leidenschaft, aber wenn ich einen Blick in die
Zukunft werfe, so sage ich: das ganze Gebaren der Ostwestbahngesellschaft,

wie es sich entwickelt hat, gibt mir nicht Zutrauen
zu der Sache. Mir graut davor, daher will ich nicht eintreten.
Es wurde bemerkt, es sei doch auffallend, daß die Vertreter
hiesiger Stadt so gegen die Ostwestbahn seien. Darüber erlaube
ich mir ein Wort. Ich war von Anfang an prinzipiell gar
nicht gegen daS Unternehmen der Ostwestbahn. Aber wenn
man etwas ansangen will, muß man auch die Mittel haben,
eS auszuführen, und da liegt die große Frage. Man hat uns
manches vorgeschwatzt, man sagte, man verlange keine StaatS-
beiheiligung, man brauche sie nicht u. dgl. Wie kommt eS

jetzt? Wir haben ganz das Gegentheil. Der Staat hat für
2 Millionen Aktien übernommen Wo sind die andern Aktien
zu finden? In einem falschen Aktienregister. Wir haben daher



allen Grund, mit Besorgniß in die Zukunft zu blicken. So
gerne man ein« Eisenbahn nach Langnau hätte, so dürfen wir
doch diese Annehmlichkeit nicht so theuer erkaufen, daß man
dabei bedeutend Schaden erleiden würde. Ich stimme daher zu
den Anträgen, welch« auf Nichteintreten schließen, sowie zu der

Verwahrung, durch welche die Verantwortlichkeit für einen
Beschluß, wie er heute gefaßt werden sollte, abgelehnt wird.

Kaiser. Der Redner, der soeben geendet hat, veranlaßt
mich zu einigen Worten. Er bemerkte, daß die Stadt Bern
die Eisenbahnen recht, gerne habe, aber es seien Gründe
vorhanden, die fie veranlaßten, gegen die Ostwestbahn zu stimmen.
Wer den Zweck will, muß auch die Mittel wollen. Wenn Sie
die Ostwestbahn von ihrem Entstehen bis heute verfolgen, so

sehen Sie, daß von Anfang an bis heute von Seite der Stadt
Bern durchaus nichts für dieses Unternehmen gethan wurde,
daß vielmehr eine systematische Opposition von dieser Seite
kam, während dieses Unternehmen für die Stadt Bern vom
größten Interesse war. Eine solche Opposition ist unerhört.
Ich verweise Sie auf alle größern Städte, wo es sich um
Eifenbahnbauten handelte, und frage, ob nicht allenthalben
solche Unternehmen mit den größten Opfern unterstützt wurden.
Welche Unterstützung hat aber die Ostwestbahn von der reichen
Stadt Bern mit ihren 3i) Millionen Vermögen erhalten?
Keinen Centime, dagegen in diesem Saale immer systematische
Opposition. Gleichwohl ist diese Bahn für Bern von großem
Nutzen. Sie mögen sich erinnern, daß eS sich vor vielen Jahren
darum handelte, daß die Stadt Bern nur eine Zweigbahn von
Bicl auS erhalten sollte; da that die Stadt ihr Mögliches, die

Hauptlinie zu erhalten. Ich frage: ist eS für die Stadt Bern
nicht wichtig, wenn steinfolge eines Unternehmens, das ihr
unberechenbaren Vortheil bringt, zu einem Knotenpunkt
schweizerischer Eisenbahnen wird? Der Dank dafür ist systematische
Opposition. Ich habe schon manche Stadt gesehen, aber noch
nie ein solches Mißverhältniß, wie hier. Sie haben hier eine
Masse Bevölkerung, die vcrdienstloS ist, wie sie solche nirgends
finden; warum? Weil Bern keine Fabriken, keine Industrie
hat. Sie sehen hier die schönsten Wasserkräfte in der Schweiz,
— mit Ausnahme einiger Mühlen und Sägen, wie man sie

im abgelegensten Thale anbringen kann, sind dieselben unbenutzt.
Der größere Theil der Bevölkerung ist verdienstlos. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß infolge der Eisenbahnen dieses Mißver-
häliniß der armen Bevölkerung sich ausgleichen wirb. ES ist
daher wider besseres Wissen, daß man solche Opposition macht.
Man weiß eS, trotzdem muß Opposition sein; warum? Man
kann die arme Bevölkerung nach Belieben bei politischen
Agitationen führen, weil sie abhängig ist, und die Herren wissen,
daß sie diese Bevölkerung nicht mehr leiten können, wenn sie

unabhängig wird. ..Das ist eS, waS ich auf das Votum deS

Vorredners zu erwiedern hatte. Man spricht vom Schuldenmachen,

und malt es Ihnen an die Wand, als ginge die
Republik wegen den 7 Millionen zu Grunde. Es ist aber gar
keine Schuld, die man macht. Wenn Sie in einem andern
Staate sehen, auS waS seine Schulden bestehen, so finden sie

erhöhte StaatSauSgaben gegenüber den Einnahmen, ein
verlorenes Kapital, das für lausende Ausgaben verweydet wird.
Ist das hier so? Nein; Sie haben einen Gegenwerth, der ein
gewisses Kapital rcprasentirt.. Ich frage, wenn ein Kaufmann
einen Waarenankauf macht, ob man annimmt, er habe Schulden
gemacht. Durchaus nicht, sondern man nimmt vielleicht an,
er habe dabei ein gutes Geschäft gemacht, er mache ein Benefice.
Haben Sie je, wenn Ihre Banken, die Kantonalbank, die Hy-
pothekarkaffe fremde Gelber in der o:affe hatten, angenommen,
es sei eine Staatsschuld da? Keineswegs, weil eben ein Aequi-
valent vorhanden war. Deßhalb ist alleS, waS man Ihnen
hier Schwarzes vormalt, unbegründet. Die Ostwestbahn wird
sich rentiren, wenn heute nicht, jedenfalls später, und wenn ein
kleiner Ausfall von Fr. IM 2M.9M den Staat Bern ruiniren
sollte, so wäre eS um ihn bös bestellt. Wer die StaatSrechnung
mit dem Büdgel vergleicht und sieht, daß statt deö vorgesehenen

Tagblatt des Großen Käthes tsst.
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Defizits sich ein Ueberschuß von einer halben Million herausstellt,

der sieht auch, daß der Staat wegen Fr. lM-2M,0M
nicht ruinirt wird; der weiß, daß deßwegen nicht ein Centime
mehr Steuer bezahlt werden muß. Ohnehin hat der Wohlstand

und die gewerbliche Thätigkeil im Kanton zugenommen;
daher werden sich auch die Staatseinnahmen nur vermehren,
und nun frage ich Sie, ob dann etwa andere nothwendige
StaatSauSgaben nicht beftrilten werden können? Nein, ein so

trauriges Bild darf man wider besseres Wissen von der Lage
des Staates nicht aufstellen; jedenfalls sollen die Herren ihre
Ueberzeugung hier nach ihrem besten Wissen und Gewissen
äußern. Ferner sagt man, die prozentigen Obligationen
werden eine Erhöhung deS Zinsfußes zur Folge haben. DaS
ist unrichtig. Ich denke, die Sache werde so gehen: die meisten
Guthaben, die aus den 7 Millionen bezahlt werden, fließen
Unternehmern in der Ferne zu, die ihren Kredit bei den
Banquiers in Paris, Krankfurt und anderwärts haben; infolge
davon werden die StaatSobligationen rasch in die Portefeuilles
der Banquiers wandern. Denken Sie, daß dann diese
Obligationen gerade auf den Markt gebracht werden? Keineswegs.
Sie werden daS Schicksal anderer Papiere haben. Je nachdem
sie gesucht werden oder nicht, werden sie in ihrem Werthe steigen
oder fallen. Das gleicht sich aus, und der Kapitalist, der
gerne Obligationen zum Kurse von IM hätte, wird solche nicht
zu 110 kaufen. ES geschieht häufig, daß in der Schweiz solide
Anleihen aufgelegt werden; Sie sehen deßwegen keine Kapital-
aufkündungen, weil jeder Kapitalist Geldanlagen auf Grundpfand

vorzieht. Also auch diese Folge wird m der Wirklichkeit
nicht eintreten. Nur noch ein kurzes Wort in Betreff deS

Ju-ra, namentlich von meinem Standpunkte aus als Jurassier.
Man hat Ihnen gesagt, wenn der Vertrag mit der Ostwest-
bahn ratifizirt und S>aatSbau erkennt werde, dann sei faktisch
der Bau einer jurassischen Eisenbahn erkannt, und wenn dex
Staat sich da nicht ruinire, so werde er sich dort bei der
jurassischen Bahn ruiniren. Darüber kann ich Ihnen nur sagen, daß tKie
dadurch, wenn Sie den Vertrag nicht ralifiziren, nichts leisten für
die Bedürfnisse des Jura, der absoluten Nothwendigkeit der
Erstellung, einer Eisenbahn durch den Jura, — wenn seine
Industrie die jetzt schon leidet, nicht zu Grunde gehen soll, —
nicht entgehen werden; deßwegen werden Sie gleich diese Frage
an die Hand nehmen und, so viel es in den Kräften deS Kan-
tonS liegt, lösen müssen. Damit ist durchaus nicht gesagt, daß
man das ganze jurassische Netz auf einmal erstellen müsse; aber
es ist wichtig, daß Sie diese Frage ebenfalls zur Hand nehmen
und prüfen. Mag nun ein anderer Redner aus dem Jura
gesagt haben, das Bedürfniß einer Eisenbahn sei dort nicht
so dringend, so sage ich dennoch: das Bedürfniß ist dringend,
es ist eine absolute Nothwendigkeit. Ich wiederhole: Sie
werden die Frage an die Hand nehmen und nach den Kräftm
doö Landes lösen müssen, beschließen Sie, waS Sie wollen.

Blösch Nach einer Verhandlung, die fast einen bittern
Ton anzunehmen schien — der letzte Redner, der vor mir
sprach, sagt«, um gegen das Eintreten zu stimmen, müsse man
gegen besseres Wissen und Gewissen handeln; ein zweiter Redner
sagte, der Große Rath würde an sich selbst einen moralischen
Tovschlag begehen, wenn er den Vertrag von der Hand wies«
— ich sage, nach einer Verhandlung, die einen solchen Ton
angenommen, könnte man in Versuchung kommen, auch etwas
warm zu werden. Indessen will ich dieß vermeiden. Auf den
ersten Vorlrag gehe ich gar nicht näher ein, Ton und Inhalt
desselben entsprechen der Persönlichkeit des Redners. DaS ist

genug gesagt. Ich beschränke mich darauf, dem zweiten der
bezeichneten Redner, dessen Redlichkeit der Gesinnung ich
anerkenne, in Bezug auf einen Punkt zu antwortzn. Herr
MatthyS sagt, er stehe auf dem Boden der Konsequenz. Ich
stehe auf dem nämlichen Boden und nehme in dieser Beziehung
gleiches Recht in Anspruch. Herr MatthyS sagt, wir müssen

heute eintreten. Durchaus nicht. Wenn es schon entschieden
wäre, so müßte die Regierung nicht eine Frage an uns stellen,



258

und wenn sie dieß thut, so haben wir daS Recht, daraus zu
antworten und zwar mit Ja, oder Nein. Herr MatthyS hat
übrigens sein Argument selber zerstört, indem er dem Großen
Rathe daS Recht einräumt, den Vertrag anzunehmen oder zu
verwerfen; derselbe ist also ganz berechtigt, einzutreten oder

nicht. WaS mich betrifft, so werde ich gegen daS Eintreten
stimmen, zunächst auS den Gründen, die ich in einer frühern
Verhandlung auseinandergesetzt habe und deren Wiederholung
Sie mir erlassen werden. Ich betrachte den vorliegenden Vertrag
als eine Kalamität. Befürchten Sie nicht, daß ich Sie zu

Moiivirung meines Votums lange aufhallen werde. Zu den

allgemeinen Gründen, die ich früher gegen daS Eintreten
vorgebracht, erlaube ich mir, bloß einige ganz spezielle, die ich aus
dem Vertrage selbst geschöpft, beizufügen und hier muß ich

dem Herrn Präsidenten beistimmen, welcher sagte: eS handelt
sich um einen Vertrag, den man nlcht einseitig abändern kann.

Zu den allgemeinen Gründen kommen hauptsächlich zwei
Rücksichten die mein Votum bestimmen. Die erste betrifft die

Nachzahlung der 699,999 Fr. Wenn man mir sagt, die

Regierung habe eine Vollmacht erhalten und Gebrauch davon
gemacht, so ist es richtig, aber nicht richtig ist, wenn man
behauptet, die Regierung sei in den Schranken ihrer Vollmacht
geblieben. Ich komme deßhalb durchaus nicht zum Schlüsse,
den Herr RegierungSrath Scherz bekämpfte, als wäre eS etwaS
TadelnSwertheS, daß die Regierung von ihr aus einen Vorschlag
machte. Ich gestehe im Gegentheil der Regierung dieses Recht

zu, von sich aus etwas vorzuschlagen; aber ich vindizire auch
dem Großen Rathe das volle Recht, zum Antrage der Regierung

Ja oder Nein zu sagen. In Bezug auf die angeführte
Summe einzig kann man Abänderungen beantragen; warum?
Weil der betreffende Artikel nicht im Vertrage mit der Gesellschaft
enthalten ist, der genehmigt werden kann ohne diesen Punkt.
Ich, so viel an mir, stimme für Verwerfung. Ich komme auf
den zweiten Punkt, daS ist der Zinsfuß, und da hat Herr
MatthyS vollständig Recht, wenn er sagt, der Große Rath
habe in Betreff dieses Punktes gegenüber dem Regierungsrathe
ganz freie Hand, denn eS steht in dem Mandate, das er der

Regierung ertheilte, durchaus nichts davon, zu welchem Prozente
die Kaufsumme verzinst werden soll. Der Große Rath hat
sich darüber noch gar nicht ausgesprochen, und gerade weil er
freie Hand hat, vindizire ich ihm vaS Recht, den Vertrag zu
verwerfen. Ob die Erhöhung des allgemeinen Zinsfußes als
Folge des Vertrages eintreten werde, ist eine nationalökonomische

Frage, über die erst die Erfahrung entscheiden wird.
Im Vorbeigehen bemerke ich, daß ich gar nicht der Ansicht
beipflichte, daß Erlanger in Frankfurt, oder ein ObligationS-
befitzer in Stuttgart diese Papiere lange behalten werde,
sondern ich glaube, dieselben werden ihren Weg in den Kanton
Bern finden und unsere Fünffrankenthaler werden den Weg
hiuauSfinden. Der Herr Finanzdirektor suchte mit großem
Aufwande von statistischen Daten < die ich ihm gerne geschenkt

hätte, zu zeigen, daß der Zinsfuß von 4'/z Prozent nicht zu
hoch sei; er übersah jedoch, daß eS sich hier nicht um ein
eigentliches Anleihen gegen baar Geld, sondern um die Ausgabe

von Schuldscheinen an Zahlungsstatt handelt. Er beging
auch ein kleines Versehen, indem er bemerkte, als nur ein
Gläubiger nicht einwilligen wollte, habe man den Zinsfuß um
ein halbes Prozent erhöhen müssen, fügte dann aber bei. die

Gläubiger werden die Obligationen nehmen, wie Zucker. Um
dieses Bild beizubehalten, finde ich, daß eS gar nicht nöthig
war, den Herren Zucker zu bieten; sie hätten zufrieden sein
können, wenn man ihnen vierprozentigeS Berner-HauSbrod
gegeben hätte. DaS sind die zwei Punkte, über die ich einiges
zu bemerken hatte. Wenn der Große Rath nun dennoch eintritt,
dann kommt die Frage der Annahme mit oder ohne Abänderung

oder des VerwcrfenS. Ich werde per se für daS
Verwerfen stimmen, das versteht sich; aber ich verlange dann vor
dieser Abstimmung reglementSgemäß noch die Entscheidung der
Vorfrage, ob man sofort entscheiden oder noch den Gegenstand
vorberathen wolle. WaS mich betrifft, so werde ich auch für

eine Borberathung stimmen, nicht durch die StaatswinhschaftS-
kommisston, sondern durch eine andere Kommisston. Ich gehe
einen Schritt weiter und sage: wenn der Vertrag gegen meine

Erwartung angenommen werden sollte, dann frage ich: was
für eine Mehrheit ist dazu erforderlich? damit man mir nicht
sage, eS habe kein Mensch hier eine Bemerkung über die

Abstimmung gemacht. Ich will mich nicht weitläufig darüber
verbreiten Einzelne Mitglieder der Versammlung mögen
anderer Ansicht sein, aber ich bin versichert, daß der größte Theil
der zwei Millionen, für welche der Staat sich bei der Ostwestbahn

betheiligte, vom Staatsvermögen abgeschrieben werden
muß. Da der Herr Berichterstatter aufsteht, um besser zu
hören, was ich sage, so erlaube ich mir noch eine Bemerkung.
Wenn ich den Aktionären und Unternehmern von dem vier-
prozentigen Hausbrod anbiete, so wäre ich auch berechtigt, den

Herrn Finanzdirektor beim Wort zu nehmen, als er sagte, wenn
Jemand hier im Unklaren sei, so möge er Auskunft verlangen.
Ich möchte ihn also fragen, zu welchem Preise die Aklionäre
und Obligationsgläubiger ihre Aktien und Obligationen
erworben haben. Ich kenne die Details dieses Handels nicht,
aber von Einzelnen weiß ich eS, und zwar weiß ich von Einem,
der nicht zu den geringsten Beteiligten gehört, daß er den

Werth der übernommenen Aktien vom ersten Tage an als
Null betrachtete, nun aber, wenn er, wie man sagt, Fr. 296
oder nach Anderen Fr. 399 per Aklie bekommt, nahezu eine

halbe Million darauf gewinnt. Ich spreche mich also bestimmt
dafür aus, daß zur Gültigkeit deS Beschlusses 113 stimmen
erforderlich sind. Ich stimme serner dazu, daß die Sache dem
Volke vorgelegt werde, trotzdem, daß ein Mitglied der
Versammlung von einem moralischen Todschlag sprach und ein
anderes Mitglied diesen Antrag einen unverantwortlichen nannte.
Wenn man sagt, das Volk verstehe nichts davon, so sollten
wir, die wir hier vaS Volk vertreten, mit solchen Bemerkungen
etwaS zurückhalten. Ich glaube, das Volk werde eS wohl
begreifen, wenn von ihm 7 Millionen gefordert werden und
eS statt 4 Prozent künftig 4'/z Prozent ZinS zahlen muß. WaS
die formelle Berechtigung der Berufung an das Volk betrifft,
so stütze ich mich in dieser Beziehung auf die Verhandlungen
des VerfassungSratheS und zwar auf einen Redner, den ich

nennen werde, wenn man eS verlangt. Er sagt: „Ich stimme

gegen das Veto. ES kann Fälle geben, wo Anfragen an das
Volk zu stellen sind. ES ist nothwendig, daß das Volk im
Rücken deS Großen Rathes stehe, z. B. im Falle eines Krieges,
bei wichtigen Finanz - und Prozcßreformen u. f. f." DaS
wurde ausdrücklich zur Motivirung des betreffenden Verfas-
sungSartikels angebracdt, und wenn Sie die fernern Verhandlungen

lesen, so werden Sie sehen, daß man gar nicht der
Ansicht war, daß nichts mehr vor das Volk gebracht werden
soll. Nach § 6 soll vor VaS Volk gebracht wergen: 1) die

Frage über Revision der Verfassung (deS Bundes oder deS

KantonS); 2) die außerordentliche Gesammterneuerung des

Großen RalheS; 3) diejenigen Gegenstände, welche dem Volke
durch Gesetze zum Entscheide übertragen werden. Danach sind
wir offenbar berechtigt, die Sache zum endlichen Entscheid vor
das Volk zu bringen. Man Hai eingewendet, der Art. 6 rede

bloß von „Gesetzen." Allerdings, aber waS ist ei» Gesetz?
Darüber kann kein Zweifel sein Gesetz ist jede vom Gesetzgeber

ausgehende Willenserklärung. Daß Gesetze in der Regel
zweimaliger Berathung unterliegen, der heutige Vertrag aber
nicht, thut nichts zur Sache. Nur bleibende Gesetze müssen

zweimal berathe» werden, bloß vorübergehende nicht. DaS
vorliegende ist ein solches vorübergehendes Gesetz, aber eS hängt
also bloß vom Großen Rathe ab, dasselbe vor seiner endlichen
Jnkrafttretung noch dem Volke vorzulegen, und darauf geht
mein Antrag. Ich verwerfe also den Vertrag und lasse mir
durch drohende Worte,von moralischem Todschlag u.dgl. nicht
imponiren. Ich stimme gegen daS Eintreten; wenn dieses
beschlossen werden sollte, stimme ich gegen die Genehmigung
deS Vertrages, und wenn alleS durchgeht, zur Vorlage an daS
Volk, und wenn auch dieß nicht belieben sollte, so will ich



dann denen, die sonst immer vom Volke reden, und Andere
verdächtigen, wenn sie nicht ihrer Ansicht sind, die Verantwortlichkeit

überlassen.

B r u n ner. Ueber die Sache selber werde ich mich nicht
aussprechen, dagegen erlaube ich mir ein Wort zur Erwiederung

gegenüber dem vorletzten Redner. Ihr verehrten Herren
Repräsentanten der Stadt Bern habt so eben gehört, daß Ihr
Ignoranten in Euerm eigenen Interesse seiet. Man sagte Euch,
wenn eS sich um ein gemeinnütziges Werk handle, so

verschließen die Herren ihre Kasse. ES ist wirklich bezüglich der
Oitwestbahn etwas zu sagen. Es ist dieses Unternehmen
Jedermann als ein solides Unternehmen bekannt, das sehr
gewissenhaft verwaltet worden; daher ist es unverantwortlich,
daß die Herren von Bern demselben nicht bereitwillig ihre
Kasse öffneten, und ich möchte Euch anrathen, wenn solche

Fragen je wieder zur Behandlung kommen, daß Ihr bei Herrn
Kaiser im Jura Euch Raths erholet, was in Euerm Interesse
sei, und wenn ein Schwindler kommt und Euer Vermögen,
das Ihr von den Vätern ererbt und durch eigene Sparsamkeit

geäufnet, von Euch verlangt, es ihm zu geben! — Herr
Kaiser spricht von einer armen Bevölkerung in Bern, die man
nach Belieben leiten könne, da sie ohne Verdienst sei. Herr
Kaiser hat sich darin widersprochen, denn er weiß, daß nur
eine Arbeiterbevölkerung, wie die unter ihm stehende allsällig
zu gewissen Zwecken geleitet werden kann. Wenn Herr Kaiser
daher gerecht sein wollte, so müßte er das Gegentheil behaupten,

denn wenn man eine Bevölkerung benutzen will, so muß
man denen Arbeit geben, die man unter seinem Einflüsse haben
will. Uebrigens frage ich: ist der Gemeinstnn von Bern so

zurück, wie man darstellen wollte? Bietet die hiesige Bevölkerung

nicht zu allen gemeinnützigen Werken die Hand? Sorgt
sie nicht für Verschönerung der Stadt durch Neubauten? Kann
Herr Kaiser so etwas vom Jura sagen? — Ich wünsche, ich
könnte so etwas von meiner heimathlichen Gegend sagen. Wenn
Unglück geschieht, wer ist zuerst bei der Hand? Sind eS

etwa die Eisenarbeiter des Jura? Wahrhaft, einen solchen

Vorwurf hat die Stadt Bern nicht verdient! Im Weilern
kein Wort; nur so viel zur Rechtfertigung der verehrten
Repräsentanten der Stadt Bern.

Fried li, Friedrich. Ich erlaube mir nur ein paar
Worte. ES wurde heute Abstimmung durch Namensaufruf
verlangt ; da ich aber nicht weiß, ob dieser Antrag angenommen
wird oder nicht, so erkläre ich baß ich nicht zum Eintreten
stimme und zwar aus dem einzigen Grunde, weil der Zinsfuß
der Kaufsumme auf 4'/, Prozent festgesetzt ist, und ich nicht
will, daß das Volk glaube, daß daraus eine Erhöhung des
allgemeinen Zinsfußes entstehe. Ich bin heilig überzeugt, daß
wir einen höhern Zinsfuß haben werden; er ist schon jetzt höher
als früher. Wenn der Staat einen so hohen ZinS zahlt, so
wird dieser Glaube sich bei der arbeitenden Klasse verbreiten,
der Große Rath sei schuld daran. Ich will nicht den Namen
haben, daß ich dazu gestimmt habe, vielleicht auS eigenem
Interesse oder aus Unkenntniß. Könnte man den Zinsfuß
anders stellen, so würde ich mit Freuden zu Allem stimmen, um
einmal diesen Zankapfel zu beseitigen. ES wäre noch mehr zu
sagen über den Zinsfuß. Mit den 7 Millionen ist eS nicht
gemacht. ES wurde ein zweites Dekret ausgetheilt, in dem eS

sich um 9 Millionen handelt, und ich fürchte, man würde
auch dort einen Zinsfuß von 4'/^ Prozent haben. Man muß
eben solche Anleihen nicht aufnehmen, wenn daS Geld am
rarsten ist. Diese Eisenbahnfragen kommen in die ungeschickteste

Zeit. Wenn wir heute die Ausgabe von Staatsschuldscheinen

zu 4>/, Prozent beschließen, so bin ich heilig
überzeugt, daß eö nicht 2—3 Jahre geht, bis kein Geld mehr um
4 Prozent erhältlich ist Ich weiß nicht, wie daS geht; ich
stimme nicht dazu. Ich wünsche, man würde eS dem Volke
vorlegen, aber ich habe auch Bedenken, obschon man früher
gesagt hat: Bolksstimme — GotteS Wille! so habe ich doch
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die Erfahrung gemacht, daß es nicht immer richtig ist. Ich
unterziehe mich immer der Mehrheit, aber ich erkäre auS den
angegebenen Gründen, eine Erhöhung des Zinsfußes thut der
arbeitenden Klasse und derjenigen, die uns Alle ernährt, am
meisten wehe. Diejenigen, welche nicht redcn, sind mehr zu
bedauern, als wir hier.

Girard. Ich werde nicht lang sein, denn eS ist unnütz,
in diesem Momente die Meinungen bilden zu wollen, die alle
festgestellt sind. Da ein Redner Abstimmung durch Namensaufruf

beantragte, so Halle ich darauf, meine Slimmgebung
zu motiviren. 'Was man hier seit zwei Tagen bemerken konnte,
ist, daß die Opposition besser organism ist als im Monat April,
so daß ich Herrn Tièche, welcher glaubt, eS bestehe keinerlei
Einverstäiidniß, antworten kann, daß eine Verständigung
vorausgegangen sei, und daß die Opposition, die heute den Kampf
aufgenommen hat, dieselbe ist, welche gegen den Ankauf der
Ostwestbahnlinien durch den Staat gearbeitet hat. Man möchte
alle Projekte über den Haufen werfen, was den Interessen des
KanlonS, seiner Politik in Eisenbahnsachen zuwider ist. DaS
hieße sich dem Unbekannten anheimgeben, das hieße, mit einem
Schlage die Liquidation der Ostwestbahngesellschaft durch den
Bankeroll herbeiführen; ich weiß nicht, ob die Regierung alS-
dann noch etwas machen könnte. Aus diesen Erwägungen
stimme ich zur Vorlage der Regierung, und ich glaube nicht,
daß man dieselbe abändern könne, wie Herr Blösch glaubt.
Ebensowenig pflichte ich den Einwürfen bei, welche gegen den
Zinsfuß der Obligationen gemacht wurden, denn der Zinsfuß
von 4t/z Prozent entspricht vollständig unsern gegenwärtigen
Verhältnissen. WaS den Entscheid selbst betrifft, so theile ich
die Ansicht des Herrn Blösch nicht. Ich bin vielleicht im Un
recht, aber mir scheint, ver z 27 111. litt, e ver Verfassung
sieht den Fall vor, um den es sich hier handelt. Er lautet:
Dem Großen Rathe ist übertragen „die Bestätigung aller
Verträge, durch welche der Staat ein Grundeigenthum erwirbt over
veräußert, wenn im ersten Falle der ErwerbungSpreiS und im
letztern der Werth des Veräußerten mehr als 599(1 Schweizer-
franken beträgt." Handelt eS sich nun um etwas Anderes als »

um den Ankauf eines Grundstückes? Sind die Eisenbahnen
ertragsfähige Unbeweglichkeiten? Die Erwerbung könnte sich

in einer andern Gestalt darbieten. Vor einigen Tagen haben
wir ein Gesetz über die Pferde- und Hornviehzucht berathen.
Im Kanton Waavt liefert der Staat den Privaten ungeheure
Weiden im Thale von Vaulion. Wenn man nun, statt uns
den Ankauf von Eisenbahnen vorzuschlagen, uns den Ankauf
von Weiden um eine Million beantragen würde, könnte man
dann sagen, es sei zu einem solchen Beschlusse die absolute
Mehrheit aller Mitglieder veS Großen RatheS erforderlich?
Ich glaube nicht, und so spricht denn auch die von Herrn
Blösch angeführte Interpretation zu Gunsten der vorliegenden
Sache.

Herr Berichterstalter. Nachdem der Große Rath am
6. April seine bekannte Schlußnahme gefaßt hat, glaubte wohl
keiner der Herren, die dazu gestimmt, daß man auf heute eine

Wiederholung der damaligen Verhandlungen haben würde. Und
doch ist es so. Ich faßte damals die Stellung deS RegierungS-
ratheS so auf, daß derselbe vom Großen Rathe einen Auftrag
erhalten habe, dessen Vollziehung ihm oblag, und daß eS sich

dann vor dem Großen Rathe einfach darum handeln werde,
ob diese Behörde mit der Art und Weise, wie der Auftrag
vollzogen wurde, einverstanden sei. Anders faßten mehrere Redner,
wie die Herren Ganguillet, von Gonzenbach u. f. w. die Stellung

deS Regierungsrathes hier auf. Die Regierung hielt sich

an den Großrathsbeschluß vom 6. April, die genannten Herren
wollen denselben umwerfen; das ist der Zweck ihreS Auftretens,
und da fragt eS sich: will der Große Rath an seinem Beschlusse

festhalten? Ich gestehe den Herren die Berechtigung vollständig

zu, den Beschluß anzugreifen, aber dann müssen sie sich den

Vorwurf gefallen lassen, vaß sie sich einem Beschlusse deS Großen
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RacheS nicht unterordnen, und wohin kommt man damit in
einem republikanischen Staate? - Ganz wie früher, legte Herr
Ganguillet aucb dießmal eine Rentabilitätsberechnung vor; ver

Herr Finanzdirektor sagte ihm, er komme damit um ein Jahr
zu spät, und ich selber glaube, eS war dieselbe Berechnung,
die er schon mehrere Male vor Ihnen zum Besten gegeben.
ES fiel mir dabei eine Anekdote ein. Es war seiner Zeit ein

aller Professor in Bern, der gern Histörchen erzählte; als er
eines TageS ein solches vortrug, bemerkte ihm sein Sohn, er

habe das Nämliche schon öfter erzählt. Thut gar nichts, meinte
der alte Professor, kannst eS noch einmal hören! So geht es

mir mit Herrn Ganguillet. Herr v. Gonzenbach erinnerte varan,
wie oft er den Finger aufgehoben und dem Großen Rathe
gesagt habe, er möge sich in Acht nehmen. Dieses gestehe ich

ihm zu, aber ich frage, ob er dann nicht immer selbst das Mögliche

gethan hat, um gegenüber den Absichten des Großen Rathes
daS Unternehmen der Ostwestbahn scheitern zu machen. Es
ist übrigens nichts wohlfeiler, als immer nur ein warnender
Prophet zu sein. Kommt die Sache schlimm, so hat man es

zum Voraus gesagt, andernfalls kümmert sich dann Niemand
mehr darum. Jedenfalls werden aber damit keine großen
Schöpfungen erzielt. Von anderer Seite wurde gesagt, eS

handle sich um ein Schwindelgeschäft. Das nehme ich nicht
an. Die Angelegenheit der Ostwestbahn ist kein Schwindelgeschäft,

sie wird jedenfalls ihre Zukunft haben. Ich will Ihnen
bei diesem Anlasse mittheilen, wie man hier in Bern von
konservativer Seite über die Sache urtheilte. Ein Sladtberner
sagte mir: Ihr Herren, Ihr seid zu gute Berner-Mutzen, Ihr
meint es zu gut mit der Stadt, und dieß mögen unsere Leute

nicht leiden! Ich möchte noch auf eine Thatsache himveisen.
Schaut um Euch, betrachtet die schönen Fäder rinS um die

Stadt; was für ein Kapital liegt darin? ES liegt zwar nicht

ganz brach da, aber eS hat nur einen Ertrag von l'/z-2
Prozent, wie man mich versicherte; also nicht mehr, als die
Ostwestbahn selbst nach Annahme der Gegner abwerfen wird.
Warum begnügt sich die Stadt hier mit solchen Zinsen, unv
schreit dann über die Nichtrentabiliiät deS Unternehmens der
Ostwestbahn, die doch der öffentlichen Wohlfahrt dient, während
jene todten Stadtfelder derselben geradezu eine Schranke
entgegensetzen! Sei man billig. Wenn übrigens die Stadt Bern
eine andere Stellung gegen das Unternehmen der Ostwestbahn
eingenommen hätte, so stände es anders, und wenn es nicht
günstiger steht, so haben wir eS der Stadt Lern zu verdanken.

Ich habe noch einige untergeordnete Punkte zu berühren, um
dann zur Hauptsache überzugchen. Herr Stooß sagte, eS handle
sich um eine Spekulation. Ich stelle ihm den Satz
entgegen: Eisenbahnen sind verbesserte Straßen, oder, richtiger
gesagt, verbesserte Posten. Hat nun der Staat nicht auch bei
den Posten gewisse Opftr gebracht, hat er sie als ein gewöhnliches

Geschäft behandelt? Nein. Herr Stooß machte der
Regierung ferner einen Vorwuf, den ich nicht hinnehmen àn:
eS seien die Akten mangelhast vorgelegt worden. Wenn je ein
Geschäft gründlich behandelt wurde, so ist eS das vorliegende.
Letztes Jahr schon wurde vom Großen Rathe eine Kommission
niedergesetzt; nachdem dieselbe die Sache untersucht, trat der
Große Rath zusammen und deliberirre zwei Tage lang darüber.
Jetzt kommen wir mit neuen Vorlagen, die jedem, der eS

verlangte, zur Einsicht bereit gestanden sind. Wenn Herr Stooß
verlangt, daß man ihm die Akten in'S HauS schicke, sö gienge
dieß zu weit; das wird billigerweise Niemand fordern können.
Man fragt, wie eS mit den Arbeiten auf der Linie Biet-Neuenstadt

stehe. Die nothwendigsten Arbeiten wurden ausgeführt
und der Beschluß der Regierung geht dahin, daß sie die Ver-
rechnung kompensationsweise gegenüber der Gesellschaft über,
nehmen wollte. Mehrere Redner verbreiteten sich über die
Rentabilität, über die Konsequenzen des heutigen Beschlusses
gegenüber dem Jura, über den StaatSbau u. s. f. Ich glaube,
das gehört nicht hieher und behalte mir vor. meine Ansicht
darübel auSzusprechen, wenn das zweite Dekret zur Behandlung
kommt. ES handelt sich jetzt lediglich um eine loyale Voll¬

ziehung des frühern GroßrathSbeschluffeS. Noch eine Bemerkung
über die Gültigkeit dieses Beschlusses. Die Regierung hält
fest daran, daß der Beschluß vom k. April vollständig gültig
gefaßt worden ist, aber mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der
Sache wollte sie noch die Ratifikation deS Großen Rathes einholen.
UebrigenS erinnere ich daran, daß kein einziges Kommissionsmitglied,

Herr v. Gonzenbach ausgenommen, der Ansicht gewesen
wäre, daß die Sache noch einmal hiehergebracht werden müsse.
Mögen die Stimmen fallen, wie sie wollen, die absolute Mehrheil

der Anwesenden genügt vollkommen, weil eS sich nur um
die Ausführung eines gültig gefaßten Beschlusses handelt.
Ueberdieß handelt eS sich hier jedenfalls nicht um ein Anleihen
oder um eine Verminderung deS StaalsvermögenS, denn es
hetßl im vorliegenden Dekrete ausdrücklich, über die Beschaf.
fung der dießfallS nöthigen Gelvmittel werde der Große Rath
besonders beschließen. Es wurde nun der Antrag gestellt, nicht
einzutreten. Ich begreise diesen Antrag nicht. Mag man den
Vertrag annehmen oder verwerfen wollen, so glaube ich, müsse
man auf den Gegenstand eintreten; dann wird eS sich fragen,
ob man annehmen over verwerfen wolle. Ein zweiter Antrag
geht dahin, daß man nlchr sofort eintrete, sondern die Sache
an die StaalSwllthschaflSkbmmission weise. Ich wies gestern
bereits darauf hin, daß, wenn man dieß wollte, eS vor dem
frühern Beschluß hätte geschehen sollen. Jetzt würde der Große
Rath in eine eigenthümliche Stellung kommen, wenn er, nachdem

er den wichltgen Beschluß vom 6. April ohne Anhörung
der StaalSwirlhschaflskommission gefaßt, nun für die bloße
Vollziehung desselben ein Gutachten von ihr verlangen würde.
Bon zweien Eines: entweder ist die Anhörung der Staals-
wirthschasts-Kommission im vorliegenden Falle nicht
nöthig, oder wenn sie nöthig ist, so hätte sie früher
staltfinden sollen. Nun komme ich zu den Abänderungsanlrä-
gen welche gestellt wurden. Man nahm zuerst «inen
Anlauf gegen den Kaufpreis, indem man sagte, die Regierung
sei zu weil gegangen. 'In dieser Beziehung finde ich den
Vorwurf eigenthümlich. In der frühern Sitzung des Großen Rathes

bekämpfte die Regierung die Festsetzung einer bestimmten
Kaufsumme im Marimum, weil, wenn die Gesellschaft wisse,
wie viel die Regierung zahlen dürfe, sie ihre Stellung
danach richten werbe und dann nicht zu erwarten sei, der Kaufpreis

werde unter dem Marimum bleiben. Bei den
Kaufsunterhandlungen beobachtete die Regierung die größte Vorsicht;
sie ernannte zwei Sachverstänvlge. um die AuSmittlung d-S
wahren Kaufwerihes so unparteiisch als möglich zu ermitteln,
und heute freute es mich, daß über die Unparteilichkeil des
Erperlengutachtens kein Zweifel erhoben wurde. Die Erperten
nahmen die Schätzung vor, und es ist durchaus nicht richtig,
wenn Herr Egger behauptete, dieselben hätten auf keinen
Minderwerth Rücksicht genommen Ich stoße hier auf einen Punkt,
den ich lieber nlchl berührt hätte, aber wenn Herr Eggcr sich
verletzt fühlt, daß man seine Berechnung nicht als Grundlage
annahm, so hätte er sich mit etwas weniger Gereiztheit auS-
sprechen können Ich muß gestehen, daß ich zu den
Berechnungen der Kommission kein Vertrauen hatte, weil sie nur auf
Vermuthungen beruhten und sich bei der ersten Berechnung,
gestützt auf welche die Kaufsumme auf 6 Millionen festgesetzt

wurde, sogleich ein Irrthum von Fr. MtZMl) ergab. Oder
ist eS nicht so? Nun liegt ein Erpertengutachten vor, in das
ich volles Zutrauen habe und dessen Wirkung die war, daß die
öffentliche Meinung im ganzen Kanton sich dahin geltend
machte, daß man nun 7 Millionen für die Bahn bezahlen
müsse, wenn man sie überhaupt kaufen wolle, und ich hörte
nicht, daß irgend Jemand sich m der öffentlichen Presse
dagegen ausgesprochen hätte. In Verbindung damit steht der
Art. 4 des Vertrages, und -ich muß gestehen,, ich erwartete
nicht, daß man dem Regierungsralh einen Vorwurf daraus
machen werde, ausgenommen etwa, wer à tout prix nicht
nach Luzern bauen will, wer Freude daran hat, wenn die
Eisenbahn in Langnau stecken bleibt Aber darum ist eS nicht
zu thun. Herr Direktor Simon, der sich viele Verdienste um



daS Unternehmen erwarb, beabsichtigt nämlich mit Hülfe deS

vorhandenen Aktienkapitals, das doch bei 6 Millionen beträgt,
und mit Hülfe von Luzern und Zürich, wo er ebenfalls An-
haltspunkte hat, die Gesellschaft zu rekonstituiren, daS Aktienkapital

auf 12 Millionen zu bringen und daS Uebrige auf
Obligationen aufzunehmen. In wieweil es gelingen wird, weiß
lch nicht; es ist aber ein Projekt, daS in der Hand eineS
gewandten ManneS gedeihen kann. Wenn nun der Staat einen
Wechsel unter der Bedingung ausstellt, daß die Fortsetzung der
Linie nach Luzern innerhalb sechs Jahren stattfinde, ist es dann
nicht zu rechtfertigen? Ich fürchte nur, daß trotzdem die
Bedingung nicht erfüllt werde; aber zu wünschen ist eS, weil die
übrigen Linien der Ostwestbahn durch den Fortbau nach
Luzern alimeniirt werden. Indeß mögen Sie nach Gutfinden
entscheiden; eS handelt sich hier nicht um eine bindende Ver-
tragSbestimmung, und just weil der Vertrag dennoch in Kraft
bleibt, auch wenn Sie den Art 4 verwersen, vindtzire ich mit
Herrn Scherz dem Regierungsrathe daS Recht, Anträge vor
den Großen Rath zu bringen. WaS die Ausgabe von 4'/zpro-
zenligen Obligationen betrifft, so bemerke ich vorläufig nur,
daß Herr v. Gonzenbach, Ganguillel u. f. w. sich in dieser
Beziehung in einen eigenthümlichen Widerspruch verwickeln,
Herr Ganguillel wlll den Zinsfuß auf 3'/z. Herr v. Gonzenbach

auf 3 und Herr Egger auf 4 Prozent reduzircn. WaS
sagten aber die Herren Ganguillel und v Gonzenbach in der
frühern Sitzung? Sie sagten, man werde daS Geld nicht
unter 5 Prozent erhalten. Heute sagt man ferner: nur nicht
StaatSschuldscheine zu 4f/z Prozent, lieber ein Anleihen zu
5 Prozent. Man muthet also dem Regierungsralhe zu, ein
Anleihen statt zu 4>/z Prozent zu 5 Prozent aufzunehmen und
den Herren Frankfurtern dafür obendrein noch Provision zu
zahle». Eine solche Logik kann ich unmöglich reimen. Ich
wiederhole, daß in den frühern Berichten so wenig als in der
frühern Berathung ein Mensch davon gesprochen hat, daß man
um 4 Prozent Geld bekommen werde; heute ist der Preis deS
Geldes plötzlich wohlfeiler geworden. Ich muß gestehen, es

will mir fast scheinen, als ob man nicht Schwierigkeiten
aufräumen, sondern machen wolle. Was das Anleihen selbst
betrifft, so glaube ich, dagegen lasse sich nicht viel einwenden.
Die Eidgenossenschaft mußte schon einen ziemlich hohen Preis
zahlen, und auch wir werden uns nach dem Kurse richten
müssen, den das Geld einmal hat. Uebrigens erinnere ich noch
an die Bestimmung des Vertrages, wonach es dem Staate frei
steht, innerhalb Jahresfrist aufzukünden. Die Herren
Ganguillel und v. Gonzenbach haben also die beste Gelegenheit,
dem Staate unterdessen zu 4 Prozent Geld zu verschaffen. Der
Vertrag ist auch in dieser Beziehung vorsichtig abgeschlossen.
Man sagt nun, daS sei ganz gut, aber man wisse doch, wie
die Gesellschaft gestanden, daß die Gläubiger am Ende um
jeden Preis hätten nachgeben müssen. Das ist möglich, wenn
man Einen nach dem Andern hätte vergeltStagen lassen. Aber
daß dieß der Stellung des Staates angemessen war, glaube ich
durchaus nicht. Herr v. Gonzenbach beantragt, daß der Staat
seine frühere Aktienbetheiligung in Anschlag bringe. Das frap-
pirte mich im höchsten Grade. Mein ursprünglicher Antrag
ging dahin, den Kaufpreis auf 8 Millionen zu bestimmen; ich
wollte dann aber von dieser Summe vor Allem die Staatsund

Gemeindeakticn abziehen, und am entschiedensten war Herr
v. Gonzenbach dagegen. (Herr v. Gonzenbach bemerkt, daS
sei gar nicht der Fall gewesen, worauf der Redner fortfährt:)
Ich erinnere Herrn v. Gonzenbach an die betreffende Kom-
missionSsttzung. Mein Antrag war der günstigste für den Staat,
aber auch zum Vortheil für die Gesellschaft, weil sie damit
am schnellsten aus der Kalamität gekommen wäre. Im gegen,
wältigen Zeitpunkt macht jedoch der Beschluß deS Großen
Rathes Regel und dieser schreibt einen Aktienabzug nicht vor.
Ich komme nun zum Antrage deS Herrn Fischer, und da muß
ich gestehen, daß eS mir gewissermaßen gehen mag, wie vielen
Andern, indem eS den Eindruck auf mich macht, daß man
auf Umwegen zu erreichen suche, was direkt nicht erreichbar
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ist. Was beantragt Herr Fischer? Einen kleinen Zusatz zum
vorliegenden Dekrete, welcher dahin geht, dasselbe erst dann
in Kraft zu setzen, wenn die beiden andern behandelt sein werden.

DaS hat nur den Zweck, heute gar nichts zu machen.
Morgen haben wir uns mit der Frage deS Staatsbaues zu be>

schäftigen; möglicher Weise wird der Antrag gestellt, die Sache
an eine Kommission zu weisen; die Folge davon wäre:
Liquidation, die ganze Mühe und Arbeit wäre umsonst und der Fall
der Gesellschaft wäre da. Ich glaube, ein solcher Antrag
könne nicht angenommen werden, ohne AlleS wieder auf'S
Spiel zu setzen. Man soll offen und loyal sagen, was man
will. Uebrigens kann man eS dem Herrn Fischer nie recht
treffen. DaS erste Mal brachte die Regierung Ankauf, StaatS-
bau und Anleihen in einem Dekrete vor; das war nicht recht,
man verlangte Trennung. Jetzt bringt die Regierung drei
verschiedene Dekrete, und jetzt ist es wieder nicht recht. Deßhalb

sage ich: es ist eine Diffikultätenmacherei. Von anderer
Seite wurde uns der Rath gegeben, die Regierung möge noch
eine Summe in Reserve behalten für Gläubiger, die allsällig
noch zum Vorschein kommen möchten. In dieser Beziehung er
innere ich nur an den Art. 5 deS Vertrages, durch welchen
die ganze Bahn dem Staate schuldenfrei übergeben werden soll.
Dieser Artikel in Verbindung mit Art. 3, wonach die Regierung

die Verwendung der Kaufsumme überwacht und eventuell
selbst ausbezahlt, gibt der Regierung hinreichende Mittel an
die Hand, die Interessen des SlaalS zu wahren Herr Mühlethaler

möchte auch des Pachtzinses erwähnen, den die
Centralbahn fü? den Betrieb der Linie Viel-Reuenstadt zu zahlen
hat. Ich glaube jedoch, der genannte Redner könne sich mit
der Redaktion des Art. 6 beruhigen, wo der Nutzen- und
SchadenSanfang im Allgemeinen festgestellt wird. Ich komme
nun zum Veto, für das die Herren Ganguillel, v. Gonzenbach

und Blösch das Wort führten. Ich halte mir Herrn
Bützberger entschieden dafür, daß der darauf bezügliche
Antrag verfassungswidrig sei und daß der §6 gar nicht auf
den vorliegenden Fall paßt. Wie Herr Bützberger bereits
bemerkte, müßte zuerst durch ein Gesetz regulirt sein, was dem
Volke vorgelegt werden soll, dann erst könnte man die
Abstimmung verlangen. Wenn man zur Erledigung der heute in
Behandlung liegenden Frage ein solches Gesetz erlassen will,
so müßte man demselben rückwirkende Kraft geben, und daS
wird man nicht wollen. Mehr noch alS den Buchstaben des
K 6 haben wir den Geist der Verfassung in'S Auge zu fassen,
und wenn Herr Blösch sich auf ein Votum des Herrn Itämpfli
vom 2t. April 1846 beruft, so erinnere ich daran, daß am
16 Juni gl. Jahres das Velo abgemehrl und verworfen wurde,
und ich glaube, es geschah zum Glücke des KantonS. Wir
sind ein repräsentativ, nicht ein absolut demokratischer Staat.
Solche Einrichtungen, wie das Veto mögen in kleinen Kan
tonen am Platze sein. Mir fällt eS übrigens auch aus, daß
man dem Volke Eisenbahnfragen zum Entscheide vorlegen will.
Ich habe alle Achtung vor dem Volke und traue ihm ein gutes
Urtheil zu, namentlich in Sachen über die es der Natur der
Sache nach ein Urtheil haben kann; ich unterschätze seine Einsicht

keineswegs. Aber da man seit dem Bestände unserer
Verfassung noch nie daS Bedürfniß gefühlt hat, an daS Volk zs
appelliren, und ihm nun plötzlich eine Finanzfrage vorlegen
will, so gibt dieß zu Vermuthungen Raum, die man geradezu
mit Entrüstung zurückweisen soll. Liegt daS in der Stellung
des Großen Rathes, wenn es sich um einen Vertrag in einer
Eisenbahnsrage handelt, Gadmen und Guttannen zusammen-
zuberufen, um die dortige Bevölkerung darüber entscheiden zu
lassen — Ich sage aber auch hier: der Antrag kommt post
testum. Es ist ja beschlossen, die fraglichen Linien um 7
Millionen anzukaufen; man hätte sich also die Berufung as
daS Volk früher vorbehalten sollen. Damals aber behielt sich

der Große Rath nicht einmal die Ratifikation vor, jetzt will
man gar an das Volk appelliren I — Herr Manuel will eine

Verwahrung zu Protokoll geben, um jede Verantwortlichkeit
abzulehnen. Nach K 56 deS VerantwortlichkcitSgesetzeS ist der

66



262

Große Rath für seine Verhandlungen Niemanden verantwortlich

als dem Volke, „und das einzige Verfahren, wodurch diese

Verantwortlichkeit geltend gemacht wird, besteht in der

Anwendung deS verfassungsmäßigen RecktS einer außerordentlichen

Gesammterneuerung deS Großen RatheS." Wenn nun
Herr Manuel glaubt, es werde eine solche Gesammterneuerung
stattfinden und er vielleicht sich seine Stelle im Großen Rathe
wieder sichern will, so begreife ich seine Verwahrung, aber
sonst begreife ich sie nicht. Der Große Rath hat beschlossen,

er hat dem RegierungSrath eine Vollmacht ertheilt, und dieser
brachte eS mit großer Mühe dazu, einen Antrag zu stellen,

gegen den nichts vorgebracht wurde, waS nicht widerlegt worden

wäre; und nun soll der Große Rath einmal abschneiden,
nicht, nachdem man das Ufer glücklich erreicht, das Schiff
zurückstoßen und eS auf die Liquidation ankommen lassen. WaS
die Abstimmung durch Namensaufruf betrifft, so habe ich nichts
dagegen einzuwenden, das ist Sache deS Großen Rathes. Ich
schließe mit dem wiederholten Antrage, Sie möchten dem

Vertrage Ihre Genehmigung ertheilen.

Ganguillet. Ich sehe mich gegenüber dem Herrn
Finanzdirektor, welcher sowohl mir als dem Herrn v. Gonzen«
bach Irrthümer vorwarf, zu einer Berichtigung veranlaßt.
Wenn ich den Bauwerth der ausgeführten Arbeiten der
Ostwestbahn auf Fr 8,400,(100 angab, so stützte ich mich dabei
auf die Rechnung deS Herrn Simon. Auf die Bemerkung deS

Herrn Berichterstatters als unterziehe man sich nicht, habe ich

zu erwiedern, daß ich keinen Grund habe, gegen meine

Ueberzeugung zu stimmen.

Müh let Hal er zieht seine Anträge zurück.

Herr Präsident. Ich muß bemerke», daß infolge deS

Austritts zweier Mitglieder der Große Rath nur »och 223
Mitglieder zählt, so daß die absolute Mehrheit derselben 112
beträgt. Was die Abstimmung durch Namensaufruf betrifft, so

kann ich sie unmöglich vornehmen; sie widerspricht deS
Bestimmtesten dem Reglemente, nach welchem die Abstimmung
entweder durch das Handmehr oder durch Aufstehen und Nie-
dcrsitzen vor sich gehen soll; eine dritte Abstimmungsweise ist
nicht zuläßig. Würde Herr Steiner auf seinem Antrage
beharren, so müßte ich eS dem Großen Rathe vorlegen, indem
ich das Reglement handhabe; aber der Große Rath ist der
eigentliche Ausleger desselben.

Der Herr Berichterstatter verlang«, daß Abänderungs-
anträge zum Vertrage, früherer Uebung gemäß, als gar nicht
zuläßig dahinfallen, mit Ausnahme der auf den Art. 4

bezüglichen Anträge, weil dieser Artikel nicht einen absoluten
Bestandtheil deS Vertrages bilde.

Herr Präsident. Es wurde nicht immer so gehalten,
wie der Herr Berichterstatter bemerkt. Man hat auch schon

Abänderungen zu Verträgen beschlossen, worauf dann der
Gegenstand wieder zu neuer Unterhandlung zurückgewiesen wurde.
Nach dem Reglemente muß ich die Anträge in Abstimmung
bringen, die Herren mögen dieselben wohl in'S Auge fassen.

Dr. v. Gonzen bach schließt sich der Auffassung des

Herrn Berichterstatters an und verzichtet auf die von ihm
gestellten AbänderungSanträge, mit Ausnahme deS Art. 4.

Ganguillet verzichtet auf seine Anträge nicht, vereinigt
sich dagegen mit demjenigen deS Herrn Egger bezüglich deS

Zinsfußes von 4 Prozent für die Staatsschuldscheine.

Abstimmung.

Für sofortiges Eintreten 105 Stimmen.

„ Ueberweisung a» eine Kommission 70 „
» Abstimmung durch Namensaufruf Minderheit.

„ den Antrag deS RegierungSratheS
mit oder ohne Abänderung 109 Stimmen.

„ Verwerfung desselben 60
einen Zinsfuß von 4/z Prozent 79

v ,/ „ 4 Prozent 96

„ Streichung deS Art 4 90

„ Beibehaltung desselben 82 „
„ den Zusatzantrag deS Herrn Fischer Minderheit.

Fischer. Infolge Verwerfung deS Zinsfußes von 4'/,
Prozent nehme ich an, daß der Vertrag jetzt nicht raiifizirt ist;
eine Abstimmung über meinen Antrag ist also nicht nöthig.

Herr Berichterstatter. Ich hingegen halte die
Behauptung deS Herrn Fischer nicht für richtig. Wenn Sie so

verfahren, wie er vorschlägt, so kommt die Sache noch einmal
hieher. Sie haben den Vertrag unter einer Bedingung ratifi«
zirt, deren Vollziehung Sie dem RegierungSrathe überlassen
können. Gelingt eS ihm, die Gläubiger zu bestimmen, daß sie

auf diese Bedingung eingehen, so wird man nicht verlangen,
daß der Große Rath sich noch einmal damit befasse.

Mehrere Mitglieder erklären sich mit dieser AuffassungS-
wetse einverstanden.

Hierauf wird die Abstimmung fortgesetzt:

Für Vorlage deS Beschlusses an daS Volk Minderheit.
Dagegen Mehrheit.

Wie der Herr Präsident den Antrag des Herrn
Stuber (daß für die Gültigkeit deS Beschlusses 112 Stimmen
erforderlich seien) zur Abstimmung bringen will, erklärt Herr
Blösch sich gegen die Abstimmung, da hierüber eine Vorschrift
bestehe.

Stuber zieht hierauf seinen Antrag zurück.

Riggeler verlangt, gestützt daraus, daß der Große Rath
der Ausleger von Verfassung und Gesetz sei, die Abstimmung
über diesen Antrag.

A b st i m m u n g

Für den Antrag des Herrn Stuber
Dagegen

44 Stimmen.
t14 „

Schluß der Sitzung: 9'/? Uhr Abends.

Der Redaktor:

Kr. Faß bind.

Für das Eintreten
Dagegen

107 Stimmen.
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Fünfte Sitzung.

Freitag den 28. Juni 186t.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze veS Herrn Präsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Anderegg, Bucher,
Bürki, Carlin, Chopard, FreiburghauS, Frote, v. Känel,
Knechtenhofer, Wilhelm; Müller, Arzt; Neuenschwander. Roth
in Erfigen, Ryser, Schrämli, Setler, Seßler, Sigri, Steiner,
Jakob, und Stockmar; ohne Entschuldigung: die Herren
Bähler, Daniel; Blösch, Brügger, Corbal, Egger, Hektor;
Gfeller, Christian; Gobat, Gygar, Hennemann, Hofmeyer,
Jaquel, Karlen, Jakob; Kohler, Kohli, Luginbühl, Marti,
Oeuvray, Prudon, Ritter, Rothenbühler, Schmid, Rudolf;
Streit, Benedikt, und Wirth.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Hierauf werden verlesen:

1) eine Mahnung des Herrn Großrath Regez, be«

treffend die Erlassung einer Vollziehungsverordnung
zum GewerbSgesetze gemäß 8 183 desselben;

2) ein Schreiben des RegierungSratheS vom 13.
l. M., womit derselbe seinen Bericht über die Staats«
Verwaltung im Jahre 1859 dem Großen Rathe übermittelt.
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2) Strafnachlaß- und StrafumwandlungS-
gesuche.

Auf den Antrag der Direktion der Justiz und
Polizei und deS RegierungSratheS wird über
nachstehende Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche ohne
Einsprache beschlossen, was folgt:

1) Dem Ulrich Eglt von Schangnau, Knecht im Pfaf-
fenmooS bet Eggiwyl, wird die wegen böswilligen VerlassenS
seines KindeS, in Anwendung des Art. 23 deS Armenpolizei-
gesetzeS auferlegte Strafe von 45 Tagen verschärfter
Gefangenschaft erlassen.

2) Der Susanna Wenger von Grindelwald wird der
letzte Viertel der ihr wegen Diebstahls auftrlegten 13monatlichen
Zuchthausstrafe erlassen.

3) Der Kath. Schild von Guttannen, nunmehr
verehelicht mit Christ. Zumbach von und zu Toffen, wird die wegen
außerehelicher Niederkunft auferlegte fünftägige Gefangenschaft
erlassen.

4) Dem in Anwendung deS Art. 25 deS Armenpolizet«
gesetzeS zu sechs Tagen verschärfter Gefangenschaft verurtheilten
Jakob Völliger, Mechaniker in Viel, wird diese Strafe
gänzlich erlassen.

5) Dem Rudolf Spy cher von Köniz wird der Rest der
ihm wegen Betrugs auferlegten vierjährigen KantonSverweisung
erlassen.

6) Die dem Pierre Joseph Tock von und zu Bonfol
wegen Eigenthumsbeschädigung und Ehrverletzung :c. auferlegte
achtmonatliche Gefängnißstrafe wird ihm zur Hälfte erlassen.

Dagegen werden abgewiesen:

7) Das für den wegen Betrugs zu neun Monaten
Zuchthaus verurtheilten Christian Küpfer von BäriSwyl,
gewesenen Müller zu Uttigen, von seiner Ehefrau gestellte Gesuch
um Nachlaß deS Restes seiner Strafe

8) Johann Hofmann von Mörigen mit dem Gesuch
um Umwandlung der ihm wegen grober Körperverletzung
auferlegten einjährigen Einsperrung in Verbannung.

Bevor zur Behandlung der auf die heutige Tagesordnung
gesetzten Gegenstände übergegangen werden kann, werden einige
andere Geschäfte behandelt, nämlich:

1) Gesuch deS Louis D ego u mots zu Tramelan-dessouS,
dahin gehend, daß der regierungSräthliche Entscheid vom 23.
Mai 1860 wegen Revision der sämmtlichen Rechnungen seiner
Vormünder abgeändert werden möchte.

Der RegierungSrath stellt den Antrag auf Abweisung,
welche vom Großen Rathe ohne Einsprache durch das Handmehr

beschlossen wird.

TageSordnun g.

Projekt-Dekret
über die Vollendung und Erstellung der Eisen¬

bahnstrecken Neuenstadt-Biel-Bern-Lang nau
im StaatSbau.

Der Große Rath des Kautons Bern,
im Hinblick auf die Dringlichkeit deS Ausbaues der dem

Staate angehörenden Eisenbahnstrecken Viel - Reuenstadt und
Günstigen-Langnau und der beförderlichen Erstellung der Linie
Biel-Bern,

in der Abficht, die Eisenbahnstellung des Kantons für die

Zukunft zu wahren;
verordnet:
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8 t.

Die Vollendung der Eisenbahn von Viel bis Neuenstadt
und von Gümligen bis Langnau, sowie die Erstellung der
Strecke Biel-Bern, haben im StaatSbau zu geschehen.

Ein besonderes Dekret deS Großen Rathes wird hierüber
die weitern Bestimmungen aufstellen.

8 2.

Bis zu Erlaß dieses Dekretes wird der Regierungsrath
den Aausbau der Linien Biel-Neuenstadt und Gümligen-Langnau
fortführen und die Bahngegenstände überwachen lassen.

Für die Strecke Biel-Bern sind einstweilen und bis zu
einer weitern Beschtußnahme deS Großen RalheS bloß die

Vorarbeiten vorzunehmen.

8 3.

Ueber die Beschaffung der zum StaatSbau erforderlichen
Mittel, wird der Große Rath, auf besondere Vorlage deS Re-
gierungsratheS hin, beschließen.

8 4.

AlleS, was auf den Betrieb der Bahnen Bezug hat, bleibt
einer spätern Entscheidung durch den Großen Rath vorbehalten.

8 à.

Der RegicrungSrath hat Alles vorzukehren, was die
Ausführung dieses Dekretes erfordert. Dasselbe ist öffentlich bekannt

zu machen und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete
aufzunehmen.

Bern, am Juni 1861.
(Folgen die Unterschriften.)

Herr Präsident. Da ich voraussetze, daß diese
Angelegenheit deßwegen nicht zu einer großen Diskussion führen
könne, weil gestern angedeutet wurde, es werde ver vorliegende
Entwurf noch an eine Kommisston gewiesen werden, und ich
soeben vernehme, daß die Regierung unv der Herr Berichterstatter

geneigt seien, darauf einzugehen, so will ich nur die

Frage des Eintretens und des sofortigen Eintretens in Behandlung

setzen.

Sahli, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter. Sie haben gestern beschlossen, die Ersen-
bahnstrecken Biel-Neuenstadt und Gümligen-Langnau von
Staateswegen anzukaufen, ein Beschluß, dessen Vollziehung nur noch
von einer Bedingung abhängt, die, wie ich hoffe, erfüllt werden
wird. Ist ver Staat einmal im Besitz der betreffenden Linien,
so versteht eS sich von selbst, daß etwas geschehen muß. Hierüber

machen sich zwei verschiedene Gesichtspunkte geldend. WaS
vorerst die Linien betrifft, aus denen die Bauten begonnen haben,
so ist absolut nöthig, daß eine Unterbrechung der Arbeiten nicht
eintrete; dieselben werden sonst von Tag zu Tag entwerthet.
Das wäre z B. der Fall im Emmenthal mit der Emmenmatt-
brücke, einem sehr schön ausgeführten Werke, das noch nicht
ganz vollendet ist. Bei einem Einbruch der Emme würde diese
Brücke Gefahr laufen weggerissen zu werden. Aehnliche
Verhältnisse bestehen an andern Stellen. Wie gesagt, vom Augenblicke

an, wo der Staat Eigenthümer der Bauten ist, darf er
es im eigenen Interesse nicht gehen lassen. Gleich verhält eS

sich mit Biel-Reuensiadt, ganz abgesehen davon, ob StaatSbau
oder Veräußerung dieser Linien an eine Gesellschaft oder an
irgend wen beschlossen werde. Natürlich müßte im letztern Falle
dann ein Zuschlag zur Kaufsumme gemacht werden. Nach dem
vorliegenden Dekrete soll der StaatSbau im Prinzipe beschlossen
werden und zwar zunächst zur Vollendung der Linien Biel-

Neuenstadt und Gümligen-Langnau, während für die Strecke
Biel-Bern einstweilen bloß die Vorarbeiten vorzunehmen wären.
Nun hat die gestrige Diskussion einen so großen Umfang
angenommen, daß man voraussetzen muß, die Behandlung der
Frage deS StaatsbaueS würde den Großen Rath noch heute
und morgen in Anspruch nehmen, ohne daß man zu einem
Ziel käme, und daS wäre eine Kalamität. Das war schon ein
Grund, eine weitläufige Diskussion zu vermeiden Ein anderer
Grund ist der, daß gestern der Wunsch geäußert wurde, der
Gegenstand möchte noch an eine Kommisston gewiesen werden,
und da kann dem Regierungsrathe nichts angenehmer sein, als
wenn derselbe durch Männer auS der Mitte des Großen Rathes
noch untersucht wird, obschon die Regierung eine abgeschlossene

Meinung hat. Der Regierungsrath wird sich daher nicht widersetzen,

wenn hier gewünscht wird, daß die Frage des Staatsbaues

vor ihrer Behandlung im Großen Rathe noch an eine

Kommission gewiesen werbe. Ich will daher vor der Hand
nicht näher auf die Sache eintreten, sondern stelle mir
dieselbe so vor, daß, wenn das Eintreten rm Allgemeinen
beschlossen worden, Sie weiter beschließen würden, nicht sofort
einzutreten, sondern die Sache an eine Kommission zu weisen.
Dann würde der RegierungSrath seine eventuellen Anträge über
daS vorlegen« was einstweilen vorzukehren wäre. Diese
Anträge lauten also:

„Der Große Rath des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrathes

beschließt:

8 1.

„Der Regierungsrath wird die Bauten auf den Linien
Biel-Neuenstadt und Gümligen-Langnau, so weit dieselben als
dringlich erscheinen, fortführen und die Bahngegenstände
überwachen lassen.

„Für die Strecke Biel-Bern sind einstweilen bloß die
Bahnstudien vorzunehmen.

8 2.

»Zu Fassung der weitern Beschlußnahmen in Bezug auf
den Bau und Betrieb der Linien Biel-Neuenstadt, Biel-Bern
und Gümligen-Langnau ist der Große Rath im geeigneten
Zeilpunkte wieder einzuberufen.

8 3.

„Der RegierungSrath hat alles vorzukehren, was die
Ausführung dieser Beschlußnahme erfordert und dieselbe tritt mit
dem Zeitpunkte in Kraft, in welchem der Kaufvertrag zwischen
dem Kanton Bern und der Ostwestbahngesellschaft zur definitiven
Gültigkeit gelangt."

Sie sehen also, baß man nur vorschlägt, was sehr dringend
ist. Die Gesellschaft der Ostwestbahn hat zwar schon
Vorstudien auf der Linie Biel-Bern gemacht, aber dieselben sind
vom Staate noch nicht geprüft worden. Ich empfehle Ihnen
daS Eintreten im angegebenen Sinne.

Rial Wünscht einen AbänderungSantrag zum vorliegenden
Dekrete zu stellen.

Der Herr Präsident bemerkt, daß eS sich nur noch
um daS Eintreten handle.

Riat. Wenn die Regierung ihren Entwurf zurückziehen
würde, um einen neuen auszuarbeiten, so würde ich keinen An-

»
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trag kellen; allein ich möchte den Herrn Berichterstatter ersuchen,
den Antrag, den ich stellen werde, nicht auS dem Auge zu
verlieren. Ick würde die Aufnahme eines Art. 4 folgender^
Inhaltes verlangen! „Als Folge des im vorliegenden Dekrete
festgestellten Grundsatzes wird der Staat unmittelbar zur
Vornahme von Studien für eine Eisenbahn durch den Jura schreiten.

Zu diesem Zwecke wird dem Regierungsrathe der erforderliche
Kredit auf die Staatskasse eröffnet." Ich wünsche, daß der

Herr Berichterstatter von meinen Bemerkungen Notiz nehme,
damit mein Antrag bei der Berathung, welche im RegierungS-
rathe statthaben wird, in Betracht gezogen werde. In zweiter
Linie würde ich beantragen, waS folgt: „Art. 4. Die
Ausgaben, welche die Vollziehung dieses Dekretes veranlassen,
können in keiner Weise auf den Steuerantheil deS Jura im
StaatSbüdget Einfluß haben."

Herr Berichterstatter. Ich möchte Herrn Riat nur
bitten, seine Bemerkung schriftlich einzugeben; ich werde nicht
ermangeln, fie dem Regierungsrathe vorzulegen.

Abstimmung.

Für daS Eintreten Handmehr.
Für Überweisung an eine Spezialkommisston „

absolut Rothwendige, und hat nur auf den Fall Bezug, wo
der Staat Eigenthümer der betreffenden Eisenbahnstrecken wird.
Ich setze als selbstverständlich voraus, wenn der Vertrag nicht
genehmigt würde, aber auf der Strecke Günstigen - Langnau
Arbeiten zur Sicherstellung der Bauten vorgenommen werden
müßten, so hätte der RegierungSrath auS polizeilichen
Rücksichten solche auszuführen; z. B. wenn eS sich darum Handelle,
die Emmenmattbrücke zu schützen. Ich empfehle Ihnen den

Beschluß zur Genehmigung.

Fischer. Ich könnte zwar die Verantwortlichkeit denen
überlassen, welche zum gestrigen Beschlusse gestimmt haben.
WaS die provisorischen Maßregeln betrifft, um die eS stch nun
handelt, so bin ich nicht gegen das Eintreten, indem das Nöthige
geschehen muß. Hingegen wünsche ich, daß auch die Finanzfrage

an eine Kommission gewiesen werde.

Der vom Herrn Berichterstatter vorgelegte Beschlußentwurf

wird durch daS Handmehr genehmigt.

Vo rtr a g

Der Herr Präsident fragt, gestützt auf den § 17 des

Großrathsreglements, die Versammlung an, ob der Gegenstand
an die bestehende Kommisston oder an eine neu zu wählende
gewiesen werden soll.

Der Herr Berichterstatter wünscht, daß die Sache
nicht an eine bestehende, zu einem speziellen Zwecke gewählte
Kommission, sondern an eine neue, auS der Mitte des Großen
Rathes zu wählende gewiesen werde.

Dieser Votschlag wird durch das Handmehr genehmigt.

Feststellung der Mitgliederzahl:

Für eine Kommission von drei Mitgliedern
», „ », », fünf „
» » », sieben „
„ Wahl derselben durch den Großen Rath
„ „ „ „ das Prästdium

öffentliche Abstimmung bei der Wahl
geheime Absttmmug
eine Gesammtwahl

»
»
»,

Minderheit.

Mehrheit.
69 Stimmen.
56
Minderheit.
Mehrheit.

»,

Zur Leitung dieser Wahl bezeichnet der Herr Präsident
als provisorisches Büreau die Herren Großräthe Röth-
ltSberger, Mathias, Houriet, Regez und Lüthy.

Folgt nun die Behandlung des vom Regierungsrathe
empfohlenen eventuellen Antrages.

Herr Berichterstatter. Ich habe dem Gesagten nichts
beizufügen. Das vorgeschlagene Dekret beschränkt sich auf daS

Tagblatt des Großen Rathes ts«t.

an den Regierungrath zu Handen des Großen
Rathes betreffend das Staatsanleihen für
den Ostwestbahn-Ankauf.

Herr Präsident,
Meine Herren!

Dem Großen Rathe liegen in der bevorstehenden Session

zur Berathung vor:
1. Projekt-Beschluß, betreffend Genehmigung des mit der

Ostwestbahn abgeschlossenen Kaufvertrages über den Ankauf
der Linien Neuenstadt-Biel und Günstigen - Langnau um die
Summe von sieben Millionen;

2. Projekt-Dekret über die Vollendung dieser Linien und
Erstellung derjenigen von Biel-Bern.

Laut Art. 3 dieses letztern soll der Große Rath über die

Beschaffung der zum StaatSbau erforderlichen Mittel, bestehend:

s. in obigem Kaufpreise von Fr. 7,606,066
b. in dem wettern Aufwande, tncl. Zinse be¬

rechnet auf rund „ 9,666,666

Zusammen also Fr. 16,660,666
auf besondere Vorlagen deS RegierungSracheS hin beschließen.
Diese Vorlagen bilden den Zweck gegenwärtigen VortrageS der
Finanzdireklion, die um so mehr auf gleichzeitige Behandlung
dringen muß, als ihr ohne hierauf bezüglichen Beschluß auch
die Mittel zur Bezahlung des Kaufpreises resp, zur Vollziehung
deS sud Ziffer 1 erwähnten Beschlusses, wenigstens theilweise,
fehlen würden.

Indem die Finanzdirektion ihre Anträge in betliegendem
Projekt-Beschlusse betreffend das StaatSbahn-Anleihen formuiirt,
beehrt sie sich, demselben folgenden Bericht beizufügen

Nach Art. 2 deS erwähnten Kaufvertrages soll der Kaufpreis,

soweit er nicht an den Staat selbst als Gläubiger für
Vorschüsse verschiedener Art oder an Erpropriaten zu bezahlen
ist, in Staatsschuldscheinen bezahlt werden, welche vom 1. Jult
an zu 4'/z Prozent verzinslich sind und nach Ablauf von 16
Jahren innerhalb 26 Jahren amortisirt werden sollen unter
Vorbehalt deS Rechtes für den Staat, eine Rückzahlung schon

nach Ablauf eines Jahres auf sechsmonatliche Kündigung hin
bewerkstelligen zu können. Wie hoch sich diese Kategorie von
Schuldscheinen belaufen wird, kann dermalen nicht angegeben
werden, einerseits weil vorab die vorgehenden Forderungen der

67
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Erpropriaten und deS Staats an Kapital und ZtnS zu
bezahlen sind, anderseits weil auch diese wettern Ansprachen
theilweise in Baar bezahlt werden müssen, weil ungerade
Summen unter Fr. 500 sich nicht zu Ausstellung von Schuldscheinen

eignen. Abgesehen htevon ist aber auch kein Grund
vorhanden, diese Kategorie abgesondert zu behandeln; vielmehr
scheint es der Finanzdireklion in der Natur der Sache zu liegen
und durch die Wünschbarkeil möglichster Vereinfachung geboten

zu sein, nur ein Anleihen zu stipuliren für Alles, was infolge
der SlaatSbahn an Geld aufgenommen werden muß, mithin
jene Staatsschuldscheine als einen integrirenden Theil dieses

AnleihenS bildend zu erklären, was nicht hindert, die etwas
abweichenden RückdezahlungSgedinge vorzubehalten. Soweit
über den § 1 deS Projekt-BeschlusseS.

Im Art. 2 werden der Zinsfuß und die Form der Scheine
bestimmt, so wie der EmisstonSkurS firirt. Daß unter den

jetzigen Geldverhältnissen, die weit ungünstiger sind als
diejenigen zur Zeit des ebenfalls zu 4>/x Prozent emittirten Cen-
tralbahnanleihenS, von einem niedrigern Zinsfuß nicht die Rede
sein kann, liegt auf der Hand. Hingegen wird der Große
Rath die Bestimmung des Zinsfußes nicht dem Regierungsrathe
anheimstellen wollen, zumal die Stellung des Letztern eine festere

ist, wenn er hierin gebunden ist. Zudem ist kaum zu zweifeln,
baß bei den günstigen VermögenSver,hältniffen deS Staates
Bern ein Anleihen, wie daS vorliegende, zu 4^ Prozent
erhältlich ist und zwar al pari, vorbehältlich einer angemessenen

Provision an die vermittelnden Geldinstitute, für die im 8 6
dem RegierungSrathe voller Spielraum eingeräumt wird und
ohne Gefahr eingeräumt werden darf. In der Form begnügt
sich das Projekt festzusetzen, daß die Scheine in den drei
gewohnten Summen ausgestellt und mittelst ZinScouponS verzinst
werden sollen. Alles Nähere, z. B. ob sie ausschließlich au
porteur oder auch auf bestimmte Namen auszustellen sind,
sollte der Vollziehung überlassen bleiben, da hiebet die Wünsche
der Vermittler in Betracht kommen, das Zweckmäßigste überhaupt
je nach Umständen ermittelt werden muß.

Der Art. 3 behandelt die Frage der Amortisation. Für
die Heimzahlung eines für Erstellung eines zinstragenden
Unternehmens aufgenommenen AnleihenS, wie daS vorliegende, hat
der Staat nur drei Mittel:

1. Amortisation durch den Ertrag des Unternehmens selbst;
2. Aufnahme neuer Anleihen;
3. Amortisation durch Verlegung auf die Sleuerkraft des

Landes (Ertrasteuerquoten) Heute ist eS noch unmöglich, mit
irgend welchem Anspruch auf Wahrscheinlichkeit voraussagen
zu können, ob und wann die erstere Voraussetzung in's Leben
treten werde, bei deren Unterbleiben der eine oder der andere
der beiden andern Wege gewählt werden muß. Die Hauptsache
bleibt daher heule, einerseits den Beginn der Amortisation soweit
zu verschieben, daß sich mittlerweile die Bahnverhältnisse
vollständig beurtheilen lassen und darauf gegründet mit der nöthigen
Muße daS Geeignete beschlossen werden kann, anderseits dem

Zeitraum, innert welchem dieses Anleihen zu amortisiren ist,
eine entsprechende Ausdehnung zu geben, ohne daS übliche Maaß
zu überschreiten. Als Endpunkt der Heimzahlung glaubt nun
die Finanzdireklion das Jahr 1900 um so eher wählen zu dürfen,
als Eisenbahngesellschaften der Schweiz Anleihen realistrt haben,
die theilweise wett in das folgende Jahrhundert hineinreichen.
Als Anfangspunkt wird 1875 gewählt, weil die an ZahlungS-
statt zu gebenden Schuldscheine mit 1870 rückbezahlt zu werden
beginnen, die ersten Hülfsmittel zur Rückzahlung daher diesen
Scheinen zugewendet bleiben müssen. Uebrigens würde man
sich sehr irren, wenn man in der schnellen Hetmzahlung eine
Lockung für die Theilnahme suchen wollte. Gegentheils finden
solide Anleihen — und als solches muß unbedingt ein
Staatsanleihen deS KantonS Bern gelten — eher Abnehmer, wenn
die Heimzahlung nicht allzunahe gerückt ist. In der Fassung
dieses 8 3 hat der RegierungSrath freie Hand, die Heimzahlung
zwischen 1875 und 1900 den Umständen gemäß festzusetzen und

den Fall angenommen, eS werde die Bahn veräußert, sogar das

ganze Anleihen früher zurückzuzahlen.
Die Bestimmung deS § 4, daß im Falle, wo vom Ertrag

der Bahn nach Verzinsung deS AnleihenS und Abzug aller
Kosten etwas übrig bleibt, dieser Ueberschuß ausschließlich an
die Abzahlung deS Kapitals verwendet werden soll, bedarf
keiner Erörterung.

Nach Art. 5 soll die Hälfte des AnleihenS sofort realistrt
werden. Es gründet sich dieses auf die Berechnung, daß der

Kaufpreis von Fr. 7,000,000
innert Monatsfrist zu bezahlen ist, mit Zuzug

von „ 1,000,000
für die pressantesten VollendungSarbeiten Viel - Neuenstadt und

Gümligen-Langnau, so wie für die Vorarbeiten für Biel-Bern.

Die Finanzdirektion empfiehlt Ihnen, Herr Präsident»
meine Herren, diesen AnleihenSbeschluß, dem später in
Ausführung des 8 1 des Dekretes über den StaatSbau ein anderer
Beschluß über die Organisation deS StaatsbaueS folgen wird,
den die unterzeichnete Direktion in Verbindung mit der
Eisenbahndirektion zu entwerfen haben wird.

Zum Schlüsse hat die Finanzdireklion noch ihren Bericht
abzugeben über das Begehren, welches in der Protestation einer

Anzahl Großrathsmitglieder gegen die Gültigkeit des Groß-
rathsbeschlusseS vom 6. April 1861 enthalten ist und dahin
geht, eS sei gleichzeitig mit den neuen Vorlagen über den

Ankauf der bernischen Ostwestbahnlinien auch dem 8 8 des

Gesetzes vom 2. August 1849 Folge zu geben. Dieser Gesetzes-

Paragraph lautet wörtlich:

„Mit jedem Nachtragskredite hat der RegierungSrath
dem Großen Rathe einen Nachweis über das Verhält-
hältniß der sämmtlichen Büdget- und NachlragS-
kredite zu den Einnahmen des betreffenden
Rechnungsjahres z u m achen und zugleich die Mittel anzugeben,
auS welchen die zu bewilligende Summe gedeckt werden kann
oder soll.

„Den gleichen Nachweis in Betreff der Mittel hat der

RegierungSrath bereits mit der Vorlage deS BüdgelS zu machen,

wenn die veranschlagten Ausgaben die Einnahmen übersteigen."

AuS dem Wortlaute dieser Bestimmung geht schon hervor,
daß dieselbe hier nicht anwendbar ist, weil es sich nicht um
einen Büdgelkredit und daher auch nicht um einen Nachtragskredit,

überhaupt gar nicht um eine Ausgabe handelt, sondern
um eine Geldanlage und ein dafür aufzunehmendes
Anleihen, die vor der Hand mit dem Büdget nichts zu thun
haben. Während dem Baue wird dem Büdget von daher nichts
auffallen, indem die Zinse als Bauausgaben zu bestreiten und
in deren Berechnung inhegriffen sind, und ob nach Inbetriebsetzung

der Bahnlinien daS Büdget einen Ausfall zu übernehmen

hat, ist dermalen noch nicht gewiß, der Betrag dieses

Ausfalls wenigstens ganz unbekannt. Eintretendenfalls wird
eS dann Sache der betreffenden Büdgctberathung sein, den

fraglichen Nachweis zu leisten, für den die Zahlen deS jetzigen
Budgets keinen Werth hätten. Einstweilen wird daraus
hingewiesen, daß mit 1866 daS Anleihen für außerordentliche
StaatsauSgaben von Fr. 1,700,000 heimgezahlt sein wird und
daß also von da an die Ertrasteuerquoten im Betrage von
jährlich Fr. 170,000 eine andere Verwendung erhalten können.

Obwohl die Finanzdirektion den 8 8 oberwähnt hier nicht
anwendbar findet und obgleich derselbe seit 1849 selbst in
anwendbaren Fällen nie seinem strengen Wortlaute nach verlangt
worden ist, steht sie dennoch nicht an, den Nachweis über das
Verhältniß der BüdgetS- und Nachtragskredite zu den Einnahmen

des laufenden JahreS zu leisten, soweit dieses im Laufe
deS JahreS ausführbar ist.

Der Einnahmenüberschuß, der nach Art. 25 des Gesetzes

vom 8. August 1349 verfügbar ist, betrug auf 31. Dezember
1860 laut StaatSrechnung Fr. 1,004,922. 26. Darauf lasten
dermalen:



Uebertrag: Fr. 1,004,922, 26
s. Das Defizit deS ordentlichen

Budgets pro 1861 mit Fr. 110,732
eventuell der Ausfallderdartn
in den Einnahmen enthaltenen
Zinse der Ostwestbahnaktien
mit „ 90,000

1». das außerordentliche Büdget
mit „ 218,200

c. der Nachkredit zu demselben
für die Brünigstraße „ 50,000

ä. der Nachkredit zu demselben
für GlaruS „ 30,000

'Fr. 493,932. -ES bleiben somit noch verfügbar Fr. 505,990. 26
Mit Hochachtung!

Bern, den 22. Juni 1861.

Der Direktor der Finanzen:

Scherz.

Projekt-Beschluß

betreffend daS StaatSbahnanleihen.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Ausführung deS Art. 3 des Dekretes vom Juni 1861
über die Vollendung und Erstellung der Eisenbahnstrecken
Neuenstadt-Biel-Bern-Langnau im Staatöbau;

auf den Antrag deS Regierungsrathes,

beschließt:

8 1.

Für die Erstellung der StaatSbahn Neuenstadt-Biel-Bern»
Langnau wird ein Anleihen von 1k Millionen Franken aufge«
nommen.

Die laut Art. 2 deS Kaufvertrages mit der Ostwcstbahn
auszugebenden Staatöschuldscheine bilden einen integrirenden
Theil dieses AnleihenS.

8 2.

DaS Anleihen wird in Partialschuldscheinen deS Staates
tn Summen von Fr 5000, Fr. 1000 und Fr. 500 zum
Nomtnalkurse eröffnet und mittelst angehängter ZinscouponS
zu 4^z Prozent verzinset.

8 3.

Die Rückzahlung deS AnleihenS findet serienweise statt
vom Jahr 1875 hinweg und soll bis im Jahr 1900 vollendet
sein. Der Regierungsrath wird jeweilen ein halbes Jahr
voraus die Summe der RückzahlungSserte bestimmen und zu
AuSmittlung der tn dieselbe fallenden Scheine die Verlosung
vornehmen, deren Resultat öffentlich bekannt zu machen ist.

Vorbehalten bleiben die im Kaufverträge mit der Ostwest«
bahn vom 10/17. Juni 1861 enthaltenen besondern Rückzah-
lungSbedingungen für diejenigen Schuldscheine, welche an
ZahlungSstatt der Kaufsumme verwendet werden.
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8 4.

Der Ertrag der StaatSbahn nach Abzug aller Kosten und
der Verzinsung deS AnleihenS, ist ausschließlich an die
Amortisation deS letzter« zu verwenden und bis zum Beginn
derselben als Reservefonds anzulegen.

8 5.

Die Hälfte des AnleihenS, inbegriffen die laut Kaufvertrag
auszugebenden Schuldscheine (8 1)/ wird sofort eröffnet. Für
die andere Hälfte wird der Regterungsrath jeweilen den
Zeitpunkt und die Größe der Auflage bestimmen.

8 6.

Der Regierungsrath ordnet Alles an, was auf die Realt-
strung und Verwendung dieses ausschließlich für die StaatSbahn
bestimmten AnleihenS Bezug hat. Insbesondere ist ihm die
Besugniß ertheilt, bezügliche Verträge abzuschließen und die
daherigen Kosten (Provisionen) festzusetzen.

8 7.

Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft und soll in die
Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, am
(Folgen die Unterschriften.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Diese Vorlage

ist eine nothwendige Folge der frühern Beschlüsse in der
Ostwestbahnangelegenheit. Sowie der Vertrag über Ankauf
der Eisenbahnlinien durch den Staat genehmigt ist, muß man
sich auch um die nöthigen Geldmittel umsehen Wie Sie dem
Berichte deS RegierungSratheS entnehmen, ist für die Erstellung
der Eisenbahn Neuenstadt-Biel-Bern-Langnau ein Kapital von
16 Millionen Franken erforderlich. Diese Summe stützt sich

aus die Berechnung von Technikern. Ich habe die Ueberzeugung,

daß das Unternehmen gehörig verwaltet werde. Herr
Fischer hat bereits den Wunsch ausgesprochen, daß auch dieser
Gegenstand einer Kommission zu näherer Untersuchung und
Begutachtung überwiesen werden möchte. Ich für mich —
der RegierungSrath hat zwar in dieser Beziehung nichts
beschlossen — habe nichts dagegen. In diesem Falle müßte ich
jedoch den Antrag stellen, daß der Große Rath dem Regie-
rungSrathe die Vollmacht ertheile, unterdessen daS Nöthige
vorzukehren um den Großen Rath im geeigneten Zeitpunkte wieder

einzuberufen. Ich will vorläufig nicht weiter eintreten und
gewärtige allfälltge Anträge.

Fischer. Nach dem soeben gefaßten Beschlusse scheint
eS mir in der That angemessen, daß die nämliche Kommission,
welche die Frage deS StaatSbaueS zu begutachten hat, auch
über die Beschaffung der Geldmittel ihr Gutachten abgebe. Ich
stelle daher den Antrag, dieses Dekret der nämlichen
Kommission zur Begutachtung zu überweisen.

Ntg geler. Ich bin grundsätzlich mit der Ueberweisung
an eine Kommisston einverstanden, hingegen glaube ich, man
werde jedenfalls der Regierung für den Fall der Genehmigung
der vom Großen Rathe beschlossenen Bedingung bezüglich des

Zinsfußes provisorisch die Ermächtigung zu einem Anleihen
ertheilen müssen ES ist nämlich nicht zu übersehen, daß der
Staat die direkte Auszahlung der Erpropriaten, sowie die

Einlösung von Wechseln und andern Maßregeln übernommen

hat.

Stooß. Ich stelle den Antrag, den Entwurf der StaatS-
wirthschaftSkommisfion zuzuweisen. Sie ist durchaus geeignet,
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die Angelegenheit zu untersuchen; sie kennt die finanziellen
Verhältnisse, sowie die Kreditverhältnisse des KantonS gründlich.

S a hli, RegicrungSrath. Ich hätte gar nichts dagegen,
daß die Sache der StaaiSwirthschaftSkommisston zugewiesen
werde. Dagegen scheint eS mir sehr natürlich, daß die nämliche

Kommission, welche über den StaatSbau ein Gutachten
abzugeben hat, auch über die finanziellen Mittel Bericht
erstatte. ES wäre leicht möglich, daß, wenn diese Gegenstände
an zwei verschiedene Kommissionen gewiesen würden, der

Antrag der StaatSwirlhschastskommission nicht mit demjenigen der
andern Kommisston Harmoniren würde, und so käme man nicht
zum Ziele. Wenn man einmal den StaatSbau beschließt, so

ist die AnleihenSfrage sehr sekundärer Natur. Was die
finanziellen Mittel betrifft, so ist sehr begreiflich, daß der Regie-
rungSrath Geld haben muß, den Vertrag, wenn er in Kraft
getreten sein wird, zu vollziehen. Er hat die Erproprtaten,
Wechsel für eingelöste Obligationen zu bezahlen und auch für
provisorische BauauSgaben zu sorgen. Ich stelle daher den

Antrag, dem Regierungsrathe für die Vollziehung des
Vertrages, soweit fie durch Annahme des heutigen Dekretes deS

Großen Rathes gefordert ist, einen provisorischen Kredit zu
bewilligen.

L e h m a n n, I. U., spricht sich ebenfalls für Ueberweisung an
die StaatSbaukommisfion auS und findet eS unbegreiflich, daß
man zwei ihrer Natur nach im Zusammenhang stehende
Geschäfte verschiedenen Kommissionen überweisen wolle.

Abstimmung.
Für das Eintreten Handmehr.

„ Uebcrweisung an eine Kommission „
» », „ die Staats bauko m mis-

si on Mehrheit.

„ Ueberweisung an die StaalSwirthschaftS-
kommission Minderheit.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt hierauf Namens
des RegierungSratheS folgenden Beschluß zur Genehmigung:

„Der RegierungSrath wird ermächtigt, zum Ankauf der
Linien Neuenstadt-Biel und Bern-Langnau, sowie zur
Vollendung derselben ein Anleihen bis auf 9 Millionen Fr.
aufzunehmen

„Dem Regierungsrathe ist die Befugniß eingeräumt, nach
Gutfinden die Kaufsumme an die Ostwestbahngesellschaft, so

weit eS die Obligationsforderungen betrifft, welchen Pfandrechte
zustehen, statt in Schuldscheinen in baar auszubezahlen."

Der erste Antrag (fährt der Redner fort) bezweckt die
Beschaffung der nöthigen Geldmittel, um die Kaufsumme zu
bezahlen und die in Frage stehenden Linien zu vollenden. Die
Finanzdirektion hat sich in dieser Beziehung bereits umgesehen,
und eS find ihr von verschiedenen Seiten Anerbieten gemacht
worden, so daß nur der Abschluß fehlt. Der Kaufpreis
beträgt, wie Sie wissen, 7 Millionen. Was die Vollendung
der Linien kosten wird, ist nicht genau ermittelt, ich nehme an,
fie werde 2 Millionen kosten. Der Betrieb der Linie Biel-
Neuenstavt ist einstweilen in den Händen der Centralbahn,
man könnte sich daher allsällig auch auf 8 Millionen beschränken.

Ich machte bereits gestern aufmerksam, welche Schwierigkeit

eS haben werde, die Obligationsgläubiger zu bewegen,
daß fie andere als 4^prozentige Schuldscheine annehmen, und
eS könnte an dieser Frage alles scheitern. ES find am Ende
Gläubiger, die sich um die Ostwestbahn nichts bekümmern;

dann wäre eine Liquidation bevorstehend. Man könnte nun
diesem Uebelstande dadurch vorbeugen, wenn man die Betreffenden,

statt in Schuldscheinen in baar bezahlen würde. Ich
hielt eS für daS Zweckmäßigste, diese Forderungen durch Schuldscheine

zu decken, weil der Staat dabei Fr. 69 — 89,999
ersparen könnte. Bet einem direkten Anleihen wäre hier der
Markt um die Prozente nicht entstanden. Wenn Sie also dieser

Schwierigkeit, die eintreten könnte, begegnen wollen, so

wäre der RegierungSrath zu ermächtigen, die ObligationSfor-
derungen, denen ein Pfandrecht zusteht, in baar statt in Schuldscheinen

zu bezahlen. Ich will nun anhören.

Stuber wünscht zu wissen, für welche Summe der

Staat Obligationen mit Pfandrecht einzulösen hätte.

Der Herr Berichterstatter erwiedert, daß die um
Fr. 2,919,999 versetzten Obligationen im Nennwerlhe Fr.
2,539,999 betragen; die Forderungen mit Pfandrecht rühren
größtentheilS von Unternehmern her.

Stuber. Wir kommen auf den gleichen Standpunkt
zurück, wo wir gestern waren. AuS dem Berichte der
Finanzdirektion ergibt sich, daß in der Staatskasse nicht baareS Geld
genug vorhanden ist, um die Obligationen zu bezahlen. Die
Summe geht in die Millionen. Es würde sich also darum
handeln, provisorisch ein Staatsanleihen aufzunehmen. Da
fragt eS sich: zu welchem Zinsfuß? Wenn 4'/, Prozent
bezahlt werden müssen und noch eine Provision dazu, so sind
wir auf dem gleichen Punkte, wo gestern. Wenn der Herr
Ftnanzdtrektor nicht Mittel und Wege hat, ohne Anleihen daS

Nöthige vorzukehren, so stelle ich den Gegenantrag.

N i g geler. Ich bin so frei, eine Erläuterung zu geben.
Wie Ihnen bereits gesagt wurde, sind für ungefähr 2/z
Millionen Obligationen placirt, dagegen für ungefähr 2>/z—3
Millionen solcher verpfändet. Bezüglich der letztern nun ist zu
bemerken, daß die Regierung sie bereits eingelöst und Wechsel
dafür ausgestellt hat, die jedenfalls baar bezahlt werden müssen,

sonst wird der Staat betrieben. Dann kommen die

Forderungen mit Pfandrecht, im Betrage von vielleicht Fr. 399
bis 499,999. Die Forderungen, die auf Baarzahlung
Anspruch haben, mögen sich auf ungefähr 3 Millionen belaufen.
Dazu kommen die Erpropriaten, die jedenfalls baar bezahlt
werden müssen, weil nach dem Vertrage der Staat die Bezahlung

derselben übernommen hat. So weit wird eS nicht
kommen, wie Herr Stuber behauptete. In Bezug auf die Obli.
gationSforderungen wird eS sich kaum anders machen lassen.
Die betreffenden Gläubiger haben fünfprozentige Obligationen
in den Händen, gestützt auf ein Dekret deS Großen RalheS
über Haflbarmachung der Linie Biel-Neuenstadt für das
betreffende Anleihen. Nun berufen die Gläubiger sich nicht ohne
Grund darauf, und eS wird schwer sein sich anders zu behelfen

als entweder durch Umwandlung der Obligationen in vier«
prozentige Staatsschuldscheine oder Baarzahlung. Aehnlich
verhält eS sich mit den PfandrechtSgläubigern, die am Ende daS

gleiche Recht in Anspruch nehmen. Unter diesen Umständen
glaube ich, man sollte kein Bedenken tragen, den Antrag deS

Herrn Berichterstatters anzunehmen. WaS den Zinsfuß
betrifft, so kann ich nicht sagen, wie die Sache sich in dieser

Beziehung gestalten wird, aber ich denke, man werde
gegenwärtig 4'/, Prozent zahlen müssen. Auch die Bankdirektion ist
dieser Ansicht.

Steiner, Müller. Ich bedaure, daß man schon heute,
nachdem man zwei Tage lang über die Angelegenheit der
Ostwestbahn debattirt hat, mit Anträgen kommt, welche das
Resultat dieser Diskussion vollständig über den Hausen werfen.

Nach dem Antrage des Herrn Berichterstatters macht eS

die ganze Kaufsumme aus. Die Erpropriaten und die Obli«
gationSgläubiger sollen in baar bezahlt werden; bald werden



auch die Gläubiger kommen, welche auf dem BetreibungSwcge
ein Pfandrecht erworben haben. Ich bedaure, daß, nachdem
man, gestützt auf gedruckte Vorlagen, zwei Tage lang dcbat-
tirt Hal, man auf diese Art und Weise berathen will, indem man
heute schon zwei Vorlagen auf fliegenden Blättern in die
Versammlung warf. Das Volk wird sich über ein solches
Verfahren verwundern, eS muß den allerschlimmsten Eindruck
machen. Ich sprach gestern von den 7 Tassen Kaffee, die den
Staat eine Million kosteten; ich könnte jetzt fragen, ob wir
heule schon den Champagner bezahlen sollen, der gestern Abend
auf unsern Beschluß hin getrunken wurde. Ich stelle den
Antrag auf Nichieintreten.

Fischer. Ich bedaure auch, daß man auf tumultuarischem
Wege progrediren will. Der auf heute an die Tagesordnung
gesetzte Gegenstand wurde verschoben ; nun legt der Herr Finanz-
direkter ein anderes Dekret vor, und zwar nicht vom Regie-
rungSralh aus, sondern von sich aus. Wenn wir die bloße
Formfrage in'S Auge fassen, so dürfen wir nach meiner Ansicht
unmöglich so weit gehen, daß wir hier einen Gegenstand be.
handeln, ohne daß derselbe vom Regierungsrathe vorberathen
worden ist. Wir dürfen die vorberathende Behörde nicht
umgehen; eS wurde einen sehr fatalen Eindruck machen. Ich
gebe den Herren zu bedenken, daß sie sich nicht durch Verletzung
aller Formen solche Blößen geben sollen, indem sie auf den bloß
mündlichen Rapport des Herrn Finanzdirektors hin einen
Beschluß von solcher Tragweite fassen. Ich wünsche also, daß
dieser Gegenstand an den Regierungsrath zurückgewiesen werde,
damit er heute noch oder morgen Bericht erstatte. Was die
Sache selbst betrifft, so erlaube ich mir nur eine kurze Bemerkung.
Wenn wir heule die Ostwcstbahnobligationen zu 4>/z Pozent
einlösen, so ist der gestrige Beschluß umgestoßen und das möchte
ich auch nicht. Ich stelle den Antrag, die Frage über Erlaffung
eines provisorischen Dekretes und dessen Inhalt an den
Regierungsrath zurückzuweisen. Sollte daS nicht belieben, so

beantrage ich, die heutige Vorlage sei alö tumultuarisch zu be«

trachten und als den gestrigen Beschlüssen zuwider nicht
anzunehmen.

Herr Berichterstatter. Ich habe auf den formellen
Einwurf des Herrn Fischer zu erwiedern, daß die Finanzdirek.
tion vom Regierungsrathe ermächtigt ist, diesen Vorschlag dem
Großen Rathe zu machen. Es geschah immerhin im Auftrage
des RegierungScathes, wenn auch dir Redaktion von mir aus
vorgelegt wurde.

Dr. M a n ue l. Ich bin auch der Meinung deS Herrn
Niggelcr, daß die zur Einlösung der Obligationen ausgestellten
Wechsel bezahlt 'werden müssen, aber ich glaube nicht, daß man
deßhalb jetzt fo weil gehen müsse, wie der Herr Finanzdirektor
vorschlägt. Ich bin der Ansicht, der von der Regierung
vorgeschlagene Zahlungsmodus (Bezahlung der Gläubiger durch
Staatsschuldscheine) sei ganz zweckmäßig, weil dadurch ein
Anleihen erspart wird; der Große Rath hat diesen Modus adop-
tirt, er beauftragte aber den RegierungSrath, die Obligationen
statt zu 4>/z Prozent zu 4 Prozent zu emittiren. Ich glaube
also, dieser Zahlungsmodus sei aufrecht zu erhalten, und weil
ich denselben aufrecht erhalten möchte, ist eS nach meiner
Ansicht nicht der Fall, dieses Prinzip wegen momentaner Schwierigkeiten

bei Seite zu setzen, indem man Barzahlungen macht,
und zu diesem Zweck ein Anleihen aufnimmt. Ich möchte nicht
so wett gehen. ES wäre in keiner Weise präjudizirt, wenn man
bei den gestrigen Beschlüssen stehen bleibt. Wird die vom
Großen Rathe beschlossene Modifikation von den Gläubigern an.
genommen, fo kann man nach Mitgäbe deS Beschlusses
progrediren; wird sie nicht angenommen, so wird die Regierung
einen neuen Vorschlag dringen müssen. Ich glaube nicht,
daß hier Gefahr im Verzug« sei, daß wir gerade heute eine so

prinzipielle Aenderung erkennen müssen, um von -der Emittirung
von Staatsschuldscheinen abzugehen und ein Anleihen aufzu-

Tagblart des Großen Rathes rsst.
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nehmen. Ich stimme daher gegen den Antrag deS Herrn
Berichterstatters.

Kurz, Oberst. ES wird Jedermann auffallen, daß eS

sich hier um ein sonderbares Provisorium handelt. Man
verlangt 9 Millionen. Nun liegt eS doch wirklich aus der Hand,
daß zu Bestreitung des Nothwendigsten nicht ein Kredit von
9 Millionen erforderlich ist. Wird der Zinsfuß von 4 Prozent
von den Gläubigern angenommen, dann ist der Vertrag im
Reinen; wird diese Modifikation nicht angenommen, was ich nnr
nicht denken kann, so ist der Vertrag momentan verworfen So
lange der Vertrag nicht in Kraft ist, kann Niemand den Staat
belangen. Die Gläubiger werden eS nicht zum GeldStag kommen
lassen, und wenn Sie damit drohen, so können Sie Bedingungen
stellen, sonst stellen sie Ihnen Bedingungen und dann ist der
Staat im Nachtheil. UebrigenS denke ich, wenn Einer gegen
eine Obligation von sehr zweifelhaftem Wetth eine der besten

Geldanwendungen machen kann, so wird er sich nicht lang«
besinnen. Ich hörte von anderer Seite, daß die Gläubiger
gewiß sehr wohl zufrieden sein werden, wenn sie StaatSobli-
gationen zu 4 Prozent bekommen können. Ich will dem Re-
gierungSrathe auch den zu Bestreitung der nothwendigsten
Auslagen erforderlichen Kredit bewilligen helfen, aber ich möchte
nicht für ein paar Monat« auf einmal 9 Millionen dekretiren,
wie die aus dem Aermel geschüttelte Redaktion lautet Ich
will der Regierung den erforderlichen Kredit geben zu Bezahlung
der Wechsel, die sie ausgestellt hat; diese sind aber erst im Herbst
fällig, man Hai also noch 2—3 Monate Zeit. Auch für die

nöthigen polizeilichen Maßregeln, für Sicherstellung der Bauten
soll gesorgt werden. Daraus beschränkt sich das Norhdürftige,
alles, was man darüber hinausfordert, ist vom Bösen. Wenn
9 Millionen bewilligt wären, dann könnte die Kommission lange
rapportiren; man würde dann sagen: Ihr kommt hintendrein!
Ein Provisorium von solcher Bedeutung ist unerhört; man soll
eS aus daS beschränken, waS in der nächsten Zeit unumgänglich
nöthig ist. ES hat fast den Schein, als wollte man heute
durch eine Hinterthür auf etwas zurückkommen, was gestern
verworfen wurde Man sagt unS, wir müssen jetzt die 7
Millionen zahlen. Wir sind aber nichts schuldig, bis der Vertrag
in Kraft erwachsen ist Gelangt er nicht zum Abschluß, so

hat eS die Regierung in der Hand, den Gläubigern die Wahl
zu lassen. Ich weiß wohl, man hat große Angst wegen der
gerichtlichen Liquidation. Ich theilte diese Besorgniß nie, weil
ich aus hundert Erfahrungen weiß, daß die Gläubiger sich

gerne einen Verlust gefallen lassen, wenn sie Geld erhalten
können. Ich will also auf den Antrag des Herrn Fiuanzdirek-
torS eintreten, aber nicht mehr bewilligen, alö nöthig ist, und
nach der Darstellung deS Herrn Niggrler scheinen mir zwei
Millionen mehr als genug. Ich stelle daher den Antrag, den
Kredit auf zwei Millionen zu beschränken. In drei bis vi«r
Wochen kann man die Geschichte fertig machen.

Nig geler bemerkt, daß Herr Kurz die Expropriate»
übersehen habe, deren Bqahlung der Staat direkt
übernommen hat.

Ganguillet. Ich bin mit Herrn Kurz einverstanden
und wollte einen ähnlichen Antrag stellen. Gestern wurde der

Vertrag mit Ausnahme des § 2 (Reduktion deS Zinsfußes auf
4 Prozent) genehmigt. Ich halte dafür, dieser Beschluß sei

in finanzieller Beziehung und im Interesse des Landes ein
bedeutender Gewinn, und muß mein höchstes Bedauern
aussprechen daß man heute wieder darauf zurückkommt. So
erstaunlich presstrt eS denn doch nicht. Nach Art. 2 des

Vertrages sollen auS der Kuussumme zunächst bezahlt werden:
1) die ErpropriativnSentschädigungen; 2) der StaatSvorschuß
von Fr. 625,009; 3) die Vorschüsse deS Staates für Auslösung
von verpfändeten oder deponirlen Prioritätsobligationen, sowie
für Sicherung und Unterhaltung der Linie Biel-Neuenstadt.
Haben die Herren so lange warten können, so komm» es nun
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auf einen oder zwei Monate nicht an. Ich gebe zu, daß man
auf die Bezahlung der ausgestellten Wechsel Bedacht nehmen
muß, aber dieselben sind auf den 15. Oktober ausgestellt; bis
dahin hat auch die Kommission Zeit zum Rapportiren und der

Große Rath könnte ebenfalls einberufen werden, um die
erforderlichen Beschlüsse zu fassen. Jedenfalls wird es genügen,
wenn man dem RegierungSrathe eine provisorische Autorisation
für 2 Millionen ertheilt Die Versammlung soll nicht heute
wieder streichen, was gestern beschlossen wurde.

Sahli, Regierungsrath. Ich glaube, wir befinden uns
in einem vollständigen Irrthum, in den wir durch das Votum
deS Herrn Kurz geführt wurden. Herr Kurz nimmt an, wir
haben nur einen Kredit nöthig, um die Erpropriaten, die
ausgestellten Wechsel zu bezahlen und die Bauten auf der Linie
Gümligen-Langnau zu sichern. Das ist aber nicht richtig,
sondern eS handelt sich um ein Anleihen zu Deckung der ganzen
Kaufsumme, die im gestrigen Vertrage bestimmt ist, WaS sagt -

der An. 1 des Dekretsentwurfs betreffend das StaatSbahn-
anleihen? Daß für die Erstellung der Linie Neuenstadt-Biel-
Bern-Langnau ein Anleihen von 16 Millionen Franken
ausgenommen werde und die laut Art. 2 des Kaufvertrages
auszugebenden Staatsschuldscheine einen integrirenden Theil dieses

AnleihenS bilden, Herr Kurz geht von der Ansicht aus, wenn
man Staatsschuldscheine ausstelle, so sei eS kein Anleihen.
Wohl freilich ist es ein Anleihen, und dafür muß der Regie-
rungSrath die Autorisation deS Großen Rathes haben. Wenn
nun für sechs Millionen Staatsschuldscheine ausgestellt werden
müssen, wollen Sie dann nur zwei Millionen bewilligen?
Herr Kurz sagt, das pressire nicht so sehr. Fassen Sie aber
die Sachlage ein wenig in'S Auge. Sie haben gestern den

Vertrag ratifizirt mit einer Bedingung; der Regierungsrath
wird daher zu uniersuchen haben, ob diese Bedingung erfüllt
sei. Gesetzt, dieselbe werde erfüllt, so ist der Vertrag in Kraft,
und wenn er in Kraft besteht, wer hat dann zu fordern?
1 die Erpropriaten von Stund' an; 2> die Wechselgläubiger
zu deren Befriedigung allerdings noch einige Zeit bleibt; dann
soll die nach Abrechnung der StaatSvorschüsse und der Erpro-
priationsentschädigungen übrigbleibende Kaufrestanz „innerhalb
eines Monats nach der Ratifikation deS Vertrages" ausbezahlt
werden. Wollen Sie nun die Behörde in die Lage versetzen,
daß die Gläubiger kommen, sie betreiben und daß sie keinen
Kredit hat? Man übersieht also einerseits, daß eS sich um
Erfüllung einer gestern festgesetzten Vertragsbestimmung handelt,
und der zweite Irrthum besteht darin, daß man voraussetzt,
die Staatsschuldscheine seien nicht ein Anleihen, Ich glaube,
daS Gesagte sollte genügen, den Antrag des Regierungsrathes
zu begründen. Nun gebe ich zu, daß der Fall eintreten kann,
daß der RegierungSrath genöthigt sein wird, einzelne
Obligationen mit baarem Gelde einzulösen. Aber ist das etwas
NeueS? Durchaus nicht, ES wurde Ihnen gestern schon
mitgetheilt, daß die Inhaber von Obligationen im Betrage
von Fr, 366,66(1 nicht eingewilligt haben, daß aber der Staat
nichts zu rtskiren habe, wenn er sie einlöst. Nun ist der Fall
denkbar, daß einzelne Gläubiger nicht Staatsschuldscheine
annehmen wollen Ich möchte Ihnen daher den Antrag deS,
Herrn Berichterstatters zur Annahme empfehlen, und glaube
wirklich, wenn man nichts dahinter sucht, so sollte dessen

Genehmigung keinen Anstand finden.

Dr. v. G o n zen b ach, Sie erinnern sich Alle, wie masi
gestern von Seite der Regierung einer Abtheilung des Großen
Ruches die heftigsten Vorwürfe machte, daß man von einem
Großrathsbeschlusse abgehen wolle, von einem Beschlusse der
sehr kontestirt werden konnte, indem die Betreffenden sagen
konnten: wir haben nie zu 7 Millionen gestimmt und halten
uns nicht für gebunden! Was geschieht heute? Die nämlichen
Herren, die so darauf gedrückt haben, daß der Vertrag
genehmigt werde, die nicht einmal eine Vorberathung durch eine
Kommisston wollten, während man in einem Schlußrapporte

die Worte anderer Mitglieder verdreht (ich gebe zu, nicht
absichtlich, aber man hat sie falsch aufgefaßt) steuern heute dahin

durch ein Dekret der Regierung einen gestrigen Beschluß
deS Großen Rathes abzuändern. Das ist die schreckliche

Verwirrung, die man in die Versammlung wirft, daß man
zwischen einem Kauf und einem Anleihen nicht unterscheidet. Die
Ausgabe von Staatsschuldscheinen ist nicht ein Anleihen,
sondern ein Zahlungsmodus. Sie haben mir gestern das Wort
abgeschnitten, aber man läßt seine Worte nicht gerne so

darstellen, als hätte man Unsinn geredet. Der Herr Finanz-
direklor führte gestern das Beispiel anderer Staaten an, um
die -U/zprozenligen Obligationen zu vertheidigen. Warum hat
er aber nicht gesagt, daß vor dem letzten Kriege die englischen
Staatsschuldscheine zu 3 Prozent noch einen Kurs von 162
hatten? Und warum sollte Bern nicht für seine Staatspapiere
einen gleichen KurS behaupten können? Der Kanton Bern hat
so viel Kredit als England, Ich erlaube mir hier auf daS

gestrige Volum ein wenig zurückzukommen. Der Herr Finanz-
direktor führte gestern das Beispiel Oesterreichs an und
bemerkte, die Finanzverhältnisse dieses Staates seien so erbärmlich

daß aus Fr. 566 Nominalwerth nur Fr. 266 reell
Unbezahlt worden seien. Ich frage nun: wie verhält eS sich mit
einem Theil deS AnleihenS zu -t/z Prozent, das der Herr
Finanzdirekior vorschlägt? Noch viel schlimmer! Er will
Obligationen einlösen, deren Inhaber auf Fr 666,666 nur Fr-
266,666 einbezahlt haben. Der Herr Finanzdirekior bezeichnet
selbst in seinem Berichte 1666 Stück Obligationen auf den

Jura industriel als non valeur, die gegen bessere Papiere
umgetauscht werden. Es ist daS auch unter die schlechten
Geldgeschäfte der Ostwestbahn zu zählen. Daher war es nicht
ungerechtfertigt, wenn man für die auszugebenden SlaatSschuld-
scheine einen Zinsfuß von 3/z Prozent vorschlug. Die Herren
RegierungSrathe Scherz und Sahli gingen immer von der
Ansicht aus, man kaufe Geld; das ist aber gar nicht ver Fall,
sondern es handelt sich um den Ankauf von Bahnbaulen und
die Bezahlung sehr kvntestabler Forderungen. Wurde daS
Frankfurter Anleihen etwa zu pari abgeschlossen? Gar nicht,
sondern zum Kurse von 91 oder 92 mit einer Provision
obendrauf; ein Theil wurde in sardinischen Renten bezablt zum
Kurse von 86, am gleichen Tage rückkausbar zu 78, so daß
bereits Fr. 166,666 Benefice darauf gemacht wurden, während
wir hier die besten Schuldschriften darbieten. Ich verwahre
mich gegen die Zulage, als hätte ich mich auf Oesterreich
berufen, um es nachzuahmen. Ich berief mich auf dasselbe,
damit man eS nicht nachahme. Ich berief mich auf das Beispiel
Englands, obschon ich auch diesen Staat im Schuldenmachen
nicht nachahmen möchte. Nun ein Wort über den heutigen
Antrag. Im Vertrage ist ausdrücklich gesagt, wer aus der
Kaufsumme zunächst bezahlt werden soll, nämlich vor Allem
die ausstehenden Erpropriationsentschädigungen. Diese haben
ein Recht, Bezahlung zu fordern, aber es ist nicht gesagt,
daß man sie baar zahlen müsse. Wenn sie Schuldscheine
wollen, so kann man ihnen solche geben. Dann kommt der
Vorschuß deS Staates von Fr. 625,666; das ist nur eine Ver
rechnung für den Staat. Drittens kommen in Betracht die
Vorschüsse, welche der Staat für die Auslösung von verpfändeten

oder dcponirten Prioritätöobligationen gemacht hat Diese
Forderungen konnten durch Wechsel auf den Staat gedeckt
werden, und da hatte der Herr Finanzdirektor gestern Recht, als
er auf die Einwendung eines Mitgliedes sich auf das Beispiel
großer Bankhäuser berief, die auch Wechsel auf sich selbst
ausstellen. Das zu Bezahlung dieser Forderungen erforderliche
Geld möchte ich auch nicht verweigern, wohl aber, baß man
noch etwas NeueS dazu nehme. In dieser Beziehung erlaube
ich mir auf die Konsequenzen aufmerksam zu machen. Herr
Simon kann der nächsten Generalversammlung sagen, man
habe sogar Mitgliedern dieser Versammlung das Wort
abgeschnitten; eS sei so wett gekommen, daß man im Großen Rathe
sagte, die Gläubiger der Ostwestbahn werden -t^prozentige
Staatsschuldscheine nehmen, wie Zucker, oder — hätte man



beifügen können — vierprozentige wie Zuckerkandel. Der Herr
Finanzdirektor weiß wohl, wie kontestabel einzelne Forderungen
der Gläubiger sind. Unier solchen Umständen werden die

Herren ein so guteS Werthpapier schon zu einem niedrigern
Zinsfüße annehmen. Allerdings kann eS Einzelne geben, die

baar Geld vorziehen. Man hat mir auch in den Mund
gelegt ich sei gegen die AuSgabe von Staatsschuldscheinen. Ich
habe kein Wort dagegen gesagt, im Gegentheil; ich finde darin
eine s>hr gute Kombination; aber wenn ich Mitglied der

Regierung gewesen wäre, so hätte ich den Schlußsatz des Art. 2
im Vertrage, betreffend die Verzinsung zu 4'/z Prozent, gar
nicht aufgenommen. Reden Sie mit den Herren Frankfurtern,

wie man gestern mit uns geredet hat: entweder — oder!
àelle man denselben die Liquidation in Aussicht, wenn sie auf
die hierseitigen Präpositionen nicht eingehen wollen. Wenn die

Regierung uns sagt, kraft deö gestrigen Beschlusses habe sie so

und so viel nöthig, so wird ver Große Rath nichts dagegen
haben. Aber ein solches Zeltelchen, wie man eS heute plötzlich
in die Versammlung warf, ist dann zu klein, wenn es sich um
ein Anleihen von 9 Millionen handelt, sonst hätten wir bald.
Oestreich nichts mehr vorzuwerfen. Ich will nicht aus den

gestrigen Beschluß zurückkommen; ich habe denselben bekämpft,
so lange er nicht gefaßt war; jetzt nehme ich denselben
aufrichtig an. Aber ich möchte nicht weiter gehen, als nöthig ist
Deßhalb glaube ich, Sie thäten nicht übel, diese Frage zu
einläßlicher Berichterstattung an die Regierung oder an die
Kommission, deren Wahl beute beschlossen wurde, zurückzuweisen.

Mir würde eS genügen, wenn der Herr Finanzdirektor
in einer der nächsten Sitzungen Bericht erstatten würde;

aber zu diesem Nachsatze zu dem gestrigen Beschlusse könnte ich
nicht stimmen.

Or. S ch n e i d er. Ich möchte fast auch die Ansicht theilen,
daß man unterscheiden soll zwischen der Kaufsumme und den
Staatsschuldscheinen und dem Anleihen, welches zu Bestreitung
der nothwendigsten Ausgaben erforderlich ist; indessen kommt
es auf den Namen nicht an, und der Sache nach ist eS ganz
gleich, machen Sie es so oder anders. Ich habe die

Ueberzeugung, die Regierung wird nicht baar zahlen, wo sie

vierprozentige Schuldscheine anbringen kann. Bei diesem Anlasse
muß ich doch etwas berühren, was gestern wiederholt erörtert
wurde, als würde ganz Europa in Gold schwimmen. Man wies
gestern auf die dreiprozentigen Obligationen Frankreichs hin,
aber man sagte nicht, was auf diesen Papieren eingebüßt wird.
Auch England wurde, abermals beispielsweise angeführt. Man
muß eben einen Blick auf die Geschichte werfen, um die
dortigen Verhältnisse richtig beurtheilen zu können. Wenn England

B. infolge von Krieg in den Fall kommt seine fünf-
prozentigen Obligationen in dreiprozentige umzuwandeln, so

muß man sagen, wie daS Geld erhoben wird. So nahm England

1798 ein Anleihen von 34 Millionen auf, erhielt aber
nur 17 Millionen baar. Wenn man dem Großen Rathe daS
Beispiel anderer Staaten vorhält, so soll man ihm auch sagen,
wie die Sache entstanden ist. Es wurden in England
Umwandlungen von einem Zinsfuß in den andern vorgenommen,
auf denen der Staat 28 Millionen bekam, dagegen für 49
Millionen Schuldtitel ausstellte. Haben wir nickt den
Vorbehalt gemacht, binnen Jahresfrist aufzukünden, wenn sich
günstigere Verhältnisse zeigen sollten? Man könnte auch erörtern,
wie man in Frankreich zu Werke gieng, wie man dort in letzter
Zeit Anleihen machte. Die französische Regierung machte
Anleihen zu 5 Prozent mit 11 Prozent Kapilverlust, in letzter
Zeit büßte sie bei Anleihen bis auf 37 Prozent an Kapital ein;
ich kann dieß aus Aktenstüken nachweisen. ES wird schwer
halten, diesen Augenblick unter 4'/z Prozent Geld zu erhalten,
eS sei denn, daß man daS Beispiel von Frankreich oder England
nachahme, wo man nur die Hälfte der gezeichneten Summe
baar erhielt. Auf diese Art will ich noch viel wohlfeiler Geld
erhalten, aber so wollen wir nicht zu Werke gehen. Um auf
die Sache selbst zurückzukommen, wiederhole ich: es kommt auf
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den Namen nicht an, und die Regierung wird nicht 4>/z Prozent

bezahlen, wo sie Schuldscheine zu 4 Prozent anbringen
kann. ES kann jedoch der Fall eintreten, daß Inhaber von
fünfprozentigen Obligationen volle Bezahlung verlangen; von
bernischen Besitzern ist dieß nicht zu befürchten, eine andere
Frage jedoch ist eS, ob die Frankfurter sich zufrieden geben
werden. Man stellt die Obligationen der Ostwestbahn als einen
Fetzen Papier dar, der keinen Werth habe. ES ist ein Fetzen
Papier, den Sie durch ein Spezialgesetz garantirt haben mit
Vorrecht auf den Ertrag gewisser Linien. Wäre es nun zu
rechtfertigen gegenüber denjenigen, welche unier schwierigen
Umständen ihr Geld hergaben, wenn sie nun in Verlust kämen.
Alle, mit Ausnahme einiger Wenigen, bringen ein Opfer,
wenn sie Obligationen zu 4 Prozent gegen fünfprozentige
annehmen, und ich möchte nicht wegen derselben daS Ganze in
Frage stellen.

Ganguillet Einige Irrthümer muß ich noch
beantworten, um so mehr, als eS mir gestern ging, wie Herrn von '
Gonzenbach, indem mir daS Wort abgeschnitten würde; ich
will mich indessen auf daS beschränken, waS absolut nöthig ist.
Der Herr Finanzdirektor machte mir gegenüber die Einwendung,
daß die Kantonalbank selbst, diese Finanzkünstler Geld zu 6
Prozent hätten beziehen müssen. DaS Faktum ist wahr und
nicht wahr. (Der Redner wird vom Präsidium ersucht, nicht
auf die gestrige Diskusston zurückzukommen; derselbe macht dann
aufmerksam auf den Unterschied zwischen einem Kaufvertrag,
in welchem die Bezahlung des Kaufobjektes mit Schuldscheinen
auSbedungen ist, und einem solchen, wo es sich um Baarzahlung
handelt, und erwiedert auf das Votum deS Herrn vr. Schneider,
was folgt:) Gerade die Kompetenz, einen höhern Zins als 4
Prozent zu zahlen, wollte der Große Rath dem RegierungSrathe
gestern nicht geben. Herr Schneider behauptet, der Staat habe
die Obligationen der Ostwcstbahn, die man so gering schätzend
behandle, garantirt. Dagegen protestire ich. Der Staat hat
allerdings ein gewisses Vorrecht garantirt; die Inhaber der
Obligationen werden übrigens bezahlt und können daher zufrieden
sein. Ich will aber nicht, daß die hiesigen Gläubiger den Zins
zu 4 Prozent erhalten, die Frankfurter Herren dagegen 4'/z
Prozent. Ich schließe mit der Bemerkung, daß Sie den gestrigen
Beschluß nicht ändern können, es sei denn durch eine größere
Stimmenzahl als diejenige war, welche sich gestern für denselben,
ausgesprochen hat.

Fischer. Ich setze voraus, eS werde jedem Mitgliede der

Versammlung gegangen sein, wie mir, daß man beim bloßen
Ablesen des Antrages, den der Herr Finanzdirektor vorlegte,
dessen Inhalt nicht genau auffassen konnte. Da der Antrag
nicht ausgetheilt wurde, bin ich so frei, denselben noch einmal
wörtlich abzulesen. Ich füge bei, daß eS sich hier bloß um
provisorische Maßregeln handelt, die zu ergreifen wären, während
die Kommission die Hauptsache vorberathen soll. (Der Redner
verliest hierauf den bereits im Votum des Herrn Berichterstatters

von diesem gestellten Antrag und fährt dann fort, wie
folgt:) Der erste Theil des Antrages, betreffend daS Anleihen
von 9 Millionen, hat also einen nicht provisorischen Charakter;
der zweite Theil hat einen provisorischen Charakter, aber er
stürtzt den gestrigen Beschluß um, indem man annimmt, der

Vertrag sei in Kraft, während dieß noch gar nicht der Fall ist,
so lange die gestern vom Großen Rathe aufgestellte Bedingung
nicht von den Gläubigern der Ostwestbahn angenommen wird.
ES handelt sich also darum, für diesen Zwischenzustand, bis
man weiß, ob der Vertrag in Kraft erwachse, daS Nothwendigste
zu besorgen, und dazu wäre denn doch nöthig gewesen, daß
man wenigstens die reglementarischen Formen beobachte. Durch
daS Reglement wären wir im Grunde gebunden, daß dieser

wichtige Antrag des RegierungSratheS 2 x 24 Stunden auf
dem Kanzleitisch liege, bevor er zur Behandlung kommt. Man
kann nicht einmal sagen, daß ein Antrag der Regierung
vorliege; es sind keine Unterschriften da, eS ist ein bloßeS Stück
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Papier. Ich gehöre auch zu den Mitgliedern, denen gestern daS

Wort abgeschnitten wurde, und will nicht auf die gestrige
Diskussion zurückkommen. Aber man soll doch wenigstens nicht
unverantwortlich handeln, wie man eS hier will. DaS Reglement

ist nicht befolgt, dieser Antrag widerspricht dem gestrigen
Beschluß, und ich protestire förmlich dagegen.

Schmid, Andreas. Ich begreife wirklich nicht, wie die

Regierung mit diesem Antrage kommt. Ich habe gestern zum
Antrage der Regierung gestimmt weil ich denselben als ein«

Folge deS frühern Beschlusses betrachtete. Was liegt unSheule
vor? Ein Antrag, der die Aufhebung deS gestrigen Beschlusses

zur Folge hätte und wodurch der StaatSbau dekretirr würde.
Gegen ein so leichtsinniges Verfahren muß ich auch pro-
testiren.

Lehmann, I. U. Ich hätte selber gewünscht, daß der

Herr Ftnanzdirektor mit einer kleinern Summe sich hätte
begnügen können. Wir haben gestern beschlossen, zu Deckung
der Kaussumme StaatSobligationcn zu 4 Prozent auszugeben;
heute beschließen wir, die Frage über Beschaffung ver nöthigen
Geldmittel einer Kommisston zu überweisen. Deßwegen glaube
ich allerdings, eS widerspreche dem Gefühl der Mttglider dieser

Versammlung, wenn heute der größere Theil deS Kredites schon

bewilligt würde. Es muß ein momentanes Anleihen
ausgenommen werden, um das Dringendste zu decken. Der Redner

zitirl hier die unter litt, a, h und « des Art. 2 deS Kaufvertrags

aufgezählten Posten.) Dafür bedarf der RegierungSralh
einer Ermächtigung, und ich wünsche, daß der Herr Finanz,
direkter einen Vorschlag dafür mach« ; daS Uebrige soll durch
die Kommission näher untersucht werden. Nötigenfalls kann
der Große Rath wieder zusammcnberufen werden. Auf dies«

Weise würde dem Gefühle nicht zu nahe getreten.

Niggeler. Ich glaube, daS vorliegende Dekret sei in
mancher Beziehung mißverstanden worden, indem man dem.
selben eine größere Tragweite beimaß, als eS wirklich hat.
Die Regierung verlangt die Ermächtigung, ein Anleihen bis
auf neun Millionen Franken aufnehmen zu dürfen; aber damit
ist nicht gesagt, daß gerade neun Millionen aufgenommen
werden, sondern man wird sich auf das Bedürfniß beschränken.

Ich will indessen einen AbänderungSanlrag stellen. Ich sind«
allerdings, daß zu Bestreitung der dringendsten Ausgaben nicht
neun Millionen nöthig sind. Der Staat ist theils durch
Vorschüsse, theils durch ausgestellte Wechsel ungefähr für zwei
Millionen inlerefstrt. Man sollte die erforderliche Sumnre
aufnehmen, weil man in letzter Zeit gegenüber der Kantonal»
bank und der Hypothekarkasse gemrt war. Dazu kommen 1"/^
Millionen für Entschädigungen an Expropriate», ferner die
nöthigen Ausgaben für Bauten auf den Linien Biel-Neu«nstädt
und Gümligen - Langnau mit ungefähr Fr 75t),9l)l). Ich
würve daher den Antrag stellen, die Ermächtigung zur
Aufnahme eines AnleihenS von vier Millionen Franken im Maximum

zu ertheilen.

Stooß. Mir scheint, der RegierungSralh g«he von der
Ansicht aus, der Große Rath werde sich vermuthlich erst im
September oder im Oktober wieder versammeln, und erst dann
werde man demselben die definitiven Vorlagen machen können.
Ich stelle mir die Sache nicht so vor, sondern glaube, die
Kommission, welche wir heute wählen, werde in nicht ferner
Zeit Bericht und Anträge vorlegen. Infolge dessen sollen wir
uns auf die durchaus unvermeidlichen Maßregeln beschränken,
damit nicht dem Staate Schaben erwachse. WaS für
Forderungen können nach Mitgabe des gestern genehmigten
Vertrages sofortige Bezahlung verlangen, wenn der Vertrag in
Kraft erwachsen ist? In erster Linie sind eS d« Erpropriaten
mit einer Summe von Fr. 1,2t)l),l)l)l), für die man wird sorgen
müssen und zwar innerhalb eines MonatS nach der Ratifikation.

Diese ist aber noch nicht vollständig; eS wird noch etwa

vierzehn Tage gehen. Ferner sind die nöthigen Ausgaben zu
bestreiken für Sicherstellung der Bauten auf den Linien Biel«
Reuenstadt und Gümligen-Langnau, die nicht über eine halbe
Million betrag«» werden. Ich halte also dafür, daß nicht
über 2 Millionen nöthig sein werden. Die übrigen Anträge
der Regierung wurden bereits beleuchtet; ich hätte beinahe dazu

gestimmt, ohne sie zu kennen. Wenn man dieselben
annähme, so würden offenbar die Inhaber von Obligationen
ihr Recht auf Barzahlung geltend machen. Ich stelle also
den Antrag, die Ermächtigung zur Aufnahme eines AnleihenS
bis auf 2 Millionen zu ertheilen.

Herr Berichterstatter. Ich will Ihnen erklären,
wie wir auf die 9 Millionen kommen, wie der RegierungSralh

und ich die Sache auffassen. Vorerst ging man von der
Ansicht aus, eS werde einige Monate gehen, bis der Große
Rath wieder zusammentrete; auch erwartete man, daß die
Bedingung, welche der Große Rath gester» aufstellte, in Erfüllung

gehen werbe, und dieses werde um so eher der Fall sein,
wenn der Große Rath den Rachsatz annehme, der hier
vorgeschlagen wird. Man setzte ferner voraus, der Große Rath
wolle kaufen, und wenn dieß richtig ist, so wolle er auch die
betreffenden Eisenbahnlinien fertig bauen; darüber sei man im
Reinen. In diesem Falle aber brauche man daS nothwendige
Geld, um erstens die Kaufsumine von 7 Millionen zu zahlen
und zweitens die Linien zu vollenden. Dagegen sei man nicht
einig in Bezug auf den StaatSbau, und sei dieser Punkt einer
Kommission zu näherer Prüfung zu überweisen ; dasselbe solle
bezüglich der Finanzfrage im Allgemeinen geschehen. Das war
die Anschauung deS RegierungSralheS, auf die sich der
vorliegende Antrag stützt. Es mag allerdings auf den ersten
Moment etwas auffallend sein, daß man die Ermächtigung zur
Aufnahme von 9 Millionen gewissermaßen provisorisch
verlangt, während die Hauptsache an die Kommission gewiesen
ist; aber es läßt Kch doch aus guten Gründen erklären. Es
»vurde zwar eingewendet, daß ein Theil der Kaufsumme in
Schuldscheinen bezahlt werde. DaS ist richtig, und dle
betreffende Summe wäre dann in den 9 Millionen inbegriffen
gewesen. Wir wußten Alle, daß wir nach dem Vertrage binnen

Monatsfrist von der Ratifikation hinweg bezahlen müssen.

Run halte ich dafür, die Ratifikation sei gestern erfolgt, unter
einer Bedingung, und sobald diese erfüllt wird, zählt die

Monatsfrist von gestern an. Da man der Ansicht ist, daß die

auszugebenden Schuldschein« nicht daher gehören, so kann ich
die verlangte Summe bedeutend reduziren, noch weiter als
Herr Niggeler. ES handelt sich vor Allem um die Bezahlung
der Erpropriationsenkschädigungen, um die Deckung der
Vorschüsse deS Staates und Bezahlung der ausgestellten Wechsel.
Dafür ist eine Summe von ungefähr 3 Millionen nöthig. Wir
müssen zu rechter Zeit für Geld sorgen. und wenn wir auch
sofort die erforderlichen Schritte thun, so wird eS doch nicht
vor dem September kommen Was den Weiterbau der
fraglichen Linien betrifft, so haben wir bis zum September dafür
nicht Geld nöthig, wenn der Große Rath nicht vorher
zusammentritt. Aber für die drei Millionen möchte ich dringend
bi«en. Man kann sagen, der Antrag der Regierung hätte

2x 24 Stunden auf dem Kanzleitisch liegen sollen, aber die
Macht der Verhältnisse ist stärker als die Menschen, sagte Herr
v. Gonzenbach gestern Man wendet ferner ein, der zweite
Theil deS Antrages stoße alles um, waS bis dahin beschlossen

worden. Der RegierungSralh ging von der Ansicht aus, eS

liege nicht im Willen deS Großen Rathes, daß wegen eines
halben Prozents -das ganze Geschäft umgestürzt werde; um
daher nicht wieder alles in Frage zu stellen, wird Ihnen der
Vorschlag gemacht, den Obligationsgläubigern, welche nicht
Schuldscheine von 4 Prozent annehmen wollen, Baarzahlung
anzubieten. Der Große Rath soll mit voller Einsicht und
Sachkenntniß feinen Beschluß fassen. So ungerne ich eS thue,
denn eS ist eine unangenehme Aufgabe, noch einmal
anzufangen » — wenn der Rachsatz deS Antrages Ihnen nicht ge-



fällt, so streichen Sie ihn; aber dann riSkiren wir, daß das
Ganze zu Wasser werde.

Ntggeler. Nachdem der Herr Finanzdirektor erklärt
hat, daß drei Millionen genügen, so will ich mich, so weit eS

die Zahl betrifft, ihm anschließen; dagegen möchte ich die
Redaktion etwas besser dem Sinne und Geiste deS gefaßten
Beschlusses anpassen, und beantrage daher folgende Fassung:
„Die Regierung wird ermächtigt, zur Deckung der Vorschüsse
des Staates, Bezahlung der ErpropriationSentschädigungen
und Instandhaltung und Sicherung der angekauften Linien ein
Anleihen bis auf drei Millionen aufzunehmen."

Der Herr Berichterstatter erklärt sich mit Rücksicht
auf die Modifikation seines Antrages mit der von Herrn
Niggeler vorgeschlagenen Redaktion einverstanden.

S tu der. Ich möchte einfach beim gestrigen Beschlusse
verbleiben, allfällig mit einer Ergänzung bezüglich der noth»
wendigen VersicherungSbauten, ES ist eine Abänderung deS

gestrigen Beschlusses, die man anstrebt.

Niggeler. Es ist ein Irrthum, wenn man sagt, eS

handle sich um eine Abänderung des gestrigen Beschlusses; es
ist nur eine Vollziehung desselben. Gestern erklärte der Große
Rath, die angekauften Eisenbahnlinien sollen bezahlt werden;
jetzt verlangt man daS nöthige Geld dafür, weil mit dem 1.

Juli der Nutzens- und Schavensanfang für den Staat eintritt.

I)r. v. Gonzenbach. In materieller Hinficht kann
man wirklich nicht viel gegen den Antrag, wie er nun vorliegt,
sagen. Die Erpropriaten müssen bezahlt werden Bisher
sprach man nur von einer Million, die dafür erforderlich sei,

jetzt setzt man die Summe auf 1'/» Millionen an, DaS
anerkenne ich. Dagegen läßt sich in formeller Beziehung doch
etwas bemerken. Wenn man vom Großen Rathe die Ermächtigung

zur Ausgabe von drei Millionen fordert, so soll ein
Bericht da sein, der Aufschluß gibt, warum man sie fordert.
Es ist nicht um Opposition zu machen, wenn ich mir noch
einmal das Wort zu ergreifen erlaube, glauben Sie daS nicht,
aber wir sollten uns im Großen Rathe nicht daran gewöhnen,
solche Anträge ohne Bericht der vorberathenden Behörde
hinzunehmen. Ich wiederhole: materiel habe ich gegen den Antrag,
wie er nun vorliegt, nichts; ich anerkenne, daß eS die
Vollziehung des gestrigen Beschlusses ist. Was die Erhaltung der
erworbenen Bauten betrifft, so ist eS eine Vollziehung deS

frühern Beschlusses vom 6, April, so daß ich in dieser Beziehung
keine Einwendung mehr dagegen zu machen habe.

v. Büren. Ich möchte noch die Aufnahme eines
Schlußsatzes beantragen, welcher dahin geht, daß daS vorliegende

Dekret erst auf den Zeitpunkt in Kraft trete, wenn der
Kaufvertrag selbst in Kraft erwachsen ist, nicht vorher. Sodann
erlaube ich mir noch einen Wunsch, einen Vorbehalt zuäßern,
daß die heute zu bewilligende Summe nur auf den Ankauf
von Schuldtiteln verwendet werde, die bis jetzt eingelöst wurden:
nicht zur Einlösung neuer Ansprüche, sonst wären wir auf dem

frühern Boden, indem die Betreffenden dann sagen könnten, sie

wollen lieber baar Geld. Darum möchte ich bei dem Wortlaute

deS gestern angenommenen Dekretes verbleiben und
es auf die Vergangenheit beschränken.

Dr. Schneider. Ich muß gegenüber der so eben

ausgesprochenen Ansicht die Bemerkung machen, daß eS möglicher
Weise infolge des gestrigen Beschlusses noch einige Zeit gehen
kann, bis die Genehmigung der Betheiligten überall eingeholt
ist, und bis zu diesem Zeilpunkte können möglicher Weise sogar
Wechsel auf den Staat fällig werden. Dafür muß die
Regierung Geld in den Händen haben, wie für andere dringende
Ausgaben.

Tagblatt des Großen Rathes tsst.
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v. Büren. Die Wechsel sind erst im Herbste fällig, und
für die Sicherstellung der erworbenen Eisenbahnlinien ist bereits
Vollmacht ertheilt.

Von mehrern Seiten wird diese Behauptung verneint.

Lehmann, I. U. Ich möchte am gestrigen Beschlusse
festhalten. Gestern haben wir beschlossen, und beute handelt
eS sich um die Ausführung. Der Herr Finanzdirektor sagte
unS, waS zu Bestreitung der dringendsten Ausgaben nöthig ist,
und das hat er allerdings nöthig. ES ist einfach eine Folge
deS gestrigen Beschlusses.

Herr Berichterstatter. Ich habe eS nicht anders
verstanden, als daß man sich innerhalb ber Autorisation, die
der Große Rath ertheilt hat, bewege und nicht weiter gehe.
Wenn man glaubt, eS seien nicht drei Millionen nöthig, um
daS Dringendste zu decken, so sage man, was ich machen soll,
wenn im Herbste die Wechsel fällig sind. ES ist eine Ehrensache

für den Kanton, pünktlich zu zahlen. WaS die
Erpropriaten betrifft, so zahlt man sie erst auS, wenn der Vertrag
genehmigt ist. Es ist wichtig, daß daS Anleihen nicht erst im
Herbste realisirt werde, damit die Regierung nicht in Verlegenheit

komme.

Herr Präsident. Ich habe zu bemerken, daß der

Vortrag des NegierungSratheS über die Finanzfrage vorliegt,
so daß auch die Form erfüllt ist. Der Große Rath ist zwa r
nur theilweise darauf eingetreten, der andere Theil ist an die
Kommission gewiesen, aber die Form ist nicht verletzt.

A b st i m m u n g.

Für daS Eintreten Handmehr.

„ den ursprünglichen Antrag deS

Regierungsrathes mit oder ohne
Abänderung Minderheit.

Dagegen Gr. Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn Niggeler mit

oder ohne Abänderung „ »,

„ ein Anleihen von drei Millionen 111 Stimmen.

„ » », „ zwei „ 26 „

Lauterburg wünscht zu wissen, warum die Stimme des

Präsidenten in diesem Falle gezählt werde.

Herr Präsident. Es geschieht deßhalb, weil die
absolute Mehrheit sämmtlicher Mitglieder des Großen Rathes
erforderlich ist. Die Verfassung mußte in dieser Beziehung daS

Reglement ergänzen, und eS wurde bisher immer so gehalten,
sonst fehlt ein Mitglied, das auch zählen soll.

Lauterburg stellt die Frage an den Präsidenten, ob er
nicht gestern erklärt habe, es seien zur absoluten Mehrheit
sämmtlicher Mitglieder 112 Stimmen erforderlich.

Der Herr Präsident antwortet mit Ja, und fragt
hierauf die Minderheit an, ob vielleicht eines der zu derselben

gehörenden Mitglieder sich der Mehrheit anzuschließen geneigt sei.

Ganguillet und Stooß erklären, daß sie bereit seien,

die absolute Mehrheit zu ergänzen.

Herr Präsident. Der Beschluß ist also mit 113 gegen
24 Stimmen gefaßt worden.

69
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Der erheblich erklärte Antrag geht nun an den Regie«
tungSrath, welcher nach kurzer Berathung denselben mit
dem Schlüsse auf unveränderte Annahme wieder vorlegt.

Der Große Rath genehmigt den Antrag ohne Einsprache
durch daS Handmehr.

Fr. 3,100,491. öS

Vo rtr a g

der Direktion der Finanzen an den RegierungS-
raihzu Handen des Großen RatheS, betreffend

Vermehrung deS Betriebskapitals der
Kanto nal dank, nebst Entwurf-Beschluß über
ein Kantonalbankanleihen.

Herr Präsident,
Meine Herren!

Mit Zuschrift an den RegierungSrath vom 15. Dezember
1860 beleuchtet der Verwaltungsrath der Kantonalbank das
Verhältniß des bestehenden Bankkapitals von Fr. 3,500.000 zu
dem jetzigen Stande der eröffneten Kredite und der von daher
gestellten erhöhten Anforderungen und gelangt zu dem Schlüsse,
«S fei der Zeitpunkt gekommen, wo die im § 1 des Gesetzes

vom 5/11 Mai 1858 in Aussicht genommene Kapitalvermehrung
verwirklicht werden sollte. Der VerwaltungSrath schließt mit
dem Antrage :

ES sei beim Großen Rathe dahin zu wirken, daß
derselbe eine Vermehrung deS BankkapitalS von 3s, auf 6
Millionen Franken verfüge.

Nach einläßlicher Prüfung dieses Antrages beehrt sich die
Direktion der Finanzen Ihnen hiemit ihren Bericht hierüber
zu erstallen.

Daß durch die Trennung der bisherigen Kantvnalbank in
ein Haupnnstitut und drei Filialen, jede mit einem entsprechenden

Theile deS Betriebskapitals ausgestattet, sowie durch die
infolge dieser Neuerung und der Reorganisation überhaupt
entstandene Ausdehnung der Geschäfte die Frage einer
Vermehrung der Geldmittel ernstlich herantritt, kann nicht auffallen.
Die Finanzdireklion steht denn auch nicht an, diese Thatsache
zu konstaliren, »viewohl sie für einstweilen die auf Seite 5 des
Berichtes deS Verwaltungörathes als Bedürfniß dargestellten
Ziffern alS zu hoch geschraubt betrachtet. Indem sie dieses
Bedürfniß konstatirt, gibt sie auch zu, daß eine Vermehrung
deS Stammkapitals, wie dieselbe vom Verwaliungsraihe angestrebt

wird, wünschbar sei.
Leider ist der gegenwärtige Zeitpunkt für die Erfüllung

dieses Wunsches nicht nur sehr ungünstig, sondern eS ist
geradezu unmöglich, demselben in der einfachen Form, wie ihn
der Antrag deS Verwaltungsrathes mit sich bringt, zu
entsprechen. Die 3"/z Millionen, welche dermalen das zu 4
Prozent verzinsliche Stammkapital der Bank bilden, find Eigenthum

des Staates und bilden «inen Bestandtheil deS SlaatS-
vermögenS. Eine Vermehrung dieses Stammkapitals im Sinne
des Bankgescßes ist daher nur in zweierlei Weise möglich,
entweder dadurch, daß der Staat von feinem Eigenthum«
weitere Summen der Bank bleibend zuwendet, oder aber indem
er «in entsprechendes Anleihen zum gleichen Zinsfuß von 4
Prozent aufnimmt und dessen Ertrag der Kantonalbank zu den
ersten 3>/, Millionen übergibt. Wie steht eS vorerst mit jener
ersten Voraussetzung?

Ein Blick auf Seite 52 der SraatSrechnung pro 1860
wird genügen, um Jeden zu überzeugen, daß der Staat der
Kantonalbank keine wettern eigenen Geldmittel zuwenden kann.

I. Die RechnungSrestanzen betragend Fr. 4,105,413. 32
sind für den laufenden Dienst bestimmt, und
daß sie zum großen Theil percnnirende
Verwendung finden, geht auS Fol. 41—43 hervor.
Zudem ist darin die Restanz der Einnahmenüberschüsse

mit „ 1,004,922. 26
über welche der Große Rath jederzeit verfügen

kann und zum Theil schon verfügt hat.
Es bleiben also als reelles Vermögen hievon

nur
worunter hervorzuheben sind:

. Die Restanz der äußern
Gelder Fr. 303,131. 58

. Die Vorschüsse in Ent-
sumpfungSsachen „ 193,047. 79

c. Die Inventarien der
Anstalten „ 592,285. 69

ei. Die Vorschüsse an
Gemeinden in Eisenbahnsachen

„ 351,952 28
e. Die Kadastervorschüsse „ 54,102. 41
t. Die Branvassekuranzan-

stalt » 83,123 45

g. Die Ausstände namentlich

in Forst- und
Domänengefällen „ 248,452 44

Fr. 1,836.095. 74
so daß für den laufenden

Dienst nur verfügbar
bleiben zirka Fr. 1,264,345. 52

Fr. 3,100,441. 26
II. Die Kapitalfonds in Handlungen

für den Staat betragen Fr. 3,933.000. —
worunter namentlich daS dermalige
Bankkapital mit Fr. 3,500,000 und die Salz-
Handlung mit Fr. 400,000

111. u. IV. Die zinstragenden SraatS-
kapitalien sind:
Hypoihekarkasse Fr. 6,929,765. 99
Innerer Zinsrodel „ 619,765. 93
Domänenkasse „ 1,008,624. 16
Feudallastenliquidation „ 536,952 42

Fr. 9,125,108 55
Darauf Haftel aber die

Passivschuldenrechnung,
s Feudallastenliquidation
und Glasholzerkapital) » 1,505,912. 18

^ Fr. 7,619,196. 37
ES bedarf wohl keiner Erörterung, um
nachzuweisen, daß hievon nichts verfügbar ist,
ebensowenig bei den folgenden VermögenS-
rubriken: -

V. Zweifelhafte Debitoren Fr. 28,207 26
VI Forst-, Gebäude- und Pachtgüler-

Kapital „ 25,402,132 13
haS so zu sagen ausschließlich auf die
Waldungen und auf die zum Dienste der
Staatsverwaltung nöthigen Gebäude reduzirt ist.

VII. Geräthschastenkonto „ 3,666,525. 05
worunter vorzüglich die KriegSgeräthschaftrn
und KriegSvorräthe.

Summa Kapitalbestand deS Staatsvermögens

Fr. 43,749,552. 37
Nicht nur besitzt der Staat kein weiteres Eigenthum zu

Vermehrung deS Baukapitals, sondern eS ist auch keine Aussicht

vorhanden daß dieses je der Fall sein wird. ES wird
ihm also nur die andere Alternative bleiben, daS nöthige Geld
auf dem Wege eines AnlethenS herbeizuschaffen. Unter den



jetzigen Gelvverhältnissen ist aber an ein Anleihen zum Zinsfüße

von 4 Prozent, welcher für vaS Bankkapital gesetzlich

festgesetzt ist, nicht zu denken, und damit ist auch die
Möglichkeit benommen, ohne Aenderung veS erst erlassenen Gesetzes

zur Verwirklichung der im 8 1 ausgesprochenen Idee einer

Kapitalvermehrung zu schreiten. Hiezu muß eben der
Zeitpunkt abgewartet werden, wo der Staat wieder in der Lage
sein wird, ein Anleihen zu 4 Prozent zu realisire». Dermalen
wäre ein Anleihen von irgend welchem Belange nur zum Zinsfuße

von 4>/^ Prozent erhaltlich. Da nun das Bankkapital
dem Staate nur zu 4 Prozent verzinset wird und das übrige
schon den Gewinn bildet, von welchem der Staat nur 75
Prozent, Direktion und Personal der Bank 25 Prozent beziehen,
so müßte entweder der Zinsfuß für das ganze Stammkapital
oder doch für den neuen Theil desselben auf 4'/z Prozent
erhöht werden, beides nur mmelst einer Aenderung des Gesetzes

möglich; oder aber es müßte der Staat die Zinsdifferenz
zwischen Anleihen und Bankkapital von >/z Prozent auf seine Rechnung

nehmen, beziehungsweise nur seinen Gewinnantheil
damit belasten, was eine Anomalie genannt werden müßte.

Bet dieser Unmöglichkeit einerseits, ohne Aenderung deS

Bankgesetzes dermalen VaS Bankkapital zu vermehren, und bei

der Unthunlichkelt anderseits, jetzt nach kaum 2 Jahren schon
wieder auf jenes Gesetz zurückzukommen und die ganze
Organisation damit in Frage zu stellen, gelangt Ihre Finanzdirektion

zu dem Schlüsse, es könne bis auf günstigere Zeiten in
den Antrag auf Vermehrung des Bankkapitals nicht eingetreten
werden und eS sei daher emstweilen der Bank in anderer Weise

zur Beschaffung der für den Gang der Geschäfte nöthigen
Geldmittel zu verhelfen. Statt Kapitalvermehrung kann eS

sich nur um ein Darlehn mit Hülfe des Staates handeln.
Ueber den Noäus proceckenäi kann man verschiedener

Ansicht sein. Es kann der Staat selbst das Anleihen
ausnehmen und der Bank ein Darlehn zu den gleichen

Bedingungen und gegen Uebernahme aller Kosten verabfolgen. ES
kann aber auch die Bank autorisin werden, das Anleihen
aufzunehmen und so von einer Vermittlung des StaalS in vex

Ausführung Umgang genommen werden. Die Finanzdirektton
gibt unbedingt letzlerem Modus den Vorzug. Der Kredjt, den
der Staat besitzt, kömmt offenbar der Bank, für welche der
Staat vollständig verantwortlich ist und für die er mit seinem

ganzen Vermögen einsteht, in gleichem Maße zu. AuS
letzterem Grund« kömmt eS auch faktisch ganz aus'S Gleiche
hinaus, ob der Staat oder die Bank selbst daS Anleihen
aufnehme, und eS ist somit kein stichhaltiger Grund vorhanden,
daS weitläufigere Versahren zu wählen»

In Umfassung alles Angebrachten beehrt sich die Finanz-
direkiiou, bei Ihnen, Herr Präsident, meine Herren, dm
Antrag dahin zu stellen: eê sei einstweilen in eine Kapitalvermehrung

nicht einzutreten, hingegen die Bank zur Aufnahme
eines AnleihenS von 2 Millionen zu ermächtigen DaS Nähere
wird im beigesetzten Entwurfbeschlusse formulirt, über dessen

Inhalt noch Folgendes zu bemerken bleibt:
âck Art. 1. Die Autorisation muß, um den gesetzlichen

Jnstanzengang innezuhalten, zu Gunsten deS VcrwaltungS«
ralhcS, als der obersten Bankbehörde, lauten, da die Direktion

nur von diesem Befehle anzunehmen hat.
àck Art. 2. Di« Eàtheilung der Scheine in diese 3

Nummern ist allgemein als die bewährteste anerkannt. Die
Unterschrift deS FinanzdirektorS dien« für Uneingeweihte als
Konstatirung, daß dieses Bankanleihen vom Staate garantie

ist.
^.6 Art. 3. Ohne Störung der Geschäftseinrichtung der

Bank und ihrer Bestimmung darf der Zinsfuß nicht höher als
auf 4>/z Prozent gestellt werden, zumal auch der Zinsfuß für
die ausgeliehenen Gelder nicht leicht 4'/, bis 5 Prozent
übersteigen darf. Zu 4"/» Prozent wird auch daS Anleihen erhältlich

sein.
^-4 Art. 4. Der Zeitpunkt der Heimzahlung kann nicht

zum Voraus bestimmt werden, da er einzig davon abhängen

S7Ü

wird, wann der Staat zu einer Kapitalvcrmehrung zu schreiten

im Falle sein wird, mit welcher jenes Anleihen zurückbezahlt

werden muß. AuS dem gleichen Grunde kann hier das
System einer Tilgung durch jährliche zum Voraus bestimmte
Abzahlungen nicht Platz finden. Hingegen ist wenigstens ein
Zeitpunkt zu bestimmen, über den hinaus die Sache nicht im
jetzigen Stadium bleiben soll.

àck Art. 5. Die Finanzdirektion hält dafür, daß
einstweilen eine Million hinreichend ist, und beantragt deßhalb,
den Zeitpunkt der Ausgabe der zweiten Million dem Regie«
rungSrathe zu bestimmen vorzubehalten.

Die Finanzdirektion empfiehlt Ihnen, Herr Präsident,
meine Herren, diese Anträge und zeichnet

Mit Hochachtung!

Bern, den 16. Juni 1861.

Der Direktor der Finanzen:

Scherz.

Beschluß-Entwurf

betreffend ein Kantonalbankanleihen.

Der Große Rath des Kantons Lern,
in Erwägung, daß infolge der Ausdehnung, welche die

Kantonalbank durch die neue Organisation genommen hat, daS

Bankkapital von Fr. 3,566,60(1 nicht mehr genügt, daß aber
die Vermehrung dieses Stammkapitals als unter den
gegenwärtigen Geldverhältntssen nicht thunlich ist,

auf den Antrag der Finanzdirektion und deS RegierungS-
ratheS,

beschließt:

8 1.

Der Verwaltungsrath der Kanwnalbasik wird zur
Aufnahme eines AnleihenS von zwei Millionen Franken unter den

nachfolgenden näher» Bedingungen ermächtigt.

8 2.

Die Bank gibt Parttalschulvscheine auS von Fr. 566,
Fr. 1666 und Fr. 5666, die auf den Inhaber (au porteur)
lauten und nebst den Unterschriften der betreffenden Behörden
und Beamten der Bank diejenige deS Direktors der Finanzen
zu tragen haben.

8 3.

Der Zinsfuß darf 4>/2 Prozent nicht übersteigen. Die
Verzinsung hat mittelst ZtnSabschnittm zu geschehen, die den

Schuldscheinen anzuhängen sind.

8 4.

Der Zeitpunkt der ganzen oder theilwcisen Heimzahlung
deS AnleihenS wird vom Verwaltungsrathe bestimmt und
findet längstens im Jahr 1876 statt. Bei theilweiser Heim,
zahlung entscheidet daS LooS über die Rechenfolge der Schuldscheine.
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§ 5.

Von diesem Anleihen soll einstweilen nur die Hälfte mit
«iner Million realism werden. Die Bestimmung deS

Zeitpunktes, auf welchen die andere Hälfte zu realistren sein wird,
ist dem RegierungSrathe vorbehalten.

8 6.

Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft und soll in die

Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, am
(Folgen die Unterschriften.)

Scherz, Finanzdirekior, als Berichterstalter. Es wurde

vorhin von einem Mitgliede des Großen Rathes der Wunsch

geäußert, daß auch das Dekret, betreffend die Hypothekarkasse,

gleichzeitig behandelt werden möchte. Indessen haben diese zwei

Geschäfte durchaus keinen Zusammenhang. Bei der Hypolhe-
karkasse handelt es sich nicht um die Vefugniß zur Aufnahme
eines AnleihenS, sondern um die Erhöhung der Depots. Dieses

Geschäft lag bereits in der letzten Aprilsitzung zur Behandlung
bereit, auffallender Weise ist es jetzt nicht vorhanden z eS wird
indessen schon noch behandelt werden können. Zur Sache selbst

übergehend, erkläre ich zum voraus, daß ich mit Rücksicht auf
die gestrigen und vorgestrigen langen Verhandlungen sehr kurz

sein werde. Die Bankdireklion hat das Gesuch eingereicht, es

möchte im Hinblick auf die gegenwärtigen Verkehrsverhältnisse
der Kapitalfond der Kantonalbank, der nicht mehr genüge, auf
6 Millionen Franken erhöht werben. Mit der Erhöhung des

KapiialsondS ist sowohl die Finanzdirektion als der Regierungs-
rath grundsätzlich einverstanden. Es fragte sich nun aber, auf
welchem Wege die Erhöhung stattfinden solle. Besitzt der Statt
eigene Mittel, aus denen er die erforderlichen Zuschüsse leisten

kann? Oder ist er nicht vielmehr im Falle, zu diesem Zwecke

Geld aufzunehmen? Die Frage war bald entschieden. Aus
dem Berichte, der in Ihren Händen liegt, geht hervor, baß der

Staat nicht hinlängliche Mittel besitzt, um die erforderlichen
Zuschüsse zu machen. Der Regierungsrath findet nun, eS sei

am zweckmäßigsten, wenn die Bank selber daS nöthige Geld
aufnehme. Zunächst ist zu bemerken, daß nach dem Gesetze über

die Kantonalbank die Kapilalbeischüsse deö Staates nur zu 4
Prozent verzinst werden, daß gegenwärtig auf diesem Zinsfüße

kein Geld erhältlich wäre und der Staat somit in Nachtheil

käme. Man wird zwar sagen, der Gewinn fließe doch

wieder m die Staatskasse zurück. Das ist aber nicht ganz
richtig; 75 Prozent des Reingewinns fallen allerdings dem

Staate zu, die übrigen 25 Prozent aber werden unter die

Bankdirektion und die Beamten und Angestellten der Bank
vertheilt. Abgesehen davon, müßte der Staat, auch wenn er selbst

das Geld aufnähme, sich zu diesem Zwecke an die Bank wenden,
weil sie mit andern Bankinstituten des In- und Auslandes in
Verbindung steht und es ihr daher am leichtesten ist, sich Geld

zu verschaffen. Bekommt die Bank billiges Geld, vielleicht zu
3 Prozent, so wird ihr Jedermann sehr dankbar sein, und der
Staat erleidet dann auch keinen Zinsverlust. Man wird zwar
vielleicht einwenden, nach dem Bankgesetze habe der Verwal-
tungSrath der Kanlonalbank zur Aufnahme von Geldern keine

Autorisation nöthig. DaS ist richtig bezüglich der Depots,
aber ich bestreite der Bankverwallung das Recht, Anleihen auf
längere Zeit ohne besondere Autorisation des Staates
aufzunehmen. Ich will mich vorläufig dabei nicht weiter aufhallen,
sondern die Erwiederung auf allfällige Einwendungen auf den

Schlußrapport «ersparen. WaS den Zinsfuß betrifft, so fand
man, derselbe sollte 4'/z Prozent nicht übersteigen. Auch über
die Rückzahlung wird eine Bestimmung aufgenommen. Nach
8 5 des vorliegenden Dekretes soll einstweilen nur die Hälfte
des AnleihenS mit einer Million realistrt werden. Wenn jedoch
die Bankdirektion glaubt, diese Summe genüge nicht, oder Je¬

mand im Großen Rathe mit Sachkenntniß nachweist, daß ein
größerer Zuschuß nöthig ist, so habe ich nichts gegen die

Aufnahme von 2 Millionen. Der Vorschlag des Regierungsrathes
stützt sich auf Rücksichten der Oekonomic Ich halte aber, wie
gesagt, nicht an demselben fest, sondern sobald 2 Millionen
verlangt werden, gebe ich eS zu. Ich empfehle Ihnen das
Eintreten und da das Geschäft ein sehr einfaches ist, die Behandlung

des Dekretes irr giobo.

Ganguillet. Ich erlaube mir, über diese Angelegenheit
daS Wort zu ergreifen, und zwar weil ich eines der Mitglieder
der Direktion der Kantonalbank bin. Ich will damit beginnen,
dem Großen Rathe zu sagen, warum die Bank ihr Grundkapital
vermehren muß. Im Jahre 1858 haben Sie die Kantonalbank
reorganisirt, Sie machten dieselbe so unabhängig vom Staate,
daß dieser sich auf die Wahl deS BenvaltungsratheS und schließ
lich auf die Genehmigung der Rechnungen beschränkt. Bei
der Reorganisation der Bank setzten Sie das Grundkapital
derselben auf 3'/z Millionen fest. Damals, d. b. im letzten Jahre
der frühern Verwaltung, betrug der Umsatz der Bank 107
Millionen, drei Jahre nachher war derselbe auf 247 Millionen
angestiegen. Ich sage: letztes Jahr Halle die Kantonalbank diesen
Umsatz mit einem Grundkapital von 3^ Millionen. DaS
genügt, um zu zeigen, wie nothwendig eine Vermehrung des
Grundkapitals ist. Zur Erleichterung deS Publikums wurden
drei Filiale der Bank gegründet und zwar zu St Immer, Biel
und Burgdorf, wodurch das Grundkapital zersplittert werden
mußte, aber daS Ganze eine bedeutende Ausdehnung erhielt
Die Büreaur der Bank sind infolge dessen dem Publikum näher.
Ich will Ihnen zeigen, wie sich das Verhältniß der offenen
Kredite bei der Bank in den letzten Jahren entwickelte Es
betrugen dieselben:

1857 Fr. 8,979,300 an 1021 Inhaber;
1858 „ 10.122,200 „ 1l50
1859 „ 10,884,200 „ 1260 „1860 „ 11,659.500 „ 1384 „

Hier muß ich bemerken, daß seit Anfang dieses Jahres keine
neuen Kredite mehr eröffnet werden konnten; im entgegengesetzien
Falle wäre der Betrag um eine ganze Million stärker als im
vorhergehenden Jahre. Es sind wenigstens für eine halbe
Willion neue Kredilbegehren eingelangt, und man kann annehmen

daß für die gleiche Summe Begehren nicht einlangten,
weil man wußte, daß keine neuen Kredite mehr eröffnet werden.
Die Bankverwaltung wollte nicht riSkiren, daß sie die bereits
eröffneten Kredite nicht befriedigen könne; deßhalb zog sie vor,
die Eröffnung neuer Kredite zu suSpendiren, bis der Staat
nachgeholfen haben werde. Auch mit dem Diskontiren von
Wechseln mußte man aufhören. In bescheidenem Maße setzte
man noch in St. Jmer die Diskontogeschäfte fort, um Unglück
zu verhüten. Wie verhält eS sich mit den Depots? Die verzinslichen

Depositen betrugen:
1857 Fr. 2,175,338
1858 „ 3.211,474
1859 „ 4,930.242
1860 „ 4.313,518

Bestand der Wechsel je auf den 31. Dezember:
1857 Fr. 810,670
1858 „ 1,065,268
1859 „ 1,855.531
1860 „ 2,706,772

Der Bestand der Wechsel hat sich aOo in drei Jahren mehr
als verdreifacht, waS hauptsächlich der neuen Wechselordnung
zuzuschreiben ist. Die Ausstände der Bank betrugen:

1857 Fr. 5,310,000
1858 „ 6.265.000
1859 „ 7,255,000
1860 „ 8,900,000

Rechnet man dazu das Guthaben der Bank bei ihren auswärtigen

Korrespondenten, so absorbirt diese Rubrik über 10
Millionen, während das Grundkapital nur 3>/2 Millionen beträgt.



Damit die Bank marschiren kann, muß sie ein höheres Kapital
haben, abgesehen von den Depotgeldern. Die Bankverwaltung
machte sich seit der Reorganisation zur Pflicht, dem Publikum
möglichst entgegenzukommen. Ihr Hauptzweck war nicht,
Gewinn zu machen, zu spekuliren, sondern dem Publikum wohlfeiles

Geld zu verschaffen. AlS Beweis führe ich an, daß
voriges Jahr bis zu dessen Ende der Zinsfuß bei 4>/z Prozent
blieb, während die Verwaltung auf à Prozent hätte gehen
können. Alle schweizerischen Banken steigen auf ä'/z —6 Prozent,

die französischen und englischen Banken noch höher. Die
Verwaltung der Kantonalbank aber wünschte, die Krisis ohne
Erhöhung deS Zinsfußes zu bestehen, was ihr jedoch vom
Anfang dieses JahreS an nicht mehr möglich war. Die englische
Bank hatte ihren Zinsfuß auf 8 Prozent, die französische Bank
den ihrigen auf 7 Prozent erhöht, so daß eine Rückwirkung
auf unsere Kredilverhältnisse nicht ausbleiben konnte. Deßhalb
wurden sowohl die Diskontogeschäfte als die Krediteröffnungen
sistirt. Zu dem Kurse von 7 Prozent wurde kein Geld
bezogen, auch nicht zu 6 Prozent, wie der Herr Finanzdirektor
gestern irriger Weise behauptete. Hingegen bezog man solches

zu 5 Prozent, und wenn man die Kosten und Provistonen dazu
rechnet, so kam eS allerdings auf 6 Prozent. So verhält eS

sich mit den Operationen der Bank. Auf dem Lande machte
eS einen sonderbaren Eindruck, als eS hieß, die Kanlonalbank
eröffne keine Kredite mehr und schränke die Diskontogeschäfte
ein. An vielen Orten wurde es mißdeutet, indem man sagre,
die Bank habe ihre Zahlungen eingestellt; daS war nicht der

Fall. Als Beispiel, wie es aufgefaßt wurde, berufe ich mich

auf den Brief etneS Notars vom Lande, der auf Rechnung
seines Kredites eine Summe von Fr. 600 verlangte, in der

Befürchtung, eS könnte der Bank bald nicht mehr möglich sein,
eine solche Summe zu zahlen. Run komme ich zu den

Anträgen deS RegierungSrathes, und da muß ich gestehen, baß
ich im Grundsätze mit denselben nicht einverstanden bin. Der
VerwaltungSrath der Kantonalbank, im Einverständniß mit
dem Verein für Handel und Industrie, verlangt nicht die

Autorisation, zwei Millionen Franken entlehnen zu dürfen,
sondern er verlangt eine Erhöhung deS Grundkapitals um 2'/2
Millionen nach § 1 des Bankgesetzes, gestützt auf welchen daS

Kapital der Bank auf den Antrag deS Verwaltungsrathes und
der Regierung durch Beschluß. deS Großen Rathes „nach
Bedürfniß" vermehrt werden kann. Sie werden sich erinnern,
daß zur Zeit der Berathung dieses Gesetzes im Großen Rathe
sich viele Stimmen dafür auSsprachen, daß man eine gemischte
Bank einrichte in dem Sinne, daß das Kapital deS Staates
im Institute bliebe, dagegen die Bankverwaltung ermächtigt
würde, für 2—3 Millionen Aktien zu emittiren, die gleich dem

Kapital des Staates Antheil an den Dividenden der Bank
gehabt hätten und zu 4 Prozent zinsbar gewesen wären.
Damals sah man eine solche Einrichtung hier für sehr gefährlich
an, indem man sagte, man wolle nicht, daß die Kapitalisten
sich der Anstalt bemächtige», sie dürfe nicht zu Spekulationen
benutzt werden; namentlich wolle man nicht riskiren, daß sie

dem Einflüsse der Bankiers anheimfalle; dagegen war man
einverstanden, daß dem Institute durch die Reorganisation eine

freiere Stellung gewährt werden müsse. Ich glaube, man
werde wohl eingesehen haben, daß man damals sicher Unrecht
hatte; denn was hätte vie Bank gethan, wenn sie auf anderm
Fuße organisirt wäre? Sie hätte allerdings Aktien emittirt,
und die Aktionäre hätten eine verhältnißmäßige Vertretung im
Verwaltungsrathe gehabt; aber ich hatte damals schon elwaS
Anderes im Auge, nämlich die Ausgabe von Obligationen
mit 4 Prozent Zins, deren Inhaber nicht einen Antheil an der

Verwaltung hätten beanspruchen können. Nun will ich nicht
eine Abänderung deS Gesetzes beantragen, aber der Antrag deS

RegierungSratheS führt zu einer Abänderung desselben. Der
RcgierungSrath will nicht das Kapital der Bank nach dem
Gesetz erhöhen, sondern ihr die Autorisation geben, ein An«
leihen aufzunehmen. Hier komme ich auf eine Aeußerung des

Herrn FinanzdirektorS zurück. Ich glaube wirklich nicht, daß

Tagblatt des Großen Rathes t8Kt.
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die Bankverwaltung zu einem Anleihen die Autorisation des
Großen Rathes nöthig gehabt hätte. Anleihen haben wir schon
lange; die Bank nahm Gelder an gegen Kassascheine, die
meistens Landleuten gehören, welche im Frühling oder Sommer
ihr Geld für ein paar Monate der Bank übergeben, um es im
Herbste wieder in Empfangzu nehmen. Dasselbe geschieht auch von
Contocorrent-Gläubigern verschiedener Kategorien, von öffentlichen

Instituten, Ersparntßkassen, Handelshäusern. DaS ist
aber ein so unsicheres Kapital, daß eS die Bank in Verlegenheit

bringen kann. Namentlich letzten Herbst wurden solche
Eontocorrent-Posten massenweise zurückgezogen, was dazu
beitrug daß die Bank in Verlegenheit kam. Der VerwaltungSrath

beschloß voriges Jahr die Ausgabe von Kassascheinen zu
4 Prozent, von denen anfänglich nicht viele placirt wurden;
nach und nach kam mehr Geld. Aber was geschah? Die In.
Haber älterer Scheine von 3^ und 3 Prozent wechselten ihre
Papiere gegen solche zu 4 Prozent auS. Es flössen der Bank
für ungefähr 4'^ Millionen neue Gelder zu 4 Prozent zu.
Die Inhaber solcher Scheine müssen aber ihr Geld wenigstens
ein ganzes Jahr bei der Bank lassen und dasselbe vier Monate vorher
aufgekündel werden. Die Maßregel ist bald seit einem Jahre
in Kraft, und doch sind nicht mehr als für etwa 4 «4
Millionen solcher Scheine ausgegeben. Die Regierung sollte nun
einfach das Kapital der Bank vermehren; sie könnte allfällig
dieselbe beauftragen, auf Rechnung des Staates ein Anleihen
aufzunehmen und Staatskaffascheine dafür auszugeben, nicht
Scheine der Bank. Der Herr Finanzdirektor wird sagen, man
bekomme daS Geld zu 4 Prozent nicht, also werde man 4'/z
Prozent zahlen müssen, und der Staat könne nicht sH Prozent
verlieren gegenüber der Bank. Nach 8 32 deS BankgesetzeS
wird auS dem nach Abzug aller Jahresuukosten und allfälliger
Verlüste sich ergebenden Ge vinne vor Allem daS Grundkapital
an den Staat mit 4 Prozent verzinset. Nach dem Gesetze soll
also vaS Grundkapital nicht über 4 Prozent verzinset werden.
DaS ist der Unterschied zwischen dem Antrage der Regierung
und dem unsrlgen. Der Herr Finanzdirektor wird auf die
Schlußbestimmung des nämlichen Paragraphen aufmerksam
machen, laut welcher der sich nach Abzug der Verzinsung des
Grundkapitals ergebende Ueberschuß als Reingewinn zwischen
dem Staate, der Bankdtrekiion und den Beamten und
Angestellten der Bank vertheilt werden soll, wobei den letztern 25
Prozent zufallen. Der Unterschied liegt also darin, daß 25 Prozent

der Zinsdifferenz dem Staat entgehen würden, was jährlich

den Betrag von Fr. 3425 ausmacht. Glauben Sie ja
nicht, daß ich wegen dieser Differenz daran hange, das
Kapital zu 4 Prozent statt zu 4s/z Prozent zu bekommen; aber
eS liegt der Bankdirektion daran, daß sie kein theureres Geld
als zu 4 Prozent bekomme, weil sie sonst ihren Zinsfuß
erhöhen muß. Das ist der Hauptpunkt, und deßwegen habe ich

mich schon gestern gegen 4'/„prozentige Schuldscheine
ausgesprochen. Bei diesem Anlasse will ich auf eine Frage antworten

welche gestern der Herr Finanzdirektor besprach, als er

sagte, ob denn nicht seit einigen Jahren der Zinsfuß faktisch
bereits auf 4>/z Prozent stehe. Ich gebe eS zu, aber was ist
der Grund? Gerade die Aktien und Obligationen, welche die

Eisenbahnverwaltungm ausgegeben haben. Ich mache
aufmerksam, daß noch im Jahre 4352 der Gemeinderath von
Bern zu 3'/, Prozent Geld bekam für daS BundeSralhhauS.
Gegenwärtig ist eS allerdings nicht mehr möglich. Aber ich

frage: verliert denn der Staat wirklich, wenn er der Bank
einige Erleichterung gewährt? Durchaus nicht; ich berufe mich

auf das letztjährige Resultat. Für das gleiche Geld bekommt
der Staat nahezu 6 Prozent. Letztes Jahr erhielt der Staat
einen Reinertrag von 5^/,« Prozent, und wenn die Bank
unter weniger schweren Bedingungen Geld bekommen, wenn
sie nicht Fr. 2l>,ôl)v Kosten gehabt hätte, um 4 Millionen zu
erhalten, so hätte der Staat wenigstens 6 Prozent bekommen.

Immerhin macht er ein besseres Geschäft als bei dem Anleihen,
das heute beschlossen wurde. Ich erlaube mir daher einen

Antrag zu stellen. Vorerst möchte ich im Eingang deS Dekre-
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teS die Stelle: „daß aber die Vermehrung dieses Stammkapitals

als unter den gegenwärtigen Geldverhältniffen nicht thunlich

ist" — weglassen und dafür setzen: „nach Mitgäbe deS

8 t deS Gesetzes über die Kantonalbank." Ferner geht mein

Antrag dahin, daß man das Grundkapital der Kantonalbank
erhöhe und zwar auf 6 Millionen Franken, statt ein Anleihen
zu machen, oder wenn man letztern Weg vorzieht, daß das
Anleihen jedenfalls auf Rechnung deS Staates aufgenommen
werde, daß der Staat der Bank das erforderliche Gelb zu 4
Prozent überlasse und daß endlich der Betrag deS AnleihenS
von 2 auf 2'/z Millionen erhöht werde. (Der Redner verliest
die Redaktion seines Antrages und schließt folgendermaßen:)
Nichts anderes als das Interesse deS Landes und das
Institut, daS namentlich unter den gegenwärtigen Verhältnissen
demselben große Dienste zu leisten bestimmt ist, bewegt mich,
Ihnen meinen Antrag zur Genehmigung zu empfehlen.

Das Eintreten und die Behandlung deS Dekretes in Zlodo
wird durch das Handmehr genehmigt.

Der Herr Präsident eröffnet nun daS Resultat des
ersten Wahlganges, betreffend die StaatSbaukom mission.

Es sind mit absoluter Mehrheit gewählt :

Herr Bütz berger mit 148 Stimmen von 159 Stimmenden.

„ Karrer „ 98 „
„ Schmid,A „ 91 „
„ Niggeler „ 88 „
„ Or. Tièche „ 83 „

Für die zwei übrigen Stellen ergab sich kein absolutes Mehr.
In der Wahl bleiben die vier Mitglieder, welche die meisten
Stimmen auf sich vereinigten, nämlich die Herren Or. v. Gon-
zenbach mit 78, Berger mit 69, Egger, Hektor, mit 59 und
Ganguillet mit 44 Stimmen (für Letztern entscheidet das LooS
gegenüber Herrn Sträub, welcher gleichviel Stimmen erhalten
hatte)

Bützberger erklärt, daß eS ihm schlechterdings
unmöglich sei, die Wahl anzunehmen und er daher dieselbe ablehne,
weil eS.ihm an Zeit und den nöthigen Kenntnissen gebreche.

Schmid, Andreas, lehnt auS denselben Gründen seine

Wahl ab, sofern andere Mitglieder die ihrige nicht annehmen
sollten.

Herr Präsident. Bisher wurde immer angenommen,
daß ein Mitglied deS Großen Rathes nicht berechtigt sei, die

Wahl in eine Kommission auszuschlagen. Der Große Rath
hat die Kompetenz, den Gewählten zu entlassen oder nicht. Ich
frage daher die Versammlung an, ob sie den vorgebrachten
Gründen Rechnung tragen wolle.

Bützberger anerkennt keine Zwangspflicht und beharrt
ganz entschieden auf der Nichtanuahmc seiner Wahl.

Revel stellt den Antrag, dem Gesuche des Herrn
Bützberger nicht zu entsprechen.

Der Große Rath beschließt mit Mehrheit, auf die
Entlassung deS Herrn Bützberger nicht einzutreten.

Hierauf werden Stimmzettel zur Wahl der noch fehlenden
zwei Mitglieder der Kommission ausgetheilt.

Die Berathung über das Dekret, betreffend die
Kanlonalbank, wirb fortgesetzt.

Herr Berichterstatter. WaS die einzelnen
Bestimmungen des Dekretes betrifft, so kann ich rasch darüber
hinweggehen. Im 8 1 wird der Grundsatz aufgestellt, daß der
Verwaltungsrath der Kantonalbank zur Aufnahme eines
AnleihenS von 2 Millionen Franken ermächtigt sei. In einer
frühern Eingabe war nicht von 2'/^ Millionen die Rede,
sondern von einer Vermehrung deS Grundkapitals auf 5—6
Millionen ; also nahm die Direktion der Bank an, eine Vermehrung

von O/z Millionen genüge auch. Der § 2 bestimmt den
Betrag der Partialschuldscheine, die zu Fr. 599 - 1999 und
5999 ausgestellt werden. Man hielt es für zweckmäßig, durch
Festsetzung verschiedener Summen sowohl kleinern als größern
Kapitalisten Gelegenheil zu geben, sich bei dem Anleihen zu
detheillgen. Die Obligationen werden au porteur ausgestellt,
um den Verkehr zu erleichtern; dieselben sollen nebst den
Unterschritten der betreffenden Behörden und Beamten der Bank
auch diejenige des FinanzdirektorS tragen, um sie von den
eigentlichen Depotscheinen zu unterscheiden und ihnen den
Charakter zu geben, daß der Staat seine Einwilligung dazu
ertheilt habe. Es ist dem Finanzdirektor durchaus nicht darum
zu thun, seine Unterschrift durch Unterzeichnung der
Obligationen zu üben, im Gegentheil ist eS eine sehr lästige Arbeit,
einige Tausend Titel zu unterschreiben. Wenn man daher
glaubt, die Unterschrift des FinanzdirektorS sei nicht nöthig,
so habe ich nichts dagegen. Der 8 3 handelt vom Zinsfuß
und von den Zlnscoupons, welche zur Erleichterung des
Inhabers einfach bei Bezahlung der Zinse vom Titel abgeschnitten

werden können. Bezüglich des Zeitpunktes der Rückzahlung
des aufgenommenen Kapitals war die vorberathende Behörde
der Ansicht, man solle denselben nicht zu weit hinausschieben,
da man hoffen könne, daß wieder günstigere Zeilen kommen
werden, wo man wohlfeileres Geld erhalten könne. Deßhalb
wurde daS Jahr 1879 als äußerster Termin angenommen. Bei
theilweiser Heimzahlung entscheidet daS LooS über die Reihenfolge

der Schuldscheine. Diese Bestimmung wäre überflüssig,
wenn die Rückzahlung auf einmahsstattfinden würde. Was den

§ 5 betrifft, so schließe ich mir der Gemerkung, daß ich gegen
eine Vermehrung der aufzunehmenden Summe auf 2 — 2^
Millionen, wenn man sie nöthig findet, nichts einzuwenden
habe. Auf den Antrag deS Herrn Ganguillet trete ich
vorläufig nicht ein; ich werde dann beim Schlußrapporte darauf
zurückkommen.

Ganguillet nimmt hier seinen zu früh gestellten
Antrag auf.

Or. Manuel. Ich bin so frei, den Antrag, den Herr
Ganguillet Namens des Verwaltungsrathes der Kantonalbank
gestellt hat, zu unterstützen. Jw schließe mich in Bezug auf
die Motivirung der Details bezüglich der Verhältnisse der Bank
den von Herrn Ganguillet angeführten Daten an, und erlaube
mir nur, ein paar allgemeine Bemerkungen beizufügen Wenn
wir einen Rückblick auf die Entwicklung der Verhältnisse der
Kantonalbank werfen, so müssen wir gestehen, daß sie unter
den Instituten. welche seit den Dreißigerjahren her entstanden
sind, eines derjenigen ist, die am segensreichsten gewirkt haben,
weil eS den: Monopol der Kapitalisten Konkurrenz machte.
Der Geschäftskreis der Bank dehnte sich immer mehr auf
verschiedene Zweige auS. Der Handel mit Käse und Leinwand
können bezeugen, welchen Einfluß eine solche Anstalt auf die
Entwicklung deS Handels hat, dessen Aufschwung selbst wieder
eine Rückwirkung auf die Bank ausübt, indem er eine
Ausdehnung ihrer Geschäfte zur Folge hat. ES liegt dieß im
Gange der Dinge, dem man nicht entgehen konnte; daher war
auch die Reorganisation der Bank, die vor ein paar Jahren
vorgenommen wurde, eine nothwendige Folge davon. In Bezug

auf die Entwicklung der Bank glaube ich allerdings, daß



die Bank nach und nach vom Staate ganz unabhängig werden
wird. Jetzt sind wir noch nicht bet diesem Punkte angelangt,
und ich halte mich an die gegebene Einrichtung; aber ich
glaube, die nothwendige Entwicklung der Dinge werde heute
oder morgen dahin führen, daß die Kantonalbank sich in ein
auf Aktien gegründetes Institut verwandle. Ich mache
aufmerksam daß daS Prinzip der größtmöglichen Freiheit deS

Bankwesens von den wohlthätigsten Folgen ist, und daß daS
Gegentheil nicht nur nicht zum Nutzen des Staates, sondern

gegen die Wohlfahrt deS Institutes selber wirkt. Ich führe das
Beispiel Oesterreichs an und zwar e contrario und sage: wir
müssen im Bankwesen das Gegentheil dessen machen, was Oestreich

gemacht hat. Dort nahm der Staat die Nationalbank
nicht nur unter seine Fittige, sondern übte einen solchen
Finanzdruck auf sie aus, daß sie fast gezwungen war, den
Staatshaushalt zu bestretten, bis die eingetretenen Verhälnisse dem
Staate nicht mehr gestatteten, derselben noch größere Zumu-
thungen zu machen, so daß daS Institut am Ende ganz aus.
getrocknet und ausgepumpt gewesen wäre. Wir haben den
Grundsatz der Unfreiheit im Bankwesen nicht, im Gegentheil
haben der RegierungSrath und der Große Rath anerkannt, daß
der Anstalt eine freiere Entwicklung gegeben werden müsse.
Darum sage ich: der Zielpunkt wird völlige Unabhängigkeit
der Bank vom Staate sein, weil auf diesem Wege am
leichtesten und ungezwungensten Geld erhältlich ist. Denn eS liegt
auf der Hand, ein auf Aktien gegründetes Unternehmen richtet
sich nach dem Gang der Dinge und läuft nicht leicht Gefahr,
in Zeiten der Krisis in Verlegenheit zu kommen. Im Laufe
der Zeit wird also eine solche Umwandlung der Bank eine ganz
natürliche Folge ihrer blühenden Entwicklung, sowie der
Ausdehnung von Industrie und Handel sein. BiS daS geschehen
wird, bin ich in Betreff der Kantonalbank, im Hinblick auf
die vorzügliche und gewissenhafte Verwaltung und Direktion
derselben immer der Ansicht, daß man ihr möglichst große Freiheit

lasse. Ich betrachte den Bericht der Bankdirektion als Er-
pertengutachten, und wenn ein solches vorliegt, so halte ich
mich immer an dasselbe, weil es ein Gutachten von Sachver
ständigen ist. Ich will der Regierung nicht zu nahe treten,
aber das wird man zugeben, daß der Direktor und die
Administration der Bank den Gesetzen, nach denen sich daS
Bankwesen entwickelt, näher steht und mehr Gelegenheit hat, einen
Blick hineinzuwerfen als die solchen Geschäften ferner stehende

Regierung. ES ist daher ganz berechtigt und der Sache
angemessen, wenn wir die Anträge, welche Herr Ganguillet
stellte, im Gegensatz zu denjenigen der Regierung annehmen.
Ich stimme zu den Anträgen deS Herrn Ganguillet.

Matthys. Eine prinzipielle Verschiedenheit waltet eigentlich

hier nicht vor. Die Regierung sowohl als die Herren
Ganguillet und Manuel sind darin einverstanden, daß die
öffentlichen Zustände und die Geldverhältnisse der Art seien,
daß eine Vermehrung deS Betriebskapitals der Kantonalbank
stattfinden müsse, und nur darin liegt die Verschiedenheit der
Ansichten, wie das Geld hergeschafft werden solle, ob die
Vermehrung deS Grundkapitals durch den Staat oder durch die
Bank selbst besorgt werden soll. Der Modus steht in so weit
in Frage und in dieser Beziehung geben sich zwei getrennte
Ansichten kund. Der RegierungSrath schlägt die Aufnahme
eines AnleihenS durch die Bank vor, Herr Ganguillet die
einfache Vermehrung ihres Grundkapitals um 2—2'/z Millionen
durch den Staat. Ich kann mir kein anderes Motiv dieser
Verschiedenheit denken, als die Bestimmung deS K 32 deS Bank-
gesetzeS. Wird der Vorschlag der Regierung angenommen, so

ist die finanzielle Wirkung für den Staat die, daß derselbe
keinen Verlust mächt; die Bank nimmt das Anleihen selber auf,
und wenn sie den Kapitalisten 4'//Prozent versprechen muß,
so leidet der Staat nicht darunter, währenddem, wenn der
Vorschlag des Herrn Ganguillet angenommen wird, der Staat
auf dem Gelde dasjenige, was er den betreffenden Kapitalisten
über 4 Prozent zahlen muß, sowie die NegotiationSgebühren
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einbüßen würde. ES wäre möglich, daß die Bank selber das
Anleihen nur gegen den Bezug einer üblichen Negotialions-
gebühr beziehen würde. Von der daraus hervorgehenden
Differenz kämen dem Staate nach § 32 deS BankgesetzeS wieder
zu gut 75 Prozent, dagegen würden die übrigen 25 Prozent
wegfallen, welche der Bankdirektion, dem Bankdireklor und den
übrigen Beamten und Angestellten der Bank zu gut kämen.
Ich sage, einzig und allein aus diesem Grunde scheint mir,
sei der RegierungSrath und die Finanzdireklion auf den Gedanken
gekommen, der Bank das Anleihen zu überweisen. Ich bin
prinztpiel mit dem Bankgesetze einverstanden, denn eS ist theil«
weise mein eigenes Kind; aber ich sehe die Gefahr, daß, wenn
dem § 32 nicht Rechnung getragen wird, in nächster Zeit daS
Gesetz wieder in Frage gestellt werden dürfte. Warum? Weil,
wenn der Antrag veS Herr Ganguillet angenommen wird, die
Besoldung des BankdirektorS und der übrigen Mitglieder der
Verwaltung außer allem Verhältnisse steht gegenüber den andern
Besoldungen. Wir beschwören dadurch eine Agitation gegen
das Bankgesetz herauf. Von diesem Standpunkte aus erlaube
ich mir, folgenden Antrag zu stellen (Der Redner verliest
nun ein von ihm redigirteS Projekt, welches sich von den
bereits vorliegenden Anträgen wesentlich darin unterscheidet: daS
Anleihen im Betrage von 2'/, Millionen Franken würde direkt
im Namen deS Staates aufgenommen; die Kantonalbank würde
den gleichen Zins bezahlen, welchen der Staat den Gläubigern
zahlen muß, und die AufnahmSspcsen vergüten; der Betrag
der Schuldscheine bliebe gleich, wie im Projekte deS RegierungS-
ratheS, damit auch dem Handwerksmann die Möglichkeit
gegeben werde, sich zu betheiligen, indem solche Schuldscheine
wie baareS Geld betrachtet, und leicht verwerthet werden können.
Durch die Uebernahme der Spesen der Aufnahme deS AnleihenS
durch die Bank wird bewirkt, daß der Staat keine Einbuße
macht. Hierauf fährt der Redner fort:) Warum mache ich
diesen Vorschlag gegenüber demjenigen der Regierung? Einzig
deßwegen, weil ich glaube, der Kanton Bern werde das Geld
eher und auch etwas wohlfeiler erhalten, wenn der Staat sich
direkt als Schuldner stellt, nicht bloß ein Institut desselben.
DaS Anleihen wird auf diesem Wege im Lande und außerhalb
desselben mehr Kredit finden, als wenn die Bank selbst ein
Kapital von 2—2'/^ Millionen aufnimmt. Ferner finde ich eS

nicht billig, daß der FiSkuS einen allfälligen Zinsüberschuß
direkt auf seine Schulter nehme und auf indirekte Weise die
Besoldung der Bankbeamten vermehrt werde, indem sie finanziel
so gehalten sind, daß sie in keiner Beziehung mehr klagen können;
sie beziehen für ihre Dienftverrichtungen eine Besoldung, die
ich ihnen nicht mißgönne, im Gegentheil, die Erfahrung bvweiSt,
daß die erwähnte Bestimmung deS Gesetzes eine wohlthätige ist,
und ich will fie reiten. Daher empfehle ich Ihnen meinen
Vorschlag zur Genehmigung.

Bütz berger. Ich bin mit Herrn Matthys einverstanden,
nnd stimme nur unter der Bedindung zum Projekte, baß der
Staat keine Einbuße erleide. Aber ich glaube, eS sei nicht
nöthig, den Antrag des Herrn MatthyS anzunehmen. Herr
Matthys meint, der Staat bekomme das Geld billiger. Ich
zweifle daran. Wenn die Bank daS Anleihen aufnimmt, so

hat sie den gleichen Kredit, wie der Staat, denn Jedermann
weiß, daß der Staat für sie haftet und daß, wenn die Kantonalbank

zu Grunde gehen sollte, eS einzig deßhalb möglich wäre,
wenn der Staat nicht mehr zahlen könnte. Ich sehe nicht ein,
warum man den Bankbeamten diese Mühe abnehmen soll;
sie sind am geeignetsten, die Aufnahme deS AnleihenS zu
besorgen.

Niggeler. Ich hingegen schließe mich wesentlich dem
Votum deS Herrn Matthys an, welches vom Vorschlage der
Regierung erstens darin dtfferirt, daß der Staat daS Anleihen
auf seinen Namen aufnehmen soll; zweitens will er 2'/?
Millionen aufnehmen. Nun halte ich den ersten dieser Anträge
für zweckmäßiger, weil ich wirklich glaube, der Staat könne
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das Geld besser und billiger beschaffen als die Kantonalbank.

Herr Bützberger sagt zwar, eS komme auf das Gleiche heraus,
wenn die Bank das Geld aufnehme, der Staat hafte ja dafür.
Darüber ist man im Auslande nicht ganz außer Zweifel. Wir
Wir haben viele Kantonalbanken in der Schweiz, bei denen der

Staat nur Aktionär ist und nicht haftet. Ausländische Banken
haben in dieser Beziehung schon ihre Erfahrungen gemacht.
So besteht z. B. in Genf eine Bank unter dem Namen „Langue

gèoèrale suisse", um deren Aktien man sich seiner Zeit
im Auslande gerissen hat in der Meinung, die Eidgenossenschaft
stecke dahinter. Am Ende sah man, daß eigentlich gar
Niemand dahinter steckt. Nach metner Ansicht ist es paffender,
daß der Staat den Namen hergebe. Auch bezüglich der stimme
des AnlethenS halte ich den Antrag des Herrn MallhyS für
zweckmäßig, indem ich mich nach ziemlich genauer Untersuchung
der Verhältnisse überzeugte, daß eine Kapitalvermehrung von
2 Millionen nicht genügt. ES wird dabei nichts anderes
herauskommen, als eine Umschreibung der gegenwärtigen Depositen
in 4^/z prozentige Obligationen. Wenn man das Kapital der
Bank vermehren will, so ist es zweckmäßiger, gerade ein
Anleihen aufzunehmen, das allen Ansprüchen genügt. Zch glaube,
man werde das Geld billiger erhalten, als wenn ^an zuerst
ein Anleihen aufnimmt, dann wieder eines und dann noch eine

Bruchzahl Bezüglich der Verzinsung bin ich auch mit Herrn
MallhyS einverstanden, nicht nm Herrn Ganguillel, indem ich
von der Ansicht ausgehe, daß der Staat nicht doppolle Rechnung
führen soll, sondern die Bank soll denselben Zins zahlen, den
der Staat auch zahlen muß. Man machte den Emwurf, wenn
die Bank Geld zu 4/2 Prozent aufnehme, so müsse sie dann
auch gegenüber ihren Klienten den Zinsfuß erhöhen. DaS ist

gar nicht richtig; diese Behauptung, die auch gestern vorgebracht
wurde, als mache der Staat den Zinsfuß, beruht auf einem

Irrthum. Früher war die Bedingung vorgeschrieben, der Zinsfuß

für Gülten dürfe nicht unter 5 Prozent betragen, und zwar
bestand diese Vorschrift nicht etwa unter der sechSundvierziger
Regierung, sondern unter einem sehr landesväterlichen
Regiment, das sich um die Schulvenbäuerlein sehr annahm.
Dessenungeachtet wußten die Leute sich zu helfen, indem sie durch
Reverse den ZinS auf 4^ und 4 Prozent herrabsetzten. So
verhält eS sich auch hier; der Staat kann den Zinsfuß nicht
machen, sondern eS kommt auf die Geldverhälinisse im Allgemeinen
an. So lange daher diese schlecht stehen, wie gegenwärtig,
wird der Zinsfuß hoch bleiben; bessern sich die Verhältnisse,
so wird die Bank mit ihrem ZinS ebenfalls herabgehen müssen.

Man soll also darauf dringen, daß man innerhalb einer
gewissen Zeit aufkünden könne. Bezüglich der Verzinsung möchte
ich eine Abänderung vorschlagen. Herr MallhyS beantragt
nämlich, daß die Bank den nämlichen ZinS zahlen soll, den
der Staat den Gläubigern zahlt. DaS möchte ich in dem
Sinne abändern, daß gesagt werde, die Bank habe an der
Stelle des Staates die Verzinsung VeS Anleihens zu besorgen,
um nicht eine doppelte Manipulation zu haben.

MatthyS erklärt sich mit dem Antrage des Herrn
Niggeler einverstanden.

G anguillet. Wenn Herr MatthyS gar großes Gewicht
darauf legt, daß die Kosten des AnleihenS von der Bank
getragen werden, so habe ich nichts dagegen; ich lege gar kein
Gewicht darauf. Bezüglich der andern Frage hingegen werde
ich mich noch einmal wehren; eS ist eine prinzipielle Frage,
nicht bloße Banquiersache. Ich sagte bereits, daß die
Zinsdifferenz von s/z Prozent 3125 Fr. sei. also trifft eS auf
ein Mitglied der Direktion der Kantonalbank jährlich Fr. 62
— 2 Prozent. Das ist gewiß nicht der Grund, warum ich
auf meiner Ansicht beharre; wir wollen diesen Betrag zum
voraus abziehen, wenn Sie wollen. Aber darin liegt der
Uebelstand, daß es für die Klienten der Bank nicht gut ist,
wenn ihr Geld mehr als 4'/, Prozent kostet. Herr Niggeler
sagt freilich, der Staat mache den Zinsfuß nicht; aber der

Staat wirkt sehr viel auf denselben. Warum hat seiner Zeit
die Bank von England ihren Zinsfuß auf 3 Prozent, die
Bank von Frankreich den ihrigen auf 7 Prozent, Basel den
seinigen auf 6 Prozent erhöht? Wenn Sie den Antrag beS

Herrn MatthyS annehmen, so habe ich die Ueberzeugung, daß
der Zinsfuß für die Depots erhöht werden muß, daß derjenige
der Bank auf 5 Prozent zu stehen kommt. Es liegt im
Interesse der Tausende von Klienten, daß man dieß verhüte. Zch
sage noch einmal: wenn das der einzige Hacken ist, daß die
Tantième eine Schwierigkeil bildet, so zieht baS Betreffniß ab!
Von einer doppelten Rechnung kann hier nicht die Rede sein.

Ich bitte, wohl zu überlegen, wohin eine solche Maßregel führt.
Der Direktion kommt eS auf die Differenz nicht an, auch dem

Berwaltungsrathe nicht, aber ich rede hier im Interesse derer,
die die Bank benutzen und wohlfeiles Geld zu haben wünschen.
Wenn Sie es gleichgültig finden, daß das Publikum >/z Prozent
mehr zahle, so beschließen Sie eS. Ich verzichte meinerseits
auf die 62 Fr, wenn man eS verlangt

Aebi. Zu den gestrigen Finanzoperationen stimmte ich
nicht, weil sie mir schlechte Resultate zu bringen schienen;
hingegen stimme ich zu der gegenwärtig in Frage stehenden
Operation. Insoweit bin ich mit den Herren Niggeler,
Ganguillet und MatthyS einverstanden, daß man daS Grundkapital

der Kantonalbank um 2>/z Millionen erhöhe. Werfen
Sie einen Blick auf die Dividenden, die der Staat bisher von
der Bank bezogen hat und vergleichen Sie das Resultat mit
demjenigen der Hypothekarkasse, so finden Sie folgendes
Verhältniß :
Reinertrag der Hypothekarkasse. Reinertrag der Kantonalbank.

1854 3-/.o °/o 1854 5 ->/«

1856 3-/20 °/o 1856 5/5 °/o
1857 3^/.0o°/o 1857 5'/z °/„
1858 3i/,0o->/o 1858 5?/.o "/«
1859 3-V.o« 1359 4-/.„ °/°
186V 1860 5"/n °/o

Daraus sehen Sie, daß der ZinS, den der Staat von der
Bank bezog, in den letzten Jahren auf 5/^6 Prozent gestiegen
ist. Wenn Jemand z vei Kühe im Stalle hat, von denen die
eine sehr gefräßig ist und fast keine Milch gibt, während die
andere wenig frißt und viel Milch gibt, so wird er namentlich
zu letzterer Sorge tragen. So soll eS auch hier sein. Wir
sollen die Bank sorgfältig behandeln, sie alimenliren, damit
sie die Geschäfte machen kann, die man von ihr verlangt. Ich
komme nun auf die Frage, ob es zweckmäßiger sei, daß der
Staat das Kapital zu 4>/z Prozent aufbreche und eS der
Bank um 4 Prozent gebe, oder daß die Bank eS um 4^
Prozent aufnehme. Für den Staat selber ist die Sache nicht
von großer Bedeutung Wenn er das Geld um 4/, Prozent
aufnimmt und eS um 4 Prozent gibt, so verliert er scheinbar

Prozent, aber in der Wirklichkeit nicht; denn wenn die
Bank zu 4 Prozent Geld erhält, so wird ihr Ertrag jährlich
um dieses >/z Prozent größer sein, während, wenn sie 4'/z
Prozent zahlen muß, derselbe geringer sein wird. Wächst der
Gewinn der Kantonalbank, so wird die Dividende deS Staates,
der 75 Prozent vom Reingewinn bezieht, auch größer. ES
handelt sich also hier um den Rest von 25 Prozent oder
ungefähr 3000 Fr., die für den Staat gewiß kein großes Opfer
sind. Eine andere Frage aber ist eS, ob die Bank nicht genirt
werde, wenn sie 4>/2 Prozent zahlen muß. Wenn ich von
Jemanden Geld entlehnen will, von dem ich weiß, daß er eS

selber nicht hat, sondern von Dritten entlehnen muß, so

erkundige ich mich, zu welchem Zinsfuß er eS habe. Vor einigen
Jahren gab es z. B. in Prunirut Wucherer, die sich Banquiers
nannten, die selbst für ihr Geld 5 Prozent bezahlt hatten;
derjenige, welcher solches von ihnen empfing, wußte, daß er
6 -7—8 Prozent bezahlen müsse. Ich fürchte nun, wenn die
Bank 4'/j Prozent zahlen muß, so werden ihre Kunden
eingeschüchtert, während sie bis dahin beruhigt sein konnten. War
daS Geld wohlfeil, so erhielten auch sie es wohlfeil; aber wenn
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die Bank 4'/z Prozent zahlen muß, so wird sie kaum unter
5 Prozent Geld geben köynen, und unier diesen Umständen
zieht mancher vor, sich an einen Privatbanquier zu wenden.
Ich unterstütze daher den Antrag des Herrn Ganguillet.

Ganguillet. Ich möchte nur aufmerksam machen, daß
der Antrag des Herrn Malthys sich gegen den 8 32 des

BankgesctzeS verstoßt. Ich würde dann lieber den Antrag der

Regierung vorziehen.

Herr Berichterstatter. So weit eS die Summe
betrifft, um welche das Grundkapital der Kantonalbank erhöht
werden soll, widersetze ich mich, wie bereits erklärt worden,
nicht, daß eine Vermehrung von 2'/, Millionen stattfinde,
wenn Sie es für nöthig finden. WaS den Antrag des Herrn
Ganguillet betrifft, so bin ich wirklich auch im Falle, denselben

zu bekämpfen und gleichzeitig auch den Antrag des Herrn
MatthyS. Ich halte dafür, eS sei am einfachsten, wenn die
Kantonalbank autorisirt wird, selber das erforderliche Anleihen
aufzunehmen. .Die von Herrn Manuel hervorgehobenen Gründe,
daß die Bankverwaltung am meisten in der Lage sei, mit an.
dern ähnlichen Instituten zu verkehren, sprechen gerade dafür.
Herr Ganguillet behauptet, man werde bann theueres Geld
bekommen, aber er ist den Beweis schuldig geblieben Man
sagte auch, die Depots würden dann erhoben und in 4>/zpro-
zenlige Titel umgewandelt. Aber um dieses zu bewirken, müßte
die Direktion sehr ungeschickt manövriren. Allerdings, wenn
man das Anleihen hier auflegt, wird eS geschehen, und damit

wäre der Bank schlecht gedient; deßhalb muß daS Geld
vom Auslande bezogen werden. Die Bankverwallung wird
wohl diesen Weg betreten. Ich halte also in erster Linie den

§ 1 des Projektes fest mit der Modifikation, daß statt 2
Millionen 2 >>2 bewilligt würden. Sollte aber daS nicht belieben,
sondern der Antrag des Herrn MatthyS angenommen werden,
so wäre ich dann einverstanden, einen Zusatz deS Inhaltes
auszunehmen, daß die Bank die Kosten der Aufnahme des An-
leihens und auch die Zinsen vergüte. Man sagt zwar, die

Differenz betrage nur Fr. 3125, aber in einem Haushalte, wie
dem uusrigen, muß man auf solche Beträge schon sehen. Ich
weiß nicht, ob der Vorschlag deS Herrn MatthyS ganz glücklich

sei. Wenn der Staat nur im Falle wäre, diese 2'/2
Millionen aufzunehmen, so könnte ich eS zugeben; aber der Staat
hat noch andere Summen aufzunehmen. Heute erhielten wir die

Autorisation, ein Anleihen von 3 Millionen zu andern Zwecken
aufzunehmen, und ich sehe nicht ein, wie man die ZinScou-
pons beider Anleihen unterscheiden könnte. Ebenso könnten
Verwicklungen bezüglich der Titel selbst eintreten, indem man
nicht sogleich wüßte, welche Zeichnungen für daS Anleihen der
Bank oder der Ostwestbahn bestimmt wären. ES wurde ferner
geltend gemacht, der Staat bekomme wohlfeileres Geld als die
Bank. DaS ist nicht richtig, im Gegentheil wird die Bank
mit ihren Verbindungen eher im Falle sein, zu günstigen
Bedingungen Geld zu erhalten. Herr Niggeler meint, man wisse

nicht, wer eigentlich dahinter stehe, wenn die Bank daS
Anleihen aufnehmen müsse. Ich denke jedoch, bevor Jemand fich
bei einem solchen Anleihen betheilige, werde er sich schon
erkundigen; die Betreffenden brauchen übrigens nur das Gesetz

zu lesen, um zu sehen, daß der Staat mit seinem Vermögen
für die Bank einsteht. Herr Ganguillet behauptete, der

Antrag des Herrn MatthyS, den ich eventuell zugebe, sei

gesetzwidrig. Allein der Große Rath ist Gesetzgeber, er kann nach
meiner Ansicht das Gesetz selbst machen, abändern oder
aufheben. Ich empfehle Ihnen den Antrag deS RegierungSratheS
mit der zugegebenen Modifikation zur Genehmigung.

Abstimmung.

Für den Beschluß - Entwurf mit oder ohne

Abänderung
Dagegen

Tagblatt deS Großen Rathes ts«t.

Für ein Anleihen von 2>/, Millionen Franken 114 Stimmen.

„ Aufnahme desselben durch die Bank 7V „
„ „ „ den Staat 37 „

Der K 5 fällt nun dahin.

AIS der Herr Präsident die Verhandlungen abbrechen
will, um sie Nachmittags 4 Uhr wieder fortzusetzen, wird aus
der Mitte des Großen Rathes beantragt und von diesem
beschlossen, am nächstfolgenden Tage um 7 Uhr Morgens zur
Erledigung der Traktanden wieder zusammenzukommen.

102 Stimmen.
Niemand.

Schluß der Sitzung : 2'/^ Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind

7t
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Sechste Sitzung.

Samstag den 29. Juni 186t.

Vormittags um 7 Uhr.

Da der Herr Präsident sich momentan entfernen muß
und der Herr Vizepräsident, sowie der Herr Statthalter
abwesend ist, so wird Herr Großrath Meyer ersucht, für einige
Zeit den Vorsitz zu übernehmen. Derselbe übernimmt hierauf
daS Präsidium.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Kurz. Tagesordnung.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Anderegg, Affolter,
Johann Rudolf; Böstger, Bucher, Bürki, Carlin, Chopard,
FretburghauS, Frote, v Känel, Knechtenhofer, Wilhelm;
Lüthy, MatthyS, Müller, Arzt; Neuenschwander, Roth in
Erstgen, Ryser, Schrämli, Seiler, Seßler, Sign, Steiner,
Jakob; Stockmar und Sträub; ohne Entschuldigung: die

Herren Affolter, Jakob; Bähler, Daniel; Bähler, Johann;
Bärtschi, Batschelet, Blösch, Brechet, Brügger, Bühlmann,
Burn, Chevrolet, Christen, Corbat, Egger, Hektor; Engemann,
v. Erlach, Funkhäuser, Fenne, Fleury, Frieden, Friedlt, Johann
Jakob; Frtedli, Friedrich; Gerber, Girard, Gobat, Gouvernon,
GroSjean, Guenat, Hennemann, Herman, Hofmeyer, Jaquet,
Jeannerat, Jmhoos, Samuel; Jndermühle in Kiesen, Jnder-
mühle in Amsoldingen, Kalmann, Käser, Karlen, Joh. Gottl.;
Karlen, Jakob; Karrer, Kasser, Kehrli, Knuchel, Kohler, Kohli,
Koller, Kummer, Lehmann, I. U.; Lehmann, Daniel; Loviat,
Luginbühl, Marti, Moser, Gottlieb; Müller, Kaspar; Niggeler,
Oeuvray, Paulet, Prudon, Ritter, Rosselet, RöthliSberger,
Gustav; RöthliSberger, MathtaS; Roihenbühler, Salfisberg,
Salzmann, Scherrenleib, Schmid, Rudolf; Schmid, Andreas;
Stcrchi, Streit, HieronymuS; Theurillal, Wagner, Willi, Wirth,
Wyder, Zbtnden und Zwahlen.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Herr Präsident theilt hierauf folgendes Resultat
deS zweiten WahlgangeS der gestern begonnenen KommisstonS-
wahl mit.

Von 115 Stimmenden haben erhalten:

Herr Egger, Hektor

„ Dr. v. Gonzenbach
Berger
Ganguillet

62 Stimmen.

K :
4S

Gewählt sind also die Herren Egger und v.
Gonzenbach.

Vorlrag, betreffend den Vergleich mit der
Einwohnergemeinde Thun wegen der Zollentschä«
dtgung.

Der RegierungSrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Finanzdtrekiion den Antrag, der Große Rath möge
dem zwischen den Abgeordneten der erstgenannten Behörde und
der Einwohnergemeinde Thun unter beidseitigem RatifikationS-
vorbehalt am 5. Januar 1861 zu Stande gekommenen und
durch die Einwohnergemeinde Thun bereirS unterm 26. Februar
l. I. genehmigten Vergleiche seine Genehmigung ertheilen.

Ueber den Sachverhalt geht auS den Akten wesentlich
folgendes hervor.

Durch Civil-Urtheil des Appellations- und KassationShofeS
vom 17. Februar 1854 wurde erkannt:

„ES sei der Staat Bern schuldig, der Burgergemeinde
Thun wegen Aufhebung ihrer Zollgerechtigkeit nebst
Pertinenzen gesetzliche Entschädigung zu leisten unter
Kostenfolgen."

Gestützt auf dieses Urtheil fanden zwischen den
Staatsbehörden und der Gemeinde Thun behufs Festsetzung des
Maßes der zu leistenden Entschädigung langjährige
Unterhandlungen statt, die erst zu einem definitiven Ziele führten,
nachdem durch den AuSscheidungSvertrag zwischen der Burger-
und Einwohnergemeinde Thun die fraglichen Zollentschädigungsansprüche

in daS Eigenthum der letztern übergegangen waren.
Der Vergleich enthält folgende Bestimmungen:

1) Der Staat Bern bezahlt an die Einwohnergemeinde
Thun für ihre früher besessene Zollberechtigung jährlich eine
Summe von Fr. 3500, vierteljährlich auszurichten vom 1. Ja-
nuar 1861 an. Dem Staate steht jedoch jederzeit das Recht
zu, die Entschädigung mit einer Aversalsumme im zwanzigfachen
Beirage, also mit Fr. 70,WO abzulösen; die Ablösung muß
aber der Einwohnergemeinde Thun wenigstens drei Monate
zum Voraus angekündigt werden.

2) Für die 17 Jahre 1844 bis und mit 1860, während
welcher Thun den Zoll nicht mehr bezogen hat, bezahlt der
Staat an die Einwohnergemeinde Thun die gleiche Entschädigung

nach mit jährlich Fr. 3500, zusammen also Fr 59,500.
Die Bezahlung dieser Summe findet unter Abzug der im Art. 3
stipulirten Gegenprästationen sofort nach der erfolgten Ratistkation

dieses Vergleichs mittelst Verrechnung auf der von der
Einwohnergemeinde Thun infolge Schuldschrift vom 2. Febr.
1857 schuldigen Summe der Fr. 32,000 statt.

3) In Betreff der Unterhaltung und der nöthig werdenden
Neubauten an der Scherzligbrücke, der äußern Kühbrücke, der
innern Kühbrücke, der Sinnebrücke und der Zulgbrücke bleibt
eS bei den Bestimmungen deS RathSbeschlusseö von 13. März
1739 und des Vergleichs vom 25. April 1759. Die Vorschüsse,
welche der Staat für daherige Neubauten und UnterhaltungS-
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kosten seit dem Jahre 1843 gemacht hat, sind demselben, so weit
sie nach denselben angeführten RechtStiteln der Einwohnerge-
meinde Thun auffallen, von der im Art. 2 stipulirten Entschädigung

abzurechnen.

4) Durch diesen Vergleich fallen auch alle weitern
Reklamationen, welche die Stadtgemeinde Thun früher gegen den

Staat zu erheben berechtigt zu sein glaubte, wie z. B. in
Beziehung auf Salzzoll, Ohmgeld vom Salz und geistigen
Getränken, Kaufhaus - und Waaggebühren u. s. w. dahin, und
eS soll dießfallS keinerlei Anspruch mehr erhoben werden
können.

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt den

Antrag veS RegierungSratheS mit Rücksicht darauf, daß die im
Vergleich festgesetzte Entschädigung bedeutend weniger betrage
als die ursprüngliche Forderung der Einwohnergemeinve Thun,
und daß der Staat auf dem Wege der gerichtlichen Festsetzung

kaum ein günstigeres Resultat erzielen könnte.

Der Antrag des RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Vortrag, betreffend die Bewilligung eines Nachkre.
diteS zu Erstellung eines OhmgeldgebäudeS auf
dem Brünig.

Der Regierungsrath stellt in Uebereinstimmung mit
der Baudirektion den

1) Die Baudtreklion sei mit der sofortigen Ausarbeitung
eines Planes nebst Kostenberechnung über den Neubau eines
OhmgeldgebäudeS auf dem Brünig zu beauftragen.

2) Zum Zwecke der sofortigen Anschaffung des erforder.
lichen Bauholzes zu diesem Neubau sei ein Nachkredit pro
1861 von Fr. 3000 auf „Hochbau Neubauten" zu bewilligen.

Scherz, Finanzdirektor, welcher für die Baudirektion die
Berichterstattung übernimmt, empfiehlt obigen Antrag mit der
Bemerkung, daß bei der Entwerfung des BüdgetS keine Rücksicht

auf diesen Gegenstand genommen worden, weil man die

Eröffnung der Brünig-Straße für das laufende Jahr nicht
erwartet hatte; da dieselbe nun aber in den nächsten Tagen
erfolgt, so kann die Ausführung des fraglichen Neubaues nicht
wohl länger verschoben werden.

Auch dieser Antrag wird ohne Einsprache genehmigt.

Projekt - Dekret,

betreffend

Erhöhung der von der Hypothekarkasse aufzu¬
nehmenden DepotSgelder.

Der Große Rath des Kantons Bern,

Auf den Antrag des RegierungSratheS,

beschließt:

s t.
Die Hypothekarkasse ist ermächtigt, daS laut Dekret vom

20. Christmonat 1859 bestimmte Maximum von zehn Millionen
Schweizerfranken Depotsgelder gegen Zinsvergütung von
Privaten und Korporationen, auf 12 Millionen Franken zu
erhöhen.

8 2.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.
Bern, am 1861.

(Folgen die Unterschriften.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Eine im
verflossenen Monat April getroffene Maßregel der Verwaltung
der Hypothekarkasse hat unter der Landbevölkerung Aufsehen
erregt,' als nämlich der letztem mitgetheilt wurde, daß von nun
an nur geringere Anleihen berücksichtigt werden können Ich
erkläre hier, daß diese Maßregel ohne Vorwissen und ohne Willen
der Finanzdirektion erlassen wurde. Der Kredit wurde unter
dem Vorgeben reduzirt, daß die vorhandenen Gelder nicht
hinreichen, während doch damals über Fr. 100,000 in der Kasse
waren. Gleichwohl muß die Summe der DepotSgelder erhöht
werden. Bei diesem Anlasse bemerke ich, daß die Hypothekarkasse

nicht etwa die schlechte Kuh ist, als die man sie gestern
bezeichnete, die viel fresse und wenig Milch gebe, sondern sie

ist dem Lande ebenso nothwendig und nützlich wie die Kan-
tonalbank, ja in gewisser Beziehung noch nützlicher. Wir dürfen
daher dieses Institut nicht vernachlässigen Im Gesetze vom
23. Juni 1856 wurde das Marimum der DepolS auf 5
Millionen Franken festgesetzt; gegenwärtig belaufen sich dieselben
auf ungefähr 10 Millionen, indem der Große Rath sich
wiederholt veranlaßt sah, sie zu erhöhen. Nach dem Gesetze liegt
der Finanzdireklion ob, nachzuweisen, wie diese Gelder
angewendet wurden. Zu diesem Ende theile ich dem Großen Rathe
folgende Uebersicht mit: Betrag der DepotS:

Fr. Rp. Fr Rp. zusammen Fr.
auf 2V. Okt. l8S9zu3>/ât,829,459.S8; zu4°/, 6,571,279. 87z 8,466,739. IS

I.März«861 3'/,°/o2,661,166.- „ 4«/,7,211,344. - 9,872,444.—
Vermehrung: 831,646.72 646,664.13; I,471,764.8S
Kapitalbestand der Oberländerhyporhekarkasse:

auf 20. Oktober 1859 Fr. 7,247,346 37
auf 1. März 1361 „ 7,146,475. 13

Verminderung Fr. 100,871. 24
Diese Differenz wird »m Laufe deS JahreS wieder ausgeglichen.

Kapitalbestand der allgemeinen Hypothekarkasse:
auf 20. Oktober 1859 Fr. 7,741,334. 58
Vermehrung um „ 1,495,600. 59

Stand auf 1. März 1861 Fr. 9,236,935. 17 -

Verwendung der neu aufgenommenen Depotgelder:
Einnehmen:

Kassasaldo auf 20. Oktober 1859 Fr 85,947. 99
Neue Depots „ 1,471,704 85
Rückzahlung der Bank „ 227,038. 95
Verschiedenes ^ 46 69

Zusammen Fr. 1,734,738. 48
Ausgaben:

Vermehrung der Darlehen Fr. 1,394,729. 35
Ablieferung des Ertrages auf 20. Oktober

1859 „ 69,511. 55
Rückzahlung der Hinterlagen der sLandeS-

fremden „ 92,297. 67
Vermehrung deS ZinSauSstandguthabenS in

den Jahren 1859 und 1860, abgeliefert
an die KantonSkasse „ 69,781. 30

Kassasaldo auf 1. März 1361 „ 153,163. 05
Vorschuß an den obrigkeitlichen ZinSrodel

nach Abzug deS Guthabens der
Domänenkasse „ 5,255. 56

Summa Fr. 1,784,738. 43
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Rücksichtlich des Ertrages wurde das Ergebniß von Jahr zu
Jahr günstiger. Daß eS ntchl so günstig ist, wie bet der Kan-
tonalbank, ist erklärlich, weil das Geld der Hypothekarkasse
nichl so beweglich ist; bei ihr macht ein bestimmtes Prozent
Regel. Der Zinsertrag der leytcn Jahre ist folgender: von
4854 bis 1856 durchschnittlich 32?/,Prozent

1857 „
1858 3"/.«, „
1859 3°°/.«..
1860 3ìZur Erklärung dieses Ergebnisses füge ich noch bei, daß die

Oberländerhypothekarkasse ihre Gelder zu 3>/z Prozent liefert.
Ich glaube, der Große Rath könne ohne Bedenken die

Vermehrung der DepolS auf 12 Millionen beschließen

Aebi. Ich erlaube mir nur eine Bemerkung. Der Herr
Herr Berichterstatter kam auf eine Aeußerung zurück, die ich

gestern gethan, und die er dahin auslegt, daß das bei der Hy-
polhekarkasse angelegte Kapital nur ein fressendes Kapital, nicht
fruchtbringend sei. Ich habe allerdings nachgewiesen, daß die

Hypothekarkasse einen bedeutend geringern Ertrag (um 2—2^
Prozent) liefere als die Kantonalbank. Aber wenn ich von
einem Fresser sprach, so Halle ich nicht die Hypothekarkasse im
Auge, sondern etwas ganz Anderes. Ich sagte nämlich, vor-
gestetn habe ich nicht zu der damals in Frage stehenden Finanz-.
operation gestimmt, weil ich die Ostwestbahnangelegenheit für
ein sehr gefährliches Geschäft betrachte, während die Kantonalbank

dem Staate einen sehr schönen Ertrag liefert. Die vom
Großen Rathe niedergesetzte Kommisston hat ja den Nachweis
geleistet, daß der Staat infolge Uebernahme der Ostwestbahnlinien

einen jährlichen Ausfall von Fr. 250,000 zu tragen
haben wird.

Bernard. Ich muß den Antrag der Finanzdirektion
unterstützen Das Institut der Hypoihekarkasse ist für das Land
eine große Wohlthat. Um nachzuweisen, wie nothwendig die

Erhallung dieser Kasse ist, bemerke ich, daß seit einiger Zeit
die Kreditkommission nicht mehr die Summen bewilligt, die sie

bewilligen sollte. Gemäß dem Gesetze von 1846 sollte sie bis
zu 2/z ver Schätzung der hypothekarisch verpfändeten Grund-
stücke bewilligen. Nun gewährt sie aber öfter statt dessen nicht
einmal /z. Ich kenne bezüglich dessen einen Fall, der den

Bezirk Münster betrifft. Ein Partikular aus diesem Bezirk
halte ein Darleihen von Fr. 2000 verlangt und die Kredil-
kommission bewilligte ihm nur Fr. 700 Nun mußse jener
Partikular diese Summe ausschlagen, weil er für Fr. 1400 Schulden

halte, und er wird nun von seinen Gläubigern betrieben
und vielleicht zu Grunde gerichtet sein. Wenn nun die
Kreditkommission die Vorschrift des Gesetzes befolgt hätte, so hätte
sie die ganze verlangte Summe bewilligen sollen. Ich benutze
daher diesen Umstand, um das Augenmerk des Herrn Finanz-
direktorS auf diesen Punkt zu richten, damit die Oberbehörde
bet der Kreditkommission in's Mittel trete und diese künftig die

durch'S Gesetz vorgeschriebenen Summen bewillige, nicht solche
schmälere, wie dieß bis auf den heuligen Tag geschehen ist.

Sowohl das Eintreten als die Behandlung des Dekretes
in glolio und dessen endliche Genehmigung wird durch daS

Handmehr beschlossen.

Herr Präsident Kurz übernimmt wieder den Vorsitz.

Vortrag, betreffend den Vergleich mit der Landschaft

Obersimmenthal wegen der Restanz des StaatS-
zuschusseS an den Bau der La u beckstraße. '

Der RegierungSrath stellt den Antrag, diesem am
14. Oktober 1859 eingegangenen Vergleiche die Genehmigung
zu ertheilen.

Der Herr Finanzvsrektor, als Berichterstatter,
führt zur Begründung dieses Antrages im Wesentlichen
Folgendes an. Im Jahre 1819 beschloß die Landschaft Ober-
stmmenthal die Korrektion der Laubeckstraße und verlangte von
der Regierung einen Vorschuß von Fr. 25,000 a. W., der ihr
bewilligt wurde mit der Bedingung, daß derselbe aus dem
Ertrage deS Weggeldes gedeckt werden soll z der Ueberschuß sollte
zwischen dem Staate und der Landschaft getheilt werden. Der
erwähnte Vorschuß wurde bis auf Fr. 16,342 a. W. gedeckt.
Run behauptet die Landschaft, sie sei dem Staate nicht nur
nichts mehr schuldig, sondern es gebühre ihr noch eine
Entschädigung für das abgeschaffte Weggeld, welche jedoch der
Staat verweigerte. In dieser Stellung verharrten die Parteien

längere Zeit, ohne daß eS zu rechtlichen Schritten
gekommen wäre. Die StaaiSwirthschaftSkommisston sprach bei
Prüfung der letzten SlaalSrechnung den Wunsch aus, daß die
zweifelhaften Posten unter den Debitoren aus der Staaisrech-
nung entfernt werden möchten. Die Finanzdirektion that
daher einleitende Schritte, um diesen Posten zu bereinigen, nachdem

sie von Herrn Fürsprecher Stettler ein RechtSgutachlen
eingeholt hatte, dessen Schluß dahin ging, daß die
Forderungen auf beiden Seiten unbegründet seien. Dieses Resultat
ebnete den Boden zu einem Vergleiche Die Parteien wurden
einig, auf ihre Forderungen gegenseitig zu verzichten, von der
Ansicht ausgehend, daß sie durch einen gerichtlichen Entscheid
kaum ein günstigeres Ergebniß erhalten könnten, während daS

vorliegende dem beiderseitigen Interesse entspreche.

Der Antrag deö RegierungSratheS wird ohne
Einsprache genehmigt.

Entwurf - Dekret

über

Ergänzung und Erweiterung deS § 25 deS Ohm-
geldgesetzes vom 9. März 1841.

(Zweite Berathung. Siehe Tagblatt der GroßrathSverhand-
lungen, Jahrgang 1860, Seite 203 f.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
den bereits am 26. November 1860 in erster Berathung
angenommenen Entwurf im Interesse einer gleichmäßigen
Rechtsprechung im Kantone zur endlichen Genehmigung.

Mühlethaler stellt den Antrag, daS Wort „Dekret"
zu ersetzen durch „Gesetz".

Mit dieser Modifikation wird der Entwurf definitiv
genehmigt.



Projekt - Gesetz.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in Abänderung des § 33 deS Tarifs in Strafsachen vom
11. Dezember 1352,

auf den Antrag deS RegierungSratheS,

beschließt:

S t.

Die Geschwornen beziehen folgende Entschädigungen:
1) für die bloße Anwesenheit bei Bildung des Gerichtes

(K 26 des Gesetzes vom 31. Juli 1847) ein Taggeld
von Fr. 3;

2) für die Funktionen als Geschworner (8 27) für jeden
Tag ihrer Anwesenheit am Assisensttze ein Taggelk von
Fr. 4;

3) bei Entfernungen von mehr als einer Stunde vom Asst?
sensitze für jede Session deS Geschwornengerichtes eine

einmalige Reiseenlschädigung für jede Stunde hiu und
her von Fr. 1,

wobei Bruchzahlen von weniger als >/- Stunde wegfallen, eine
halbe Stunde und mehr für eine ganze zählen.

Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

(Erste Berathung.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter. Bereits bei
der Berathung des Besoldungsgesetzes wurde aus der Mitte
deS Große» Rathes der Antrag gestellt, das Taggeld der
Geschworenen um 1 Fr zu erhöhen. Man fand jedoch, dieser
Gegenstand passe nicht in ein allgemeines Besoldungsgesetz, da
der Tarif in Strafsachen bezügliche Bestimmungen darüber ent-
hält, dagegen dürfte eS passender sein, ein besonderes Gesetz
darüber zu erlassen. In der letzten Sitzung des Großen Rathes
reichten die Geschwornen des 111. Bezirkes eine Vorstellung ein
mit dem bescheidenen Gesuch um Erhöhung deS TaggeldeS um
Fr. I. DaS ist ein billiges Verhältniß, wenn man in'S Auge
faßt, daß seit etwa zehn Jahren alle Lebensbedürfnisse theurer
geworden sind. Eine Ausnahme möchte ich jedoch vorbehalten:

daß nämlich die Geschwornen, die nur am ersten Tage
bei der Bildung des Gerichts anwesend sein, dagegen nicht sitzen
müssen, das bisherige Taggetd von Fr. 3 auch ferner beziehe».
Sie wissen, daß 40 der gewählten Geschwornen auSgelooSt
und einberufen werden; dann wird das Gericht gebildet, die

ganze Operation dauert etwa eine Stunde; die Geschwornen,
welche nicht als Mitglieder des Gerichts funktioniren müssen,
haben nicht dieselben Auslagen und Zeitversäumniß, wie die
andern. Als Reiseentschävigung wird bei Entfernungen von
mehr als einer Stunde für jede Stunde hin und her Fr. 1

bewilligt. Ich will nicht weilläufiger sein, und empfehle Ihnen
rn der Voraussetzung, daß nicht viele Einwendungen erHoden

werden, das Eintreten und die Genehmigung deS

Entwurfs.

Mühle thaler. Ich finde, die Stellung eineS
Geschwornen ist so wichtig als diejenige eines Mitgliedes d«S

Großen Rathes, sie ist viel bindender und schwerer als diese.
Denn die Geschwornen können nicht während den Verhandlungen

sich in den Vorsaal begeben und ihre Cigarre rauchen,
wie es hier geschieht, oder auf den Markt gehen, ihre
Geschäfte besorgen und dennoch vaS Täggeld beziehen. Die
Geschwornen haben oft über Leben und Tod eines Angeklagten zu
entscheiden. Mit Rücksicht auf die Wichtigkett ihrer Stellung
möchte ich keine Ausnahme für den ersten Tag machen, sow
dem alle gleichhalten, und stelle daher den Antrag, VaS Tag«

Tagblalt des Großen RalheS tS«t.

geld derselben auf Fr. 5 zu erhöhen. ES würde einen bösen
Eindruck machen, wenn wir selbst Fr. 5 beziehen, Andere
dagegen stiefmütterlich behandeln würden.

Herr Berichterstatter. Die Geschwornen selber
gehen in ihrer Vorstellung nicht weiter als der vorliegende
Entwurf. Die jvorbcrathende Behörde hat die Sache bereitwillig
an die Hand genommen und ich möchte nicht weiter gehen, als
von den Betreffenden selbst verlangt wird. Schon der
Vorschlag deS RegierungSratheS zieht eine Mehrausgabe von
Fr. 5000 nach sich und ich mächte daher bei dem Entwürfe
bleiben.

Abstimmung.
Für VaS Eintreten und die Behandlung des De^

kretcS in glodo Handmehr

„ den Entwurf mit oder ohne Abänderung „
„ die Ansätze deS RegierungSratheS Gr. Mehrheit

„ den Antrag deS Herrn Mühlethaler Minderheit.

Begnadigungsgesuch
de» Jakob Whßler von Sumiswald, so wie der Ehefrau
desselben, Verena geb. Hirschi, ferner des Samuel Krähen?
bühl von Signau und deS Jakob Stucki von Röthenbach.

Der Asstsenhof deS dritten Geschwornenbezirkes hat in sei»
ner Sitzung vom 13/14. Juni 1861 verurthcilt:

1) den Jakob Wyßler, Johannes und der Maria geb. Her¬
zig sel. Sohn, von SumiSwald, Schuhmacher, GehauS-
mann im Schaafberg, Gemeinde Signau, 40 Jahre alt,
verheirathet, Vater von drei Kindern und Stiefvater eines
KikweS;

2) dessen Ehefrau, Verena geb, Hirschi, verwittwete Leh¬

mann, geb. 1818', Mutter von 4 Kindern;,
3) den Samuel Krähenbühl, der Anna Barbara Unehelicher,

von Signau, Knecht deS untenbezeichneten Jakob Stucki,
geb. 1836, ledig, Landarbeiter, nich' verheirathet;

4) den Jakob Stuckt. Jakobs sel. und der Anna geb. Tschanz
sel. Sohn, von Röthenbach, Bauer im Altschloß,
Gemeinde Bowyl, geb. 1334. verheirathet. Vater von zwei
Kindern;

alle zum Tode durch VaS Schwert, wegen Mordes, begangen
an der Person des Andreas Schlatter, auf dem Schaafberg,
Gemeinde Signau.

Die Thatsachen, auf welche dieses Urtheil sich gründet,
sind nach den Geständnissen der Angeklagten folgende:

Jakob Wyßler, Miethsmann bei Schlatter und in schwä-
gerschaftlichem Verhältnisse zu demselben stehend, war schon

längere Zeit vor der Ausführung der That, die am 15.
Februar 1861 vollzogen wurde, mit dem Plane derselben umge.
gangen. Er will seine Gedanken damit beschönigen, Schlatter
habe ihn bezüglich der Miethe und anderer Vertragsverhält«
ntsse hart und ungerecht behandelt. Wyßler theilte seine
Absichten dem Jakob Krähenbühl mit, dem Knechte deS

Mitangeklagten Stucki, dessen Heimwesen, Allschloß genannt. in der
Nähe des SchaafbergeS gelegen ist, und forderte ihn, den
Krähenbühl, auf, die That zu vollbringen. Als Belohnung
versprach er ihm Fr. 200, welche aus der Verlassenschast deS

Schlatter, wenn er getödtet sei, zu erheben seien. Nach diesen
vorläufigen Verabredungen kam am 15. Februar Wyßler zu
Krähenbühl und erklärte ihm, Schlatter müsse nunmehr
getödtet werden, weil derselbe sonst gegen sie beide und gegen
Stucki eine Anzeige einreichen werde wegen eines HolzfrrvelS,

72



286

den sie einige Tage vorher im Walde deS Schlatter begangen

hatten. Krähenbühl erklärte sich bereit unv ging am Abend

mit Stucki, welcher zufolge eines Vertrages mit Schlatter dessen

Kühe zu melken hatte, auf den Schaafberg, versehen mit
einem als Mordinstrumenl bestimmten Pstugöpläuel, Melchen

Stucki ihm zu diesem Zwecke geliehen hatte. Daß Sluckl in
Alles eingeweiht war, geht aus dem Umstände hervor, daß er

schon früher im Auftrage der Eheleuie Wyßler zur Vergiftung
deS Schlatter Rattengift gekauft, welches sich aber als
unwirksam erzeigt hatte.

Wyßler eilte den beiden entgegen und veranlaßte sie, auS

der Wohnung des Stuckt noch einen Schoppen Schnapps zu

holen, aus welchem dann Krähenbühl, Wyßler und dessen

Ehefrau in der Wohnung deS Letztern auf dem Schaasberge
sich zur weitern Ausführung Muth zutranken.

Nachdem Stuckt die Kühe gemolken hatte, ging Krähenbühl

in den Stall zu Schlatter, welcher dem Melken, aus
Mißtrauen gegen Jedermann, stets beiwohnte, uno sprach mit
ihm über den verüblen Holzfrevel. Während des Gesprächs

zog er den Pflugspläuel heraus und versetzte damit semem

Opfer Schlatter mehrere Schläge, bis derselbe stark blutend
zusammensank. Aus dem Stalle eilend ging er hieraus in die

Wohnung deS Wyßler, welcher Mit einem Lichte ihn ln den

Slall zurückbegleitete, wo sie den Schlatter ausrechlstehend wieder

antrafen. Einer von beiden, — nach ben Akten ist es

ungewiß welcher — machte ihn zu Voden und Krähenvühl
versetzte ihm neue Schläge auf den Kopf.

Krähenbühl, Wyßler und Siuckl trugen hieraus den

Schlatter aus die Reite und warfen ihn von derselben töps-
ltngs in die Tenne hinunter, um gegenüber der Oeffentttchteu
uno der Justiz den Glauben zu'erwecken, er sei zufällig von
der Reite hinunter gefallen. — Als Schlatter unten noch cimge
Lebenszeichen von sich gab, forderte Wyßler oen Krähenbühl
auf, ihm den Rest zu geben, waS Letzlerer aber verweigerte,
worauf die Eheleute Wyßler, Krähenbühl und Siuckl die

Schlüssel des Schlatter suchten und damit das Eigenthum des

Ermordeten erforschten. Den eigentlichen Gelovorralh, der in
mehreren hundert Franken bestand, fanden sie nicht, wohl aber

einige Franken und überdteß einige LebenSmttlel, die
wahrscheinlich ben Eheleuten Wyßler aus Rücksicht auf ihre
Entblößung überlassen wurden.

Alle Angeschuldigten begaben sich hierauf in die Tenne,
wo dem daliegenden die Schlüssel der Gehälte zugeworfen wurden,

und als er Bewegungen machte, welche den Glauben
veranlaßten, als wolle er dieselben ergreifen und zeigten, daß
er noch nicht todt sei, gab ihm Frau Wyßler mit dem Schuh-
macherhammer ihres Ehemannes ben Rest

Nach vollendeter That machten die Angeklagten selbst Lärm
und verbreiteten das Gerücht, Schlatter sei durch das offene
Reneloch, das er oft Andern gebeizt hatte, hinunter
gefallen.

Die Geschwornen haben keine mildernde Umstände
angenommen.

Als Gründe der Umwandlung des TovesurtheilS in Ket-
tcnstrase führt das Begnadigungsgesuch an: zu Gunsten der
Eheleuie Wyßler das bewiesene herzlose, harte Benehmen des
Schlatter gegen sie und ihre Kinder, zu Gunsten KrähenbühlS
die äußerst vernachläßigte Erziehung und dessen Abhängigkeits-
verhältniß, für Stucki endlich ein geringeres Maß der Betheiligung

bei dem Verbrechen.
Auch allgemelne, für alle vier verurtheilten Personen

gleichMßig gewichtige Gründe führt das Begnadigungsgesuch
an. So macht es geltend, eS wäre wahrscheinlich anders ge-
urlheilt worden, wenn nicht in der letzten Zeit vaS öffentliche
Gefühl durch mehrere rohe Verbrechen zur Strenge bestimmt
worden wäre. Allein der vorliegende Fall unterscheide sich von
den kürzlich dem Großen Rathe vorgelegten in wichtigen
Beziehungen und zum Theil in den Hauptsachen. Vor Allem
aus ser es, obgleich der strenge Buchstabe des geschriebenen
Gesetzes das Urtheil rechtfertige, dennoch ein schrecklicher und

das Gefühl der menschlichen Gerechtigkeit beleidigender Gedanke,
daß zur Sühnung Eines Menschenlebens, unter solchen
Umständen, wie sie auf dem Schaasberge walteten, vier verschiedene

Personen, und unter ihnen eine durch daS Schicksal schwer
heimgesuchte Frau und Mutter, in den Tod gehen sollen DaS
öffentliche Gefühl könne eS nicht begreifen, daß die Gerechtigkeit

ein so blutreiches und ungeheures Opfer verlange, sondern
eS sage, daß mit lebenslänglicher Kettenstrafe von vier
Personen die Gerechtigkeit wohl befriedigt sein könnte.

Anderseits sei denn auch nicht zu vergessen und es müsse

schwer in die Waagschale der Gnade fallen, daß alle vier
Verurtheilten ein offenes und reumülhiges Geständniß abgelegt
hätten, denn der öffentliche Ankläger habe selbst erklärt, vaß
ohne Geständniß die Ermittlung der Wahrheit und die Ver-
urtheilung nicht möglich gewesen wäre. Wenn aber hier daS
offene Geständniß nicht als ein MilderungSgrund unv als eine

Begnadigungsrücksicht betrachtet werde, so sei zu befürchten,
daß in Zukunft zum Nachtheile der Gerechtigkeit offene Geständnisse

stets seltener werden. Da hartnäckiges Läugnen den
Angeklagten höchst wahrscheinlich ein freisprechendes Urtheil zur
Folge gehabt hätte, so solle ihnen wenigstens das ungezwungene

Gestehen der Wahrheit nicht den Tod herbeiführen.
^)ie Direktion der Justiz und Polizei ist indessen nicht in

der Stellung, diese Anbringen des Begnadigungsgesuches so

weil zu berücksichtigen, um die Umwandlung der Todesstrafe
in Keltenstrafe zu empfehlen. Beauftragt mit der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit ist sie vielmehr in der

Stellung daran zu erinnern, baß alle Staatsbürger, ob von
edlem oder aber von unedlem und niedrigem Charakter, gleich
sind vor dem Gesetz und den gleichen Anspruch darauf haben,
daß ihr Leben geschützt und daß derjenige, welcher auf eine im
höchsten Grade verbrecherische Weise Hand, an dasselbe legt,
selbst am Leben gestraft werde.

Sie stellt daher den Antrag aus Abweisung des
Begnadigungsgesuches.

Schließlich wird noch zu Handen des Großen RatheS
mitgetheilt, daß die vier Verurtheilten wünschen, es möchte
über das Gesuch jedes Einzelnen Gnade walten zu lassen,
gelrennt abgestimmt werden.

Der Regierungsrath schließt ebenfalls auf Abweisung
deS Gesuchs und Vollstreckung deS TodeSunheilS an allen vier
Verurtheilten.

Migy, Direktor ver Justiz und Polizei, als Berichte»
statter. Schon in den zwei vorhergehenden GroßraihSsitzungen
hatte ich die unangenehme Aufgabe, vor Ihnen Bericht zü
erstatten über Begnadigungsgesuche in Fällen, wo Angehörige
deS KanionS Bern zum Tobe verurrheilt waren. Auch in dieser
Sitzung habe ich dieselbe sehr peinliche Aufgabe zu erfüllen.
Auf der einen Seite handelt es sich um einen gräßlichen Mord,
auf der andern Seite sehen wir, daß vier Personen dieses
Verbrechens wegen zum Tode verurtheilt worden sind. Sie werden
mir erlauben, auf das Thatsächliche etwas näher einzutreten,
und dann auf die Gründe überzugehen, welche die Petenlen
für die Umwandlung der Todesstrafe anführen. Am 17 Februar
l. I. kam dem Regierungsstatthalter von Signau die Anzeige
zu, daß ein gewisser Schlatter, Hauseigenihümer auf dem Schaf-
derg bei Signau, verunglückt sei, daß man aber Spuren eines
begangenen Verbrechens habe. Die Beamten begaben sich auf
Ort und Stelle, wo sie den Schlatter, am Kopfe fürchterlich
verletzt, in der Tenne auf dem Rücken liegend todt fanden.
Aus dem Befinden der Sachverständigen geht hervor, daß
Schlatter an den Folgen der erhaltenen Schläge gestorben sei.
Die Untersuchung förderte am Ende die Geständnisse der
Angeklagten zu Tage. Wyßler hatte zuerst einem Mitgefangenen
Mittheilungen gemacht, die nachher zur Kenntniß deS

Untersuchungsrichters gelangten und dann weitere Geständnisse zur
Folge hatten, aus denen sich daS Geschehene ergab. Wie Sie
dem schriftlichen Vortrag entnommen haben, war Wyßler HauS-



mann und verschwägert mû Schlatter, durch dessen hartes und
selbst ungerechtes Benehmen er dazw kam, denselben zu lödten
und mehrere Wochen mit diesem Gedanken umging. Behufs
Ausführung dieses Vorhabens wandte er sich an Krähenbühl,
Stucki's Knecht, der sich durch Versprechungen zur That
bereden und, von Wyßler wegen der Anzeige eineS gegen
Schlatter begangenen HolzfrevelS gedrängt, am 15. Febr. l. I.
sich von Stucki einen PflugSpläuel geben ließ, mit'dem er sich

Abends auf den Weg machte. Wyßler geht den Genannten
entgegen, die einen Schoppen SchnapS mitnehmen und sich mit
ihm sn Schlatters HauS begeben. Alsdann ging Stucki in den

Stall, um die Kühe des Schlatter zu melken, der, geizig und
mißtrauisch, wie er war, sich ebenfalls daselbst eingefunden hatte.
Krähenbühl kommt dazu und fängt mit Schlatter an über den

Holzfrevel zu reden; Stucki entfernt sich und Krähenbühl
befindet sich mit Schlatter allein. Plötzlich schwingt Krähcnbühl
seinen Hammer und schlägt den Schlatter auf den Kopf, bis
dieser zusammensinkt und blutet; hierauf begib: sich Krähenbühl
zu Wyßler, der ihn in den Stall zurückbegleitet, um nachzusehen,

ob Schlatter todt sei. Dieser war jedoch wieder auf den
Beinen. Einer der beiden Andern wirft ihn zu Boden und
Krähenbühl versetzt ihm wieder Schläge, bis er glaubt, derselbe
sei todt. In der Untersuchung geriethen Wyßler und Krähenbühl

in Widerspruch, wer von beiden den Schlatter zu Boden
geworfen hatte, aber hergestellt ist, daß Krähenbühl ihm Schläge
versetzte. Bisher scheint Stucki nicht bei der Mordscene gewesen

zu sein; nun kommt derselbe, die drei »ehmen den Schlatter,
tragen ihn auf die sogenannte Reite und lassen ihn in die
Tenne hinunlerfallen, um die Leute glauben zu machen, als
wäre er von selbst hinuntergestürzt. Nun schreiten die Thäter
zum Diebstahl. Die Eheleute Wyßler, Stucki und Krähenbühl,
nehmen die Schlüssel und suchen in SchlatterS Wohnung nach
Geld, finden aber nur wenige Franken. In die Tenne
zurückkommend, wo sie dem Schlatter die Schlüssel zuwarfen,
bemerkten sie, daß dieser noch lebe, worauf Wyßler den Krähenbühl

aufforderte, demselben den Rest zu geben. Letzterer erwiederte

jedoch, er könne es nicht mehr. Nun kommt Frau Wyßler
mit dem Schusterhammer ihres Ehemannes und versetzt damit
dem Schlatter den letzten Schlag. DaS ist der Hergang. —
Nun fragt eS sich, ob die im Begnadigungsgesuche angebrachten
Gründe der Art seien, daß man dieselben berücksichtigen soll.
Zuerst ein Wort über den Leumund der Verurtheilten. Frau
Wyßler und Stucki waren vorher nie richterlich verurtheilt
worden, dagegen genossen Wyßler und Krähenbühl nicht eineS

guten Rufes und waren schon wegen DiebstahlS verurtheilt
worden, ohne daß man ihre Antecedentien gerade sehr schlecht
nennen kann. Was den Charakter des Schlatter betrifft, so

muß man zugeben, daß derselbe ein grober, harter und
ungerechter Mensch war; namentlich betrug er sich als solcher gegen
die Eheleute Wyßler, was denn auch, mit einzelnen Thatsachen
belegt, zu Gunsten derselben angeführt wird, wozu noch kommt,
daß Schlatter sich auch gegen die Kinder veS Wyßler äußerst
roh und verletzend benahm. Wyßler gibt an, daß er zur Zeit,
als er bei Schlatter die Wohnung bezogen, als Melker bei
demselben angestellt war, und so einige Maß Milch per Woche
für seine Familie habe verdienen können; Schlatter jedoch habe
ungerechter Weise Verdacht gegen ihn gefaßt und an seiner
Stelle die Kühe von Stucki melken lassen, was ihn (Wyßler)
sehr gekränkt habe. Aus Allem geht indessen hervor, daß Wyßler
der intellektuelle Urheber des Verbrechens ist. Für die von
Schlatter erlitteneu Beeinträchtigungen hätte er den Schutz der
Gerichte anrufen können. Ferner hätte der Umstand, daß
Schlatter sich oft hart und roh gegen seine HauSleute benommen,

mehr Gewicht zu Gunsten des Wyßler erhalten, wenn
dieser, gleichsam zur Verzweiflung gebracht, in einem Momente
furchtbarer Aufregung über erlittene Unbill selbst Hand an
Schlatter gelegt hätte; daß er aber Andere zu bereden suchte,
das Verbrechen zu vollbringen, läßt ihn viel strafbarer erscheinen.

In dieser Beziehung ist Krähenbühl zu bedauern, obschon auch
er keine Gnade verdient, denn was man zu seinen Gunsten
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anführt, daß er, als unehelicher Sohn eines armen Mädchens,
von Jugend auf eine sehr vernachläßigte Erziehung erhalten,
ist nicht Grundes genug, das TodcSuriheil von ihm abzuwenden.
So lange wir die Todesstrafe haben, soll sie vollzogen werden.
Krähenbühl handelte als Werkzeug WyßlerS mit großer Rohheit.
Wenn er nicht im ersten Momente die Tragweite seiner Handlung

einsah, so fragt es sich : welche Motive hatte Krähenbühl,
Hand an Schlatter anzulegen? Er läßt sich einerseits auS
Furcht vor den Folgen eineS Holzfrevels, andererseits durch
das Versprechen einer Belohnung von Fr. 200 von Seite
WyßlerS bestimmen. Zweimal versetzt er dem Schlatter Schläge.
Wenn der Große Rath die Todesstrafe abschaffen will, so mag
er es thun, aber so lange sie besteht, soll sie gehanbhabt werden.
Ich frage: wenn man das Gesetz nicht gegenüber Leuten, die
aus solchen Motiven einen Menschen um's Leben bringen können,
anwenden würde, wohin kämen wir mit ver Sicherheit nicht
nur VeS Eigenthums, sondern auch der Person im Staate?
Ich erinnere daran, daß die Geschwornen keine mildernden
Umstände angenommen haben. Zu Gunsten des Stucki wird an-
gebracht, er sei weniger strafbar wegen geringerer Betheiligung
am Verbrechen. In der That wurde dieser Punkt schon bei
Anlaß der Uederweisung an die Geschwornen gewürdigt. Im
ersten Ueberweisungsbeschluß der Anklagekammer wurde Stucki
nur wegen Gehülfenschaft, nicht wegen Miturheberschaft in
Anklagezustand verfetzt, aber infolge des von Krähenbühl
abgelegten Geständnisses änderte die Anklagekammer ihren Beschluß.
Neben der Mitwissenschaft und Gehülfensckaft des Stucki bet
der Ermordung SchlatterS und beim Dtebstable kommt noch
der Umstand iii Betracht, daß Ersterer dem Krähenbühl daS
atordwerkzeug zustellte und sich später dahin äußerte, er wolle

wenigstens so viel von Schlatter heimbringen, um ein Gusti
zu kaufen. Stucki wurde daher in Anklagezustand versetzt in
erster Lime wegen Miturheberschaft, in zweiter Linie wegen
Gehülfenschaft. Die Geschwornen nahmen Miturheberschaft an.
wobei noch ln die Wagschale fiel, daß Stuckt schon früher den
Eheleuten Wyßler Gift verschafft halte, um mitttlS desselben
den Schlatter aus dem Wege zu räumen; eS hatte aber nicht
die erwartete Wirkung. Daher liegt kein Grund vor, daß Stucki
nicht daS gleiche Schicksal habe, wie die Andern. In einer
sonderbaren Stellung erscheint Frau Wyßler. Man hätte nicht
erwartet, daß in dem Momente, wo ein Krähenbühl, dessen

vernachläßigte Erziehung man hervorhob, nicht mehr den Muth
hatte, dem Schlatter den letzten Streich zu versetzen, eine Frau
mit dem Hammer ihres Mannes eS vollbringen würde. Es ist
dieß ein Beweis ganz merkwürdiger Grausamkeit von Seite
einer Weibsperson. Wenn ich mich noch über die allgemeinen
Gründe ausfprechen soll, die im Begnadigungsgesuch zu Gunsten
der Verurtheilten angeführt werden, so muß ich gestehen, ich
hätte gerne eine lheilweise Umwandlung der Strafe in diesem
Falle vorgeschlagen, wenn ich stichhaltige Motive dafür gefunden
hätte ES ist wirklich ein peinliches Gefühl, wenn man
bedenkt, daß wegen Ermordung EineS Menschen vier Personen
den Tod erleiden sollen. Ich verhehle nicht, daß ich unter
solchen Umständen gerne wenigstens für Frau Wyßler und
Stucki einen mildern Entscheid beantragt hätte, als gegen Wyßler
und Krähenbühl. So lange aber die Todesstrafe in Kraft
besteht, so lange der Wahrspruch der Geschwornen mildernde
Umstände ausschließt, so lange daS Gericht keine Gründe findet,
dle Todesstrafe abzuwenden, kann ich wegen des traurigen
Schauspiels der Hinrichtung mehrerer Personen nicht auf eine

Umwandlung antragen. DaS Gräßliche der That und der

lange Vorbedacht haben ein zu schweres Gewicht. Auch das
reumülhige Geständniß, welches man als Grund zur Begnadigung

anführt, kann mich nicht bestimmen, von meinem
Antrage abzugehen. Man hat oft die Erfahrung gemacht, daß
sehr verdorbene Verbrecher, die anfänglich läugnen, nach und
nach durch Gewissensbisse dazu kommen, ein Geständniß
abzulegen. Daß infolge der Nichtbegnadigung der Petenten künftig
weniger Geständnisse abgelegt würden, befürchte ich nicht. Ue-
brigenS spricht die Art und Weise, wie die Sache im vorlie-
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gerchen Falle an den Tag kam, ebenfalls nicht zu Gunsten der

Verurtheilten. ES bleibt mir schließlich nichts anderes übrig
als, so sehr ich eS bedaure, Ihnen den Antrag des RegierungS-
ratheö zur Annahme zu empfehlen,

Bützberger. Besorgen Sie nicht, daß ich eine lang«

Rede in dieser Angelegenheit halten, auch nicht, daß ich Anlaß

zu einer Diskusston geben werde, wie wir sie über das

Begnadigungsgesuch der Guenial halten. Dagegen war ich amtlich

bestellter Vertheidiger von drei Personen, des Wyßler, seiner

Frau und deS Krähenbühl, und suchte in dieser Stellung nach

meinen schwachen Kräften vaS Gericht zur Annahme mildernder

Umstände zu bewegen. ES ist mir leider nicht gelungen,

obschon nicht alle Geschwornen einig waren- Auch bin ich

gewissermaßen verpflichtet — ich habe eS den Verurtheilten
versprochen — hier die Umwandlung der Todesstrafe in lebenS.

längliche Kettenstrase und zwar für alle vier Personen zu

befürworten, und erlaube mir nun zur Begründung oder vielmehr

zur Empfehlung dieses Antrages einige Bemerkungen. Wenn

man die Sache so auffaßt, wie der Herr Justizdirektsr sie

darstellte, so wird der Große Rath nie mehr in den Fall kommen,

wenn es sich um einen Mord handelt, Begnadigung eintreten

zu lassen. Wenn man hier nur prüfen will, ob mildernde

Umstände vorhanden seien, so ist eS ein nutzloses Beginnen,
denn die Jury ist berufen, diese Frage zu beantworten. Bejaht
fie die Frage, so kommt die Kriminalkammer nicht in den Fall,
ein TodeSurtheil auSzusprechen. Die Unglücklichen sind aber

durch die Art und Weise der Behandlung der Sache und durch

dle Gerichlsorganisaiion in eine noch unglücklichere Lage verfetzt.

Die Geschwornen trösten sich gewissermaßen damit, daß sie

sagen: wir finden eigentlich nicht, daß mildernde Umstände

vorhanden seien, die Strenge des Gesetzes fordert dieses Urtheil;
und sie antworten mit Rein — in der für sie beruhigenden

Voraussetzung, eS sei dann Sache der Begnadigungsbehörde,
deS Großen Rathes, zu prüfen, ob nicht Gründe vorliegen,
Gnade walten zu lassen. Wenn man aber dann hier umgekehrt

argumenlirt und sagt: die Geschwornen haben keine mildernden

Umstände angenommen, also bleibt es beim Urtheil; — so ist

das ein Widerspruch gegenüber der GerichlSorganisatiou.
Entweder muß man eS den Geschwornen überlassen zu ent-

schelden, ob MiiderungSgründe obwalten oder nicht, und dann

ändern wir nicht ab, oder man soll weniger streng sein, und

zugeben, daß einzelne im Begnadigungsgesuch hervorgehobene
Umstände, das Herr Fürsprecher Berger sehr gut abgefaßt hat,

zu berücksichtigen seien. Ich erlaube mir nun ein paar
Bemerkungen, um zu zeigen, daß einiger Grund vorliegt, um
nicht alle vier Personen die Todesstrafe erleiden zu lassen

Allerdings erlaube ich mir, vorerst auch das Geständniß der

Angeklagien hervorzuheben und Sie aufmerksam zu machen,

daß im vorliegenden Falle — ich habe keinen Grund, nicht

genau zu berichten — noch bei der Verhandlung der Geschwornen

der StaatSanwall, der in gewisser Beziehung ziemlich streng
ist, und die Kriminalkammer der Ansicht waren, daß ohne
Geständniß schwerlich Gründe genug vorhanden gewesen wären,
dle Betreffenden in Anklagezustand zu versetzen, noch viel
weniger sie zu verurtheilen. Wären sie also auf dem System
des Leugnens, daS sie, ich gebe eS zu, verabredet, fest geblieben
(sie blieben darauf bis zum Schlüsse der Voruntersuchung),
so wären sie nicht einmal in Anklagezustand versetzt, geschweige
verurtheilt. Ich bin so frei, hier einen Umstand hervorzuheben,
um zu zeigen, wohin man kommt, wenn man aus bloße Indizien
angewiesen ist. Schlatter wurde von der Reite in die Tenne
hinuntergeworfen, um die Leute glauben zu machen er sei

hinunlergefallen. Bet der Lokalbesichtigung erklärten aber
sämmtliche Personen, die anwesend waren, eS sei rein unmöglich,
daß der Mann durch die Reite in die Tenne habe fallen
können, weil eine mit Staub bedeckte Rönnle dort stand, unter
welcher Schlatter den Kopf hatte; vom Berühren deS StaubeS
zeigte sich keine Spur. Wenn man also auf dem Wege der

Indizien gewesen wäre, so hätte man nicht annehmen können,

daß Schlatter dort heruntergefallen, und doch ist er heruntergefallen,

nach übereinstimmendem Geständniß der Angeklagten,
obschon der Fall auf dle Rönnle keine sichtbaren Spuren
zurückließ. Dle Leute haben also gestanden; warum? Nicht
etwa deßwegen, weil man ihr Geheimniß verrathen hälle,
sondern Wyßler machte einem Mitgefangenen Mittheilungen, in
der Absicht, daß dieser eS anzeige. Er sagte später: „Ich
habe das Geheimniß nicht mehr in metner Brust behalten
können!" — Aus die Frage, warum er die erste Mittheilung
nicht dem Untersuchungsrichter gemacht habe, antwortete er,
er habe eö nicht gelhan, um nicht den Haß der Andern auf
sich zu laden. Allerdings erfolgre daS Geständniß durch
Gewissensbisse. Aber ich frage, ob das nicht et» Beweis ist, baß
noch ein guter Funke im Menschen liege gegenüber dem
verstockten Verbrecher, der ohne Geständniß in den Tod gehl, oder
eS bis zum Tode zurückbehält? Ich glaube wohl. Ich
erinnere mich noch gut, daß der Herr Berichterstatter in der
Angelegenheit der Gueniat eine ganz andere Sprache führte,
indem er sagie, das hartnäckige Leugnen sei ein Beweis der
Verdoibenhetl dieser Leute. Heute nimmt er nicht an, daß
das Geständniß Berücksichtigung verdiene. Das ist nicht gerecht.
DaS Geständniß hat aber auch ein öffentliches Interesse Die
Justiz ist immer rn der fatalsten Verlegenheit, wenn eö sich

um das Leben eines Menschen handelt und kein Geständniß
vorliegt, weil die menschliche Einsicht mangelhast ist und man
oft Schlüsse baut und Resultate findet, die im Grunde falsch
sind. Eine gewisse Unruhe muß doch in der Brust oerer
herrschen, die urtheilen müssen, wenn kein Geständniß vorliegt.
Roch fataler ist es, wenn man Recht sprechen muß, ohne volle
Gewißheit zu haben. DaS Ällerfatalste aber ist, wenn ein
Verbrechen vorliegt, und der Schuldige nicht entdeckt wird.
Das zeigt dann, daß die Justiz zu schwach ist, den Veibrecher
immer schnell und sicher der Strafe zu überliefern. Daß jedes
Verbrechen entdeckt und begras, werde, rst der Hauptzweck der
Justizpsiege, abgesehen von dem etwas größern oder geringern
Maße der Kettenstrase. Erstens sorget dafür, daß die Leute
vernünftiger, moralischer und christlicher, daß sie gut erzogen
werben; aber sorget auch dafür, daß jedes Verbrechen an den
Tag komme und bestraft werde. DaS ist sehr wichtig; daS

ganze Land ist »aber deiheitigt. Was wäre das für ein Uedel-
stand, wenn man Angeklagte aus Mangel an Beweismitteln
hätte frei sprechen müssen, oder wenn Andere, Unschuldige
verurtheilt würden? Ja wohl, das Geständniß hat eine
Bedeutung, eine moralische Bedeutung, es spricht einigermaßen zu
Gunsten des Verurtheilten. Eine zweite Rücksicht betrifft denn
doch die Persönlichkeit des Ermordeten und dessen Verhältniß
zur Familie Wyßkr. Ich bin zwar damit einverstanden, daß
jeder Mensch vor dem Gesetze gleich sein soll; jeder hat gleichen
Anspruch auf den Schutz des Gesetzes. Aber nicht das ist der
Grund, warum ich aus die Person deS Ermordeten hinweise,
sondern es geschieht vielmehr, um zu zeigen, daß gerade in der
Handlungsweise des Ermordeten die Veranlassung des Mordes
Uegt. Ich könnte Ihnen sagen, wie der Mordgevanke entstand,
wir er sich allmälig entwickelte und ausgebrütet wurde; aber
ich gehe jetzt darüber hinweg, weil ich glaube, eS liege nicht
lm Interesse derer, die rch vertheidigen soll. Das ist sicher,
daß Schlatter die Wyßler ungerecht, hart und grob behandelt
hat. Ich berufe nnch aus dre Aussage der Schwester des
Ermordeten selbst, welche sagt, die Wyßler seien redliche Leute
gewesen, aber Schlatter habe sie nrchi recht behandelt; sie habe
ihm deßhalb oft Vorwürfe gemacht. ES ist denn auch alleS
wahr, was über Schlatters Handlungsweise im Begnadigungsgesuche

hervorgehoben wird. Er ließ sich für daS vorgeschossen«
Geld alles verschreiben, was die Familie Wyßler besaß;
Wyßler mußte ihm Schuhe mächen und berechnete, daß seine
Leistungen für Schlatter 60 Prozent Zins in einem halben
Jahre wären. Ein anderes Mal entlehnte Wyßler bet ihm
à Fr. mit dem Versprechen, ihm diesen Betrag am Signauer
Markt zurückzugeben; Stuckt gab denselben bei einbrechender
Nacht für Wyßler zurück, worauf aber Schlatter dem Letztern



bemerkt«, er (Wyßler) sei ihm die 15 Fr. gleichwohl noch
schuldig. Mil einem Worte, SchlatierS Handlungsweise
erzeugte Haß in der Brust des Wyßler, eS entstand Rachsucht,
die leider so ausartete, daß sie den Unglücklichen zu dieses That
verleitete. Nun ein Wort über die Vergangenheit. ES
gelangten doch auch schon Leute vor Sie, die ihr ganzes Leben

lang im Kampfe mit der Justiz waren. Hier ist daS nicht
der Fall. Wyßler und Krähenbühl waren einmal bestraft
worden, weil sie dem Schlatter ein paar Korngarben entwendet
hatten; später nahmen sie ihm eine Tanne weg. PaS ist das
einzige Verbrecherische, was ihnen früher zur Last gelegt werden
konnte, und das spricht denn doch für Menschen, die eine
schlechte Erziehung erhalten haben, die von beschränkter Einsicht
sind. Weder Krähcnbühl noch Wyßler kann schreiben, obschon
der Eine noch jung, der Andere erst vierzig Jahre alt ist,
trotz der viel gerühmten guten Schulen! Man beredete sich,
eS sei am Ende nicht so schrecklich, diesen Menschen auf die
Seite zu schaffen; man zog den armen, unglücklichen Knecht
hinein. So steht die Sache. Wollen Sie nun streng sein,
wie die Richter, so gebe ich zu, — obschon eS schrecklich hart
ist, vier Menschenleben für Eineö hinzuschlachten — ich sage,
wenn Sie nach dem Gesetze streng fein wollen, wie die Richter,
so muß man das TodeSurtheil vollziehen. Wenn Sie aber
sagen: Wir können auch milder sein, es ist daS schöne Recht
der Begnadigung, welches dem Großen Rathe zusteht; - so

glaube ich nicht, daß Sie die öffentliche Meinung, die öffentliche
Sitte verletzen, wenn Sie sagen: Ketienstrafe, lebenslängliche
Keltenstrafe, wenn Sie wollen Mir würde eS wehe thun,
dieses TodeSurtheil vollziehen zu sehen. Ich stimme für
Begnadigung.

Auf die Anfrage des Präsidiums, ob Herr Bützberger
getrennte Abstimmung über jeden der Verurthetlten verlange,
antwortete derselbe mit Ja.

Dr. Manuel. Wir haben eS hier wieder mit einem
schrecklichen Morde zu thun, mit einem Verbrechen, daS man
in technischer Sprache der Gerichte Banditenmord nennt. DaS
ist der Fall, wenn der Eine den Entschluß faßt, der Andere
ihn ausführt oder bei der Ausführung hilft. Der vorliegende
Fall ist um so merkwürdiger, weil daS Verbrechen ohne die

Mitwirkung deS Einen oder deS Andern der Verurtheilten nicht
ausgeführt worden wäre. Der Mord, so wie er geschah, wäre
unterblieben, wenn nicht Mehrere mitgewirkt hätten, wenn
nicht derjenige, der den Entschluß faßte, aus irgend einem
Motive Andere zur Mitwirkung zu veranlassen gesucht hätte.
Deßhalb werden in solchen Fällen in allen Gesetzgebungen alle
Betheiligten auf die gleiche Linie gestellt, obschon bei dem
Verbrechen nicht alle gleich bethätigt sind. So geschieht es im
vorliegenden Falle, und deßwegen wurden alle vier von den

Geschwornen denn auch gleich behandelt. Der intellektuelle.
Urheber ist Wyßler, der die That beschlossen hat; er durfte
sie nicht selbst begehen, sondern reizte den Krähenbühl und den
Stucki dazu an. Bezüglich deS Wyßler kann kein Zweifel
obwalten, daß ihn die höchste Strafe treffen muß. Was den

Krähenbühl betrifft, so war er der eigentliche Bandit, der

gedungene Mörder, der auf daS Versprechen von Lohn den
Mord begeht. Bei den physischen Urhebern ist der Grund der

Bestrafung der, daß ein Mensch, der so gewissenlos ist, auf
das Versprechen eines Lohnes hin eine solche That zu begehen,

für die bürgerliche Gesellschaft als gleich gefährlich gilt, wie
derjenige, in dessen Kops der Entschluß gereift ist. Bezüglich
deS Stucki scheint allerdings die Schuld auf den ersten Blick
nicht so groß ; dagegen ist er einerseits bei der Urheberschaft
betheiligt, andererseits hätte ohne seine Mitwirkung Krähenbühl

die That nicht begehen können, so wie er sie beging. Ich
erinnere nur an sein Benehmen im Stalle. WaS die Frau
deS Wyßler betrifft, so muß man — so traurig eS für eine

weibliche Person ist — zugeben, nach dem Sachverhalte, wie
er dargestellt wird, muß doch ihre Strafbarkeit wirklich so groß
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sein, daß ich begreife, daß das Gericht auch bei ihr ein
gleiches Maß der Schuld annahm, wie bei den Andern. DaS
sind die Gründe, die das Asstsengericht bestimmt haben, über
alle vier Personen dir Todesstrafe zu verhängen. WaS nun
die Gründe betrifft die zu Gunsten der Begnadigung ange/
führt wurden, so kann ich, so leid eS mir thut denselben
nicht so viel Gewicht betmessen, daß sie nach meiner Ansicht
mit Rücksicht auf die allgemeine Gerechtigkeit eine Begnadigung
begründen könnten. Ein reumüthigeS Geständniß kann unter
Umständen als MilderungSgrunv angenommen werden, z. B
bei korrektioncllen Fällen, wo die Strafe auch milder ist; aber
ich glaube nicht, daß man dem Geständntß eine so große Wirkung

beimessen könne, um eine Umwandlung der Todesstrafe
zu rechtfertigen. In Betreff der übrige» Gründe, die angeführt

wurden, läßt sich allerdings begreifen, welche Motive
den Wyßler zur That veranlaßten. Vor einem moralischen
Forum, vor einer höhern Weltordnung ist die Frage zu
entscheiden, ob dem Schlatter nicht ein größerer oder wenigstens
ebenso großer Grad von moralischer Schuld zur Last Falle als
denen, welche ihn gelödtet haben. Aber eS wurde bereits von
Seite deS Herrn Berichterstatters bemerkt, daß die Ungerechtigkeit

welche Schlatter gegen Wyßler und dessen Familie
begangen nur dann als MilderungSgrunv zu Gunsten deS Letztem

angerechnet werben konnte, wenn derselbe die That in
einer Anwandlung von Zorn und leidenschaftlichem Affekt
begangen hätte. Aber auch daS ist hier nicht der Fall. In
diesem Falle hätten die Geschwornen wahrscheinlich mildernde
Umstände, vielleicht Todtschlag, angenommen. UebrigenS bin
ich mit Herrn Bützberger darin einverstanden, daß deßhalb,
weil die Geschwornen nicht mildernde Umstände angenommen
haben, nicht absolut die Begnadigung abgeschnitten ist; aber
für mich liegt ein Hauptmotiv darin, daß die Geschwornen
und daS Gericht ihr Urtheil nach dem Gesetze auêsprechen
müssen, daß eS jedoch, wenn MilderungSgründe vorhanden
sind, Sache deS Gerichtes ist, den Verurtheilten selber zur
Begnadigung zu empfehlen. Ich kann mir auch noch andere Mo«

à für Begnadigung denken, aber so leid es mir und so

stlrchtbar eS ist, ein mehrfaches TodeSurtheil vollziehen zu
lassen, so glaube ich doch, daß mit Rücksicht auf die Gerechtigkeit

hier nicht Gründe genug vorliegen, aus die Begnadigung
einzutreten.

Bernard. Es ist wirklich erschrecklich zu sehen, was für
Verbrechen sich heutzutage im Lande ereignen. Es ist noch
nicht lange her, daß wir im Jura die Gueniat-Geschichte hatten,
und nun sehen wir in Signau bereits ein wahrhaftes Komplott,
nicht nur um zu tödten, um daS Opfer zu bestehlen, so daß
eine gewisse Verwandtschaft zwischen diesem Verbrechen und
demjenigen von Courrour besteht. Hier finden wir ein
Doppelverbrechen: vier Personen tödten den Schlatter, um ihn zu
bestehlen. Wenn die Demoralisation in der bürgerlichen Gesellschaft

so fortschreitet, so wird Niemand mehr zu Hause sicher
sein, und ich sage, eS wird für den Bürger in seinem Lande
keine Sicherheit mehr geben. ES ist peinlich in der That, vier
Personen hinzurichten, aber der Antrag deS RegierungSratheS
bringt ein Gerechtigkeitsprinzip zur Geltung, und da die Todesstrafe

in unsern Gesetzen noch besteht, so stimme ich zum
Antrage der Regierung, so sehr eS mich bemüht, denn meine Pflicht
nöthig« mich dazu.

Laulerburg. Ich erlaube mir nur einige wenige
Bemerkungen, vorerst die, daß die heutige Versammlung auf mich
den Eindruck macht, daß eS viel bester wäre, in solchen Fällen
gar nicht zu diSkutiren, weil eS, wenn Jemand sich auSspricht,
Gegenreden veranlaßt, um so mehr, wenn eS einen wichtigen
Fall betrifft. Ich glaube daher, man könnte eine solche

Diskussion vermeiden, weil der Herr Justizdirektor heute alles, wäS
sür und gegen die Begnadigung spricht, in der anerkennenS«

werthesten Unparteilichkeit vorgebracht hat. Herr Bützberger
brachte mehr oder weniger unwesentliche Erläuterungen vor,
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aber vie Hauptsache wurde schon vom Herrn Berichterstatter
angeführt. Ich erlaube mir, Sie noch einmal daran zu erinnern,
daß, wenn in diesem Falle Begnadigung eintritt, faktisch vom
Großen Rathe die Todesstrafe abgeschafft ist. Es läßt sich

nicht verkennen, daß in diesem Falle à Zusammentreffen der

allergemeinsien Intentionen vorhanden ist. Es wurde Ihnen
bereits gezeigt, daß das Geständniß hier nicht den Werth hat,
den Herr Bützberger ihm geben will. Ferner ist zu bedenken,

daß die Betreffenden wochenlang vorher ihre That besprochen.
ES tritt dabei hervor: Rachsucht, Habsucht, Feigheit, schändliche
Absichten, wie sie nicht leicht à einem Falle vorkommen. Eine
andere, hin und wieder in öffentlichen Blättern besprochene Frage
betrifft die Armuth der Famille Wyßter, indem man sagt, sie

habe in größter Armuth gelebt, sei von Schlatter auf alle Art
gedrückt worden; und eS ist war, daS Gefühl regt sich vafür.
Aber die Konsequenzen wären zn gräßlich, wenn man Armuth
als Milderungsgrund bet ànem so schweren Verbrechen annehmen
wolllc. Auch die Zahl der Verurlhetlten wurde hervorgehoben,
und man sagte: es ist furchtbar, vier Menschenleben auf einmal
hinzuschlachten! Aber wie gefährlich «st es, dem Gedanken
Raum zn geben, baß aus der größern Zahl ver bei einem
Verbrechen Betheiligten für diese ein Begnadigungsgrund herge-
leitet werden könne! Dann hätten wir keinen von. einem
Einzelnen begangenen Mord mehr, sondern es würden dann solche
Verbreche» von einem Komplotte begangen. Herr Manuel hat
Ihnen bereits nachgewiesen, daß eS sich um einen Banditenmord

handelt- Man hat den armen Krähenbühl gedunqen,
den Schlatter zu tödten. Ich erlaube mir noch eine Frage an
den Herrn Berichterstatter wegen der Frau Wyßler. Er
bemerkte, sie müsse ein Scheusal gewesen sein, daß sie, nachdem
Krähenbühl nicht mehr den Muth gehabt, dem Schlatter den

letzten Streich zu versetzen, den Hammer ihres ManneS ergriff
und eS vollbrachte. Ich halt« diesen Schluß in psychologischer
Beziehung nicht für richtig. Es ist zu bedenken, daß die Frau
Mutter war, daß eine Mutter viel empfindlicher ist gegen
ungerechte Behandlung ihrer Kinder alS andere Personen, daß die

Gefühle dieser Frau bet einer Behandlung, wie sie ihren Kindern

durch Schlatter zn Theil geworden, sich nach und nach
steigern und sie in diesem verhängnißvollen Momente zuletzt

zur Thai anspornen konnten. Ich möchte nun den Herrn
Berichterstatter fragen, ob sich aus den Akten ergibt, daß die Frau
deS Wyßler Antheil habe an den Vorbereitungen zur Ermordung

des Schlatter durch Gift oder an den dem Verbrechen
vorhergehenden Auftritten. ES scheint mir, nach Allem, waS
wir hörten, gehe hervor, daß die Geschwornen daS richtige
Gefühl hauen, daß die Begnadigung deS Einen die deS Andern
nach sich ziehen würde. Nur bezüglich der Frau wünsche ich,
daß der Herr Berichterstatter in seinem Schlußrapporte
deutlicher hervorhebe, in welchem Grade sich ihre Betheiligung auS
den Akten ergebe.

Herr Berichterstatter. Ich werde mich ganz kurz
fassen. Auf daS Votum des Herrn Bützberger erlaube ich
mir eine einfache Bemerkung Herr Bützberger sagte, wenn
man sich auf den Boden der Justizdirekiion stelle, dann sei daS

Begnadigungsrecht des Großen Rathes- ein illusorisches. Er
behauptet, ich stelle mich auf den rein gerichtlichen Standpunkt.
Zur Rechtfertigung nur folgendes Wenn ich ein
Begnadigungsgesuch zu begutachten habe, so untersuche ich jeweile»,
ob, ungeachtet die Geschwornen keine MilderungSgründe
angenommen haben, die Umstände wirklich so beschaffen seien, daß
eine Milderung der Strafe gerechtfertigt wäre; also stehe ich

gar nicht auf dem richterlichen Gebiete, sondern auf dem Boden
unbefangener Prüfung der Umstände. Im Uebrigen irrte ich

nicht weiter auf die Sache ein, da Kine neuen Umstände zu
Tage gefördert wurden. Auf die Anfrage des Herrn Lauterburg
erwiedere ich, was folgt. Die Frau Wyßled wurde natürlich
durch die Art und Weise, wie Schlatter sie und ihre Kinder
behandelte, tief verletzt; sie war intellektuelle Mitschuldige, sie

wußte von dem Vorhaben ihres ManneS. WaS ihre Bethei¬

ligung am Morde selbst betrifft, so kam sie zu der Scene, wo
Schlatter auf die Tenne hinuntergeworfen wurde, wobei sie

ihm den Gnadenstoß gab, wie man eS nenn». DaS ist ihre
Betheiligung.

Abstimmung.
Ueber Jakob Wyßler.

Von 97 Stimmen fallen:

Für Abschlag 76
Willfahr 21

Ueber Samuel Krähenbühl.

Von 97 Stimmen fallen:

Für Abschlag 7V

„ Willfahr 21

Ueber Verena Wyßler.

Von 97 Stimmen fallen:

Für Abschlag «6

„ Willfahr 3t

Ueber Jakob Stucki.

Von 98 Stimmen fallen:

Für Abschlag 70

„ Willfahr 28

DaS Strafnachlaßgesuch deS Peter Zybach,
gewesenen Wirthes auf der Grimsel, wird wegen nicht mehr
genügender Mitgliedcrzahl verschoben.

Interpellation
des Herrn Großrath Rial, welcher vom Regierungsrathe
Auskunft über daS Provisorium verlangt, in dem sich seit

längerer Zeit die Gemeindeverwaltung von Pruntru-t
befindet.

Riat. Ich möchte den Herrn Regierungspräsidenten
ersuchen, über folgende Thaisachen gefälligst Auskunft geben
zu wollen. Im Laufe deS MonatS April 1860 beschloß die
Gemeinde Pruntrut die Neuwahl ihres auS 27 Mitgliedern
bestehenden Gemeinderathes, dessen AmtSdauer ausgelaufen war.
ES blieb eine gewisse Anzahl Mitglieder übrig, die bereits im
Amte gewesen waren. Diese Wahlen wurden angefochten, und
erst im Laufe deS MonatS März 18dl beschied der Regierungsstatthalter

die Beschwerdeführer und das Büreau der

Versammlung vor sich, um zu wissen, ob man auf den Wahlen
beharren oder zu neuen Wahlen schreiten wolle; er erklärte die

Wahlen für ungültig und erkannte die Bornahme neuer. Nun
war noch nichts für die Vornahme neuer Wahlen vorgeschrieben.

Im Laufe deS MonatS Juni 1860 beschloß der Regte-
rungSrath die Abberufung deS Gemeindepräsidenten, der
Präsident der Gemeindeversammlung ist, und deS GnnehmerS.



Gleichzeitig ertheilte der RegierungSrath die Weisung, dem
Gemeiuderath selbst die Verwaltung der Gemeindeangelegen-
heilen zu entziehen, bis über das gegen den Präsidenten und
den Einnehmer gerichtete AbberufungSbegehren durch die
Behörde entschieden sein werde. Der AppellationShof war berufen,
sich über die Abberufung auSzusprechen, und beschloß in der

That im Oktober 1860 die Abberufung des Präsidenten und
des Einnehmers. Bis dahin ist alles gut. Wir begreifen, daß
die Einstellung des Gemeinderathes gesetzlich ist Ich habe

gar nicht zu untersuchen, ob die Gründe stichhaltig seien oder
nicht, welche der Regierungsrath dem Obergcrichte vorbrachte.
Mir scheint, der Entscheid des RegierungSratheS müsse seine

Vollziehung erhalten, nachdem die Abberufung verhängt worden,
und da der Beschluß dieser Behörde nur dem Präsidenten und
dem Einnehmer die Verwaltung entzog, so scheint eS auch, daß
der Gemeinderath wieder die Geschäftsführung übernehmen
sollte. Zu gleicher Zeit, als der RegierungSrath dem Gemeinderathe

die Verwaltung entzog, ermächtigte er den Regierungsstatthalter.

eine provisorisch« VerwsltungSkommisston zu ernennen.
Der Gemeinderath wurde auf solche Weise ernannt, daß er die

Verwaltung führt, wie früher. Allein die Gemeinde denkt, vaS
Provisorium müsse ein End« nehmen, und st« ist vollständig
einverstanden, die Aufhebung desselben zu verlangen. Im
Laufe des letzten MonatS fand eine Versammlung unter dem
Vorsitze des Herrn Favrot statt. In dieser Versammlung
wurde der Antrag gestellt, mit dem förmlichen Gesuch um
Aufhebung dieses Provisoriums beim RegicrungSrathe
einzukommen. Dieser Antrag wurde gestellt und unterstützt von den
Mitgliedern der erwähnten Kommission; Herr Girarvin unterstützte

denselben mît der Bemerkung, das Provisorium müsse
aufhören. Ich begreife nicht und sehe nicht ein, aus welchen
Gründen man auf der Beibehaltung dieses Provisoriums
bestehen könnte. Der Ernennung der fraglichen Kommisston lagen
Unordnungen im Rechnungswesen zu Grunde. Ist Unordnung
vorhanden, so muß sie verschwinden. Die Kommission führt
die Verwaltung fort, wie wenn sie von der Gemeinde selbst
ernannt worden wäre. Nun sehe ich nickt ein, warum man
dieses Provisorium fortdauern lassen sollte. Ich sage, die
Gemeindeversammlung hat den Wunsch kundgegeben, baß eS

aufhören möchte. In dieser Beziehung herrscht Einmülhigkeit
in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob dieser Wunsch, diese
Berathung der Gemeindeversammlung dem RegicrungSrathe
zugestellt worden ist; doch erinnere ich mich, da ich anwesend
war, daß der Präsident, Herr Favrot, eingeladen wurde, die
nöthigen Schritte dafür zu thun. Gut, wenn diese Erklärung
dem Regierungsrathe zugekoatmen ist» so weiß ich nicht, warum
das Provisorium fortdauert. Ich hoffe, die Aufschlüsse, welche
uns der Herr Regierungspräsident geben wird, werden geeignet
sein, uns in'S Klare zu setzen» und ich habe die Ueberzeugung,
der RegierungSrath werde die erforderlichen Maßregeln treffen,
damit die Gemeinde Pruntrut wieset M ihrer regelmäßigen
Verwaltung gelange.

Hetr Präsident des RegierungSratheS. Bevor ich auf
die von Herrn Riat soeben gestellte Interpellation antworte,
muß ich einer Thatsache erwähnen. ES ist Ihnen Nicht
unbekannt, welchen herben Vorwürfen, welchem Toben die Regierung

ausgesetzt war, insbesondere in gewissen Lokalblättern»
als sie sich zu Anwendung von Maßregeln gegen die
Gemeindsverwaltung von Pruntrut genöthigt sah. Wenn man gewisse
Leute hört, so rechtfertigt nichts eine derartige Entscheidung.
Nun gut, dieser Beschluß wurde gefaßt nach einer vollständigen
Information durch einen Spezialkommissär in Person deS

Herrn GroßrathSpräsidente», und auf den Antrag des Herrn Kurz,
Direktor deS Innern, der hier Mwesend ist, und dessen große
Mäßigung Sie alle kennen. Sein Antrag wurde einstimmig
und ohne alle Modifikation vom RegierungSrathe angenommen.
Sie werden nun begreifen, daß ein unter solchen Umständen
gefaßter Beschluß wohl motivirt war durch die großen
Unordnungen, die außer Zweifel sind; und welchen Werth haben nun
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folgerichtig die Schlagworte „willkührlich«, „ungerecht« u. s. w.,
die verbreitet worden? Ich gehe nun zur Hauptsache der
Interpellation über. Herr Riat lenkt Ihre Aufmerksamkeit darauf,
daß bei Anlaß der Büdgelgenehmigung der Gemeinde Pruntrut
die GemcindSversammlung den Wunsch auSsprach, es möchte
die provisorische Verwaltung aufhören, und dieser Gemeinde
bald möglichst Gelegenheit geboten werden, die regelmäßige
Wtederbesetzung ihrer Behörden vorzunehmen Ich erwiedere
darauf, es ist richtig, daß fraglicher Wunsch letzthin an die
Regierung gerichtet wurde, und ich füge noch bei, daß die
Direktion des Innern sich beeilt«, diese Behörde in den Fall
zu setzen, vom Regierungsstatthalter von Pruntrut einen Bericht
über die Sachlage zu verlange», um darauf gestützt, einen
außerordentlichen Zustand aufzuheben, sobald die Ursachen, die
ihn nothgebrungen herbeiführten, verschwunden sein würden
Der Imerpellirende muß doch begreifen, daß eS nicht damit
gethan ist, die mit einer außerordentlichen vorübergehenden
Organisation stetS verbundenen Nachtheile zu bezeichnen, sondern
daß man sich fragen mnß, ob die Mißbräuche, vie
Unregelmäßigkeiten wieder gehoben sind, mit einem Wort, ob der
normale Zustand seine Herrschaft wieder erlangt hat Infolge
der eingezogenen Erkundigung überzeugt, daß große Unordnung
in der Verwaltung» der Rechnungsführung, der Finanzbestellung
der Stadt Pruntrut walte, hat die Regierung folgendes
festgesetzt:

Die Besorgung der Angelegenheiten der Einwohnergemeinde
Pruntrut wurde einer vom RegierungSstatthalter zu ernennenden

provisorischen VerwaltungSkommifston übertrage» und im
Weitern beschlossen?

a. der RegierungSstatthalter solle sofort beim Gemeindskassier
Lestoq eine amtliche Verifikation der in seinen Händen
befindlichen Gemeinde- und Schulkaffen anordnen und für
eine sichere Deposition der Gemeindegelder Vorsorge
treffen;

t». der Regierungsstatthalter habe die nöthigen Vorkehren zu
treffen, daß dje Verwaltung der Gemeindebäckeret sofort

«der provisorischen VerwaltungSkommissiyn oder einem von
ihr zu ernennenden Ausschüsse übergeben und die
vorhandenen Guthaben an diese abgeliefert werden;

c. ferner sei die bisherige VerwaltungSkommifston der Ge«
meindebäckerei zu einer ungesäumten Rechnungslegung
anzuhalten und gleichzeitig seien die Mitglieder derselben
für die der Gemeinde herausschuldigen Guthaben solidarisch
haftbar zu erklären;

ä. die sämmtlichen Gemeinde- und Schulgutsrechnungen bis
quf das Jahr 1849 zurück seien von AmteSwegen einer
Revision zu unterwerfen.

Ich will Herrn Riat darin nachahmen, daß ich nicht in
Einzelheiten eintrete, um Ihnen die dringende Nothwendigkeit
nachzuweisen, in der Gemeindeverwaltung von Pruntrut zu
intervenue», und um Ihnen die Ueberzeugung beizubringen,
daß die Ihnen von mir mitgetheilten Beschlüsse durchaus
gegründet waren. ES liegt nicht in meiner Gewohnheit, Scandal
zu machen, noch weniger Personen zu kompromittiren, was mir
sehr leicht wäre. Nein, ich werde mich inner der Grenze der
größten Zurückhaltung benehmen, da die Interpellation sie auch
nicht überschritten hat. Doch sei mir erlaubt, einige ganz
allgemeine Betrachtungen vorzubringen, die hinlänglich charakte-
risiren. Wenn in einer Gemeinde Gelder erhoben find, sei eS

auf den Titel von jährlichen Ausgabenüberschüffen oder als
Aktiven einer SpezialVerwaltung, so werden Sie alle denken,
daß diese Kapitalien gemäß dem Gemetndcgesetz und den Regien
einer gesunden Verwaltung entweder als Valoren zum Nutzen
der Gemeinde verwendet, oder mit hinlänglicher Sicherhett
zlnSträgend angelegt werden. Sie werden dieß um so sicherer

zugeben wenn die Ueberschüsse jährlich wiederkehren, und in
einem ziemlich langen Zeitram zu einem beträchtlichen Kapital
anwachsen. So wird eS in Pruntrut nicht gehalten: diese
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Gelder, diese Beträge gehen in die Hände von zwei oder drei

Personen über, die ohne Sicherheit zu leisten, selbst ohne eine

Verpflichtung zu unterzeichnen, während einer langen Reihe

von Jahren solche in ihren Privatgeschäften verwenden, und
auf diese Art einen unerlaubten Gewinn zum Nachiheil der
Gemeinde machen. Sollte mir Jemand dieß in Abrede stellen

wollen, so werde ich Zahlen anführen und die betreffenden
Individuen nennen. Auf dieselbe Art verfährt man mit dem

Gewinnst der Gemeindebäckerei, der sich auf mehr als Fr. 5lX)l)
bis klM belief, mit einem Gewinnst, den man anfänglich
verheimlichte, und der bis zur Dazwischenkunft der obern Behörde
fortwährend von 2 oder 3 Persönlichkeiten benutzt wurde, von
denen der eine nicht mehr die Garantie der ZahlungSfähigkeiit
bietet. Daß nun diejenigen, welche auf diese Art mit Geldern
und Kapitalien spekulirt und davon Gewinn gezogen haben,
die im Namen der Gemeinde hätten zinstragend angelegt werden
sollen; daß diejenigen, welche sahen, daß diese Unordnung ein

Ziel habe, und welche dadurch einen materiellen Vortheil
einbüßen, daß riefe, sage ich, nun Feuer und Flammen spei», und
sich bemühen, irrihümliche Ansichten über die eigentliche
Beschaffenheit der Maßregeln zu verbreiten, welche vom
Regierungsrathe haben getroffen werden müssen, — das begreife
ich; aber daß eine so große Zahl aus Oppositionsgeist
um jeden Preis sich der Wahrheit widersetzt und
hartnäckig darauf beharrt, den wahren Sachverhalt zu
entstellen, das begreife ich nicht. WaS begegnete nachher mit
Hülfe dieses Systems, das in einer andern Gemeinde des
KantonS nicht ein Jahr lang bestehen könnte, als der Regie-
rungSkonimisfär in Pruntrut zur Verifikation der Gemeindekasse
schreiten wollte? AIS man sich beim Kassier stellte, erklärte
dieser, die Gelder befänden sich in den Händen eines Mitgliedes

des GemeinderaiheS, daS er bezeichnete, dieses führe die
Kasse. Man begibt sich zu dem genannten Gemeinverathe,
welcher zur Antwort gibt, er führe die Kasse nicht und habe
sie nie geführt. DaS ist also eine Gcmeindekasse, die man nicht
auffinden, die man nirgends entdecken kann. Der Kommissär
kehrt zum Kassier zurück, dieser ist mittlerweile krank geworden
und läßt sich nicht sehen. Endlich nach einer letzten Fristend,
ich erkläre eS, mit einiger Beförderung der Intervention, erklärt
der Gemeindekassier, in dessen Besitz sich die nöthigen Gelder
befanden, sich bereit, die verlangte und unerläßliche Verifikation
vornehmen zu lassen. DaS ist noch nicht Alles. DaS
Kirchengut steht in Pruntrut unter der Verwaltung und Ueber-
wachung eines besondern durch daS Gesetz bestellten Rathes.
Unordnungen im Rechnungswesen und in der Kassaführung,
nicht zu rechtfertigende und unqualifizirbare Unordnungen kamen
an den Tag. Die Regierung ermangelte nicht einzuschreiten
und bald werden eine regelmäßige Komptabilität und vollständige

Rechnungen einen fast unerhörten Zustand in Sachen der
Verwaltung öffentlicher Gelder ersetzen. Ich werde diese kurze
Skizze, die ich beträchtlich vermehren könnte, nicht weiter
ausdehnen, da Herr Riat die unbegreiflichen Klagen, die im Jura
verbreitet worden, nicht aufgewärmt hat. Die Regierung
verkennt nicht, daß eS immer bedauerlich ist, wenn provisorische
Kommissionen oder Räthe in den Gemeinden aufgestellt werden
müssen, und sie verkennt nicht, daß feindselig gesinnte Personen
sich solcher Zustände bemächtigen, um die Gemüther aufzuregen,
indem sie Thatsachen und Akten in einem falschen und
leidenschaftlichen Lichte darstellen; allein der RegierungSrath hat die
gebieterische Pflicht, ohne Unterschied und ohne Furcht dem
Gesetze Achtung zu verschaffen und zu verhüten, daß nicht eine

Gemeindeverwaltung sich auf mißbräuchliche und regellose Art
zum großen Schaden der unter ihrer Obhut Stehenden in eine

Ausbeutung verwandle, mit Verletzung der Gesetze, — und daS
ist die Pflicht, die wir erfüllt haben. Ich schließe mit der
Erklärung, daß die Regierung den lebhaften Wunsch hegt, die
Gemeinde Pruntrut auf die normale, ordentliche Bahn einlenken

zu sehen, und daß sie sich beeilen wird, sobald der verlangte
Bericht eingelangt ist, dem ausgesprochenen Wunsche zu
entsprechen durch Anordnung der Neuwahl der Gemeindebehörden,

in der Ueberzeugung, daß gegenwärtig ein regelmäßiger Gang
der Verwaltung für die Zukunft gesichert sein wird, und daß
die Gründe, welche das Einschreiten der Behörde nöthig machten,

nicht mehr vorhanden sind.

Schließlich wird noch ein Anzug deS Herrn Großrath
Regez verlesen Stil dem Schlüsse;

Es möchte dem Großen Rathe belieben, den Regierungsrath
einzuladen, mit thunlicher Beförderung das Ceremoniel

bei der Vollziehung der Todesstrafe in einer den
heutigen Sitten entsprechenden Weise abzuändern.

Hierauf erklärt der Herr Präsident die Sitzung als
geschlossen.

Schluß der Sitzung und der Session: 12 Uhr Mittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind
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